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Vorwort zur ersten Ausgabe.
Vom Vorstande des Verbandes Deutscher Elek

trotechniker mit der Abfassung von Erläuterungen
zu den von dem genannten Verbande aufgestellten
Sicherheitsvorschriften beauftragt, habe ich denselben
zunächst den Inhalt der Beratungen zugrunde
gelegt, aus welchen die Vorschriften selbst hervor
gegangen sind. Diese Beratungen sind in der Zeit
von Anfang des Jahres 1894 bis gegen Ende des
Jahres 1895 teils vom technischen Ausschusse des
elektrotechnischen Vereins, teils von einer durch
den Verband DeutscherElektrotechniker eingesetzten
Kommission in sehr umfassender und gründlicher
Weise gepflogen worden. Die Kommission war aus
Vertretern derKaiserlichen Post- und Telegraphenver
waltung sowie der physikalisch-technischen Reichs
anstalt und den Delegierten der bedeutendsten elek
trot echnischen Vereine und stiidtischer Elektrizitäts
werke zusammengesetzt. Die hervorragendsten Fir
men waren durch Mitglieder der Kommission ver
treten. Da es mir möglich gewesen war, an den
Verhandlungen ausnahmslos teilzunehmen, so glaube
ich das Wesen und den Zweck der Vorschriften
im Sinne ihrer Urheber zum Ausdruck gebracht
zu haben .

In bezug auf technische Einzelheiten habe ich
mich auf die praktischen Erfahrungen und Beob
achtungen gestützt, zu denen mir eine mehrjährige
Tätigkeit als Direktor der elektrotechnischen Ver
suchsstation München reichliche Gelegenheit geboten
hat. Eine Reihe von Anregungen und Ergänzungen
habe ich der Besprechung mit befreundeten Fach
genossen zu verdanken; insbesondere haben mich
die Herren G. Kapp, Dr. Passavant und Ph. Sembel
in dankenswerter Weise unterstützt.

Berliu, April 1896.

Der Verfasser.



Aus dem Vorwort
zur zweiten und dritten Ausgabe.

Da im Jahre 1898 die Abteilung I der Sicher
heitsvorschriften einer Revision unterzogen wurde,
so erschien auch eine neue Bearbeitung der " Er
läuterungen" notwendig. Gleichzeitig mußten die
Erläuterungen auf den Anhang A der Abteilung I
und auf die Abteilung II (für Hochspannungsan
lagen) ausgedehnt werden.

Den Herren von Gaisberg, G ör g es, Heinke ,
Kapp, May, Passavant, S eubel und West,
deren einsichtsvoller Mitarbeit eine große Zahl wich
tiger Ergänzungen und Verbesserungen zu verdan
k en ist , sei hierfür der geziemende Dank ausge
sprochen,

Berl in, Januar 1899.

Die dritte Ausgabe ist gegenüber der vorigen
durch die Aufnahm e der Abteilung II (für Anlagen
mit mittleren Spannungen) vermehrt worden.

Dabei hat sich gezeigt, daß manche Fragen
noch weiterer Aufklärung sowohl nach der theo
retischen wie nach der ex perimentellen Seite hin
bedürftig sind, Mehrfach hat dies Bedürfnis bereits
zu neuen Untersuchungen Anlaß gegeben. Beispi ele
hierfür sind: die Festsetzungen zur schärferen Kenn
zeichnung der Schmelzsicherungen , die Unter
suchungen über die Art der Einwirkung elektrischer
Ströme auf den menschlichen Organismus, die Er
örterungen über den Schutzwert der Erdung.

Berlin, Oktober 1899.

Dr. C. L. Weber.



Aus dem Vorwort
zur vierten bis siebenten Ausgabe.

Durch die Beschlüsse der Sicherheitskommission
vom Septem ber 1901 ist den Vorschriften für Nieder 
spannungsanlagen eine wesentlich geänderte Fassung
gegeben und gl eichzeitig der neue Titel: "Vor
schriften für di e Erri chtung e Ie ktrisc her
Starkstromanl a gen " eingeführt worden.

Berlin , J anuar 1902.

Die neu e F assung der Vorschriften ist im Jahre
1903 auch auf di e bisherige zweite und dritte Ah
teilung ausgedehnt worden, und zwar in der Weise,
daß die beiden letzten zu einer einzigen Abteilung
- Hochspannung - verschmolzen wurden.

Damit liegt, nach fast zehnjähriger Arbeit , zum
ersten Mal e eine einheitliche, alle Spannungsgebiete
umfassende Vorschrift vor, welche nur noch in
zw ei Teil e g egliedert ist und auch Anlagen für
Sonderzwecke, wie für Theater und Bergwerk e, mit
einschließt .

Die neue Bearbeitung der Erläuterungen be
handelt beid e Abteilungen gemein sam . Dadurch
ist in der Anlage de s Buches ein e wesentliche Ver
einfachung erzielt . Um die Übersichtlichkeit noch
weiter zu verbessern, hat die Verlagsbuchhandlung
eine andere Anordnung des Satz es getroffen. Auch
das neu g ewählte Format dürfte zur Erleich terung
im Gebrauch des Buches beitragen.

Blerlin, Oktober 1903.

Die Erläuterungen sind in der siebenten Aus
gabe zum ersten Male auch auf di e Sich erheits
vorschriften für elektrische Bahnanlagen ausge
dehnt worden.

Gr.-Lichterfeld e , Oktober 1904.

Dr. C. L. Weber.



Dr. C. L. Weber.

Aus dem Vorwort
zur neunten bis elften Auflage.
Die Neugestaltung der Vorschriften im Jahre

1!JO? hat eine vollständige Umarbeitung des Werkes
orforderlich gemacht.

Durch das Entgegenkommen der Vereinigung
der Elektrizitätswerke war es möglich, auch die
Erläuterungen zu den Sicherheitsvorschriften für
den Betrie h elektrischer Starkstromanlagen in das
Buch aufzunehmen.

Neubearbeitet sind auch die Sicherheitsvor
schriften für elektrische S t I' a ß e n b ahn enun d
straßenbahnähnliche Kleinbahnen , die im
Jahre 1906 eine in sich vollständige unabhängige
Fassung erhalten haben.

Die "Erläuterungen" sind nunmehr auch auf die
im Jahre 1909 neu aufgestellten Sondcrbestinunun
genJür elektrische Anlagen in Bcrgwerken untcr
Tage ausgedehnt worden. Der Abschnitt "Betriebs
vorschrlften" hat entsprechend der neuen Fassung
dieser Vorschriften eine Umarbeitung erfahren.

Gr.-Lichterfeldc, Januar 1908, Dezember 1909,
August 1!112.

Vorwort zur zwölften Auflage.
Nachdem die "Errichtungsvorschriften" seit 1907

und die "Betriebsvorschriften" seit 1909 keinerlei
Änderungen erfahren hatten, sind beide 1914 nach
ausführlichen Beratungen dem Stande der Technik
entsprechend neu gefaßt worden. Dies hat auch um
fangreiche Änderungen und Ergänzungen der Er
läuterungen nötig gernacht.

In die Anhänge ist wie früher nur eine Aus
wahl aus den inzwischen stark angewachsenen N01'

malien, Leitsätzen usw. aufgenommen worden.
Die Drucklegung des Manuskripts hat Herr

Limmermann, Oberingenieur der Geschäftsstelle des
V. D. E., freundliehst überwacht, da der Verfasser
dureh den Krieg behindert war. Ihm sowie Herrn
Oberingenieur Seidel, der die Arbeit durch wert
volle Anregungen gefördert hat, sei hierfür der ge
ziemende Dank ausgesprochen.

Berlin-Lichterfelde, Februar 1915.

Dr. C. L. Weber.
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Ein Ie itung.

Vorgeschich te der Vorsch riften. Während es
in einzelnen Staaten, so in Frankreich und England,
schon bald nach Errichtung der ersten Elektrizitäts
werke für nötig erachtet wurde, die Ausführung der
artiger Anlagen auf dem Wege der Gesetzgebung zu
regeln, hat sich die Starkstromtechnik in Deutschland
unbeeinflußt von jeder Einwirkung oder Aufsicht des
Staates frei entwickeln können. Hierin ist auch durch
das "Gesetz über das Telegraphenwesen des Deutschen
Reichs" vom 6. April 1892 und durch "das Telegraphen
Wege-Gesetz" vom 18. Dez. 1899 keine wesentliche
Anderung eingetreten; denn diese Gesetze betreffen in
der Hauptsache das ausschließliche Recht des Staates,
Telegraphen- und Fernsprechanlagen zu errichten und das
Recht, die öffentlichen Wege dazu zu benützen ; auch da,
wo sich aus ihrer Anwendung technische Maßnahmen
ergeben, lassen sie den denkbar weitesten Spielraum für
deren Auswahl und für die Art ihrer Durchführung.

Wenn die Vertreter der deutschen Elektrotechnik
sich wiederholt bemüht haben, ein tieferes Eingreifen
der Gesetzgebung auf dem in Rede stehenden Gebiete
zu verhindern oder hinauszuschieben, um nicht im
ersten Ausbau der jungen Technik durch starre Formen
beengt zu sein, so haben sie gleichwohl niemals schran
kenlose Willkür und unbegrenzte Regellosigkeit als ein
erstrebenswertes Ziel erachtet. Sie waren sich vielmehr
stets bewußt, daß eine Freiheit, die als alleiniges Hilfs
mittel gegen bedenkliche Auswüchse des übertriebenen
Konkurrenzkampfes nur dieSelbsthilfe des einzeInen übrig
läßt, niemals zu gedeihlichen Zuständen führen könne.

Es sind daher schon frühzeitig; aus den Kreisen und
Bedürfnissen der Industrie selbst hervorgehend. mehr
oder weniger bestimmte Regeln für die AusführunJt
elektrischer Einrichtungen ausgebildet worden. Zuerst
waren es die Elektrizitätswerke größerer Städte. die
im Interesse der Sicherheit des eigenen Betriebes und im
Bewußtsein ihrer Verantwortlirhkeit den Installateuren
die Verwendung bestimmter Materialien und Verlegungs
arten vorschrieben. In demselben Maße, in dem die
elektrischen Anlagen an Ausdehnung und Bedeutung
zugenommen haben, sind derartige Vorschriften auf
Grund der allmählich gewonnenen Erfahrungen Schritt
für Schritt erweitert und verbessert worden.

Weber, Erläuterungen, 12. Aufl,



2 Einleitung.

Allgemeiner gefaßte Sicherheitsvorschriften wurden
im Jahre 1888 durch den e l e k t rot e c h n i s ehe n
Ver ein in Wie n entworfen, und im Jahre 1892
ließ der Verband deutscher P r i v at- F e u e r - Ver 
sie her u n g s g e s e l I B c h a f t e n Grundsä.tze zur
Beurteilung der Feuersicherheit elektrischer Anlagen auf
stellen, die später im Sinne der vorliegenden Vor·
schriften revidiert wurden und zurzeit im Geschä.fts
bereiche dieses Verbandes Geltung ~aben.

Als daher im ' Beginn des Jahres 1894 zu gleicher
Zeit von seiten des elektrotechnischen Vereins in Berlin
und des Verbandes deutscher Elektrotechniker die Auf
gabe , allgemein gültige Vorschriften auszuarbeiten, in
Angriff genommen wurde, handelte essichweniger darum,
neue Gesichtspunkte zu finden, als vielmehr darum, die
bereits bekannten und geübten Ausführungsregeln in
einheitliche Formen zu bringen und die Grenzen zu
vereinbaren, bis zu denen auch die Einzelheiten der
Technik festgelegt werden können und dürfen.

Z w eck der b i B h e ri gen Vor s c h ri f t e n.
Diese Grenzlinie wird verschieden anzusetzen sein, je
nach dem Zweck, dem die Vorschriften in erster Linie
dienen sollen. - Wenn die Vorsichtsbedingungen der
Versicherungsgesellschaften ihren Wortlaut so allgemein
gehalten haben. daß nur die Anforderungen, nicht aber
die technischen Mittel zur Erfüllung dieser Forderungen
bestimmt werden, so war dies insofern gerechtfertigt,
als es sich im Geschäftskreis der genannten Gesellschaf
ten vielfach um die Prüfung älterer zu den verschie
densten Zeiten und mit den verschiedensten Mitteln aus
geführter Einrichtungen handelte, bei denen die ver
schiedenartigsten Materialien und Verlegungsarten be
nützt waren, die in einer kurzen Vorschrift unmöglich
im einzelnen berücksichtigt werden konnten.

Die im Jahre 1895 vom Verbande deutscher Elektro
techniker aufgestellten und in der Folge bis zur Gegen.
wart weiter ausgebildeten Vorschriften sind in etwas
anderem Sinne gedacht und müssen mit anderen Ver
hältnissen rechnen. Sie sollten in erster Linie ·d ie bei
der Einrichtung von N -e u a n lag e n gültigen Regeln
in einheitlicher Weise zum Ausdruck bringen.

Demgemäß mußten sie in 'erhöhtem Grade auf die
Einzelheiten der elektrischen Einrichtungen eingehen.
Sie haben daher einen ähnlichen Umfang wie die schon
vorher von den Elektrizitätswerken erlassenen -Bestim
mungen angenommen.- Diesen bis dahin verschieden
artigen Bestimmungen sollten sie als einheitliche. für
ganz Deutschland gliltige Grundlage dienen, damit,
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wenn nicht alle Unterschiede, so doch wenigstens Wider
sprüche in den Maßnahmen der verschiedenen Elektri
zitätswerke vermieden würden. Dadurch wurdeerreicht,
daß ein Installateur in verschiedenen Städten die gleichen
Verlegungsarten benutzen und daß der Fabrikant von
Einrichtungsgegenständen für die gleichen Muster über
all Verwendung finden konnte. Die Beurteilung von
Kostenvoranschlägen für geplante Anlagen wurdewesent
lich erleichtert, indem man die Güte der Materialien
und die zulässigen Verlegungsarten wenigstens in den
Hauptpunkten durch einheitliche Bestimmungen fest
legte. Endlich wurde auch die Prüfung bestehender
Einrichtungen ungemein vereinfacht und der Entstehung
von Memungsdifferenzen vorgebeugt, weil nicht nur all
gemeine Grundsätze. sondern auch technische Regeln
aus den Vorschriften begründet werden konnten. Es
ist daher auch den Feuer-Versicherungsgesellschaften,
unbeschadet des Fortbestehens ihrer allgemeiner gehal
tenen Vorsichtsbedingungen, durch die eingehenderen
Vorschriften des V. D. E. genützt worden.

Auch den Behörden sollten die Vorschriften eine
brauchbare Grundlageund Richtschnur für ihr Vorgehen
bieten, sofern sie es für notwendig erachten würden. ein
zelne oder bestimmte Gattungen von elektrischen Anlagen
aus besonderen Gründen zu prüfen oder zu überwachen.

Dabei war niemals beabsichtigt, diese Vorschriften
mit r ü c k wir k en d er Kr a f t in allen ihren Einzel
heiten auf ältere, vor Feststellung der Vorschriften vor
handene 4,nlagen, anzuwenden. Bei der Beurteilung
solcher .Binrichtungeusollten sie aber als Richtschnur
dienen; wobei es dem Prüfenden überlassen blieb, die
jenigen Teile, welche in schroffem Widerspruche mit
den Vorschriften standen und zu unmittelbarer Ge
fahr Anlaß gaben, sofort, beseitigen zu lassen, während
andere bei passender Gelegenheit mit den Vorschriften
in Einklang zu bringen waren. Bei Neuanlagen da
gegen sollte die Einhaltung .der Vorschriften in vollem
Maße gefordert werden.

Bei Aufstellung der ersten Vorschriften des V.D. E;
war man ganz besonders bestrebt, eine Schädigung der
Industrie durch zu eng gefaßte Forderungen zu ver
meiden, indem man sich nur an diejenigen Maßnahmen
anlehnte, welche sich bereits als nützlich und notwen
dig eingebürgert hatten, und dort, wo es sich um neu
hervorgetretene Bedürfnisse oder neue Hilfsmittel han
delte, einen wohlbemessenen Spielraum gewährte. Gleich
wohl konnte bereits damals mancher bedenkliche Aus
wuchs zurückgedrängt werden. In dieser Hinsicht darf

1*
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es nicht unerwähnt bleiben, daß eine Zeitlang die ernst
hafte Gefahr vorlag, es möchte das Zutrauen des Publi
kums zur Sicherheit elektrischer Anlagen gründlich
untergraben werden durch die weitgehende Verwen
dung schlechter oder ungeeigneter Materialien, wie sie
von ununterrichteten·oder gewissenlosen Unternehmern
manchmal beliebt wurde. Die damit verbundene Herab
setzung der Preise wargleichzeitig geeignet, den auf ihren
guten Ruf bedachten und sorgfältig arbeitenden Firmen
nicht zu unterschätzende Schädigungen zu bereiten.

E n t s t e h u n g Il g e s chi c h t e. Zuerst wurden
im November 1895 Sicherheitsvorschriften für An
lagen von niederer Spannung (bis zu 250 Volt) verein
bart. Bereits im folgenden Jahre trat man an die Auf
stellung von Vorschriften für Hochspannungsanlagen (für
1000 Volt und mehr) heran, die im Jahre 1897 als vor
läufige Regeln und 1898 endgültig zustande kamen,
wobei auch den besonders schwierigen Verhältnissen
einzelner Betriebe, die zu wiederholten Unfällen Ver
anlassung gegeben hatten, durch Aufstellung eines An
hanges Rechnung getragen wurde. Vorschriften für
Anlagen von mittlerer Spannung (zwischen 250 und
1000 Volt) wurden 1899 als vorläufige Regeln ange
nommen. Ferner wurden in den Jahren 1900/1901 Vor
s~hriften für elektrische Bahnanlagen aufgestellt.

Inzwischen hatte sich eine Umarbeitung des ganzen
Stoffes als wünschenswert herausgestellt, die in den
Jahren 1901 bis 1903 in der Weise zur Durchführung
gelangte, daß sich ein einheitliches Werk ergab, das
alle Spannungsbereiche in nur noch zwei Abteilungen
umfaßte. Auch die für einzelne eigenartige Anwen
dungsgebiete wieTheater und Bergwerke nötigenSonder
bestimmungen wurden eingegliedert.

Neben dem Ausbau der Vorschriften ging die Auf
stellung von Normdien einher, von denen zuerstim Jahre
1898 die Kupfernormalien und im Jahre 1903 die beson
ders wichtigen Normalien für Leitungen entstanden.

Dip. Ein f ü h run g der Vorsehriften ist dadurch
wesentlich unterstützt worden, daß sie von zahlreichen
Behörden sowie vom Verbande Deutscher Privat-Feuer
Versicherungsgesellschaften als maßgebend anerkannt
wurden. ETZ 1896, S.456; 1897, S.391. Bereits im
Jahre 1898 hat sie das König!. preußische Ministerium
für Handel und Gewerbe den zuständigen Behörden
als technische Richtschnur mitgeteilt. In gleichem Sinne
sind bald darauf die übrigen deutschen Regierungen vor
gegangen. ETZ 1898, S. 711; 1899, S. 561; 1902, S.732.

Die Wirkungen der Vorschriften waren schon nach
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Verlauf der ersten Jahre ihres Bestehens deutlich in
der Richtung zu erkennen, daß sie der Versuchung,
unzulängliche Installationsmittel auf den Markt zu
bringen, ein nützliches Gegengewicht boten. In dem
Maße, wie sich die Anerkennung und Benützung der
Vorschriften weiter ausdehnte , hat sich auch eine un
verkennbare Verbesserung des Zustandes elektrischer
Anlagen immer mehr bemerkbar gemacht. Unbestreitbar
tritt dies in den Aufstellungen der Feuer-Versicherungs.
gesellschaften und in den Unfallberichten der Gewerbe·
inspektionen, der Bergbehörden usw. zutage. ETZ
1905, S. 1171; 1906, S.205; 1907, S.553; 1909, S. 89,
90, 1l07; 1910, S. 460; 1911, S. 470 und Z. d. V. D.
Ing. 1906, S. 2085. Der deutschen elektrotechnischen
Industrie, die anfangs zum Teil nur zögernd der Auf
stellung der Vorschriften zugestimmt hatte , sind aus
ihrem Bestehen die bereits erwähnten Vorteile in
reichem Maße erwachsen, insbesondere wurde der gute
Ruf, den die Erzeugnisse und Anlagen der deutschen
Elektrotechnik im Auslande genießen, durch die Vor
schriften befestigt und verbürgt. Endlich ist es nicht
zum wenigsten den Vorschriften zu verdanken, 'daß
die Entwickelung der Elektrotechnik bis in die Gegen
wart hinein von unmittelbar eingreifenden behördlichen
Maßnahmen verschont geblieben ist.

Neugestaltung der Vorschriften. Seit dem
Jahre 1904 haben indessen die größeren deutschen
Bundesstaaten eine gesetzliche Regelung der
überwachung elektrischer Anlagen in die Wege ge
leitet, und es ist in Preußen trotz dringlicher Gegen.
vorstellungen der beteiligten Kreise das Gesetz vom
8. Juni 1905 betr. die Kosten der Prüfung über
wachungsbedfuftiger Anlagen zustande gekommen.
ETZ 1905, S. 364 u. 687. Das Gesetz selbst regelt
nur die Kostenpflicht, während es die Festsetzungen
über Art und Umfang der Prüfungen den Ausführungs
bestimmungen überweist. Die Vertreter der elektro
technischen sowie 'derjenigen anderen Industrien, die
von elektrotechnischen Einrichtungen in großem Um
fange Gebrauch machen, traten daher an die Regie
rungsorgane mit Vorstellungen heran, in dem Sinne,
daß die Vorschriften des Verbandes deutscher Elektro
techniker als technische Grundlage für die Ausführung
der behördlichen Überwachung gewählt werden möchten,
und daß die überwachung selbst auf solche Anlagen
beschränkt werde, bei denen entweder größere An·
sammlungen von Menschen in Frage kommen, wie in
Warenhäusern, Theatern und ähnlichen Gebäuden,
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oder bei denen eine besondere Feuers- oder Lebens
gefahr durch die Art des Betriebes oder die Höhe der
verwendeten Spannung begründet ist. ETZ 1905, S. 687;
1906, S. 597. .

Die preußische wie die bayriscbe Regierung hat
den Wünschen der Industrie nach beiden Richtungen
hin Rechnung getragen. Die erstere hat sich bereit er
klärt, die Vorschriften des V.D. E. zum Bestandteil einer
etwa zu erlassenden Polizeiverordnung zu machen, so
fern ihnen eine hierzu geeignete Gestalt gegeben würde.

Dazu bedurfte es einer wesentlichen Abände
rung der Vorschriften, ihrer Gestalt und ihrem Inhalt
nach. Neben einer Vereinfachung ihres Wortlautes
mußten aus ihnen alle diejenigen Forderungen ent
fernt werden, die zwar in Normalfällen durchführbar
und empfehlenswert sind, deren Nichtbeachtung aber
doch nicht in jedem Falle als strafbare Verfehlung an
gesehen werden konnte. Viele Bestimmungen, die genau
bezeichnete Anordnungen oder zahlenmäßig festgesetzte
Abmessungen verlangten, mußten eine allgemeinere
Fassung erhalten, die zwar die Bedingungen, denen die
Anlagen genügen müssen, deutlich kennzeichnet, ohne
jedoch die Maßnahmen und Hilfsmittel, mit denen die
erforderlichen Eigenschaften erzielt werden, im einzelnen
festzulegen. ETZ 1907, S. 427.

Bei der Beratung dieser Abänderungen trat nun
das Bedenken zutage, es könnten bei einer so allge
mein gehaltenen Fassung die Vorschriften nicht mehr
wie bisher als einheitliche Grundlage für die von den
Elektrizitätswerken zu erlassenden Anschlußbedingungen
dienen. Es erschien mißlich, eine Reihe von Zahlen
bestimmungen und Einzelmaßnahmen völlig wegzu
werfen, die im Laufe langer Jahre durch mühsame Er
fahrungen und Vereinbarungen gewonnen waren und
sich als zweckmäßig erwiesen hatten, wenn sie auch
nur für Normalfälle paßten und in einzelnen besonders
gelagerten Ausnahmefällen nicht anwendbar waren.

Um dieser Schwierigkeit zu begegnen, hat man
neben den Vorschriften eine Reihe von Ausführungs
regeln aufgestellt, welche den Weg angeben, auf dem
in allen Durchschnittsfällen die in den Vorschriften
aufgestellten Forderungen erfüllt werden können und
der auch betreten werden soll, wenn nicht Gründe für
ein Abweichen geltend zu machen sind. Um dies auch
sprachlich zum Ausdruck zu bringen, ist in allen Vor
schriften die Wendung " muß", in allen Regeln die
Wendung "soll" gebraucht. Ein anderer Teil des In
ha.ltes der früheren Vorschriften, der sich auf die
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wünecheaawerten Größenstufen einzelner Hilfsmittel, auf
Art und ~Abmessungen von Leitungen und ihrer Isolier
hüllen bezog und der weniger unmittelbar die Sicher
heit der Anlagen als vielmehr vorzugsweise Verein
barungen über Fabrikation bedingte, ist in die Nor
malien verwiesen worden. . Damit wurde auch beab
sichtigt, diese Vereinbarungen je nach den Erfahrungen,
Fortschritten und Bedürfnissen der Praxis abändern
zu können, ohne dazu jedesmal der ausdrücklichen
Zustimmung der Behörden zu .bedürfen.

Nachdem die Vorschriften in dieser Gestalt unter
dankenswerter Mitwirkung der Vertreter des preuß.
Handelsministeriums und der Reichspostverwaltung fest
gesetzt und vom V. D. E. i. J. 1907 angenommen
worden waren und sich durch eine Reihe von Jahren
bewährt hatten, sind sie 1913 und 1914 einer gründ.
liehen Durchsicht unterzogen und dem neuen Stande
der Technik augepaßt worden. Die so entstandene
Fassung ist 1914 vom V. D. E. angenommen worden,
um mit dem 1. Juli 1915 in Kraft zu treten.

Wie früher, sind an die allgemein gültigen Vor·
schriften Sonderbestimmungen für gewisse eigenartige
Anwendungsgebiete , . wie feuchte Räume, feuergefähr
liche Betriebsräume, Theater, Warenhäuser angegliedert.
Sonderbestimmungen für Anlagen in Bergwerken unter
Tage wurden im J. 1909 den einzelnen Bestimmungen
angefügt; auch sie sind 1914 neu durchgesehen worden.
Dagegen sind die Vorschriften für elektrische Bahnen
seit 1907 ganz ausgeschieden, weil von den beteiligten
Aufsichtsbehörden und Industriekreisen der WUDBch
geltend gemacht wurde, für dieses Gebiet in sich abge
schlossene Vorschriften zu besitzen. Man hat daher be
reits im Juli 1906 die Sicherheitsvorschriften für
elektrische Straßenbahnen und straßenbahn·
ähnliche Kleinbahnen aufgestellt und in Kraft
gesetzt.

Endlich sind auch die Vorschriften für den Be
trieb elektrischer Starkstromanlagen , die bereits im
Jahre 1903 aufgestellt waren, 1907, dann 1909 und
schließlich 1914 neu durchgesehen und als " B et r iebs·
vorschriften" in engen Zusammenhang mit den
" Err ich tungsvorschriften" gebracht worden.

Die auf Grund .umfangreicher Beratungen unter
Mitwirkung der Behörden und der erfahrensten Fach
männer aus zahlreichen Sondergebieten*) zustande ge-

*) Die an der Ausarbe itung der Vorschriften beteiligten
-Organe des V. D. E. waren im J. 1914 wie folgt zusammengesetzt:

Kommission für Errichtungs. und Bet r le bsv cr ,
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brachte neue Gestalt der Vorschriften kann als der
Ausdruck dessen gelten, was die berufenenVertreter der
deutschen Elektrotechnik an Vorschriften zur sachge
mäßen und sicheren Ausführung elektrischer Stark
stromanlagen •für hinreichend und notwendig erachten.
Die Anerkennung durch die Behörden ist auch für die
neue FSBBung ausdrücklich zugesichert worden. ETZ
1907, S. 745; 1910, S. 848; 1914, S. 1034.*)

sohriften: Weber (Vorsitzender), Alvensleben, Bundzus,
Fleisohmann, von Gaisberg, Görges, Groß, Gunderloch, Htm
melheber, Hoeohtl, Huffmann, Jäger, Klingenberg, Litzrodt,
Lux. Montanus, Noetel, Overmann, Passavant, Perls, Schaefer,
Sohröder, Schrottke, Seidel. Singer, Stotz, Taaks, Vogel, Vogel.
sang, Wentzke, Wilkens, Wittfeld, Zapf.

Bergwerkskomitee : Brion, Dettmar, Enke, Fritsche,
Goetze, Kloetzer, Philippi, Rittershaus, Schwantke, Siemens,
Soeder, Vogel, Weber, Wille, Winokhaull. Zu den Beratungen
dieses Komitees entsenden Vertreter: die K. Oberbergämter
Bonn, Breslau, Claustal, Dortmund. Halle, München, K. Berg.
amt Freiberg; die K. Bergwerksdirektion Saarbrücken, die K.
Generaldirektion der Bergwerke usw. München und das Miniate
rium für Elsaß-Lothringen, Abteilung .des Innern, in Straßburg,

Im Komitee für Betriebsvorschriften sind folgende
Körperschaften vertreten : V. d. E. (Alvensleben, Schroeder,
Seidel), Vereinigung der Elektrizitätswerke (Engelmann, WH·
kens], Deutscher Braunkohlen-Industrte-Verein (Fischer), Verein
für die bergbauliehen Interessen im Oberbergamtsbezirk Dort.
mund (Enke), Elektrot. Verein am Niederrhein (Seyfferth),
Verein zur Wahrung der Interessen der chemischen Industrie
Deutschlands (Khern), Verein deutscher Eisenhüttenleute (Vahle),
Nordwestliche Gruppe des Vereins deutscher Eisen- und Stahl.
industrieller (Börnecke), Oberschlesischer Berg. und Hütten.
männischer Verein (Vogel).

*) Ein Erlaß des Preuß. Ministers für Handel und Ge-
. werbe vom 18. 8. 1914 sagt : . . . . Ich habe bereits in meh

reren Erlassen den Behörden empfohlen, bei Handhabung stsat
licher Hoheitsrechte die Vorschriften des V. d E. als technische
Richtschnur zu benutzen. Im allgemeinen ist es nicht er
wünscht, von den Verbandsvorschriften abzuweichen, es sei
denn, daß gewichtige Gründe dafür sprechen. Die Industrie
legt mit Recht den größten Wert auf die Einheitlichkeit der
Vorschriften und ihrer Durchführung. Sollten aber die Auf
fassungen der Sachverständigen über erforderliche Schutzmaß.
nahmen von denen des Verbandes abweichen und insbesondere
Verschärfungen der Verbandsvorschriften für erforderlich er
achtet werden, so erscheint es zweckmäßig, vor dem Erlaß
entsprechender Anordnungen der vorgesetzten Behörde Bericht
zu erstatten.

In wichtigen Fällen ist meine Entscheidung herbeizuführen.
Anlagen, die vor dem 1. Juli 1915 , dem Zeitpunkt des Inkraft .
tretens der neuen Vorschriften, nach diesen hergestellt und
betrieben werden. sind nicht zu beanstanden, wenn sie ihnen
in allen Punkten entsprechen . ni cht etwa nur die erleich
ternden Bestimmungen in Anspruch nehmen.



Vorschriften tür die Errichtung und den
Betrieb elektrischer Starkstromanlagen nebst

Aus(ührungsregeln.
(Gültig ab 1. Juli 1915.)

Ausgabe 'Or Bergwerke.

I. Errichtungsvorschriften.*)

§ 1.

Geltungsbereich.
Die hierunter stehenden Bestimmungen gelten fü;

elektrische Starksteomanlegen'), oder Teile solcher''),

§ I. 1) Auf Schwachstromanlagen, z. B. Telegraphen-, Tele
phon- und verwandte Signaleinrichtungen, finden die Vor
schriften keine Anwendung. Der wiederholt unternommene
Versuch, den Begriff "Starkstromanlage" durch eine ein
fache und ausreichende Umschreibung zu definieren, . ist bisher
nicht geglückt. Dem. Sprachgebrauch der Technik liegt die
Vorstellung zugrunde, daß der Regel nach eine gewisse Strom
stärke, zugleich aber auch eine gewisse Energiemenge in Wir
kung tritt oder treten kann, wo von einer Starkstromanlage
die Rede ist . Daher gelten als Schwachstromanlagen alle die
jenigen, in denen weder das eine noch das andere möglich, so
wie auch die, bei denen zwar die eine aber nicht die andere
Bedingung erfüllt ist. So z. B. die in Wohn- und Geschäfts
räumen üblichen Läutesignalwerke. bei denen wegen des innem
Widerstandes der als Stromquelle üblichen Primärelemente starke
Ströme nicht auftreten können. Ebenso eine Einrichtung, die
etwa ein einziges galvanisches Element mäßiger Größe als
Stromquelle benützt , bei der daher wohl starke Ströme aber
nur für kurze Zeit auftreten können. Dabei ist es nicht unter
scheidend, ob gefährliche Wirkungen ganz ausgeschlossen sind;
denn ein Element der letzteren Art wird unter Umständen
eine Zündung hervorrufen können, ebenso wie auoh mit einem
Induktionsapparat, wie er von den Arzten gebraucht wird,
Gesundheitsstörungen erzeugbar sind, . der aber trotzdem nicht
als Starkstromapparat angesprochen wird. Die Spannung allein
ist ebenfalls nicht maßgebend, wie schon das letzte Beispiel
oder das einer mit etwa 100 Primärelementen betriebenen Tele
graphenleitung lehrt. Es wird vielmehr auch bei niederen
Spannungen, z, B. bei einer elektrochemischen Anlage von
10 Volt und 100 Ampere mit Recht von Starkstrom gesprochen.
ETZ. 1911, S. 743, N. 234. Ebenso wird die Technik eine

') Bei der E rrichtung elektrischer Starkstromanlagen sind, soweit
die Anlagen od er einzelne Teile unter Spannung stehen , auch dit' Be
triebsvorschriften zu beachten.
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mit Ausnahme von im Erdboden verlegten Leitungs
netzen"), elektrischen Straßenbahnen und straßenbahn
ähnlichen Kleinbahnen 4), Fahrzeugen über Tage4.) und
elektrochemischen Betriebsappo.raten6) 6).

Dynamomaschine von 100 Volt und 10 Ampere als Starkstrom
anlage bezeichnen, auch wenn sie als Stromquelle für ein Tele
graphennetz dient. Hier würde die Stromerzeugeranlage dem
Starkstromgebiet, das Leitungsnetz und die Apparatenanlage
dem Schwachstrom zuzurechnen sein .

Das Geltungsbereich der Vorschriften ist durch den soeben
nach dem Sprachgebrauch erläuterten Begriff des Starkstroms
abgegrenzt. Damit ist jedoch nicht ausgeschlossen, daß eine
Behörde zur Vermeidung der Unbestimmtheit, die diesem
Sprachgebrauch anhaftet, die An wendung der Vorschriften
an bestimmtere Grenzen bindet , sei es daß eine bestimmte
Stromstärke oder Spannung oder ein bestimmtes Maß an
momentan oder dauernd verfügbarer Leistung dabei zugrunde
gelegt wird .

Im Bereiche der Schwachstromanlagen sind vom
V. D. E. gemeinsam mit dem Verbande der elektrotechnischen
Installationsfirmen in Deutschland Leitsätze für die Errichtung
elektr ischer Fernmeldeanlagen (Scbwacbetromanlagen), gültig ab
1. Juli 1913 , ETZ 1913, S. 1069, und Normalien für isolierte
Leitungen in Fernmeldeanlagen (Schwachstromleitungen) , ETZ
1914, S. 164, aufgestellt worden,

2) Wenn Schwachstromenlagen , z. B. Läutewerke oder
Uhren von einer .Starkstromanlage gespeist werden, so könneu
Fehlerquellen in den ersteren auf letztere zurückwirken, wie auch
gefährliche Spannungen, die in den letzteren auftreten, auf
erstere ühertragen werden können, werin hiergegen nicht be
sondere zuverlässige Vorkehrungen getroffen sind. ETZ 1902,
S. 940 N. 13; 1903, S. 294 N. 30; 1904, S. 1114 N. 114.

Über die Beschaffenheit solcher Vorkehrungen (Trans
formatoren oder Kondensatoren) sind 1912 leitsätZe aufgestellt
worden; siehe am Schlusse dieses Buches Anhang 9.

3) Ausgeschlossen vom Geltungsbereich der Vorschriften
sind nur im Erdboden verlegte Leitungsnetze, nicht aber
einzelne Leitungsstrecken. Dergleichen Netze (Kabelnetze)
können im Vergleich mit außerhalb des Erdbodens befindlichen
Anlagen nur in geringem Maße zu Brand- oder Lebensgefahr:
Anlaß geben. Die Bauart und Einrichtung der Kabelnetze
ist zudem noch vielfacher Entwickelung und Abänderung fähig.
so daß es nicht wünschenswert ist, sie durch Vorschriften ein
zuengen. Dabei ist zu beachten, daß Kabelnetze in der Regel
im eigenen Interesse der Besitzer einer sorgsamen und sach
gem äßen Aufsicht unterliegen. - "Im Erdboden verlegt" ist
nicht gleichbedeutend mi~ "unterirdisch". Was in einem be
gehbaren Kanal, einem Keller u, derg!. verlegt ist, fä.llt unter
d ie Vorschriften.

4) Für elektrischeStraßenbahnen und straßenbahnähnliche
Kleinbahnen gelten die im Jahre Hl06 aufgestellten Sonder
vorschriften; sie umfassen. auch die zugehörigen Kraftwerke,
Hilfswerke, Werkstättl)n und ::Jrahrzeuge und sind im zweiten,
Teil dieses Buches angeführt. Die elektrischen G r u b e n 
b ahnen und ihre Fahrzeuge sind dagegen in den §§ 42 und 43
dieser Vorschriften behandelt. Für Fahrzeuge über Tage , die
wie Automobile, Schiffe, Werkslokomotiven u. dergl. nicht zu
den Straßen· und Kleinbahnen gehören, bestehen z, Z. keine
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1. Im Gegensa.tz zu den mit Buchstaben be .
zeiohneten Absä.tzen , die grundsätzliche Vor
schriften darstellen, enthalten die mit Ziffern
versehenen Absätze Ausführungsregeln. Letztere
geben a.n, wie die Vorschriften mit den üb-

Vorschriften. Siehe auch Anmerkung 6, Abs. 2. Fahrkrane,
Drehkrane und ähnliche bewegliche Hebezeuge gelten nicht als
Fahrzeuge im Sinne des § I, hier gelten also die Errichtungs
vorschriften.

6) In einer früheren Fassung der Vorschriften waren elektro·
chemische An I a gen ganz ausgeschlossen. Die jfltzige Fassung
beschränkt diese Ausnahme auf elektrochemische B e tri e b s .
apparate. Die Erfahrung hat nämlich gezeigt, daß es sehr
wohl möglich ist, a.uch in elektrochemischen Fabriken den Vor'
schriften zu genügen, soweit die Erzeugung des Stromes und
die zut Beleuchtung und Kraftübertragung bestimmten Einrich·
tungenin Frage kommen. Nur diejenigenTeile, welche unmittel
bar den Zwecken der Elektrochemie dienen, unterliegen in der
Tat vielfach besonderen Bedingungen, die von der Eigenart
des jeweils verfolgten Zweckes abhängen. Sie sollen daher von
der Einbaltung dieser Vorschriften entbunden sein. Bei ihrem
Aufbau und Ausbau muB es dem Fachmanne überlassen bleiben,
die Anforderungen des Betriebes mit den Grundsä.tzen der Sicher
heit in Einklang zu bringen. Auch hier -ist die Voraussetzung
maßgebend gewesen, daß die Handhabung dieser Betriebsapparate
ausschließlich von geschultem Personal geübt wird. Beispiele
hierhergehöriger Apparate sind die Einrichtungen zur Galvano
plastik, zur elektrochemischen Darstellung und Reinigung von
Metallen. zur Erzeugung von Chlor und Alkali, von Kalzium
karbid, Ozon, Stiokstoffverbindungen usw. Dem Umstande, daß
gewisse Teile elektrochemischer und -elektrot hermischer Anlagen
besonders niedrige Spannung führen, ist durch § 30. Satz 2 Rech
nung getragen.

Nicht nur in elektrochemischen Betrieben, sondern auch
in solchen ehemischen Fabriken, die die Elektrizität nnr als
Hilfskraft benützen, ist der zerstörende Einfluß zu beachten, den
dieverarbeiteten oder erzeugten Stoffeauf dieTeile der elektrischen
Anlage ausüben können. Z. B. wirdGummi von OIen und Fetten.
Metall von Fettsäuren, Marmor vonChlor angegriffen. Die Hilfs
mittel, mit denen die Errichtungsvorsohriften erfüllt werden,
müssen daher der Natur dieser Stoffe und der Art ihres Auf·
tretens angepaßt werden. Einzelheiten _hierüber sind jedoch
nicht in die Vorschriften aufgenommen.

6) Bisher waren auch' Probierräume und Laboratorien von
denVorschriften ausgenommen; jetzt sind Prüffelder urid Labo
ratorien im § 37 behandelt.

Für die einzelnen Gattungen von elektrischen Einrichtungen,
die von den vorliegenden Vorschriften ausgenommen sind, be
stehen entweder besondere 'Vorschriften oder es ist die Auf·
stellung von solchen mcht für nötig oder nicht -für durchführ
bar erachtet worden. Dies bedeutet jedoch nicht, daß bei
solchen Einriohtungen jede beliebige Anordnung als sachgemäß
anzuerkennen ist. Soweit die Gewerbeordnung Anwendung
findet, gilt auch für diese Teile der § 1200. der G. - 0.: "Die
Gewerbeunternehmer sind verpflichtet, die Arbeitsräume, Be
triebsvorrichtungen,Maschinen und Gerätschaften so einzurich
ten und zu unterhalten und den Betrieb so zu regeln, _daß die
Arbeiter gegen Gefahren für Leben und Gesundheit soweit ge-
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lichen Mitteln im allgemeinen zur Ausführung
ge bracht werden sollen, wenn nicht im Ef rrz e l
fall besondere Gründe eine Abweichung recht
fertigen . ')")

Die zwischen~ 11 stehenden Zusätze gelten nur für
elektrische Starkstromanlagen in Bergwerken unter Tage,
abgekürzt in: B. u. T. lI)

A. Erklärungen.

§ 2.

a) Niederspannungsanlagen ') sindsolcheStark
stromanlagen, bei welchen die effektive Gebrauchs-

schützt sind, wie es die Natur des Betriebes gestattet. - Ebenso
sind diejenigen Vorrichtungen herzustellen, welchezum Schutze
der Arbeiter gegen gefährliche Berührungen mit Maschinen
oder Maschinenteilen oder gegen andere in der Natur der
Betriebe liegende Gefahren, namentlich auch gegendie Gefahren,
welche aus Fabrikbränden erwachsen können, erforderlich sind.
- Endlich sind diejenigen Vorschriften über die Ordnung des
Betriebes und das Verhalten der Arbeiter zu erlassen, welche
zur Sicherung eines gefahrlosen Betriebes erforderlich sind."

7) über das Verhältnis der Vorschriften zu den Ausfüh
rungeregeln und zu den Normalien vergl, Einleitung S. 6. Ein
zeIne Normalien, z, B. die Normalien für isolierte Leitungen,
sind ihrer Bedeutung nach den Regeln gleioh gesetzt. Dies ist
alsdann im Wortlaut der vorliegenden Vorschriften ausdrücklioh
erwähnt. Siehe z, n § 19 Regel 2. § 22 Regel 2.

8) Die frühere Fassung der Vorschriften enthielt die aus
drückliche Bestimmung, daß sie keine rückwirkende Kraft
haben sollten. Soweit die jetzige Fassung einer behördlichen
Überwachung der Anlagen zur Grundlage dient. wird bei älteren
Anlagen § 120d der G.·O. Abs. 3 sinngemäße Anwendung finden,
welcher sagt: "Den bei Erlaß dieses Gesetzes bereits bestehen
den Anlagen gegenüber können, solange nicht eine Erweiterung
oder ein Umbau eintritt, nur Anforderungen gestellt werden.
welche zur Beseitigung erheblicher, das Leben, die Gesundheit
der Arbeiter gefährdender Mißstände erforderlich oder ohne un
verhältnismäßige Aufwendungen ausführbar erscheinen." Vgl.
auch Betriebs-Voraehr, § 2110).

9) Sonderhestimmungen für B. u, T. waren bereits i. J.
1902 den Vorschriften angegliedert worden. Ihre jetzige Fassung
ist unter Mitwirkung der deutschen Bergbehörden zu Stande
gekommen. Vgl, die Fußnote S. 8.

§ 2. 1) Seit demJahre 1903 sind die Vorschriften für die Er
richtung elektrischer Starkstromanlagen in zweiAbteilungen: für
Niederspannung und für Hochspannung gegliedert. Diese Unter
scheidung ist auch in der vorliegenden Fassung beibehalten.
Doch ist nicht für jedes der bei den Spannungsgebiete eine in
sich vollständige Vorschrift, aufgestell t, sondern diejenigen Be·
stimmungen, welche für beide Spannungsbereiche gemeinsam
gelten, sind nur einmal (in gewöhnlichem Druck) angeführt,
wä.hrend durch besonderen Druck hervorgehoben nur diejenigen
Forderungen angegeben sind, die bei Anlagen mit Hochspannung
verschärfend zu den allgemeiu gültigen Bestimmungen hinzu.
treten.

Dabei ist das Gebiet der Niederspannung gegenüber der



Erklärungen. § 2. 13

spannungs) zwischen irgend einer Leitung und Erde
250 V nicht überschreiten kann; bei Akkumulatoren
ist die Entladespannung maßgebend.

ursprünglichen Umgrenzung dahin erweitert, daß es auch An
lageu umfaßt. welche Spannungen bis zu 500 Volt zwischen
irgend zwei Leitungen aufweisen, wenn nur dafür gesorgt ist,
daß die Spannung gegen Erde an keiner Stelle 250 Volt über
schreiten kann. Hierfür war hauptsächlich die Absicht be
stimmend, daß Dreileiteranlagen mit Spannungen bis zu
2 X 250 Volt, wenigstens insoweit sie mit geerdetem Mittel.
leiter arbeiten, durch ein und dieselbe Vorschrift in allen ihren
Teilen beherrscht werden sollten, und man ging von der Ober.
legung aus, daß für die Lebensgefahr in erster Linie die bei
Erdschlüssen in Wirkung tretende Spannung maßgebend sei,
da du Einschalten des menschlichen Körpers zwischen eine
Leitung und Erde weit häufiger zu fürchten sei als zwischen
zwei Außenleitem. Dasselbe gilt für Drehstromanlagen mit
geerdetem neutralen Leiter. ETZ 1910, S. 1322, N. 231. Hat
z. B. ein Drehstromnetz mit Nulleiter 380 Volt zwischen den
Außenleitem und 220 Volt zwischen Phasenleiter und Nulleiter,
so sind die Niederspanmmgsvorschriften nur anwendbar, wenn
durch richtige Abmessungen des Nulleiterquerschnitts, seiner
Erdungen und der Sicherungen in den Außenleitern oder durch
andere besondere Vorkehrungen, wieAnschluß der Konstruktions
teile, die Spannung annehmen können, an den Nulleiter (Nullung)
dafür gesorgt wird, daß eine höhere Spannung als 250 Volt
zwischen irgend einem Tcil der Anlage und Erde nicht auf
treten kann. Ob diese Bedinguuz erfüllt ist, bedarf im Einzel
fall sorgfältiger Erwägung. ETZ 1914, S. 102, 132, 166, 400.
Sollte eine Dreileiteranlage mit einem Außenleiter an Erde ge·
legt sein und an den beiden anderen etwa die Spannungen 200
und 400 Volt gegen Erde aufweisen, so unterliegt sie den Vor.
schriften für Hochspannung. ETZ 1902, S. 941, N. 22, Ebenso
Drshstromanlagen mit z. B. 500 Volt Spannung zwischen zwei
Zuleitungen, auch dann, wenn der neutrale Punkt an Erde liegt,
weil die Spannung in jedem Leiter auf 300 Volt gegen den neu
tralen ansteigt.

Unter Umständen ist es zulässig, einen Teil einer Anlage
nach den Vorschriften für Niederspannung auszuführen, obwohl
in andern Teilen Hochspannung vorkommt. Bedingung dafür
ist, daß dieser Teil eine gewisse Selbständigkeit aufweist, wie
sie z; : B. bei Wechselstromanlagen mit Transformatoren dem
sekundären Netz gezenüber dem Primärteil zukommt, wenn
der Cbertritt von Hochspannung verhindert ist, wie dies § 4
(vgl. diesen) vorschreibt.

Besteht ein unmittelbarer leitender Zusammenhang zwischen
Teilen,die verschiedenenSpannungsbereichen angehören, sodürfen
die Vorschriften der Niederspannung nur insoweit Platz greifen,
als die Teile mit Niederspannung von den Teilen mit Hoch
spannung r ä u m 1 ich g e t ren n t sind. Ein Beispiel hier
für wäre etwa ein Fünfleiternetz mit 4 X 200 Volt und ge
erdetem Mittelleiter. Hier dürfen die beiden mittleren Zweige,
die unmittelbar am geerdeten Nulleiter liegen, nach Nieder
spannung behandelt werden, sofern sie a 11 ein in den be
treffenden Raum. das Haus usw. eingeführt sind; diejenigen
Zweige dagegen, die an den Außenleitern liegen, sowie die Teile
der Anlage. in welchen alle fünf Leiter nebeneinander vorkom
men, unterliegen den Bestimmungen für Hochspannung. Wie
weit im einzelnen Falle die zu fordernde räumliche Trennung
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AUe übrigen Starkstromanlagen gelten als Hooh-.
8pannungsanlagen.

b) Feuersichere , wärmesichere und f e u ch
tigkeitssichere Gegens t.ä ude.:')

Feuersicher ist ein Gegenstand, der entweder
nicht entzündet werden kann oder nach Entzündung
nicht von selbst weiterbrennt,")

gewahrt ist, bleibt der fachmännischen Erwägung überlasse n.
Es kann z. B. in sehr großen Fabrikhallen, Bahnhofshallen und
derg!. eine genügende Trennung als vorhanden anerkannt wer
den, wenn die der Niederspannung angehörigen Teile auf der
einen Längs. oder Querseite, die der Hochspannung auf der
andern Seite liegen und die Ausläufer beider Teile nicht inein
ander greifen. ETZ 1902, S. 1133, N. 23.

Weitere Fälle, in dimen die Unterscheidung nach der be
sonderen Sachla~e getroffen werden muß, sind die, daß an eine
Niederspannungsanlage eine Zusatzmaschine angeschlossen und
so, etwa zum Betriebe von Motoren, ein Hochspannungskreis
geschaffen wird oder daß ein Stromkreis der Anlage nur vor
übergehend Hochspannung führt; z. B. ein Motor während
des Anla.ssens. Vgl. ETZ 1909, S. 497, N. 207; 1910. S. 1322,
N. 228. Auch bei Verwendung von Spartransformatoren oder
Gleichstromeinankerumformern ist besonders zu erwägen . .ob der
die kleinere Spannung führende Stromkreis gegen den über.
tritt der- höheren Spannung si cher genug geschützt ist" um als
Niederspannungskreis behandelt zu werden.

Eine unt ere Grenze besteht für den Bereich der Ni eder
spannungsvorschriften nicht; auch Anlagen mit sehr kleinen
Spannungen , .m üssen die Vorschriften erfüllen, wenn sie als
Starkstromanlagen gelten. ETZ 1911, S. 743, N. 234. Be .
sondere Erleichterun gea sind für seh r niedri ge Spannungen in
den §§ 3 a und 8d zugelassen .

2) Maßgebend ist die G e b rau c h a s p a n nun g-. d. h.
die an den Stromverbrauchern herrschende. Wenn also z, B.
ein Netz für 2 X 220 Volt eingerichtet ist, hierbei aber etwa in.
folge großer En tfernung der Zentrale der Spannungsabfall in
den Speiseleitungen den Betrag von 60 Volt überschreiten sollte,
so daß die Stromerzeuger etwa mit 510 Volt arbeiten müßten,
so soll diese Anlage noch nach den Vorschriften" für 'Nieder 
spannung behandelt werden.

Ebenso soll die für die Ladung von Akkumulatoren etwa
notwendige Überspannung nicht die 'E inreihung der Anlage unter
die schärferen Vorschriften für Hochspannung zur Folge haben,
wenn bei der Entladung die Gehrauchsspannung 250 Volt gegen
Erde nicht überschreitet.

3) Die Erklärungen unter b) sind ausdrücklich für die
Gegenstände und nicbt für die Stoffe gegeben. Die
Prüfung durch Versuch darf also n icht etwa an einem be
liebigen Splitter des Gegenstan des oder des Rohmaterials , aus
dem er hergestellt ist. vorgenommen werden. Vielmehr ist
seine Verwendungsform • also auch die Gestalt und _Ober
flächenbeschaffenheit, bei Gegenständen, d ie aus mehreren 'Stoffen
zusammeiigeba ut sind, die Art des Aufbaus maßgebend.

Eine weitergehende K ennzeichnung der üblichen Baustoffe
nach ihrer Brauchbarkeit für d ie verschiedenen Zwecke ist vom
V. D. E . in Aussicht genom men.
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Wärmesicher ist ein Gegenstand, der bei der
höchsten betriebsmäßig vorkommenden Temperatur
keine den Gebrauch beeinträchtigende Veränderung er
leidet.

Feuchtigkeitssicher ist ein Gegenstand, der
sich im Gebrauch' durch Feuchtigkeitsaufnahme nicht
so verändert, daß er für die Benutzung ungeeignet wird.

c) Freileitungen. Als Freileitungen gelten alle
oberirdischen Leitungen außerhalb von Gebäuden, die
weder eine metallische Schutzhülle noch eine Schutz
verkleidung haben.s) Als Freileitungen sind nicht an
zusehen Fahrleitungen, 5) sowie Leitungen für I nsta 1
lationen im ' Ere ie n'') an Gebäuden, in Höfen,
Gärten und dergleichen, bei denen die Entfernung
der Stützpunkte 20 m nicht überschreitet.

d) Elektrische Betriebsräume. Als elektrische
Betriebsräume gelten Räume, die wesentlich zum Be
triebe elektrischer Maschinen oderApparate dienen und
inderRegelnurunterwiesenemPersonal zugänglich sind.7)

4) Als Schutzverkleidung im. Sinne des § 20 gelten
nicht die Schutznetze, Schutzleisten, Schutzdrähte, die die Frei.
leitungen an der Berührung mit andem Leitungen oder am
Herabfallen hindern sollen.

Die inden Vorschriften erwähnten Hilfsmittel zum Schutze
von Leitungen smd :

Sch uuz h ü l l es ein eng an der Leitung anliegender Über
zug, der hauptsächlich die - darunter liegende Isolierhülle des
Leiters vor Zerstörung bewahrt. Z. B. Bleimantel, Blechmantel
des Rohrdrahtes, Hülle der Panzerader.

Sohutzver.kleidung: eine in sich selbständige Vorkeh
rung, die mechanische Einwirkungen stärkeren Grades hinten
halten kannj z. B. Isolier- oder Metallrohr, Kabeleisen, Ver
schalung aus Holz oder Blech.

Schu t z ü ber z u g ; meist nur gegen chemische Angriffe in
Geste.Jt eines Anstriches oder dergl, verwendet.

Berü hrungssc h u tz: he.uptsächlich als Schutzdraht,
Schutzleiste, Schutznetz auftretend.

0) F.l'hdeitungen, soweit sie Straßenbahnen und diesen
ähnlichen Kleinhahnen zugehören, unterliegen den Babnvor
schriften. Fahrleitunaen in Gebäuden sind in § 24a, solche für
Grubenbahnen in §42 behandelt; andere Fahrleitungen z. B.
für fahrbare Arbeitsmaschinen, Laufkräne oder Werkslokomo·
tiven im Freien werden im § 23 erwähnt.

6) Uber Installationen im Freien vgJ. § 23: zu ihnen
gehören u. a, auch die auf Dächern und an Wänden ange
brachten Reklamebeleuchtungen.

7) Die elektrischen Betriebsräume (vgl. 928) können
Teile eines andern Raumes, z. B. einer Fabrikhalle sein, wenn
der Zutritt zu ihnen durch Schranken, Gitter oder derg!. der
Vorschrift gemäß beschränkt ist: unter diesen Bedingungen
z. B. der ganze betretbare Raum eines elektrischen Laufkranes
oder sein Führerstand. Auch Akkumulatorenräume gelten als
elektrischeBetriebsräurne (§32a), Umeinen Raum als "elektrischen
Betriebsraum" bezeichnen und in i,hm von den hierfür zugestau
denen Erleichterungen Gebrauch machen zu dürfen, ist es nicht
notwendig, daß er ausschließlich elektrische Maschinen enthält.
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e)Abgeschlossen e elektrischeBetriebsrä u me.
Als abgeschlossene elektrische Betriebsräume werden
solche Räume bezeichnet, welche nur zeitweise durch
unterwiesenes Personal betreten, im übrigen aber unter
Verschluß gehalten werden, der nur durch beauftragte
Personen geöffnet werden darf.")

f) Betriebsstätten. Als Betriebsstätten werden
diejenigen Räume bezeichnet, welche im Gegensatz zu
elektrischen Betriebsräumen auch anderen als elektri 
schen Betriebsarbeiten dienen und nicht unterwiesenem
Personal regelmäßig zugänglich sind.")

g) Feuchte , durchtränkte und ähnliche
Räume. Als solche gelten Betriebs- oder Lagerräume
gewerblicher und landwirtschaftlicher Anlagen, in wel
chen erfahrungsgemäß durch Feuchtigkeit oder Verun
reinigungen (besonders chemischer Natur) die dauernde
Erhaltung normaler Isolation erschwert oder der elek·

Es kann z. B. auch der von der elektrischen Maschine snge
triebene Ventilator, eine Pumpe oder dergl, dort stehen. ETZ
1904, S. 362, N. 5. Auch können in dem Raum neben elek·
trischen Erzeugermaschinen noch deren Antriebsmaschinen sowie
andere Treibmaschinen stehen; neben elektrischen Motoren kann
er andere Motoren enthalten. Dagegen muß streng gefordert
werden, daß einderartiger Raum in der Regel nur i n s t r u iertem
Personal zugänglich ist, und daß er den Charakter eines reinen
Kraftwerkes hat, in welches nicht etwa Rohstoffe offen hine in
geschafft und Fertigprodukte offen herausgeschafft werden. Auf
welche Art ein solcher Raum von seiner Umgebung getrennt
sein muß, hängt von der Art der Umgebung ab. Wo betelebe
mäß ig Staub oder Fasern auftreten (in gew-esen Teilen von
Mühlen, Spinnereien, Schreinereien ohne wirksame Btaubent
fernung), wird man dichte Wände fordern, während unter an
dern Umständen fest angebrachte Schranken gen ügen können.
ETZ 1910, S. 196, N. 220 11•

8) Beispiele: DieTransformatorenkammern von Elektrizitäts·
werken; der Raum hinter einer Schalttafel, wenn er unter Ver.
schluß gehalten wird. Der Verschluß muß vorhanden sein und
kann nicht etwa durch eine Kette, Schranke oder dergl. oder
durch ein Eintrittsverbot ersetzt werden. ETZ 1911, S. 744,
N. 240. Verschließbare Aufbauten, wie Schaltsäulen, 'I'rans
formatorsäulen, die nicht zum Betreten des abgeschlossenen
Raumes eingerichtet sind, gelten nicht als abgeschlossene elek
tri sche Betriebsräume. Vgl , auch § 5e der Betriehsvorschriften.

9) Betriebsstätten sind demnach in erster Linie alle die
R äume, welche gewöhnlich als Werkstätten bezeichnet werden.
Ihre besondereBedeutung fur die Beschaffenheit und Behandlung.
der elektrischen Anlagen liegt hauptsächlich in dem Umstande, daß
in ihnen vielfache Hantierungen schwerer oder sperriger Gegen.
stände vorkommen, so daß die Gefahr der Beschädigung für
Leitungen, Apparate und Stromverbraucher größer ist als in
Schreibstuben, Läden und Wohnräumen; während anderseits
nicht voreuageeetzt werden kann, daß die elektriscbe Einrieh 
tung mit derselben Sacbkenntnis und Aufmerksamkeit behandelt
werde, wie in elektrischen Betriebsräumen. In letzteren sind
die elektrischen Einrichtungen Hauptsache, in Betriebsstätten
sind sie nur Hilfsmittel.
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trisehe Widerstand des Körpers der darin beschäftigten
Personen erheblich vermindert wird.!")

Heiße Räume Bind als durchtränkte zu betrachten
wenn die darin beschäftigten Personen ähnlichen Ein
wirkungen ausgesetzt Bind.1I )

h) Feuergefährliche Betriebsstätten und
Lage r r ä u m e. Als feuergefährliche Betriebsstätten und
Lagerräume gelten Räume, in denen leicht entzündliche
Gegenstände hergestellt, verarbeitet oder angehäuft
werden , sowie solche, in welchen sich betriebsmäßig
entzündliche Gemische von Gasen, Dämpfen, Staub oder
Fasern bilden können.12)

i) Ex p loaionsgef äh r li ch e Be tr iebsat ät t e n
und Lagerräume. Als explosionsgefährlich gelten
Räume, in denen explosible Stoffe hergestellt, verar
beitet oder aufgespeichert werden oder leicht explosible
Gase, Dämpfe oder Gemische solcher mit Luft erfah
rungsgemäß sich ansammeln.!")

10) Beispiele sind gewisse Teile von K~llereien, Gerbereien
und ähnliche Betriebsräume. Vgl. § 31.

11) Die Schweißabsonderung auf der Haut wirkt gefahr
erhöhend, weil sie den übergangswiderstand auf den mensch
lichen Körper verkleinert. Dies ist in engen Backstuben, Heiz
räumen. Trockenkammern usw. zu beachten. Um so mehr, wenn
sie ungenügend ventiliert sind und wenn der Fußboden gut
leitet, z. B. feu cht ist oder aus lIIetall besteht.

12) Als ' Räume der bezeichneten Art kommen u. a, in Be.
tracht gewerbliche und landwirtschaftliche Betriebe, in welchen
die Gefahr der Entzündung von Staub (Brikettfabriken, Kork
mühlen etc.), leicht brennbaren Gasen (Gasfabriken ete.), leicht
bronnbaren Flüssigkeiten (Benzinwäschereien, Atherfabriken eto.),
leicht brennbaren Gegenständen (Flachsschwingereien, Watte·
fabriken, Spinnereien für pflanzliche Spinnstoffe, Zelluloid- und
Zelluloidwarenfabriken etc.) vorliegt.

Es ist jedoch zu beachten, daß im Einzelfalle die Betriebs
räume aus der Klasse der gefährdeten ausscheiden können, wenn
geeignete Vorkehrungen dies rechtfertigen. So z, B. Abfüll
stationen für entzündliche Flüssigkeiten, soweit die Arbeit mit
flammenstickenden Gasenunter Ausschluß von Luft vorgenommen
wird, Holzbearbeitungsfabriken. soweit durch mechanisches Ab
saugen für Beseitigung der brennbaren Abfälle und des Staubes an
der Entstehungsstelle gesorgt ist. Sinngemäß werden z. B. auch in
chemischen Fabriken Räume, in denen etwa Benzin, Schwefel
kohlenstoff, Anilin u. dergl, benützt wird, dann nicht mehr
als besonders gefährdet zu betrachten sein, wenn die benützten
Behälter, Apparate, Leitungen etc, so elngerlchtet sind und
gebraucht werden, daß 'Sich entzündliche Gemische nicht be
triebsmäßig bilden können.

13) Für Betriebe zum Herstellen und Aufspeichern von
Sprengstoffen bestehen die im § 35 d erwä.hnten behördlichen
Sondervorschriften. Anrlere Räume, in denen explosible Gase
oder Gasgemische usw, auftreten können, gehören zu den
explosionsgefährllchen, wenn sich diese Gemische usw, beiriebs
mäß ig in dem Raume bilden, z. B. durch Ausbreiten der ent
zündlichen, le icht verdampfenden Flüssigkeiten auf größeren
Fl äehen im lufterfüllten offenen Raume, wie in manchen

W~ber, Erlliutcrungcn. 12. Auf!. 2
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~ k) Schlagwettergefährliche Gruben-
r ä um e. Als schlagwettergefährliche Grubenriiume
gelten diejenigen, welche von der zuständigen Berg.
behörde als solche bezeichnet werden; alle an
deren gelten als nicht schlagwettergefährlich.14)

B. Allgemeine Schutzmaßnahmen. *)1)

§ :3.
Schutz gegen Berührung.s)

a) Die unter Spannung gegen Erde3
) stehenden

nicht mit Isolierstoff bedeckten Teile4
) müssen im

Benzinwäschereien ; ferner wenn zwar Einrichtungen, um das
Entstehen gefährlicher Gasgemische zu verhindern. in Anwen.
dung s ind, trotzdem aber "erfahrung~gemäß ", d h. auf Grund
einer Reihe von Tatsachen, eine Explosionsgefahr als fort.
bestehend in technischen Kreisen anerkannt wird. Wenn da 
gegen durch die Apparatur usw. dafür gesorgt ist, daß nur
durch grobe Unvorsichtigkeit oder unglücklichen Zufall explo
sible Gase sich bilden können, so gelten die Räume nicht als
besonders gefährdet. Insbesondere sind Räume, in denen Benzol
oder dergl. in geschlossenen Gefäßen verarbeitet wird, nicht
als explosionsgefährlich zu betrachten. Wenn aus solchen Ge
fäßen gelegentlich, z, B. durch Undichtheit, die entzündliche
Flüssigkeit oder ein Gemisch ihrer Dämpfe mit Luft austritt,
so ist dies nicht als "erfahrungsgemäßes Ansammeln" im Sinne
des § 2i anzusehen, Ebensowenig gelten Räume, die mit einer
Leuchtgasleitung ausgestattet sind oder in denen eine Gasuhr
aufgestellt ist, als besonders gef ährdet.

14) Eine allgemein 'gül t ige Kennzeichnung det schlag.
wettergefährlichen Grubenräume läßt sich nicht aufstellen, weil
die Gef ährlichkeit VGn mehreren verschiedenen Faktoren ab
hängt. Die Entscheidung kann daher nur für den Einzelfall
erfolgen und steht der Bergbehörde zu. Als seblagwetternieht
gefährliche Grubenräume gelten auf Bergwerken oder Teilen von
Bergwerken, in denen der Gebrauch des offenen Lichts nicht
allgemein gestattet ist, der Regel nach die im einziehenden
Wetterstrom gelegenen Schächte, Füllörter, Maschinenräume,
Querschläge und Grundstrecken, soweit keine abweichende Ent-
scheidung der zuständigen Bergbehörde ergeht, '

Sonstige Räume, insbesondere im ausziehenden Wetterstrom
belegene, sind als schlagwetter nie h t gefährlich nur anzusehen,
wenn sie ausdrücklich von der zuständigen Bergbehörde als
solche bezeichnet sind.

Im Einzelfall kann unter besonderen Verhältrriesen ein
Raum schlagwettergefährlich sein, trotzdem er im einziehenden,
oder nicht gefährlich sein, trotzdem er im ausziehenden Wetter-
strom liegt. .

B. 1) Im Abschnitt B sind unter §§ 3, 4 u. 5 einige grund
sätzliche Maßnahmen an die Spitze der Vorschriften gestellt,
sowohl um ihre Bedeutung zu betonen, als auch um in den
späteren Abschnitten der vielfachen Wiederholung enthoben zu
sein. Solchen Wiederholungen ist man jedoch an einzelnen
Stellen, wo sie sich besonders aufdrängteu , absichtlieb nicht
aus dem Wege gegangen.

') Vgl. auch ..Leitsätze für Schutzerdungen".
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Handbereich -) gegen zufällige Berührung 6) geschützt
sein. Bei Spannungen bis 40,V gegen Erde ist dieser
Schutz im allgemeinen entbehrlich.") (Weitere Aus.
nahme siehe § 28a.)

§ 3. 2) Der Schutz gegen Berührung wird im § 3 nur hin
sichtlich der Gefahren, die beim übertritt der Elektrizität auf
den menschlichen Körper erwachsen, d, h. es wird nur der
Schutz der Personen, nicht aber der Schutz der Leitungen
und Apparate gegen sch ädliche mechanische und chemische Ein.
wirkungen behandelt.

3) Die ni c h t unter Spannung gegen Erde stehenden, also
geerdeten Teile, z, B. geerdete Leitungen, bedürfen unter Um
ständen ebenfalls eines Schutzes, zwar nicht um Men~chen vor
der Berührung mit den Leitungen, aber um die Leitungen gegen
Beschädigung zu schützen. Vgl. § 21.

4) Für blanke Teile gilt Abs.a) sowohl bei Niederspannung
als bei Hochspannung. Im letzteren Bereich mit der Maßgabe,
daß zu den Bestimmungen unter a) noch die weitergehenden
Forderungen b) und c) hinzutreten.

6) Der Umfang des Hand bereichs hängt von der Örtlich
keit ab. Sind Stufen, Auftritte , Galerien, Maschinen· oder
Betr iebsteile vorhanden, die dem Zutritt offen stehen, so ist der
Handbereich von diesen aus zu bemessen. Auch die normaler
weise gehandhabten Gegenstände, Werk7.euge u, dgl. sind sinn.
gemäß zu ber ücksichtigen.

6) Eine zufällige Ber ührung ist diejenige, die bei der 00·
stimmungsmäßigen Benutzung des Raumes und der in ihm vor
handenen Einrichtungen ungewollt eintreten kann. Gegen mut
willi/(B oder sonst absichtliche Berührung ist ein Schutz oft nicht
durchführbar oder bei der Vielgestaltigkeit der mit Niederepan
nung arbeitenden elektrischen Hilfsmittel mit deren Zweck nicht
vereinbar. Die Schutzeinrichtungen gegen znfällige Berührung
können daher so beschaffen sein, daß sie einen beabsichtigten
Eingriff nicht h indern, wie er etwa zum Einstellen von Bürsten,
zum Oien, zum Nachbearbeiten eines Kollektors während des
Betriebs usw. nötig ist. Bei Widerständen und Heizapparaten
sind Gitter dienlich, aUJlh wenn sie das absichtliche Durch.
greifen der F inger zulassen. Kommutatoren und Bürsten von
Motoren sind entweder dem Handbereich zu entziehen, indem
man den Motor selbst so aufstellt, daß er nur mittels besonders
herbeigerückter Leitern oder nach Offnen von Türen u, dgl.
zugänglich wird, oder es sind diese Teile hinter vorstehenden
Teilen der Maschine wie hinter den Magneten, Lagerböcken,
Lagerschildern, in passend angebrachten Vertiefungen oder
Nischen anzuordnen, oder es ist die ganze Maschine mit einer
Schranke zu umgeben. "Blanke Anschlußklemmen von Mo·
toren usw, sind mit Kappen abzudecken. ETZ 1910, S. 1322,
N. 228. Steckkontakte m üssen so gebaut und angebracht sein,
daß die flach aufliegende Hand nicht auf blanke Teile treffen
kann. Lampenfassungen, Schalter u. dgl. sind an ihren 8pan.
nungführenden blanken Teilen mit metallischen oder isolieren.
den Hülsen, Kappen, stulpenartig übergreifenden Ringen oder
ähnlichen Vorkehrungen auszurüsten . Vgl. die Wiederholung
in §§ 6c, 7 c, 16 a, 16 e, Auch die mittelbare Berührung, z. B.
durch das Öffnen eines eisernen Fensterrahmens, ist zu ver
hüten. Gegen zufällige Berührung schützen auch Schranken,
Abweiseleisten, besonders wenn sie mit Wamungszeichen ver
sehen sind.

2*
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~ I Für Fahrleitungen von Bahnen in Bergwerken
unter Tage gelten besondere Vorschriften (sieheI § 42).

1. Abdeokungen, Schutzgitter und dergleichen sollen
der zu erwartenden Beanspruchung entsprechend mecha
nisch widerstandsfähig sein und zuverlässig befestigt
werden .

b) Bei Hochspannung müssen sowohl die blanken
als auch die mit Isolierstojj bedeckten unter Spannung
gegen Erde stehenden Teile durch ihre Lage, Anordnung
oder besondere Schutzvorkehrungen der Berührung ent
zogen sein. (Ausnahmen siehe §§ 6e , 8c, 28b und
29a).8).

c) Bei Hochspannung müssen alle nicht spannung-

7) Einige Arten von Werkzeugen und Betriebsvorrich
tungen , z. B. solche zum elektrischen Schweißen und Löten,
müssen znm ordnungsmäßigen Gebrauch an ihren blanken
spannungführenden Teilen zugänglich sein. Meistens sind diese
Vorrichtungen für die angegebene Spannung von nicht mehr
als 40 V eingerichtet.

8) Bei Hochspannung treten zu der Bestimmung unter a)
noch die verschärften Maßnahmen b) und c} hinzu, soweit
nicht die besonders erwähnten Ausnahmen Platz greifen. Auch
mit Isolierstoff bedeckte Teile, wie isolierte Leitungen, Wick·
lungen von Maschinen, z. B. die Wicklungsköpfe, sind gegen
Berührung zu schützen. Eine besondere Beachtung erfordern
die Teile der Maschinen usw., in denen die Hochspannung nur
zeitweise auftritt. ETZ 1909, S. 497, N.20;; 1910, S. 1322,
N .228. ,

DerSchutz muß beiHochspannung nicht nur zufäll ige Be.
rührung hindern. Wenn die Teile der Berührung entzogen sind,
so ist es doch nicht immer möglich und notwendig, daß jede
absiohtlich angestrebte Berührung unmöglich gemacht ist; denn
gegen gewaltsame oder mit besonderen Hilfsmitteln herbei.
geführte Berührungen hilft keine verfügbare Maßnahme . Die
Vorschrift verlangt vielmehr, daß die a'eile nicht ohne weiteres,
nioht ohne Uberwindung irgend eines Hindernisses oder nioht
ohne Anwendung besonderer Hilfsmittel erreichbar oder zu~äng

lieh sind. Werden die Teile zu diesem Behufe in besonderer
Höhe angeordnet, so ist es nötig. daß in ihrer Nähe nicht andere
im Betrieb zu bedienende Gegenstände, wie Transmissionen.
Ventilationsklappen oder dergl. vorhanden sind; auch die An 
ordnung hinter vorhandenen Bauteilen wie Lagerschildern
kann die Vorschrift erfüllen;· dooh muß hier sinngemäß ein
höherer Grad der Unzugänglichkeit verlangt werden als im
Abs. a), wo nur die zufällige Berührung ausgeechloasen sein
muß. Besondere Schutzvorkehrungen sind z. B. Abdeekung mit
isolierenden oder metallischen Bauteilen (Marmorwand der Schalt.
tafel , Maschinengehäuse), Verkleidung z. B. durch Rohre oder
Kabelarmaturen. Kappen, Gitter. Stets muß die betriebsmäßige
Handhabung der elektrischen Einrichtungen so möglich Rein.
daß bei sachgemäßem Vorgehen eine gefährliche Berühruug
vermieden wird; daher ist eine ,Schutzeinrichtung auch dann
vorschriftsmäßig, wenn sie zum Ansführen einzelner Bedienungs
griffe und Handlungen, etwa zum Einstellen von Bürsten, zum
Oien oder Nachsehen von Lagern, vorübergehend entfernt oder
geöffnet werden muß.
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führenden Metallteile , die Spannung annehmen können,
miteinander gut leitend verbunden und geerdet werden,
wenn nicht durch andere 1l'1ittel ein gefährliches Spannungs
gefälle vermieden oder unschädlich gemacht wird (siehe
auch §§ 6b, 8a, 8b, 8c). ")

2. Es empfiehlt sich auch bei Niederspannung die
der Berührung zugänglichen nicht spannungführenden

9) Nicht nur die zur Stromleitung bestimmten, sondern
auch die rein konstruktiven Metallteile können den lIIenschen,
der sie berührt, gefährden, wenn sie durch unbeabsichtigte
Verbindung mit den stromführenden Teilen oder durch über
achlegende Funken. überkriechende Ströme oder durch Induk
tion geladen werden. Dieser Gefahr, die viele Unfälle ver
anlaßt hat, ist besonders schwer zu begegnen , weil sie un
vermutet auftritt. Unter den hierzu dienlichen Mitteln ist eines
der wirksamsten die Erd ung, wenn sie auch nicht das einzige
und nicht in allen Fällen das angebrachte Mittel darstellt.

Die Erdung wirkt dadurch, daß dem Strom oder der La
dung, die auf den Konstruktionsteil übergegangen sind, ein gut
leitender Weg zur Erde dargeboten wird; alsdann wird, auch
wenn eine Person mit den geladenen Konstruktionsteilen in
Berührung gekommen ist, nur ein kleiner Stromanteil seinen
Weg durch den menschlichen Körper zur Erde nehmen, während
der weit überwiegende Stromanteil den rein metallischen Weg
vorzieht. Es wird also ein Nebenschluß zu dem gefährdeten
menschlichen Körper geschaffen, Ein anderes Mittel besteht
darin, daß man in den Stromweg, der durch den menschlichen
Körper nach der Erde hin möglich ist, einen Widerstand in
Gestalt einer isolierenden Unterlage (oder Zwischenlage) ein
schaltet. Auch hierdurch wird die den Organismus durch
fließende Stromstärke herabgesetzt. Beide Hilfsmittel
können auch zugleich verwendet werden. wobei sie sich
gegenseitig in ihrer Wirksamkeit unterstützen.

Als Teile , die Spannung annehmen können, kommen in
erster Linie in Betracht: die Körper der Maschinen, die Gerüste
der Schalttafeln, die Gehäuse von Schaltsäulen, Transformatoren
oder Meßgeräten. die Armierung von Kabeln, metallische Schutz
rohre und Umkleiduugen von Leitungen usw.j namentlich auch
die mit der Hand zu bedienenden Teile, wie Handräder, Hebel,
Kurbeln, Griffe. Eine bestimmte Umgrenzung derjenigen Teile,
welche Spannung annehmen können, daher geerdet oder durch
andere Mittel gefahrlos gemacht werden müssen. ist in der Vor
schrift nicht gegeben. Maßgebend sind die Höhe der wirk
samen Spannung, Güte und Abmessung der als Träger oder
Umhüllung der betriebsmäßig spannungführenden Teile dienen
den Isolierkörper, sowie die Entfernung der nicht spannung
führenden Metallteile von den spannungführenden. Doch ist zu
beachten. daß au ch Ilute und große Isolierkörper durch Risse,
Oberflächenschichten (Scbmutz) oder ihre Flächen überbrückende
Fremdkörper (Drähte usw.) ihren Dienst versagen können. Im
allgemeinen können Metallteile. die sich im Bereiche der Hoch
spannung befinden, eine besondere Erdung dann entbehren,
wenn sich zwischen ihnen und den spannungführenden Teilen
ein anderer geerdeter Metallteil befindet. über den Wortlaut
der Vorschrift hinaus ist zu belichten, daß auch nichtmetallische
Teile unter Umständen Spannung annehmen und gefährlich
werden können , z, B. Holz, Mauern, Säulen und Fußböden aus
Stein, besonders wenn sie feucht sind. Weitere Einzelheiten
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Metallteile (Abdeckungen, Schutzgehäusc und dergleichen)
zu erden, soweit nach Maßgabe der örtlichen Verhält
nisse ein e besondere Gefahr besteht und die Erdung zu
verlässig ausführbar ist."l )

3. Als Erdung gilt eine gut leit ende Verbindung mit
der Erde. Sie soll so ausgeführt werden. daß in der
Umgebung des geerdeten Gegenstandes (Standort von
Personen) ein den örtlichen Verhältnissen entsprechen
des tunliehst ungefährliches allmählich verlaufendes
Potentialgefälle erzielt wird.") Als der Erdung gleich-

sind in den "Leitsätzen für Schutzerdungen" zusammengestellt
(siehe den Anhang 2 dieses Buches).

über "andere Mittel" siehe unter 10) und bei § 6 unter
3) und 4).

10) Einc besondere Gefahr besteht u. a, in dauernd
feuchten Räumen oder dort, wo die elektrischen Einrichtungen
der Gefahr einer Beschädigung besonders ausgesetzt sind. Ist
eine zuverlässige Erdung nicht erreichbar, so ist auch hier der
Schutz durch "andere Mittel" zu vcrwirklichen. Solche Mittel
sind z. B. Ersatz der metallischen Umkleidungen, Handhaben,
Griffe usw, durch solche aus Isolierstoff, sichere Abtrennung
der spannungf ührenden Metallteile von den der Berührung aus
gesetzten durch gute und reichlich bemessene Isollerkörper,
isoliereude Auskleidung und Umkleidung der bedenklichen Teile,
von Erde isolierte Standplätze für die Bedienenden. Vgl. § 6
unter 3) und 4).

11) Eine für alle Fälle zlltreffende einfache Regel für die
Ausführung der Erdung kann nicht aufgestellt worden. Keines
wegs kann jede leitende Verbindung mit der Erde als zuver
lässiges Sicherungsmittel gelten, selbst wenn ihr elektrischer
Widerstand kleine Beträge aufweist. Es müssen die im Einzel
fall vorliegenden Verhältnisse sorgsam berücksichtigt werden.
In vielen Fällen ist eine wirksame Erdung nur mit Schwierig
keiten oder unter großem Aufwand herzustellen, manchmal ist
aie unausführbar.

Um nämlich die beim übertritt der Hochspannung im
geerdeten Teil auftretenden Stromstärken, die ungewöhnliche
Beträge erreichen können, so abzuführen, daß gefährliche Span
nungen vermieden werden, bedarf es unter Umständen erheb
licher Querschnitte. Es ist danach zu streben. daß die Spannung
zwischen den Punkten, zwischen welche eine Person eingeschaltet
sein kann, also z, B. zwischen dem mit der Hand berührten
und dem vom Fuß betretenen Punkt. tunliehst herabgemindert
wird . Daher werden alle zu erdenden Teile unter sich gut
leitend verbunden und es wird auch der Fußboden, soweit er
vollständig oder unvollständig leitend ist, mit dieser Erdleitung in
leitende Verbindung gebracht. So können ausgedehnte Maschinen
fundamente oder Maschinengehäuse. Eisengalerien, Eisentreppen
und ähnliche Standorte durch Verbindung mit den der Berührung
mit der Hand ausgesetzten Teilen als Erde wirksam gemacht
werden. Es kommt dann weniger darauf an, daß diese Teile
selbst durch sehr geringe Widerstände mit der Erde in Ver
bindnng stehen, sofern nur die in Betracht kommenden Per
sonen niemals zwischen die gut und die schlecht geerdeten
Oberflächen eingeschaltet sein können. ETZ 1910, S. 196,
N. 221. VgL § 6 b) unter 4).

Ist die in Wirkung tretende Spannung sehr hoch und ein
kurzer Stromweg großen Querschnitts nach der Erde nicht er-
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wertig g il t die Verbindung m it dem geerdeten neutralen
Le iter.!")

4. Als Erder dienen Erd platten , Erdbänder. Draht
verzweigungen, vorhandene Rohrnetze . Gitterwerke. Eisen 
konstruktionen, Schienen USW. 13)

re ichbar , wenn sich z, B. der dem Stromübergang ausgesetzte
Konstruktionsteil. etwa als Kabelarmatur, im oberen Geschoß
eines Gebäudes oder wenn er sich, etwa als Mast, in schlecht
leitendem Erdreich befindet. so können in dem ihn umgebenden
Fußboden beim Stromübergang erhebliche Potentialgefälle auf
treten , die selbst dem, der den Konstruktionsteil nicht un
mittelbar berührt , gefährlich werden. Es muß dann für eine
so große Ausbreitung der Stromflächen gesorgt werden, daß
das Potentialgefälle in der Richtung von dem fraglichen Teil
n...eh außen hin durch Verminderung der Stromdichte herab
gedrückt wird. Um einen Mast wird man z, B. ein konzen
triscbes System von metallischen. durch Radien verbundenen
Leitern (Metallscheiben, Drahtseil en) in den Fußboden oder das
Erdreich einlegen und kann so die Gefahr beseitigen. VgL
Uppenborn, ETZ 1901. S. 380, Wilkens, ETZ 1902. S. Il29.
Die Leitsätze für Schutzerdungen (siehe Anhang 2 dieses Buches)
bezeichnen ein Potentialgefälle im Sinne der Regel 3, also die
Spannung zwischen zwei Punkten. zwischen die ein Mensch
eingescbaltet sein kann. dann als ungefährlich. wenn sie
nicht mehr als 125 Volt beträgt und zugleich die zwischen den
Punkten vorhandene leitende Verbindung nicht mehr als
1000 Ohm Widerstand aufweist. Da der Widerstand des
menschlichen Körpers zu mindestens 12000 Ohm angenommen
wird, so wird er alsdann nur einem sehr schwachen Zweig
strom ausgesetzt sein. ETZ 19I1, S. 1278,ii9.

12) Vorausgesetzt wird. daß der neutrale Leiter gut ge·
erdet ist, d . h. daß sein Widerstand bis zur Erde der zu er 
wartenden Stromstärke entspr icht. Vgl. Regel 5.

13) Wo man dauernd feuchte Schichten des Erdreiches nicht
erreichen kann, ist statt der Erdplatten ein ausgebreitetes Netz
von Draht oder Gitterwerk zu verwenden. das man etwa noch
in festgestampften Koks einbettet, auch Eisenrohre, die man in
stark mit Salz getränktes Erdreich eintreibt, wcrden empfohlen.
ErZ 1897, S. 758; 1913. S. 1090, 1121. Vorhandene Rohr·
leitungen sind häufig an den Stoßstellen mit nichtleitenden
Stoffen gedichtet. Es empfiehlt sich daher. diese Stoßstellen
leitend zu überbrücken, wo es möglich ist ; meistens sind sie
aber nicht zugänglich, daher sollen solche Rohrleitungen nur zu r
Vergrößerung der Oberfläche und des Querschnittes beigezogen
werden, können aber eine besondere Erdleitung nicht ersetzen.

Zu beachten ist auch der Umstand, daß dort, wo der
metallische Zusammenhang von Rohrleitnngen unterbrochen
ist, elektrolytische Zerstörungen auftreten können. Wo über
die Erdung Zweifel bestehen, sollte stets mindestens eine wei
tere Erdung angebracht werden; alsdann ist auch die unter c)
geforderte leitende Verbindung der metallischen Teile beson
ders sorgfältig durcbzuführen.

Die Größe des übergangswiderstandes an den einzelnen
Erdplatten ist in hohem Maße abhängig von der Beschaffenheit
und Feuchtigkeit des Erdbodens (ETZ 1904, S. 1115 N. 119) ;
sie wechselt u. a, mit der Witterung. Häufig wird dieser über
gangswiderstand zu klein geschätzt. In größeren Elektrizitäta
werken beträgt er z. B. an jederErdungsstelle des geerdetenMittel-
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~ Es empfiehlt sich, in B. u. T. mehrere ver -
schiedenartige Erdungen gleichzeitig anzuwenden,
von denen nach Mögliohkeit eine in der Wasserseige
oder im Sumpf angeordnet werden soll.

5 . Erdleitungen sollen für d ie zu erwartende Erd
sc h lu ßs t romstä rke bemessen werden, mit der Maßgabe,
daß Querschnit te über 50 qmm für Kupfer, über lOOqmm
für v erzinktes oder verble it es Eisen nicht verwendet zu
werden brauchen, und mit der Maßgabe, daß in el ektri
sehen Betriebsräumen Kupferquerschnitte unter 16 qmm
nicht ver wendet werden sollen. Für Anschlußleitungen
an die Haupterdungsleitung von weniger als 5 m Länge
genügt in jedem Falle ein Kupferquerschnitt von 16 qmm.
In -anderen Räumen soll d er Kupferquerschnitt 4 qmm
nicht unterscbreiten.w)

leiters etwa 6-10 Ohm. . Vgl. auch das Beispiel unter 14). Oft
empfiehlt es sich, die einzelnen Erdungsstellen, z. B. von Masten.
unter sich durch eine Drahtleitung zu verbinden (vgl. § 22 f).
Wird diese bis zur Stromerzeugerstelle zurückgeführt, so wirkt
sie im Falle der Gefahrnicht nur als Erdleitung, sondern erzeugt
zugleich vollständ igen Kurzschluß. .

14) Wo die zum Stromführen bestimmten Teile von den
der Berührung ausgesetzten Konstruktions- oder Schutz
teilen durch hinreichend große Luftschichten oder zuverläeaige
Isolatoren getrennt sind , so daß nur rein statisch induzierte
oder über die Oberflächen der Isolatoren hinweggesickerte
Elektrizitätsmengen in Frage kommen, genügt ein geringer
Querschnitt der Erdungsleitung. Wenn dagegen ein unmittel
barer oder ein durch Funken oder Lichtbogen vermittelter
Stromübergang auf die berührbaren Metallteile möglich ist, so
muß der Querschnitt der Erdungsleitungen der auftretenden
Stromstärke angepaßt sein.

Da erCahnmgsgemäß über die hier maßgebenden Verhält
nisse vielfach falsche Vorstellungen herrschen, so mögen einige
der Wirklichkeit entsprechende Beispiele zur Erläuterung aus
führlicher betrachtet werden*).

In einer Dreileiteranlage mit geerdetem Mittelleiter für 500
Kilowatt Leistung und 2 mal 250 Volt Spannung habe der Mittel.
leiter bei 15 10mDurchmesser und 1 Kilometer Längeeinen aber.
gangswiderstand zur Erde von 0,15 Ohm. (Jeder Außenleiter
sei, entsprechend einem Spannungsverlust von 10 %, zu 0,025
Ohm und der 1/, BO starke Mittelleiter zu 0,1 Ohm Widerstand
vorausgesetzt.) Entsteht an einem Außenleiter ein guter Erd
schluß von etwa 0,05 Ohm Widerstand, dann kommt zwischen
ihm und dem Mittelleiter ein Strom von 250/0,2= 1250 Ampere
zustande. Die für 1000 Ampere normal bestimmte Sicherung
wird hierbei nicht ohne weiteres durchschmelzen. Die Spannung
am Außenleiter wird jetzt aber 1250 X 0,05= :;: 62,5 Volt, die
am Mittelleiter ± 187,5 Volt betragen. Man sieht also, daß
der Mittelleiter trotz der , Erdung eine Spannung von 187,5
Volt gegen Erde annehmen kann, die noch als lebensgefährlich
erachtet werden muß. Dieselbe Spannung werdendie einzelnen
mit dem Mittelleiter verbundenen Abzweigungen aufweisen.
Nun bleibt aber noch zu berücksichtigen, daß die hierbei voraus
gesetzte Erdung des 1t!ittelleiters. welcher als blanker Draht im

*) Nach einer von Herrn Geh. Baurat Prof. Dr. Ulb r ic h t seinerzeit
der Sicherheitskommission des V. D. E. vorgelegten Ausar bei tun g. Vgl.
auch Uppen born, ETZ 1901, 8. 370. Wilkens, ETZ I90~ , 8.1129.



§ 3. Sohutz gegen Berührung. 25

6. Di e Erdungsleitungen sollen möglichst si chtbar und
geschützt gegen mechanische und chemische Zerstörungen

feuchten Boden liegend gedacht ist, mit der Zeit zur elektro.
lytischen Zerstörung des Leiters führen 'wird . Um diese zu ver.
meiden, wird man ihn irgendwie schützen und die Erdung an ein
zelnen Stellen vornehmen müssen. Daß hierbei der vorauage
setzte niedrige Erdungswiderstand nicht ohne Schwierigkeiten
zu erreichen ist. dürfte ohne weiteres klar sein. Erdet;'man aber
den Mittelleiter weniger gut, z, B. mit nur 10 Erden zu je 25 Ohm,
so ist der gesamte Erdungswiderstand = 2 Ohm und es braucht
außen nur ein Erdschluß von 1 Ohm einzutreten, um den Mittel.
leiter auf 170 Volt Spannung gegen Erde zu bringen. Die hierbei
auftretende Stromstärke von 80 Ampere wird in der Erz euger.
station nicht immer bemerkt werden oder Verdacht erregen.

Betrachtet man ferner eine Zweileiteranlage für 500 Kilo.
watt und 1000 Volt, bei der die beiden blanken Luftleitungen
mit geerdetem Schutznetz versehen sind, so wird der Erdungs.
widerstand des letzteren bei unendlicher Länge =..[5 Ohm sein, *)
wenn die Erdung durch das eiserne Leitungsgestänge erfolgt,
deren jedes einen übergangswiderstand von 33 Ohm hat und die
in 30 m Abstand aufgestellt sind, wobei für den Leitungswider
stand des Schutznetzes der von zwei parallelen eisernen Trag
drähten von je 4 mm Durchmesser zu 1/200 Ohm für den Meter
vorausgesetzt ist. Am einen Ende der Strecke, in 2 km Ent
fernung von dem in der Mitte gelegenen Werke, soll ein Isolat or.
der Leitung I einen R iß haben, der bei sonst gut isolierten Lei
tungen nur zu einem schwachen Stromabfluß Anlaß gibt. Findet
am Ende des andern Leitungsstranges eine Berührung zwischen
Schutznetz und der Leitung II statt, so wird unter Li chtbogen.
bildung an dem gesprungenen Isolator ein Erdschluß vom Wider.
stand 4,5 Ohm eintreten. Dabe i kann die Wechselstrommaschine
etwa 1080 Volt Spannung und 450 Amp. Strom geben. An den
Leitungsenden besteht alsdann zwischen Schutznetz und Erde
eine Potentialdifferenz von 540 Volt. Der nächste eiserne Ständ er
wird etwa 16 Amp. zur Erde führen und ein Men sch , der den
Ständer berührt und zu dem Obergangswiderstand von 33 Ohm
ei ien Nebenschluß von 1000 Ohm bildet. wird noch 0,54 Amp.
Strom aufzunehmen haben. Auch hier wird die S icherung nicht
schmelzen,und man erkennt leicht, eine wie große Gefahr die durch
die Erdung des Schutznetzes angestrebte Sicherung noch bestehen
läßt.

Würde man bei dem zweiten Beispiele die Anlage dadurch
verbessern, daß man die Gestänge durch einen etwa 8 mm starken
Kupferdraht verbindet und so den Leitungswiderstand des Schutz
netzes erheblich vermindert, so würden immerhin noch beträcht
liche Spannungsdifferenzen zwischen Gestänge und Erde be·
stehen bleiben. Allerdings wird dann die entwickelte Strom
stärke die Sicherungen durchschmelzen, aber bevor dies erfolgt.
kann immerhin eine Lebensgefährdung eintreten. Der hierbei
durch das Abschmelzen der Sicherung bewirkte Schutz ist aber
nicht sowohl auf die Erdung, als vielmehr auf den zwischen beiden
Leitungen durch das Schutznetz herbeigeführten Kurzschluß
in Anrechnung zu bringen.

Aus diesen Beispielen läßt sich erkennen, daß die richti ge
Bemessung des Querschnittes der Erdleitung von ausschlag.
gebender Bedeutung ist; daß ferner da, wo große Strommengen

*) nämt teb = Y-so -: iiil'1/200 gemäß dem b eka n n ten Wert f ür !orl 
lautende komb in ierte Lei tung s- und Ableitungs widerstä n de.



26 I. Errichtungsvorschriften.

verle gt und ihre Anschlußstellen der Nachprüfung zu
gänglich sein.l5~

~ d) Schutzverkleidungen aus Pappe oder ähn-
lichen wenig widerstandsfähigen Stoffen dürfen
in B. und T. nicht angewendet werden. Holz ist
unter Umständen zulässig.

'~ 7. Bei Hochspannung sollen die unter b) er-
wähnten Schutzverkleidungen so angebracht sein. daß
sie nur mit Hilfe von Werkzeugen entfernt werden
können.I S )

§ 4.
Übertritt von Hochspannung.

a] Um den Ubertritt unzulässiger Hochspannung l ) in
VerbrauchsstTomkreise bis zu 1000 V 2 ) sowie das Entstehen

zur Verfügung stehen und bei der Wirksamkeit der Erdung in
Betracht kommen, die Erdung an sich zur Erzielung einer unge
fährlichen Spannungsdifferenz zwischen geerdetem Leiter und
Erde nur ein unvollkommenes Sicherungsmittel ist, und daß hier
die Anwendung des Kurzschlusses und der selbsttätigen Strom
ausschaltung, verbunden mit der Sicherung durch Lsollerein
richtungen, bedeutend im Vordergrund stehen muß. Bei großen
Stromquellen wird es sogar unmöglich, allen erdenkbaren Strom
übergängen durch die Bemessung der Schutzerdungen Rech
nung zu tragen. Da aber anzunehmen ist, daß nur ganz außer
ordentliche Zufälle jene größten überhaupt möglichen Strom
stärken zur Wirklmg bringen, so sind in Regel 5 diejenigen
Querschnitte der Erdungsleitungen angegeben, über die man
praktisch nicht hinauegeht. Weitere Erörterungen über Erdungen
siehe ETZ 1914, S. 102, 132, 166,400, sowie EI. Kraftbetriebe
u. B. 1914, S. 434.

15) Dem Schutz der Erdungsleitungen gegen Zerstörung
ist besondere Aufmerksamkeit zu widmen, da von ihrer Un
versehrtheit Leben und Gesundheit abhängen können. Man
wird daher Stellen, wo mechanische Zerstörungen oder ätzende
Wirkungen zu fürchten sind, vermeiden oder durch die Wahl
des Metalles, durch geeignete Stärke, durch Schutzanstrich
solchen Wirkungen begegnen. Es empfiehlt sich, die Erdungs
leitungen nicht unmittelbar in Mauerwerk oder unter Fußböden
zu verlegen, weil dort chemische Zerstörungen unbemerkt auf
treten können. Uberhaupt ist es gut, wenn die Erdungsleitungen
bis zum Anschluß an die Erder der Kontrolle zugänglich sind.
Schmelzsicherungen, Schalter oder andere Unterbrechungsstellen,
die durch Zufall offen bleiben können, sollen in Erdleitungen
nicht vorhanden sein (§§ 11 g, 14 f); doch kann der zu erdende
Gegenstand unter Umständen mittels Schalter oder anderer lös
baren Verbindung an die Erdleitung angeschlossen sein (§ 7 b),
Vgl. ETZ 1904. S. 361 N. 75 c.

Der Mittelleiter von Dreileitemetzen wird gewöhnlich ge
erdet, um Gesamtspannungen bis 500 Volt unter den Vor
schriften für Niederspannung ausnutzen zu können. Auch bei
kleineren Gesamtspannungen empfiehlt es sich, den Mittelleiter
und nicht etwa einen Außenleiter an Erde zu legen, es sei
denn, daß hierfür besondere Gründe sprechen (etwa. Betrieb
einer Industriebahn mit der Gesamtspannung).

16) Als Werkzeuge gelten auch Schlüasel, Schrauben
schlüssel, abnehmbare Klinken und dgl.
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solcllRl"J) in ihnen zu verhindern oder ungefährlich zu
machen, sind geeignete Maßnahmen zu treffen.

1. Als geeignete Maßnahme gilt das Anbringen
erdender oder kurzschließender oder abtrennender Siche
rungen oder gleichwertiger Mittel oder das Erden ge 
eigneter Punkte.t)

§ 4. 1) Der übertritt der hohen Spannung kann z. B.
innerhaJb eines Transformators oder Umformers vorkommen,
wenn die Isolierung durchschlagen oder sonst schadhaft wird.
Auch außerhalb der Windungen, z. B. an der Einführungsstelle
der Leitungen in das Transformatorgehäuse, oder an gemeinsamen
Trägern für beide Leitungen sind übergänge der Hochspannung
nach der Niederspannungsleitung vorgekommen, wenn beide
Leitungen zu nahe aneinander angeordnet, oder unbeabsichtigter.
weise einander genähert worden waren. oder indem irgend ein
dritter leitender Körper den Ubergang vermittelte. Zu berück
sichtigen sind namentlich auch die mit Niederspannung ge
speisten Erregerkreise von Maschinen für Hochspannung.

2) Nicht nur Niederspannungskreise, sondern auch Ver
brauchsstromkreise für höhere Spannung, . z. B. Motorstrom
kreise für 400 Volt sind gegen den übertritt aus Stromkrei sen
höherer Spannung zu schützen. Doch ist die Vorschrift auf
Verbrauchsstromkreise bis 1000 Volt beschränkt, weil darüber
hinaus :l-Iittel, die für alle Fälle ausreichen, nicht immer vor 
handen sind. So z, B. bei Anlagen, die mit 60000 Volt Ober
spannung, 15000 Volt Mittelspannung und weiteren Spannungs.
stufen arbeiten. Verbrauchsstromkreise über 1000 Volt sind auch
stets in ihren gefährlichen Teilen der Berührung entzogen, so
daß eine in sie eingetretene höhere Spannung zu einer un
mittelbaren Lebensgefahr nicht führen kann. Im übrigen wer
den schon aus Betriebsrücksichten Vorkehrungen getroffen, um
den übertritt unzulässiger, d. h. die Betriebsspannung wesent
lieh überschreitender Spannungen zu verhüten.

3) Das E n t 8 t ehe n hoher Spannung in Niederspannungs.
stromkreisen kann z, B. beim Ausschalten von Magnetwicke
lungen stattfinden, wenn der hierbei wirksame Extrastrom nicht
durch geeignete Anordnung der Verbindungen oder richtige Bau
art des Schalters ungefährlich gemacht wird . Bei Synchron
motoren ist unter Umständen die Erregerwickelung von solcher
Abmessung, daß in ihr sehr hohe Spannungen von selten der
Ankerwickelung induziert werden, wenn der Anker an Nieder
spannung angeschlossen wird, der Motor aber stillsteht oder eben
im Anlauf begriffen ist. Ahnliches kann bei Stromwandlern für
Meßzwecke eintreten, wenn der sekundäre Stromkreis geöffnet
ist. Durch Resonanzwirkungen können Funken, die beim
SchaJten oder an fehlerhaften Stellen zustande kommen, sehr
hohe Spannungen erzeugen. ETZ 1902, S. 552.

Diese Verhältnisse sind bei der Konstruktion von Maschinen,
Transformatoren und Hilfsvorrichtungen zu beachten. Wenn die
Bauart nicht derart gewählt werden kann, daß das Entstehen
hoher Spannungen auch bei nicht normalen Betriebsverbältnissen
ausgeschlossen ist. so sind auch hier besondere Vorkehrungen
zu treffen, um die Übetspannungen unschädlich zu machen.

4) In vielen Fällen wird ein Stromübergang aus dem Hoch
spannungs- in das Niederspannungsnetz die in beiden Netzen
vorhandenen Schmelzsicherungen auslösen. so daß die gefähr
deten Teile von der Stromquelle abgetrennt werden. Doch tritt
dies nicht immer ein. Kann man je einen Punkt des Hoch-
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§ 5.

Isolatlonszustand,

Jede Starkstromanlage muß einen angemessenen
Isolationszustand haben.')

spannungs- und des Niederspannungs-Netees dauernd an Erde
legen, so wird beim übertritt der Hochspannung in den Nieder.
spannungskreis sofort ein Kurzschluß des ersteren gebildet, der
die Sicherungen wirksam werden läßt. Vgl. ETZ 1910, S. 611.
In vielen F ällen genügt das Erden eines Punktes im Kreise der
Niederspannung allein, um den übertritt ungefährlich zu machen.
Doch führen diese Maßnahmen nicht stets und nicht ohne
weiteres zum Ziel. Das Abschmelzen der Sicherung kann sich
soweit verzögern , daß inzwischen schon ein Unfall eingetreten
ist; es können die auftretenden Potentialgefälle an der Stelle,
wo eine Person die Niederspannungsleitung berührt, trotz der
Erdung gefährliche Beträge annehmen je nach dem Ort, wo die
Erdung angebracht ist und dem Widerstand, den sie aufweist.
Endlich läßt sich das dauernde Erden oft nicht durchführen
wegen der eintretenden Störungen in benachbarten Fernsprech.
leitungen.

Aus letzterem Grunde hat man Spannungssicherungen ge
baut, die das Erden erst beim übertritt der Hochspannung
bewirken. Sie sind in bequem verwendbare Formen (Kontakt
stöpsel) gebracht. Immerhin bietet es manche Schwierigke iten,
sie stets auf die nötige Empfindlichkeit einzustellen, und es
erfordert sorgsame Überlegung, um sie an der richtigen Stelle
anzuordnen. Vgl. ETZ 1901, S. 310, 569; 1902, S. 552; 1905.
S. 292, 314, 337,357; 1906, S. 434, 486,897; 1909, S.782;
1913, S. 1450; 1914, S. 385; 610, 624, 639.

Besondere Beachtung fordern die durch das An. und Ab
sc halt en von Maschinen, Abschmelzen von Sicherungen und
ähnliche Vorgänge entstehenden überspannungen. ü ber ihre
Bekämpfung siehe auch Kuhlmann E . K. u. B. 1914, S. 432.

§ 5. 1) Der Isolationszustand einer Anlage ist keineswegs ein
unmittelbares Maß für ihre Feuersicherheit; wohlaber kann man
aus der Kenntnis der Isolationsgröße unter sachgemäßer Berück.
sichtigung aller obwaltenden Verhältnisse auf indirektem Wege
ein Urteil über den mehr oder weniger ordnungsgemäßen Zustand
der Leitungen und da.mit zugleich über die Sicherheit der Anlage
gewinnen, Es ist nämlich von vornherein klar, daß es n icht mög
lich ist, die beiden Pole der Leitungen voneinander und gegen
die Erde völlig zu isolieren ; vielmehr wird auch bei Anwendung
der vollkommensten Mittel stets ein gewisser Stromübergang
über die isolierenden Befestigungsteile hinweg und durch die Iso
lierhüllen hindurch stattfinden. Die gesamte übergehende Strom
menge hängt nicht nur von der B e s c h a f f e n h e i t der
Isolier- und Befestigungsstücke ab, sondern sie wird auch bei
gleich guter Beschaffenheit um so erheblicher sein, je größer die
An z a h 1 derjenigen Stellen ist, an welchen ein Stromübergang
überhaupt stattfinden kann. Sehr ausgedehnte Leitungsnetze
zeigen daher, absolut gemessen, einen großen Stromverlust, ohne
deswegen notwendigerweise feuergefährlich oder mangelhaft zu
sein. Es muß also der Isolationszustand im Verhältnis zum
Umfange der Anla.ge, oder besser im Verhältnis zu der Zahl
der Befestigungs- , Anschluß- und Verbrauchsstellen beur
teilt werden. Um dieses Verhältnis in seiner Bedeutung für
die sachgemäße Beschaffenheit der Anlange richtig zu würdigen,
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1. Isola.tionsprüfungen sollen tunliehst mit der Be
triebsspannung, mindestens aber mit 100 V ausgeführt
werden.~}

2. Bei lsolationsprüfungen durch Gleichstrom gegen
Erde soll, wenn tunIich, der negative Pol der Strom
quelle an die zu prüfende Leitung gelegt werden. Bei
Isolationspr üfungen mit Wechselstrom ist die Kapazität
zu berücksichtigen. 3)

sind aber auoh die örtlichen Verhältnisse (Feuchtigkeit, Witte·
rung) und die Art der Anlage (Spannung) zu berücksichtigen.

2) Wenn irgend möglich, soll mit der Betriebsspannung ge
messen werden; denn schwache und fehlerhafte Stellen der Iso
Iierschichten, die von der Betriebsspannung durchschlagen wer
den und 80 unmittelbaren Kurzschluß herbeiführen können, sind
oft bei geringeren Spannungen vollkommen isolierend, so daß
sie bei Messung mit der niederen Spannung überhaupt nicht ent
deckt werden können. Unter dem Gesichtspunkt, daß im Be
triebe auch vorübergehende Spannungserhöhungen auftreten
und anderseits durch Wirkungen der Wärme, Feuohtigkeit und
anderer Einflüsse die Güte der Isolierstoffe herabgesetzt werden
kann, würde sich die Anwendung einer angemessenen Über
spannung empfehlen. Doch darf damit nicht zu weit gegangen
werden, um nicht die Isoliermittel durch die Meßspannung zu
gefährden. Bei sehr hohen Betriebsspannungen vermeidet man
aus dein letzteren Grunde jede überspannung. Meistens wird
in diesem Falle überhaupt keine Messung ausgeführt, sondern
mit einer mäßigen Spannung auf etwaige grobe Fehler geprüft
und im übrigen eine Betriebsprobe vorgenommen.

3) Die Prüfung ist womöglich so auszuführen, daß die zu
prüfende Leitung den positiven Strom aus der Erde empfängt,
also Kathode ist, weil an den fehlerhaften Stellen elektrolytische
Wirkungen eintreten können. Würde die Leitung Anode sein,
so lie~t die Möglichkeit vor, daß sich durch die Stromwirkung
schlecht leitende Salze bilden, welche den Ubergangswideretand
erhöhen und den Fehler vermindern. Der negative Strom de
gegen zerstört derartige Zersetzungsprodukte und deckt den
Fehler auf. Um diese Wirkungen voll zur Geltung zu bringen,
sowie um den Ladungserscheinungen Rechnung zu tragen, "ist
eine bestimmte Dauer des Prüfungsstromes nötig. Sie war
früher auf ein e Minute festgesetzt, wird aber nach neueren Er'
fahrungen meist auf z w e i Minuten ausgedehnt. Zeigt der Erd.
schlußstrom nach dieser Zeit noch erhebliche- Schwankungen in
seiner Stärke, so ist schon hieraus, abgesehen von dem Betrage
des entweichenden Stromes, auf das Vorhandensein eines Fehlers
zu schließen.

Anlagen. welche mit Wechselstrom betrieben werden. können
mit Gleichstrom geprüft werden. Die unmittelbare Messung mit
Wechselstrom begegnet der Schwierigkeit, daß die Wecbselstrom
meßgeräte meist zu unempfindlich sind und außerdem die Kapa 
zitätsströme leicht zu Irrungen Anlaß geben. Zur Messung der
Isolation kann man sich einer tragbaren Hilfsmaschlne oder einer
Batter ie von kleinen Elementen oder Akkumulatoren bedienen,
welche leicht sehr gut von Erde isoliert werden können; man
kann auch die Betriebsstromquelle benützen. über die hierbei
anzuwendenden VAriahren siehe Dettmars Kalender 1914. S. 119
bis 128, Streckers Hilfsbuch, 8. Aufl., 1912, S. 180. Ferner:
Elektrotechnische Zeitschrift 1896, S. 660; 1898, S: 683 und
sroo, 1899, S. 179; 1902. S. 1080; 1904. S. 420 . Bei Wechsel·
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3. Wenn bei diesen Prüfungen nicht nur die Isola
tion zwischen den Leitungen und Erde, sondern auch
die Isolation je zweier Leitungen gegeneinander geprüft
wird, so sollen alle Glühlampen, Bogenlampen, Motoren
oder andere Strom verbrauchende Apparate VOn ihren
Leitungen abgetrennt. dagegen alle vorhandenen Beleuch
tungskörper angeschloaeen, alle Sicherungen eingesetzt
und alle Schalter geschlossen sein.s) Reihenstromkreise
sollen jedoch nur an einer einzigen Stelle geöffnet wer
den, die tunliehst nahe der Mitte zu wählen ist. 6 ) Dabei
sollen die Isolationswiderstände den Bedingungen der
Regel 4 genügen.

4. Der Isolationszustand einer Niederspannungsan
Iage ") mit Ausnahme der Teile unter 5 gilt als ange
messen, wenn der Stromverlust auf jeder Teilstrecke
zwischen zwei Sicherungen oder hinter der letzten Siche
rung bei der Betriebaepannung ein Milliampere nicht
überschreitet. Der Isolationswert einer derartigen Lei
tungsstrecke sowie jeder Verteilungstafel sollte hier
nach wenigstens betragen: 1000 Ohm multipliziert mit
der Betriebsspannung in V (z. B. 220000 Ohm für
220 V Betriebsepennung);") Für Maschinen, Akku-

strom: ETZ 1897, S. 748: 1899, S. 410: 1907, S. 484; 1912,
S. 513, 802. Bei Akkumulatoren: ETZ 1899, S. 360.

4) Um auch Fehler in den Lampenfassungen zufinden, emp
fiehlt es sich, die Glühlampen durch Ausschrauben aus den Fas
sungen, nicht aber durcb Abschalten mittels des Habns der Fas
sung abzutrennen. Beleuchtungskörper, Sicherungen und Schal
ter enthalten besonders oft schlecht isolierte Stellen: namentlich
ist bei Messung des Stromüberganges zwischen den beiden Polen
des Netzes auf die oft nicht unerhebliche Leitfähigkeit der Unter
lagplatten (aus Scbiefer u, dgl.) von Anlaßwiderständen und
ähnlichen Vorrichtungen Rücksicht zu nehmen. Bei manchen
Stromverbrauchern sind derartige unbeabsichtigte Stromüber
gänge zwischen den Polen unvermeidbar und im Betriebe un
schädlich (70. B. bei elektrischen Ofen, galvanischen Bädern).
Die unter § 5!. aufgestellten zahlenmäßigen Forderungen sollen
sich nur auf das Netzund die zu ihm gehörigenTeile, nicht aber
auf die Stromverbraucher selbst beziehen. Daher können die
letzteren bei der Messung abgetrennt sein. Natürlich empfiehlt
es sich, im Interesse des Betriebes durch eine besondere Messung
auch etwaige Fehler in den Stromverbrauchern festzustellen, was
entweder im Anschluß an die Prüfung des Netzes oder durch
besondere Untersuchung geschehen kann. Vgl. § 5.!.) letzten Satz.

ö) Gemeint ist diejenige Stelle, an der ungefähr die Hälfte
der Betriebsspannung berrscht. Liegt jedoch ein Pol an Erde,
so ist die Verbindung mit diesem Pol zu öffnen.

6) Gemäß dem oben unter 2) Gesagten wird bei Hoch
spannung meistens von einer eigentlichen "Messung" des Iso
lationszustandes Abstand genommen, daher bezieht sich die
Regel 4 nur auf Anlagen mit Niederspaunung.

7) Wie unter 1) erwähnt, würde es rat ionell sein. den Iso
lationawiderstand im Verhältnis zur Zahl der Befestigungs-, An
schluß- und Verbrauchsstellen zu beurteilen. In diesem Sinne
wurde in der früheren Fassung der Vorschriften ein von der Zahl
der angeschlossenen Glühlampen abh ängiger Isolationswider
stand gefordert. Da man aber dabei für jede Bogenlampe und
jeden Elektromotor die willkürliche Zahl von 10 Glühlampen



§ 5. Isolationszustand. 31

mulatoren und Transformatoren wird auf Grund dieser
Vorschriften ein bestimmter Ieolationswiderstand nicht
gefordert. 8)

einsetzen mußte, so gab auch dies Verfahren unter Umständen
ein falsches Bild. Außerdem hatte die alte Formel den Nachteil,
daß sie dieselbe Isolationsgröße verlangte. gleichgültig, mit
welcher Spannung die Anlage betrieben war. So lange man 6-'

mit der früher weit überwiegenden einheitlichen Spannung von
etwa 100Volt zu tun hatte, gab dies auch brauchbare Ergebnisse.

Bei der jetzt häufigeren Verwendung höherer Spannungen
muß dsgegen gefordert werden, daß ihnen auch ein besserer Iso
lationszustand entspricht; denn eine höhere Spannung vermehrt
nicht nur die Durchschlagsgefahr und die Lebensgefahr, sondem
es ist auch die über einen bestimmten Isolationswiderstand ab
fließende Stromstärke proportional mit der Spannung größer.
Dieseentweichende Stromstärke ist aber in mehrfacher Hinsicht
für .die Bedenklichkeit des Fehlers maßgebend. Einmal bedeutet
sie einen unmittelbaren Wertverlust und zum andern ist die
schädliche Wirkung des entweichenden Stromes oft eine elektro
lytische, die den metallischen Leiter mittels der ihn umgeben
den Feuchtigkeit nach Maßgabe der Stromstärke zerstört; die
gebildeten Metallso.lze erhöhen die Leitfähigkeit der feuchten
Schichten und vergrößern 80 den Fehler, bis schließlich völliger
KUfZschluß oder Entzündung eintritt. Daher ist die geforderte
Isolationsgröße jetzt durch das zulässige Maß des Strom ver
lustes ausgedrückt, . wodurch ohne weiteres die wünschenswerte
Abhängigkeit von der Betriebsspannung erzielt wird.

Tatsächlich werden ja auch in den gebräuchlichen Isolations
messern zunächst Stromstärken gemessen, wenn auch die Ziffer
blätter den Widerstand in Ohm angeben. Benutzt man Instru
mente der letzteren Art, so ist die abgelesene Zahl mit Hilfe der
bekannten Betriebsspannung leicht auf die gesuchte Größe in
Milliampere umzurechnen.

Ist die Meßspannung von der Betriebsspannung verschieden,
so errechnet man den bei der Betriebsspannung stattfindenden
Stromverlust aus dem gemessenen nach dem Ohmsehen Gesetz,
indem man einen von der Spannung unabhängigen Isolations
widerstand voraussetzt. Tatsächlich wird diese Unabhängigkeit,
namentlich bei großer Verschiedenheit zwischen Meß- Und Be
triebsspannung nicht .vorhanden sein. Indessen muß dieser
Fehler in den Kauf genommen werden. Bei Wechselstrombe
trieb wird in der Regel mit Glelchstrom gemessen, weil die Wechsel
strommeßgeräte meist zu unempfindlich sind und außerdem der
unmittelbar an ihnen beobachtete Strom sich aus dem wirklichen
Stromverlust und den Ladungsströmen zusammensetzt. Auch
hier wird meistens die Meßspannung eine andere sein als die Be
triebsapannung, so daß die erwähnte Umrechnung nötig ist.

Kommen verschiedene Betriebsspannungen in Betracht,
so ist mit derjenigen zu rechnen, die für den gesuchten Strom
verlust maßgebend ist. So wird z. B. bei einem Dreile itemetz
mit geerdetem Mittelleiter der Stromverlust zwischen einem der
Außenleiter und Erde aus der Betriebsspannung des einen Zweiges
abzuleiten sein, dagegen wird für die Ermittelung der Isolation
beider Pole gegeneinander in solchen Teilen, die mit der Summe
beider Teilspannungen betrieben werden, auch diese Summen
spannung der Rechnung oder der unmittelbaren Messung zu
grunde gelegt.

Um aus dem gemessenen Isolationswiderstand oder aus dem
ermittelten Stromverlust ein Urteil über d ie Beschaffenheit der
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. 5. Freileitungen,") und diejenigen Teile von Anlagen,
welche in feuchten uud durchtränkten Räumen, z. B.
in Brauereien, Färbereien, Gerbereien usw, oder im Freien

Anlage zu gewinnen, muß man beachten, daß das Maß der Gefahr
sehr verschieden ist, je nachdem der Stromverlust sich auf eine
größere Strecke gleichmäßig verteilt oder sich auf eine oder einige
Stellen konzentriert. Hat z, B. eine Anlage von 1000() Lampen
einen Isolationswiderstand von 100 Ohm zwischen beiden Polen,
so daß bei 100 Volt Betriebsspannung im ganzen ein Stromver
Iust von 1 Ampere stattfindet, so wäre dies unbedenklich, wenn
sich der Verlust etwa auf alle 10000 Lampenfassungen gleich
mäßig verteilen würde, da er alsdann für jede 0,1 Milliampere
beträgt. Würde aber der Stromverlust von I Ampere in einer
einzigen Lampenfassung stattfinden, so würde diese in gefähr
licher Weise erhitzt werden und unmittelbare Feuersgefahr vor
handen sein.

Daher ist die Messung nicht nur an der Gesamtanlage aus
zuführen, sondern auch an ihren einzelnen Teilen. Die inden
Vorschriften gewählte Fassung für den zulässigen Stromverlust
leitet unmittelbar auf diese Art der Messung hin, weilbei größeren
Anlagen der Gesamtverlust in der Regel größer Sein wird, al"
nach der Vorschrift erlaubt ist. Man muß daher die Unterteilung
so lange fortsetzen, bis für jeden einzelnen Teil die Vorschrift
erfüllt erscheint; derjenige Zweig, welcher schließlichsicb als
ungenügend herausstellt, wird so als Sitz eines Fehlers erkannt,
den man aufzusuchen und abzustellen hat. Natürlich ist es
nicht zulässig, eine ungenügend isolierte Anlage dadureh mit den
Forderungen in übereinstimmung zu bringen, daß man die un
genügende Strecke durch eingefügte Sicherungen in Teile zerlegt;
wenn diese Sicherungen nicht durch den Betrieb oder die für ihre
Anordnung gültigen Vorschriften gefordert werden. Der Aus.
druck "Teilstrecke zwischen zwei Sicherungen" soll vielmehr den
kleinsten selbständigen Betrtebsstromkreis bezeichnen. ETZ
1904 S. 362 N. 86, S. 1116 N. 129. .

8) über Isolationsmessung an einzelnen Gattungen von
Stromverbrauchern vgl. unter 01) am Schluß. Auch für Ma·
schinen, Akkumulatoren und Transformatoren wird in den Er.
richtungsvorschriften eine bestimmte Isolationsgröße nicht vor
geschrieben, weil besonders für sehr niedrige und für sehr hohe
Spannungcu allgemein gültige Grenzwerte nicht festgestellt sind.
Doch sind für die gebräuchlichsten Spannungsgebiete die aus
Betriebsrücksichten zu stellenden Anforderungen in den Nor
malien für Bewertung und Prüfung elektrischer Maschinen usw,
§§ 26 bis 32 angeführt.

9) Derlsolationswiderstand von Freileitungen hilngt,abge.
sehen von Baumzweigen und anderen Fremdkörpern, die mit
den blanken Drähten in' Berührung kommen können, hauptaäch
lich von dem unversehrten Zustand der Isolierglocken und be
sonders von der Reinheit ihrer Oberfläche ab. In rußiger Luft.
überziehen sich die Porzellanglocken nach und nach mit einer
leitfähigen Schicht; die Rußschicht selbst hält wiederum Wasser
häutchen und Nebelbliischen leichter fest, als blankes Porzellan.
Starker Regen bessert daher oft den Isolationszustand. indem er
die . schmutzige Schicht abwäscht. Anderseits kann sich bei
Nebel ein sehr niedriger Isolationswiderstand einstellen, · ohne
daß Betrieb und Sicherheit der Anlage gefährllet werden, zu
mal da oft der Betriebsstrom selbst die Wassemiederschläge
auf den Glocken zum Verschwinden bringt. Die Isolations
messung wird daher im allgemeinen kein richtiges Maß für die
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verlegt Bind , brauohen der Regel 4 nicht zu genügen.
Wo eine größere Anlage feuchte Teile enthält, sollen sie
bei der Isolationsprüfung abgeschaltet sein, und die
trockenen Teile Bollen der Regel 4 genügen. ' 0)
~I In B. u. T. gilt dies auoh für Räume, in denen

Tropfwasser auftritt, und für durchtränkte Gruben
räume; vorausgesetzt ist hierbei , daß sich die

I
elektrischen Einrichtungen sonst in bester o-a.
nung befinden. '0)

-----
Güte der Freileitung ergeben. Daß sich sehr hohe Isolations
größen erzielen lassen. ist z. B. aus ETZ 1902, S. 1039 zu er
sehen. Die 55 km lange Leitung St. 1lfaurice-Lausanne zeigte,
mit 20 000 Volt gemessen, einen Stromübergang zwischen heiden
Liniendrähten von 0,003 A oder den Isolationswiderstand 6,70
Megohm, später nach leichtem Regen 16,6 Megohm. Letzteres
ist das 500fache des im § fi!. verlangten Betrages.

10) Die unter 4. geforderten Isolationsgrößen sind 80 festge.
setzt, daß sie auch unter ungünstigen VerhäJtniBBen eingehalten
werden können, wenn alle in den Vorschriften angeführten Maß·
nahmen beachtet, aussehließlich gute, den Verhältnissen ange
paßte Materialien verwendet und die Arbeiten mit Sorgfalt aus
geführt werden. ETZ 1902, S. 939.

Die Erreichung dieser Isolatiousgrößen muß daher, vor allem
bei Neuanlagen, unter allen Umständen angestrebt werden. Es
ist indessen nicht undenkbar, daß ausnahmsweise ungünstige
äußere Einflüsse oder die Wirkungen des besonders gearteten
Betriebes, wie sie z. B. in manchen chemischen Fabriken, manch.
mal auch in Färbereien, Brauereien usw. auftreten, dies Ziel
nicht erreichen oder nicht dauernd aufrecht erhalten lassen. Als·
dann kann von der E inhaltung der verlangten Isolationegröüen
Abstand genommen werden, wenn durch die Bauart der Räume
und die Art der VerlegungsmateriiUien und der Verlegung seihst
dafürgesorgt ist, daß die vorhandencn Isolationsfehler zu Feuers
gefahr keinen Anlaß bieten können. (§ 31).

SolcheEinrichtungen sind jedochstets als Ausnahmen zu be
trachten und dauernd mit besouderer Sorgfalt zu beaufsichtigen.
Es empfiehlt sich namentlich, wie überha up t , 80 besonders in
diesem Falle, Isolationamesaungen der einzelnen Unterabtei
lungen vorzunehmen, um wenigstens gröbere Fehler aufdecken
und abstellen zu können, und um sich davon zu überzeugen, in
wieweit der Isolationsfehler über die ganze Anlage glpichrnäßig
verteilt ist. Solche Messungen sollten in regelmäßigen Zwischen
räumen, etwa alle Monate, wiederholt werden. Auch ist es gut,
wenn derartige Teile ein er größeren Anlage zu allen Zeiten, wo
dies tunlieh erscheint, von dem übrigen Netze durch Öffnen der
Ausschalter abgetrennt werden, damit einereeits unnötiger Strom.
verlust vermieden, anderseits die zersetzende Wirkung des
Erdstroms eingeschränkt wird.

Bei Anlagen unter gebräuchlichen Verhältnissen ist eine
dauernde Kontrolle des Isolatloaezustandes, wie sie z. B. durch
Anordnung eines der bekannten Erdschlußzeiger am Haupt.
sohaltbrett erreicht werden kann, zu empfehlen. Bei Hoch
spannung können hierzu statische Voltmeter dienen. die mit
einem Pol an Erde, mit dem andem an die Leitung gelegt wer
den. Hat man je ein solches Instrument an jedem Pol, so wird
beieiner Verm inder ung der Isolation in der dem ein en Pol ent
sprechenden Leitung das zugehörige Instrument kleineren. das
am andem oder an den andern Polen liegende Instrument
größeren Ausschlag geben.

Weber, Erläuterunge n . 12. Aun. 3
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6. L akierung und Emaillierung von Metallteilen gilt
nicht als Isoli erung im Sinne des Berührungsschutzes.P)

Als IsorientoDe für Hochepannunq gelten faserige oder
poröse Stoffe, die ,nit geeigneter Isolitrmasse getränkt sind,
ferner feste feucht igkelt8sichere Ieolierstotie. .

Material wie Holz und Fiber soll nur unter Öl und
nur mit geeigneter Isoliertnasse getränkt als I sol ierstoff
angewendet werden. (Ausnahme siehe § 121).12) Die
nicht polierten Flächen von Steinplatten sind durch einen
geeigneten Anstrich gegen Feuchtigkeit zu schützen.!") 1<)

Die Isolationsgröße wird nie völlig gleichbleibend sein, sie
hängt z. B. von der Witterung ab. Welche Bedeutung die je
weiligen Angaben solcher Instrumente für den Zustand der An
lage haben. läßt sich daher nur auf Grund längerer Beobach
tungen beurteilen. Es ist daher gut, in regslmäßigen Zeit
räumen zu beobachten und über die Resultate Buch zu führen ,
damit das Interesse des Wärters stets wachgehalten wird. Die
Buchführung bietet ferner den Vorteil, bei eingetretenen Un
glücksfällen feststelIen zu können, in welchem Zustande sieh die
Anlage befunden hat.

Die Festsetzung der Zeiträume. in welchen der Isolations.
zustand zu notieren ist, sowie die Festsetzung anderer regel
mäßiger Beobachtungen über den Zustand der Anlagen ist Sache
der .. Betrlebsvorschriften", Vgl. die "Betriebsvorschriften",
§ 2 unter 4.

11) Die Anforderungen, welche an Isolierstoffe zu stellen
sind, können nicht in allgemeiner Form festgelegt werden. Die
Praxis benützt die verschiedensten Stoffe mit Erfolg. indem sie
die Verwendungsweise den Eigenschaften des Materials anpaßt.
So hat sich Papier trotzdem es hygroskopisch ist, in Telephon
kabeln bewährt, da man die feuchte Luft mittels des Blei
mantels fernhält. Die Regel 6 soll nur einzelne besonders
beachtliche Gesichtspunkte hervorheben. Lack. und Emaille
scbichten sind zu dünn, um als sicherer Schuh zu wirken, zu
mal da die ber ührten Stellen stärker auf Durchschlag bean
sprucht werden als nicht berührte. Für einzelne Installations
mittel, wie Drähte und Kabel enthalten die "Normalien" An
gaben über Art und Bemessung der Stoffe sowie über die An·
forderungen, denen das Fabrikat genügen muß.

12) Imprägniertes Holz würde bei Luftzutritt sehr brenn
bar sein, unter 01 fällt dieses Bedenken weg. Es wird in der
Regel mit Leinöl oder Paraffin imprägniert. Auch imprägnier
tes Holz ist in feuchter Luft kein zuverlässiger Isolator für
hohe Spannung, da. die Imprägniermaase, wie es scheint, durch
die Luftfeuchtigkeit verdrängt wird. Sein Verha.lten hängt sehr
von der Holzsorte und der Behandlung ab. Nur ausnahmsweise
darf es daher als Isolator für hobe Spannung dienen. wenn
man nämlich die genannten Nachteile mit Rücksicht auf die
günstigen Festigkeitseigenschaften des Holzes in den Kauf
nimmt und sich gegen ihre schädlichen Folgen anderweitig
scbützt (§ 12!). Vorteilhaft dagegen dient Holz auch bei Hochspan
nung oft a.l. zweite Isolationsstufe.

Vulkanfiber ist nur in trockenem Zustand ein guter Iso
lator. nimmt aber aus der Luft begierig Wasser auf, ist da
her nur bedingt brauchbar. ETZ 1905, S; 1078.

13) Scbieferplatten werden in Paraffin gesottenoder mit gutem
Lack angestrichen. Bei Schiefer und Marmor ist wegen der lei 
tenden Adern und der Yerschiedenartrgkeit der einzelnen Sorten
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~ I In B. u. T. sollen Steinplatten (Marmor , Schiefer I
und dergleichen) nur unter Öl Anwendung finden.

C. Maschinen, Transformatoren und Akku
mulatoren.*)

.§ 6.
Elektrische Maschinen.

a) Elektrische Maschinen sind 80 aufzustellen, daß
etwa im Betriebe der elektrischen Einrichtung aul
tretende Feuererscheinungen keine Entzündung von
brennbaren Stoffen der Umgebung hervorrufen können.l)

groBe Vorsicht geboten; besonders in feuchten Räumen und
bei Spannungen über lOOOVolt, ETZ 1913. S.1170. Neben der
Rüokseite sind unter Umständen namentlich auch die Durch
bohrungen von Marmor- und Schiefertafeln sorgfälti~ anzu
streichen oder zu imprägnieren. Auch die einzelnen Glassorten
sind in ihrem Verhalten sehr verschieden, sie sollen daher nicht
ohne vorherige Probe ben ütst werden.

Als bester lAolierstoff gilt Glimmer, ETZ 1905, S.79. AuBer.
dem haben sich verschiedene Kunstprodukte, wie Porzellan,
Mikanit, Bakelit, Tenazit, Gummon und andere bewährt. ETZ
1913, S. 79, 829. Hartgummi wird durch Luft und Licht , so
wie durch das bei Hochspannung oft auftretende Ozon in seiner
Isolierkraft stark beeinträchtigt und wird als nicht feuersicher
immer weniger verwendet.

14) Die Wirksamkeit der Isolierkörper hängt ferner ab von
ihrer Gestaltung und Bemessung. Die an der Oberfläche über
gebenden Funken haben die Fähigkeit, we it größere Strecken
zu durchsetzen, als wenn sie in der freien Luft Überspringen
müßten. Der Ubergang wird wesentlich erleichtert durch die
auf den Oberflächen etwa gebildeten feinen Wasijertröpfchen,
"der Wasserhäutchen oder Staubschichten. Man muß daber
einerseits den Weg, den dfr Funke über solche Oberfläche nehmen
müBte, möglichat lang machen, anderseits damach trachten, daB
durch die Wahl des Materials und durcb seine Formgebung die
Bildung von WSflserschichten oder Staubschichten möglichst er
scbwert wird. Jsolierstofle, welche die Wärme gut leiten und
kleine WärmekapRzität baben , sind ungünstiger, weil sie bei
raschen Tempera.ttrrerniedrizungen sich leicht mit einer Wasser'
baut bedecken, Horizontale Flächen erleichtern die Ansamm
lung von Staub. - Man versieht daher die Isolierkörper zum
Schutz gegen Regen mit Kragen, vermeidet aber im Trockenen
Wulste und Rillen, die den Staub festba.lten.

Ferner ist zu beachten, daß ein an sich aus gutem Sooft
bestehender, richtig gestalteter und bemessener Isclierkörper
durch unzweckmäßige Anordnung lauf den Kopf gestellte Isolier
glorken) oder durch Befestigungsmlttel, die ihn an ungeeigneter
Stelle durchsetzen, in seiner Wirkung beeinträchtigt werden
kann. ETZ 1902, S. 939.

§ 6. 1) Für feuergefährliche Betriebsstätten sind im § 34,
für elplosion~p;efährliche Räume im § 35 besondere Vorschriften
aufgestellt. Hier se i bemerkt. daß derartige Räume der Regel

0) Vl(1.a u ch : Normalien für Bewertung und Prüfung von elektri schen
Maschineu und T ransformatoren.

3*
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b) Bei Hochspannung müssen die Körper elektri
scher Maschinen entweder 2 ) geerdet und, soweit der Fuß
boden in ihrer Nähe leitend ist, mit diesem. leitend ver
bunden sein 4), oder sie müssen gut isoliert aufgestellt und
in diesem Falle m.it einem gut isolierenden Bedienungs
gange umgeben sein.3)

nach überhaupt nicht, sondern nur im Notfall zur Aufstellung
von Stromerneugern, Motoren und Umformern benutzt werden
sollen. Im allgemeinen soll bei Anlagen in Sägewerken. Ge
treidemühlen, Ba.umwollspinnereien, Scheunen und dgl. für
die erwähnten i'tla.schinen und Zubehör ein abgetrennter Raum
zur Verfügung gestellt oder geschaffen werden, der von den
brennbaren Stoffen frei bleibt. Dies ist schon zum Rein
halten der Ma.schinen erforderlich. Auch innerhalb solcher
Räume und überhaupt sind besonders brennbare Stoffe, sei es,
daß sie dem Gebäude zugehören (Holzwände), oder daß sie im
Maschinenraum aufbewahrt und gehandhabt werden (Putzwolle),
von den Teilen der Maschinen und Appa.rate femzuho.lten,
die Funken erzeugen. Die Größe der nötigen Entfernung
richtet sich nach Art, Größe und Spannung der Maschinen '
oder Transforma.toren. ETZ 1904, S. 424 N. 102. .

Die im regelrechten Betrieb auftretenden Feuerersohei
nungen, wie Funken am Kommutator, sind bei modernen Ma.
schinen an sich unbedeutend. Bedenklicher sind schon die
Funken und Lichtbogen an Ausschaltern und Sicherungen. In 
dessen hat man auch mit Störungen des regelrechten Betriebes
zu rechnen. Die Kommutatorfunken werden bedenklich bei
plötzlioher Überlastung oder unriohtiger Bürstenstellung. Ma
schinen und Transformatoren können infolge von Kurzsohluß
oder durch schadhafte Isolierung in Brand geraten. Hierbei
kommen oft gewaltige Energiemengen in Betracht, weshalb be 
sondere Vorsicht angezeigt ist.

Beim Aufstellen von Masohinen \lSW. ist ferner zu beachten,
daß außer den brennbarenauoh leitende Stoffe, wie Tropfwasser,
Drehspäne, kleine Werkzeuge und dgl., fernzuhalten sind Diese
können durch Auffallen auf die Klemmen, Kommutatoren und
andere blanke Teile zu Kurzsohluß und Feuer Anlaß geben.

2) Die Vorschrift des § 6 b wiederholt die Forderung des
§ 3 o. Als eines der im § 30 genannten ..anderen Mittel" wird
die isolierte Aufstellung der Maschinenkörper in Verbindung
mit einem isolierenden Bedienungsgang besonders erwähnt.

8) Das Verfahren, die Körper zu isolieren, ist in Deutach
land wenig gebräuchlich. Bei gewissen Systemen, die nament
lich in der Schweiz ausgebildet und verwendet sind, ist es not
wendig. Dort werden nämlich sehr hohe Gleichstromspannungen
dadurch erzeugt, daß man mehrere Ma.schinen hintereinander
schaltet, Ma.n kann nun nicht jede einzelne Ma.schine so bauen.
daß sie zwischen Wicklung und Körper und namentlioh am
Kommutator die ganze in Betracht kommende Spannung aus
hält. Da aber ein erheblicher Teil dieser Spannung zwischen den
stromführenden Teilen der Masohine und dem Erdboden wirksam
ist, so muß man diese Teilspannung auf mehrere Isolierungen
verteilen, um sie gewissermaßen stufenweise zu überwinden.
Es werden daher die Wicklung zunächst vom Ankereisen, d ie
Lager der Welle und die Elektromagnete vom Gestell, und
schließlich das Gestell von Erde durch je eine stark", isolierende
Zwisohenlage getrennt. (Eine Beschreibung isolierterAufstellung
siehe ETZ 190'2, S. 1004 Sp. 3).



§ 6. Elektrische Maschinen.

c) Die spa.nnungführenden Teile der Maschinen
und die zugehörigen Verbindungsleitungen unterliegen

Dies Verfahren soll auch den Vorteil haben, daß die Ma
schine weniger als eine mit geerdetem Gestell der Gefahr aus
gesetzt ist, durch in die Leitung eingedrungene atmosphärische
Entladungen zerstört zu werden. Die Schwierigkeiten liegen
hauptsächlich darin, daß der Aufbau umständlich und kost
spielig wird. Es ist klar, daß bei diesem Verfahren die von der
Erde isolierten Teile sogenannte statische Ladungen annehmen
können, welche auch auf anderen nicht mit der Maschme zusam
menhängenden Metallteilen auftreten. Eine Berührung dieser
Teile durch Menschen, die selbst auf der Erde stehen, würde
daher einen, unter Umständen erheblichen Stromübergang auf I
den menschlichen Körper zur Folge haben. Sie wird aber unge
fihrlich, wenn der ' menschliche Körper selbst von Erde isoliert
ist: denn in diesem Falle wird er nur den seiner Kapazität ent
sprechenden Ladungsstrom aufnehmen. Man muß daher dafür
sorgen, daß es unmöglich ist, gleichzeiti~ mit der Erde und einem
in der Nähe der Maschine befindlichen Metallteil in Berührung
zu kommen . Dies geschieht am einfachsten dadurch, daß der
Fußboden rings um die Maschineseihst gut isoliert wird. Dieser
Isoliergang muß so groß sein und so eingerichtet werden, daß
man auch nicht durch Vermittelung einer zweiten Person gleich
zeitig einen zu der Maschine gehörigen und einen mit der Erde
verbundenen Gegenstand berühren kann.

Der Isohergang wird meistens aus Holz gebaut; an den Auf
lagesteIlen wird er durch Unterlagen von Glas oder Porzellan
vom Erdboden und von den Winden getrennt. Das Holz muß
stets trocken gehalten werden. Zweckmäßig gibt man ihm einen
.Anstrich von Leinölfirnis oder Ollarbe. Es ist gut, wenn der
Isoliergang etwas über den Fußboden erhaben oder durch ein
Geländer von dem übrigen Raum getrennt ist, damit man beim
Betreten unwillkürlich aufmerksam gemacht wird. Ist der Ab·
stand zwischen den Metallteilen und den Umfaasungswänden
klein, so ist bei höheren Spannungen auch eine isolierende
Waodhekleidung erforderlich.

Bis zu Spannungen von etwa 1000 Volt kann statt eines voll.
ständigen Aufbaues aus Holz ein Belag des Fußbodens mit
Kautschukplatten von entsprechender Größe und Dicke benützt
werden. Auch Linoleum ist dienlich, doch sind die einzelnen
Sorten sehr verschieden hinsichtlichdes Isoliervermögens und der
Dauerhaftigkeit. Bei Benützung von Platten aus Kautschuk
und dgJ. ist zu beachten, daß sie nicht durch eingedrungene
Metallteile (Schuhnägel) verletzt werden. Asphaltbelag des Fuß
bodens ergibt bei sorgfältiger Herstellung und Wartung eben
falls eine brauchbare Isolierung, wird jedoch von 01 (Schmieröl)
erweicht und dann leicht abgetreten. Werden ihm Steine bei·
gemischt,so sind sie vorher gut zu waschen und scharf zu trocknen.

Außerdem aber ist zu beachten. daß zwischen den die Hoch.
spsnnung selbst führenden Teilen, also z. B . den Bürsten und
dem Gestell, noch sehr hohe Spannungsdifferenzen vorhanden
sind. Der Aufbau der Maschine muß daher derartig sein, daß
man auch bei Ausführung der notwendigen Hantierungen nicht
gleichzeitig mit beiden in Berührung kommt. Es müssen also
z. B. die Handgriffe der Bürstenhalter und ähnliche Dinge mög
Iichst frei an der Außenseite der Maschine angebracht sein.

4} Der Aufbau der Maschinenmit geerdetem K örper ist in.
sofern einfacher, als die umständliche Isolierung der Fundamente
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nur den Vorschriften über Berührungsschutz nach § 3a.
Bei Hochspannung müssen auch die mit Isoliersto// be
deckten Teile gegen zufällige Berührung geschützt sein.")

Soweit dieser Schutz nicht schon durch die Bau
art der Maschine selbst erzielt wird, muß er bei der

wegfä.llt, die bei sohr schweren Maschinen maachmel überhaupt
undurchführbar sein dürfte. Auf der andem Seite ist bei ge·
erdetem Körper die Gefahr, daß die Isolierung zwiBchen Wiok.
lung und Körper durchschlagen wird, viel größer, da im Falle .
eines Erdschlusses in einem Leiter die Spannung des andern
Leiters gegen den Körper gleich der vollen zwischen heiden
Leitern vorhandenen Spannung wird. Auch die Gefahr einer
Beschädigung der Ms.schine durch Blitzschläge soll größer sein.
Für p.ie Bedienung ergibt sich der Vorteil, daß alle geerdeten
Teile des K örpers ohne Rüoksicht auf statische oder überge 
sickerte Ladungen gefahrlos berührt werden können. Um dito
Gefahr auch für den ~'all auszuschließen. daß die hohe Spannung
direkt auf den Körper überspringt, ist auch der Fußboden, soweit
er in der Nähe der Maschineetwa aus Metall (eiserne Fundament.
rahmen, eiserne Schaltbühnen) besteht oder aus halbleitenden
Stoffen (Mauerwerk) hergestellt ist. gut leitend mit dem Ma
schinenkörper zu verbinden. Dadurch soll bewirkt werden, daß
das Spannungsgefälle, welches beim Stromübergang auf den
Körper der Maschine und zum Erdboden auftritt, hinl änglich
klein gemacht wird.

Es kann der Fall eintreten, daß d ie Erdleitung einen ver
hältnismäßig großen Widerstand hat; so z. B. wenn die Ma
schinen in einem oberen Stockwerk stehen und hinlänglich aus.
gedehnte geerdete Metallmessen nicht zur Verfügung stehen; als.
dann ist es wichtiger, den Fußboden in der Nähe der Masohine
sehr gut. mit dem Maschinenkörper zu verbinden, als beide Teile
zusammen sehr gut an Erde zu legen. Es kommt nämlioh stets
auf dasjenige Spannungsgefälle an. dem der Bedienende (etwa
zwisohen den Auflagepunkten seiner Hände und Füße) aus
gesetzt sein kann . Vgl. § 3.!!. unter 11).

Wenn die Maschine geerdet und alle zugänglichen Hoch 
spannung führenden Teile, gemäß § 3b), geschützt sind, ist es
nicht notwendig, einen Isoliergang oder Isolierstand anzuwenden.
Es ist jedoch nicht schädlich, dies dennoch zu tun. überall,
wo Gefahr besteht, daß die Erdung nicht zuverlässig wirkt
oder daß auch die unter Spannung stehenden Maschinenteile,
z. B . die Bürsten, unmittelbar berührt werden, ist es nützlich,
außer den geforderten auch noch diese Vorsichtsmaßregel anzu
wenden. Man kann sich dann oft mit einer einfacheren Form
des Iaollerstandes, z, B. einer oder mehreren übereinander gelegt
ten Gummimatten, begnügen. Auf keinen Fall aber darf die
Benutzung eines Isolierganges bei geerdetem Gestell die Ver
nachlässigung der übrigen in § 3 geforderten Maßnahmen zur
Folge -haben, weil man sonst trotz des isolierten Standpunktes
gleichzeitig mit einem geladenen Metallteil und dem Gestell in
Berührung kommen kann. Vergl. S. 21 unter 9).

6) Während nach § 3 b sowohl blanke als isolierte Teile,
die unter Hochspannung steh en , im allgemeinen der Berührung
entzogen sein müssen, ist diese Forderung bei Maschinen
auf einen Schutz gegen zu f ä lli ge Berührung und bei Nieder
spannung auf blanke Teile im Handbereich beschränkt, weil
ein vollständiger Abschluß der gefährlichen Teile mit der not.
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Aufstellung durch Lage, Anordnung oder besondere
Schutzvorkehrungen erreicht werden.")

d) Die äußeren spannungführenden Teile der Ma
schinen müssen auf feuersicheren Unterlagen be
festigt sein.

e) Elektrische Maschinen müssen eine Angabe über
Stromstärke, Spannung, Drehzahl, Frequenz, Asyn
chronmotoren auch eine solche über die Anlaßspannung
tragen.7)

§ 7.

Transformatoren.

a) Bei Hochspannung mÜ8§1m Transiormosore» ent
weder in geerdete Meta11gehäuae eingeschlossen oder in
be.!onderen Schutzverschlägen untergebracht sein. Ausge
nommen von dieser Vorschrift Bind Transjormaioren in
ahgesclzlossenen elektrischen Betriebsräumen (siehe § 29)
und solche, welche nur mit besonderen Hil/smittdn zu
gänglich sind .~)

wendigen Beaufsichtigung, Bedienungund Lüftung der Maschinen
nicht vereinher ist.

6) Wie S. 19 unter 6) erläutert, kann der erforderliche
Schutz gegen zufällige Berührung auf verschiedenen Wegen er
reicht werden. Bis zu einem gewissen Grade kann-ihm isohon
bei der fabrikmäßigen Herstellung der Maschinen ' Rechnung
getragen werden; doch wird dies nicht immer vollständig mög
lich sein, weil das Maß des Schutzes und die Art ·seiner zweck
mäßigsten Ausführung auch von den örtliohen Verhältnissen
(feuchte R äume § 3Ill, Höhe der Räume usw.) abhängt. .Es
empfiehlt sich daher, bereits beim Bestellen der Masohinen den
Umfang und dteArt, 'des nötigen Schutzes mit Rücksicht auf
die beabsichtigte Verwendung der Maschinen zu vereinbaren.

7) -Von den im § 2 der Maschinennormalien verlangten
Angaben werden hier nur die gefordert. die für die Sicherheit
der Anlage und ihrer Bedienung Bedeutung haben; so kann
z, B. die Anlaßspannung, d. h, die bei Stillstand eines Asychron
motors im offenen Sekundäranker auftretende Spannung , er
heblich höher sein als die betriebsmäßige , daher höheren Be
rührungsschutz erfordern, als nach der Betriebsspannung zu
erwarten ist.

§ 7. 1) Transformatoren ohne geerdete Metallgehäuse
oder besondere Schutzverschläge dürfen demnach nur in ab
geschlossenen Betriebsräumen (§ 29) oder an unzugänglichen
Ortlichkeiten (z. B. auf Leitungsmasten oder in besonderer Höhe
an Wänden des Betriebsraumes) Aufstel1ung finden.

Außerhalb der abgeschlossenen Betriebsräurne stehen sie
entweder in besonderen Schutzverschlägen (Transformatorhäus
chen) oder ; bei Kabelnetzen, unter dem Straßenniveau in Ver
teilungskasteninnerhalb geerdeter Metal1gehäuse; in den mit
Strom versorgten Häusern werden sie vielfach entweder in ähn
lichen Metallgehäusen oder in besonderen Verschlägen unter
gebracht. Bei Freileitungen werdensie häufig auf den Leitange
masten befestigt und bedürfen im letzteren Fall der besonderen
Metallgehäuse oder SchutzverscWäge nicht. Enge Schutzver
schläge oder Met&llgehäuse müssen velltiliert werdell. oder es
muß auf andere Weise für Abkühlung gesorgt sein.
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b) An Hochspannungstransformatoren, deren Körper
nicht betr~ebsmäßig geerdet ist , müssen Vorrichtungen an
gebracht sein, welche gestatten, die Erdung des Körpers
gefahrlos vorzunehmen, oder die Transformatoren allseitig
abzuschalten.2 )

c) Die spannungführenden Teile der Transforma
toren und die zugehörigen Verbindungsleitungen unter
liegen nur den Vorschriften über Berührungsschutz
nach § 3 a .")

d) Die äußeren spannungführenden Teile der Trans
formatoren müssen auf feuersicheren Unterlagen be
festigt sein.

e) Transformatoren müssen eine Angabe über Strom
stärken, Spannungen, Frequenz und Schaltart tragen.s)

§ 8.
Akkumulatoren (siehe au ch § 32).1)

a) Die einzelnen Zellen sind gegen das Gestell,
letzteres ist gegen Erde durch feuchtigkeitssichere
Unterlagen zu isolieren.")

2) Die Erdung dee Gestelles wird sich oft am besten mit
Hilfe der Armatur der ein- und austretenden Kabel bewerk
stelligen lassen, Die Vorrichtung kann in einem Schalter be
stehen, der so angeordnet werden kann, daß beim Öffnen der
Türe des Schutzgehäuses die Erdung selbsttätig erfolgt. Es
genügen aber auch geeignete Klemmen, in die der geerdete Draht
unter Beobachtung der nötigen Vorsicht eingeführt werden kann.
Die Vorschrift gilt auch für Transformatoren in elektrischen Be
triebsräumen. Sie soll ein gefahrloses Hantieren am Trans
formator ermöglichen.

Selbstverständlich wird in der Regel jede Hantierung am
Transformator nur nach seiner Abschaltung von Primär. und
Sekundärleitung vorgenommen. Doch sind Ausnahmen in
dringenden Fällen denkbar . Die Betriebsvorschriften enthalten
die dann gebotenen Vorsichtsmaßnahmen (siehe dort § 8). Zu
ihnen gehört auch das Erden des Gestelles.

Nur dort, wo dies nicht möglich ist, z. B. auf hölzernen
Leitungsmasten, genügt das allseitige Abschalten, muß aber
dann ausnahmslos durch geeignete Vorrichtungen ermöglicht
sein. Daß das Abschalten der Primärleitung allein den Trans
formator nicht spannungslos macht, wenn er sekundär mit an
deren Transformatoren in Verbindung steht, wird oft nicht hin
reichend beachtet.

3) Auch in abgeschlossenen elektrischen Betrlebsräumen,
in denen nach § 7a ein vollständiges Einschließen in Gehäuse
oder Schutzverschläge nicht gefordert wird, ist ein Schutz
gegen zufälliges Berühren der unter Spannung stehenden
Teile notwendig. Nach § 28 b) gilt dies auch für die mit Isolier
stoff bedeckten Teile, also z, B. für freiliegende Wicklungen,
für die Zu- und Ableitungen usw.

4) Auch sogenannte Klingeltransformatoren und Reduk
toren unterliegen den Vorschriften des § 7. Für erstere gelten
außerdem besondere Leitsätze, die im Anhang dieses Buches
enthalten sind.

§ 8. 1) Akkumulatoren·Räume nehmen eine Sonder
stellung ein weil die Sammlerplatten, ihre Verbindungsetüeke,
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b) Bei Hochspannung müssen die Bauerien mit
e\nem isolierenden Bedienungsgang umgeben sein. 3 )

die Anschlußleitungen und die Elektrolytflüssigkeit in den Zellen
wegen der Wirkung der Säuren und wegen der notwendigen
Beaufsichtigung und Bedienung nicht mit Isolierstoff bedeckt
oder der Berührung entzogen werden können. (§ 3.) Andrer
seits kann man den vorhandenea Gefahren durch Einhsltung
einfaoher und leicht durchführbarer Verhaltungsregeln vollstän
dig begegnen. Daher ist es nötig, daß das mit der Bedienung
betraute Personal sorgfältig unterwiesen und eingeübt ist. und
daß Unberufene ferngehalten werden. Dies sind dieselben Be
dingnngen , wie sie für abgeschlossene elektrische Betr iebs
räume !l 2e und § 29 gelten.

2) Ziffernmäß bestimmte Isolationswerte sind für Sammler
batterien nicht verlangt (§ 5! letzter Satz). Der Grund liegt darin,
daß die Isolationsgröße während der Ladung oder bei raschen
Temperaturschwankungen großen Veränderungen unterworfen
ist infolge der auf der Außenseite der Zellen und des Gestelles
sich niederschlagenden FlüBBigkeitströpfchen. Es muß aber
im Interesse der Sicherheit darauf gesehen werden, daß bei nor
malem Zustand des Akkumulators eine gute Isolation vorhanden
ist und zwar können sehr wohlWerte erreicht werden, welche den
in § 5!. für die Leitungsanlage festgesetzten annähernd ent
sprechen. Damit dies erreicht werde, sind statt der Isolations
werte bestimmte Isolationsmittel verlangt. Diese gewähr.
leisten auch, daß die oben erwähnten Erniedrigungen der Iso
lation wieder verschwinden, sobald normale Verhältnisse ein
getreten sind. Aus Glas gefertigte Akkumulatorzellen besitzen
vielfach angegossene Glasfüße. Diese gelten als isolierende nicht
hygroskopische Unterlagen im Sinne des § 8. Es kommt hier
nämlich hauptsächlich darauf an, daß die "Obergangsfliichen,
welche dem Strom einen Weg zur Erde bieten können, möge
liehst verkleinert sind, und daß der ü bergespr itzte n oder kon
densierten Flüssigkeit die Möglichkeit gegeben ist, wieder zu
verdunsten,

Bei Aufstellung größerer Batterien pflegt man die tragen.
den Gebäudeteile gegen Gefährdung durch ausgelaufene Säure
zu schützen, indem man den Fußboden mit Asphaltbelag oder
mehrfachem Teeranstrich versieht.

Verschüttete Säure wird durch Aufseugen mittels Putz
lappen oder Sägespänen, Nachwaschen mit Wasser und gutes
Abtrocknen baldigst unschädlich gemacht. (Betriebsvor
schriften § 1O.!).

3) Die Ausführung des isolierenden Bedienungsganges richtet
sieh nach der Höhe der verwendeten Spannung, siehe auch § 6
unter 3) und § 9 unter 2). Bei Batterien, die mit einem Pol
an Erde liegen, wie es bei Pufferbatterien für elektrische Bahnen
die Regel ist, wird man sowohl die Isolierung der Zellen als
die des Bedienungsganges für einzelne Gruppen von Zellen der
gegen Erde bestehenden Spannung anpassen. Während für die
ersten 800 Volt die unter b) angegebene Isolierung der Zellen
gegen Gestell und des letzteren gegen Erde durch die gebräuch
licben Isolierkörper in sinngemäßer übertragung auoh für den
Bedienungsgang ausreicht, sollen bei Spannungen zwischen etwa
800 und 1500 Volt sowohl für die Gestelle der Zellen als für
Bedienungsgänge Doppelglockenhochspannungsisolatoren benutzt
werden, die auf 10000 Volt geprüft sind.

Bei Spannungen von 1500 bis 10000 Volt sollen die Ge
stelle und Bedienungsgänge an jedem Stützpunkt durch zwei im
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c) Die Batterien müssen so angeordnet sein, daß
bei der Bedienung eine zufällige gleichzeitige Berüh
rung . von Punkten, zwischen denen eine Spannung von
mehr als 250 V herrscht, ni cht erfolgen kann.") I m
übr igen gilt bei Hochspannung der isolierende Bedienungs
gang als ausreichender S chutz bei zufälliger Berührung
unter Spannu ng stehender .Teile.S

)

1. Bei Batterien, die 1000 V oder mehr gegen Erde
au/weisen, empfiehU es sich, abschaltbarc Gru.ppen von
nicht über 500 V zu. bilden.S)

Sinne der Isola tion hintereinanderliegende. durch eine Zwischen
lage von beliebiger Höhe vone inan der getrennte Doppelglocken
hochspannungsisolatorea , die auf je 20000 Volt geprüft sind,
gegen Erde isoliert werden. Der eine dieser Isolatoren soll
mindestens 0,5 m über dem Fußboden angebracht sein.

Bei der Ausfiihrung des Bedienungsganges ist darauf zu
achten, daß der Bedienende auch gegen zufällige Berührung mit
Seitenwänden, Tragesäulen u. dgl. geschützt ist , daher Bollen
bei Spannungen über 800 Volt auch die Steinwände und Pfeiler,
namentlioh aber metallisohe Teile derselben, wieRohrleitungen,
T rageschienen, Eisentreppen, Maschinenteile, Metallgefäße, so 
weit es möglich ersoheint, daß diese Teile zugleich mit den
E lemen te n über 800 Volt und deren Zubehör berührt werden
könnten, mit einer an Hochspannungsisolatoren befestigten
Lattenverschalung oder dgl. verkleidet sein, die sich auf eine
H öhe von etwa 1,75 m über den Laufboden des Bedienungs
ganges erstreckt.

Dabei ist auch darauf zu achten, daß nicht etwa geöffnete
Fensterflügel oder andere bewegliche Teile in den zu begehenden
Raum hineinragen können und BO Veranlassung zu einer Be.
rührung mit diesen geerdeten Teilen geben. Man wird zu diesem
Zwecke unter Umständen die Fensterflügel nach außen auf.
schlagend anordnen oder ihre Bewegung durch Anschläge be
grenzen.

4) Daß eine Person nicht gleichzeitig zwei Punkte der
Batterie berühren kann , zwischen denen höhere Spannung
herrscht, ist meistens durch geeignete Aufstellung der Zellen
zu bewirken. Ist dies nioht ohne weiteres möglich, so gen ügt
in vielen Fällen eine kurze in den Bedienungsraum vorspringende
Scheidewand , etwa eine Glastafel von verhältnismäß ig kleinen
Abmessungen, um das zufällige Berühren beider Punkte, z. B .
der be iden EndpoIe oder zweier Zellen von verschiedenen
Gruppen zu verhüten.

6) Daß ungeschützte unter Spannung stehende Teile im
Bereiche des Bedienungspersonals bei Akkumulatoren nicht zu
vermeiden sind , ist unter 1) dargelegt. Die Einfachheit der
nötigen Hantierungen macht es aber dem Unterwiesenen le icht.
alle Gefahren zu vermeiden.

6) Da Batterien nicht wie Maschinen oder Transformatoren
durch Stillsetzen oder Abschalten vom Netz spannungslos ge 
macht werden können, so empfiehlt es sich, um Arbeiten, die
übel' die regelmäßige Beaufsichtigung, wie Nachfüllen von Säure
und das Besichtigen der Platten hinausgehen, gefahrlos vor
nehmen zu können, sie teilbar anzuordnen , so daß in jedem
Teil nur eine mäßige Spannung auftreten kann, die duroh Erden
eines gee igneten Punktes weiter abgesehwäeht werden kann.
Zur Teilung können herausnehmbare Schmelzsicherungen oder
Klemmbügel dienen.
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d) Zelluloid darf bei Akkumulatorenbatterien für
mehr als 16 V Spannung außerhalb des Elektrolyten
und als Material für Gefäße nicht verwendet werden7).

D. Schalt- und Verteilungsanlagen.*)

§ D.
a) Schalt- und Verteilungstafeln müssen aus feuer

sicherem Baustoff bestehen. Holz ist als Umrahmung
und als Schutzgeländer euläseig.")

7) Durch Zelluloid an Akkumulatoren sind mehrmals ge·
fährliche Brände verursacht worden. Die Verwendung dieses
Stoffes in erheblichem Maßstab ist daher verboten. Kleine
Mengen sind zugelassen , weil ein geeigneter Ersatz für die
Ausrüstung kleiner leichter Batterien noch nicht gefunden ist.
Die Grenze von 16 Volt ist völlig willkürlich. Sie soll nur
große und kleine Batterien unterscheiden. Werden Akkumula
toren mit Zelluloidausrüetung in Ladestationen zu größeren
Batterien zusammengestellt, so sind Gruppen zu 16 Volt zu
bilden und durch feuersi chere Zwischenstücke (z. B. Asbest
tafeln) zu t re nnen.

§ 9. 1) In ü bereinstimmung mit der guten Praxis sind
auch die Vorschriften im Laufe ihrer Entwicklung in der Aus.
schließung brennbarer Stoffe beim Aufbau von Sohal ttafeln
immer schärfer geworden. Während bis zum Jahre 1903 das
Holz allgemein noch als Baustoff, nicht aber als isolierende
Unterlage für die stromführenden Teile zugelassen war, wurde
es von da bis zum Jahre 1908 nur noch für kleinere Ver
teilungstafeln gestattet. Seit 1908 ist auoh diese Ausnahme,
soweit es sich um dauemde Einrichtungen handelt, aufgehoben
und nur noch bei provi sorischen Einrichtungen (§ 37 b) ist
Holz als Baustoff, nicht aber als Isolierstoff erlaubt.

Daß andere leicht brennbare Stoffe, wie Linoleum, sich
nicht zur Ver kleid ung von Schalttafeln eignen, ist wohl längst
anerkannt, doch hat man trotz mehrfach vorgekommener Brände
an Schalttafeln noch lange die Verwendung harten Holzes ver
teidigt.

Hiergegen ist zu bemerken, daß eine scharfe Grenze zwischen
hartem und weichem, leicht entllammbarem Holze nicht exist iert .
Ferner daß eine Holztafel, auch wenn sie aus sachgemäß gewähl·
tem Material besteht und in trockenem Zustande aufgestellt wird,
durch ungünstige Verhältnisse an einzelnen Stellen unbemerkt
Feuchtigkeit aufnehmen kann, so daß ihr I solationsvermögen
verschwindet. Es se i ferner daran erinner t , daß gerade an Schalt
tafeln Erwärmungen nicht durch überlastung der Leitungen,
sondern durch mangelhaften Kontakt besonders häufig sind,
welch letztere Erscheinung sich unter Umständen, z. B. infolge
fortgesetzter Erschütterungen (in Maschinenräumen), allmählich
und unbemerkt einstellt. Auch die durch den normalen Betrieb
bedingte abwechselnde Erwärmung und Abkühlung der Schmelz.
sicherungen bewi rkt eine allmähliche .Lockerung der Kontakt
schrauben. Hierzu kommt noch, daß die Holztafeln sich leicht
werfen oder reißen, um so mehr, je größer sie sind. Dabei sind
schon Porzellanbestandteile der Apparate zerstört, auch Zähler

. ) Vgl. auch : V ors cb rif ten für (lit.~ Konstruk tion lin d PI'ÜfllD~ von In..
stallat ionsma te rl ul. ~ 30. Ve rteilungstats!n.
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b) Bei Schalttafeln und Schaltgerüsten ~) , die be.
triebsmäßig auf der Rückseite zugänglich sind, müssen
die Gänge hinreichend breit und hoch sein und von

und andere Meßgeräte in Unordnung gebracht worden. Die
großen Stromstärken , die an Schalttafelleitungen herrschen.
machen es erklärlich, daß auch scheinbar geringfügige Fehler
schwerwiegende Folgen nach sich ziehen.

Zu diesem Bedenken tritt bei Hochspannung noch das wei
tere Moment hinzu, daß bei Spannungen von mehreren Tausend
Volt auch trockenes Holz sich wie ein Leiter verhält und direkt
e nt fla mmt werden kann. Die Zulassung zur Umrahmung ist
nur aus Rücksichten auf Schönheitsgründe geschehen und es
ist dabei vorausgesetzt, daß die Umrahmung von den strom
führenden Teilen weit entfernt bleibt.

Ebenso wie die Umrahmung und die besonders erwähnten
Schutzgeländer können auch Schutzkäaten, Türen an solchen,
kurz aUe Teile, die nicht zur Schalttafel selbst gehören und
von den leitenden Teilen durch hinreichend großeLuftschichten
getrennt sind, aus Holz bestehen. Desgleicben ist Holz erlaubt
als Unterlage von in sich abgeschlossenen einzelnen Meßge
räten, wie Zählern (Zählerbrett ); sollen dagegen mit dem Zähler
etwa noch Sicherungen, Klemmen usw. auf derselben Tafel ver
einig t werden, so darf sie nicht aus Holz bestehen.

Der Aufbau der Schalt. und Verteilungstafeln geschieht
daher im Gerüst aus Eisen, in den Flä.chen aus Marmor, leitungs
freiem Schiefer, Porzellan oder dgl. ETZ 1908, S.652, N.203,
204; 1909, S.497, N.208, 2140. Ober die Auswahl und ·Be·
handlung der Steinplatten vgl, § 5, Seite 34 unter 13).

Was für Schalttafeln gesagt ist , gilt sinngemäß auch für
Schaltsäulen, Schaltgerüste u . dgl.

2) Der Schutz der an Schalttafeln beschäftigten Personen
gegen die Berührung der unter Spannung stehenden Teile regelt
sich im allgemeinen nach §. 3. Da die Schaltanlagen meistens
in elektrischen Betriebsräumen aufgebaut sind und der Raum
auf der R ückseite der Tafeln häufig als abgeschlossener elek
trischer Betriebsraum ausgebildet ist, sind die im §3 gemachten
Ausnahmen und die Sonderbestimmungen der §§ 28 und 29
besonders zu beachten.

Von großer Bedeutung ist be i Schaltanlagen die im § 3c
behandelte Erdung der Metallteile, die nicht Spannung führen,
aber Spannung annehmen können. Vgl. hierzu S.21 unter 9).
Unter Umständen sind auch bei Schaltanlagen anstatt des Er.
dens die im § 3c erwähnten "anderen Mittel" anzuwenden,
z, B . Isolierung der nicht spannungführenden Metallteile ver
bunden mit isolierendem Bedienungsgang , wie dies für elek
trische Masch inen im § 6 b ausdrücklich erwähnt ist. Siehe
S. 36 unter 3).

Im einzelnen ist zu beachten , daß die Forderungen der
§§ 3 a und 3 b auf Schutz gegen zufällige oder gegen jede Be
r ührung auch dann erfüllt werden, wenn die Abdeckungen,
Schranken usw. an den Teilen der Schalteinlagen so eingerichtet
sind, daß sie zur Beobachtung oder Bedienung zeitweise ent
fernt werden. Die in den §§ 10 bis 15 für Apparate. Schalter,
Sicherungen usw. gegebenen Sonderbestimmungen gelten natur
gemäß auch für die zu Schaltanlagen vereinigten Apparate.

Zweck und Aufgabe des isolierenden Bedienungsganges, von
dem schon im § 6 b) und § 8 c) die Rede war. ist bereits S. 37
kurz erwähnt. Er verhindert, daß ein erheblicher Strom durch den
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Gegenständen freigehalten werden, welche die freie Be
wegung stören. 3)

Bedienenden zur Erde fließt, wenn dieser mit einem elektrisch
geladenen Teil in Berührung gekommen ist. Es wird nämlich in
den durch den Körper nach Erde führenden Stromweg ein großer
Widerstand (die Isolation des Bedienungsganges) eingeschaltet.

Die Isolation des Bedienungsganges muß eine vollständige
und dauernde sein. wozu je nach den örtlichen Verhältnissen
(Feuchtigkeit, Höhe der Spa.nnung) mehr oder weniger umständ
lieheHilfsmittel dienen. Sie dsrt nicht dadurch unwirksam gemacht
werden,daß der auf dem Isolierstand Befindliche mit einem Teil
seines Körpers (Hand, Fuß usw.) mit Erde oder mit unisoliarten
Metallteilen, die mit Erde in Verbindung stehen, in Berührung kom
men kann. Es würde z, B. bedenklichsein, wenn ein Arbeiter beim
Straucheln oder Zurücktreten oder durch andere willkürliche
oder unwillkürliche Bewegungen gegeneine Mauer geraten könnte.
besonders wenn diese vielleicht in der Höhe des Kopfes oder auch
im Handbereich Metallteile (Gasrohre, Turbinenteile) trägt.
Der isolierte Bedienungsgang bietet den Vorzug, daß such die
einseitige Berührung eines unmittelbar stromführenden Teiles
unter günstigen Umständen schadlos verlaufen kann; weil
die einzelnen Isolierstrecken nach Art von Kondensatoren
wirken, auf welche sich die ganze Spannung verteilt. Bei
Berührung mit einem Pol wird also die Person auf dem Isolier
stand einer kleineren SpannungsdilJerenz ausgesetzt, als eine
auf Erde stehende. Doch ist zu beachten. daß ein Mensch
beim Betreten eines Isolierstandes, der eine Ladung angenommen
hat, einen Schlag erleiden kann, wenn er mit einen Fuß noch auf
der Erde steht oder ein nicht isoliertes Geländer oder dgl, be.
rührt. Um d ies zu vermeiden. müssenbei sehr hohen Spannungen
ü bergangsstufen vorgesehen sein.

Ein erhöhter Schutz gegen die Gefahr zufälliger Berührung
spannungführender Teile wird nach K ü blerdsdurch erzielt.
daß die beiden Pole der Schaltanlage und ihr Zubehör weit
voneinander getrennt werden. Z. V. D. I. 1909, S. 1516; 1910,
S. 37.

In vielen Fällen ist das Prinzip des Isolierstendes nicht durch.
führbar; z. B. wenn große Feuchtigkeit herrscht, die eine dauernde
Aufrechterhaltung der Isolation unmöglich macht.

Das Prinzip der Erdung des Bedieuungsgangea, der Schutz.
gehäuse und dgl. bringt es mit sich, daß die volle Betriebs.
spannung gegf'n Erde zwischen den arbeitenden Teilen, z. B. den
Spulen der Meßgeräte und den Gehäusen, wirksam ist. Bei Ge
wittern oder durch andere Ursachen bedingten überspannungen
wird die Gefahr des Uberachlagens auf die Gehäuse durch die
Erdung noch erhöht. Hierbei wird durch die geerdeten Metall.
teile Kurzschluß entstehen können. Die isolierende Trennschicht
zwischen den arbeitenden Teilen de~ Apparate und ihren Ge
häusen ilIt daher besonders sorgfältig auszuführen.

3) Es ist darnach zu streben. daß alle Schalttafeln für
größere Anlagen auf der Rückseite zugänglich gemacht werden.
Die Zugänglichkeit und damit die Einhaltung der in § 9.!.)
erwähnten Abstände muß unbedingt gefordert werden, wenn
die Rückseite Sicherungen trägt oder wenn dort lösbare Ver
bindungen oder Schalter angebracht sind, die während des Be
triebes gehandhabt werden müssen.

Der zugängliche Raum auf der Rückseite kann abgeschlossen
und 80 zum abgeschlossenen elektrischen Betriebsraum ge·
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1. Die Entfernung zwischen ungeschützten, Spannung
gegen Erde führenden Teilen der Schalttafel und der
gegenüberliegenden Wand soll bei Niederspannung etwa.
1 m, bei Hochspannung etwa 1,5 m betragen .') Sind bei
derseitig ungeschützte, Spannung gegen Erde führende
Teile in erreichbarer Höhe angebracht, so sollen sie in
der Horizontalen etwa 2 m voneinander entfernt sein.")

In Gängen sollen Hochs-pannunq fiihrende Teile be
s on ders ge8cMitzt sein , wenn sie weniger als 2,5 m hoch
liegen.6 )

~ In B. u. T. genügt für Schaltgänge, in denen
die spannungsführenden Teile der einzelnen Schalt
zellen durch Schutztüren besonders abgesch lossen
sind, eine freie Breite, die den dort auszuführen
den Arbeiten entspricht; doch soll sie nicht ge
ringer als I m sein. In Gängen, die nur Kabel
endverschlüsse, Sammelschienen und Leitungsver
bindungen unter Schutz gegen zufällige Berührung
enthalten, die also nicht betriebsmäßig, sondern
nur zur Nachprüfung betreten werden, kann die
freie Breite bis auf 0,6 m verringert werden.')

c) Schaltanlagen, die nicht von der Rückseite
zugänglich sind, müssen so eingerichtet sein, daß die
Anschlüsse der Leitungen nachgesehen werden können.")

staltet werden (§ 2e), in welchem die Bedingungen des § 29
Platz greifen.

4) Die zahlenmäßig festgesetzten Abstände der Regel 1
werden nur für den Fall gefordert, daß spannungführende un
geschützte Teile an 'der Schaltanlage oder ihr gegenüber an
der Wand vorhanden sind. Sind diese Teile geschützt, so wird
nach § 9 b nur im allgemeinen hinreichende Breite und Höhe
der Gänge gefordert, nicht aber ein bestimmtes Maß vor
geschr ieben. Die allgemeinere Forderung des § 9 b ist auch
dann maßgebend, wenn der Schutz vorübergehend zur Be.
dienung usw. geöffnet wird; so z.B. wenn die einzelnen Schalt.
zellen durch Türen zugänglich sind. ETZ 1913, S.444, N. 245 .
Vergl, auch Abs, 3 der Regel 1 für B. u. T.

ö) Die größere Entfernung ist in diesem Fall!' nötig, weil
es vorkommen kann. daß der Bedienungsmann beim Arbeiten
auf der einen Seite einen elektrischen Schlag erleidet und dann
die stromführenden Teile berührt, denen er den Rücken zukehrt.
Um dies noch besser zu verhüten, wird u. a, der Raum durch
ein Geländer geteilt, das man jedoch in der Regel nicht in
der Mitte, sondern nahe der einen Seite anbringen wird, um
die Bewegungsfreiheit nicht zu sehr einzuschränken.

6) Besonders zu achten ist auf Schalter oderTrennsohalter,
deren beweglicher Teil beim öffnen nach unten geschwenkt
wird und alsdann von einer den Gang betretenden Person mit
dem Kopfe berührt werden kann, wenn ein besonderer Schutz
fehlt.

7) Wenn auf der Rückseite von Schalttafeln öfters Han
tierungen nötig sind, tut man gut, dort eine Glühlampe zu in.
stallieren, weil tragbare Lampen, besonders Grubenlampen, durch
ihre Metallteile Berührung mit spannungführenden Teilen oder
KurzscWuß veranlaaaen können.

8) Zwischen den betriebsmäßig auf der Rückseite zu
gänglichen Schalttafeln des § 9 b) und den nicht zugänglichen
nach § 90) gibt es allerlei Zwischenstufen : Schalttafeln, die
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2. An Verteilungstafeln , die nicht von der Rück
seite zugänglich Bind, sollen die Leitungen erst nach Be
festigung der Tafel an diese herangeführt und ange
schlossen werden.s)

3. Verteilungstafeln sollen durch eine Umrahmung
oder ähnliche Mittel so geschützt sein, daß Fremdkörper
nicht an die Rückseite der Tafel gelangen können .10)

d] Die Sicherungen und, wo erforderlich, auch die
Schalter an Schaltanlagen sind mit Bezeichnungen zu
versehen, aus denen hervorgeht, zu welchen Räumen
oder Gruppen von Stromverbrauchern sie gehören.")

4. Bei Schaltanlagen, die für verschiedene Stromarten
und Spannungen bestimmt sind, sollen die Einrichtungen
für jede Stromart und Spannung entweder auf getrenn-

aus ihrer Betriebsstelle ausgefahren und dadurch an ihrer Rück.
seite zugänglich werden, solche die türartil{ in Gelenken dreh
bar oder aufklappbar sind. Werden derartige Anordnungen
nicht gewählt, so tritt § 9c) in Geltung. Er verbietet, daß
die Schalttafeln zuerst an die Zuleitungen des Netzee aa
geschloseen und nun die Tafel an der Wand so befestigt wird, daß
diese Anschlußstellen nicht mehr nachgesehen werden können.

Dagegen verbietet § ge) keineswegs die Verwendung von
Tafeln, welcbe die Schienen oder einzelne Strecken der Schienen
auf ihrer Rückseite tragen, auch können d ie leitenden Teile
der Schaltung unter sich auf der Rückseite verbunden sein.
wenn diese Verbindungen nicht während des Betriebes bedient
werden müssen. Es müssen nur die Klemmen für die zu
führenden und die abführenden Leitungen frei zu
/(änglieh sein und die ganze Anordnung der Bedingung ent
sprechen, daß die Tafel selbst leicht abgenommen und dann
auch auf der Rückseite besichtigt werden kann. ETZ 1903,

. S. 434 N. 47. Dies gilt auch für MotOrBehalttafeln. ETZ 1909,
S. 497, N. 209, 213; 1910, S. 197, N. 223 .

9) Regel 2 dient ebenso wie § 9c der Absicht, daß un
genügende Kontakte, gelockerte Verbindungen, mangelhaft ver
lötete Kabelschuhe und ähnliche Fehler , die übermäßige Er
wärmung erzeugen , beseitigt werden können. Nicht zu emp
fehlen sind Anordnungen, bei denen die Klemmen, mit welchen
die Tafel an die zu- und abführenden Le itungen angeschlossen
'ist, nur durch enge Bohrungen in der Tafel mittels Schraub.
schlüssel lösbar sind, weil in diesem Falle zwar das Lösen und
Befestigen von der Vorderseite her möglich ist, nicht aber die
Kontrolle, ob die Leitung fest sitzt und sich nicht unzulässig
erwärmt. ETZ 1909, S.497, N.209, 213; 1910, S. 1322, N.226.
Eine Anschlußklemme, die diese Nachteile vermeidet, siehe z. B.
ErZ 1907, S. 820, auch 1909, S.291 (Stotz).

10) Erfahrungsgem äß werden die Oberkanten von Tafeln
häufig als Aufbewahrungsorte für Schraubenzieher, Schlüssel
und ähnliche Handgeräte mißbraucht, d ie beim Herabfallen
zwischen die blanken Leitungsteile Kurzschluß verursachen.

11) Dies gilt auch für die Rückseite der Schaltanlagen;
es genügen Nummern oder einzelne Buchstaben, die durch ein
neben der Tafel angebrachtes Verzeichnis erläutert werden.
Einzelne Firmen liefern Sicherungen, Schalter u. dgl., die mit
Glastäfelchen versehen sind, unter welche die Aufschr iften ein
geschoben werden. Weitere Bezeichnungen an Schaltern und
Sicherungen selbst sind in §§ II b). Il f), 1380), l4c) gefordert.
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ren und entsprechend bezeichneten Feldern angeordnet
oder deutl ich gekennzeichnet sein.

5. Bei Schaltanlagen, die von der Rückseite betriebe
mä.ßig zugänglich sind, soll die Polarität oder Phase
von Leitungsschienen u. dergl. kenntlich gemacht sein.
Die Bedeutun g der benutzten Farben und Zeichen soll
bekannt gegeben werden.I 2 )

~ I e) I n jeder Verteilun gsschaltanlage für H och-
spannung müssen die Zuf.ührungsle:itungen durch
Sc halter oder Sicherungen abtrennbar sein.l3 )

E. Apparate. *)

§ 10.
Allgemeines.

a) Die äußeren spannungführenden Teile und, so
weit sie betriebsmäßig zugänglich sind, auch die inneren
müssen auf feuer-, wärme- und feuchtigkeitssicheren
Körpern angebracht sein.")

12) Bestimmte Zeichen oder Farben sind zurzeit nicht
vorgeschrieben; man erwartet, daß sich eine einheitliche Be
ze ichnung mit der Zeit herausbildet.

Der Farbanstrich braucht nicht die Leitungen in ihrer
ganzen Ausdehnung zu bedecken; es genügt, wenn die Polarität
deutlich und ohne langes Suchen erkennbar ist.

Wo Hochspannungs. und N iederspannungsleitungen be
nachbart sind, müssen auch dieseUnterscbiede kenntlich ge
macht werden. Die Schalttafeln für Hoch. und Niederspannung
sind am besten völlig getrennt anzuordnen; wird eine gemein
same Schalttafel benützt, so ist durch getrennte Anordnung der
Apparate und deutliche Bezeichnung die Hochspannung kennt
lich zu machen.

Selbstverständlich soll bei allen Bezeichnungen ein und
dieselbe Bezeichnungsweise in der ganzen Anlage üb erein
stimmend durchgeführt sein.

13) VergI. § 21 i) Abs, 2.
§ 10. 1) Wie an den Schalttafeln (§ 9), so ist auch bei den

einzelnen Apparaten, insbesondere bei solchen, die zur Strom
unterbrechung dienen (Schalter, Sicherungen), danach zu stee
ben , daß alles ferngehalten werde, was brennbar ist. Diese
Forderung ist indessen nicht allgemein durchführbar. da z, B.
die beweglichen Spulen von Zählern zu schwer werden. wenn
die Spulenkörper aus feuersicheren Stoffen hergestellt sind ;
andere Teile, wie die Träger von Kommutatoren für Motorzähler,
können bei Anfertigung aus Porzellan nicht genügend genau
bearbeitet werden; in einigen Fällen ist ferner zu bedenken.
daß das Quantum brennbaren Stoffes, welches auf die Unter
lagen trifft, unbedeutend bleibt gegenüber der noch brenn-

.) Vgl. auch Vorsc h ri f te n für d ie Konstruktion und Prüfung von
Inatattation smar erial ; Vorsc h r l ft en tUr d ie Konstruktion und P r ü fu n g
vo n Schal tap parat en für Spannu nge n bi s 71>0 V; Richtli nie n für d ie
Konstruktion und Prü fung von W echspl strom-Hochspannungsa ppa ratcn von
ei nsch ließ iieh 1500 V Nennspannung aurwärts: L ei t sät z e t ü r di e K on
struk ti ..n und Prüfung elektri s . h cr S ta rkstrom- Handapparate fü r N ipde r 
spa nnungsanlagen ; Norm a lie n Lnr K och- und Heizapparute in N Ieder
span nungsanlage n.
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Abdeckungen und Schutsverkleidungen müssen
mechanisch widerstandsfähig und wärmesicher sein so
wie zuverlä.ssigbefestigt werden. Solche aus Isolier
stoff, die im Gebrauch mit einem Lichtbogen in .Be
rührung kommen können, müssen auch feuersicher
sein \Ausnahme siehe § 15b).

b) Die Apparate sind so zu bemessen, daß sie
durch den stärksten normal vorkommenden Betriebs-

bareren isolierenden Baumwoll. oder Gummihülle des Drahtes
selbst oder der Olfüllung von Olschsltern oder Transformatoren.
Man hat daher die Forderung der unverbrennlichen Unterlagen
auf diejenigen Teile beschränkt, welche der mechanischen Be
schädigung, dem Kurzschluß durch Berührung mit leitenden
Werkstücken oder Werkzeugen, dem Erhitzen durch Lockern
der Verbindungen in besonderem Maße ausgesetzt sind, daher
auch leichter zu Brandgefahr Anlaß geben.

Neben der Feuersicherheit muß für die Unterlagen der
stromführenden Teile auch genügende Isolierfähigkeit gefordert
werden, die den obwaltenden Verhältnissen angepaßt sein muß
(vgl. § 5! unter 11), Seite 34) und unter Umständen von der
Widerstandsfähigkeit gegen Feucht igkeit, außerdem aber auch
von der Oberflächengestaltung abhängt. Bei den meisten gegen
wärtig in Gebrauch befindlichen Apparaten, wie Ausschaltern,
Sicherungen u. dgl., ist das früher viel benutzte Holz durch
Porzellan oder Schiefer oder ähnliche Stoffe ersetzt, welche der
Feucht igkeit widerstehen und gleichzeit ig un verbrennlieh und
schlechte Wärmeleiter sind. Aucb unter diesen Stoffen be·
stehen noch Abstufungen hinsichtlich ihrer Güte. Es ist daher
nötig, daß sie unter denjenigen Verhältnissen eine gute Isolat ion
gewährleisten, unter denen sie zur Verwendung gelangen. Eine
Unterlage aus bestimmtem Stoff kann noch zulässi~ sein. wenn
der Apparat, in dem sie angewendet ist , in einem trockenen
Raume angebracht ist. während sie beanstandet werden muß,
wenn sie an einem für feuchte Räume bestimmten Apparat
vorkommt.

Holz wird daher in der Mehrzahl der F älle als unmittelbare
Unterlage der stromleitenden Teile unzulässig sein (ETZ 1905,
S.702, N. 168) ; vielmehr ist da, wo etwa. vo r übergehend be
nutzte Schaltbretter oder Kästen aus Holz diese Teile auf
nehmen sollen , eine Zwischenlage aus feuerfesten, von der
Feuchtigkeit nicht beeinflußten Stoffen einzufügen. Insbeson
dere ist weiches Holz streng zu vermeiden. Dagegen wird
behauptet, daß für einzelne Sonderzwecke hartes Holz nicht
ersetzbar sei, weil es leichter, fester und bequemer zu bear
beiten Bei als andere feuersichere und feucht.igkeitssichere Iso
lierstoffe. Daher sind im § 121 Unterlagen aus H olz unter
besonderen Bedingungen zugelassen. Die Anwendung impräg
nierten Holzes als Bau- und Iaoliermaterial ist ferner in allen
denjenigen Fällen gemä ß § 5.!! erlaubt, in denen es durch eine
Olfüllung von der Berührung mit Luft betetebasich er abge
schlossen ist. Erlaubt ist auch die Benutzung von Holz neben
einem guten Isolierstoff (wie Porzellan), um die Beanspru chung,
die der letztere durch die hohe Spannung erfährt, herabzu
mindern, od er um die Dur chschlagstrecke zu vergrößern, die
Kapazi tät des Kondensators zu verkleinern, d en d ie beiden
voneinander zu isolierenden Metallkörper bilden. Hi ervon wird
beim Aufbau von Hochspannungsapparaten Gebrauch gemacht.

Weber , E rläuter ungen. 12. Auf!. 4
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atrom keine für den Betrieb oder die Umgebung ge
fährliche Temperatur annehmen können.s)

c) die Apparate müssen so gebaut oder angebracht
sein, daß einer Verletzung von Personen durch Splitter,
Funken, geschmolzenes Material oder Stromübergänge
bei ordnungsmäßigem Gebrauch vorgebeugt wird~) (siehe
auch § 3)4).

2) Es ist sebr schwierig, allgemein anzugeben, welche 'Ober
temperaturen (Erwärmung über d ie Umgebungstemperatur) als
zulässig und welche als bedenklich zu bezeichnen sind . Viele
Vorricbtungen müssen ihrem Zweck und Wesen nach hohe
Temperaturen in einzelnen wirksamen Teilen aufweisen, wie z. B.
Heizapparate, Widerstände, Schmelzsicherungen, Hitzdraht
meßgeräte. Abgesehen von Heiz- und Kochvorrichtungen wird
man eine Erwärmung als unbedenklich bezeichnen können,
wenn die äußere Umhüllung der Vorrichtung beliebig lange mit
der Hand berührt werden kann. Man wird sich jedoch nicht
immer mit diesem Kennzeichen begnügen dürfen, sondern es
muß sachverständig geprüft werden, wann, wo und wie weit
eine beobachtete Erwärmung eine betriebsmäßige und unbedenk
liche ist, oder aber. ob sie unrichtige Abmessungenoder ordnungs
widrigen Zustand des Apparates anzeigt. Zu beachten ist, daß
Schraubverbindungen häufig durch die Erschütterungen des Be 
triebes locker und infolge des so erhöhten Wider.tande.. warm
werden, ebenso wird sich häufig unreine Oberfläche der Kontakt
stellen durch Erwärmung verraten. Derartige Fehler pflegen
sich im Lauf des Betriebes zu vergrößern und können bedenk
liche Folgen haben.

Bei Wechselstromapparaten können schädlicheErwärmungen
durch Wirbelströme eintreten, wenn die Anordnung und die Aus
maße nicht mit Rücksicht auf sie gewählt sind.

Für Dosenschalter ist im § 13 der Vorschriften für Kon
struktion und Prüfung von Istallationsmaterial ein Verfahren
zur Ermittelung unzulässiger Erwärmung angegeben.

3) Betreffs der Bauart vergleiche auch § 101 S. 51 unter 6)
Beim Anbringen der Apparate ist darauf zu achten, daß die
Griffe der im Betriebe regelmäßig zu bedienenden Apparate
erreicht und gehandhabt werden können, ohne daß man mit
geladenen Teilen in Berührung kommt. Sicherungen , selbst
tätige Ausschalter und sonstige Vorrichtungen, an denen Fun
ken, Lichtbogen oder explosionsartige Erscheinungen möglich
sind , sollen nicht so angeordnet werden, daß sie etwa die
Augen des Wärters gefährden, wenn .dieser die :Meßgeräte oder
den Zustand andrer wichtiger Teile beobachtet. Splitter,
Funken und dgl. treten vorzugsweise bei Schmelzsicherungen
auf. Je höher die Spannung, desto leichter bleibt beim Ab
schmelzen ein Lichtbogen bestehen, desto größer sind auch die
hierbei innerhalb der Sicherung frei werdenden Energiemengen.
Sie können die Gehäuse der ' Sicherung zertrümmern und
deren 'feile umherschleudern. Demnach sind hier unter Um
ständen besondere Schutzgitter, Schutzgläser oder dgl, vorzu
sehen. Bei Benützung von Hüllen oder Abschlußwänden aus
GIM oder andern spröden Stoffen ist besonders darauf zu achten,
daß deren umhergeschleuderte Splitter niemanden verletzen
können.

4) Der §.3 behandelt den Schutz gegen die Gefährdung
von Personen durch Stromübergänge.
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d) Apparate müssen BO gebaut und angebracht
sein, daß für die anzuschließenden Drähte (auch an
den Einführungsstellen) eine genügende Isolation ~egen

benachbarte Gebäudeteile, Leitungen und dergleichen
erzielt wird.s)

1. Bei dem Bau der Appara te soll bereits darauf
geach te t werden, daß die unter Spannung gegen Erde
stehe nden T eile der zufälligen Berührung en t zogen werden
können (Ausnahme siehe § 15b).6)

2. Griffe, Handräder und dergleichen können aus
Isolierstoff oder Metall bestehen. In letzterem Falle
ist § 3 Regel 2 zu berücksichtigen. Bei Spannungen bis
1000 V sind metall ene Griffe , Handräder und der
gleichen, die m it einer haltbaren Isolierschicht vollständig
überzogen sind, au ch ohne Erdung zulässig.')

6) Häufig begegnet man demFehler, daß zwar die Leitungen
dort, wo sie frei verlaufen, sorgfältig von der Wand abgehalten
sind, ebenso wie die Apparate auf den nötigen Isolierenden Unter
lagen sitzen, daß aber die Bauart der Apparate es nöti g macht,
die Leitungen an der Einführungsstelle dicht an die Wand herao
oder sogar mit ihr in Berührung zu bringen. Da die Leitungen
dort meist mehr oder weniger von ihrer Isolierhülle entblößt
sind, so entsteht auf diese Weise Gelegenheit zur Ausbildung eines
Erdschlusses. E in solcher kann sich auch ausbilden, wenn die
Apparate Stoffe enthalten, die, wie weiches Holz, Feuchtigkeit
anziehen. Diese Gefahr muß durch d ie Bauart der Apparate
oder durch Zwischenfügen von Isolierrohr oder derg!. ausge
schlossen werden. ETZ, 1904 S. 363 N. 89, N. 93; 1910 S. 1322
N.225.

Besonders zu beachten ist auch der Umstand , daß das
Erden der Metallkörper, Gehäuse und Verkleidungen meistens
die Spannung zwischen ihnen und den stromzuführenden Teilen
und damit die Neigung zum t berspr ingen von Funken oder
Lichtbogen erhöht. Namentlich bei Apparaten für Hoch.
spannung ist die Wahl der Abmessungen wichtig. Einheitliche
Grundlagen hierfür sind in den "Richtlinien für die Kon
strukt ion und Prüfung von Wecb,elstrom. Hoohspannungsappa
raten von elnsehlleßlich 1500 Volt Nennspannung aufwärts"
enthalten . ETZ 1913 , S. 1067, erläutert. ETZ 1912, S. 354 u. 380.

6) Die gute Praxis hat den Schutz gegen zufällige Be·
rührung in steigendem Maße berücksichtigt. Die Schalter'
griffe sollen h inlängl iche Abmessungen aufweisen und mit Schutz
tellern versehen sein. Auch Sicherungen werden, wo es mit
ihren sonstigen Bestimmungen verträglich ist, in Iso1ierstücke ein
gebaut, Steckkontakte mit vorstehenden Isolierhülsen, Fassungen
mit Kragen ver sehen. Schraul enköpfe, die unter Spannung
stehen, werden a baedeckt, ETZ 1909. S. 497 N. 215. Doch
kann nur die ordnungsmäßi ge Handhabung dabei berück.
sichtigt werden, da viele 'feile ihrer Zweckbestimmung nach
oder behufs der notwendigen Besichtigung unbedeckt bleiben
müssen, wie z, B. die funkenlöschenden Hilfskontakte oder
Hörner von Schaltern und Sicherungen.

7) Zu beachten ist, daß nach §§ 11 d) und 12 0) die Griff.
dome und d ie Drehaohsennicht unter Spannung steben dürfen.
Holz gilt nach § öl! n icht als zuverl ässiger Isolierstoff weil
es durch Feucht igk eit Risse erleidet , die sich mit Metallstaub
füllen, so daß hierdurch oder durch eindringende Feuchtigkeit
Strömübergänge stattfinden, die dem Bedienenden gefährlich

4*
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Bei Spannungen über 1000 V soll"n isolierende Griffe
( enuoeder ganz aus Isolierstoff oder nur damit überzogen)
so eingerichtet sein, daß sich zwischen der bedienenden
Person und den spannung!ührenden Teilen eine geerdete
Stelle befindet. Ganz aus 1soUerstoff beBtehende Schalt
stangen sind von dieser Bestimmung ausgenommen. 8 )

e) Ortsfeste Apparate müssen tür Anschluß der
Leitungsdrähte durch Verschraubung oder gleichwertige
Mittel eingerichtet sein (siehe auch § 21.ll!).

f) Metallteile, für die eine Erdung in Frage kommen
kann, müssen mit einemErdungsanschluß versehen sein.

g) Alle Schrauben, die Kontakte vermitteln, müssen
metallenes Muttergewinde haben.

h) Bei ortsveränderlichen oder beweglichen Appa
raten müssen die Anschluß- und Verbindungsstellen von
Zug entlastet sein.

i) DerVerwendungsbereich (Stromstärke, Spannung,
Stroman UBW.) muß, soweit es für die Benutzung not
wendig ist, auf den Apparaten angegeben sein.

~ 11.

Ausschalter lind Umschalter.

a) Alle Schalter, die zur Stromunterbrechung dienen,
müssen so gebautsein, daß beim ordnungsmäßigen öffnen
unter normalem Betriebsstrom kein Lichtbogen bestehen

werden. Gegen Feuchtigkeit kann Tränkung mit Paraffin oder
Anstrich mit Ölfarbe Schutz bieten. Gewöhnliche Politur vee
bessert an sich das Isoliervermögen nicht merklich (ETZ 1906,
S.471, S. 870). Es empfiehlt sich, Holzgriffe mit besser isolie
renden Stoffen auszufüttern oder zu üherziehen oder besser das
Holz durch zuverlässigere Isolieretoffe zu ersetzen.

8) Bei höherenSpannungen sind isolierende überzüge oder
Zwischenschichten wegen der unter 7) erwähnten Bedenken nicht
völlig sicher. Auch ist die Dicke der Isolierschicht nicht immer
kontrollierbar. So können scheinbar starke Porzellanhülsen Risse
enthalten, welche von Funken durchsetzt werden. Daher ist die
Zwischenfügung einergeerdeten Stelle empfohlen, welchederartige
Ladungen unschädlich macht. Bei Mastschaltern für Hochspan
nung empfiehlt es sich sehr, eine isolierende und eine geerdete
Strecke im Bedienungsgestänge hintereinander anzuordnen. In
dessen können auch Fälle vorkommen, wo das Erden un
ausführbar ist oder andre Gefahren mit sich bringt. Bei An
lagen, die grundsätzlich das Erden vermeiden, wie viele mit
hochgespanntem Gleichstrom tun, wird man dies Prinzip nicht
durchbrechen dürfen, Man wird dann die Werkzeuge al s Schalt
stangen ausbilden und bei anderen Schalte inrichtungen eine kon
trollierbare, genügend lange isolierende Strecke zwischendie Griffe
und die Arbeitsteile einschalten und die Wirkungdieser Isolierung
durch Benützung von Isoliertritten (Gummimatte oder dgl.)
Gummihandschuhen, Gummischuhen verstärken, namentlich
wenn ein beweglicher Erdungsdraht nötig sein würde, der
hinderlich ist und durch Berührung mit spannungführenden Teilen
Kuresohl üsae oder andere Gefährdungen herbeiführen kann.
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bleibt (Ausnahme siehe § 28d.) Sie müssen mindestens
für 250V gebaut sein.')

Soweit Schalterabdeckungen ~efordertwerden müssen,
sindoffene Betätigungsschlitze DIcht zulässig.

1. Schalter für Niederspannung bis 5 kW sollen in
der Regel Momentsohalter sein. 2)

2. Ausschalter sollen in der Regel nur an den Ver
brauohsapparaten selbst oder in festverlegten Leitungen
angebracht werden.s)

§ 11. 1) Die im § u i erwähnten Momentsohalter bil·
den für die Installationen in Wohn· und Gesohäftsräumen so
wie für die Lampen und kleineren Motoren von Werkstätten
die Regel. Allgemein können sie indessen nicht vorgeschrieben
werden, denn bei Hochspannung reichen die gebräuchlichen
Formen der Momentschalter nicht aus, hier sowie in Nieder'
spannungsanlagen • wo auf sachgemäße Bedienung zu rechnen
ist, sind oft andere Mittel zum Lösohen des Liohtbogens er
folgreicher; z. B. Hörnerschalter (ETZ 1902, S. 652). Schalter
fürsehr starke Ströme können meistens nioht als Momentschalter
gebaut werden, weil sie wegen ihrer Masse &l1zuheftige Rück.
schläge auf die Schalttafel verursachen würden. Ausschalter, die
mit Anlassern (§ 12) oder andern Regulierwiderständen ver
einigt sind, bedürfen in der Regel der Momentschaltung nicht,
weil der Stromunterbrechung zwangläufig eine so starke Strom'
schwächung vorausgeht, daß ein Liohtbogen nicht mehr auf·
treten kann. In Betriebsräumen kommen Schalter vor, die
nioht zum Ausschalten unter Strom, sondern nur zum Ein.
s c hai te n bestimmt sind, diese brauchen daher auf den Licht
bogen keine Rüoksicht zu nehmen. Andere Schalter in Betriebs.
räumen werden als Kohlenschalter ausgebildet und sollen einen
Lichtbogen absichtlioh hervorrufen, um die schädlichen Wir·
kungen der Selbstinduktion bei der Unterbrechung zu ver.
meiden.

Schlagweite, Stärke und Dauer des Lichtbogens hängen von
der Spannung, der Stromstärke und der Selbstinduktion des
Stromkreises ab. Die möglioherweise ins Spiel tretenden Kräfte
Bind bei der Be.uart der Schalter zu berüoksichtigen. (über
den Bau von Schaltern vgl. Z. f. E. Wien. 1902, S. 510. ETZ
1909, S. 941; 1911, S. 971.)

2) In welchen Grenzen der Lichtbogen durch andere
Mittel als Momentschaltung sicher unterbrochen und hierauf
eine allgemein verwendbare Bauart von Schaltern gegründet
werden kann, läßt sich zurzeit nicht übersehen. Vgl. ETZ
1913 S. 33, 35, 1225, 1245.

3) Bei Anordnung der Ausschalter ist auch auf die zu ihnen
führenden Leitungen zu achten. Beim Abzweigen eines ein
poligen Schalters aus der Richtung nach den Lampen heraus
wirdein Kurzschluß zwischen der zum Schalter hin und der von
ihmwegführenden Leitungsstreckedadurch besonders gefährlich,
daß diesem Kursachluß stets die Lampe oder ein ande-rer Strom
verbraucher vorgeschaltet bleibt, er bringt daher die Sicherung
nicht zum Ansprechen und kann so zu Entzündung An
laß geben. Hier ist daher besonders sorgfä.ltige Verlegung
angezeigt. Zweckmäßig ist der Vorschlag, mit der dem einen
Pol angehörigen Hin. und 'Rückleitung zum Schalter eng ver
einigt ein tot endigendes an den andern Pol angeschlossenes
Leitungsstück so zu verlegen, daß bei Verletzung der frag.
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b) Nennstromstärke und Nennspannung sind auf
dem Schalter zu vermerken.")

c) Der Berührung zugängliche Gehäuse und Griffe
müssen, wenn sie nicht geerdet sind, aus nichtleiten
dem Baustoff bestehen oder mit einer haltbaren Isolier
schicht ausgekleidet oder überzogen sein.5)

lichen Schalterleitung ein Kurzschluß zustande kommt, der
die Sicherung auslöst. ETZ 1904, S. 362 N.87.

Diese Gefahr steigt noch ganz besonders, wenn derartige
Schalterleitungen in Gestalt von beweglichen Schnurleitungen
ausgeführt und in der Nähe von entzündlichen Gegenständen
wie Betten, Gardinen usw angeordnet werden. Solche Einrich
tungen, wie sie in Hotels als sogen. Birnenschalter üblich waren,
dürfen unter keinen Umständen geduldet werden. Sie Iassen
sich meistens ersetzendurch eine rein mechanische Fern.schaltung,
bei der ein fest angebrachter Schalter durch eine ZultSchnur be
dient wird. (ETZ 1901, S. 1055.) In der früheren Fassung der
Vorschriften waren daher die Birnenschalter gänzlich verboten.
Neuerdings sind elektrischbetriebene Werkzeuge (Nietmaschinen)
aufgekommen, die derartige Schalter nicht entbehren können.
Dort fällt wenigstens die Gefahr weg. daß sie mit Betten und
dgl. in Berührung kommen. ETZ 1908. S. 652, N. 200.

4) Die Stromstii.rke ist bei geschlossenem Schalter für die
Erwärmung der Kontakte maßgebend; die Spannung bedingt
die Länge des beim Öffnen entstehenden Lichtbogens und nach
der gleichzeitig herrschenden Stromstärke bemißt sich die Wir
kung des Lichtbogens. Wie unter 1) erwähnt, kommen in
Betriebsräumen Schalter vor, die nicht zum Ausschalten des Be
triebsstromes bestimmt sind; auf diesen ist die Stromstärke
anzugeben, bei der sie noch gefahrlos geöffnet werden können.
Beim Einbau der Schalter ist auf die Betriebsbedingungen und
auf die Verhältnisse zu achten, die nach der Art der Anlage
bei Handhabung der Schalter auftreten können; die Auswahl der
Bauart und Größe der Schalter muß darnach geschehen. Der
feste Teil, der die Angaben über Strom und Spannung trägt.
soll nicht der verwechselbare Deckel sein, sondern die Unter
lage, auf der die feststehenden Kontakte befestigt sind. Die
Angaben sollen auch bei montiertem Schalter erkennbar sein.
ETZ 19M, S. 424 N. 100d.

Früher war auch vorgeschrieben, daß die Schalter auf dem
Gehäuse ein Zeichen tragen müssen, welches erkennen läßt, ob
der Strom geschlossen oder geöffnet ist. Dies wurde fallen ge
lassen, weil es sich bei den Schaltern mit toter Linksdrehung
nicht durchführen läßt; auch bei Druckknopfschaltern ist eine
solche Bezeichnung nicht möglich. Vgl. indessen § 11 f).

6) Metallgehäuse und l\:Ietallgriffe ohne isolierende Beklei
dung sind bei den immermehr in Anwendung kommenden höheren
Spannungen sehr gefährlich. weil im Innern der Schalter leicht
Stromübergänge auf solche Gehäuse oder Griffe. sei es durch
OberHächenleitung, Körperleitung, Funken oder Lichtbogen.
vorkommen können, die dann dem Bedienenden gefährlich wer.
den. Es stehen jetzt so viele Arten von haltbaren IsolicrstatIen
zur Verfügung, daß die gestellte Forderung auch dort leicht er
füllt werden kann, wo es auf mechanische Festigkeit ankommt.
Kann das Gehäuse nicht völlig aus Isolierstoff gebaut werden.
wie z, B. bei wasserdichten Schaltern, deren Gehäuse v ielfach
aus Gußeisen besteht, so ist es entweder zuverlässig zu erden
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d) Griffdorne für Hebelschalter, Achsen von Dreh
schaltern und diesen gleichwertige Betätigungsteile dürfen
nicht spannungführend sein.6)

e) AUBschalter 7
) für Stromverbraucher müssen, wenn

sie geöffnet werden, alle Pole ihres Stromkreises, die
unter Spannung gegen Erde stehen , abschalten.ü Aus-

oder außen mit einer Isolierschicht zu umkleiden, oder durch
eine isolierende Ausfütterung so von den stromführenden Teilen
zu trennen, daß Stromübergang oder Funkenübergang auf das
Metallgehäuse ausgeschlossen ist.

Bei Hausinstallationen, die kiinstlerisch ausgestattet sein
sollen, tritt gelegentlich das Bedürfnis hervor, Griffe aus Bronze
guß oder dgl. zu verwenden. Man kann wer dem Sinne der
Vorschrift Rechnung tragen, indemein isolierendes Stück zwischen
diesem Griff und der arbeitenden Schaltwelle eingeschoben wird.
ETZ 1903, S. 298 N. 36. Doch sind derartige Bauformen bei
höheren Spannungen zu vermeiden und von der regelmäßigen
Fabrikation auszuschließen. weil die Gefahr besteht, daß das
Isolierstück in seinen Abmessungen zu klein gehalten wird oder
<.lurch die Befestigungsmittel (Stifte, Schrauben) metallische
Uberleitung hergestellt wird.

6) Diese im Jahre 1913 neu aufgestellte Vorschrift be
deutet in einzelnen Fällen eine merkliche Erschwerung der
Ausführung. zugleich aber eine erheblich verstärkte Sicherheit.

7) Es ist nützlich, wenn größere Haupta.bzweigungen aua
schaltbar sind. Man kann 60 leichter die Prüfung der Anlage
in ihren einzelnen Teilen vornehmen oder fehlerhafte Stellen
beseitigen. ohne die ganze Anlage außer "Bet r ie b zu setzen: der.
artige Abschaltungen lassen sich zwar auch mit Hilfe der Siehe
rungen vomehmen; doch sollte jede Anschlußanlage in der Nähe
der Anschlußstelle . im ganzen oder in allen Teilen abschaltbar
sein. Besonders in Werkstätten und ähnlichen größeren Räumen
ist bei Hochspannung dafür zu sorgen. daß größere Gruppen
derStromverbraucher durch leicht zugängliche Ausschalter strom
los und spannungslos gemacht werden können, damit bei einem
Unfall gefahrlos Hilfe geleistet werden kann.

Manchmal empfiehlt sich, die in feuchte Räume führenden
Leitungen auszuschalten. solange in ihnen kein Strom benötigt
wird, damit unnötige Stromverluste durch die im feuchten Raum
vorhandenen Erdschlüsse vermieden werden und Isolationsfehler
im übrigen Teil der Leitung durch Abschalten des fehlerhaften
Teiles sicherer erkannt werden können. Im § 31 a)'ist daher die
Abschaltbarkeit für feuchte Räume vorgeschrieben.

8) Durch diese Bestimmung soll erreicht werden. daß ein
ausgeschalteter Stromverbraucher gefahrlos berührt und bedient
werden kann. Zu diesem Behufe müssen die Ausschalter all
polig sein, wenn alle Pole erhebliche Spannungen gegen Erde
haben; ist ein Pol des Leitungsnetzes geerdet, so können die
Schalter in Zweileiterkreisen einpolig sein, müssen aber im nicht
geerdeten Pol liegen. Drehstromkreise erfordern im allgemeinen
dreipolige Schalter.

Anderseits ist wohl ]:u beachten, daß das im § He) ge
forderte allpolige Abschalten den Stromverbraucher nicht immer
spannungslos macht. So genügt es z, B. bei Transformatoren
nicht. den Primärstrom allpolig abzuschalten, sobald sie sekun
där an einem Netz liegen. das noch andere Transformatoren
enthält. Auch Motoren, deren Erregung abgeschaltet ist, können
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schalter für Niederspannung, die kleinere Glühlampen
gruppen bedienen, unterliegen dieser Vorschrift nicht. 9)

3. Als kleinere Glühlampengruppen gelten solche,
welche nach § 141 mit 6 A gesichert sind.

/) An Hochspannungsschaltern muß die Schaltstellung
erkennbar sein.'°)

vom Netz her Spannung haben; dasselbe ist der Fall, wenn ein
Motor zwar völlig abgetrennt ist, aber noch in Bewegung ist, sei
es, daß er "ausläuft" oder von einer Transmission her oder durch
die Last angetrieben wird.

Wird ein Netz oder ein Teil eines Netzes (Hausanschluß)
von mehreren Speiseleitungen aus gespeist, so kann ein Schalter
in einer der Speiseleitungen das Netz nicht spannungslos machen.
Um den Zweck der Bestimmung des § 11 e) völlig zu erreichen,
müssen in solchen Fällen Betriebsvorschrilten unterstützend
eingreifen.

Die Möglichkeit, den Stromkreis der Verbraucher völlig
spannungslos zu machen, ist namentlich von Bedeutung in dem
Falle, daß eine Person durch Berührung spannungführender
Teile betäubt ist, weil nach Unterbrechung der Leitung in allen
Polen die Hilfeleistung gefahrlos geschehen kann. §11e) ist ni c h t
60 zu verstehen, als ob alle Lampen eines Beleuchtungskörpers
oder eines Raumes stets gleichzeitig ausschaltbar sein müßten.
ETZ 1905. S. 888 N. 173.

9) Um die Installation nicht unnötig zu erschweren, sind
mit Niederspannung versorgte kleinere Glühlampengruppen, also
auch einzelne Glüblampen, ausgenommen, Es ist dabei be
rücksichtigt. daß solche Glühlampenstromkreise in der Regel
keine von Hand erfolgende Bedienung der Lampen usw. er
fordern, Sind solche Bedienungen nötig, so kann man den
Hauptschalter öffnen. ETZ 1905, S. 475 N. 163; 1909, S. 497,
N. 206. Natürlich ist der einpolige Schalter bei Benützung
einer geerdeten Leitung stets in den nicht geerdeten Pol zu
verlegen. Dagegen ist allpolige Ausschaltung stets zu fordern
bei Motoren. Bogenlampen usw., die zum Schmieren der Lager,
Einstellen der Bürsten, Einsetzen neuer Kohlenstiibe und dgl.
von Hand bedient werden. Die Gefahr der Berührung mit
gefährlichen Spannungen hat auch dazu geführt, daß im § 16b)
Sehaltfaeaungen für besonders kleine und für besonders große
Glühlampen sowie für Spannungen über 25O-Volt verboten sind.

10) Die Erkennbarkeit der Schaltstellung war früher all
gemein gefordert (vgl. S. 54 unter 4), was indessen als unnötig
und undurchführbar erkannt worden ist. Für Hochspannung
ist jedoch die Forderung neuerdings betont worden. Wenn auch
das Offenstehen der Schalter nicht stets volle Gewähr dafür
bietet, daß der von ihm abhängige Teil der Anlagespannungslos
ist (vgl. S. 55 unter S), so wird doch dem, der etwa Arbeiten
vorzunehmen oder der Ursache einer Unregelmäßigkeit nach.
zuforschen hat, der überbliok über den Zustand der Anlage
erleichtert, wenn zunächst wenigstens über die Stellung der
Schalter Klarheit herrscht. Unglücksfälle können dadurch ver
mieden werden. Auf welche Weise die Schaltstellung erkennbar
gemacht wird, bleibt freigestellt. Bei vielen Bauarten ersieht
man sie aus der Lageder arbeitenden Teile ohne weiteres. Bei
Schaltern, deren arbeitende Teile eingebaut sind, soll sowohl
an der Bedienungsseite als am Schalter selbst die Stellung zu
erkennen sein. Nicht verlangt sind Auf~chriften, die jedem
aus dem Publikum verständlich sind, sondern es genügt, wenn .
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Kriechströme über die Isolatoren müssen durch eine
geerdete Stelle ahgeleitet werden.

Hochspannungsölscholter in großenSchaltanlagen sind
so einzubauen, daß zwischen ihnen und der Stelle, :von
der aus sie bedient werden, eine Schutzwand besteht.

4. Als große Schaltanlagen geUen solche, deren Bammel·
8Chienen mehr a18 10000 kW abgeben. Die Schutzwand
soll die Bedienenden gegen Flammen und brennendes Ol
schützen.

6. Bei Verwendung eingekapselter Schalter für Hoch
spannung wer 1000 V sollnoch eine sichtbare Trennungs.
stelle vorgesehen werden.")
~ I Für B. u. T. siebe Vorschrift h) und Regel 6. I

g) Nulleiter und betriebsmäßig geerdete Leitungen
dürfen entweder gar nicht oder nur zwangläufig zu
sammen mit den übrigen zugehörigen Leitern abtrennbar
sein (Ausnahme siehe § 28e.)12)

der Sachverständige aus der Stellung irgend welcher leicht sieht
barer Bauteileoder Marken die Schaltstellung erkennen kann.

11) Unter einer eichtbaren Trennungsstelle ist nicht ein
mit dem Schalter sich öffnender und schließender Kontakt ver
standen, sondern eine Stelle, an der eine Trennung der Lei
tungen, sei es mit oder ohne besondere Hilfsmittel möglich ist,
also etwa ein für die Regel dauernd geschlossener Schalter
oder eine Schmelzsicherung oder eine mittels Werkzeug lösbare
Schraubverbindung oder ähnliches. Die Empfehlung ist aus
gesprochen, weil in eingekapselten Schaltern (meist Ölschaltern)
gelegentlich Störungen aufgetreten sind. so daß trotz geöffneter
Stellung des Schalters die durch ihn scheinbar abgetrennten
Teile oder das Gehäuse unter Spannung standen. Es ist als.
dann unter Umständen erforderlich. den Betrieb der ganzen
Anlage abzustellen, um die Störung zu beseitigen. wenn nicht
eine Art Notschalter vorgesehen ist, der die Eigenschaft haben
muß, daß er von Sachkundigen mittels geeigneter Hilfsmittel
ohne Lebensgefahr bedient werden kann. In vielen Fällen ge
nügt es, für mehrere benachbarte Schalter eine sie gemeinsam
beherrschende Trennstelle anzuordnen. über Anordnung solcher
Trennschalter in Anlagen für 50000Volt siehe ETZ 1906, S.56,Sp. \.

Die Ursache der erwähnten Störungen kann in abgeschie
denen Zersetzungsprodukten des Oles liegen, d ie leitende Ver.
blndungen bilden. Bei einzelnen Bauarten ist 68 auch vor
gekommen, daß die geöffneten Schalter infolgeder Kapazität
ihrer Arbeitsflächen Ladungeatröme führten; atmosphärische
Entladungen oder andere Überapannungen können übergänge
des Stromes oder der Spannung auf das Gehäuse oder die Ge
stelle verursachen. Was in Regel 5 allgemein empfohlen. ist
für B. u, T. unter h) als Vorschrift gefordert. Die Trennstelle
braucht nieht unmittelbar am Schalter zu sein, sie kann auch
an der zum Schalter führenden Abzweigstelle liegen. ETZ 1910,
S. 1322, N. 224.

12) Die Nulleiter und andere Ausgleichsleiter in Mehr.
leiter- und Mehrphasensystemen haben die Aufgabe . die Be

'lsetungen der zugehörigen Zweige des Systems auszugleichen;
werden sie unterbrochen, so können in diesen Zweigen un
erwartete Spannungserhöhungen auftreten. Besonders folgen.
reich'ist dies liei Nulleitern. die betriebsmäßig an Erde liegen,
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h) In B. u. T. müssen vor gekapselten Hoch
spannungsschaltern , die nicht ausschließlwh als
Trennschalter dienen, erkennbare Trennstellen vor·
gesehen sein.

6. In B. u. T . kann unter Umständen eine
gemeinsame Trennstelle für mehrere eingekapseUe
Schalter genügen. Bei parallel geschalteten Kabeln.
nnd Ringleitungen sollen nicht nur vor, sondern
auch hinter eingekapselten Schaltern erkennbare
Trennstellenvorge..qehen werden.l a)

sowie bei Schutzerdungen, die die Spannung in den zuge
hörigen Teilen auf einer bestimmten Grenze gegenüber dem
Erdpotential oder auf diesem selbst halten sollen. Tritt
z, B. in einem Zweig eines Dreileitersystems Kurzschluß ein,
so kann bei unterbrochenem Nulleiter die Spannung im an
deren Zweig auf das Doppelte des normalen Betrages steigen.
Dies kann zur Zerstörung der Glühlampen, zu Brandfällen und
zur Verletzung von Personen Anlaß geben. Daß die im § 3 c),
§ 4!., § 6 b), § 7, u. a. a, O. erwähnten Erdungen wirkungs
los und damit erhebliche Gefahren herbeigeführt werden, wenn
die Erdungsleitung nnterbrochen wird.. ist nach dem dort Ge.
sagten ohne weiteres verständlich. Um zu verhüten, daß dies
durch Fahrlässigkeit oder Unkenntnis geschehe, sind Schalter,
die solche Leitungen unterbrechen. ohne zugleich die übrigen zu
gehörigen Leiter abzuschalten, verboten. ETZ 1904, S. 1116,
N.131.

In elektrischen Betriebsräumen ist die zwangsweise Ver
bindung dieser Schalter nicht immer durchführbar; so z, B. be i
größeren Akkumulatorbatterien, wo die Außenleiter vom Mittel
leiter durch die ganze Hälfte aller Zellen getrennt sind und die
hohen Stromstärken 80 starke Leitungen erfordern, daß jede
mögliche Ersparnis an ihrer Länge angestrebt werdenmuß. Hier
wird von der Schulungder Beschäftigten erwartet, daß sie niemals
den Mittelleiter allein ausschalten. Man kann hier den Schalter
plombieren oder sonstwie so in geschlossener Lage sichern, daß
ein Versuch, ihn zu öffnen,wenigstens zur Aufmerksamkeit zwingt.
Ahnliehe Verhältnisse wie in Betriebsräumen liegen vor bei den
B übnenregulatoren, wenn sie in den geerdeten Leitungen an;
geordnet sind ' und Ausschalter enthalten. Auch hier wird
besonders geschultes Personal vorausgesetzt. Außerdem wird
(§ 39 a) verlangt, daß die Außenleiter abgeschaltet werden. so
lange der Bühnenregulator außer Betrieb ist, also nicht unter
Aufsicht steht. Bei neueren Bühneneinrichtungen hat man die
Regulierwiderstände in die Außenleiter gelegt, obwohl dadurch
die Konstruktion erschwert ist. VgL § 39a) Abs. 3.

übrigens hat man "betrieosmäßig geerdete Leitungen"
von solchen zu unterscheiden, die nur vorübergehend, etwa
zur Vomahme besonderer Messungen an Erde gelegt werden,
wie z. B. den Erdungsdraht . eines Isolationsprüfere oder die
vierte Leitung. wenn sie bei Drehstromanlallen nur vorgesehen
ist, um zeitweilig den neutralen Punkt des Systems an Erde zu
legen. Solche Leitungen dürfen, sofern sie zum normalen Betrieb
nicht dienen, ausschaltbar sein. Hat man nach den Vorschrif.
ten, z. B. nach § ßb), die Wahl zwischen isolierter und ge.·
erdeter Aufstellung, so muß die eine oder die andere voll
ständig durchgefiihrt werden. Erdungsdrähte dürfen also keine
Ausschalter enthalten . Wollte man einen solchen anbringen,
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Anlasser und Widerstände.
a) Anlasser und Widerstände, an denen Strom

unterbrechungen vorkommen, müssen so gebaut sein,
daß bei ordnungsmäßiger Bedienung kein Lichtbogen
bestehen bleibt. 1)

b) Die Anbringung besonderer AUBschalter (siehe
§ 11e) ist bei Anlassern und Widerständen nur dann
notwendig, wenn der Anlasser nicht selbst den Strom
verbraucher allpolig abschaltet.2)

1. In eingekapselten Steuerschaltern ist bis 1000 V
Holz, das durch geeignete Behandlung feuchtigkeitssicher
und wä.rmesicher gemacht ist, auch außerhalb eines 01.
bades zulässig, abgesehen von Rä.umen mit ätzenden
Dünsten (siehe § 331.)3)

2. Die stromführenden Teile von Anlassern und Wider
ständen 8011en mit einer Schutzverkleidung aus feuer
sicherem Stoff versehen sein (Ausnahme siehe § 28!
und 39 h.) Diese Apparate sollen auf (euersicherer Unter.
lage, und zwar freistehend, oder an feuersicheren Wä.nden
und von entzündlichen Stoffen genügend entfernt an
gebracht werden.s)

80 müßte die Masohine isoliert aufgestellt und mit isoliertem
Bedienungsgang ausgerüstet werden. ETZ 1902, S. 698 N. 12.

18) VgL S. 55, 56 unter S) Ahs. 2 u, 3.
§ 12. I) Wie bei § 1180) erwähnt, sind bestimmte Mittel, um

das Bestehenbleiben eines Liohtbogens zu vermeiden , nioht
vorgesohrieben. Wo die Stromunterbreohung, sei es duroh den
Regulierhebel oder duroh eingebaute Sohalter, nur erfolgen
kann, wenn der Strom duroh Widerstände erheblich gesohwäoht
ist, bedarf es keiner weiteren Vorkehrungen. um den Lieht
bogen unschädlich zu machen. Im übrigen hängt die An.
ordnung besonderer Vorkehrungen hierfür davon ab, ob die
Handhabung der Anlasser bestimmten Personen anvertraut ist,
die man zu einer Handhabung in bestimmter Reihenfolge an
halten kann, oder ob es sich um Hilfsm ittel handelt, die von
beliebigen Personen bedient werden.

2) Unter allpolig sind hier wie im § 11 c) alle Pole ver
standen, die unter Spannung gegen Erde stehen.

3) VgL § 10 a], S. 48 unter 1) Abs. 3. - Solche mit Holz
aufgebaute Steuerschalter sollten stets mit besonderen Funken.
löschern ausger üstet sein. Bei Räumen mit ätzenden Dünsten
wird es auf die Art der Dünste ankommen, ob sie die Isolier
fähigkeit oder die sonstige Zuverlässigkeit des Holzes beeln
trächtigen.

4) Von einer Festlegurig der höchsten Temperatur, die ein
Widerstand erreichen darf, ist in den Vorschriften abge
sehen worden, weil ein im normalen Betrieb nur mäßig besn
spruchter Widerstand unter Umständen. die sich nicht immer
mit Sicherheit vermeiden lassen, auf kurze Zeit verhältnismäßig
starke Erhitzungen erleidet. So kann z, B. der Vorschaltwider
stand einer Bogenlampe infolge des Festschmorens der Licht
kohlen vorübergehend nahezu zur Rotglut erhitzt werden. und
es ist praktisch untunlich, die Widorstiinde so zu bemessen, daß
sie auch in solchen Fällen nur mäßige Temperaturen annehmen.
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c) Bei Apparaten mit Handbetrieb darf die Achse
der Betätigungsvorrichtung nicht spannungführend
sein. 6)

d) Kontaktbahn und Anschlußstellen müssen mit
einer widerstandsfähigen, zuverlässig befestigten und ab
nehmbaren Abdeckun~ versehen sein ; sie darf keine
öffnung enthalten, die eine unmittelbare Berührung
spannungführender Teile zuläßt (Ausnahmen siehe §§ 28
u . 29).6)

auf

§ 13 .

Steekvorrlehtungen,')
a) Nennstromstärke und Nennspannung
Dose und Stecker verzeichnet sein.

müssen

Vielmehr muß dafür gesorgt werden, daß derartige vorüber
gehende Erhitzungen gefahrlos verlaufen, indem man brennbare
Stoffe fernhält . Dabei ist nicht nur eine unmittelbare Berüh
rung mit entzündlichen Stoffen zu verhindern, sondern na
mentlich auch darauf zu achten, daß die von den erhitzten Drähten
aufsteigenden Luftströme nicht unmittelbar an brennbare Stoffe
gelangen können.

Bei der Umkleidung mit Schutzhüllen ist zu beachten,
daß diese nicht zur Ansammlung von Staub, Fasern u. dgl.
Anlaß geben. Dies ist auch in solchen Räumen zu beach
ten , welche nicbt betriebsmäßig staubhaltig sind, da. erfah
rungsgemäß gewisse Mengen von Staub an allen Orten, die
nicht regelmäßig gereinigt werden, fast unvermeidlich sind. Man
richte daher die Rahmen und Gehäuse der Widerstände so ein, daß
größere horizontale Flächen im Innem vermieden werden. Nament
lich ist die Bodenplatte des Sohutagehäuses durchbrochen zu ge
stalten, wodurch auch die Abkühlungwesentlich gefördert wird.

Brennscheeren, Plätteisen. Bratpfannen, Lötkolben, Zigarren
anzünder usw. können nicht verkleidet werden. da ihre erhitz
ten Teile betriebsmäßig mit entzündlichen Stoffen in Berührung
kommen müssen. Zwar kann man unter Umständen die unbe
absichtigten Berührungen ausschließen, wie esetwa bei Zigarren~

anzündern durch einen Glaszylinder mit seitlicher Öffnung ge
schieht. ETZ 1903, S. 363 N. 94a.

Im übrigen ist hier auf die richtige Aufstellung Gewicht
zu legen; denn es kann durch die Konstruktion und Anord
nung der Apparate allein niemals alle Gefahr a.usgeschlossen
werden; vielmehr beda.rf es auch sachgemäßer Handhabung.
Immerhin ist zu betonen. daß bel den meisten der genannten
Hilfsmittel die elektrische Heizung einen höheren Grad von
Sicherheit erreichen läßt, als die anderen bekannten Heizmittel ;
daher hat man z. B. in Theatergarderoben elektrische Brenn
scheren vorgeschrieben an Stelle der früher benützten, die mit
Spiritus geheizt waren.

6) VgL § 11d).
6) Die Vorschrift folgt unmittelbar aus den §§3a) und 3b).

§ 13. 1) Die Vorschrift trifft nicht die Stöpselkontakte,
die zwei ortsfeste Leitschienen u, dergl. miteinander verbinden.

Für die mittels Stecker anzuschließenden ortsbeweglichen
Leitungen vergI. auch §§ 19III, 21 c), 211), 21m), 24c}.
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Stecker dürfen nicht in Dosen für höhere Nenn
stromstärke und Nennspannung passen. 2)

An den Steckvorrichtungen müssen die Anschluß
stellen der ortsveränderlichen oder beweglichen Lei
tungen von Zug entlastet sein.

Die Kontakte in Steckdosen müssen der unmittel
baren Berührung entzogen sein.3)

b) Soweit nach § 14 Sicherungen an der Steckvor
richtung erforderlich sind, dürfen sie nicht im Stecker
angebracht werden•.4 )

2) Es hat keine Schwierigkeit, Steokkont&kte in derselben
Weise unverwechselbar zu gestalten, wie dies für Sicherungen
und La.mp -nfaasuugen geschehen ist. Lampen und Sicherungs.
einsätze, die für höhere Stromstärken beetimmt sind,dürfen
nicht in Kontakte für niedere Stromstärken passen. Bei den
Steckern ist es umgekehrt; würdenämlich ein für höhere Strom.
stärk en bestimmter Apparat. wie etwa ein Heizkörper. ein Plätt
eisen an eine feste Leitung für niedere Stromstärke anzeechloasen,
80 würde sofort; die an der festen Leitung angebrachte Sioherung
wirksam werden; es kann alRo keine Gefahr entstehen: dagegen
wäre ein transportabler.Apparat für kleinere Stromstärken uuge
sichert, wenn er an eine feste Leitung für höhere Stromstärke
angeschlossen wird. weil die am festen Teil sitzende Sicherung
für die höhere Stromstärke bestimmt ist, also die schwache be
wegliche Leitung und ihren Stromverbraucher nicht vor Uber
lutung schützt.

ß) Folgerung aus §§ 3a) und 3b). über sachgemäße Aus.
führung siehe die Vorscbriften für die Konstruktion und Prü
fung von InstallationsmateriaI. Über mangelhaft gebaute Stecker
vergI. ETZ 1904, S. 147.

4) Für die durch § 13b) verbotenen Stecker mit einer
Sicherung im bewegliehen Teil lassen sich zwar einige Vorteile
geltend machen, indessen steht ihnen eine bedenkliche Gefähr'
lichkeit gegenüber, Wenn nämlich die Sicherung in dem be.
weglichenTeil sitzt, den man mit der Hand ein- und ausschaltet .
so kann es vorkommen. daß gerade im Augenblick des Einschal.
tens die Sicherung durchschmilzt. was bei größeren Stromstärken
und Spannungen unter ungünstigen Umständen die Zertrüm
merung des Kontaktstöpsels bewirkt, und entweder ein un
angenehme" Erschrecken, vielleicht auch eine Körperverletzung,
Verbrennung oder dgl., nach sich zieht. Vor allem aber wird die
bewegliche Sicherung leicht beschädigt oder in Unordnung ge'
bracht, zurnal sie weniger Raum bietet, weniger kräftig gebaut
wird und einer rauberen Behandlung ausgesetzt ist. als eine fest
montierte .

Sitzt dagegen die Sicherung sm festen Teil, wie vorgeschrie
ben, so bietet diese Anordnung den Vorteil. daß die zur Anschluß
dose führenden Leitungen auch gegen diejenigen Kurzschl üsse
gesichert sind, die am offenen. festen Teil des Kontaktes vor
kommen können. Solche sind z, B. durch mutwilliges Spielen mit
Hilf von Scheren. Zirkelspitzen. Haarnadeln u . dgI. vorgekommen.

Sind Steckdosen für Anlagen bestimmt, deren eine Leitung
bis zu den Stromverbrauchem alR geerdete Leitung ausgeführt
ist, so ist eine Sicherung nur in der nicht geerdeten Leitung
nötig. da es aber bei Dosen. welche die Sicherungen im Innern
tragen. meistens nicht kontroll ierbar ist. ob sie arn richtigen
Pol angeschlossen ist, so ist es besser, wenn Steckdosen nUl
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1. Wenn an ortsveränderlichen Stromverbrauchern
eine Steckvorrichtung angebracht wird, so soll die Dose
mit der Leitung und der Stecker mit dem Stromver
braucher verbunden sein. 5 )

c) Der Berührung zugängliche Teile der Dosen und
Steckerkörper müssen, wenn sie nicht für Erdung ein
gerichtet sind, aus Isolierstoff bestelien.s)

Erdverbindungen der Stecker müssen hergestellt
sein, bevor die Polkontakte sich berühren.

d) Bei Hochspannung müssen Steckvorrwhtungen so
,ehaut sein , daß das Einstecken und Ausziehen des Steckers

unter Spannung verhindert wird.
Bei Zwischenkupplungen ortveränderlwher Leitungen

genügt es, wenn ihre Betätigung durch Unberufene ver
hindert ist. 7 )

mit allpoligen Sicherungen oder ganz ohne eingebaute Sicherung
hergestellt werden. Im letzteren Falle wird die Sicherung,
soweit eine solche nach § 14 erforderlich ist (ETZ 1909, 8. 497.
N.212), neben der Dose oder am Abzweig der zur Dose führen
den Leitung von der Hauptleitung angeordnet. Ihr richtiger
Anschluß kann dann jederzeit nachgeprüft werden.

5) Elektrische Kocher, Plätteisen u. dgl. sind häufig durch
Stecker mit der biegsamen und transportablen Zuleitung lösbar
verbunden, die ihrerseits mittels einer weiteren Steckvorriohtung
an die festverlegte Leitung angeschlossen ist. Würde hier der
Stromverbraucher (Kocher) mit der Dose ausgerüstet sein, so
könnte es geschehen, daß die vorstehenden Stifte des an der
Leitung hängenden Steckers unter Spannung stehen und der
Berührung durcli Personen oder leitende Teile zugänglich frei
herabhängen. Es kann dann Verletzung von Personen oder
Brandgefahr durch Kurzschluß infolge dieser Berührung ein
treten. Daher wählt man die umgekehrte Anordnung. In
Theatern sind allerdings transportable Leitungen üblich, die an
beiden Enden Kontaktstifte zum Einführen in Dosen tragen;
diese sind aber durch kräftige überstehende Hülsen gegen Be
rührung mit Fremdkörpern oder Personen geschützt.

6) Ob die Erdung vorzunehmen ist, richtet sich nach
§§ 3c und 3~. Früher waren Stecker aus Hartgummi in
trockenen Räumen erlaubt; jetzt sind sie durch § IOa als nicht
wärmesicher verboten, weil bessere IsolierstofIe vorhanden sind.

7) Mißbräuchlicherweise werden Stecker oft ausgezogen,
ohne daß der Strom vorher durch einen ordnungsmäßigen Schalter
unterbrochen wird, der nach § 11 a) den Lichtbogen unterbricht.
Bei Niederspannung ist diese mißbräuchliche Handhabung bei
gut gebauten Steckern ungefährlich, solange nur mäßige Strom
stärken unterbrochen werden. Bei Hochspannung dagegen kann
der Lichtbogen gefährlich werden. Die Stecker werden daher
mit einem Schalter vereinigt oder 80 zusammengebaut, daß sie
nur stromlos betät igt werden können; hierfür gibt es versohle
dene brauchbare Bauarten. Ihre Verwendung empfiehlt sich
auch bei Niederspannung, wenn größere Stromstärken in Frage
kommen und in leicht brennbarer Umgebung, z. B. in Scheunen.
Vgl. auch § 34b).
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~ 14.

Schmelzsicherungen und Selbstschalter. 1)

a) Schmelzsicherungen und Selbstschalter sind so
zu bemessen oder einzustellen, daß die von ihnen ge
schützten Leitungen keine gefährliche Erwärmung an
nehmen können 2); sie müssen BO eingerichtet oder an
geordnet sein, daß ein etwa auftretender Lichtbogen
keine Gefahr bringt.s)

§ 14. I} Im § 14 handeln die Absätze a) bis e) von der Be 
sohaffenheit der Sicherungen, die Absä.tze d) bis g) von
ihrer Verwendungsweise. Dabei sind die im § 10 für alle Appe
rate geforderten Eigenschaften nicht nochmals wiederholt. Die
dort angegebenen Erfordernisse gelten auch für Sicherungen.
Wertvolle Grundsä.tze über Sicherungen hat Kuhlmann ETZ
1908. S. 316. 329 mitgeteilt.

2) Was unter "gefährlicher" Erwärmung zu verstehen ist,
wird in der Vorschrift nicht näher ausgeführt. Die Regel § 14!
und die Vorsohriften und Regeln des § 20 geben hierfür Anbelts
punkte , doch wird au ch durch sie die Frage nicht erschöpft.
Es ist in § 14 a) mit Absicht eine allgemeine Faasung gewählt,
weil die praktischen Verhältnisse außerordentlioh vielgestaltig
sind und jede Möglichkeit für die Verwendungsart der Siehe
rungen sowie für ihre weitere Ausgestaltung gemäß den Be
dürfnissen der Praxis offen bleiben soll.

Es sei in dieser Hinsicht nur andeutungsweise erwähnt,
daß bei Freileitungen unter Umständen eine hohe Dauererwär.
mung ungefährlich ist. sofern die Festigkeit nicht leidet (§22l!.),
daß ferner die Sicherungen in ihrer Empfindlichkeit so gewählt
werden können, daß sie verhältnismäßig hohen Stromstärken
den Durchgang für kurze Zeiten gestatten, dabei aber doch
die mögliohe Erwä.rmung der geschützten Leitung auf ein zu
lässiges Maß beschränken, indem sie die Stromunterbrechung
herbeiführen, sobald die Dauer des Stromes ein gewisses Zeit
maß überschreitet ,

über den Schutz der Stromverbraucher (Motoren, Dynamos,
Lampen usw. siehe § 20 unter 9).

S) Die Mittel, mit denen dasStehenbleiben des Li cht
bogens verhindert wird, sind in ihren Grundlagen dieselben.
die auch bei Schaltern (§ ll), Anlassern (§ 12), Blitzschute- und
überspannungssicherungen Anwendung finden. Sie sind sehr
mannigfaltiger Art. Je nach der mögliohen Stromstärke und
der Spannung genügt schon eine richtige Bemessung des Ab·
standes zwischen den unveränderlichen Kontaktstücken ; auch
deren Masse und Oberfiä che spielt hinsichtlich ihrer Abküh
lung, die Art des Stoffes , aus denen sie bestehen, wegen der
verschiedenen Verdampfbarkeit und Oxydationsfähigkeit eine
Rolle. Durch die Gestalt der Umhüllung kann ein ausbla
sender Luftstrom erzeugt, durch Einbettung in pulverförmige
Stoffe oder in 01 ein Auslöschen des Lichtbogens bewirkt werden.
Auch Federwirkungen zum Auseinanderreißen der Kontakte
werden benutzt. Am häufigsten ist dort, wo es sich um böhere
Spannungen und große Energiemengen handelt, die elektro
dynamische Wirkung des Stromes auf seine eigene Bahn mittels
der funkenl öschenden Hörner und die ablenkende Wirkung des
magnetischen Feldes zum Unterbrechen des Lichtbogens heran-



1. Errichtungsvorschritten.

1. Die Stärke der Schmelzsicherung soll der Betriebs
stromstärke der zu schützenden Leitungen und der
Stromverbraucher tunlichst angepaßt werden. Sie soll
jedoch nicht größer sein, als nach der Belastungstabelle
und den übrigen Regeln des § 20 für die betreffende Lei
tung zulässig ist.4 )

2. Bei Schmelzsicherungen sollen weiche, plastische
Metalle und Legierungen nicht unmittelbar den Konta.kt
vermitteln, sondern die Schmelzdrähte oder S chmelz
streifen sollen mit Kontaktst ücken aus Kupfer oder
gleichgeeignetem Metall zuverlässig verbunden sein .l»

gezogen worden. Auch die Lage der Sohmelzstrecke, ob hori
zontal oder vertikal, ob in der Nähe von fremden Metallmassen
oder dem freien Luftzug ausgesetzt, ist für die Ausbildung und
den Verlauf des Lichtbogens von Bedeutung. Sicherungen, die
einen Lichtbogen austreten lassen, z. B. solche mit Hörnern,
sind 80 einzubauen, daß er nicht brennbare Stoffe entzünden
oder auf benachbarte Metallteile überspringen kann.

Um für die gleichmäßige Beschaffenheit und Wirkungs
weise der am meisten benötigten Sicherungen Gewähr zu bieten,
hat man das früher ausschlleßlfeh als SchmelzmetaU benützte
Blei durch weniger oxydierbare Stoffe von höherem Schmelz
punkt und gerinzerer Dampfbildung wie Kupfer oder Silber
ersetzt lETZ 1899, S. 463, 571, 599; 1904, S. 587 u. 762) und
in den Vorschriften für d ie Konstruktion und Prüfung von
Installationsmaterialien Vereinbarungen über ihren Aufbau ge
troffen.

4) Die Stärke der Sicherungen wurde früher ausschließt
lich nach dem Querschnitt der zu schützenden Leitung, später
nach der Betriebstromstärke bemessen, wogegen die geltende
Fassung die Sicherung nach der Stromstärke als Regel empfiehlt,
aber auch Ausnahmen berücksichtigt in der Weise, daß als
oberste Grenze der Belastung d ie durch den Querschnitt
nach §§ 20.!. und 20 ~ bedingte gilt. ETZ 1905. S. i02 N. 171.

Für die Sicherung nach Stromstärken ist derUmstand maß
gebend, daß häufig die normale Strombelastung einer Leitung
weit unter derjenigen bleibt. die nach ihrem Querschnitt zu
lässig wäre. Wenn hierbei nach dem Querschnitt der Leitungen
gesichert wäre. so würd..n bei eingetretenem Erdschlull oder teil
weisem Kurzschluß schon sehr erhebliche Uberschüsse über die
normale Stromstärke den Erdsohluß oder Kurzschluß durch
fließen, ohne die Sicherung zum Ansprechen zu bringen. Bei
höheren Betriebsspannungen machen solche Kureschlüsse aber
Energiemengen frei, die vi ..lleicht die Leitung nicht übermäßig
erwärmen, dabei aber an der Kurzschlußstelle selbst, z, B. in
einer Lampenfassung ihre volle Wirkung äußern, und bei etwa
200-250 Volt bei weitem größer und gefährlicher sind. als
wenn es sich nur um etwa 100 Volt handelt.

Je genauer die Sicherungen der Betriebestromstär-ke an
gepaßt werden können. desto em pfindlicher werden" sie alle Un
regelmäßigkeiten undStörunzen in der AnlagezurAnzeize bringen.
In der Praxis wird die volle Ausnutzung dieses Kontrollmittels
dadurch beschränkt, daß in vielen Anlagen niemals alle in
stallierten Lampen und dgl. gleichzeitig brennen und daß man
den bei Bogenlampen und Motoren betriebsmäßig auftretenden
Stromschwankungen Rechnung tragen muß. Vgl. ferner § 20
unter 9) und 10).

0) Die weichen Metalle können sehr leicht beim Ein
schrauben oder Einpressen Formveränderungen erleiden, die
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Reparierte Sicherungsstöpsel sollen nicht verwendet
werden.s)

3. Schmelzsicherungen, die nicht spannungslos ge
macht werden können, sollen 80 gebaut oder angeordnet
sein, daß sie auch unter Spannung, gegebenenfalls mit
geeigneten Hilfsmitteln, von unterwiesenem Personal un 
gefährlich ausgewechselt werden können,")

b) Schmelzsicherungen für niedere Stromstärken
müssen bei Niederspannung BO beschaffen sein, daß die
fahrlässige oder irrtümliche Verwendung von Einsätzen
für zu hohe Stromstärken durch ihre Bauart ausge
schlossen ist (Ausnahme siehe § 28 h). Für niedere
Stromstärken dürfen nur Sicherungen mit geschlossenem
Schmelzeinsatz verwendet werden.S)

den Widerstand ändern und dss richtige Arbeiten der Siehe
rung beeinträchtigen. Unter den Legierungen, die als Schmelz
streifen benutzt werden, finden sich einige, die genügend hart
sind, um ohne besondere Kontaktstücke verwendet zu }Verden.
Dagegen sind noch vielfach Streifensicherungen aus Stanniol
mit einer Unterlage aus Preßspan im Handel, die den Bestim
mungen des § 142. nicht genügen.

6) Die außerhalb der ursprünglichen Fabrik mit neuen
Schmelzdrähten versehenen Sicherungs. Stöpsel bieten keine Ge.
währ für richtige Abmes sung und zuverlässiges Arbeiten; sie
können daher gefährlich werden. ETZ 1913, S. 416.

7) Gemäß Regel 3 ist die Bauart von Sicherungen mit
geschlossenem Schmelzeinsatz für Spannungen bis 750 Volt in
den Vorschriften für Ins tallationsmateria.l festgesetzt. Doch
können auch offene' Schmelzelasätze von geschultem Personal
in besonderen Fällen, z. B. in Kabelkasten , verwendet wer
den. Zweckmäßig benützt man dann isolierte Zangen, isolierte
Schranbschlüssel (ETZ 1909, B. 497, N. 205) u. dergl ., um die
Sicherungen einzusetzen. Stets ist darauf zu achten, daß eine
Person nicht dadurch verletzt werden kann, daß während des
Einsetzens ein e r Sicherung eine andere d'urchschmilst, Man
wird z, B. die benachbarten Sicherungen isolierend abdecken.
Hochspannungssicherungen werden mit isolierenden Handhaben
(Gehäusedeckel, Zangen) eingesetzt und entfernt.

8) Vielfach wird von ungeschultem oder unzuverlässigem Be
dienungspersonal der Fehler gemacht, daß eine abgeschmolzene
Sichenmg durch eine stärkere ersetzt wird, um der unbequemen
Störung. die das Abschmelzen und Einsetzen der Schmelzstreifen
bedingt, aus dem Wege zu gehen. Es wird dies unsachgemäße
Vorgehen besonders dann beliebt, wenn infolge eines Erdschlusses
oder ähnlichen Fehlers eine bestimmte Sicherung wiederholt aus.
gebrannt ist. Daß dieses Verfahren im höchsten Grade gefähr
lieh ist, ergibt sich durch einfache überlegungen. Es ist daher
das Bedienungspersonal nachdrücklich dahin zu belehren, daß
jedes Ausbrennen einer Sicherung einen vorhandenen Fehler an.
zeigt, der alsbald aufgesucht und entfernt werden muß.
Um aber nach Möglichkeit das gekennzeichnete Vorgehen zu ver.
hindern, ist vorgeschrieben, daß die Sicherungen so gebaut
sein müssen, daß ein stärkerer Schmelzstreifen als derjenige,
für welchen der Sockel eingerichtet ist, nicht eingesetzt werden
kann. über Ausführungsformen dieser Art siehe ETZ 1898,

Weber, Erläuterungen . J 2. Auf!. 5
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4. Als niedereStromstärken gelten hier solche bis 60 A,
doch soll für Stromstärken unter 6 A die Unverwechsel
barkeit der Sicherungen nicht gefordert werden.v)

c) Nennstromstärke und Nennspannung sind sicht
bar und haltbar auf dem ortsfesten Teile der Sicherung
sowie auf dem Schmelzeinsatz zu verzeichnen.t"]

d) Leitungen sind durch Abschmelzsicherungen
oder Selbstschalter. zu schützen. (Ausnahmen siehe f
und g.)ll)

S. 463, 571, 599; 1899. S. 323, 575; 1902, S. 567, 1070; 1904.
S. 587; 1910, S. 833, 932, 969.

Für Hochspannungssicherungen ist die Ilnverweobselbar
keit nicht gefordert, indem vorausgesetzt wird, daß sie nur
von besonders geschultem Personal bedient werden und auch
nur solchem Personal zugänglich sind. Es kommt dabei weiter
in Betracht, daß bei Hochspannungssicherungen die besondere
Rücksicht auf Exploelonssicberhein und Lichtbogenlöschung bei
weitem wichtiger und nicht immer mit der Unverwechselbar
keit vereinbar ist.

9) Daß die Unverwechselbarkeit auf Sicherungen von 6 bis
60 A beschränkt ist, hat zunächst rein praktische Gründe. Es
sind die Größen bis 60 A diejenigen, welche in Wohnungen
und Werkstätten meist vorkommen, während die Sicherungen
für höhere Stromstärken einerseits nur von geschultem Per
sonal gehandhabt werden, anderseits bei ihrer Konstruktion
andere Forderungen oft wichtiger sind.

Eine Sicherung unter 6 A muß ebenfalls so gebaut sein, daß
sie einen Schmelzeinsatz für mehr als 6 A nicht aufnehmen kann.
ETZ 1902, S. 698 N. 10; 1904, S. 1115 N.126.

10) Die Aufschrift der Stromstärke ist zur wirksamen Kontrolle
der Anlage unerläßlich, sie vereinfacht außerdem die Installation
und den Betrieb. Da bei höheren Spannungen besondere Vor
kehrungen gegen das Stehenbleiben des Lichtbogens getroffen
sein m üseen, so darf eine für niedere Spannung bestimmte Siche
rung nicht ohne weiteres fiir eine höhere Spannung verwendet
werden. Um gegen Fahrlässigkeit in dieser Richtung gesohützt
zu sein, muß auf der Sicherung ferner vermerkt sein, welches die
höchste Spannung ist, bei der sie ihrer Bauart nach gefahrlos
benutzt werden kann. Bei Hochspannungssicherungen dient
v ielfach als Schmelzstreifen ein Draht. Die Bezeichnung ist auf
dem Draht nicht anbringbar, dagegen ist sie auf die Patrone,
Röhre oder sonstigen Konstruktionsteil zu setzen, der den Draht
aufnimmt. Zweckmäßig werden außerdem die als Ersatz vor
rätigen Drähte mit Anhängezettel versehen, die die nötigen An
gaben enthalten.

11) Der Wortlaut des § 14 q) ist absiehtlieh allgemein ge
halten; denn daß der Grundsatz, die Leitungen durch Siche
rungen zu schützen, nicht überall richtig und nicht vollständig
durchführbar ist, ergibt sich schon aus den unter f} und g) an
geführten Ausnahmen: es ist auch nicht immer ganz einfach,
den Ort und die Bemessung der Sicherungen richtig zu be
stimmen, wie sich bei Erläuterung des § 140) (siehe unter 13)

zeigen wird. Trotzdem wird in der weitaus überwiegenden Zahl
der Fälle kein Zweifel bestehen; und nur da, wo sich das Weg
lassen der Sicherung durch ausreichende Gründe rechtfertigen
läßt, kann eine ungesicherte Leitung geduldet werden.
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5. Bei Niederspannung sollen die Sioherungen an
einer den Berufenen leicht zugä.ngliohen Stelle angebracht
werden; 'es empfiehlt sich, solche tunlichst auf beson
derer gemeinsamer Unterlage zuaamrnenzubauen.R)

e) Sicherungen sind an allen Stellen a.nzubringen,
wo sich der Querschnitt der Leitungen nach der Ver
brauchastelle hin vermindert.P) jedoch sind da, wo

Daß überall im Verteilungsnetz. wo Nulleitungen oder ge
erdete Leitungen nicht in Betracht kommen, jeder Pol gesichert,
werden muß, ist jetzt allgemein anerkannt; doch war es früher
vielfach üblich. sich mit Sicherungen in einem Pole zu begnügen,
wobei diese in der ganzen Anlage durchweg in dem gleichen Pol
der Leitung angeordnet wurden. Die Ansicht, daß dieses Ver.
fahren ausreiche, ist indessen unzutreffend. Denn abgesehen
davon, daß es schwer kontrollierbar ist, ob die Sicherung wirklich
überall in demselben Pole liegt, und daß bei nachträglichen Ver·
änderungen und Erweiterungen leicht Fehler in d ieser Richtung
entstehen. läßt sioh der Nachweis führen, daß eine derart ige
Anordnung nicht vor Brandgefahr schützt. Bildet sich nämlich
ein Kurzschluß zwisohen einer dünnen Abzweigung des unge
sicherten Pols und der stärkeren Hauptleitung des anderen Pols,
so. wird unter Umständen die ungesicherte dünne Zweigleitung
zum Glühen kommen, ohne daß die der Hauptleitung angepaßte
stärkere Sioherung schmilzt, ETZ 1904, S. 1116 N. 130, Bei
Drehstrom sind im allge meinen alle drei Leitungen zu sichern,
einerlei ob man Schmelz sicherungen oder elektromagnetische
Ansschalter benützt (Kuhlmann ETZ 1908, S. 318); nur hei
besonders einfacher Gestalt der Leitungsf ührung ist unter Um
ständen die dritte Phase durch die Sicherung der beiden an
deren ausreichend gesohützt.

12) Die Regel § 14~ ist auf Niederspa nnung beschränkt
weil es bei Hochspannung im allgemeinen besser ist , die Siehe
rungen unter Verschluß anzubringen und sie so anzuordnen, daß
sie beim Funktionieren keinen Schaden anriohten können. So.
weit beides vereinbar ist , wird man auch bei Ho chspannung
tunlichste Zentralisierung anstreben.

Unberufenen sollen die Sicherungen stets nach Möglichkeit
entzogen werden, z. B. durch Anordnung in verschließbaren
Kästen. Stellen. an denen lebhafter Verkehr herrscht, wird
man vermeiden, uni das Auswechseln der Sicherungen ungestört
vornehmen zu können. Damit der Ersatz einer Sicherung,
durch deren Abschmelzen ein Teil der Beleuchtung erloschen
ist, nicht allzu lange Zeit oder besondere Hilfsmittel erfordert,
wird man anderseits die Sicherungen nicht an unz ugängliche
Stellen legen. Das Bedi enungspersonal soll stets über die Lage
der Sicherungen und ihre Zugehörigkeit zu den einzelnen
Stromkreisen genau unterrichtet sein. Vgl. § 9 d) . Die Siehe
rungen sollen auf b esonderer gemeinsamer Unterlage, z, B.
auf einer Tafel, einem Rahmen usw. zusammengebaut, nicht
aber selbständ ig nebeneinander auf der Wand befestig t werden.

13) Hier ist zunächst auf die für alle Spannungen unter g)
und für Niederspannung unter .!.) zugelass enen Ausnahmen hin
zuweisen, von denen sehr oft Gebrauch gemacht wird. Im all
gemeinen aber ist die Forderung, daß jede Querschnittsänderung
einer dem kleineren Querschnitt angepaßten Sicherung bedarf,
einzuhalten. W enn anderseits zwecks Einfo.chheit und Uber
sichtlicbkeit 'eine möglichst geringe Zahl und tunlichste Kon
zentrierung der Sicherungen (§ l E) erwünscht ist und das Be.

5*
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da.vorliegende Sicherungen auch den schwächeren Quer
schnitt schützen, weitere Sicherungen nicht erforder
lich.U )

Sicherungen müssen stets nahe an der Stelle liegen,
wo das zu schützende Leitungsstück beginut.P)

streben hiernach nochdurch die Überlegung unoorstützt wird, daß
jede Sicherung eine Widerstandvermehrung und einen Punkt ge
ringeren Isolationsvermögens, in die Anlage hineinbringt, so ist
diesen Gesichtepunkten dadurch Rechnung zu tragen. daß man
den Querschnitt der Leitungen nicht allzu oft ändert, sondern
größere Lampengruppen mit einem und demselben Leitungsquer
schnitt einrichtet. Es wird dadurch an manchen Stellen zwar
ein stärkerer Draht benutzt werden, als durch die Belastung
unbedingt gefordert wäre, doch kommt dies der mechanischen
Festigkeit zugute und gewährt die Möglichkeit, später kleine
Vermehrungen der Lampenzahl oder Erhöhungen der Kerzen
stärke ohne weiteres vornehmen zu können. Die Installation
wird durch das ' empfohlene Verfahren bedeutend vereinfacht,
ohne daß sich die Kosten wesentlich erhöhen.

Anderseits ist zu beachten, daß bei Ringleitungen und
überhaupt dann, wenn mehrere Speiseleitungen in einen gemein
samen Nutzkre is münden, die Verzweigungsstellen meistens
gesichert werdenmüssen, auch wenn k ein e Querschnittsiinderung
eintritt. Dabei ist nach folgenden Gesichtspunkten zu verfahren:

1. Sämtliche Leitungen, denen von beiden Enden Strom
zufließen kann, sind beiderseitig mit Sicherungen zu ver
sehen, die dem Querschnitt entsprechen.

2.' Die Sicherungen können auf einzelnen Leitungen fort
bleiben, wenn deren zulässige Betriebsstromstärke min
destens der Summe der Betriebsstromstärken aller übrigen
in demselben Punkte zusammentreffenden Leitungen
gleich ist.

3. Sind von derartigen Leitungen dritte , Leitungen abge
zweigt, die von keiner weiteren Seite her Stromzufuhr
erhalten, so müssen diese nach ihrem Querschnitt ge
sichert werden, falls ihre zulässige Betriebsstromstärke
kleiner ist, als die Summe der Strolll!ltärken, für welohe
die zum Schutz der Hauptleitung dienenden Sicherungen
bemessen sind. (Sengel, ETZ 1902. S. 381, K uhlmann,
ETZ 1908, S. 331.)

Besondere Beachtung verdienen auch parallel geschaltete
Leitungen. wie sie z, B. mehrere dünne Drähte darstellen, die
zurleiohteren Verlegung als Ersatz eines dickeren dienen. Selbst
wenn jeder einzelne von ihnen an seinem einen Ende dem
Querschnitt entsprechend gesichert ist, so kann · doch, wenn
einer der Dräbte Kurzschluß oder Erdschluß erfahren hat und
seine Sicherung abgeschmolzen ist , der Kurzschlußstelle vom
andern Ende her durch die anderen parallel geschalteten
Leitungen Strom zugeführt werden, der den Draht überlastet,
ohne daß die übrigen Sicherungen dies hindern. Auch in diesem
Falle sind beide Enden jedes der parallel geschalteten Drähte
mit Sicherungen auszurüsten.

14) Ob der schwächere Querschnitt durch die der Strom.
quelle nähere davorliegende Sicherung ausreichend geschützt
ist, muß in jedem Einzelfalle festgestellt werden. Die unter
18) behandelten Sonderfälle sind sorgfältig zu beachten.

15) Die Sicherung selbst hat ihren natürlichen Platz un
mittelbar an der Abzweigestelle in der Weise, daß der eine Kontakt



§ 14. Sohmelzsioherungen uud Selbstsohalter. 69

6. Bei Abzweigungen kann das Anaohlußleittmgs8tüok
von der Hauptleitung zur Sioherung, wenn seine einfache
Linge nioht mehr als etwa I m beträgt, von geringerem
Querschnitt sein als die Hauptleitung, wenn es von
entzündliohen Gegenständen feuersicher getrennt und
nicht aus Mehrfachleitungen hergestellt ist.16 )

7. In Gebäuden können bei Niederspannung mehrere
Verteilungsleitungen eine gemeinsame Sicherung von
höchstens 6 A Nennstromstärke erhalten ohne Rück·
sicht auf die verwendeten Leitungsquersohnitte.V) Strom-

der Sicherung mit der Hauptleitung, der andere mit der sb
zweigendenLeitung verbunden wird. ETZ 1904, S. 1114 s.uu.
Ist dies nioht durchführbar, 8011 die Sicherung z. B. leichter
zugänglioh gemacht werden, oder ist an der Abzweigestel1e kein
Raum vorhanden. .so ist zunächst ein Zweigdraht von derselben
Stärke wie die Hauptleitung bis zur Sioherung zu führen und
hier erst mit der dünneren Zweigleitung zu beginnen. Manchmal
läßt sich jedoch auch dies Verfahren nioht streng durchführen
weil die Hauptleitung einen sehr viel größeren Querschnitt be-,
sitzt als die abzuzweigende. Es sei z. B. der Fall angenommen,
daß eine Steigleitung von etwa 25 qmm einen Raum durch.
läuft, in welchem eine einzelne Glühlampe eingerichtet werden
soll. Dann ist es nicht möglich, in die für eine Lampe bemes
sene Sicherung die starke Hauptleitung einzuführen und richtig
zu befestigen.

16) In d iesem Ausnahmefallist es nun zugelassen , die vonder
Hauptleitung nach der Sicherung führenden .Dr ähte vom Quer.
schnitt der dünneren Zweigleitungzu wählen oder eine angemessene
Zwischenstufe der Drahtatärke zu benutzen. Da jedoch dieses
Zwischenstück alsdann tatsächlich eines vollkommenen Schutzes
entbehrt, so sind besondere Maßregeln vorgeschrieben, welche
die in dieser Anordnung liegende Gefahr tunlichst vermindern
sollen. Es muß nämlich erstlieh das ungesioherte Stück so kurz
als möglich sein - nicht über Im - ; zweitens dürfen Mehrleiter
nicht verwendet werden, da sie weniger Festigkeit und Wider·
standsfähigkeit haben und leichter zu Kurzschluß Anlaß geben
als zwei getrennte Leiter; endlich müssen entzündliche Gegen
stände fern gehalten werden; es darf also die B efestigung nur auf
unverbrennlichen Wänden oder Unterlagen ges chehen, Holz
verschalungen, brennbare Materialien und dgl. müssen durch
besondere feuersichere Zwischenlagen dauernd abgehalten wer
den. Dieser Schutz muß so beschaffen sein, daß das Zwischen
stück im Falle eines Kurzsoblusses oder dgl. völlig ausbrennen
kann, ohne daß d ie Gefahr einer Brandstiftung entsteht.

17) Die im § 14e) aufgestellte Forderung, wonach an jeder
Querschnittsverminderung eine Sicherung anzubringen ist, wenn
nicht der schwäc here Querschnitt bereits ausreichend geschützt
ist, erleidet durch die Regel § 142. eine Einschränkung, die
im Interesse einfacherer Installation für Niederspannung zu
gelassen worden ist. Sie wird namentlich. bei der Montage
von Kronleuohtern Anwendung finden, wo es sc hon wegen des
Raummangels nicht möglich ist, jede einzelne" Abzweigung mit
einer besonderen, ihr entsprechenden Sicherung auszustatten ;
eskönnen aber auch sämtliche Lampen in benachbarten Räumen,
wenn ihr Stro mverbrauch die Grenze von 6 Ampere nicht über.
steigt, an eine gemeinsame Sicherung angeschlossen werden.
Eine derartige Anordnung erleichtert die Zentralisierung der
Sicherungen. Zweckmäßig wird man jedoch von der gemein.
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kreise, in denen hochkerzige Glühlampen (mit Goliath
Iassungen) von einer Leitung gleichen Querschnitts in
Parallelschaltung abgezweigt werden, können eine dem
Querschnitt entsprechende gemeinsame Sicherung, höch
stens aber eine solche von 15 A erhalten.P]

f) Betriebsmäßig geerdete Leitungen dürfen im
allgemeinen keine Sicherung enthelten.")

8. Die Mittelleiter von Mehrleiter- oder Mehrphasen
systemen sollen keine Sicherungen enthalten. Ausge
nommen hiervon sind isolierte Leitungen, die von einem
Mittelleiter abzweigen und Teile eines Zweileitersystems
sind; diese dürfen Sicherungen enthalten, dann aber
nicht zur Schutzerdung benutzt werden. Wird ein sol
ches System nur einpolig gesichert, so sollen die Ab
zweigungen vom Mittelleiter gekennzeichnet sein.2 0 )

samen Sicherung nur insoweit Gebrauch machen, daß nicht
allzu ausgedehnte oder stark verzweigte Leitungen von einer
einzigen Sicherung geschützt werden. ETZ 1908, S. 662, N. 201.

Der unbedingteSchutz des schwächsten Leitungsquerschnitts
(0,5 qmm) durch die 6-Ampere-Sicherung wird nicht erreicht,
wenn zwischen Sicherung und Lampen ein Transformator ge·
schaltet ist (Reduktor für Niedervoltlampea). Bei220 V. Primär·
und 20 V. Lampenspannung können in diesem Falle auf der
Sekundärseite des Reduktors Stromstärken von mehr als 60 A.
auftreten, ohne daß die Sicherung zu 6 A. auf der Primärseite
anspricht. Es müssen also auch auf der Sekundärseite die Lampen
in Gruppen zusammengefaßt werden, deren jede mit 6 A. noch
mals gesichert wird.

18) Die unter 17) erörterte Beschränkung der gemeinsamen
Sicherung auf 6 Amp. soll verhüten, daß die Stromversorgung
allzu ausgedehnter oder allzu zahlreiche! Räume von einer
einzigen Sicherung abhängt. Dies Bedenken tritt zurück, wenn
die einzelnen Stromverbraucher Glühlampen von hoher Strom
stärke sind. Der Ersatz von Bogenlampen durch große Glüh
lampen erfordert größere gemeinsame Sicherungen. bedingt
aber auch gewöhnlich einfachen Verlauf der Stromkreise. Die
in Regel 7 gegebene Ausführungsart gilt wie für Gebäude
auch für andere geschlossene Räume , z. B. Bergwerke. Da
gegen nicht für Einrichtungen im Fre ien, wie Bahnhofs - oder
Siraßenbeleuchtungen; auch nicht für Reihenschaltung von
Glühlampen.

19) Als betriebsmäßig geerdete Leitungen kommen haupt
sächlich die neutralen oder Nulleiter von Mehrleiter- und Mehr·
pheaensystemen sowie die nach § 3 c), § 4, § 6 b), § 7 b), er
forderlichen Erdungsleitungen in Betracht. über erstere wird
in Regel § 148. unter 20) ausführlicher gesprochen. Wie im § 11 g)
das Anbringen von Schaltern in beiden Arten von Leitungen
verboten ist, so sind auch Sicherungen ausgeschlossen, weil es
von höchster Wichtigkeit ist, daß der leitende Zusammenhang
mit der Erde unter keinen Umständen unterbrochen wird; denn
von ihm hängt es ab, daß an den geerdeten Gegenständen wie
Gehäusen, Maschinengestellen. Schaltgerüsten keine gefä.hrlichen
Spannungen auftreten.

Etwas anderes ist es z. B. bei Meßleitungen, deren Erd
verbindung nicht zum Betrieb oder zur Sicherheit sondern zur
Prüfung dient.

20) DieBestimmung, wonach die Mittelleiter überhaupt keine
Sicherung enthalten dürfen, gilt zunächst uneingeschränkt für
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g) Die Vorschriften über das Anbringen von Siche
rungen beziehen sich nichtauf Freileitungen, Leitungen
an Schaltanlagen, ferner in elektrischen Betriebsräumen
nicht auf die Verbindungsleitungen zwischen Maschinen,
Transformatoren, Akkumulatoren, Schaltanlagen und
dergleichen, sowie auf Fälle, in denen durch das Wirken
einer etwa angebrachten Sicherung Gefahren im Be-

diejenigen Strecken der Leitung, welohe wirklich den Charakter
des im allgemeinen etromloaen, reinen Ausgleichdrahtee baben.
Werden In einzelnen TeilenderDreileiteranlage die beiden Hälften
des Systems g e t ren n t geführt, 80 können von der Trennungs.
stelle an zweierlei verschiedeneVerfahren In bezug auf die Siehe
rung des Nullelters eingeschlagen werden. Das eine läuft darauf
hinaus, jeden der Teile für sieb als eine Zweileiteranlage zu be
trachten. Alsdann wird in jedem Teil sowohl der eine als der
andere Pol. also auch der geerdete Pol gesiohert und der geerdete
Pol branoht nioht als solcher kenntlich zu sein. ETZ 1904, S.361
N. 75a, b. Dies Ist gerechtfertigt. weil beim Ausbrennen dieser
Sicherung auoh der ZUl1&mmenha.ng mit dem andern Zweig des
Systems gelöst wird. 80 daß in der Regel die Arbeitsspannung des
einen Zweiges nioht mehr auf den andem übertragen werden
ka.nn ; denn es wird vorausgesetzt, daß hinter der Sicherung, in
Richtung nach den Verbrauchsstellen hin, Stromverbraucher pur
nach dem einen Außenpol hin vom Nulleiter. in dem die be
sprochene Sicherung liegt. sichabzweigen. Der oben geschilderte
Fall der Spannungsübertragung könnte hier nur eintreten, wenn
einer dor In Frage kommenden letzten Auslä.ufer der einen
Hälfte irgendwo mit einem Ausläufer oder einem Hauptstamm
der andern Hä.lfte in Kontakt käme, was In der Regel als aua
geschlossen gelten kann. Daß ein solcher mit Sicherungen aus
gestatteter Leiter nicht zur Schutzerdung im Sinne des §3 b)
usw, dienen darf, ist unmittelbar klar, weil seine Schutzwirkung
aufhört , sobald die Sicheruug schmilzt und den Anschluß an
Erde unterbricht.

Das andere Verfahren setzt das System der einpoligen Siehe
rung bis in die letzten Ausläufer fort. Damit werden nicht nur
Sicherungen und die Arbeit ihrer Montierung gespart, sondern
man schafft auch aus der Leitungeinegroße Zahl von Befestigungs.
und Anschlußstellen hinaus, die ja immer am leichtesten zu un
sicheren Kontakten, Erwärmungen und dgl. Störungen Anlaß
geben. Es besteht aber hierbei die große Gefahr, daß die, heide
Pole jedes Zweiges darstellenden, Leitungen beim Einbau der
Sicherungen oder infolge einer später vorgenommenen Umschel
tung verweohselt werden, sodaß in einzelnen Zweigen dieSicherung
nicht mehr im Außenleiter, sondern gerade im Nulleiter sitzt,
während der Außenleiter ungesichert ist. Dies ist natürlich
eine höchst bedenkliche Sache. Denn wenn jetzt die im Null.
leiter gelegene Sicherung ausgebrannt ist und Infolgedessen die
Lampen erloschen sind , so sind deren Zuleitungen zwar stromlos,
dagegen stehen sie am Außenpol unter der vollen Spannung
gegen Erde und es kann für den Bedienenden bei der Berührung
der Leitung, die für abgetrennt gehalten wird, Gefahr entstehen.
Man hat daher das System, wonach der geerdete Nulleiter keine
Sicherung enthält, nur dann anzuwenden. wenn die Nulleitung
als solche deutlioh kenntlich gemacht ist, so daß eine Verweeh
selung sicher ausgeschlossen bleibt. Solange die drei Leitungen
nebeneinander verlaufen, ist aus der Lage oder mit einfacben
TJntersu chun~mitteln der Nulleiter leicht erkenntlich. Da,
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triebe der betreffenden Einrichtungen hervorgerufen
werden könnten (siehe auch § 202-),21)

9. Abzweigungen von Freileitungen nach Verbrauchs
stellen (Hausanschlüsse) sollen, wenn nicht schon an der
Abzweigstelle Sicherungen angebracht sind, nach .Ein
tritt in das Gebäude in der Nähe der Einführung ge
sichert werden.

§ 15.
Andere Apparate.

a) Bei ortsfesten Meßgeräten für Hochspannung
müssen die Gehäuse entweder gegen die Betriebsspannung
sicher isolieren oder sie müssen geerdet sein, oder es
müssen die Meßgeräte von Schutzkästen umgeben oder
hinter Glasplatten derart angebracht sein, daß auch ihre
Gehäuse gegen zufällige Berührung geschützt sind (siehe
§ 3).1) Die an Meßwandler fl-ngeschlossenen Meßgeräte
unterliegen dieser Vorschri/t n icht, wenn ihr Sekundär-

wo mehr als drei Leiter eines Stranges oder nur die zwei einer
H älfte nebeneinander liegen, wird durch dauerhafte Farbe, durch
Verwendung einer besonderen Drahtsorte oder einer besonderen
Befestdgungaart eine Kennzeichnung erzielt.

21) Der Strombelastung von Freileitungen ist nach § 201
Abs. 2 und § 22::! ein ziemlich weiter Spielraum gelassen. D ie
hiernach und aus Betriebsrücksichten nötigen Sicherungen wer
den vieUach in Gestalt von Selbstschaltern in dE'D Strom
erzeugungs- und Verteilungsstationell vereinigt.

Diejenigen Leitungen, welche Bestandteile der Schaltanlage
selbst sind, oder die Stromquellen unter sich und mit der
Schaltanlage verbinden, müssen im allgemeinen vor un vorher
gesehener Unterbrechung bewahrt bleiben, da sonst unter Om·
ständen erhehliche Gefahren entstehen können; so z, B. wenn
der Erregerstrom eines Motors plötzlich verschwindet, oder
wenn die Leitung einen Sicherheitsapparat, etwa einen Brems.
magnet oder Ausschaltemagnet speist. Die Verhältnisse sind
hier so vielgestaltig, daß es dem Erbauer der Anlage über 
lassen bleiben muß, wie weit er es für angezeigt erachtet, die
Maschinen, Transformatoren und Hilfsgeräte sowie die Schalt
leitungen selbst vor Beschädigung und Zerstörung durch Uber
strom mittels Sicherungen zu schützen, und wie weit ein solcher
Sohutz zulässig ist, ohne andere Teile der Anlage wiedie Dampf.
maschinen oder die beteiligten Personen (FahrstuWbeförderung)
großen Gefahren auszusetzen. Das über Schaltleitungen Gesagte
trifft oft auch auf Meßleitungen zu . Je nach Art der Maschinen
und den vorhandenen Verhältnissen wird man ganz oder teil
weise von Sicherungen absehen, oder aber sie in Gestalt selbst
tätiger Ausschalter oder in Form von Schmelzsicherungen an.
ordnen und ihre Einstellung den Um ständen anpassen. Vgl.
ETZ 1902, S.61O/611 1906, S. 293, Sp. I, 1908, S. 329.

§ 15. 1) Da die Meßgeräte bewegliche und besonders emp
findliohe Teile enthalten, so ist bei ihnen, soweit sie mit Hoch.
spannung arbeiten, die Möglichkeit, daß ein übertritt derselben
auf das Gehäuse - etwa infolge von Uberspannungen - erfolgt,
besonders naheliegend. Es werden daher im § 15a) und b) die
allgemeinen Grundsätze des Schutzes gegen Berührung, wie sie
bereits im § 3 b) und 0) niedergelegt sind, nochmals betont.
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Btromkreis gegen den Obertritt von Hochspannung gemäß
§ 4 geschützt ist.i

)

b) Bei ortsveränderlichen MeßgeJ:äten 3) (auch Meß
wandlern) kann von den Forderungen der §§ 1Oa, 1O!,
lO~ und 10f abgesehen werden.')

c) Handapparate mit einer Aufnahme bis ein
schließlich 0,3 kW sind für Betriebsspannungen von
mehr als 250 V nicht zulässig.6

)

1. Handapparate sollen besonders sorgfältig ausge
führt und ihre I solierung soll derart bemessen sein,
daß auch bei rauher Behandlung Stromübergänge ver 
mieden werden. Die Bedienungsgrüfe der Handapparate
mit Ausnahme derjenigen von Betriebswerkzeugen sollen
möglichst nicht aus Metall bestehen und im übrigen
so gestaltet sein, daß eine Berührung benachbarter
Metallteile erschwert ist. 6)

2) Meßwandler können mit großer Sicherheit gegen den
Ubertritt der Hochspannung auf die Niederspannungawicklung
gebaut werden. Daher können die Meßgeräte, die an sie an'
geschlossen sind, nach Niederspannungsvorschriften behandelt
werden. Es ist dabei zu berücksichtigen, daß die l'rIeßtrans
formatoren selbst in der Regel in das geerdete Eisengerüst der
Schalttafel eingebaut sind, so daß die Forderung des § 4 z. B.
durch Erden des Sekundärkreises leicht erfüllt werden kann.

3) In der früheren Fassung der Vorschriften waren Hand.
meßgeräte und Handapparate überhaupt nioht berücksichtigt,
weil sie niobt zu den "Starkstromanlagen" gehören. In der
Fassung von 1914 ist zum erstenmal versuoht, Grundsätze für
sie aufzustellen; sie werden ergänzt duroh die "Leitsätze für
die Konstruktion und Prüfung elektrischer Starkatrom-Hand
apparate für Niederspannungsanlagen (ausschließlich Koch. und
Heizapparate)" und die "Normalien für Koch- und Heiz.
apparate".

4) Handmeßgeräte, wie sie in Laboratorien und Prüf·
feldern benützt werden, werden aussohließlich von Saehver
ständ igen bedient und schon wegen ihres Wertes sorgfältig
behandelt. Man verlangt von ihnen große Empfindlichkeit.
kleines Gewicht und geringen Raumbedarf ; um sie gemäß
ihrer Bestimmung je nach Bedarf an versohiedene Leitungen
anzuschließen und die Messungen auszuführen, müssen sie auch
an spannungführenden Teilen zugänglich sein. Daher können
sie nicht allen für andere Apparate geltenden Bestimmungen
genügen. Bei neueren Ausführungen sind diese aber doch nach
Möglichkeit berücksichtigt, BeimGebrauch ist vorsichtige Hand
habung geboten.

6) Ober den Aufbau von Handapparaten für Starkstrom.
wieMassegeepparutc, Heißluftduschen, Tischventilatoren, Hand
magnete, Spannfutter. Handbohrmaschinen usw. sind i, J . 1914
Leitsätze aufgestellt worden. Auch bei ihnen ist das Streben
nach kleinem Gewicht und geringem Raumbedarf vorherr
sehend und erhöht die Gefahr. daß unbeabsichtigte Strom
übergänge auftreten. zumal da hier auf sorgfältige Hand
habung durch Sachverständige nicht zu rechnen ist . Es ist
daher verboten , kleine Apparate für Hochspannung einzu
richten.

6) Durch Handapparate, deren wirksame Teile gegen den
Handgriff und die Umkleidung ungenügend isoliert waren oder
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Die Handapparate, sowie Koch. und Heizapparate
Bollen ein Ursprungszeichen tragen , das den Hersteller
erkennen läßt. 7)

F. Lampen und Zubehör.*)
§ 16.

Fassungen und Glühlampen.
a) Jede Fassung ist mit der Nennspannung zu be

zeichnen.
Bei Fassungen verwendete Isolierstoffe müssen

wärme-, feuer- und feuchtigkeitssicher sein.')
Die unter Spa.nnung gegen Erde stehenden Teile

der Fassungen müssen durch feuersichere Umhüllung,
die jedoch nicht unter Spannun~ gegen Erde stehen
darf, vor Berührung geschützt sein.t)

deren Aufbau im ganzen zu wenig fest war, sind wiederholt
Unfälle hervorgerufen worden.

7) Diese Bestimmung soll die Hersteller zu möglichst zu.
verlässigem Aufbau der Apparate ver anlassen und dazu bei .
tragen, daß schlechte Apparate vom Markte verdrängt werden.
ETZ 1913, S. 924; 1914, S. 603.

§ 16. 1) Viele Erdschlüsse und Kurzschlüsse lassen sich
auf mangelhafte oder in Unordnung geratene Fassungen zu
rückführen. Dies kommt daher, daß sich in diesem Bestandteil
eine ganze Reihe von Einzelvorrichtungen im engen Raum ver
einigt finden und außerdem die Fassung vielfacher Handhabung
- oft von seiten unbefugter Personen - ausgesetzt ist. Die
neueren Fabrikate besserer Firmen haben die früher übliche Ver
wendung von Holz, Vulkanfibre, Steinnuß u. dgl. völlig auf
gegeben und benutzen ausschließlich Porzellan und andere der
Feuchtigkeit widerstehende und zugleich feuersichere Stoffe als
Unterlage der leitenden Bestandteile.

2) Eine Zeitlang was es üblich, die Lampenfasaungen in der
Weise zu bauen, daß der äußere Metallmantel die Stromleitung
zwischen dem einenPol der Glühlampe und dem entsprechenden
Zuleitungsdraht vermittelte. Dadurch sollte Raum erspart und
der Aufbau der Fassung vereinfacht werden. Diese Anordnung
kann leicht zu Feuersgefahr Anlaß geben, indem z. B. der unge
schützte stromführende Teil mit einem an Erde liegenden Metall·
körper in Berührung kommt, so daß Funken oder Erdschlüsse
entstehen. Auch die beim Berühren einer solchen Fassung er
folgenden elektrischen Schläge sind zu fürchten.

Beide Gefahren sind ausgeschlossen, wennder an den Mantel
der Fassung angeschlossene Pol der Leitung 80 an Erde gelegt
ist, daß an der Fassung merkliche Spannungsdifferenzen gegen
Erde nicht herrschen. Dies ist z. B. bei einer Anlage mit geerdetem
Mittelleiter möglich. Es wird aber nicht immer bei solchen An 
lagen zutreffen , denn dazu gehört, daß die Erdleitung. die von
der Fassung wegführt, so stark ist, daß der durchden Verbrauchs
strom der Lampe in ihr entstehende Spannungsabfall unter einer
gewissen Grenze bleibt. Außerdem liegt die Gefahr nahe, daß
beim Montieren die beiden Pole verwechselt und so die ganze

*) Vgl, auch: Vorschriften ili r die Ko nstruktion und Priifung von
InstallationBmaterial, §§34-45 Fassungen und Lampenfüße, § 46 Edison
gewinde, § 47 Nippel, § 48 Handlampen.
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In Stromkreisen, die mit mehr als 250 V 1ietrieben
werden, müssen die äußeren Teile der Fassungen aus
Isolitrstoff bestehen und alle spannungführenden Teile der
Berührung entziehen. Fassungen mit Mignongewinde sind
in solchen Stromkreisen nicht zulässig. 3)

b) Schaltfassungen mitMignon- und Goliathgewinde
sind für alle Spannungen, Schaltfassungen mit Normal
gewinde für Spannungen über 250 V uneulässig.')

Schaltfassungen müssen im Innern so gebaut sein,
daß eine Berührung zwischen den beweglichen Teilen
des Schalters und den Zuleitungsdrähten ausgeschlossen
ist. Handhaben zur Bedienung der Schaltfaesungen
dürfen nicht aus Metall bestehen. Die Schaltachse
muß von den spannungführenden Teilen und von dem
Metallgehäuse isoliert sein.')
~ I In B. u. T. sind Schaltfassungen unzulässig. I

Lampenspannung an den ungeschützten Teil der Fassung an
geschlossen wird.

Der Gebrauch von solchen Fassungen ist daher nur bei
Niederspannung in Anlagen mit einem geerdeten Leiter er
laubt, wenn diese Erdleitung in ihrem ganzen Verlauf kenntlich
und in einer gewissen Stärke, die sich nach der Gebrauchs
spannung und dem Lampenstrom richtet. bis zu den letzten
Lampen geführt ist. über einen auf stromführende Glühlampen
fassungen zurückgeführten Brandfall vgl ETZ 1897, S. 327, Sp. 3.

3) Für Spannungen über 250 Volt sind ferner nach § 16b)
alle Fassungen mit Schalter verboten; nach § 16e) müssen
Wechselstromlampen von 250Volt an, Gleichstromlampen von
1000 Volt an unzugänglich angebracht werden.

4) Die in d ie Fassungen eingebauten Schalter geraten
leicht in Unordnung und geben dann zu Kurzschluß und zu
Stromübergang auf den Bedienenden Anlaß. Sie sind daher
bei sehr kleinen F assungen (Mignon) und ebenso 'bei Fas
sungen, di e starke Ströme führen (Goliath), endli ch überall,
wo Hochspannung wirksam ist, nicht zugelassen. Gänzlich
verboten sind die Fassungen mit Schalter ferner in Berg
werken unter T age, in feuchten Räumen (§ 31), in Räumen
mit ätzenden Dünsten (§ 33) und in explosionsgefährlichen
Räumen (§ 35). Es empfieWt sich, ganz allgemein alle Fas
sungen, die an Schnurpendeln hängen, ohne Hahn anzuordnen.
weil der Hahn nicht sicher bedient werden kann, ohne daß
man mit der andern Hand die Fassung festhält.

5) Im übrjgen müssen die Hähne an Fassungen dem § 1180)
genügen also Momentschalter sein. In der Regel wird die
Stellung des Griffcs so gewählt. daß die Ebene seines Flügels
parallel zur Stromleitung gestellt ist, wenn der Strom ge
schlossen, senkrecht dazu, wenn er unterbrochen ist. Der
Zweck dieser Maßnahme ist. bei abgenommener oder zer
brochener Lampe oder bei zerstörtem Faden erkennen zu
können. ob die Fassung unter Spannung steht oder nicht, so
daß man mit Sicherheit die Spannung abschalten kann, bevor
man an der Fassung eine Auswechselung der Lampe oder eine
Prüfung des Zustandes der Fassung vornimmt.

Daß die Handhaben (Griffe. Druckknöpfe usw.) aus Isolier
stoff bestehen müssen, war früher nicht gefordert, ist aber von
großer Bedeutung. Wegen der Schalt achsen vgl. auch § l l d),
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c) : Die unter Spannung gegen Erde stehenden Teile
der Lampen müssen der zufälligen Berührung entzogen
sein.s)

d) Glühlampen in der Nähe von entzündlichen
Stoffen müssen mit Vorrichtungen versehen sein, welche
die Berührung der Lampen mit solchen Stoffen ver
hindern,")

e) In Hochspannungsstromkreisen sind zugängliche
I Glühlampen und Fassungen nur für Gleichstrom und
nur für Betriebsspannungen bis 1000 V gestattet.8

)

6) Bei manchen Fassungen kommt es vor, daß der Sockel
der Glühbirne aus der Fassung soweit hervorragt, daß man
beim Erfassen der Birne ihn berühren kann. Da dies bereits
mehrfach für Menschen gefährlich geworden ist, sollen die Fas
sungen so gebaut sein, daß alle stromführenden Teile, auch die
der eingesetzten Lampe, völlig verdeckt sind. Beider Fabrikation
von Lampen und Fassungen ist hierauf s t ren g zu achten.
Vgl. ETZ 1904, S. 147. Besonders auch beim Ersatz von Kohlen
fadenlampen durch solche mit Metallfäden, da deren Sockel
meist erheblich höher ist. Der häufig zum Verdecken des Sockels
benützte Fassungsring aus Porzellan wird leicht zerbrochen;
solche aus zäherem Isolierstoff sind daher vorzuziehen. Beim
Auswechseln der Lampen ist jede Berührung des Sockels zu
vermeiden.

7) Es ist bäufig nicht genügend beachtet worden, daß die
Glühlampen gebräuchlicher Bauart, die an der Oberfläche der
Birne in der Regel beobachtete verhältnismäßig niedrige Tem
peratur nur dann zeigen, wenn sie frei ausstrahlen können. Wird
die freie Strahlung und Luftzirkulation verhindert, so steigt die
Temperatur in kurzer Zeit so hoch, daß Papier, Gewebe. Säge
späne u. dgl., welche die Lampe berühren, ohne weiteres zu
glimmen beginnen. Die Gefahr ist gesteigert bei den mit Stick.
stoff usw, gefüllten neueren Glühlampen (Halbwattlampen).
Man muß daher derartige Berührungen durch geeignete Mittel
verhindern. Hiergegen wird besonders häufig gefehlt, bei der
Beleuchtung von Räumen mit starker Entwicklung von Säge
spänen, Mehlstaub, Baumwollstaub u. dgl., ferner von Schau
fenstern, sowie bei dekorativen Anordnungen, wie sie bei Festen
und "ä hnlichen Gelegenheiten getroffen werden. Es ist jedoch

"n ich t schwer, durcb Verwendung von Schalen, Tulpen u. dgl.,
die in den verschiedensten Ausstattungen zu haben sind, der
Sicherheit Rechnung zu tragen, ohne die Schönbeit zu beein
trächtigen.

Bei der Befestigung der Gl ühlampen ist namentlich auch
darauf zu sehen, daß sie sich nicht in ihren Fassungen lockern.
Wo regelmäßige Erschütterungen vorkommen (z. B. in manchen
Fabriken) tritt dies leicht ein und führt zu Funkenbildungen und
Erhitzungen, welche die Fassungen zerstören können.

S) Glühlampen sollen in Stromkreisen mit Hochspannung
tunliehst vermieden werden. Wechselstrom kann meistens in
Niederspannung transformiert werden. Andernfalls sind die
Lampen in Laternen u. dgI. einzuschließen oder (Reihenschal
tung am Nordostseekanal) durch Stacheldrähte an den Masten
usw. unzugänglieb zu machen. ETZ 1908, S.652, N. 199.
Ein Bedürfnis, zugängliche Glühlampen mit Hochspannung
zu speisen, besteht. - abgesehen von den Lampen der Fahr
zeuge elektrischer Bahnen, für die die Bahnvorschriften gelten,
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~ In B. u. T. sind Glühlampen und Glühlampen- .
lassungen in HockBpannungskreiBen nur ztdä8sig,
wenn sie im Anschluß an oorhandene Gleichstrom
Bahn- oder Kraft· Anlagen betrieben werden. Es
müssen jedoch in diaem FalJ,e die unter I) gefrw
derten isolierten Fassungen und außerdem Schutz
körbe angewendet werden.

~ f) In B. u. T. dürfen Glühlampen in erreich-
barer Höhe, bei denen die Fassungen äußere Me·
tallteile aufweisen, nur mit starken Ubergloeken,
die die Fassung umschließen, verwendet werden.
Die Überglocke ist nicht erforderlich, wenn die
äußeren Teile der F9.88ung aus Isolierstoff bestehen
und sämtliche stromführendenTeile der Berührung
entzogen sind.

§ 17.

Bogenlampen.*)

80) An Örtlichkeiten, wo von Bogenlampen herab
fallende glühende Kohleteilchen gefahrbringend wirken
können 1), muß dies durch geeignete Vorrichtungen ver-

- nur für solche Wohn· undArbeitsräume oder Straßenbeleuch
tungen, die an Bahnanlagen angeschlossen sind. Daß hierbei
alle metallischen Zubehöre. wieWandarme, Schutzrobre, ebenso
auch die äußeren Fassungsteile, Lichtsohirme und Schutzkörbe
zu erden sind, ergibt sich bereits aus § 30). Das Erden
kann hier keine Schwierigkeit bieten, weil die Bahnen mit
einem Erdpol arbeiten, an den auch d ie letzte Lampe der
Reihe angesohlossen ist. Man braucht also nur mit der Be
triebsleitung für die Lampenreihe eine zweite unmittelbar an
den Erdpol führende Leitung ZII verlegen, d ie zum Erden
der Fassungen, Armaturen und der anderen äußeren Metall.
teile dient. Handlampen in solchen Anlagen sind stets am ge·
erdeten Ende des Reihenstromkreises anzuschließen.

§ 17. 1) Völlig ungeschütztbrennende Bogenlampen werden
zwar selten, aber gelegentlich doch zur Beleuohtung von Bau.
plätzen , Festplätzen, WasserBächen , Hafenplätzen verwendet.
Hier sind Anordnungen möglich, die . jede Brand. oder Ver.
letzungsgefahr durch herabfallende glühende Kohlenteilchen aus
schließen . Man kann z, B. die nächste Umgebung des Masten·
sockels absperren oder ihn in unbetretene Räume, Buschwerk
u. dgl. verlegen. Wo dagegen der Platz unmittelbar unter der
Lampe dem regelmäßigen Verkehr ausgesetzt ist, besonders da
wo Menschen in größerer Zahl versammelt sind oder verkehren
oder wo brennbare Waren gelagert sind, in Kirchen, Bahnhofs
hallen, Warenhäusern, ist für zuverlässigen Schutz Sorge zu
tragen . Es dürfen dort weder Bogenlampen ohne Glocken oder
Gehäuse, noch Glocken, die unverschlossene Öffnungen am
Boden haben, benutzt werden. Die frühere Vorschrife, daß
einfache Glasglocken stets mit besonderen, in feuergefährlichen
Räumen mit metallenen Aschentellem versehen sein müssen,
ist nioht mehr aufre cht erhalten worden • . weil die neneren
besseren Kohlensorten meist ohne Zerbröckeln abbrennen und

. ) Ü ber MoorelichtanJagen siehe S. 84.
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hindert werden. Bei Bogenlampen mit verminderter
Luftzufuhr oder bei solchen mit doppelter Glocke sind
keine besonderenVorrichtungen hierfür erforderlich.

b) Bei Bogenlampen sind die Laternen (Gehänge,
Armaturen) gegen die spannungführenden Teile zu
isolieren und beiVerwendung von Tragseilen auch diese
gegen die Latemen.s)

1. Die Einführungsöffnungen für die Leitungen an
Lampen und Laternen sollen so beschaffen sein, daß die
Isolierhüllen nicht verletzt werden. Bei Lampen und
Laternen für Außenbeleuchtung ist darauf Bedacht zu
nehmen, daß sich in ihnen kein Wasser ansammeln
kann.s)

c) Werden die Zuleitungen als Träger der Bogen
lampe verwendet, so müssen die Anschlußstellen von
Zug entlastet sein; die Leitungen dürfen nicht ver
drillt werden.t)

Bei Hochspannung dürfen die Zuleitungen nickt ol,
Äufkängevorrichl,ung dienen.

d) Bei, Hochspannung muß die Lampe entweder
gegen dfJ8 Aujzugsseil und, wenn sie an einem Metall
träger angehrachl, ist, auch gegen diesen doppelt isoliert
sein, oder Seil und Träger sind zu erden. Bei Span-

für die Glocken gut gekühlte Glassorten zur Verfügung stehen,
die dem Zerspringen wenig ausgesetzt sind. Immerhin ist auch
jetzt noch Vorsicht geboten. denn es kommen immer noch
Brände durch herabfallende glühende Lampenkohlen vor. ETZ
1906, S. 205. Wo Glocken mit Bodenöffnungen benutzt werden,
sollten die Aschenteller so ausgebildet sein, daß sie im Betriebe
in ihrer Lage festgehalten werden. Auf sorgsame Bedienung
ist besonders zu achten.

2) Da bei manchen Bogenlampen einTeil deslampenkörpers
selbst als Stromleiter dient, oder doch wegen des engen Baues
der Lampe zufällig mit den st romfü hrenden Teilen in Berührung
kommen kann, so wird in der Regel die Lampe von der Laterne
isoliert. Dabe i ist zubeachten, ob die Laterne denEinflüssen von
Wind und Wetter ausgesetzt ist, und die Isolierung nach Material
und Gestalt entsprechend zu wählen. Unter Umständen kann mehr
faohe Isolierung angezeigt sein, etwa in der Weise, daß auch die
Laterne von ihrem Tragmast isoliert wird. Bei aufgehängten
Laternen ist letzteres vorgeschrieben, weil es vorgekommen ist,
daß die metallene Aufhängung einen Stromweg bildeteund infolge
der Stromwärme riß, so daß d ie Lampe herabfiel. DieS6 Iso
lierung muß im Freien regensicher sein. Vgl. auch 5).

S) Für Lampen, die im Freien oder in feuchten Räumen
brennen sol1en, empfiehlt es sich, unten Öffnungen so anzu
bringen. daß das im Innern etwa gebildete Kondenswasser ab.
fließen kann.

4) Es müssen also neben den Klemmen, die der Lampe den
Strom zuführen, noch andere Klemmstellen oder Befestigungs.
mittel vorgesehen sein, die das Gewicht der Lampe aufnehmen.
Beim Befestigen und Anschließen der Lampe an die Zuleitungen
ist darauf zu achten, daß die Anschlußstellen auch tatsächlioh
entlastet sind. Um hierüber sicher zu sein, wird man die Lei
tungen unmittelbar an diesen Stellen nicht straff anspannen.
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nungen über 1000 V mÜl8en beid6 VDr8cAriften rj,eich·
zeitig befolgt werden.5)

e] Bei Hoch8pannung mÜ88en Bogenlampen wällrend
du Betriebu unzugänglich und von Ab8chaltvorrichtungen
abhängig sein, die geatatle1l, sie zum Zweck der Btdie·
f1ung apannungsloa zu machen.s)
~ I /} In B . u. T. 8ind Bogenlampen in Hochspan.\

nung8kreisen unzulässig.

§ 18.
Beleuchtungskörper, SehnurpendeJ und Handlttmpen.

a) In und an Beleuchtungskörpern müssen die
Leitungen mit einer Isolierhülle gemäß § 19 versehen
sein. Fassungsadern dürfen nicht als Zuleitungen zu
ortsveränderlichen Beleuchtungskörpern verwendet wer'
den.')

0) Die Isolierung der Laterne gegen ihren Tragmut und
du Aufzugseil dient hauptsächlich dazu, Personen, welche den
Aufzug bedienen, oder den Träger oder das Seil berühren, vor
der Wirkung eines Stromüberganges oder übergetretener La
dungen zu schützen. Daher kann die Isolierung der Laterne
bis zu Spannungen von 1000 Volt gegen Erde auch durch Er
dung von Mast (Wandarm) und Seil ersetzt werden. Uber
steigt aber d ie Spannung gegenErde 1000 Volt (wie bei Reihen
schaltung von Bogenlampen vorkommt) , BO wird die Isolierung
allein nicht mehr als ausreichend erachtet; denn sie kann be
sonders durch Witterungseinflüsse beeinträchtigt sein; auch
die Erdung für sich ist nicht immer und an jedem Mast oder
Wandarm so auszuführen, daß sie bei unmittelbarem Ubergang dea
vollenStroms absolute Gefahrlosigkeitherbeiführt. Mit Rücksicht
darauf. daß am Lampenaufzug betriebsmäßig hantiert werden
muß, wird daher ein möglichst hohes Maß von Sicherheit durch
Vereinigung der beiden Schutzmittel angestrebt. Beim Bau und
bei Aufstellung der Aufzugvorr ichtung ist darauf zu achten, daß
das Seil nicht stromführend wird, wenn es etwa aus der Rolle
springt. Hierdurch sind mehrfach Unfälle entstanden. Bei
spiele von Bogenlempen-Aufhängungen siehe ETZ 1907, S.812.

Bei abkuppelbaren Bogenlampen bieten die blanken Kon
taktstücke Gelegenheit zum Ubertritt der Spannung auf den
Träger , was durch passend gestaltete Isoliervorrichtungen zu
verhindern ist.

6) Um die Bogenlampen während der Bedienung sicher span
nungslos zu machen, können die Schalter der einzelnen Lampen
derart angeordnet sein, daß die Lampe nicht herabgelassen werden
kann. solan ge der Schalter geschlossen ist. Doch sind solche
Einrichtungen nicht vorgeschrieben. Größere Lampenstromkreise
werden meistens von einer Zentralstelle aus eingeschaltet. Es
sind zwar auch bei dieser AnordnungVorrichtungen der genannten
Art (magnetische Sperrung der Aufzugswinde) denkbar , doch
wird im allgemeinen durch Betriebsvorschriften dafür zu sorgen
sein, daß das Einsetzen der Kohlenstifte usw, nur bei abgeschal
teter Lampe erfolgt. § 17e) fordert nur die Möglichkeit der
Abschaltung.

§ 18. 1) Blanke Leitungen sowie isolierte Leitungen, die
dem § 19 und den dort genannten Normalien n icht entspre
ehen, sind in und an Beleuchtungskörpern verboten.
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Wird die Leitung an der Außenseite des Be
leuchtungskörpers geführt, so muß sie so befestigt sein,
daß sie sich nicht verschieben und durch scharfe
Kanten nicht verletztwerden kann.s) Bei Hochspannung
dürfen die Leitungen von zugänglichen . Beleuchtungs
körpern nur geschützt geführt uerden. 3}

1. Die zur Aufnahme von Drähten bestimmten Hohl
r äume von Beleuchtungskörpern sollen so beschaffen
sein, daß die einzuführenden Drähte sicher ohne Ver
letzung der Isolierung durchgezogen werden können; die
engsten für zwei Drähte bestimmten Rohre sollen bei
Niederspannung wenigstens 6 mm, bei Hochspannung
wenigstens 12 mm im Lichten haben.')
~ / In B. u. T. sollen Rohre an Beleuchtungskör-,

pern für Niederspannung, die für zwei Drähte be
stimmt sind, mindestens 11 mmlichte Weite haben.

2. Bei Niederspannung sollen Abzweigstellen in Be-
leuchtungskörpern tunliehst zusammengefaßt werden. 5)

Besonders geeignet wegen ihres geringen äußeren Durch
messere ist Fassungsader, die aber nur in Anlagen mit Nie
derspannung zulässig und nur für die Ausrüstung der Be
leuchtungskörper selbst, n icht aber als bewegliche Leitung
zum Anschluß der Körper an die Steckdosen bestimmt ist.
Für letzteren Zweck ist sie nicht genügend widerstandsfähig.
Die Rücksicht auf Schönheit und Eleganz muß zurücktreten
hinter der Erfahrung, daß diese beweglichen Anschlußleitungen
starkem Verschleiß ausgesetzt sind.

2) Auch an der Außenseite der Beleuchtungskörper darf
nur Gumm iaderdraht oder Fassungsader oder eine gleichwertige
Leitung, etwa Gummiadecschnur, verwendet werden; je nach
der Spannung. für welche jede dieser Drahtsorten zulässig ist.

3) Diese Vorschrift folgt unmittelbar aus § 3 b).
4) Da die imHandel vorkommenden Beleuchtungkörper. na

mentlich mehrarmige Kronen, häufig viel zu enge Rohre be
t1itzen. so hat die Sicherheitskommission des V. D. E . im Jahre
1901 ein Rundschreiben an die Fabrikanten von Beleuchtungs
körpern erlassen. worin auf diesen Übelstand hingewiesen wird.

Die Weite ..on 6 mm ist die allergeringste, die verlangt
werden muß. Häufig wird eine größe re nötig sein, denn 6 mm
reicht nur für zwei reine Gummiadern von je 0,75 qmm Kupfer.
querschnitt ; (Fassungsadern, siehe Normalien für isolierte Lei
tungen usw.].

Für Hochspannung ist die größere Weite von mindestens
12 mm im Lichten vorgeschrieben, einerseits um auf die Ver
wendung stärker isolierter Drähte hinzuwlrken, anderseits um
scharfe Biegungen und Verletzungen der Drähte beim Einziehen
mit größerer Sioherheit zu vermeiden.

5) Die Mehrzahl der mehrarmigen Kronen und ähnlicher
Beleuchtungskörper wird noch immer mit fertig eingezogenen
Leitungen. deren Abzweigstellen unzugänglich sind , in den
Handel gebracht. Die Art der Verlötung an den Abzweigstellen
entzieht sich so jeder Kontrolle. Da die Körper im Handel
oft durch mehrere Hände gehen, so fehlt auch eine sonstige
Gewähr für sachgemäße Ausführnng. Anderseits liegt die Ge
fahr vor, daß an den Abzweigungen Körperschluß, d. h . Über 
gang der Spannung auf den Beleuchtungskörper selbst eintritt,
was Brandgefahr und Verletzung von Personen verursachen kann.
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3. Bei HOcMpannung BOllen. Abzweig. und Ver
bindung88üUm in BeletI.chIung8lcörpera .nicht angwrdnu
werden.8)

4. Beleuchtungekörper sollen so angebracht werden,
daß die Zuführungsdrähte nicht durch .Bewegen des
Körpers verletzt werden können; Fassungen sollen an
den Beleuohtnngskörpem IUverlä.ssig befestigt sein.7)

b) Bei Hochapannung Bind zugängliche Beleuchtung,
körper nur bei Gleichatrom und nur bis 1000 V ge
,tattet. Ihre MetollkiJrper mm,en geerdet Bein.8 )

~ J Für B. u. T. BieAe § 16 e], • I
c) Werden die Zuleitungen als Träger des Be-

Es gibt Kronen, die in einem als Ornament ausgebildeten
kugelförmigen oder vasenförmigen Teil eine Art Schalttafel
tragen, die durch eine abnehmbare Kappe zugänglich ist
und die zum AnscWuß der Abzweigungen dienenden Klemm
schrauben enthält. Abnliche Träger für diese Klemmen leasen
sich auch nachträglich von außen an den Kronen anbringen oder
an der Decke über der Krone etwa. in Gestalt vou Porzella.nringen
befestigen.

Wird der Beleuchtungskörper mit Mehrfachleitungsschnur
ausgerüstet. so ist zu beachten,daß nach § 21 Regel 14 die'Ver
zweigungen solcher Mehrfachleitungsschnur bei fest verlegten
Leitungen nicht durch Verlöten, sondern mittels Abzweigklemmen
ausgeführt werden sollen. An rmd in Beleuchtungskörpern ist
jedoch das Löten erlaubt, weil nicht alle Beleuchtrmgskörper
zur Aufnahme der Klemmen geeignet sind; doch wird es emp'
fehlenswert sein, den ganzen Beleuchtungskörper mittels Klem
men an die Zuführungsleitung ansuachließen,

6) 1rIitRücksicht auf dieDurchscWagskraftder Hochspannung
und die Gefahr, die nach übertreten derselben auf den Beleuch
tungskörper für Personen entsteht, die diesen berühren, wird
man die Einrichtung stets so tretIen, daß Abzweigungen außer
halb des Beleuchtungskörpers angeordnet und in geeigneter
Weise so geschützt werden, daß sie stets kontrolIierbar sind.

7) Sind die Kronen oder dgl, drehbar aufgehängt, so muß
die Bewegung durch Anschläge oder dgI. begrenzt werden.
Außerdem ist durch Auswahl einer biegsamen Leitungssorte
und entsprechende Bemessung und Gestaltung der Zuleitung
dafür zu sorgen, daß sie nicht auf Zug beansprucht, geknickt
oder durchgesoheuert werden kann.*)

Die Befestigung der Fassungen an den Beleuchtungskörpern
ist häufig mangelha.ft, zumal da dem Umstand, daß die Fasaung
häufig einen Lichtschirm, überglocke oder Tulpe zu tragen hat,
bei der Konstruktion und bei der Montierung nicht immer
genügend Reohnung getragen wird. Es empfiehlt sich dringend,
die Ausrüstungsstücke nicht an der Fassung, sondern am Be
leuchtungskörper selbst zu befestigen.

8) VgI. § 16e) unter 8) S. 76 u, § 17d) und e) S. 78, 79. Bei
Wechselstrom muß entweder auf Niederspannung transformiert
oder es müssen die Beleuchtungskörper durch Laternen oder
dergl, unzugänglich gemacht werden. ETZ 1908, S. 652, N. 199.

*) Die Vereinigung Deutscber Priv.·Feuer-Vers.-Ges. hat früber ver
langt, daß alle Beleuchtungskörper mit Ausnahme derjenigen, welcbe an ge
erdete Mittelleiter angeschlossen sind, isoliert aufgehängt werden; docb ist
dies nicht mehr vorgeschrieben.

Weber, Erläuterungen. 12. Aufl. 6



82 I. Errichtungsvorschriften.

leuchtungskörpers verwendet (Schnurpendel) so müssen
die Anschlußstellen von Zug entlastet sein.V)

~ I In B. u. T. sind Schnurpendel unzulässig. I
d) Bei Hochspannung sind Schnurpendel ~nzulä88ig .

e) Körper und Griff der Handlampen müssen aus
Isolierstoff bestehen. Die spannungführenden Teile
müssen der zufälligen Berührung durch ausreichend
widerstandsfähige Schutzmittel entzogen sein.!")

9) Die Entlastung ist auf verschiedene Weise möglich, z. B.
mittels Klemmnippel. Pendelschniire für Zugpendel sind naoh
den Normalien mit einer besonderen Tragschnur ausgerüstet, die
das Gewicht der Fas~ng nebst Zubehör (Schirm) aufnimmt. Bei
ihrer Verwendung ist stets darauf zu achten, daß die Befesti
gungsstellen der Leitungsdrähte nicht durch das Gewicht der
Lampe belastet werden, was daran beurteilt werden kann, daß
die Leitungen selbst nicht angespannt, sondern länger sind als
die Tragschnur. (Siehe z. B . ETZ 1901, S.67.) Werden spiralig
gewundene Leitungsdrähte zu einer hängenden Lampe geführt,
so muß letztere in gleicher Weise von einer besonderen Trag
vorrichtung gehalten sein; dies kann ein steifer Draht. eine
Schnur, ein Metall- oder Papierrohr sein . Daß dieAnsohlußstellen
nicht.durch Zug beansprucht werden, ist namentlichbei seitlicher
Bewegung aufgehängter Lampen besonders wichtig. ETZ 1908,
S.652, N.2OO.

Hahnfassungen sind für Schnurpendel nicht zu empfehlen
(vgL S. 75 unter 4).

Auch für Schnurpendel sollen nur Leitungen mit nahtloser
Gummihülle(Gummiaderschnüre), (ETZ 1905, S. 474 N . 156; 1906,
S. 814 N. 188), für Schnurzugpendel hauptsächlich die besonders
biegsame Pendelschnur (§ 19) verwendet werden. Vg\. auch die
Normalien für Leitungen. Die Feuer-Vera-Geselleohaften fordern
für alle Schnurpendel eine Tragschnur. Doch ist oft auch ohne
solche eine Entlastung der Anschlußstellen möglich. ETZ 1909.
S.498, N. 217.

Bei Schnurzugpendeln ist zu beachten. daß der Durchmesser
der Rolle, welche die Schnur aufnimmt, nicht zu klein gewählt
wird. da die Drähte sonst leicht brechen. Es empfiehlt sich, den
Rollendurchmesser nicht unter 4 cm zu wählen (verg\. ETZ
1902, S. 733, Sp.2).

10) Durch schlecht gebaute oder in Unordnung geratene
Handlampen sind viele Todesfälle veranlaßt worden; auch
bei n iedrigen Spannungen. Die Handlampen sind starker Ab
nutzung ausgesetzt; teils durch den Gebrauch selbst, teils weil
sie außer Gebrauch nicht sorgsam aufbewahrt und behandelt
werden. Dazu kommt, daß sie häufig unter Verhältnissen ge
braucht werden (beim Reinigen von Kesseln, Fässern u. dgl.),
die den Körper des Benutzers in seinem Widerstand gegen Erde
erheblich vermindern (Schweißbildung, Benetzung mit leitenden
oder ätzenden Flüssigkeiten). ihn in gute Verbindung mit der
Erde bringen und zugleich die Berührung der Lampe mit den
Körperteilen begünstigen, Viele gebräuchliche Handlampen s ind
demgegenüber viel zu schwach gebaut. Die für den Bau dieser
Lampen geltenden Vorschriften sind daher schrittweise immer
mehr verschärft worden.

Um der rohen Behandlung zu widerstehen, hat man Metall,
griffe verwendet; da diese jedoch durch Beschädigung der
Fassungen oder der Zuleitungen Spannung annehmen können;
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Die Anschlußstellen der Leitungen müssen vonZug
entlastet sein.

Gewöhnliche Schaltfassungen in Handlampen sind
verboten,

Scha.lter in Handlampen sind nur bis 250 V zu
lässig. Sie müssen den Vorschriften für Dosenschalter
entsprechen und so im Körper oder Griff eingebautsein,
daß sie mechanischen Beschädigungen bei Gebrauch der
Handlampe nicht unmittelbar ausgesetzt sind.

Metallteile der Betätigungsvorrichtung des Schalters
müssen auch beim Bruch des Schaltergriffes der zu
fälligen Berührung entzogen bleiben.11 )

Die Einführungsstellen für die Leitungen müssen
derart ausgebildet sein, daß eine Beschädigung der bieg
samen Leitungen auch bei rauher Behandlung nicht zu
befürchten ist.

Ist die Lampe mit einem Schutzkorbe, Aufhänge.
haken, Tragebügel oder dergleichen aus Metall versehen,
so müssen diese auf dem isolierenden Körper befestigt
sein.12 )

und eine bewegliche Erdungsleitung zerstört werden kann, sind
sie verboten worden.

Im allgemeinen empfiehlt es sich, möglichst wenig metallische
.Außenteile anzuwenden; die unentbehrlichen (Schutzkorb, Auf~

hängebaken) sind 80 anzuordnen, daß sie durch feste isolierende
Unterlagen von den spannungführenden Teilen und von denen,
die Spannung annehmen können, sicher getrennt sind. Die
Lampensockel müssen durch die Fassungen oder durch Fassungs.
ringe aus widerstandsfähigem Stoff gut abgedeckt sein. Als
Isolierstoffe sind möglichst zuverlässige zu wählen. Holz ist
nach § 5§ nicht als Isolierstoff anzusehen. Vgl. auch § 10.11
unter 7). Die Zuleitung ist bei starker mechanischer Bean
spruchung durch Gummischlaueh, Lederüberzug u. dgl, zu
schützen und ihre Anschlußstellen von Zug zu entlasten. ETZ
1908, S.652, N.198.

11) Die gebräuchlichen Hahnfassungen sind dem ange
strengten Gebrauch. den die Handlampen zu erfahren pflegen,
nicht gewachsen. Es ist jedoch erlaubt, einen besonders sicher
gebauten Ausschalter in der Fassung oder von ihr getrennt
am Griff der Handlampe anzubringen. wenn er Gewähr bietet,
daß er nicht in Unordnung geraten und zur Berührung span.
nungführender Teile nicht Anlaß geben kann. ETZ 1905,
S.474 N. 157; 1912, S.275. Da jedoch bei rauben Betrieben
in engen Räumen nach dem Aussrhalten der Lampe die unter
Spannnng bleibende bewegliche Zuleitung verletzt und alsdann
beim Berühren gefährlich werden kann, BO wird für derartige
Verhältnisse empfohlen, überhaupt keinen Schalter an den
Handlampen anzubringen , das Ausschalten vielmehr mittels
eines im festverlegten Teile der Leitung angebrachten Schalters
zu bewirken.

Die in Wohnräumen und Werkstätten üblichen TiSChlalJj~
sind nicht als Handlampen im Sinne des § 18 e) anzusehen.

12) Selbstverständlich kann der Haken am Schutz
sitzen, wenn dieser auf dem isolierenden Körper der H
lampe befestigt ist. Die erwähnten Ausrüstungsteile sollen
allem nicht an der Fassung sitzen. Der Schutzkorb soll nie

6*
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f) Bei Hochspannung sind Handlampen nicht zu
läsaig. (Ausnahme siehe § 28 k.)

nur eine Beschädigung der Lampe, sondern auch ihre Berüh
rung mit brennbaren Stoffen verhüten. Werden Lampen mit
brennbaren Stoffen für längere Zeit völlig bedeckt, so ist eine
Entzündung dieser Stoffe nur dann ausgeschlossen, wenn
Metallfadenlampen von niedriger Lichtstärke (16 HK) ver
wendet werden.

Die Moorelampen und Mo·orelichtanlagen sind in
den Vorschriften nicht besonders erwähnt, weil die bei ihrer
Einrichtung zu beachtenden Gesichtspunkte bereits aus den
allgemeinen Vorschriften zu entnehmen sind. Zur leichteren
übersicht sind i, J. 1913 folgende "Leitsätze für die Her
stell ung und den Anschluß von Moorelieh tanlagen
aufgestellt worden. ETZ 1913 S.307.

1. Wegen der hohen Spannungen, welche bei Moorelicht.
anlagen in Frage kommen, sind sowohl bei der Herstellung
wie bei der Inbetriebsetzung und Inbetriebhaltung solcher
Anlagen genau die Vorschriften für die Errichtung elektrischer
Starkstromanlagen zu befolgen. insbesondere die §§ 3 bund
3 c, 4, 6, 7, ISa und b, sowie die Vorschriften für den Betrieb
elektrischer Starkstromanlagen.

Transformatoren und Apparate müssen, insbesondere in
bezug auf Prüfspannung, den jeweils geltenden Normalien für
Maschinen und Apparate entsprechen.

2. Die unter Hochspannung stehenden Apparate und
Metallteile sind allseitig zu verschließen, so daß eine Berüh
rung derselben auch bei der Inbetriebsetzung einer Anlage
ausgeschlossen ist. Es sind deshalb die Vertikalwände des
Apparateschutzkastens aus vollem, nicht perforierten Material
herzustellen, die Horizontalwände dagegen aus durchlochten
Platten, welche doppelt anzuordnen sind, u. zw. derart, daß
die Öffnungen gegeneinander versetzt liegen.

3. Das öffnen I plombierter Teile ist durch entsprechende
Aufschrift zu untersagen.

4. Die unter Niederspannung stehenden Teile (wie z. B.
Regulierspule mit Regulierventilen) sind derartig anzuordnen,
daß sie von hochspannungführenden Teilen von Apparaten
durch Scheidewände aus Isolierstoff getrennt sind, und ihre
Berührung vollkommen gefahrlos ist.

5. Die unter Hochspannung stehende Luftpumpe ist in
einem hölzernen Kasten zu montieren, in welchem die Pumpe
während der Arbeiten eingeschlossen bleibt. Die Pumpe muß
in diesem Kasten so isoliert aufgestellt werden, daß eine Be
rührung des Kastens, auch wenn die Pumpe unter Spannung
steht, ohne jede Gefahr erfolgen kann.

6. Die Erdungsleitungen sind offen und sehr sorgfältig zu
verlegen.

7. Die Monteure sind vor Beginn auf die Gefahren bei
der .Inbetriebsetzung einer Anlage aufmerksam zu machen und
genügend zu informieren.
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G. Beschaffenheit und Verlegung der
Leitungen.*)

§ 19.
Beschaffenheit Isollerter Leitungen.

a) Isolierte Leitungen müssen mit einer Hülle ver
sehen sein, deren Haltbarkeit und Isolierlähigkeit den
vorliegenden Betriebsverhältnissen entspricht.

1. Leitungen, die nur gegen chemische Einflüsse ge
schützt sind, gelten nicht als isolierte Leitungen.t)

2 . Isolierte Leitungen sollen den "Normalien für iso
lierte Leitungen in St&rkstromanlagen" entsprechen.
Man unterscheidet folgende Arten: 2)

I . Leitungen für feste Verlegung.

Gummiaderleitungen, für Spannungen bis 750 V:
Spezialgummiaderleitungen, für alle Spannungen.
Rohrdrähte, für Niederspannungsanlagen, zur erkenn-

baren Verlegung, welche es ermöglicht, den Lei
tungsverlauf ohne Aufreißen der Wände zu ver
folgen.ä)

§ 19. 1) Schon im § 5!! ist ausgesprochen, daß ein Lack.
oder Emailleüberzug für sich allein nicht als wirksame Isolie
ruog im Sinne des Berührungsschutzes gilt. Leitungen , deren
überzug nicht ein den Normalien entsprechendes Isolierrer
mögen aufweist, müssen beim Verlegen wie blanke Leitungen
behandelt werden.

2) Die Beschaffenheit der einzelnen Leitungssorten ist in
den Normalien geregelt, die im Anhange dieses Buches ab.
gedruckt sind. § 19 gibt nur eine übersicht über die gebräuch
lichen Sorten und ihre Verwendungsgebiete; die angegebenen
Spannungsgrenzen bedeuten wie im § 2 die Gebrauchespan
nungen (siehe S. 14 unter 2). An Stelle der einzelnen an
geführten Leitungsarten ist stets auch eine besser geschützte
Sorte zulässig; z, B. Spezialgummiader an Stelle der Gummi.
ader, Gummiader an Stelle des blanken Drahts.

Sollten andere als die im § 19 angeführten Leitungssorten
in den Handel kommen, so richtet sich ihre Verwendbarkeit nach
ihren Eigenschaften und ist aus den hier angegebenen Regeln
abzuleiten . Es müssen aber alle Anlagen, die den Errichtungs.
vorschriften entsprechen sollen, mit Leitungen nach den Nor
malien ausgeführt sein; insbesondere sind isolierte Loitungen
mit andern als den in den Normalien vorgeschriebenen Gummi.
mischungen nicht vorschriftsmäßig. ETZ 1912, S. 569/570.
Dasselbe gilt für Leitungssorten, die nach älteren nicht mehr
in Kraft stehenden Normalien hergestellt sind. ETZ 1913 S. 422.
Leitungen zum Aufbau von Maschinen und Apparaten unter
liegen Bedingun gen, die zu verschiedenartig sind. als daß ihnen
mit den vorliegenden Vorschriften Rechnung getragen werden
könnte. Die Grundsätze für die Beurteilung von Maschinen
sind in den "Normalien für elektrische Maschinen und Trans.
formatoren" niedergelegt. Aus ihnen können auch Anhalts.
punkte für die verwendbaren Drahtsorten entnommen werden.

S) Rohrdrähte dürfen daher nicht glatt in die Wand

*) Vgl. auch : Norm alien ffir isolier te Leitungen in Starkstrom
anlagen, No r mal i e n für Freileitungen.
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Panzeradern, nur zur festen Verlegung für Span
nungen bis 1000 V. 4)

II. Leitungen für Beleuchtungskörper.
Fassungsadern, zur Installation nur in und an Be

leuchtungskörpern in Niederspannungsenlagen.s)
~ I In B. u . T . ist Fassungsader unzulässig. I
Pendelschnüre, zur Installation von Schnurzugpendeln

in Niederspannungsanlagen.
~ I In B. u, T . ist Pendelschnur unzulässig.

III. Leitungen zum Anschluß ortsveränder
licher Stromverbraucher.

Gummiaderschnüre (Zimmerschnüre), für geringe me
chanische Bea.nspruchung in trockenen Wohnräumen
in Niederspannungsanlagen.

Werkstattschnüre, für mittlere mechanische Bean
spruchung in Werkstätten- und Wirtschaftsräumen
in Niederspannungsanlagen.

Spezialschnüre, für raube Betriebe in Gewerbe, In
dustrie und Landwirtschaft in Niederspannungs
anlagen.

Hocbspannungsschnüre, zum Anschluß ortsveränder
licher Stromverbraucher für Spannungen bis 1000 V.

Leitungstrossen, geeignet zur Führung über Leitrollen
und Trommeln.

IV. Bleikabel.
Gummi-Bleikabel.
Papier- oder Faserstoff-Bleikabel.
Einleiter-Gleichstrom-Bleikabel mit und ohne Prüf-

draht bis 750 V.
Konzentrische und verseilte Mehrleiter-Bleikabel mit

und ohne Prüfdraht.
~ I Abteufkabel.

§ 20.
Bemessung der Leltungen.t)

Elektrische Leitungen sind so zu bemessen, daß
sie bei den vorliegenden Betriebsverhältnissen genügende

eingeputzt oder eingegipst werden. Die auf der Wand ver
legten Rohrdrähte mit Tapete zu überziehen ist nicht ver
boten, aber schon deswegen nicht zu empfehlen, weil sich bei
dem üblicben Verfahren meistens neben dem Rohrdraht unter
der Tapete ein Hohlraum bildet, der mit der Zeit zum Reißen
der Tapete Anlaß gibt.

4) Panzerader eignet sich in der jetzt üblichen Ausfüh
rung nur für trockene Räume. Die früher gebräuchliche
Gummibandleitung ist nur noch wenig in Verwendung; sie
ist wie blanker Draht zu verlegen.

6) Nach § 180. darf Fassungsader nicht als Zuleitung zu
ortsveränderlichen Beleuchtungskörpern, daher auch nicht als
Zuleitung zu andern ortsveränderlichen Stromverbrauchern
dienen.

§ 20. 1) Die Bemessung der Leitungen ist nicht aus-
schließlich durch ihre Strombelastung bedingt. Die Ver-
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mechanische Festigkeit haben 2) und keine unzulässigen
Erwärmungen annehmen können.")

1. Isolierte Leitungenv) und Schn üre aus Leitungs.
kupfer s dürfen mit den in nachstehender Tabelle 8) ver
zeichneten Stromstä.rken dauernd belastet werden .

hältniese der Umgebung (z, B. Verlegung in Kesselhäusern,
besonders starke mechanische Beanspruchung) oder andere Um
stände (das Wegle.ssen von Sicherungen gemäß § 14g) können
eine stärkere Bemessung fordern; die Art der Stromverbraucher
oder ihres Betriebes (Motoren mit aussetzender oder stark
wechselnder Belastung, Bogenlampen) sowie die sonst benutzten
Hilfsmittel (Selbstausscha.lter) können eine geringere Bemessung
zulässig erscheinen lassen, daher mußte die Vorschrift im
§ 20 eine allgemeine Fassung erhalten, während das. was für
die gewöhnlichen Fälle als gebotene Ausführung erscheint, in
den Regeln angeführt ist, von denen nur dann abgewichen
werden soll , wenn zureichende Gründe dafür vorliegen.

2) Daß die mechanische Festigkeit der Leitungen zur
Vermeidung von Lebens- und Feuersgefahr wichtig ist. wurde
für die geerdeten Leitungen bereits im § 3 ll berücksichtigt, Die
erforderliche Festigkeit hängt im übrigen von der Art der mecha
nischen Schädigungen, denen die Leitungen ausgesetzt sind, und
von den verwendeten Sohutzvorrichtungen (vgl. § 21a)-d)) ab.

8) Wann eine Erwärmung unzulässig ist, hängt von der
Lage des Einzelfalles ab. Handelt es sioh um völlig feuer
sichere Umgebung und ist für die Festigkeit der Leitung keine
Gefahr zu befürchten , so können z, B. Freileitungen (§ 22~)

über das bei Hausinstallat ionen übliche hinaus erwärmt werden,
wie anderseits Drähte.in Heiz- und Kochapparsten , Wider.
ständen usw, ihrem Zweck nach hohe Temperaturen annehmen
müssen. Ist die Umgebung feuergefährlich, so muß wiederum
besondere Besohränkung der zulässigen Temperatur Platz greifen.
Die Gummiisolierung, mit der die isolierten Drähte umhüllt
sind, leidet Schaden, wenn sie längere Zeit, etwa 1000Stunden
hindurch, wärmer als 50° C. bleibt. ETZ 1906, S. 333.

4) Gem äß Abe, 2 der Regel 1 gilt die Tabelle auch für
d ie blanken Kupferleitungen kle ineren Querschnittes (siehe
hierüber unter S).

6) Unter Leitungskupfer wird ein solches verstanden, dessen
Widerstand für 1 km Länge und 1 qmm Querschnitt bei 20 ° C
nicht mehr als 17,84 Ohm beträgt (siebe Kupfemormalien).
über Leitungen aus anderen Kupfersorten und anderen Me
tallen siehe Regel 4.

6) über die der Tabelle zugrunde liegenden ü berlegungen
siehe Passavant, ETZ 1907, S.499. Die in der zweiten Spalte
benannte dauernd zulässige Stromstärke entspricht einer Tempe
raturerhöhung von 200 über die Umgebung, indem angenommen
ist , daß eine Grenztemperatur von 50 0 C. wegen der unter 3)

erwähnten Schädigung der Gummihülle nicht überschritten
werden soll und daß die Raumtemperatur nicht höher als 30 0

ist , was unter gewöhnlichen Verh ältnissen sicher zutrifft. Diese
Belastungen können tatsächlich ausgenutzt werden, wenn z, B.
durch scharf einstellbare Selbstschalter jede überschreitung ver
hindert wird. Sollen häufige Stromunterbrechungen vermieden
werden und nur im Notfall eintreten, wie es bei Benutzung
von Schmelzsicherungen der Regel nach beabsichtigt ist, 80

sind die Zahlen der dri tten Spalte zu benutzen. Die ge
schlossenen Sicherungen werden nämlich so gebaut, daß sie den
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Nellllltrolll8t&rke
Querschnitt Strom.tArke für entatrechende

In qmm In A Abac melJl-
.icheruns In A

0,57) 7,5 6
0,75 9 6
1 11 6
1,5 14 10
2,5 20 15
4 25 20
6 31 25

10 43 35
16 75 60
25 100 80
35 125 100
50 160 125
70 200 160
95 240 200

120 280 225
150 325 260
185 380 300
240 450 350
310 540 430
400 640 500
500 760 600
625 880 700
800 1050 850

1000 1250 1000

Blanke Kupferleitungen bis zu 50 qmm unterliegen
gleichfalls den Vorschriften der vorliegenden Tabelle.S )

Auf blanke Kupferleitungen über 50 qmm sowie auf
alle Freileitungen finden die vorstehenden Zahlenbe
stimmungen keine Anwendung; Bolehe Leitungen sind

1,3- bis 1,5 fachen, die offenen, daß sie den 1,6fachen Nenn
strom eine Stunde lang aushalten. Der maximale Prüfstrom,
bei dem sie sicher abschmelzen müssen, beträgt das 1,6- bis
2,1 fache des Nennstroms bei geschlossenen, das 1,8 fache des.
selben bei offenen Sicherungen. Dadurch ist kleineren Strom
schwankungen Rechnung getragen, wie sie beim Regulieren
von Bogenlampen in Einzelschaltung und beimAnlassen kleiner
Motoren vorkommen; auch Temperatursteigerungen vorüber
gehender Art oder an einzelnen Strecken der Leitung sind auf
diese Weise ausreichend berücksichtigt.

Die auf den Quadratmillimeter des Querschnitts zugelas
sene Stromstärke nimmt mit zunehmender Drahtstärke ab von
6 Ampere bei 1 qmm auf 3.5 Ampere bei 10, -2.5 Ampere bei
50. 2 Ampere bei 95, 1,5 Ampere bei 240 bis I Ampere bei
1000 qmm.

7) Die als Fassungsader zugelassene Leitung von 0,5 qmm
ist durch eine Sicherung für 6 Ampere ausreichend geschützt.

8) Blanke Leitungen erwärmen sich im allgemeinen etwas
stärker als isolierte. weil bei letzteren die ausstrahlende Ober
fläche durch die Isollerhülle vergrößert ist. Anderseits fällt
bei ihnen die Rücksicht auf die Schädigung der Ieolierhülle
weg. Bei größeren Querschnitten ist die Abkühlung meist
durch flache Form der Leitungsschienen gegenüber dem runden
Querschnitt begünstigt. Häufig wird auch eine Teilung in
Lamellen vorgenommen.
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in jedem Falle 80 zu bemessen. daß sie durch den
8tärksten normal vorkommenden Betriebsstrom keine
für den Betrieb oder die Umgebung gefährliohe Tempe
ratur annehmen können.

Für die Belastung von Kabeln gelten die in den
"Normalien für isolierte Leitungen in Starkstromanlagen"
auf Kabel bezügliohen Bestimmungen.

2. Bei intermittierendem Betrieb ist für Leitungen
mit Querschnitten von 120qmm und darüber die zeit
weilige Erhöhung der Belastung über die Tabellenwerte
auch unter Verwendung stärkerer Sicherungen zulässig,9)
wenn keine größere Erwärmung als bei der der Tabelle
entspreohenden Dauerbelastung entsteht.

3. Der geringste zulässige Querschnitt für Kupfer
leitungen beträgt10)

für Leitungen an und in Beleuohtungs-
körpern (siehe § 180.)11) 0,5 qmm

für Pendelschnüre . . . . • . . • 0,75
für isolierte Leitungen bei Verlegung in

Rohr oder auf Isolierkörpern, deren
Abstand nioht mehr als 1 m beträgt,
und für ortsveränderlicheLeitungen . . 1

für isolierte Leitungen in Gebäuden und
im Freien, bei denen der Abstand der
Befestigungspunkte mehr als 1 m be-
trägt. •••. . • 4

9) Nach der früheren Fassung war bei aussetzenden Be
trieben das zeitweise überschreiten der Tabellenwerte durch
Einbau stärkerer Sicherungen auch bei kleineren Querschnitten
zugelassen. Dies ist jedoch als bedenklich erachtet worden,
weil in der Praxis meistens die Möglichkeit vorliegt , daß die
höhere Stromstärke unbeabsichtigterweise dauernd bestehen
bleibt. So kann z, B. bei einem Motor mit Kurzschlußanker
der hohe Anlaufstrom dauernd in der Zuleitung auftreten' und
diese gefährlich erhitzen. Es müssen also die Querschnitte der
Zuleitungen zu solchen Motoren bei Anwendung von Auto
maten nach der zweiten, bei Schmelzeicherungen nach der
dritten Spalte der Tabelle auf Grund des Anlaßstromes be
messen werden. Sollten sich dabei allzugroße Querschnitte er
geben, so muß das Auftreten gefährlicher Dauerstromstärken
durch besondere Vorkehrungen verhindert werden. Man kann
etwa den Anlasser so einrichten, daß die Stufen hohen Stromes
ewangläufig nur kurze Zeiten eingeschaltet bleiben und wäh
rend dieser Zeiten die Schmelzsicherung überbrückt ist. Auch
nacheinander eingeschaltete abgestufte Sioherungen oder träge
Sicherungen sind dienlich; ebenso Zeitrelais. ETZ 1903,
S. 1049, N. 67.

10) Vgl. unter 2) sowie §3 Regel 5 und ETZ 1903, S. 1049
N. 70. Die Minimalquerschnitte gelten für Kupferleitungen.
Bei andem Metallen tritt Regel 4 in Geltung. Siehe hierüber
unter 13).

11) Ortsveränderliche Leitungen zum Anschluß beweglicher
Beleuchtungskörper dürfen nicht als Leitungen an oder in Be
leuchtungskörpem angesehen werden; denn es empfiehlt sich
keineswegs, den Minimalquerschnitt von 0,5 qmm für solche
Leitungen zu verwenden, da sie starker mechanischer Be
anspruohung ausgesetzt sind. Man sollte sie niemals dünner
als 1 qmm wählen. ETZ 1911, S. 743, N. 235 .
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für blanke Leitungen in Gebäuden und
im Freien12) . ., 4 qmm

bei Freileitungen , 10 . "
~ In B. u, T. beträgt der geringst zuläsSige

Querschnitt für Kupferleitungen an und in Be
leuchtungskörpern , , , , . . " 1 qmm
Für isolierte Leitungen bei Verlegung

auf Isolierkörpern , , . . • ., 2,5 "
4, Bei Verwendung von Leitern aus Kupfer von ge 

ringerer Leitfähigkeit oder anderen Metallen, z. B. auch
b ei Verwendung der Meta.llhülle von Leitungen als
Rückleitung sollen die Querschnitte so gewählt werden.
daß sowohl Festigkeit wie Erwärmung durch den Strom
den im vorigen für Leitungskupfer gegebenen Quer
schnitten entsprechen.13)

12) Wo es sich im Freien um größere Spannweiten han
delt. empfiehlt es sich, den Querschnitt zu mindestens 6· qmm
zu wählen, bei Hochspannung sollte stets 10 qmm verwendet
werden; die größeren Querschnitte sollen vor allem auch die
Drähte leichter erkennbar machen und so vor Beschädigung
hüten.*)

13) Die Verwendunganderen Materialsan Stelle des Kupfers
der unter ö) angegebenen Leitfähigkeit sollte im Interesse der
übersichtlichkeit tunlichst vermieden werden. Manohmal ist
sie indessen geboten. So hat die Erfahrung dazu geführt, in sehr
feuchten Räumen, wie z. B. Brauereikellern. oder in solchen,
welche ätzende Dünste enthalten (Stallungen, chemieehe Fa
briken), das Kupfer durch verzinkten Eisendraht zu ersetzen,
Dieser erhält passend einen Anstrich von guter Ölfarbe oder von
Emaillack. Manchmal ist es von Vorteil, den Vorschaltewider
stand einer Bogenlampe in der Weise in die Leitung zu verlegen,
daß man letztere aus Eisendraht herstellt. Zur überwindung
sehr. großer Spannweiten von Freileitungen wurde gelegentlich
Siliziumbronzedraht benutzt. Man sollte es jedoch zur Regel
machen, derartiges Material nur ausnahmsweise und dann stets
offen, niemals in Form von übersponnenen odersonst verdeckten
Drähten zu verlegen.

Bei Bestimmung des Quersohnittes, welcher bei anderen
Metallen als Kupfer für jede einzelne Stromstärke nötig ist, muß
beaohtet werden. daß dieser nicht in demselben Verhältnis größer
sein muß. als das Leitvermögen kleiner ist als das des Kupfers.
Vielmehr wird bei kleineren Stromstärken durch eine proportio
nale Vermehrung des Querschnittes auch die ausstrahlende Ober
fläche so stark zunehmen, daß eine verhältnismäßig größere Be
lastung erlaubt ist. Man muß daher je nach dem gewählten Lei.
tungsmaterial von Fall zu Fall entscheiden.

Hierfür ist die folgende Überlegung maßgebend :
Es wird stets die durch den Strom (J) erzeugteWärmemenge,

welche sich aus dem spezifischen Widerstand (s) und dem Quer
schnitt (r2 n) berechnet, der an der Oberfläche nach außen ab
gegebenen gleich sein müssen. Letztere ist dem Temperatur
übe rschuß (u), der äußeren Wä.rmeleitfähigkeit (h) und der
Oberfläche (2rn) proportional, so daß u ·h ·2rn = konst. J2 s/r2n

oder u·h= konst. J2 sirS oder J2=K·D3.

• ) Gummihandleitungen lind ähnliche Leitungen, deren Isolierhülle
den Normalien nicht entspric b t, die daher nach § 191 wie blanke Leitungen
zu verlegen Bind, dürfen.gleichwohl unter geeignetem Schutz, z. B. in Rohren
in kleineren Querschnitt en als 4 q m m verwendet werden.
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§ 21.
Allgemeines über Leltungsverlegung.1)

a) Festverlegte Leitungen.m üssen durch ihre Lage
oder durch besondere Verkleidung vor mechanischer
Beschädigung geschützt seinI); soweit sie unter Span-

Ausführliche Untersuchungen haben gezeigj; , daß diese Be
ziehung nur für d iokere Drähte zutrifft, während im allgemeinen
die Formel gilt:

JI=K1DI+~ Da.

Sollen also Steomstärke, Erwärmung und Oberflächenbeschaffen
heit gleich bleiben, 80 müssen nach der ersten Formel bei ver
schiedenen Stoffen die dritten Potenzen der zu wählenden Halb
messer sich wie die spezifischen Widerstände der benützten
Metalle verhalten. Andert sich z. B. der spezifische Widerstand
im Verhältnis von 17 (Kupfer) zu 102 (Eisen) , also um das
6 fache, so braucht der Durchmesser nur um das 1,8 fache größer
genommen zu werden. 1m übrigen igt die Beschaffenheit der
Oberfläche des Drahtes und seiner Umgebung (bewegte oder
ruhende Luft) von sehr erheblichem Einfluß.

Bei Bestimmung des zulässigen kleinsten Querschnittes für
andere Metalle als Kupfer ist neben der Erwärmung auch deren
Festigkeit zu beachten. Es müssen diejenigen Zugfestil(keiten
gewährleistet sein, die den Kupferquerschnitten des § 201 ent
sprechen. Die für normales Kupfer und Aluminium voraus
p:esetzten Festigkeitsgrößen, sowie die Anforderungen an die
Festigkeit anderer Metalle und die Festigkeitsrechnungen sind
in den Normalien für Freileitungen angegeben.

§ 21. 1) Die Grundsätze über Leitungsverlegung, wiesie
im §21 zusammengestellt sind, sollen keineswegs als erschöpfend
angesehen werden ; vielmehr finden sich an vielen anderen
Stellen der Vorschriften ebenfalls Bestimmungen über die Ver
legung, die ebenso wie die des § 21 sowohl für Leitungen und
Installationen im Freien als für solche in Gebäuden gelten.")
Die Abschnitte a) bis d) handeln vom Schutz der Leitungen
gegen meohanische Beschädigung, wobei zu beachten ist, daß
daneben noch der im § 3 behandelte Schutz gegen Berührung
durch Personen gefordert wird. Die nach beiden Richtungen
hin vorgeschriebenen Schutzmaßnahmen treffen zwar vielfach
zusammen. so daß ein und dieselbeVorkehrung beide Wirkungen
erzielt , aber sie werden doch von so verschiedenen Bedingungen
beherrscht. daß sich eine gemeinsame Vorschrift für beide For-.
derungen nicht aufstellen ließ. Unter e ) b is h) wird von den
Maßnahmen zur Erzielung der nötigen Isolation und zwar
hauptaächlich von den einzuhaltenden Abständen gehandelt.
Weitere Einzelheiten über besondere Verlegungsmittel ergeben
sich, da sie vorzugsweise in Gebäuden Anwendung finden, aus
den §§ 25-26. D ie Abschnitte i) bis m) sprechen von den Ver
bindungen und Abzwe igungen der Leitungen ; h ieran schließen
sich unter n) und 0) einige Einzelheiten über Kreuzungen und
über gegenseitige Beeinllussung.

2) Wo die Gefahr einer Beschädigung vorliegt kann nicht
allgemein angegeben werden; es richtet sich dies nach der Be-

0) Wie bereits beim Bau der Ränser auf die Verlegung der Leitnngen
lUlcbicht zu nehmen ist, sagen dIe"Leitsätze für Herstellung und Einrichtung
1'on Gebäuden bezUgllch Veno!'iung mit ElektrlzltAt". ETZ 1910, S.825.
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nung gegen Erde stehen 3), ist im Handbereich stets
eine besondere Verkleidung zum Schutz gegen mecha
nische Beschädigung erforderlich.') (Ausnahmen siehe
§§ 8c, 28g und 3Oa).

1. Bei armierten Bleikabeln und metallumhüllten
Leitungen gilt die Metallhülle als Schutzverkleidung.

Mechanisch widerstandsfähige Rohre (siehe § 26) gelten
als Schutzverkleidung.

Panzerader soll gegen chemische und nach den ört
lichen Verhältnissen auch gegen mechanische Angriffe
geschützt werden .s)

~ I In B. u. T. sollen metallische Schutzverklei'l
dungen geerdet werden.s)

b) Bei Hochspannung mÜ88en Schutzverkleidungen
lIut Metall geerdet, solche aus Isolierstoff müssen feIMT
sicher sein.?)

schaffenheit und Benutzungsart der Ortlichkeit. In Betriebs
stärten, an denen größere Werkstücke und Werkzeuge gehand
habt werden, wird die Schutzverkleidung unter Umständen
kräftiger zu wählen und über den unmittelbaren Handbereich
zu erstrecken sein. Besonders gefährdet sind die Fußboden'
durchgänge, ferner auch Leitungen, welche unmittelbar auf den
Fußböden, z, B. auf dem eines Speichers geführt sind, wie dies
etwa bei den Zuleitungen zu sogenannten Oberlichtern von
Bühnenbeleuchtungen oder zu Kronleuchtern vorkommt. Diese
bedürfen eines Schutzes auch dann, wenn der Speicher in der
Regel nicht betreten wird. überhaupt ist das Verlegen auf der
Oberkante oder Oberfläche von horizontal verlaufenden Kon
struktionsteilen der Gebäude viel weniger zu empfehlen, als die
Benutzung der unteren oder seitlichen Flächen zu diesem Zweck.
ETZ1904, S.425 N. 106.

S) Ober Schutz der geerdeten Leitungen siehe unter d),
4) Auch Leitungen, die an sich widerstandsfähig sind,

z. B. Steigleitungen, müssen abgesehen von den erwähnten Aus.
nahmen, im Handbereich durch Rohre usw. geschützt sein.
Ebensowenig kann z. B. der Umstand, daß es sich nur um
kurze Leitungsstrecken (z . B. an Zählerklemmen) oder um
selten betretene (etwa nur zu Bepräeentetionssweoken benutzte)
Räume handelt, von der Forderung entbinden. ETZ 1911,
S. 743, N.237. Als unmittelbaren Handbereich rechnet man
ungefähr 2,5 m Höhe über den Standort.

5) Nackte Bleikabel gelten auch in Wohnräumen inner
halb des Handbereiches nicht als genügend geschützt. Panzer
geflecht auf Bleikabeln gilt im allgemeinen nicht als genügen
der Schutz. Rohrdrähte gelten als geschützt nur soweit sie
nicht chemischen oder Witterungsangriffen ausgesetzt sind.

6) Ist die metallische Schutzverkleidung noch mit einer
haltbaren Isolierhülle bedeckt (etwa Leder bei ortsveränder
lichen Leitungen), so kann die Erdung der Metallverkleidung
unterble iben. ETZ 1910, S. 1322, N.229. Der Metallschutz
kann oft mit Vorteil durch eine kräftige Umkleidung aus
n ichtleitendem Stoff ersetzt werden.

7) Vgl. § 3b) und c) . Bei Hochspannung darf das Ge.
biet des ..Handbere iches" nicht zu eng gefaßt werden.

Bei metallischen Schutzverkleidungen ist auf sorgfältige
Bemessung der Erdverbindung und leitende Verbindung der
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c) Ortsveränderliche Leitungen und bewegliche Lei
tungen, die von festverlegten abgezweigt sind, bedürfen,
wenn sie rauher Behandlung ausgesetzt sind, eines be
sonderen Schutzes.8)
~ In B. u. T. bedürfen ortsveränderliche Lei-

tungen und bewegliche Leitungen stets eines be
sonderen Schutzes; besteht der Schutz aus Metall
bewehrung, so muß er geerdet sein.sO)

2. In Betriebsstätten sollen ungeschützte Schnüre
nicht verwendet werden. Besteht der Schutz aus Metall
bewehrung. so empfiehlt es sich, ihn zu erden.

d) Geerdete Leitungen können unmittelbar an Ge
bäuden befestigt oder in die Erde verlegt werden,
jedoch ist eine Beschädigung der Leitungen durch die
Befestigungsmittel oder äußere Einwirkung zu ver
h üten.")

Bloßstellen die größte Aufmerksamkeit zu richten; denn es ist
nie ganz ausgeschlossen, daß die Leitung an einer oder der andern
Stelle die Verkle idung berührt und daß ein Durchschlagen der
Isolierhülle stattfindet. Wenn die sichere Erdung nicht durch
führbar ist. so ist eine isolierende Verkleidung vorzuziehen .
Wenn die Schutzverkleidung dem Zweck der Leitung wider
sprechen würde, wie z, B. bei Kontaktleitungen von Laufkränen,
80 ist die Leitung durch die Lage, in' der sie angeordnet ist,
gegen Berührung zu sichern. ETZ 1905, S. 475 N. 162.

8) Ortsveränderliohe Leitungen, wie sie zum Anschluß
von Tischlampen, Plätteisen, Kochapparaten u, dgl. dienen, liegen
der Regel nach im Handbereich , können aber der Forderung
eines besonderen Schutzes durch Verkleidung, wie sie § 21 a)
für festverlegte Leitungen verlangt, meistens nicht unterworfen
werden, ohne ihren Zweck wesentlich zu beeinträchtigen. Ein
gewisser Schutz gegen Verletzung durch Zugbeanspruchung liegt
in der durch § 211) geforderten Maßnahme, daß sie nur mittels
lösbarer Verbindung (Steokvorrichtung) abgezweigt werden.
Neben diesen lösbaren ortsveränderlichen Leitungen werden als
bewegliche diejenigen bezeichnet, die zwar an die festverlegte
Leitung unlösbar angeschlossen sind. aber dem von ihnen ver 
sorgten Stromverbraucher eine begrenzte Beweglichkeitgestatten ;
solche kommen z, B. bei Webstuhllampen vor. Sie sollten so
eingerichtet werden, daß die Stromzuführung im Sinne des
§ 18c) nicht auf Zug beansprucht werden und nach § 18i nicht
durch die Bewegung verletzt werden kann. ETZ 1903, S. 516
N. 54; 1904, S. 361 N. 81 und 98; S. 425 N. 107; 1905, S.278
N. 136 und 138; S. 279 N. 153.

Immerhin sind ortsveränderliche und bewegliche Leitungen
stets der Beschädigung und Abnutzung in hohem Maße aus
gesetzt und sind daher besonders gut zu beaufsichtigen. Wo
es möglich ist , besonders aber auf Werkplätzen, in Werkstätten,
nach Umständen auch in Küchen usw. sind kräftige Sorten,
z, B. Werkstattschnüre anzuwenden, oder Leder-, Gummi-,
Metallsehläuche als Schutzverkleidung zu benutzen.

83) Vgl. Anm, 6.
9) Geerdete Leitungen, die sowohl zur Schutzerdung nach

§ 3 wie auch zur Betriebserdung z. B. im Mittelleiter von Drei
leitersystem vorkommen, müssen nicht nur ebensogut, wie andere
Leitungen, sondern womöglich noch sorgfältiger vor Verletzung
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3. Strecken einer geerdeten Betriebsleitung sollen
nicht durch Erde allein ersetzt werden.10)

e) Ungeerdete blanke Leitungen dürfen nur auf zu
verlässigen Isolierkörpern verlegt werden.ll)

geschützt werden, als jene. Denn eine Unterbrechung des ge
erdeten Leiters kann in den übrigen eine bedenkliche Erhöhung
der Spannung zur Folge haben. Diese Leitungen dürfen nicht
unmittelbar in Pu tz, sondern sollen stets so verlegt werden,
daß sie nachgesehen und ausgewechselt werden können (§ 21 !t).

Namentlich ist zu berücksichtigen, daß in größerer Ent
fernung von der absichtlich hergestellten Erdverhindung auch
in dem an Erde gelegten Zweig eine merkliche Potentdaldiffe
renz gegen Erde auftceten kann infolge des durch die Be-.
lastung bedingten Spannungsverlustes bei ungleicher Bean
spruchung der beiden Hälften des Dreileitersystems. Diese wird
unter Umständen imst ande sein. an Stellen mangelhafter oder
wechselnder Berührung mit der Erde (Gas. oder Wasserleitun·
gen) Funkenbildung zu veranlassen. Noch bedenklicher sind
die elektrolytischen Zerstörungen, die bei fortgesetztem Strom
übergang aus einem der blanken Leiter auf benachbarte Metallteile
unter Vermittelung von feuchtem Holz oder feuchtem Mauerwerk
eintreten können. Es empfiehlt sich daher , an allen Stellen, wo
ein Stromübergang von dem blanken geerdeten Draht nach der
Erde auf Seitenwegen möglich ist , eine gut leitende metallische
Erdverbindung herzustellen, an denjenigen Punkten aber, wo
eine derartige leitende Verbindung nicht geschaffen werden soll,
die Ausbildung unbeabsichtigter Ableitungsströme durch zwischen
gelegte Isolierstoffe zu verhindern. Der Anschluß der geerdeten
Leiter an die letzten Ausläufer von Gas- und Wasserleitungsrohren
wird im allgemeinen nicht empfoblen werden können, weil deren
Leitfähigkeit namentlich an den Stoßstellen nicht verbürgt ist.

Durch ausgedehnte Anlagen mit blankem geerdeten Mittel.
leiter in Städten, wie Bonn, Krefeld usw, ist die Durchführbar
k~it des Systems erwiesen; doch sind die örtlichen Verhält
nisse zu berücksichtigen. Es scheint z, B., daß die Beschaffen
heit des Mauerkalkes auf die Haltbarkeit der blanken Drähte
von Einfluß ist. Vergl. ETZ 1902, S. 307, 308 und S. 698
unter 8); 1903 S. 1049 N. 65.

10) Vgl. § 3~. Der Unterschied zwischen geerdeter "Be·
triebsleitung", z, B. geerdetem Mittelleiter, und der sogenannten
., Schutzerdung" ist zu beachten. Als "Erde" im Sinne des
§ 21 J! sind auch metallische Gebäudeteile anzusehen. Diese
dürfen wohl zur Verstärkung der besonders zu verl egenden Erd
leitung herangezogen werden, nicht aber als ganzer oder teil
weiser Ersatz. der dauernd im Betriebe Strom führen soll. So
darf z. B. ein geerdeter Mittelleiter nicht streckenweise durch
Erde selbst oder einen solchen Gebäudeteil ersetzt werden. An
ders ist es bei Schutzerdungen, namentlich, wenn sie nur sts
tische Ladungen abführen sollen. Solche können unter Umstän
den lediglich durch Anschluß an metallische Gebäudeteile, Fun
damente von Turbinen oder Dampfmaschinen in hinreichender
Wei se erzielt werden. Doch sind stets alle Möglichkeiten von
wirklichen Stromübergängen in Rüoksicht zu ziehen.

Wird die Regel 3 nichtbeaohtet , so können sich Strom'
übergänge unter Vermittelung von feuchten Erd- oder Mauer
schichten ausbilden, wobei eine elektrolytische Zerstörung der
Leitungen oder der Rohre eintreten kann, wie unter 9) erörtert ist.

11) Blanke Leitungen bedürfen naturgemäß stets eines besser
isolierenden Befestigungsmittels, als isolierte Leitungen. Bei
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~I In B. u. T. sind sie nur als Fahrleitung und I
in ..ab~eschloS8enen elektrischen Betriebsr äumen
sulässig.
f) Ungeerdete blanke Leitungen müssen, soweit sie

nicht unausschaltbare gleichpolige Parallelzweige bilden,
in einem der Spannweite, Drahtstärke und Spannung
angemessenen Abstand voneinander und von Gebäude
teilen, Eisenkonstruktionen und dergleichen entfernt sein.

4. Urigeerdete blanke Leitungen sollen, wenn sie
nicht unaussehaltbare Parallelzweige sind, in der Regel
bei Spannweiten von mehr als 6 m etwa 20 cm, bei
Spannweiten von 4-6 m etwa 15 cm und bei kleineren
Spannweiten etwa 10 cm voneinander, in allen Fällen
aber etwa 5 cm von der Wand oder von Gebäudeteilen
entfernt sein (sieh e § 31:1..) 12)

5. Bei Verbindungsleitungen zwischen Akkumula
toren, Maschinen und Schalttafeln und auf Schalttafeln,
ferner bei Zellenschalter-Leitungen und bei parallel ge
führten Speise-, Steig- und Verteilungsleitungen können
starke Kupferschienen sowie starke Kupferdrähte in
kleineren Abständen voneinander verlegt werden.

Kleinere Abstände zwischen den Leituneen sind nur
zulässig, wenn sie durch geeignete Jsolierkcrper gewähr.
leistet sind, die nicht mehr als 1 m voneinander ent
fernt sind.13)

der Beurteilung der Zuverlässigkeit ist stets von der Porzellan'
doppelglocke als der normalen Isoliervorrichtung auszugehen .
Es m üssen daher die Ersatzmittel dem Stromübergang ähnl ich
lange Wegstrecken entgegensetzen. Auf den Schutz gegen Regen,
den die Glocke bietet, kann in trockenen Räumen unter Um.
ständen verzichtet werden, doch ist zu beachten. daß die ver
tikalen überdachten isolierenden Flächen der Glocke auch dem
Staub und Schmutz besser entzogen sind. als unüberdachte
Flächen. In Kellern. Stallungen. dampferfüllten Räumen ist
auf Tropfwasser und Kondenswasser Rücksicht zu nehmen.
Vgl. auch Erläuterungen zu §§ 25 c) u. 25d).

12) Berührung zwischen blanken Leitungen gibt zu Kurz
schluß und Funkenbildung oder zur Bildung stehender Licht
bogen Anlaß, und zwar nicht nur zwischen Le itungen verschiedener
Polarität, sondern auch zwischen gleichpoligen, die Spannungs
differenzen aufweisen. In Gebäuden ist der Durchhang, außer.
dem aber auch die stärkere Erwärmung einzelner Leitungsstrecken
durch etwa. vorhandene Kessel, Ofen, Feuerungen. ferner die zu
fällige Berührung mit Werkzeugen, Staffeleien u. s, w. zu 00·
rücksichtigen.

Unausschaltbare Parallelzweige kommen in der Regel nur
dadurch zustande, daß man des leichteren Spaanens wegen oder
behufs nachträglicher Verstärkung mehrere dünne Drähte statt
eines dicken nebeneinander spannt. Sie sind an einzelnen Stellen
miteinander durch verlötete Querdrähte zu verbinden.

13) Die für Akkumulatorräume und die Leitungen nach den
sogenannten Zuschaltezellen und für ähnliche Verhältn isse ge
machte Ausnahme ist nur für solche Leitungen gültig, die keine
erheblichen Spannungsdifferenzen aufweisen, sie ist dar in be
gründet, daß für diese, meist in großer Anzahl nötigen, Leitungen
oft nur ein beschränkter Raum zur Verfügung steht. Die
großen Querschnitte dieser Drähte werden ihnen in der Regel
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6. Bei blanken H ochspannungsleitungen sollen. als Ab·
,~tänrle der Leitungen gegen andere Leitungen, gegen die
Wand, Gebäudeteile und gegen die eigenen Schutzverklei.
dungen folgende Maße eingehaUen werden:

Betriebs8pannung Minde.tabstand
in V in cm

bis 1.500 .5,0
,,3000 7,5
,,6000 10,0
" 12000 12,5
" 24000 18,0
" 35000 24,0

Für die Bemessung der Abstände ist die Spannung
maßgebend, die betriebsmäßig zwischen den Leitungen vor·
handen. ist.14 )

7. Wird eine Hochspannungsleitung an der Außenseite
eines Gebäudes geführt, so 8011 an keiner Stelle der Ab.
stand von der äußeren Gebäudewand weniger al8 1 cm
für je 1000 V, mindestens aber 10 cm betragen (siehe
auch § 22b).lö) AU8genommen hiervon sind Kabel.

g) Isolierte Leitungen dürfen entweder offen auf
geeigneten Isolierk örpern oder in Rohren verlegt
werden.v)

so viel Festigkeit verleihen, daß die Gefahr einer Berührung
ausgeechlossen ist. Benutzt man dabei Rollen auf gemein.
samem Träger, SO muß die geringere Isolierfähigkeit der Rollen
durch eine bessere Isolation des gemeinsamen Rollenträgers aus
geglichen werden.

Zu beachten ist, daß die elektrodynamische Anziehung und
Abstcßung bei hohen Stromstärken Ausbiegungen der Leitungs.
schienen und infolgedessen gegenseitige Berührung bewirken kann.
Sind die Leitungen nicht selbst genügend steif. 80 sind in
solchen Fällen trennende Isolierkörper in geeigneten Abständen
zwischen den Leitungen anzuordnen, die unter Umständen von
den Leitungen selbst getragen werden können

14) Die angegebenen Spannungsstufen sind wie im § 2a
als Gebrauchsspannungen anzusehen ; es sollen daher die an
gegebenen Mindeetabstände auch für die um 15 % über den
Nennspannungcn liegenden Spannungen anwendbar sein , die
infolge Spannungsabfalles bis zur Verbrauchsstelle in der Er
zeugerstelle auftreten. Bei Anlagen bis 15000 Volt dürfen die
für 12000 Volt angegebenen Abstände benützt werden, wenn
der Dauerkurzschlußstrom nicht mehr als 500 A beträgt.

16) Der Abstand von 10 cm ist nur soweit ausreichend,
als die Leitungen von betretbaren örtlichkeiten (Fenstern,
Altanen) aus nicht ohne besondere Hilfsmittel erreichbar sind
(§ 22b).

16) Während für blanke Leitungen im § 2lf. ganz all
gemein ein angemessener Abstand von Wänden usw. gefordert
wird, dessen Bemessung des Näheren aus den Regeln 4 bis 7
hervorgeht , ist für isolierte Leitungen eine grundsätz.
l ich e Bestimmung über Abstände nicht gegeben; es werden
lediglich in den Regeln 9 und 12 die bei bestimmten Ver.
legungsarten einzuhaltenden Maße genannt. Technisch ist es
möglich, der Isolierhülle selbst eine der Spannung angepaßte
Isolier- und Durchschlagfestigkeit zu geben. wie denn auch in
mehradr igen Kabeln die Leitungen verschiedenen Potentials
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8. Leitungen sollen in der Regel so verlegt werden,
daß sie ausgewechselt werden können (siehe § 261).
Rohrdrähte sollen nicht eingemauert oder eingeputzt
werden.J ")

anf weite Strecken nur durch die Isolierschichten getrennt eng
nebeneinander liegen; ebenso hat sich die Verlegung der bei 
den Leitungen eines Stromkreises in einem gemeinsamen Rohr
für Niederspannung bewährt, Damit ist jedoch nicht gesagt,
daß die erwähnten Abstände völlig unerheblich seien und
keiner weiteren Beachtung bedürften. Im allgemeinen pflegt
man sich auf die Wirkung der Isolierhülle des Drahtes allein
nur dann zu verlassen, wenn sie der Beschädigung entzogen,
d. h. wenn die Leitung etwa durch ein Rohr geschützt und
damit auch am Durchbiegen oder Durchscheuern gehindert ist .
Diese Vorteile finden sich in erhöhtem Maße bei Leitungen,
die in einem Kabel vereinigt sind , das seinerseits durch d ie
Armierung geschützt ist. Sie werden ferner nach Regel 10
und 11 den Leitungen mit unmittelbar aufsitzender metalli 
scher Schutzhülle und bezüglich der gegenseitigen Berührung
allen wasserdicht isolierten Leitungen dann zugebilligt, wenn
eine Lagenveränderung verhindert ist.

Ist eine solche Schutzhülle oder Schutzverkleidung nicht
vorhenden , so werden auch die isolierten Leitungen durch be
sondere Isolierkörper von der Umgebung und von benachbarten
Leitungen getrennt, um einerseits die Isolierwirkung der Hülle
zu erhöhen, die Spannung, mit der sie beansprucht wird, zu
vermindern und zugleich die Kapazität der Leitung zu ver
kleinem, anderseits um die von den Wänden ausgehenden
Schädlichkeiten (Kalk, Schmutz, Feuchtigkeit) von den Leitungen
fern zu halten ; nicht zum wenigsten endlich um die frei ge
spannten Leitungen dem Auge sichtbarer zu machen und so
zufällige Berührung derselben zu erschweren, ihre Verletzung
zu vermeiden und die Kontrolle ihres Zustandes zu erleichtern.
Siehe unter 1S).

Durch die Vorschriften des § 21 g) ist es verboten, Drähte un
mittelbar einzumauern oder in den Verputz zu verlegen, eben 
sowenig dürfen sie einfach in den sogenannten Fehlboden, d. h.
unmittelbar hinter dem Plafond oder unter den Fußboden ein
gezogen werden. Es ist vielmehr, wenn die Wandfiäche glatt
und die Leitung unsichtbar bleiben soll, die Verlegung in Röhren
oder Kanälen anzuwenden, und zwar in der Weise, daß bei
dünneren Leitungen eine hinreichende Anzahl von Einführungs-,
Verbindungs. und Abzweigungsdosen vorgesehen wird, um die
Drähte herausziehen und einführen zu können, ohne dabei die
Wände und Decken oder den Draht selbst zu verletzen, während
bei Leitungen stärkeren Querschnittes wenigstens die Rohre
selbst unverdeckt und zugänglich bleiben sollen (§ 26!). Dies
ist notwendig, weil unzugängliche Drähte in bezug auf ihre Be
schaffenheit und die Veränderung, welche die Isolierschicht durch
die in Mauern und Wände~enthaltene Feuchtigkeit oder sonstige
schädliche Stoffe erleidet, nicht ·unte rsuch t werden können. Die
entstehenden Fehler geben zu Erdschluß und Kurzschluß An·
laß , der alsdann oft an einer entfernten Stelle zu Überlast ung
und Entzündung führt. Siehe Regel 8.

17) Dabei ist auch zu beachten daß jede Verlegungsart, welche
eine Nachprüfung des verlegten Drahtes ausschließt, geeignet
ist, die Arbeiter, welchedie Verlegung ausführen, zu Mißbräuchen
zu verleiten. Es werden z. B. Lötstellen eingefügt, wo sie nicht
hingehören, oder die Lötstellen werden schlecht isoliert, verletzte

Weher, E rlä uterungen. 12. Auf!. 7
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9. Isolierte offen verlegte Leitungen sollen bei Nieder
spannung im Freien mindestens 2 em, in Gebäuden
mindestens 1 cm von der Wand entfernt gehalten
werden.l S)

~ I In B. u. T . soll der Abstand mindestens 2 om I
von Stößen, .Firsten und dergleichen betragen.

10. Isolierte Leitungen mit metallener Sohutzhülle
(Rohrdrähte, Panzerader usw.) können im Freien an
maschinellen Aufbauten und Apparaten, die ständiger
Überwachung unterstehen (wie Krane, Schiebebühnen
usw.), unmittelbar auf Wänden, Maschinenteilen und
dergleichen mit Schellen befestigt werden,19)

oder zu dünne Drahtstrecken können verwendet werden und
dgl. mehr. Ferner muß der Verlauf der Leitungen verfolgt
werden können um aufgetretene Störungen zu beheben . (Siehe
auch Seite 85 unter 3).) Diese Erwägungen sprechen für die
aufgestellte Bestimmung, während aus rein physikalischen
Gründen nichts im Wege stände, etwa eine ungelötete Draht
länge an einer trockenen Mauer in reinen Gips völlig einzubetten,
sofern sie dort dauernd vor Nässe und vor Beschädigungen
(etwa durch eingetriebene Nägel) geschützt ist.

( Über die Verlegung der Rohre vgl. auch § 26.)
Auch blanke, geerdete Leitungen sollen nicht ohne Schutz

rohr eingeputzt werden. Gerade sie sind mit besonderer Sorg
falt so zu verlegen, daß sie stets nachgesehen werden können;
denn der Umstand, daß die Verlegung hier ohne Rücksicht auf
elektrische Isolation ausgeführt werden darf, verführt sehr leicht
dazu, diese Leitung selbst mit weniger Sorgfalt zu behandeln.
(Vgl. S. 93 unter 9» . Wird der Körper metallischer Schutz
rohre als geerdeter Mittelleiter verwendet. so ist bei sorgfäl.
tiger leitender Verbindung der Stoßstellen und genügender
Stärke des Rohrkörpers das Einputzen meistens unbedenklich.
Vgl, unter 9).

Kabel fallen nicht unter die Bestimmung des § 21 g), da
der Sprachgebrauch unter isolierten Leitungen solche versteht,
die nicht mit nahtloser wasserdichter Metallhülle versehen sind,
wie es bei Kabeln der Fall ist. Bei Verlegung von Kabeln
ist nur dafür zu sorgen, daß eine Prüfung ihres Zustandes
auf elektrischem Wege möglich bleibt; weshalb in nicht zu großer
Entfernung von den Enden der Kabel Sicherungen oder An
sohlußstellen vorzusehen sind, die ein Einschalten von Meß
geräten möglich machen. Die Kabel sind in hohem Grade in
sich geschützt und eine mißbräuchliche Verlegung einzelner be
schädigter oder ungeeigneter Strecken ist nicht so leicht mög
lich, wie bei Drähten .

18) Die Abstände parallel geführter Drähte unter sioh sind
für blanke Drähte durch § 21i geregelt. Isolierte Drähte
werden in Rohren (§ 260) und Beleuchtungskörpern unmittel
bar nebeneinander gelegt. Ebenso in den Fällen der Regeln 10
und 11. Bei offener Verlegung ist dies jedoch im allgemeinen
nicht zuläs8ig. Die Isolatoren sollen vielmehr in solchem Ab
stande voneinander stehen, daß sich die Drähte auch auf den
frei gespannten Streoken nicht aneinander scheuern können.
In der Regel wählt man für Niederspannnng 5 em, bei Hoch.
spannung 10cm Abstand, häufig ist jedoch (siehe Regel 12) je
nach der Art der henützten Isolierhülle nnd der Höhe der Span
nung, noch größerer Abstand erforderlich. Vgl. 16).

19) Das Bedürfnis nach einem dichteren Zusammenlegen
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Gegen chemische und atmosphärische Angriffe 80 11

die Schutzhülle gesichert sein. 20 )

11. Bei Einrichtungen, an denen ein Zusammenlegen
von Leitungen in größerer Zahl unvermeidlich ist (z. B.
Reguliervorrichtungen , Schaltanlagen), dürfen isolierte
Leitungen 80 verlegt werden, daß sie sich berühren,
wenn eine Lagenveränderung ausgeschlosaen ist.19)

12. Bei H0ch8pannung über 1000 V sollen auf Glocken ,
Rollen ueur. verlegte Molierte Leitungen mit den für blanke
Leitungen qeforderte« Mindestabständen verlegt werden,
wenn ihre Isolierhülle nicht gegen Verwitterung geschützt
ist. Bei Spannungen unter 1000 V gelten 2 cm als aU8
reichender Abstand. 21)

h) Bei Leitungen oder Kabeln für Ein- und Mehr
phasenstrom, die eisenumhüllt oder durch Eisenrohre
geschützt sind, müssen sämtliche zu einem Stromkreise
gehörigen Leitungen in der gleichen Eisenhülle enthalten
sein, wenn bei Einzeh-erlegung eine bedenkliche Er
wärmung der Eisenhüllen zu befürchten ist (siehe
§ 26c).2>1)

macht sich nur in besonderen Fällen fühlbar, so z. B. bei den
in Regel 10 erwähnten Kranmotoren oder bei B ühnenregula
toren, oder bei Reklamebeleuchtungen mit umlaufenden Schalt.
walzen. Hier müssen zahlreiche Leitungen, die den einzelnen
Lampengruppen oder Regelnngsorganen zugehören, auf kleinere
oder größere Strecken einen gemeinsamen Weg nehmen und
treffen an der Schaltvorrichtung dicht zusammen. Derartige
Leitungen dürfen dicht zosammengelegt werden, wenn sie mit
nahtloser Gummiader umhüllt und außerdem so fest miteinander
verbunden sind, daß sie sich nicht gegeneinander bewegen, also
reiben oder verwirren können. Am besten vereinigt man sie auf
der gemeinsamen Wegstrecke durch Umsohnüren mit Isoller
hand oder durch Einnähen in einen Schlauch aus starkem,
waaaerdichtem Stoff oder Leder. Die verminderte Wärmeabgabe
solcher Bündel von Leitungen ist zu beaohten.

20) IIlFbesondere ipt bei Panzeradern, bei Rohren mit
dünnem Metllllüberzug und bei Rohrdrähten ein schützender
Anstrich zu empfehlen.

21) Vgl. unter 12) nnd 16).

22) Wechselströme können, wenn nur eine Leitung ineinem
Metallrohr geführt ist, dieses zum Träger induzierter Ströme
machen. Bei Eisenrohren kommen hierzu noch die magnetischen
Erregungen, die nicht nur einen gewissen Verlust an elek
trischer Energie, sondern auch Erwärmungen des Eisenrohres
bewirken. Auch Metallrohre aus unmagnetischem Stoff, wie
Blei oder Mes.'1ing, können durch die induzierten Ströme Er.
wärmung erfahren; besonders wenn diesen eine geschlossene
Bahn geboten wird z. B. über andere Metallteile des Gebäudes,
wie Gasrohre, Wasserrohre, eiserne Träger, wobei sie je nach den
obwaltenden Verhältmseen nicht unerhebliche Stärke annehmen
können. Da solche VerhältniBBe selten zusammentreffen, so ist
die Vorschrift, daß bei Wechselstrom stets Hin- und Rückleitung
in dasselbe Rohr verlegt werde, auf eiserne oder eisen überzogene
Rohre beschränkt worden. Entscheidend ist die Sachlage
(Stromstä rke usw.) im Einzelfslle. ETZ 1909, 8. 497, N.21O.
Nach Versuchen von Bloch,- ETZ H1l3, S. 207, ergibt die ein.
phasige Verlegung in Papierrohr mit Messingmantel auch bei

7·
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i) Die Verbindung von Leitungen untereinander,
sowie die Ahzweigung von Leitungen dürfen nur durch
Lötung, Verschraubung oder gleichwertige Mit tel be
wirkt werden.2 3 \

~ I In B. u. T. m üssen an Schalt stellen die an
kommenden Leitungen abtrennbar sein.

Bei Hochspann ung müssen die zu den St rom
verbrauchern f ührenden Abzweigungen von H aupt
leitungen unte r Spannung abtrennbar sein . Die
Trennstelle muß in angemessener Entfernung von
der durchgehenden Leitung liegen.24 )

12 a . . B ei N iederspannung em pfieh lt es si ch,
Hauptabzweigu ngen un ter Spann ung a b t re nnbar
zu ma chen (si ehe § 41 a).

hohen Stro mstärken nur unerhebliche VeJ;mehrung des Span.
nungsabfalls und der l~rwärmung; sie ist daher be i dieser
Rohrsorte unb edenkli ch . Bei Pa pierrohr mit verbleit em Eisen
mantel tritt bei h öh eren Stro mst ärken zwar noch keine be
denkliche Erwärm ung, aber eine sehr erhebliche Steigerung
des Spannungsabfalles un d der En ergieverluste auf. Be i Stahl
rohren ergabe n schon Stromst ärken unter 50 A erhebliche
ü bertem peraturen und starke Steigerung des S pan nu ngsab
falles und der Energieverluste . Das vielfac h als Allshilfsmitt el
angesehene Verfa hren, d ie Eisenhüllen der einzeln verlegten
Pha senleitungen miteinan der durch leit ende Ver bindung sst ücke
zu überbrücken, ist praktisch erfolglos.

28) Das elektrische Leitvermögen darf an einer Verb in
dungsstelle des Drahtes nicht geringer sein. al s innerhalb
des Drah tes selbst . Unzulässig ist demnach das häufig von
unberufenem Personal belieb te Verfahren. d ie Drähte einfach
umeinand er zu würgen . Hierbei bleibt eine Oxyd schicht zwischen
den beiden zu ver bindenden Drahtenden, welche im Laufe der
Zeit ihren Widerstand imm er mehr erh öh t ; besonders 'dann,
wenn der Zutritt von F eucht igkeit nicht ausgeschlossen ist.
Als eine dem Verlöten gleichwertige Verbindungsa r t gil t der
Drahtbund. bei welchem eine Hülse von zähem Metall über die
Drähte geschoben und mit ihnen verdrillt wird od er der Niet
verhinder. E I. K . u. B . 1910, S. 391. Die so erzielte Ver
größerung der übergangsfiäche, verbunden mit dem ziemlich
zuverlässlgen Abschluß von Luft und Feuchtigkeit, lassen diese
Verfahren bei sorgfältige r Ausführung als zulässig erscheinen;
besonders dort, wo d as L öten mit Gefahr verbunden ist, z, B.
in Scheunen oder auf Strohd ächern . ETZ 1903, S. 1049 N. 66.
Bei hartgezogenen Kupferdräh ten ist das Löten bed enkli ch ,
weil ihre Festigkeit durch da s Erhitzen leidet.

Bei P e B eh e 1 s Verlegungsart in blanken Metallrohren.
die als geerdete Le iter dienen können. wird die leitende Ver
bindung der einz eln en Rohrlängen dur ch einen federnden Kontakt
vermittelt, dessen ric h tiger Sitz kontrollierbar ist. Vgl. ETZ
1902, S. 202, 510. ETZ 1903, S. 1049 N. 69.

Es ist auch verboten, zwei Drähte durch e ine freihängeode
Klemmschraube zu ve r b inden. Dieses Hilfsmittel ist ausschließ
lich zu vorübergehenden Ver bindungen bei Versuchen im Labo
ratorium usw; anzuwen den, niemals aber zu d auerndem An
schluß; denn d ie blanke Klemme gibt Anlaß zu ge fa hr bringender
Berührung, außerdem wird durch die Schwing ungen, welche
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13. Die Verbindung der Leitungen mit den Apparaten,
Maschinen, Sammelschienen und Stromverbrauchern soll
durch Schrauben oder gleichwertige Mittel ausgeführt
werden.25)

Schnüre oder Drahtseile bis zu 6 qmm und Einzel
drähte bis zu 16 qmm Kupferquerschnitt können mit
angebogenen Osen an den Apparaten befestigt werden.
Drahtseile über 6 qmm, sowie Drähte über 16 qmm
Kupferquerschnitt sollen mit Kabelschuhen oder gleich
wertigen Verbindungsmitteln versehen sein. Bei Schnüren
und Drahtseilen jeder Art sollen die einzelnen Drähte
jedes Leiters, wenn sie nicht Kabelschuhe oder gleich.
wertige Verbindungsmittel erhalten, an den Enden mit
einander verlötet sein .26)

die freihängende Masse der Klemme stets ausführen wird, ein
Zug auf die Berührungsstellen ausgeübt, womit allmähliche
Lockerung der Verbindung entsteht. Eine andere unzulässige
Verbindungsart siehe ETZ 1905, S. 279 N. 148. Ist es an irgend
einer Stelle erwünscht, eine lösbare Verbindung zwischen zwei
Drähten zu haben, so setze man eine mit entsprechender Unter
lage an der Wand oder Decke befestigte Anschlußklemme ein;
wie sie in Regel 14 verlangt ist. In feuchten Räumen sind
jedoch blanke Messingklemmen der Zerstörung durch chemischen
Angriff ausgesetzt . VjZl. unter 28).

Beim Löten ist darauf zu achten, daß die verwendeten
ätzenden Lötmittel nach Herstellung der Verbindung sorgfältig
entfernt werden; da dies von unkontrolIierten Arbeitern oft
versäumt wird, so daß dünne Drähte durch die Nachwirkung
zerfressen werden, so ist es üblich, stark saure Lötmittel (Salz.
säure) den Arbeitern zu verb ieten. Mäßige Zusätze schwacher
z. B. organischer Säuren sind erfahrungsgemäß unschädlich.
ETZ 1907, S. 856 u. 875.

24) Die Abtrennbarkeit ermöglicht, größere oder kleinere
Teile des Netzes spannungslos zu machen und so Fehler inner
halb der Leitungen oder der Schaltstellen zu finden oder zu
beheben. Vielfach ist das Abtrennen mit Hilfe der betrlebs
mäßig vorhandenen Schalter, Sicherungen, Anschlußklemmen
u. dgl. möglich. andernfalls sind entsprechende Hilfsmittel ein .
zuhauen. VgJ. auch §§ He), 30b), 31a).

Bei Hochspannung wird nicht verlangt, daß das Abtrennen
unter Strom, sondern nur, daß es unter Spannung möglich ist.
Es genügt also, wenn die unbelastete Leitung sicher abtrenn
bar ist.

26) Unzulässig ist es, Drähte nur um die Anschlußstücke
umzuwickeln oder etwa zwischen die isolierenden Unterlagplatten
und die Anschlußstücke einzuklemmen.

Drähte mit test verlegten Apparaten zu verlöten, ist im all
gemeinen nicht verboten. Es wird sich jedoch in der Regel nicht
empfehlen. weil unter Umständen ein Lösen der Verbindung
zwecks Revision der Anlage nötig wird.

Auch beim Benützen von Schrauben können noch Fehler
gemacht werden. Bei Klemmschrauben, die eine Bohrung zur
Aufnahme des Drahtes haben. soll diese Bohrung durch den Draht
möglichst voll ausgefüllt sein; es ist darauf zu achten, daß die
Befestigungsschraube den Draht nicht abdrücke.

26) Damit beiSchnüren und Drahtseilen alle einzelnendünnen
Drähte der litzenartigen Seele gleichmäßig an der Stromleitung
beteiligt werden, ist es nötig, die Enden zu verlöten. Dadurch
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14. Verbindungen von Schnüren untereinander oder
zwischen Schnüren und anderen Leitungen sollen nicht
durch Verlötung, sondern durch Verschraubung auf iso
lierender Unterlage oder durch gleichwertige Vorrich
tungen hergestellt sein. An und in Beleuchtungskör
pern sind bei Niederspannung auch für Schnüre Lötungen
zulässig.27)

k) Bei Verbindungen oder Abzweigungen von iso
lierten Leitungen ist die Verbindungsstelle in einer der
übrigen Isolierung möglichst gleichwertigen Weise zu
ieolieren.r") Wodie Metallbewehrungen und metallischen

wird auch verhindert, daß einzelne abstehende Drahtenden
Kurzschluß machen. Beim Benützen der Lötlampe ist zu be
achten, daß die feinen Drähte sehr leicht verbrennen, so daß
sie später brechen und entweder durch die in dem verkleinerten
Querschnitt erzeugte Stromwärme. oder durch Funken und
Lichtbogen an der Bruchstelle Unheil stiften.

Man benützt daher Lampen mit kleinen, nicht zu heißen
Flammen auch ist das Eintauchen in geschmolzenes Lötzinn,
üblich. Sowohl bei diesen Verfahren als bei dem Gebrauch des
Lötkolbens mußdarauf geachtet werden, daß nicht eine zu große
Menge Lötmetall aufgebracht wird: diese machtdie Litze auf eine
gewisse Strecke völlig steif und sie bricht alsdann beim Gebrauohe
an der Stelle, wo die Verlötung a.ufhört. Das überflüseige Lot
muß, bevor es erhärtet, abgewischt werden.

Im Handel sind neuerdings lötfertige Kontakte (Kabel
schuhe, Anschlußstücke u, dgl.), die mit Lötmetall gefüllt sind
und nach geeigneter Anwärmung das Ende der Litze aufnehmen.

In dem Bestreben. das Löten zu erleichtern, darf nicht ver
gessen werden, daß Lötmetalle mit allzu niedrigem Schmelz.
punkt durch die betriebsmäßige Erwärmung der Leitungen
weich werden können, so daß die Lötstelle unterbrochen wird.

27) Abzweig- und Anschlußklemmen sind bei Schnfuen an
Stelle des Abzweigens durch Lötung sowiefür alle Verbindungen
von .Schnüren unter sich und mit Drähten geboten, weil die
Erfahrung gezeigt ha.t, daß die feinen Drähte, aus denen die
Mehrfachleitung besteht. beim Löten, namentlich wenn es mit
der Lötlampe ausgeführt wird, leicht verbrannt werden. ETZ
1903, S. 1049 N.73. Außerdem sind die Abzweigungen mittels
Klemmen auf isolierender Unterlage leichter kontrollierbar a.ls
Lötungen, deren schlechte Ausführung' durch die Umwicklung
mit Isolierband leicht verdeckt werden kann. Hierbei sind
jedoch die Euden jeder Schnur durch Lot zu vereinigen.
Eine Beschreibung solcher Abzweigklemmen siehe z, B. in ETZ
1901, S. 327.

An und in Beleuchtungskörpern fehlt in der Regel der
Raum für die Klemmen, Man hat daher dort das Löten zuge
lassen. Sorgfältigste Ausführung der Lötstellen durch besonders
geschulte Arbeiter ist hier dringend nötig. Zum leichteren Auf
finden von Fehlern wird man jedoch den ganzen Beleuchtungs
körper durch Klemmen an die äußere Zuleitung anschließen.
ETZ 1903, S. 434N. 45; 1904, S. 362 N. 79; S. 1116 N. 132; 1905,
S. 279 N. 152.

28) Das Isolieren der Lötstelle erfolgt entsprechend der an'
gewendeten Drahtsorte mit Isolierband, Guttaperchapapier und
sogenanntem Compound. Dabei ist hauptsächlich auf einen
guten Anschluß an die unverletzte Hülle des Drahtes zu achten,
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Schutzverkleidungen geerdet werden müssen, sind sie
an den Verbindungsstellen gut leitend zu verbinden.

1) Ortsveränderliche Leitungen dürfen an festver
legte nur mit lösbaren Verbindungen angeschlossen
werden.2 11)

m) Jede ortsveränderliche Leitung muß ihren eigenen
Stecker erhalten.30)

der ein Eindringen von Feuchtigkeit wirksam verhindert.
ETZ 1909, S. 498, N.216.

In neuerer Zeit kommen T.förmige abgepaßte aufgeschnittene
Gummiröhrohen zum Isolieren von Abzweigstellen auf den Markt.

29) Biegsame Leitungasclmüre zum Ansohluß transportabler
Stromverbraucher wie Tischlampen. Plätteisen, Heiavorrieb
tungen werden durch die Handhabung der letzteren stärker an
gestrengt und raseher abgenutzt, als fest verlegte Leitungen.Vgl.
§ 210) S. 93 unter 8). Da beim unmittelbaren Anschluß solcher
biegsamer. transportabler Zuleitungen an fest verlegte durcb die
Handhabung der Stromverbraucher leioht ein .Zug auf die fest
verlegten Teile der Leitung ausgeübt werden kann, 80 ist dieser
unmittelbare Anschluß verboten und die Benutzung eines Wand·
kontaktes vorgeschrieben. Hierbei ist auch § 180) zu. beachten,
wonach die Abzweigstellen von Zug zu entlasten sind. Beson
ders dürfen auch sogenannte Bimensehalter, die nach § ll! zu
vermeiden sind, nur mittels Steckkontakt angeechlossen werden-).

Es mag hier ausdrücklich erwähnt werden. daß Schnur pendel
und Zuglampen nach Anmerkung 3)zu § 24 c), sofern sie nicht zur
Ortsveränderung eingerichtet sind, nicht als transportable Be
leucht ungskör per angesprochen werden können. daher dem §211)
nicht unterliegen. ETZ 190!, S. 1116 N. 132. Aue h Lampen
mit begrenzter Beweglichkeit, die derart eingerichtet sind, daß
die Leitungsschnur nicht auf Zug beansprucht werden kann,
wie sie z, B. bei Webstühlen üblich sind, gelten nicht als
ortsveränderlich. ETZ 1903, S. 516 N . 54; 1904, S.362 N. 81
u.98; S. 425 N. 107; 1905, S.278 N. 136 u. 138; S. 279
N. 153. ,W erd en jedoch solche an Sohnurpendeln befestigte
Lampen etwa mit Handgriffen oder Aufhängehaken oder
mit besonders langen Zuleitungen versehen, um, wie in
Akkumulatorräumen zum Prüfen der Zellen, an verschiedenen
Stellen Verwendung zu finden, so gelten sie als ortsveränderlich
und fallen unter § 21 1). Man kann in solohen Fällen oft den
lösbaren Kontakt an der Decke des Raumes anbringen, wenn
dieser nioht zu hoch ist. Andernfalls muß der Anschluß an der
Wand erfolgen~erman befestigtan der Deoke einen entsprechend
langen steifen Hängearm, der die Anschlußdose trägt. Hierbei
ist besondere darauf' zu sehen, daß der beim Lösen des Steck
stöpsels entstehende Zug nicht auf die Zuleitungen übertragen
wird. Man wird also den Hängearm mittels starken Hakens
aufhängen oder sonst sicher befestigen. Auf Werkplätzen und
in Werkstätten, wo schwere Gegenstände hantiert werden, sind
Panzersohnüre angezeigt oder es werden Metallschläuche oder
Lederhüllen zum Schutz der Schnüre benutzt. (§ 21 c),

SO) Die Bestimmung des §21m) verbietet, daß etwa an einen
lösbaren Kontakt mehrere bewegliche Schnüre mit je einer oder
mehreren Lampen angeschlossen werden. Derartige Bündel von

*) 'über mehrere durch bewegliche Leitungen verursachte Brandflille
siehe ETZ 1901, S. 1055.
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n) Kreuzungen stromführender Leitungen unter
sich und mit Metallteilen sind so auszuführen. daß
Berührung ausgeschlossen ist. 31)

0) Es sind Maßnahmen zu treffen, um die Gefähr
dung von Schwachstromleitungen durch Starkstrom
leitungen zu verhindern.P'')

15. Bezüglich der Sicherung vorhandener Fernsprech
und Telegraphenleitungen wird auf das Gesetz über das
Telegraphenwesen des Deutschen Reiches vom 6. A pril1892
und auf das Telegraphenwegegesetz vom 18. Dez. 1899
verwiesen. 33)

Schnüren verwirren sich leicht' und werden dann zerrissen. Liegt
die Notwendigkeit vor. eine Gruppe ' von Lampen beweglich
anzuschließen, so sind die Lampen selbst unter sich in starre
Verbindung zu bringen; der so gebildete Beleuchtungskörper
kann dann mittels Schnur und lösbaren Kontaktes angeschlossen
werden. ETZ 1904, S. 294 N. 36. Oder man benützt tragbare
Steckvorrichtungen (Mehrfachstecker), welche ordnungsmäßig
gebaute Abzweigvorri chtungen enthalten.

81) Sehr zweckmäßig verwendet man bei Verlegung auf
Rollen oder Glocken an den Kreuzungsstellen besonders aus
gebildete Isolatoren, die auf der Kopffläche eine Quernut für den
einen Draht und auf den Manteltlächen eine oder mehrere Ring.
nuten für den kreuzenden Draht besitzen und so den richtigen
Abstand zwischen beiden Leitungen gewährleisten.

Besonders die Kreuzung von offen verlegten Drähten und
Schnüren mit Gas- oder Wasserleitungsrohren ist sorgfältig zu
behandeln, weil sich hier leicht Erdschlüsse ausbilden. Sind
beide sich kreuzende Leitungen in Rohren verlegt, so bilden na
türlich die Rohre selbst die genügende isolierende Zwischen
schicht. Andernfalls wird über einen oder beide sich kreuzende
Drähte je ein kurzes Rohrstück geschoben und sicher befestigt.

Für blanke Drähte in Gebäuden sind die Abstände zwischen
den Drähten und von der Wand, wie sie im § 21! vorgeschrieben
sind, auch bei Kreuzungen der Drähte unter sich oder mit andem
Metallteilen einzuhalten.

Für isolierte Drähte gelten die Regeln 10 bis 12, dabei
regelt sich die Entfernung durch das BefestigungsmitteJ. Es
dürfen also im allgemeinen zwei auf Rollen verlegte Drähte
nicht näher aneinander kommen. als die Dicke der Rollen be
trägt. ETZ 1904, S. 1115 N. 118c),

82) Eine sorgfältige Ausführung der Starkstromleitung nebst
sachgemäßer überwachung ihres Zustandes wird im allgemeinen
auch benachbarten Schwachstromleitungen meist zureichenden
Schutz gewähren. Indessen ist zu beachten, daß in feuchten
Räumen Isolationsfehler sich ausbilden und einen Stromüber
gang von der einen auf die andere Leitung bewirken können.
Wenn Schwachstromanlagen wie Klingeln, Fernsprecher, Feuer
melder, medizinische Geräte usw. von Starkstromnetzen ge
speist werden sollen, sind die "Leitsätze fp,r den Anschluß
von Schwachstromanlagen an Niederspannungsstarkstromnetze
durch Transformatoren oder Kondensatoren" zu beachten. (Vgl.
diese am Schlusse dieses Buches.) Ober Fernsprechleitungen,
die an Gestängen für Starkstromfreileitungen geführt werden,
vgl. § 22i.

88) Das Reichstelegraphengesetz siehe ETZ J892, S. 235;
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§ 22.

Frelleltungen.t)

a) Ungeerdete Freileitungen dürfen nur auf Por
zellanglocken oder gleichwertigen Isoliervorrichtungen
verlegt werden.r)

b) Freileitungen, sowie Apparate an Freileitungen
sind so anzubringen, daß sie ohne besondere Hilfs
mittel weder vom Erdboden noch von Dächern, Aus
bauten, Fenstern und anderen von Menschen betretenen
Stätten aus zugänglich sind "); wenn diese Stätten selbst
nur durch besondere Hilfsmittel zugänglich sind, genügt
bei Niederspannung die Verwendung wetterfester iso
lierter Leitungen oder die Anbringung besonderer Schutz-

das Telegraphenwegegesetz ebenda 1899. S. 889. Per haupt
sächlich in Betracht kommende § 12 des ersteren lautet :

"Elektrische Anlagen sind, wenn eine Störung des Betriebes
der einen Leitung durch die andere eingetreten oder zu befürchten
ist, auf Kosten desjenigen Teiles. welcher durch eine spätere An.
lage oder durch eine später eintretende Anderung seiner be
stehenden Anlage diese Störung oder die Gefahr derselben ver
anlaßt, nachMöglichkeit so auszuführen. daß siesich nicht störend
beeinflussen...

Die Kostenfrage regelt § 6 des Telegrapbenwegegesetzes.
Für die Ausführung von Starkstromanlagen, die .Tele .

graphen- oder Fernsprechleitungen benachbart sinn oder sie
kreuzen, gelten die in den Anhängen 'j und 8 wiedergegebenen
Vorschriften. Vgl. auch ETZ 1909. S. 520 und 1910, S. 141.

§ 22. 1) Der Begriff "Freileitungen" ist in § 2c) erklärt.
2) Unter Isollervorrichtungen, die mit Porzellanglocken

gleichwertig sind, sind hier vor allem solche verstanden, welche,
wie die Doppelglocke. zwei hintereinander geschaltete isolierende
Strecken besitzen, von denen wenigstens die eine gegen Regen
geschützt sein muß. Derartige Vorrichtungen sind z, B. zur Auf·
hängung der Arbeitsdrähte elektrischer Bahnen in Gebrauch.

Mit steigender Betriebsspannung sind die Abmessungen der
Glocken zu vergrößem;bei besondere hohen Spannungen ist
darauf zu achten, daß auch bei Regen ein überspringcn von
Funken nach der Isolatorstütze verhindert ist.

Zur Befestigung der Glocken auf den Stützen dienen Hanf,
Leinöl. Mennige, auch Asphalt oder Bleiglätte mit Glyzerin.

S) Als besondere Hilfsmittel gelten z. B. Leitern, Steig
eisen, besonders herbeigeschaffte Werkzeuge und dgl. Als zu
gänglich im Sinne der Vorschriften sind auch noch solche Lei
tungen anzusehen, welche zwar nicht ohne weiteres mit der Hand,
aber doch mit Hilfe von solchen Gegenständen erreichbar sind,
welche an dem fraglichen Ort üblicherweise gebraucht werden.
Unter Umständen genügen engmaschige Schutznetze zwischen
den Fenstern, Altanen usw. und den Freileitungen, um letztere
unzugänghch zu machen. Müasen Apparate, wie Ausschalter,
Sicherungen und dgl., in erreichbarer Höhe angebracht werden,
so sind sie durch verschließbare Schutzgehäuse unzugänglich
zu machen. Die für Apparate an Freileitungen gegebenen Vor.
schriften beschränken sich auf den Sohutz der Personen. Der
Schutz der Apparate gegen Witterungseinflüsse ist nicht fest
gelegt. Vgl. hierüber § 232.
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wehren.') Bei Wegübergängen müssen die Leitungen
einen angemessenen Abstand vom Erdboden oder einen
geeigneten Schutz gegen Berührung erhalten.

1. Ungeschützte Freileitungen für HochBpannung sollen
in der Regel mit ihren tiefsten Punkten mindesten8 6 m
von der Erde und bei befahrenen Wegübergängen minde·
stens 7 m von der Fahrbahn entfernt sein.6 )

c) Träger und Schutzverkleidungen von Freileitungen.
die mehr als 750 V gegen Erde führen, müssen durch
einen roten Blitzplei1 sichthar gekennzeichnet sein.6 )

d) Leitungen, Schutzn.etze und ihre Träger müssen

4) Auf schrägen Dächern , Mauerkronen und ähnlichen
Örtlichkeiten, die nicht ohne weiteres zugänglich sind, ist es
zwar wünschenswert aber nicht unbedingt nöt ig, die Leitungen
so hoch anzubringen, daß ein Berühren von jenen Orten aus
unm öglich ist. Es muß aber dafür gesorgt sein, daß Personen,
die dort zu tun haben, wie Bauhandwerker, gegen unmittelbare
Gefahr durch zufälliges Berühren der Leitungen geschützt sind.
Dies kann durch Verwendung von wetterfest isolierten Draht
strecken, die auch in gutem Zustand zu erhalten sind, oder
durch Abwehrschranken, die nach Bedarf mit Warnungschild
versehen werden, geschehen.

5) Für Niederspannung ist außer der unter b) gegebenen
allgemein gefaßten Bestimmung eine zahlenm äßige Mindesthöhe
der Leitungen über dem Erdbodcn nicht festgelegt. Tnstalla
tionsleitungen im Freien sollen nach § 23:1. mindestens 2 1/ 2 m
über dem Erdboden liegen. Bei Hochspannung ist entsprechenJ
der größeren Lebensgefahr der zulässige Abstand von der Erd 
oberfläche genauer angegeben. Die vorzuschreibende Höhe ist
dadurch begrenzt, daß höhere Masten dem Windbruch stärker
ausgesetzt sind und beim Umfallen einen weiteren Umkreis ge
fährden. Die angegebene Höhe bezieht sich auf den tiefsten
Punkt der Leitung selbst, nicht auf vorhandene Schutzdrähte
oder Schutznetze.

6) Nachder ursprünglichen Abgrenzung der "Hochspannung"
war der Blitzpfeil als Wamungszeichen nur für Spannungen von
1000 Volt und darüber vorgeschrieben. Die jetzige Festsetzung,
daß er bei Spannungen von mehr als 750Volt gegen Erde ange
bracht sein muß, ist nicht völlig konsequent, da das Bereich der
"Hochspannung" im Sinne der Vorschriften schon beginnt, wo
der Betrag von 250 Volt gegen Erde überschritten wird. Man
fürchtete jedoch die Wirkung des Wamungszeichens abzu.
schwächen, wenn es schon ·bei der vielfach (z. B. bei elektrischen
Bahnen) gebräuchlichen Spannung von etwa 400 Volt benutzt
werden muß. Anderseits ist das Bedürfnis geltend . gemacht
worden, für besonders hohe Spannungen, wie1000Volt und darüber,
eine besondere Kennzeichnung zu haben; es hat sich jedoch kein
einfaches und einwandfreies Abzeichen hierfür finden lassen.
Vielleicht empfiehlt es .sieh , bei jenen Spannungen den Blitzpfeil
doppelt zu machen, oder. die Spannung in Ziffern daneben zu
schreiben. Schutznetze, Schutzrohre und dgl., die selbst nicht
genügende Oberfläche zur Anbringung des Zeichens bieten, sind
mit angehängten Tafeln zu versehen, welche das Zeichen auf
nehmen. Natürlich genügt es bei längeren Leitungsstrecken,
wenn das Zeichen in passenden Abständen, etwa an jedem ?tIast
oder anderem Leitungsträger angebracht ist, und braucht als
dann auf den Schutznetzen usw. nioht wiederholt zu werden.
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genügend widerstandsfähig (auch gegen Winddruck
und Schneelast) sein.")

2. Die Ausführung und Bemessung von Freileitungen
soll nach den ,.Normalien für Freileitungen" erfolgen.s)

3. Freileitungen können mit größeren Stromstärken
belastet werden, )a.1s der Tabelle im § 201 entspricht,
wenn dadurch ihre Festigkeit nicht merklich leidet.v) 10)

7) Die Vorschrift des § 22d) ist ganz allgemein gefußt,
Die Einzelheiten ergeben sich aus den "Normalien", die ge
mäß Regel 2 im Sinne des § I.!. Geltung haben. über den
Blitzschutz von Freileitungen ist in der jetzigen Fassung
der Vorschriften nichts gesagt. Siehe hierüber die An.
merkung.l O)

8) Die Bemessung der Freileitungen bezüglich der Spann
weite, des Durchhangs und des Materials der Drähte sowie des
Aufbaues und der Stärke von Masten und anderen Trägem er
folgte früher . vielfach nur auf Grund der ErflLhrung und war
keineswegs einheitlich geregelt. Erörterungen über die maß
gebenden Grundsätze finden sich in ETZ 1902, S. 593; 1903
S. 37 u, 255; Z. f. Elektrot. (Wien) 1899, S. 199; 1906, S.837.
Die Normalien für Freileitungen sind zuerst 1907 aufgestellt
und 1913 neu gefaßt worden. Sie sind im Anhang dieses
Bu ches wiedergegeben und erläutert. Vergl. auch : ETZ 1913,
S. 1155 . Ober Eisbelastung von Freileitungen slepe ETZ H1l4,
S.453. .

9) Die frei gespannten Drähte der Freileitungen können
in der Regel die Stromwärme besser abgeben, als Leitungen,
die an Wä.nden oder in Rohren verlegt sind. außerdem besteh t
bei ihnen auch weniger Gefahr. daß sie bei überhitzung eine
Entzündung veranlassen können. Sie dürfen daher stärker mit
Strom belastet werden; meistens wird jedoch die Rücksicht auf
den Spannungsverlust ein überschreiten der im § 20 gesetzten
Grenzen verbieten; außerdem ist zu beachten, daß durch stärkere
Erwärmung einzelner Drähte ein ungleichmäßiger Durchhang und
damit Beriihrung verschiedener Leitungen eintreten kann.

Wird · von einer Freileitung ein Hausanschluß abgezweigt ,
so sind die Sicherungen so zu wählen, und anzubringen, daß die
innerhalb des Hauses befindlichen Leitungen nicht über die Vor
schrUt des § 20 beansprucht werden. Vgl , § 14l1.

10) Die früheren Vorschriften enthielten die Forderung,
Frelleltungen den örtlichen Verhältnissen entsprechend durch
Blitzschutzvorrichtungen zu sichern. Diese ist gestrichen wor
den, weil die Blitzgefahr. je nach dem Klima der einzelnen
Gegenden, sehr verschieden groß ist, so daß es nicht möglich
erscheint. allen Verhältnissen durch einfache und unbestrittene
Regeln Rechnung zu tragen. Die Frage hängt auch mit dem
Schutze gegen Uberspamiungen eng zusammen und wird zur
zeit von vielen Seiten bearbeitet. Es ist jedoch im Interesse
des Betriebes geboten, auf sachgemäßen Schutz gegen d ie
Wirkungen atmosphärischer Entiadungen und anderer Ober
spannungen Bedacht zu nehmen.

Ob es möglich ist, Sehutzvorrichtungen so herzustellen und
anzuordnen, daß sie bei allen denkbaren Arten von Blitzschlägen
und anderen Entladungen unbedingt sicher wirken, ist noch un
entschieden. Dagegen weiß man, daß es Vorrichtungen gibt,
d ie bei wiederholten Entladungen wirksam bleiben und jahre
lang in stark gefährdeten Betrieben jeden Schaden verh indert
haben. ETZ 1906, S.56 Sp. 2, S. 434.



108 1. Erricbtungsvorschriften.

e) Bei Freileitungen für Hochspannung müssen
blanke Leitungen verwendet werden,' wo ätzende Dünste

Es scheint, daß für Hochspannungsanlagen die Hörner ·
blitza bleiter, namentlich in richtiger Verbindung mit Wasser
widerständen; für Niederspannung die mit magnetischer oder
mechanischer Funkenlöschung die besten sind, während sich
Seheiben-, Bollen- oder P1atten.Blitzschutzvorrichtungen im sll
gemeinen weniger gut bewährt haben. Schrottke, ETZ 1908,
S. 797, 798.

Bei ausgedehnten Leitungen werden die Blitzableiter auf
der Strecke verteilt, besonders aber die Einführungsstellen
damit ausgerüstet. In manchen Fällen hat es sich als nötig
erwiesen , denselben Draht an mehreren nahe nebeneinander
gelegenen Stellen mit Blitzschützem zu versehen. Zur Unter.
stützung der auf der Strecke verteilten Blitzableiter ist
vielfach mit Erfolg ein über die Leitung gespanntes Stahl·
seil benutzt worden, das an vielen Stellen mit der Erde gut
leitend verbunden ist. *) Auch hat man die Erfahrung gemacht,
daß bei Dreileiteranlagen mit Freileitungen ein an vielen Stellen
an Erde gelegter Mittelleiter einen wirksamen Schutz gegen Blitz .
gefahr bietet. Eine ständige Abführung der atmosphärischen
Elektrizität nach der Erde wird auch dadurch erzielt, daß man
alle Leitungen über sehr große induktionsfreie Widerstände an
Erde legt. Z. f. Elektrot. (W ien) 1903, S. 572. · Bei beiden zu
letzt genannten Anordnungen ist jedoch auf die Störung benach
barter Telephonleitungen Rücksic'ht zu nehmen.

Bei Hömerblitzschützern, die im Freien aufgestellt sind,
kann durch Regen und Schnee vorübergehend Kurzschluß ent
stehen, sie können daher dort nicht so empfindlich eingestellt
werden, wie die unter Dach angebrachten. Es empfiehlt sich
daher, entweder neben den auf der Strecke verteilten noch be
sondere Vorrichtungen in den Stationen und Unterstationen ein
zubauen oder alle mit Schutzdach auszurüsten.· über hoch
empfindliche Relais -Blitzableiter siehe ETZ 1905, S. 485.

Drosselspulen, unmittelbar vor den zu schützenden Maschinen
und Apparaten in die Leitung eingebaut, haben sich in zahlreichen, .
sicher nachgewiesenen F ällen als sehr wirksam bewährt. Nach
Thomas (Trans. Am. Inst, EI. Eng. Bd. 19, S. 189-240, 190'2)
werden zwischen die Drossel und die zuschützenden ApparateKon
densatoren angeschaltet, deren andere Belegung an Erde liegt.**)

Neben den atmosphärischen Entladungen sind auch über.
spannungen zu beachten. die teils infolge derselben, teils in.
folge von Betriebsvorgängen, wie Ein- und Ausschalten, Ab·
schmeleen von Sicherungen, Arbeiten der automatischen Schal
ter u. dgl. auftreten. Zum Teil werden sie bereits durch
die Blitzschützer unschädlich gemacht. Doch zeigt die neuer 
dings gewonnene Erkenntnis ihres Wesens, daß sie nur dann
erfolgreich zu bekämpfen sind, wenn die benutzten Hilfs
mittel auch der Größe nach den besonderen Verhältnissen des
zu schützenden Leitungsnetzes und der angeschlossenen elek
tri schen Einrichtungen angepaßt sind. Vgl. z, B. ETZ 1914,
S. 610, S. 757.

In der Erdleitung der Blitzschutzvorrichtung sind Krüm-

' ) Beispiel für 60000 V. si eh e ETZ 1908, S 218, für 110000 V. ETZ
1909, S. 328; 1911, S. 980: ferner 1914, S.1.

'0) Weitere Einzel he i t en s iehe ETZ 1!02, S. 456, 1019 : 1903 . S . 351 : 1909
S. 1110; Z. f. Elek trot, Wi en 1907, S. 753: besonde rs au ch : Schrot tke ,
ETZ 1908, S. 797 ; 1910, S. 443, 461: fern er ETZ 1910, S. 149, 461, 958,
1150: 1911, S.549 , 1023, 1244.
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~tl befürchten sind , ist ein schützender Anstrich qe
stattet.11 )

f) Bei Freileitungen tür Hochspannung müssen Eisen 
maste, Eisen1Jetanmaste oder ihre Isolatorenträger und die

mungen möglichst zu vermeiden ; jedenfalls ist eine Häufung
von Krümmungen der sicheren Abführung der Entladung hin
derlich. Ob es wirklichen Vorteil bringt, die Erdleitung nahezu
ohne Knick von der Betriebsleitung abzuzweigen, ist strit t ig.
"gI. ETZ 1901, S. 572.

Stets ist auf möglichst kleinen übergangswiderstand an
den Erdplatten Bedacht zu nehmen. Der Anschluß an Erde ge
schieht z, B . mit Hilfe von Kupferplatten, die in dauernd feuch 
tem Erdreich oder in Wasser liegen ; auch die Hauptrohre großer
Wasserleitungen geben gute Erde, mitunter ist man auch ge
zwungen. das Schienennetz einer Eisenbahn oder Straßenbahn
als Erde zu benutzen . Können derartige Hilfsmittel nicht
herangezogen werden, so muß man längere Strecken von
Drahtseil oder Eisenband in die Erde eingraben, deren Ober
fläche durch Umgeben mit festgestampften Koks vergrößert
werden kann. Vgl. § 3! . ETZ 1903, S. 434, N. 42.

Obwohl man sich so stets einen Erdübergang von geringem
Widerstand zu verschaffen sucht, schaltet man manchmal künst
liehe Widerstände in diese Erdleitung ein. Hierin liegt nur ein
scheinbarer Widerspruch, denn diese künstlichen Widerstände
sind bekannt und kontrollierbar, während ein Obergangswider 
stand zur Erde, der schon eine gewisse Größe hat, leicht bis ins
Unkontrollierbare wachsen kann. Die künstlichen Widerstände
haben den Zweck, den Kurzschlußstrom abzuschwächen, der
von der Maschine durch die Erdleitung verläuft, 'sobald die Blitz
entladung den Weg über die Funkenstrecke des Blitzableiters
frei gemacht hat. Dies tritt namentlich dann ein. wenn die Blitz
entIadung an beiden Polen gleichzeitig auftritt, oder wenn ein Pol
des Leit.ungenetees dauernd an Erde liegt, wie z, B. beim ge
erdeten Mittelleiter oder bei elektrischen Bahnen .

Um diesen Kurzschlußstrom abzuschwächen, wird auch von
vielen Elektrikern Wert darauf gelegt, die Blitzschutzvorrichtung
jedes einzelnen Pols der Leitung zu einer besonderen Erd
platte zu führen und diese in angemessener Entfernung von
einander in die Erde oder in das Wasser zu legen.

11) Isolierte Drähte für Freileitungen mit Hochspannung
haben sich als unzweckmäßig erwiesen; zwar sind Isolierhüllen
aus gutem Gummi bei sachgemäßer Behandlung für Spannungen
bis etwa 10000 Volt mehrere Jahre lang brauchbar geblieben,
doch fehlt eine umfassende Erfahrung, besonders für höhere
Spannungen. Ferner sollen nach den Betriebsvorschriften .die
Hochspannungs-Leitungen, bevor Arbeiten an ihnen vorgenommen
werden, kurz geschlossen und geerdet werden. Bei isolier
ten Leitungen würde dies nur nach umständlicher Entfernung
der Isolierung möglich sein. Endlich soll es auch möglich sein.
bei Unglücksfällen durch einen übergeworfenen Draht oder dgl,
möglichst schnell und gefahrlos einen Kurzschluß herzustellen.
Aus diesen Gründen sind bei Hochspannung im allgemeinen nur
blanke Freileitungen zulässig. Isolierte Freileitungen: sind dagegen
bei elektrischen Bahnen (siehe Bahnvorschriften) und beiNieder
spannung erlaubt. ETZ 1904,S. 1114 N. 116. 1909,S,903. Isolierte
Leitungen haben ferner den Nachteil, daß der Isolierstoff die
Leitungen belastet und dem Schnee eine größere Auflageßäehe
bietet. Umgibt man die Isolierhülle von Leitungen noch mit
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Anke,d,ähk gut geerdet werden. Ferner mÜ8s~ bei der
Führung oon Leitungen an Wänden .und solchen Holz
masten, welche sich an verkehrsreichen Stellen befinden,
Isolatorenstützen und Tragteile von Streckenschaltern, K urz
schließem usw. an die Erdleitung angeschlossen werden. 12)

Bei Holzmasten genügt in diesem Falle ein geerdeter
Schutzring am Mast unterhalb der Leitung.

g) In die Betätigungsvestänge von Schaltern an Holz
masten sind Isolatoren er.nzuschalten, wenn eine zuver
lässige E,dung des Schalters nicht gewährleistet werden
kann. In diesem Falle ist nicht das Gestell selbst, son
dern das BetöJ.igungsgestänge unterhalb der Isolatoren zu
erden .13 )

einem weiteten Schutzmantel. indem ma.n die Leitung etwa in
Gestalt von Kabelnmit Bleimantel versieht, oder indem man sie
in ein Rohr einzieht, so verlieren sie den Charakter der Frei
leitungen und brauchen auch nicht den übrigen Bestimmungen
des § 22 zu genügen, dagegen kommen alsdann die §§ 21 u. 23
in Betracht.

Der Anstrich wird in der Regel unmittelbar auf die blanken
Drähte aufgetragen. Man benützt Asphaltlack, Mennigefirnis
Emaillack, Parazit (ETZ 1914, S. 747) u. dergL Auch liegen
für einzelne Drahtsorten, deren Faserhülle mit geeigneten
Stoffen angestrichen oder getränkt ist, günstigeErfahrungen vor.

12) E isenmaste und Ankerdrähte können, wenn sie nicht
gut geerdet sind, durch ElektrizitätAmengen. welche über die
Isolatoren hlnüberaickern, geladen werden und bilden dann eine
große Gefahr für Menschen; die Gefahr erhöht sich, wenn ein Iso
lator platzt oder der Draht sich vom Isolator löst oder sonstwie
mit dem Mast in Berührung kommt. AJsda.nn kann auoh bei
ziemlich guter Erdung des Mastes, während der Strom in ihm
verläuft, eine so hohe Spannungsdifierenz zwischen Mast und
der ihn umgebenden Erde oder zwischen benachbarten Punkten
der Umgebung auftreten, daß Menschen beschädigt werden.
ETZ 1905, S.279 N. 146. Das Gleiche gilt.für die Erdleitung
von Blitzschutzvorrichtungen im Falle, daß die Funkenstrecke
etwa durch Schnee, Eis oder fremde Körper überbrückt ist,
sowie während des überganges der atmosphärischen Entladun
gen. Ankerdriihte, die an Außenwänden von Geb äuden be
festigt waren, haben gelegentlich die Spannung der Betriebs-

' leitung auf dis metaJJischen Gebä.udeteiJe übertragen, so daß
beim Betreten eiserner Treppen Schläge verspürt wurden. über
Art der Erdung siehe § 3 S. 22 unter 11) und ETZ 19M,
S. 1115 N. 129.

18) Es gibt viele Örtlichkeiten, an denen eine gute Erde
nicht erreichbar ist ; auch ein besonderer, die Maste einer
Freileitung verbindender Erdungsdraht, der an entfernter
Stelle gute Erde findet, reicht nicht immer aus. um alle
Ströme, die ungünstigenfalls auftreten können, gefahrlos ab
zuführen. Alsdann muß an Stelle der Erdung oder neben ihr
d ie Isoli erung derjenigen Teile, die der Berührung zugänglich
s ind, helfend eingreifen. In d ie Griffstangen und Ankerdrähte
werden Isolatoren eingeschaltet, Eisenmaste mit Holz um
kleidet. Abspa.nnisolatoren werden zweckmäßig aus Stoffen
hergestellt , die weniger zerbrechlich sind als Porzellan, das
häufig unter Steinwürfen leidet.
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Ankerdrähte von Holzmaaten sind zu erden oder mit
zuverlässigen Abspanniaolatoren über Reichhöhe zu ver
sehen.

h) Bei parallel verlaufenden oder sich kreuzenden
Freileitungen, die an getrenntem oder gemeinsamem
Gestänge geführt sind, sind die Drähte so zu führen
oder es sind Vorkehrungen zu treffen, daß eine Be
rührung der beiden Arten von Leitungen miteinander
verhütet oder ungefährlich gemacht wird (siehe auch
§ 4 a).14)

i) Fernmelde-Freileitungen. die an einem Freileitungs·
gestänge für Hochspannung geführt sind, müssen so ein
gerichtet sein, daß gefährliche Spannungen in ihnen nicht
auftreten können, oder sie sind wie Hochspannungsleitungen
zu behandeln. Fernsprechstellen müssen so eingerichtet
sein, daß auch bei BeTÜhruru; zwischen den beider
seitigen Leitungen eille Gefahr tür die Sprechenden aus·
geschlossen ist.15)

14) Im allgemeinen empfiehlt es sich. getrennte Gestä.nge
zu verwenden. die etwa auf versehledenen Seiten der Straße ge·
führt werden. Auch dann ist die Möglichkeit zu beachten, daß
durch Wind oder Schneedruck eine der Leitungen samt ihremGe
stänge sicb neigt oder niedergerissen wird. Dies muß durch reich.
Iiche Bemessung der Gestängeund ihres Abstandes, durch zweck
mäßige Verankerung, namentlich an den Kurven und Ecken,
sowie durch regelmäßige Beaufsichtigung verhindert werden.
Sowohl bei getrenntea wie auch bei gemeinsamem Gestänge
kann eine besonders kräftige und sorgfältige Ausgestaltung
der ganzen Leitungsanlage (kleiner Msstabstand , mehrfache
Befestigung der Leitungen usw.), sowie auch die Verwendung
selbsttätiger Ausschalter herangezogen werden. um die Be
rührung der Leitungen zu verhüten oder ungefährlich zu
machen.

Bei Kreuzungen von zwei oder mehreren Freileitungen
werden Schutzdrähte oder Schutznetze (siehe Regel 5) benutzt
oder aber , was neuerdings für richtiger und sicherer gehalten
wird. man verstärkt das Gestänge und die Leitung derart und
sichert die Aufhängung durch so umfassende Maßnahmen, daß
ein Bruch auch unter den denkbar ungünstigsten Verhältnissen
ausgeschlossen erscheint. Für die Kreuzung von Starkstrom
leitungen mit Eisenbahngleisen und deren Telegraphenleitungen,
sowie mit den Telegraphen - und Fernsprechleitungen der Post
sind Leitsätze vereinbart, die gewisse Ausführungsformen und
AbmeBBungen . empfehlen. Siehe am Schlusse dieses Buches :
" Anhänge" .

16) Vgl. § 21 0) . Daß in Fernsprechleitungen , die mit
Hochspannungsleitungen sm selben Gestänge geführt sind, un
erwartet hohe Spannungen auftreten können. ist von Schrottke,
ETZ 1907, S. 685 und 707 nachgewiesen.

Diese rühren nicht etwa nur von übergesickerten ·Ladungen
her. sondern beruhen der Hauptsache nach auf Influenz. Sie
sind durch Verdrillung der Leitungen gegeneinander nicht zu
bekämpfen, weil im Falle eines Erdschlusses in einer der Lei.
tungen die geschaffene Symmetrie zerstört wird. Als Schutz
gegen die Intluenzwirkung kann die Vergrößerung der Erd.
kapazität der influierten Leitungen gelten. Leitungen, die nur
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4. Fernmelde - Freileitungen sollen entweder auf be
sonderem Gestänge oder bei gemeinsamem Gestänge in
angemessenem Abstand unterhalb derStarkstromleitungen
verlegt werden.

k) WenneineHochspan'Yfungsleitung überOrtschaften,
beuiohsue Grundstücke und gewerbliche Anlagen geführt
wird, oder wenn sie sich einem verkehrsreichen Fahr:weg

.so weit nähert, daß die Vorüberkommenden duroh Draht
brüche gefährdet werden können, müssendie Leitungsdrähte
entweder so hoch anqebraoht werden, daß im Falle eine«
Drahtbruches die herabhängenden Enden mindestens 3 m
t.'om Erdboden entfernt sind, oder es müssen Vorricktungen
attgebracht werden. die das Herabfallen der Leitungen
verhindern oder welche die herabgefallenen Teile selbst
spannungslo8 machen, oder es müssen innerhalb der
fraglichen Strecke alle Teile der Leitungsanlage mit ent
sprechend erhöhter Sicherheit ausgef.ührt werden. l B )

streckenweise mit den Hochspannungsleitungen parallel laufen,
schützen sich durch ihre größere Erdkapazität gewissermaßen
selbst: Geerdete Schutzdrähte in der Nähe der gefährdeten
Leitungen wirken nur dann ausreichend, wenn mehrere oder
ganze Netze angeordnet . werden. Als wirksamstes Hilfsmittel
ist das Führen der Fernsprechleitungen in Kabeln anzusehen.
Die Fernsprechanlage wird dadurch nicht wesentlich verteuert,
wenn das Fernsprechkabel 110m Hochspannungsgestänge auf
gehängt wird.

Sind derartige Hilfsmittel nicht in sicher wirksamem Maße
benutzt, so hat man die Berührung der Fernsprechleitungen
ebenso zu vermeiden, wie die der Leitung für Hochspannung.
Namentlich ist sie nach § 22 b) und Regel 2 in ausreichender
Höhe anzubringen. Ihre Berührung mit anderen. insbesondere
mit Niederspannungsleitungen ist auszuschließen (§ 4). - An den
Fernsprechstellen sind Isolierstände vorzusehen, Hör- und Spreoh
teile sowie die Griffe der Anrufkurbeln aus Isolierstoff zu bauen
und Spannungssicherungen zwischen Leitung und Spreohstelle
einzubauen. Siehe Regel 4.

16) Wenn die Enden der gebrochenen Drähte nooh 3 m
vom Erdboden entfernt bleiben sollen, so müssen die MlIoBte
um 3 m höher sein, als die Entfernung zwischen zwei benach
barten Masten. Dies kann nur bei sehr kleinen Mastabständen
durohgeführt werden, ist aber trotzdem oft das einfachste Hilfs
mittel. nämlich dann, wenn es sich um Sicherung eines schmalen
Weges handelt.

Um das Herabfallen der Leitungen beim Bruch der Lei.
tungen oder der Isolatoren zu verhindern, benutzte man früher
kräftige, auf der ganzen Strecke in ansehnlicher Breite angeord
nete Fangnetze. Diese sind schwerfällig, kostspielig und werden
leicht selbst Ursache einer Gefahr. Ein Hilfsmittel, um die
herabfallenden Teile spannungslos zu machen, ist die Gouldsche
oder HesseseheSicherheitsa.ufhängung (ETZ 1901; S. 637 u, 979);
sie bewirkt, daß der gebrochene Draht sich aus dem Zu.
sammenhang mit der Leitung löst und spannungslos herabfällt.
Damit der fallende Draht nioht an andern Drähten derselben
oder einer kreuzenden Leitungsstrecke hängen bleiben kann,
darf der so geschützte Draht nicht über einer andern Leitung
angebracht sein; auch der horizontale Abstand von anderen
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/5 . Schutznetze für Hochspannungsleitungen sollen SO

yestaltet oder a1l{1ebracht sein, daß 8ie auch bei starkem
Winde mit den Hochspannu1l{1s1eitungen nicht in Berüh·
rung kommen können und einen gebrochenen Draht mit
Sicherheit abfangen.

Sie 8011en, wo sie nicht geerdet werden können.
der höchsten vorkommenden Spann'ung entsprechend iso.
liert 8ein.17)

Leitungen ist reichlich (mindestens 30 cm) zu bemessen.
Ein anderes Mittel sind Erdungsbügel, die an den Masten neben
jeder Leitung oder an einer Gruppe von solchen derart an
geordnet sind, daß die fallenden Drähte den Bügel berühren
und so Erdschluß bekommen, der eine in der Leitung vorhan
dene Sioherung zur Wirkung bringt, so daß die Leitung strom
los wird. Die sichere Wirkung der Erdungsbügel erscheint
nioht überall gewährleistet, weil sie unter Umständen den
Draht durchschneiden, ohne daß die Erdung zuverlässig ein.
tritt. Daß eine genügend gute Erdung nioht immer durch
führbar ist, wurde S. 22 auseinandergesetzt. Der in Frank.
reich verwendete Apparat Giraud begegnet dieser Schwierigkeit
dadurch, daß ein beim Bruch der Leitung bewegter Hebel mit
der Leitung des andern Pols Kurzschluß bildet und so einen
selbsttätigen Ausschalter auslöst,

Neuerdinge strebt man dahin, durch besonders kräftige Ge
staltung der ganzen Leitungsanlage den Bruoh von Leitung und
Gestänge auszuschließen. Hierzu dient unter anderem die Kelten
aufhängung der Leitung an einem besonderen Tragdraht oder
die Verdoppelung der Leitung nach Ulbricht EI. Kr. u. B. 1910,
S. 307 oder ihre Befestigung an zwei bis drei Isolatoren an
jedem Stützpunkt nach Klingenberg. Werden die wirksamen
Kräfte auf Grund der Normalien über Freileitungen richtig in
Rechnung gesetzt, so kann durch entsprechende ~ergriißerung

der als nötig ermittelten Stärke eine hinreichende Sicherheit ge
boten werden. VgL ETZ 1906, S 55 Sp. 1 und . besonders ETZ
1909, S. 903 (Ausführungsbeispiel) .

Für Fuß- und Feldwege außerhalb von Ortschaften sind
die genannten Schutzmaßnahmen nicht gefordert. ETZ 1904.
S. 1113 N. 108; 1905. S. 279 N. 144b; 1910, S. 1322 N.233.

17) Zur Herstellung vonSchutznetzen verwendet man z.B.
Stahldraht, wobei die Längsdrähte mit 2,5 bis 3 mm Durch.
messer, die Querdrähte als 2 mm Stahl. oder 2,5-3 mm Eisen
draht in Abständen von I m angeordnet werden. Die Quer.
drähte dürfen nicht zu stark sein, damit sie nicht die Längs.
drähte zu stark belasten und nicht durch ihr Gewicht eine seit
liche Einschnürung des Netzes hervorrufen. Bei größeren Ab.
messungen sind Drahtseile zu verwenden. Oft ist ein Gitter aus
Gasrohr und dgl. dem Drahtnetz vorzuziehen.

Bei Herstellung der Schutznetze ist es wichtig, deren Sehwin
gungsdauer nach der der Leitungen abzustimmen, damit beim
Schwingen im Wind keine Berührung zwisohen Leitung und
Schutznetz eintreten kann.

Bei Benützung von Eisenmasten ist das Schutznetz inder
Regel zu erden (§ 22 f). Ist ein Maschinenpol geerdet, 80 ist
das geerdete Schutznetz mit diesem Pol in leitende Verbindung
zu bringen, damit beim Herabfallen der spannungführenden
Drähte ein möglichst vollständiger Kurzschluß entsteht. der die
Sicherungen auslöst. Wird das Schutznetz isoliert, so geschieht
dies mit Hochspannungsisolatoren; dabei ist es so hoeh zu
legen, daß es nicht berührt werden kann.

Weber, Erläuterungen. 12. Aufl. 8



114 I. ErrichtungsvorBchriften.

. 6. Bei Winkelpunkten von Hochspann~ngsleitungen
sollen die Leitungen an zwei Isolatoren mit Sicherheits
b'Ü!]el abgespannt werden, die beim Bruch von Isolatoren
das Herabfallen der Leitungen verhindern.1 B )

l) Hochspannungs-Freileitungen zur Versorgung aus
gedehnter gewerblicher Anlagen, größerer Anstalten, Ge
höfte und dergleichen müssen während des Betriebes
streckenweise spannungslo8 gemacht werden können.1 9 )

7. Dies soll auch bei Ortschaften den örtlichen Verhält
n issen entsprechend beachtet werden.

bar

§ 23.
Installationen im Frelen.t)

a) Im Freien verlegte Leitungen müssen abschält
sein,")

18) Die beiden Isolatoren können hinter. oder neben
ein ander sitzen.

19) In Ortscbaften kann es vorkommen , daß z, B. bei
Schadenfeuer mit hohen Leitern und ähnlichen Geräten hantiert
werden muB. In solchen Fällen muß die Leitung ausgesohaltet
werden. Auch bei Unfällen an den elektrischen Einrichtungt>n
kann dies nötig sein. Die Ausschalter oder Kurzschließer sind
in solcher Zahl und an sol chen Punkten (Wegkreuzungen
u. dgl.) anzuordnen, daß sie im Notfall innerhalb angemessener
Zeit erreicht werden, können. Die zuständigen Organe, Feuer
wehren, Ortsbehörden, sind über die Lage und Handhabung der
Aueschalter zu unterrichten. ETZ 1905, S. 279 N . l44a.

über Gefährdung der Feuerwehr durch Anspritzen von
Hoohspannungsleitungen vgl. ETZ 1903, S. 478.

§ 23. 1) Installationen im Freien Bind seit d. J .
1907 in den Vorschriften besonders behandelt. Zur Beleuch
tung von Gärten, Anlagen , Höfen, Bauplätzen, zum Antrieb
von Kranen, Aufzügen, H ängebahnen und anderen Motoren
in Fabrikhöfen und landwirtschaftlichen Gütern, als Reklame
schilder auf Dächern und an der Außenwand von Ge
bäuden kommen sie in immer größer werdenden Umfange vor.
Vielfach sind Zweifel darüber entetanden , in welcher Weise sie
auszuführen seien. Sie unterliegen anderen Bedingungen als
die im § 22 behandelten Freileitungen. Diese sind vorzugsweise
längere Linien und befinden sich vielfach auf öffentlichem oder
auf fremdem Gnmd und Boden. Deshalb ist für die Frei
leitungen das öffentliche Interesse ·in erster Linie maßgebend,
während dieInstallationen im Freien mehr innerhalb von Privat.
grundstücken vorkommen , daher auch in höherem Maße dem
Eingriff Unbefugter entzogen sind und leichter überwacht und
bedient werden können. Bei den Installationen im Freien
handelt es sich auch nioht nur ' um die Leitungen, sondern
ebensosehr um Fassungen, Schalter u. dgL Immerhin gehen
beide Arten von Einrichtungen ineinander über , weshalb zu
ihrer Unterscheidung im § 2 c) die Entfemung der Stützpunkte
herangezogen ist. Selbstverständlich wird eine Freileitung, die
sich ihrem übrigen Zweck und Wesen nach als solche kenn.
zeichnet, nicht dadurch von den für sie gültigen Vorschriften
befreit, daß man etwa auf bestimmten Strecken ihre Stütz.
punkte auf 20 m zusammenrüokt.

2) Da die Installationen im Freien denWitterungseinflüssen
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b) Im Freien ist die feste Verlegung von unge
schützten Mehrfachleitungen unzuläasig.s)

c) Träger und Schutzverkleidungen von Hochspan.
nungsleitungen im Freien, die mehr als 750 V gegen
Erde führen, müssen durch einen roten Blitzpleil licht
bar gekennzeichnet sein.4)

1. Bei im Freien offen verlegten Leitungen ist der
Schutz gegen Berührung besonders zu beachten.6)

2. Ungeschützte Niederspannungsleitungen im Freien
sollen so -verlegt werden, daß sie ohne besondere Hilfs
mittel nicht berührt werden können, sie sollen jedoch
mindestens 21/ 2 m vom Erdboden entfernt sein .s)

3. Unge.schiäzte Hochspannungsleitungen im Freien
sollen in der Regel mit ihrem tiefsten Punkt mindestens
6 m von der Erde entfernt sein.

sowie allerlei mechanischen Angriffen in höherem Maße aus
gesetzt sind, als die Hausinstallationen oder die Kabelnetze,
mit denen sie zusammenhängen. so ist es geboten, sie ab.
schaltbar zu machen. Man kann dann die entstandenen Fehler
leichter aufsuchen und verbessern und die von den Fehlern
verursachten Störungen und Stromverluste während der Zeit,
wo die Installation im Freien außer Betrieb ist , vom übrigen
Teil der Anlage fernhalten. Das Abschalten wird meistens durch
besondere Schalter geschehen, doch kann es auch mittels be
quem herausnehmbarer Sicherungen eder Trennstücke erfolgen.
. 3) Mehrfachleitungen in Gestalt von verdrillten oder ver

flochtenen Drähten und Schnüren sind gegen verschiedene schäd
liche Einflüsse weniger widerstandsfähig als getrennt geführte
oder in einem Rohr nebeneinander gelegte einfache Leitungen.
Die Feuchtigkeit kann sich zwischen den Leitungen leicht fest
setzen. Bei Schnüren können einzelne der feinen Drähte brechen
und mit ihren Enden die Hüllen durchbohren, so daß Kurz
schluß entsteht. Die geringere Steifigkeit gibt zu größerem
Durchhang und somit zum Schwingen und Scheuem an
Befestigungsmittelnund anderen Gegenständen, auch zum
Fangen und Verwickeln mit Besen, Vorhangschnüren , Werk.
zeugen Anlaß Bei Drähten. die gemeinsam in einem Rohre
liegen, ebenso bei mehradrigen Kabeln und mit Bleimantel
versehenen Panzerdrähten faUen diese Bedenken weg. Diese sind
daher durch § 23 b) nicht verboten. ETZ 1910, S. 196 N.200.

4) Siehe § 22 c) unter ß), S. 106.
5) Vgl. § 3, § 10 0), § 11c), § 21 a), b), 0), d). Der Schutz

ist wichtig, weil Leitungen und Apparate durch die Witterung
schadhaft und dadurch gefährlich werden köunen und weil
im allgemeinen ein größerer Kreis von Personen in Betracht
kommt als in Gebäuden. Anlagen an öffentlichen Plätzen, in
Wirtsgärten u. derg\. sind besonders sorgsam zu schützen.

6) Die unter 6) erwähnten Schutzmaßnahmen sind durch
die Regel 2 noch weiter verschärft. Diese gilt auch für Kon
tsktleitungen ETZ 1911, S.743, N. 238. Hiernach ist auch
bei Niederspannung nicht nur im Handberelch, sondern soweit
überhaupt die Leitung zugänglich ist. ein Schutz durch Rohre,
Latten oder dgl. geboten. Es empfiehlt sich, die Installationen
tunlichst nicht an solchen SteVen anzubringen, die dem Ver·
<ehr stark ausgesetzt sind. Unter Umständen wird man durch
Schranken, Wl\mungstafeln usw. das Herankommen an die In
staIlation erschweren.

8"
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4 . Wenn bei Fahrleitungen die in Regel 2 und 3 ge
nannten Maße nicht eingehalten werden können oder
die F ahrleitungen lose auf Stützpunkten ruhen müssen,
so sollen den Betriebsverhältnissen entsprechend Vor
sichtsmaßregeln getroffen werden .")

5. Apparate sollen tunlichst nicht im Freien unter
gebracht werden; läßt sich dies nicht vermeiden, so soll
für besonders gute Isolierung, zuverlässigen Schutz gegen
Berührung und gegen schädliche Witterungseinflüsse
Sorge .getragen werden.v)

§ 24 .

Leitungen in Gebäuden.

a) Innerhalb von Gebäuden müssen alle gegen
Erde unter Spannung stehenden Leitungen mit einer
Isolierhülle im Sinne des § 19 versehen sein.

Nur in Räumen , in denen erfahrungsgemäß die
Isolierhülle durch chemische Einflüsse rascher Zerstö
rung ausgesetzt ist, ferner für Kontaktleitungen und
dergleichen dürfen blanke spannungführende Leitungen
Verwendung finden, wenn sie vor Berührung hinreichend
geschützt sind.')

b) Bei Hochspannung sind ungeerdete blanke Lei
tungen außerhalb elektrischer Betriebs· und Akkumula
torenräume nur als Kontaktleitungen gestattet . Sie müssen

7) Bei Hängebahnen in Fabrikhöfen und bei ähnlichen
Einriohtungen fordern manchmal die Betriebszweoke ein Ab
weichen von, den genannten Maßen. Derartige Einrichtungen
müssen auch gelegentlich mit größeren Spannweiten als 20 m
ausgeführt werden und k önnen trotzdem gemäß ihrer Zweck
bestimmung den Vorschrlften für Freileitungen ni oht unter
worfen werden.

8) Gegen Verwitterung ist Anstrich mit wetterfcsten
Farben zu empfehlen; er ist nach Bedarf zu erneuern. Uber
haupt ist im Freien öftere Nachprüfung und Instandhaltung
aller Einrichtungen unerläßlioh.

§ 24. 1) Grundsätzlioh sind in Gebäuden, eben..o -a ueh in
Bergwerken, geschlossenen Höfen u. derg!., abgesehen von ge
erdeten Leitungen, nur isolierte Leitungen zu verwenden, weil
blanke Leitungen zu Unfällen durch Berührung mit Werk
zeugen, Werkstücken und andern Gegenständen -Anlaß geben.
Auoh in Ställen, Scheunen, Kellern usw. sind blanke Lei
tungen .zu vermeiden. Gegen Feuchtigkeit und chemische An 
griffe können meistens auch isolierte Leitungen durch Anstrich
gesohützt werden. Unvermeidlich sind blanke Leitungen, wenn
sie als Fahrleitungen dienen, sowie in solchen Betrieben, wo
sie großer Hitze ausgesetzt sind, z. B. bei großen elektrischen
Ofen, ferner als Bestandteile von Schaltanlagen, wie Sammel
schienen u. dergl.

Bei Hochspannung ist ihr~ Verwendung noch weiter ein
geschränkt. (§ 24b),

über Verlegung und Schutz geerdeter blanker Leitungen
vgl. § ,21 d) unter 9) S. 93.
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an geeigneter Stelle mit Schalter allpolig a1J8chaltbar sein.
Für Fahrleitungen gilt § 23i .2 )

o) Bei Abzweigstellen muß den auftretenden Zug
kräften durch geeigneteAnordnungen Rechnung getragen
werden.")

2) Während bei Freileitungen für Hochspannung die blanke
Leitung durch § 22 e) vorgeschrieben ist . ist ihre Verwendung
in Gebäuden auf das Notwendigste beschränkt. Die Isolierhülle
wird dem. der durch Zufall mit der Hochspannungsleitung in
Berührung kommt. zwar keinen absoluten Schutz gewährleisten,
aber immerhin unter normalen Verhältnissen, wenn sie den
WitterungseinßüBBen entzogen ist, die Gefahr erheblich herab.
setzen. Nach § 3 b) und § 21a) und b) müssen die Leitungen
für Hochspannung. auch wennsie eine Isolierhülle tragen, durch
ihre Lage oder durch Verkleidung der Berührung entzogen
und gegen mechanische Beschädigung geschützt sein .

S) Die En tlastung der Abzweigstellen geschieht durch
Befestigungsmittel (Ieoliergloeken, Rollen eto.), die in unmittel
barer Nähe der Verzweigung so angeordnet werden, daß sie den
abgezweigten Teil trageh, ohne die Hauptleitung aus ihrer Lage
zu bringen. Am einfachsten ist es, die Abzweigungen nur an
den Befestigungsstellen der Hauptleitung selbst vorzunehmen.
Ist die Leitung und die Abzweigleitung in Rohren verlegt, so daß
beide Teile auf ihrer ganzen Länge gestützt und überhaupt nicht
gespannt werden. so entfällt natürlich die Notwendigkeit einer
Entlastung. Dagegen ist die Entlastung von Zug besonders
auch beim Anschluß von Schnurpendeln (§ 18c) und von trans
portablen Stromverbrauchern zu beachten, welch letztere nach
§ 211) mittels Steckkontaktes oder dgl. zu erfolgen hat.

Stromverbraucher, die nicht transportabel, wohl aber be
weglich. d. h . mittels biegsamer Leitung angeschlossen werden,
wie Webstuhllampen, Kulisseawsgen, auch schwenkbare Wand.
arme usw. sind in ihrer Bewegungsfreiheit zu begrenzen und
die biegsamen Leitungen genügend lang zu wählen. Auch gegen .
das Zerren an etwa sich bildenden Schleifen der Zuleitungen
ist ihr Anschluß an die Stromklemmen zu sichern wie nach
§ 18o) bei hängenden Beleuchtungskörpern. vgl. auch § 18i •

Beim Gebrauch der Steckkontakte (§ 13) begegnet man
oft einem leider sehr beliebten, aber durchaus fehlerhaften Ver
fahren, darin bestehend, daß beim Abschalten beweglicher Ap
parate von der Anschlußdose die Leitungsschnur ergriffen und
so lange an ihr gezogen wird, bis sich der Stecker aus seinen
Federn löst. Da aber auch unbeabsichtigterweise durch
die Handhabung der beweglichen Apparate (Kochapparate,
Tischlampen, Plätteisen) vielfach Zug auf die Leitungsschnüre
geübt wird, so ist es nötig, die Anschlüsse so zu gestalten,
daß die Kupferlitze selbst entlastet wird (§ 13a). Zu diesem
Behufe kann die Umklöppelung oder noch besser eine beson
dere mit der Litze verflochtene Trageschnur an beiden Ende
so befestigt werden. daß sie den Zug aufnimmt (vgl. auch
§ 18 c), Es existieren Anschlußdosen, welche das oben erwähnte
mißbräuchliche Verfahren dadurch verhindern, daß sie nach Art
eines Bajonettverschlusses gebaut sind. Um die zum An. und
Abschalten erforderliche Drehung auszuführen, muß man den
Knopf selbst erfassen, und der schlechten Gewohnheit, an der
Schnur zu ziehen, wird so entgegengearbeitet- Auch kann der
Stecker durch einen Schalter verriegelt sein. was bei Hochspan
nung Vorschrift ist (§ 13 d).
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d) Durch Wände, Decken und Fußböden sind die
Leitungen so zu führen, daß sie gegen Feuchtigkeit,
mechanische und chemische Beschädigung sowie Ober
flächenleitung ausreichend geschützt sind.')

1. Die Durchführungen sollen entweder der in den
betreffendenRäumen gewähltenVerlegungsartentspreohen,
oder es sollen haltbare isolierende Rohre verwendet
werden und zwar für jede einzeln verlegte Leitung und
für jede Mehrfachleitung je ein Rohr.6)

In feuchten Räumen sollen entweder Porzellan- oder
gleichwertige .Rohre verwendet werden, deren Gestalt
keine merkliche Oberflächenleitung zulä.ßt, oder die
Leitungen sollen frei durch genügend weite Kanäle ge
führt werden.6)

4) Nach Regel 1 sind alleDurchführungen, sofern sie nicht
in weiten Kanälen oder mittels Kabel bewerkstelligt werden.
mit Hilfe von Rohren auszuführen. Porzellan-, Papier-, Eisen
rohre mit isolierender Eiulage sind zulässig. Ungeschützte Pa
pier- und Hartgummirohre gewährleisten nicht immer die ge
forderte Haltbarkeit, namentlich nicht bei Durchgängen durch
Fußböden. Es ist demnach unter anderm durchaus verboten,
.T ür- oder Fensterrahmen, Holzwände, Schalttafeln, usw.
einfach zu durchbohren und die Drähte durch das enge Loch
ohne weiteres hindurchzuführen: stets sind Führungen einzu
setzen, welchen ma.n passend abgerundete Enden gibt, um das
Scheuern des Drahtes an den Rohrkanten zu vermeiden.

0) Wo dieDrähte einzeln verlegt sind, sollen sie nicht durch
ein gemeinsames Rohr, sondern mittels getrennter Rohre durch
Wände und Decken geführt ' werden, damit nicht die ohnehin
stärker gefährdete Stelle des Durchgangs auch noch eine weniger
gute Verlegungsart aufweist, als die übrigen Strecken. Dagegen
ist es z. B. zulässig, die Steigleitungen völlig in Rohren zu ver
legen, die Verteilungsleitungen in den einzelnen Stockwerken
dagegen offen. Vergl. ETZ 1896, S. 683: 1902, S. 689. Beim
Übergang getrennter Leitungen in Mehrfe.chleitung benutzt man
zur Durchföhrung gegabelte Rohre so, daß die Mehrfachleitung
das Rohr dnrchsetzt. ETZ 1910,S. 1322 N. 227.

Es empfiehlt sich, die Rohre an einem oder an beiden
Enden abzudichten um eine mit Abscheidungvon Kondenswasser
verbundeneLuftzirkulation zu verhindern. Auchwird so verhütet,
daß bei wiederholtem Tünchen der Wände der freie Raum
zwischen Rohrwand und Drahtleitung mit Kalk ausgefüllt wird,
der die Drähte angreift. Das Abdichten geschieht am besten
mit Isoliermasae.

Leitungen für sehr hohe Spannungen werden aus dem
Freien in Gebäude zweckmäßig mittels weiter Durchbrechungen
eingeführt, in denen durchbohrte Glasscheiben sitzen. ETZ 1906,
S. 56, Sp. 1. Einführungen mittels Hochspannungsisola.tor siehe
ETZ 1907, S. 865; 1911, S. 1006.

6) In feuchten Räumen geben engeRohre und Durchlässe
leicht zu dauernden Ansammlungen von Wasser Anlaß, das
oft chemisch wirksame Stoffe enthält, die die Leitung angreifen:
außerdem kann es über die Oberfläche des Rohres hinweg eine
Stromableitung zur Wand und Erde vermitteln, wenn nicht,
wie vorgeschrieben, die Enden der Rohre als Isolierglocken aus
gebildet sind. Metallrohre mit isolierenderEinlage und glooken
förmigen Endstücken aus Porzellan sind im Handel zu haben.
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über Fußböden sollen die Rohre mindestens 10 om
vorstehen; sie sollen gegen mechanische Beschädigung
sorgfältig geschützt sein. Bei Hochspannuw; BDUen die
Rohre außerdem an Decken und Wandflächen minde.stens
5 cm vor8tehen.7 )

§ 25.

Isoller- und Befestigungskörper.
a) Holzleisten sind unzulässig.1 )

b) Krampen sind nur zur Befestigung von betriebs
mäßig geerdeten Leitungen zulässig, wenn dafür ge-

7) An der Durchgangastelle durch Fuß bö den sind die Lei·
tungen der Gefahr, beschädigt zu werden, besonders stark aus
gesetzt. Auch eindringendes oder an den Leitungen entlang
laufendes Wasser ist zu fürchten, Hier wird man zerbrechliche
Rohre aus Glas oder dünnem Porzellan, sowie spröde Hartgummi.
rohre oder ungeschützte Papierrohre vermeiden, oder sie noch
mals besonders schützen.

Wenn weite Kanäle. in denen dieselbe Verlegungsart bei
behalten werden kann, wie in den durch die Kanäle verbundenen
Räumen, in Rücksicht auf die gute und gleichmäßige Isolation
den engen Durchführungsrohren vielleicht vorzuziehen sind, so
sei doch nicht unerwähnt, daß sie schon bei ausgebrochenem
Schadenfeuer dessen Ausbreitung von einem Stockwerk zum
andem erleichtert oder veranlaßt haben. Man wird daher bei
Deckendurchgängen in der Wahlder Abmessungen solcher Kanäle
eine gewisse Vorsicht üben müssen.

§ 25. 1) Es ist bekann t, daß Holzleisten schon sehr vielfach
zu Brandfällen Anlaß gegeben haben. Obwohl die se Art der Ver.
legung, welche sich rasch ausführen läßt und die Drähte gegen
Verletzungen schützt, eine Zeitlang sehr verbreitet war, so hat
sich doch nach und nach ein ernstes und wohlbegründetes Miß
trauen gegen ihre weitere Anwendung festgesetzt, und schon vor
Jahren sind die Holzleisren von einzelnen Elektrizitätswerken,
wie z. B. von den Berliner E. W., auf Grund schlechter Er
fahrungen verboten worden. Da in der Folge ihre Verwendung
auch anderwärts erheblich eingeschränkt worden ist und bessere
Verlegungsarten ausgebildet worden sind, Ba konnte bereits bei
der ersten Aufstellung dieser Vorschriften im Jahre 1895 die An
wendung der Holzleisten gänzlich untersagt werden, ohne eine
Störung der Installationstechnik befürchten zu müssen. Auch in
der Folge hat sich ein begründetes Bedürfnis für den Gebrauchder
Holzleisten nicht geltend gemacht. Die gelegentlich für ihre
Wiedereinführung vorgebrachten Gründe haben sich bei wieder
holter sorgfältiger Prüfung durchdie zuständige Komm. d.V. D.E.
nicht als stiohhaltig erwiesen.

Die Gefährlichkeit der Holzleisten beruht in folgendem:
Sie werden fast ausschließlich aus leichten weichen Holzarten
hergestellt, welche die Feuchtigkeit begierig aufsaugen und fest
halten. Unterstützt durch die löslichen Bestandteile des Holzes
und die bei der Fäulnis entstebenden Stoffe greift die Feuchtig
keit die Isolierhülle der Drähte und letztere selbst an; es bilden
sich u. a, Kupfersalze, welche das Holz leitend machen, so daß
sich ein vom Draht über und durch die Holzleiste nach der Erde
verlaufender Strom ausbildet, der unter Umständen die weitere
Zerstörung des Drahtes unterstützt. Schließlich wird entweder
der teilweise zerfressene Dreht soschwach, d8.ß er auch durch den
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sorgt ist, daß der Leiter weder mechanisch noch che
misch durch die Art der Befestigung beschädigt wird.s)

normalen Strom zum Glühen kommt und, ohne daß die zuge.
hörige Bleisicherung in Wirkung tritt, die Leiste in Brand setzt,
oder es bildet sich zwischen den beiden Poldrähten ein durch das
zersetzte und imprägnierte Bolz gehender Strom aus, welcher die
zu mittelmäßigen Leitern gewordenen Holzteile zum Glühen
bringt.

Mehrfach ist beobachtet worden, daß solche Brandfälle
auch in scheinbar trockenen Räumen dadurch entstanden sind,
daß die die Leiste tragende Wand oder Deckevorübergehend an
einer beschränkten Stelle feucht wurde, indem z. B. eine in der
Wand verlaufende Wasserleitung leckte oder indem von einem
über der Leitung befindlichen Stockwerke her Wasser durch die
Decke sickerte, oder wenn infolge einer Undichtheit in der Be.
dachung Regen. und Schneewasser eindrang. Als besonders ge
fährlich hat sich die mit Tapete überzogene Holzleiste erwiesen,
da sie das Wasseraus der Mauer aufnimmt, ohne es an ihrer.Ober.
fläche wieder verdunsten zu lassen. Bedenkt man außerdem,
daß die Holzleistehäufig dazu benutzt wurde,um einen zu irgend
welchen häuslichen Zwecken dienenden Nagcl oder Haken auf
zunehmen, welcher bei schiefer Stellung Kurzschluß verursachte,
so ergibt sich eine ungezwungene Erklärung der außerordentlich
/Zraßen Zahl von Fällen, in welchen Brandschäden an Holzleisten
ihren Ausgangspunkt genommen haben .

Man hat versucht, die Leisten mit fäulniswidrigen Stoffen
oder mit solchen, welche sie wasserundurchlässig machen, zu
tränken, doch hat sich dies mcht bewährt. da diese Stoffe ent
weder selbst den Draht angreifen, oder die Entzündlichkeit der
Leiste noch erhöhen, zum Teil üblen Geruch oder Flecken auf
den Wänden verursachen. Auch untergelegte Porzellanscheiben,
welche die Leiste von der Wand entfernt halten, sind ein unge
nügendes Mittel, da sie nicht hindern, daß die Leiste mit Tapete
überklebt und so die im § 21!! empfohlene Zugänglichkelt der
Leitung zu nichte gemacht wird. Ober den Wert der Holz
leisten siehe Zeitschrift für Elektrotechnik, Wien, Bd. 14.
S. 455, Sp. 2.

Wo der notwendige Schutz der Leitungen nicht durch Rohre
erreicht werden kann, oder diese aus besonderen Gründen nicht
verwendet werden sollen, ist ein aus Brettern oder Blech herge
stellter Kanal über die auf Rollen oder Glocken verlegte Leitung
zu bauen. der die Luft frei zntreten läßt und zur Besichtigung
der Leitung geöffnet werden kann.

2) Krampen haben den Nachteil, daß bei ihrer Verwendung
d ie Beschädigung der Isolierschioht von Drähten, Schnüren oder
Kabeln nicht sicher vermieden werden kann. Tritt eine solche
Verletzung ein, so bildet die Krampe selbst sofort einen Strom
weg zur Wand und Erde. Außerdem bietet die Krampe nicht
die Möglichkeit, den meistens erforderlichen Abstand der Leitung
von der Wand einzuhalten. Auch bei Befestigung von betriebe
mäßig geerdeten, blanken Leitungen mitte1stKrampen ist Sorge
zn tragen, daß der Draht nicht durch die Krampe verletzt werde;
dazu helfen Einlagen oder passende Gestaltung der Krampen.

An feuchten Stellen kann chemische Zerstörung eintreten.
wenn Draht und Krampe aus verschiedenen Metallen bestehen,
die ein galvanisches Element bilden. Möglicherweise spielen da.
bei die chemischen Eigenschaften der verschiedenen Arten von
Wandverputz eine Rolle. Jn Stuttgart habensich verzinnte Eisen
krampen auf versinnten blanken Kupferdräht en bewährt.
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c) Tsolierglocken müssen so angebracht werden,
daß sich in ihnen kein Wasser ansammeln kann,")

d) Isolierkörper müssen 80 angebracht werden,
daß sie die Leitungen in angemessenem Abstand von
einander, von Gebäudeteilen. Eisenkonstruktionen und
dergleichen entfernt halten.t)

1. Bei F ührung von Leitungen auf gewöhnlichen
Rollen längs der Wand soll auf höchstens I meine
Befestigungsetelle kommen. Bei Führung an der Decke
können den örtlichen Verhältnissen entsprechend aus
nahmsweise größere Abstände gewählt werden.s)
~ I In B. u . T . sind gewöhnliche Rollen unzulässig. I

2. Mehrfachleitungen sollen nicht so befestigt werden,
daß ihre Einzelleiter aufeinander gepreßt sind.s)

3) Mantelrollen, die unter Umständen als Ersatz von Glocken
dienen, sind ebenfalls so anzuordnen, daß das Wasser abläuft,
ohne die Isolierfähigkeit zu beeinträchtigen. ETZ 1904, S. 1115
N.127.

4) Die Isolierkörper müssen feuchtigkeitssicher sein. Wo
mechanische Beschädigung zu befürchten ist, wird oft Por
zellan oder Gla.s durch zäbere Stoffe ersetzt. Zu beachten ist,
daß der angegebene Abstand von der Wand an jeder Stelle
des Drahtes vorhanden sein muß; es sind also dort, wo die
Leitung vorspringende Teile, wieVerzierungen, Türstöcke u. dgl.,
kreuzt oder um vorspringende Ecken geführt wird, die Befesti
gungsstücke so zu verteilen oder auf die vorspringenden Gegen
stände selbst zu setzen, daß die gegebenen MaßE' überall ein
gehalten sind. Die geforderten Mindestabstände smd aus § 21
zu ersehen.

Die geforderten Abstände von der Wand werden bei nied
riger und mittlerer Spannung am einfachsten durch entsprechende
Auswahl der Größe der Rollen erlangt. .Die so festgelegte Größe
der Befestigungsstücke regelt von selbst auch zugleich den Ab.
stand der Drähte unter sich, soweit hierfür nicht in § 21 f) für
blanke Leitungen sch ärfere Forderungen aufgestellt sind. Bei
höheren Spannungen sind ausladende Isolatorstützen oder be
sondere Tragarme erforderlich. Diese werden jedoch in bezug
auf den Abstand der Leitung von ihnen nicht als "Wand" be
trachtet, denn in der Nähe der Isolatorstützen ist der Draht
nnverrückbar befestigt, während gegerrüber der freien Wand
sein Durchhang und seine Beweglichkeit zu beachten und bei
den geforderten Abständen berücksichtigt ist.

6) Bei Einhaltung der vorgeschriebenen Abstände der Be
festigungsstellen können zwischen diesen noch Eckrollen oder
Abstandsatücke nötig werden, die unter Umständen eine be
sondere Befestigung an der Wand oder eine Bindung des
Drahtes entbehren können. VgJ. S. 96 unter IS} sowie ETZ
1902, S. 1133 N. 24; 1905, S, 702 N. 169.

6) Die Bestimmung für Mehrfachlei ter hat den Zweck, die
Gefahr eines Kurzschlusses zu vermeiden, welche insbesondere
bei biegsamen Schnüren vorhanden ist, da diese gegen Druck
weniger widerstandsfähig sind als massive Drähte. Metallene
Bindedrähte sind zwar sehr bequem zu handhaben, sie schneiden
jedoch zu sehr in die Isolierschicht der Leitungen ein, besonders
wenn sie - was sehr nahe liegt - durch Zusammenwürgen ihrer
Enden mit der Zange gebunden werden, wobei mehr oder weniger
starke Verletzungen der Leitung fast unvermeidlich werden
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§ 26.
Rohre.

a) Rohre und Zubehörteile (Dosen, Muffen, Winkel
stücke usw.) aus Papier müssen einen Metallüberzug
haben.')

1. Dosen sollen entweder feste Stutzen oder hin
reichende Wandstärke zur Aufnahme der Rohre haben.

2. Robrähnliche Winkel-, T·, Kreuzstücke und der
gleichen sollen als Teile des Rohrsystems in gleicher
Welse ausgekleidet sein wie die Robre selbst. Scharfe
Kanten im Innern sind auf alle Fälle zu vermeiden.

Man verwendet hier am besten in schmale Streifen gcschnittenes
Isolierband oder Bindeschnur, Auch bei Einfachleitungen ist
darauf zu achten, daß die Isolation der Leitung nicht durch den
Bindedraht verletzt wird. Man verwendet verzinnten blanken
oder umsponnenen Kupferdraht von mindestens I qmm Stärke.
Die Leitungen sind an den Bindestellen durch eine Umwioklung
von isolierendem Stoff besonders zu schützen. In feuchten
Räumen setzen metallene BiDdedrähte leicht Oxydschichten
an, die ihrerseits die Gummihülle der Leitungen angreifen.

§ 26. 1) Rohre dienen als Schutz gegen Berührung, gegen
mechanische und gegen chemische Beschädigung der Leitungen.
Gebräuchlich sind Gummirohre, Papierrohre mit Metallüberzug,
Eisenrohre mit und ohne Isoliereinlage, geschlitzte federnde
Eisenrohre.

Metallrohre spielen außerdem eine besondere Rolle in be
stimmten Verlegungsa.rten, indem sie selbst als geerdete metal
lische Leitung dienen und gleichzeitig den oder die zugehörigen
anderen Leiter umschließen.

Wenn Leitungen dem Auge entzogen, also in die Wand ver
legt werden sollen, werden sie in der Regel in Rohren verlegt,
da Kabel meistens zu teuer sind und andere Verlegungsarten,
soweit über sieErfahrungen vorliegen, entweder nicht den n ötd
gen Schutz gewähren, oder eine Nachprüfung nicht gestatten:
Vgl. § 21!! unter17) S. 97, auch ETZ 1904, S. 1115 N. 124. Die
Verlegung unter Putz, d. h, in der Wand, ist nur bei Spannungen
bis 500 Volt üblich, weil bei den höheren Spannungen eine
größere übersichtlichkeit und leichtere Beaufsiohtigung erstrebt
werden soll Jedooh sind Durchführungs. und Einführungs
rohre auch bei höheren Spannungen nicht ausgeschlossen.

Die Mauerfeuohtigkeit ist den aus Papier bestehenden
Rohren undVerbindungsdosen gefährlich, ETZ1903, S. 1049 N. 72,
daher ist derMetallüberzug vorgeschrieben worden, nachdem eine
Umfrage ergeben hatte, daß in der Praxis überwiegend nur
Rohre mit diesem verwendet werden. Der überzug kann durch
einen Anstrich nooh haltbarer gemacht werden. Dies ist bei
den Messingmänteln üblicher Dicke im Freien stets nötig.
Dosen und Verbindungsstücke aus Stoffen, die der Feuohtig
kert besser widerstehen als Papier, .bedürfen eines Meta.llmantels
nicht. Die Verlegung der Rohre geschieht in der Regel wäh
rend des Baues, jedooh zweokmäßigerweise nicht früher, als bis
der größte Teil der Baufeuohtigkeit bereits aus den Mauem
verschwunden ist. Die Drähte sollen erst nach vollständiger
Austrocknung eingezogen werden. Werden die Rohre in unge
nügend ausgetrocknete Mauern verlegt oder bleiben die Mauern
dauernd feucht, so sind dünne Metallmäntel aus MeBBingbleoh
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b] Rohre aus Metall oder mit M etollüberzug mÜ8sen
bei Hochspannung in solcher Stärke oenoende: werden,
daß sie auch den zu erwartenden mechanischen und
chemischen Angriffen widerstehen.2 )

Bei Hochspannung sind die Btoßstellen metallener
Rohre metallisch zu verbinden und die Rohre zu erden.3 )

~ I In B. u. T. gelten beide Absätze auch für I
Niederspannung.
c) In ein und dasselbe Rohr dürfen nur Leitungen

verlegt werden, die zu dem gleichen Stromkreise ge
hören (siehe §§ 21hund 28 i) ~) .

der chemischen Zerstörung durch den Kalk ausgesetzt, man
muß alsdann kräftigere Eisenrohre verwenden.

Gnmmirohre bedürfen keines besonderen Schutzes gegen
Feuchtigkeit; sie können daher ohne weiteres in Putz verlegt
werden, soweit nicht mechanische Beschädigungen, etwa durch
in die Wand geschlagene Nägel, zu befürchten sind.

Gegen derartige Angriffe ist auch der übliche Messingmantel
der Papierrohre unzureichend. Gegebenenfalls, z. B. in Fehlböden.
über die ein Parkettboden genagelt wird, benützt man Psnser 
rohre oder besondere E isenschilder, etwa aus Winkeleisen.

2) Wird der im § 3 b) gegen Berührung und in § 21 a)
gegen Beschädigungen geforderte Schutz durch Metallrohre
oder metallüberzogene Rohre bewirkt. so erfordert bei Hoch
spannung schon die nach § 3 c) und § 21 b) nötige Erdung und
die sichere Verbindung der StoßsteIlen eine gewisse Stärke des
Metalles, Auch abgesehen von diesem Grunde soll bei Hoch
spannung der Schutz der Leitungen besonders kräftig sein.

S) Die leitende Verbindung der Stoßstellen und die Erdung
der Rohre ergeben sich aus den Forderungen. die in § 3 c) und
§21b) für andere metallische Schutzverkleidungen aufgestellt sind.

Die metallische Verbindung ist auch bei Niederspannung
mit besonderer Sorgfalt auszuführen, wenn das Rohr selbst als
geerdete Rückleitung benutzt wird. Dies ist nur bei Rohren
von genügender Leitfähigkeit angängig. Peschelrohre z, B ver
tragen in den Abmessungen 8, 14, 18 mm eine Strombelastung
von 10, 15, 20 Ampere. Die Verbindung der Stoßstellen ge
schieht entweder durch aufgeschraubte Muffen. oder bei Pesebel
rohren durch unmittelbaren Kontakt der ineinandergesteckten
Bohrenden, wobei der Längsschlite eine dauernd feste federnde
Berührung der vorher blank gemachten Flächen verbürgt.

4) Mehr als eine zusammengehörige Hin- und Rückleitung
sollen in der Regel nicht in dasselbe Rohr gelegt werden. Beim
Anschluß kleiner Drehstrommotoren bedarf es hierzu dreier
Drähte. Auch können bei Gleichstromanlagen drei Drähte zu
sammengehören, wenn sie z. B. zu einer Lampengruppe führen,
die von mehreren Punkten aus ein- und ausschaltbar sein soll
(sogenannte Wechselschalter oder Gruppenschalter) oder wenn
es sich um unverzweigte Strecken eines Dreileitersystems
handelt. VgI. auch ETZ 1904, S. 424 No. 98.

Wenn mehrere Leitungen gleicher Polarität dicht neben
einander in demselben Rohre liegen, so kann der Fall eintreten,
daß bei Beschädigung der Gummihülle die Metalladem sieh be
rühren. ohne daß die Sicherung schmilzt, weil nicht die volle
Betriebsspannung an der schadhaften Stelle wirksam wird; auch
kann es vorkommen, daß die Leitungen sich so berühren. daß,
der auf einer bestimmten Strecke von nur einem der Leiter
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d) Drahtverbindungen und Abzweigungen inner
halb der Rohrsysteme sind nur in Dosen, Abzweig
kästen, T· und Kreuzstücken und nur durch Ver
schraubung auf isolierender Unterlage sulässig .s)

3. Rohre sollen so verlegt werden, daß sich in ihnen
kein Wasser ansammeln kann.s)

4. Bei Rohrverlegung sollen im allgemeinen die lichte
Weite, sowie die Anzahl und der Radius der Krüm
mungen 80 gewählt sein, daß man die Drähte einziehen
und entfernen kann.") Von der Auswechselbarkeit der

geführte Strom doch durch alle Sicherungen hindurchgeht, indem
diese durch die Berührungsstelle parallel geschaltet sind; wächst
dann der Strom, so kann dieser Draht gefährliche Hitzegrade
erreichen, ohne daß die Sicherung den Strom unterbricht.

Um diese Möglichkeit tunlichst einzuschränken, ist das Zu
sammenlegen solcher Leitungen auf zusammengehörige Lei
tungen desselben Stromkreises, z. B. die Hin- und Rückleitung
zu einer Lampe (verschiedene Polaritäten) oder zu einem Schal
ter (gleiche Polaritäten) beschränkt worden. ETZ 1904, S. 424
N. 101; 1905, S.278 N. 162. VgI. auch § 112 S.53 unter 3).

Aus dem gleichen Grunde sollte von der nach § 2111 in
Ausnahmefällen zulässigen Zusammenlegung von mehr als drei
Leitungen, die auch verschiedenen Stromkreisen angehören
können , nur äußerst vorsichtig Gebrauch gemacht werden,
und sind dabei die dort vorgeschriebenen Bedingungen streng
einzuhalten. Zu diesen Ausnahmen gehören auch größere Be
leuchtungskörper, deren Hauptrohr häufig mehrere Leitungen
enthält, die vcrschiedenen Sicherungsgruppen angehören.

Daß bei Wechselstrom stets alle zusammengehörigen Lei
tungen in einem Rohr vereinigt sein müssen, sofern dies ans
Eisen besteht, ist im § 21 h) festgesetzt und S. 99 unter 22)

erläutert.
6) Die Bestimmung ist auf Rohrsysteme beschränkt, gilt

also nicht für Drahtverbindungen innerhalb von Beleuchtungs.
körpern, doch ist sie auch dort im Sinne des § 18 ~ zu
empfehlen.

6) Der Bildung von Wasser in den Rohren, die meistens
auf Temperaturwechsel zurückzuführen ist (Kondensations
wasser), wird auch durch den Verschluß der oberen oder beider
Mündungen entgegengewirkt. Würden nämlich heide F.nden
einer vertikalen Rohrleitung offen sein, 80 kann leicht ein fort
dauernder feuchtwarmer Luftstrom durch die zwischen der
oberen und unteren Offnung vorhandenen Temperatur- und
Druckunterschiede entstehen; ist dabei die das Rohr umgebende
Mauer kälter als die hindurchströmende Luft, so kommt es zu
dauernder Wasserabscheidung. Stagniert dagegen die Luft
innerhalb des Rohres, so wird sie nur selten erhebliche Mengen
von Wasser abgeben, das, wenn die unteren Enden des Rohr
netzes olIen sind, von selbst abfließt. Um erhebliche und
schroffe Temperaturwechsel der Rohre zu vermeiden, empfiehlt
es sich, letztere tunlichst nicht in die Außenwände der Ge
bäude zu legen.

Bei Rohren mit Längaschlitz (Peschelrohr) wird der Schlitz
nach unten gelegt, um dem Wasser den Austritt zu erleichtern.

Kann ein Gefälle der Rohre nicht eingehalten werden,
z. B. wenn eine u-förmige Führung, etwa um einen Balken
herum, nötig ist, so. kann man das Rohr an der tiefsten Stelle
anbohren, um einen Abfluß zu schalIen.

7) Werden die Rohre nicht zu eng gewählt und wird für
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Leitungen kann abgesehen werden. wenn die Rohre offen
verlegt und jederzeit zugänglich sind.8) Die Rohre Bollen
an den freien Enden mit entsprechenden Armaturen,
z, B. Tüllen, versehen sein. so daß die Isolierung der
Leitungen durch vorstehende Teile und scharfe Kanten
nicht verletzt werden kann.9)

5. Unter Putz verlegte Rohre, die für mehr als einen
Draht bestimmt sind, sollen mindestens 11 mm lichte
Weite haben.l O)

passende Führung des Rohrstranges und richtige Anzahl der
Dosen gesorgt, so vollzieht sichdas Einziehen der Drähte in die
fertig verlegten Rohre ohne Schwierigkeit. Ganz fehlerhaft und
durchaus unzulässig ist das Verfahren, die Drähte vor der Ver·
legung in Rohre einzuziehen und diese dann in den Verputz ein
zulegen. Dieses Verfahren, bei dem jede Nachprüfung der ver
legten Drähte unmöglich ist. verleitet die Arbeiter zu Nachlässig
keiten. VgI. § 21§. unter 17), auch ETZ 1904, S. 1114 N. 112.

Im allgemeinen vermeidet man es, die Rohre in scharfen
Ecken aneinander stoßen zu lassen, da auf diese Weise das Ein·
ziehen und Entfernen der Drähte unmöglich ohne Beschädigung
durchführbar ist. Auch verführt diese Anordnung dazu, daß
die vielen kurzen Rohrstüokchen nicht genügend an der Wand
befestigt werden, so daß dann nicht das Rohr den Draht, son
dem der Draht das Rohr trägt und stützt. VgI. auch ETZ
1905, S. 888 N. 176.

Bei richtiger Verlegung vollzieht sich dagegen auch das Ent·
femen der Drähte aus den Rohren behufs Auswechselung zu
schwacher oder fehlerhafter Strecken ohne Schwierigkeit. Sollte
eine Leitung infoIge von überhitzung im Rohre footgeklebt sein,
80 kann sie durch mehrmaliges Drillen um ihre Längsachse (etwa
mit Hilfe einer Bohrwinde) leicht gelockert werden.

8) Leitungen großen Querschnitts können in bereits verlegte
Rohre nur mit Schwierigkeiten eingezogen werden. Aus den
Seite 97 unter 1 7) angegebenen Gründen ist es aber auch hier
bedenklich, die über die Leitungen geschobenen Rohre in den
Putz einzulegen oder einzumauern. Diese meist als Speise' oder
Steigleitungen vorkommenden größtenteils geradlinigen Leitungs.
Btrecken Bollen daher auf der Oberfläche der Wände in unver
deckten Rohren geführt werden, sofern nicht eine gänzliche
offene Verlegung oder Verlegung in weiten Kanälen, die auch
mit abnehmbarem Schutzblech oder Schutzbrett überdeckt
werden können, vorgezogen wird.

9) Scharfe Kanten sind auch beim Eintritt' der Rohre in
die Verbindungsdosen zu vermeiden. E'IZ 1911, S.743. N. 239.

10) Dies gilt auch, wenn mehrere Leitungen zu einerMehr.
fachleitung in Gestalt von verdrillten Drähten oder Schnüren
vereinigt sind. Dazegen bleibt das kleinere Rohrkaliber zu.
lässig bei offen verlegten Rohren. Es kommen hier nament
lich Rohrstücke zum Schutz der im Handbereich liegenden
Enden von Schaltungsleitungen, ferner Durchführungen dünner
Zwischenwände. Rohrzwischenlagen bei Kreuzung von Leitungen
in Betracht. Wird den isolierten Leitungen im Rohr ein dünner
blanker Draht zur Verbesserung der durch die Rohrwandung
gebildeten Rückleitung beigefügt, so kann ebenfalls von einer
besonderen Verwendung weiterer Rohre abgesehen werden. Ubri
gens sollen dabei Drähte unter 4 qmm nicht benutzt werden,
weil sie leicht die Isolierhülle der andern Drähte beim Ein.
ziehen verletzen; zweckmäßig wird der blanke mit dem isolier
ten Draht gleichzeitig eingezogen.
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§ 27.

Kabel.

a) Blanke und asphaltierte Bleikabel dürfen nur
so verlegt werden, daß sie gegen mechanische und
chemische Beschädigungen geschützt sind (siehe auch
§ 21h.)1)

1. Bleikabel jeder Art, mit Ausnahme von Gummi
kabeln bis 750 V, dürfen nur mit Endverschlüssen,
Muffen oder gleichwertigen Vorkehrungen, welche das
Eindringen von Feuchtigkeit verhindern und gleichzeitig
einen guten elektrischen Anschluß gestatten, verwendet
werden.t)
~ 2. Die Entfernung der Befestigungsstellen der

Kabel soll in B. u. T. 3 m nicht übersteigen.
außer in Bohrlöchern und Schächten. Für Schächte
siehe § 40.

~ 3. In B. u . T. ist die Armatur von Kabeln nach
Mögliohkeit zu erden. An Muffen und ähnlichen
Stellen sind die Armaturen leitend zu verbinden.

§ 27.1) ChemisohenAngriffen ist blankesBlei in weit höherem
Maße ausgesetzt, als gemeinhin angenommen wird. Kalk und
andere Alkalien greifen Blei stark an. Die blanken Bleikabel
dürfen daher nicht unmittelbar auf den Verputz des Mauer
werkes, noch weniger in den Verputz verlegt werden. Besteht
die Oberfläche des Mauerwerkes oder eines zur Verlegung von
Kabeln bestimmten Kanals aus reinem Gips, so ist die oben er
wähnte Gefahr nicht vorhanden, weil die Schwefelsäure des
Gipses 'mit der Oberflächenschicht des Bleies unlösliche Verb in
dungen bildet, die die tieferen Schichten vor weiteren Angriffen
schützen.

Auch vor manchen organischen Stoffen ist Blei sorgfältig
zu schützen. Besonders gefährlich sind Essigsäure. organische
Fettsäuren. sowie faulende organische Stoffe, die mit dem
Blei löslicheVerbindungen bilden, so daß es zerfressen wird. Wo
daher im Erdboden oder an Wänden derartige Stoffe vorkommen
können. darf blankes Bleikabelnicht verwendet werden.

Der Asphaltüberzug soll das Blei gegen die erwähnten ehe
mischen Angriffe schützen. Es wird sich jedoch empfehlen.
auch bei der Verlegung dieser Kabelsorte vorsichtig zu sein und
solche Stellen des Erdbodens oder der Wände, wo die genannten
Stoffe vorkommen können. zu vermeiden oder armierte Kabel
zu verwenden.

2) Die Regel I wendet sich gegen das fehlerhafte Verfah
ren. wonach,die vom Bleimantel entblößte litzenartige Kupfer',
seele ohne weitere Vorkehrungen in Klemmschrauben eingeführt
wird. Hierbei werden leicht einzelne Drähte der Litze außer
Kontakt bleiben; außerdem bietet dies Verfahren der Feuchtig
keit die Möglichkeit. sich 'zwischen Seele und Isolierhülle fest
zusetzen. Wo vollständige EndverscWüsse, Kabelschuhe und
dgl nicht benutzt werden. wie bei den Bleikabeln geringeren
Querschnittes, istdas Ende der Isolierschicht durch Isolierband etc,
sorgfältig zu schützen und das Ende der Drahtlitze zu verlöten.

SogenannteGumm i k a b e l , d. h, solche. bei denen keine
Papier- oder Faserisolierung verwendet ist, sondern die Kupfer
seele unmittelbar von einer dioht a.n1iegenden Gummihülle
umgeben ist. können 'unter Umständen eines besonderen End
verschlussee entbehren.
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b) Es ist darauf zu achten, daß an den Befesti
gungsstellen der Bleimantel nicht eingedrückt oder ver
letzt wird ; Rohrhaken sind unzulässig,")

c) Prüfdrähte sind wie die zugehörigen Kabeladern
zu behandeln.s)

Bei Hochspannung sind sie 80 anzuschließen, daß
Bie nur zur Korürolle der zugehörigen Kabeladern dienen .")

H. Behandlung verschiedener Räume.

Für die in den §§ 28 bis 36 behandelten Räume
treten die allgemeinen Vorschriften insoweit außer Kraft,
als die folgenden Sonderbestimmungen Abweichungen
enthalten.I)

3) Auch armierte Kabel sollen nicht mittels Rohrhaken,
sondern mittels Schellen befestigt werden. weil sowohl schwache
als starke Kabel beim Einschlagen der Haken häufig beschädigt
....erden. Dagegen ist das Aufhängen von Kabeln an Haken
nicht verboten,

4) Stets ist darauf zu achten,daß die freien Enden der Prüf.
dr ä h t e , auch wenn sie nicht an Meßgeräte angeschlossen sind,
ebenso sorgfältig gegen Berührung und unbeabsichtigten Span.
nungsübergang geschützt werden, wie eine angeschlossene Be
trieb sleitung.

5) Die in die Hochspannungskabel eingebauten Prüfdrähte
dürfen nicht zu fremdartigen Zwecken beniitzt werden, weil
sie von .den Arbeitsdrähten des Kabels beeinflußt sind. Es wäre
z. B. sehr bedenklich, die Prüfdrähte zu Telephongesprächen
zu benützen, denn bei nicht völlig symmetrischer Lage zu den
Arbeitsdrähten oder bei ungleicher Belastung der letzteren werden
in den Prüfdrähten durch Wechselstrom Spannungen induziert,
die dem Telephonapparat und seinen Benützern gefährlich werden
können. Aus dem gleichen Grunde ist es unzuläaeig, den Prüf
draht eines Hochspannungskabels zu Messungen im Niederspan
nungsnetz zu verwenden, da er Hochspannung in den Nieder
spannungskreis .einführen könnte. Wenn auch jeder Prüfdraht
für sich isoliert ist, so wird seine Isolierschicht doch in der Regel
nicht so stark sein, wie die der Arbeitsdrähte. Zulässig ist der
Anschluß der Prüfdrähte an Relais, die die zugehörigen Haupt
adern aus- und einschalten.

H. 1) Aus der besonderen Beschaffenheit und den mannig
faltigen Verwendungszwecken der verschiedenen Arten von
Räumen ergeben sich bestimmte Forderungen für ihre elek
trische Einrichtung, die zum Teil miteinander in Widerspruch
stehen. Daher ist es nicht möglich, für alle Arten von Räumen
eine einheitliche Installationsweise einzuhalten. Die Übersicht 
lichkeit und Zugänglichkeit der Anordnung, die dort geboten
ist, wo unterwiesenes Personal die Erzeugung und Ver
teilung elektrischer Energie besorgt, ist unvereinbar mit
dem unbedingten Schutz gegen Berührung durch Unbefugte,
wie er in öffentlichen Versammlungsräumen, Wirtehäusem oder
Kaufläden nötig erscheint. DieMaßnahmen, die z. B. in feuchten
oder in explosionsgefährlichen Räumen eine dauernde Betriebs
fähigkeit und Feuersicherheit gewähr leisten , widersprechen den
Anforderungen, die an elegante Wohnräume oder Repräsen
tationsräume gestellt werden. Man muß daher die im allge
meinen gültigen Vorschriften und Regeln, in einigen Sonderfällen
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§ 28.
Elektrische Betrtebsräume.s)

a) Entgegen § 3a kann in Niederspannungsanlagen
von dem Schutz' gegen zufällige Berührung blanker,
unter Spannung gegen Erde stehender Teile insoweit
abgeseben werden, als dieser Schutz nach den örtlichen
Verhältnissen entbehrlich oder der Bedienung und Be
aufsichtigung hinderlich ist.")

verschärfen, an anderen Stellen dagegen Ausnahmen in gewissem
Umfange zulassen.

§ 28. 2) DerBegriff des "elektrisohen Betriebsraumes"
ist in § 2 d) erklärt und S. 15 unter 7) erläutert. Vgl. auch
§§ 2e) und 21). Wesentlich ist die auf unterwiesenes Personal
beschränkte Zugänglichkeit. S ie rechtfertigt es. daß man hier
einen Teil der Sicherheitsmaßnahmen nicht auf die Beschaffen
heit der Einrichtungen, sondern auf das durch Unterweisung
geregelte Verhalten des Personals gründet. Es sind aber nioht
nur Vorteile für den Betrieb, die sich hieraus ergeben, son
dern die Sicherheit vor Feuers- und Lebensgefahr ist unter
vielen Umständen auf diese Weise besser gewährleistet, weil
den verwickelten Anordnungen und dem vielgestaltigen Zu
sammenwirken der Dinge und Vorgänge überhaupt nicht duroh
rein körperliche Vorkehrungen Rechnung getragen werden kann.

Diejenigen Teile der elektrischen Einrichtung von Betriebs
räumen, die nur der Beleuchtung des Betriebsranmes dienen,
und keinen besonderen, aus der Eigenart der Bestimmung des
Raumes folgenden Bedingungen unterliegen, können und müssen
auch hier nachden a.ll g e m eine n Vorschriftenausgeführt werden,

Die Reihenfolge der Bestimmungen des § 28 entspricht der
foetlanfenden Bezifferung derjenigen Paragraphen der allgemeinen
Vorschriften, auf die sie sich beziehen. Dementsprechend sind
die Absätze a) bis c), die vom Schutz des Personals gegen
Berührung unter Spa.nnung stehender Teile handeln, vom Ab
satz g). betreffend den Schutz der elektrischen Leitungen
gegen Beschädigung, getrennt. obwohl vielfach dieselben Mittel
den beiden verschiedenen Zwecken dienen.3, Blanke Teile, wie Sammeleehienen, Anschlußklemmen,
Bürsten. Kommutatoren, Sicherungsstreifen, Kont&ktstücke von
Schaltern UBW. dürfen im Bereich der Niederspannung, also bis
zu 250 Volt gegen Erde. insoweit obne besonderen Schutz
gegen Beriihrung angeordnet werden als entweder die Gefahr
auf andre Weise beseitigt ist oder dringende Forderungen des
Betriebs diesen Schutz ausachließen. Die sonst vorgeschrie
benen und üblichen Schutzmittel dürfen also nicht nach Be.
lieben wegbleiben. Vielmehr ..ind gemäß § 120a der Gewerbe
ordnung die Einrichtungen so zu treffen und zu unterhalten,
daß die Arbeiter zegen Gefahren für Leben und Gesundheit
s o weit gesehütst sind, wie es die Natur des Betriebes gestattet.
Ma.n wird sich also auch hier im allgemeinen der schon durch
ihre Bauart geschützten Hilfsmittel (Schalter, Sicherungen. Ma
schinen. §§6c, 10c) bedienen, und die Anordnungen so treffen,
daß freie Bewegung und sichere Handbabung der Einrichtung
ohne zufällige Berührung gefährlicher Teilemöglich ist. Nur ist
in die Vorschrift keine besrimmte Formulierung dieser Bedingung
a.ufgenommen, weil sich nicht allgemein festlegen läßt. wie weit
die Anforderungen an die übersiohtlichkeit und Zugänglichkeit
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b] Entgegen § 3b kann bei Hochspannun g dieSchutz·
vorrichtung insoweit auf einen Schutz gegen zufällige Be·
rührung beschränkt werden, als ein erhöhter Schutz nooh
den örtlichen Verhiiltnissen entbehrlich oder der Bedienung
und Beaufsichtigung hinderlich ist.4 )

e] Bei Hochspannung sind auch solche blanke Lei·
tungen geStattet, welche nicht Kontaktleitungen sind (siehe
§ 24b). Sie müssen jedoch nach § 3 b der Berührung
entzogen sein.6 ) .

~ I In B . u. T. fällt diese Erleichterung fort .
Auch bei Niederspannung sind blanke Leitungen
nur in abgeschlossenen elektrischen Betriebs
räumen (siehe § 21 e) oder als Fahrleitungen
(siehe § 42) zulässig.5)

d) Schalter mit Ausnahme von ölschaltern brau
ehen der Bestimmung in § 11a Absatz 1 nur bei der
Stromstärke zu genügen, für deren Unterbrechung sie
bestimmt sind. Auf solchen Schaltern ist außer.der

im Einzelfall gehen und wie groß die Aufmerksamkeit ist, die
man dem jeweils vorhandenen Personal zutrauen kann. Es soll
also dem für die Anlage Verantwortlichen im Gebiet der Nieder.
spannung freigestellt werden, wie und durch welche Hilfsmittel
er die gebotene Sicherheit erzielt. Außer dem unmittelbaren
Sohutz gegen zufällige Berührung stehen hier vielerlei Maß.
nahmen zur Verfügung, wie ausreichende Entfernung zwisohen
den beiden Polen, geeignete Länge der zu bedienenden Griffe,
unverschlossene oder verschlossene Schranken, Stufen, die beim
Betreten die Aufmerksamkeit erregen, Isoliertritte oder Gummi.
matten, die die Wirkung etwaiger Berührung herabmindern und
viele andere Hilfsmittel; dazu kommen aber auch Betriebs.
bestimmungen und Anweisungen und endlich geeignete Aus
wahl, sowie den Verhältnissen entsprechende Kontrolle des
Personals.

4) Während nach § 2811.) bei Niederspannung unter
bestimmten Bedingungen von einem Schutz gegen zufällige
Berührung abgesehen werden kann, wird durch § 28b bei
Hoohspannung d ieser Schutz unter allen Umständen ge.
fordert. Nur d ie Unzugänglichkeit, die § 3 b sowohl für blanke
wie für isolierte Teile verlangt, kann durch eine Vorkehrung
e.rsetzt werden, die lediglich zufälliges Berühren hindert.
Es werden also z. B. Wickplköpfe von Maschinen, Ausführungs.
klemmen von Transformatoren usw, mit Schranken, Abweis·
leisten und ähnlichen Schutzmitteln so weit zu umgeben sein,
daß bei unwillkürlicher Annäherung eine Berührung verhütet
wird. Aber auch hier darf von der Erleichterung nur so weit
Gebrauch gemacht werden, als sie durch dringende Betriebs
rücksichten gerechtfertigt ist. Unnötig sind besondere Maß.
nahmen dort, wo schon die Lage oder Anordnung der gefäbr
liehen Teile (etwa in unzugänglicher Höhe) die zufällige Be
rührung ausschließt.

6) Blanke Leitungen für Hochspannung können z, B. behufs
rasohen Kurzschließens an einzelnen Stellen erwünscht sein. Da.
gegen sind in B. u. T. wegen des beengten Raums und der oft
mangelhaften Sichtbarkeit der Leitungen blanke Leitungen so
weit irgend möglich auszuschließen,

Weber, Erläuterungen. 12. AulL 9
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Betriebsspannung und Betriebsstromstärke auch die zu
lässige Ausscbaltstromstärke zu vermerken.")

e) Entgegen § 11 g können Nulleiter und betriebs
mäßig geerdete Leitungen auch einzeln abtrennbar ge
macht werden.')

f) Entgegen § 12 b sind auch bei nicht allpolig
abschaltenden Anlassern besondere Ausschalter nicht
notwendig.
~ I In B. u. T. fällt diese Erleichterung fort. I

1. Entgegen § 12a sind Schutzverkleidungen für An
lasser und Widerstände uicht unbedingt erforderlich.

g) Die im § 21 a geforderte Schutzverkleidung ist
bei Niederspannung und bei isolierten Hochspannung,·
leitungen unter 1000 V nur insoweit erforderlich, als
die _Leitungen mechanischer Beschädigung ausgesetzt
sind.s)

h) Aus besonderen Betriebsrücksichten kann ent
gegen § 14b von der Unverwechselbarkeit der Schmelz 
einsätze abgesehen werden.9)

6) Vgl. S. 53 unter 1).
7) Bei manchen Dreileiteranlagen wird z. B. zeitweise der

Mittelleiter auf den einen Pol, die beiden Außenleiter auf den
anderlm Pol der halben Gesamtspannung geschaltet. - Zur
Prüfung des Zustandes einer Anlage kann es erforderlioh sein,
den geerdeten Leiter abzuschalten.

8) Die in § 21 a) zum Ausdruck gebrachte Voraussetzung,
daß im Handbereich stets ein Schutz der Leitungen gegen Be
sohädigung erforderlich sei, ist für Betriebsräume nioht gültig,
da von dem unterwiesenen Personal erwartet wird, daß es solche
Besohädigungen im allgemeinen zu vermeiden versteht.

Wie bereits unter 2) erwähnt, ist der in 28 g) bzw. 21 a)
geforderte Schutz gegen Beschädigung der Leitungen nach
anderen Gesichtspunkten geregelt als der in den Absätzen a)
und b) bzw. § 3 behandelte Schutz aller unter Spannung stehen
den Teile gegen Berührung durch Personen. Sammelsohienen
werden selbstverständlich von Absatz g) und § 21 a) nioht be
troffen , da sie nicht als sohutzbedürftige Leitungen, eondern
als Teile der Schaltanlage aufzufassen, daher nach § 9 zu be
handeln sind. Dagegen werden die Zu· und Ableitungen zu
Maschinen, Transformatoren und nicht in die Sohaltanlage ein 
gebauten Apparate von § 28 g) erfaßt, müssen also z. B. wenn
sie Hochspannung führen, im Handbereich. soweit sie blank sind
stets , soweit sie isoliert sind, bei Spannungen über 1000 Volt
gegen Beschädigung geschützt sein. etwa durch isolierende oder
metallene Schutzrohre, duroh Metallarmierungoder durch sonstige
Verkleidung.

9) Wie im § 14 g) festgesetzt und S. 72 unter 21) erläutert
ist. liegen bei Schaltanlagen sowie bei Verbindungen zwisohen
Maschinen, Transformatoren u. dgL oft derartige Verhältnisse
vor, daß die allgemeinen Vorschriften über das Anbringen der
Sicherungen nicht eingehalten werden können. Rüoksichten der.
selben Art bedingen es auch, daß in Betriebsräumen von der
Unverwechselbarkeit der Sioherungen oft abgesehen werden muß.
Die Bemessung der Sicherungen . kann an einzelnen Leitungen
des Betriebsraumes nicht nach einem starren Schema, sie muß
vielmehr oft nach besonderen aus den Betriebsverbii.ltnissen
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i) Bei Schalt- und Signalanlagen ist es entgegen
§ 26 c gestattet, Leitungen verschiedener Stromkreise
in einem Rohr zu verlegen.

k) Entgegen § 18f sind Handlampen bei Gleichstrom
bis I(JOO V zulässig,' ihre Bauart muß der angewendeten
Spannung entsprechen.I O)

~ I In B. u. T . fällt diese Erleichterung fort.

§ 29.
Abgeschlossene elektrische Betrlebsräume. l )

a) In solchen Räumen gelten die Bestimmungen
für elektrische Betriebsräume mit der Maßgabe, daß
bei Hochspannung ein Schutz der unter Spannung stehen·
den Ttile nur gegen zufällige Berührung durchgeführt
werden muß.2)

sich ergebenden Erwägungen erfolgen und dieselben Erwägungen
führen unter Umständen dazu, die Bemessung der Sicherungen
zu ändern. So wenn im Gebiet einer Speiseleitung andere Be
lastungsverhältnisse eintreten, oder wenn eine Leitung vorüber
gehend zum Ersatz oder zur Unterstützung einer anderen heran
gezogen wird. Die unverwechselbaren Sicherungen, die will
kürliches Handeln unkundiger oder unzuverlässiger Personen
einschränken sollen, würden an einzelnen Stellen die Ausführung
sachgemäßer Erwägungen der fachmännischen Betriebsleiter und
ihrer Organe-erschweren. Soweit durchaus stabile Verhältnisse
vorliegen, wird der Betriebsleiter auch im Betriebsraume un
verwechselbare Sicherungen anwenden, wenn sie dort zur Ver·
einfachung und Erleichterung des Dienstes beitragen.

10) Die für Handla.mpen im § 18 f) festgesetzte Be
sohränkung auf Niederspannung ist für Betriebsräume bei Gleich
strom im Bereich b is 1000 Volt aufgehoben, weil hier eine
besonders gefährliche Besohaffenheit des Raumes ' wie z. B. in

.feuchten Räumen nicht gegeben ist, wogegen zur Untersucheng
oder Reinigung der Masohinen z. B. in Anlagen für Bahlbetrieb,
oder in den Reparaturwerkstätten solcher Bahnen der Gebrauch
von Handlampen nicht wohl entbehrt werden kann. ETZ
1910, S. 196 N.2203 • Selbstverständlich wird man such dort
die Handlampen stets dann nur mit Niederspannung speisen,
wenn solche zur Verfügung steht. In B. u , T. ist der Gebrauch
der Handlampen unter allen Umständen auf Niederspannung
beschränkt.

§ 29. 1) Vgl. § 2e), S. 16, unter 8). Transformatorsäulen,
deren Inneres nicht betretbar ist, sind n icht als Betriebs
räume, auch nicht als abgeschlossene, anzusehen. Sie fallen
unter § 9.

2) Wie S. 129 unter 4) erläutert, ist in den stets betretenen
Betriebsräumen bei Hochspannung der Abschluß spannung
führender Teile nur insoweit auf einen Schutz gegen zufälliges
Berühren beschränkt, als die örtlichen oder Betr iebeverhält 
nisse diese Erleichterung rechtfertigen. In abgeschlossenen
Betriebsräumen ist jedoch größere Freiheit in der Anordnung
gestattet. Es ist hier nioht nötig, daß die Beriihrung gänzlich
verhindert ist, vielmehr genügen Sohranken, Schutzleisten und
ähnliche Mittel, die bei unbeabsichtigter Näherung ein Hin
dernis bieten und so eine zufällige Berührung vermeiden lassen.

9*
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~ I Für B. u. .T. ·siehe § 28 c.
1. Al8 Hilf..mitttel gegen zu fälliges Berühren span

nungfUhrender Teile kommen in Beltracht Trennwände zwi 
schen den Feldern der S chaltanlage, Trennwände zwi8chen
den einzelnen Phasen , Schutzgitter, feste und zuverläs8ig
befestigte Geländer, sdbsttätige Aus8chaU· oder Verriege
lunqstarrichtunqen,3 )

2. Der Verschluß der Räume 8011 so eingerichtet sein,
daß der ZutriU nur den berufenen Personen möglich ist .4. )

b) Bei Hochspannung dürfen entgegen § 7 a Trans
formatoren ohne geerdetes Metallgehäuse und ohne be
eonderer; Schutzverschlag aufgestellt werden, wenn ihr
Körper geerdet ist.5)

§ 30.
Betrlehsstätten.!)

a) Entgegen § 21 a dürfen bei Niederspannung die
im Handbereich liegenden Zuführungsleitungen zu Ma
schinen ungeschützt verlegt werden, wenn sie einer
Beschädigung nicht a.usgesetzt sind.t)

3) Schranken und Geländer sollen steif sein, also nicht
aus Seilen oder Ketten bestehen. Die Höhe der Zwischen
wände r ichtet sich nach der Aufstellung der zu bedienenden
Apparate und der gefährl ichen Teile in ihrer Nähe.

4) Die Räume sollen dauernd abgeschlossen und Schlüssel
nur den berufenen Personen zur Verfügung oder erreichbar sein.
Vgl. S. 16 unter S) und § 5 <1. der Betriebsvorschriften. Die
Schlüssel sollen Bartschlüssel sein ; nicht lediglich drei- oder
vierkantige Drücker, die leicht nachzuahmen sind .

6) Transformatoren dürfen mit offen sieht barem Eisen
gestell und offenen Wicklungen in den abgeschlossenen Betriebs
räumen aufgestellt sein, nur ihr Gestell muß an Erde liegen
und der Schutz gegen zufälliges Berübren spannnngfü hrender
Teile muß durchgeführt sein. I st der Körper nicht geerdet, so
muß § ~b erfüllt werd en.

§ 30. 1) Vgl. § 2 f) S. 15.
2) Der durch § 21 a) bis 'd ) geregelte Schutz der Leitungen

gegen Beschädigungen kann zwar in elektrischen Be tri e b s
räumen nach § 28g) zum Teil der sachverständigen Behand
lung durch das unterwiesene Betriebspersonal anvertraut werden,
in Be t.r-iebss t ä t t e n dagegen. wo die elektrischen Einrieb
tungen nicht als Hauptsache, sondern nur als Hilfsmittel 'zu
anderen Zwecken durch unkundige Personen benutzt werden,
und wo vielfach kräftige oder sperrige Werkzeuge oder Werk
stücke hantiert werden, ist dem Schutz der Leitungen gegen
Beschädigung besondere ·AufmerkBamkeit zu widmen. Beson
dere Schutzwebren sind jedoch an einzelnen Stellen schwierig
anzubringen und werden zweckmäßig durch eine solche An
ordnung der Leitungen ersetzt, die in sich der Beschädigung
vorbeugt. So werden oft die Zuleitungen zn Maschinen, die
auf Spannschlitten stehen, zum Nachspannen der Maschinen mit
sogenannten Locken versehen, und es würden Schutzverschläge
über diesen Leitungsteil, wenn er z. B. vom Fußboden zu den
Klemmschrauben läuft, den Verkehr behindern oder sogar Anlaß
zum Straucheln der Vorbeigehenden oder Arbt'itenden geben.
Man tut hier gut, die Leitungen In einspringenden Ecken oder
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b) Bei HochBpannung mÜ88en ausgedehnte Vet"
teilufl!/sleitungen während des Betriebes für Not/älle ganz
oder ,treckeftweise spannungslo8 gemacht werden können.8)

§ 31.
Feuchte, durchtränkte und ähnliche Räume.1)

a) Die nicht geerdeten nach diesen Räumen führen
den Leitungen müssen allpolig abschaltbar sein.2)

zwischen Wand und Maschine emporzuführen, oder sie von
oben an die Klemmen heranzuleiten und durch passende Grup
pierung, oder Umzäunung der Maschinen derartige Verhältnisse
zu schaffen, daß Beschädigungen hintangehalten werden.

3) Wie im § 11 e) verlangt ist, daß Stromverbraucher. die
mit Ausschalter versehen sind, beim öffnen desselben völlig
spannungslos werden und nach § 22 I) bei Freileitungen mit
Hochspannung in Ortschaften oder ausgedehnten gewerblichen
Anlagen usw. ein streckenweisesAueschelten möglich sein muß, 80

ist es auch für ausgedehnte Verteilungsleitungen, die nicht Frei 
leitungen sind, also in Werkstätten, Hallen, an Außenwänden
entlang, oder über Höfe usw, mit kleinem Abstand der Be
festigungspunkte verlaufen , nötig, daß man sie in angemessener
Zeit und ohne Schwierigkeit ganz oder in Abteilen ausschalten
kann, um etwa Personen, die durch Berührung mit den Lei.
tungen verunglückt sind, zu Hilfe zu kommen, oder auch um
Reparaturen an Maschinen, Transmissionen oder Gebäudeteilen
gefahrlos vornehmen, oder um bei Schadenfeuern mit den Lösch.
geräten ungefährdet arbeiten zu können. Uber die Lage der
Ausschalter und die von ihnen abhängigen Leitungsteile müssen
geeignete Personen (Werkmeister, Betriebsleiter, Aufsichtsbeamte)
unterrichtet sein.

§ 31. 1) Welche Räume im einzelnen dem § 31 unter
liegen, muß von Fall zu Fall entschieden werden. Gemäß
§ 2g ist das Merkmal maßgebend, daß entweder die Isolation
der elektrischen Einrichtungen oder der elektrische Widerstand
des Körpers der beschäftigten Personen durch die in dem
Raume wirksamen Einflüsse erfahrungsgemäß erheblich ver
schlechtert wird. Oft treten heide Wirkungen gemeinsam auf.
Dabei kommt es nicht sowohl auf die Ursache (Feuchtigkeit ,
Durchtränkung mit chemisch wirksamen Stoffen) als auf die
erwähnten Wirkungen an; daher kommen auch "ä hnliche"
Räume in Betracht; z, B. sehr heiße Räume, wenn die in
ihnen Beschäftigten regelmäßig starker Schweißbildung unter
liegen, zumal wenn dabei etwa durch gut leitenden Fußboden
die Gefahr noch weiter erhöht ist (Kesselräume u. dergl.), Es
gibt Räume, d ie dem Wortlaut des § 2g nicht entsprechen,
da sie, wie z. B. Hausküchen, private Badezimmer usw., nicht
als gewerbliche Betriebs. und Lagerräume zu bezeichnen sind,
in denen es aber trotzdem zweckmäßig oder geboten ist, ein.
zelne oder alle Sonderbestimmungen des § 31 einzuhalten. Die
Entscheidung kann dem Sachverständigen bei Kenntnis der
Benützungsweise des Raumes nicht schwer fallen. Nach § 5I:
werden von den in feuchten Räumen verlegten Teilen der In.
stallation nicht dieselben Isolationsgrößen gegen Erde verlangt,
wie sie sonst allgemein gefordert werden. Bei sorgfältiger Aus.
führung sind sie indessen auch hier erreichbar, wenn sie auch
nicht jederzeit aufrecht erhalten werden können. Es empfiehlt

(2) Si ehe nächste Seite .)
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b) Für Spannungen über 1000 V sind nur Kabel
Zulä8sig.3)

sich, den häufig als Begleiter der Feuchtigkeit auftretenden
Schmutz möglichst zu bekämpfen, indem z. B. in bestimmten
Zeiträumen die Isolierglocken, die Sockel der Apparate, sowie
Lampenfaasungen und Beleuchtungskörper abgewischt oder ab.
gewaschen werden. Noch besser ist es, die Gefahren dadurch
zu vermindern, daß man ihre Ursache bekämpft, indem für Ab.
leitung der ätzenden Stoffe, Ablauf des Wassers, Durchlüftung
des Raumes, trockene Standorte der Beschäftigten gesorgt wird.
Mit solchen Mitteln kann auch die Widerstandsfä.higkeit der
beschäftigten Personen erhöht werden. indem sich , z, B. die
Sohweißbildung vermindert oder die Notwendigkeit, Hände,
Füße oder andere Körperteile mit ätzenden Stoffen zu durch
tränken, wegfällt. Daher können auch passende Werkzeuge.
gute Fußbekleidung nützliche Dienste leisten; ihr Gebrauoh
kann durch Betriebsvorschriften erzwungen werden.

Die Bestimmungen über feuchte Räume können auoh als
Anhaltspunkte für die Anbringung von Lampen und Apparaten
im Freien gelten, soweit hierfür nicht im § 23 besondere Be'
stimmungen getroffen sind. VgL S. 105 unter 3) sowie ETZ 1904.
S. 362 N. 80; 1905, S. 474 N. 159.

2) Leitungen, die den Raum lediglich durchqueren, brauchen
nicht abschaltbar zu sein. Um die Isolationsgröße nach § 5 in
den übrigen Teilen der Anlage richtig zu messen, ist das Ab
schalten nötig, Es ist ferner zu beachten, daß in den feuchten
Räumen häufiger Schäden an der elektrischen Einrichtung ein
treten werden. als in den übrigen Teilen der Anlage. Die Be
hebung solcher Schäden wird erle ichtert, wenn die Leitungen
1eioht abtrennbar sind. Die bei Berührung spannungführender
Teile gegebene Gefahr ist in feuchten Räumen erhöht. . Die
Absohaltbarkeit vermindert die Versuchung, Reparaturen wäh
rend des Betriebes vorzunehmen und erleichtert die Hilfe
leistung bei Unfällen. Die Bestimmung dea - § 11 e) ist in
feuohten Räumen besonders wichtig. Vgl S. 55 unter 7) und
ETZ 1909, S.497, N. 206.

Die schlechtere Isolation in den feuchten R äumen kann
einen merklichen Stromverlust zur Folge haben; dieser wird ver
mindert. weun die Räume nur so lange angeschaltet sind, als
wirklich Strom gebraucht wird. Es ist nicht ausgeschloasen, daß
auf diese Weise auch die elektrolytiache Zerstörung einzelner
Installationsmittel merklich verzögert wird. Die Abschaltbar
keit braucht nioht notwendig durch "Schalter", sie kann auch
durch Sicherungen oder andere Trennstüoke ermöglicht sein.

S) Ganz allgemein ist auf Verwendung sehr gut isolierter
Leitungen und auf ihre Instandhaltung sorgfältig zu achten.
Manche chemische Stoffe greifen die Gummihüllen der Drähte
an; in diesem Falle ist richtig gewählter Anstrich oder ander
weiter Schutz nötig; oft sind blanke Leitungen im Sinne des
§ 240. Abs.2 am Platze.

Nach § 24b) sind bei Hochspannung blanke Leitungen nur
soweit zulässig, als sie entweder betriebsmäßig geerdet sind, oder
als Kontaktleitungen dienen, oder in Betriebs- und Akkumu
latorenrä.umen liegen. In feuchten Räumen sind diese Be·
schränkungen ganz besonders zu beachten. Mit Spannungen
von mehr als 1000 Volt wird man feuchte Räume in der Regel
überhaupt nicht installieren. Sind Leitungen durch feuchte
Räume durchzuführen, so empfiehlt es sich, stets Kabel zu ver
wenden, wie dies oberhalb 1000 Volt vorgeschrieben ist.
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~ In B. u. T. sind in Räumen, in denen 'I'ropi-
wasser auftritt, für Niederspannung nur Kabel
und in Rohren nach § 26b verlegte Gummiader
Leitungen zulässig.

Fü,. Hochspannung Bind nur Kahel ge&taU~t.

c) Festverlegte Mehrfachleitungen sind nicht zu
lässig.4.)

d) OrtsveränderlicheLeitungen müssen durch eine
schmiegsame Umhüllung gegen Beschädigung besonders
geschützt sein.s)

1. Bei offen verlegten Leitungen ist der Schutz gegen
Berührung (siehe § 3) besonders zu beaohten.s)

4) SowoW verdrillte Drähte als Mehrfa.chschnüre unterliegen
der Gefahr, daß Feuchtigkeit zwischen den heiden Leitungen
haftet und eine Schädigung oder Zerstörung der Isollerhülle
herbeiführt. Wie nach § 23b) im Freien ist die Benutzung
dieser Leitungsart auch in feuchten Räumen untersagt. Bei
ortsveränderlichen Leitungen ist sie nicht zu entbehren, muß
aber nach § 31 d) (siehe unter- 6) besonders sorgfältig geschützt
werden. Mehrfachkabel sind zulässig, da sie ein höheres Maß
von gegenseitiger Isolierung ihrer Adern, von Unveränderlich
keit und von Schutz gegen Feuchtigkeit aufweisen.

0) Außer Umhüllungen aus Leder, Segeltuch u, dgl. sind
namentlich Gummischläuche mit oder' ohne Einlage aus Hanf
oder Metall zum Schutze derLeitungsschnüre und anderer Mehr·
fachleitungen zu empfehlen. Gegen Eindringen der Feuchtig
keit sind namentlich die Enden dieser Hüllen möglichst dicht
zu echließen. Metallschläuche und Metallspiralen, die als Schutz
dienen, sind von den spannungführenden Teilen sorgfältig zu
isolieren und mittels geeigneter Steckvorrichtung zu erden (§31).

6) In feuchten Räumen ist die Gefahr, daß Menschen durch
denStrom verletzt oder getötet werden, weit höher als in trockenen,
da der Widerstand der Personen gegen Erde h ier in der Regel
durch die F'eucbtlzkelt der Haut, namentlich an den Händen,
(Benetzung beim -Arbeiten oder Schweißbildung) sowie durch
den feuchten Fußboden merklich vermindert ist und außer
dem ein Pol der Leitungsanlage häufig weniger gut gegen Erde
isoliert ist. Berührt also ein Mensch den andern Pol, so wird
sein Körper von mebr oder weniger starken ,Strömen durch
flossen.

Besonders ratsam ist es, an denjenigen Stellen, wo beteiebs
mäßig eine Handhabung der elektrischen Einriohtung geschieht,
also wo Ausschalter oder Motoren, Lampen eto, zu bedienen
Bind, für einen trockenen und isolierten Standpunkt der be
dienenden Person zu sorgen. Sei es, daß man vollständige Be
dienungsgänge oder Bedienungsstände herstellt, die auf Por
zellanglocken oder Glasfüßen, Glasprismen usw. ruhen, oder
daß man sich mit Gummimatten oder einigen trocken gehaltenen
Brettern begnügt.

In feuchten Räumen ist peinlichst genau dafür zu sorgen,
daß die Leitungen durch Schutzverkleidung gegen jede unmittel
bare Berührung geschützt sind. Rohre sind hinreichend kräftig
und von solcher Beschaffenheit zu wählen, die der Feuchtigkeit
widersteht. Sind die Scbutzverkleidungen von Metall oder mit
Metall überzogen, so ist gemäß §§ 3 c) und 31 sorl/:fältig auf
leitenden Zusammenhang dieser Metallteil und gute Verbindung
mit Erde zu achten. Die Stoßstellen der Rohre sind leitend zu
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2. Offen verlegte ungeerdete blanke Leitungen Bollen
in einem Abstand von mindestens 5 cm voneinander
und 5 cm von der Wand auf zuverlässigen Isolierkörpern
verlegt werden (siehe § 21~). 1) Sie können mit einem
der Natur des Raumes entsprechenden haltbaren Anstrich
versehen sein.8)

Schutzrohre sollen gegen mechanische und chemische
Angriffe hinreichend widerstandsfähig sein.V)

3. Motoren und Apparate sollen tunliehst nicht in
solchen Räumen untergebracht werden; läßt sich dies
nicht vermeiden. so soll für besondere gute Isolierung,
guten Schutz gegen Berührung und gegen die obwalten
den schädlichen Einflüsse Sorge getragen werden; die
nicht spannungführenden der Berührung zugänglichen
Metallteile sollen gut geerdet werden.10)

verbinden. Der gute Zustand dieser Verbindunll'en sowie der
Erdungeleltengen ist sorgfältig zu prüfen, die Erdungsleitungen
gegen Beschädigung zu schützen. Eine besondere Sicherheits
schaltung für feuchte Räume beschreibt Heinisch ETZ 1914,
S. 32.

In Badezimmern, wo die Badenden durch das Wasser und
die Wanne in außerordentlich gut leitende Verbindung mit der
Erde gesetzt werden. empfiehlt es sich dringend, die Anord.
nungen so zu treffen, daß von der Badewanne aus keinerlei
Schalter, Fassungen 'oder Leitungen erreichbar sind. Eventuell
sind nichtmetallische Zugschnüre zur Bedienung der Schalter
von der Wanne aus angezeigt.

7) Der kleinste Abstand von der Wand ist auch für
normal beschaffene Räume in § 2I! für blanke Leitungen auf
5 om festgesetzt.

Der kleinste Abstand der Drähte voneinander. der für
normale Räume nach § 21! bei blanken Leitungen 10 cm be
tragen soll, darf naturgemäß in feuchten Räumen nicht kleiner
sein'; für isolierte Leitungen ist auch in normalen Räumen
kein Mindestabstand bestimmt. Es ist besonders wichtig. hin
reiohend große und sachgemä ß gestaltete Glocken oder Rollen
Isolatoren anzuwenden.

8) Der Schutz gegen Berührung (§3a) und gegen Be
schädigung (§ 2la) ist bei blanken Leitungen in feuchten R äu
men beEOnders' wichtig . In manchen Fällen sind Leitungen
von Eisendraht oder verbleitem oder verzinntem Eisendraht zu
empfehlen.

Ala Anstrich ist Olfarbe , Asphaltlack, Emaillack üblich.
Unter Umständen ist Bleiüberzug der Kupferleitungen verteil
haft. über sogen. Hackethaldraht siehe ETZ 1903. S. 172.

9) Die dünnen Messingmäntel der üblichen Papierrohre
sind im allgemeinen für feuchte Räume unzureichend. Dies
gilt auch für Leitungen im Freien. Mindestens ist ein guter
und in Stand gehaltener Anstrich nötig.

10) Vgl § 10 S. 51 unter ~). Es gibt jetzt für die meisten
der gebräuchlichen Apparate Ausführungsformen, die den Ver
hältnissen feuchter Räume Rechnung tragen. So z. B. Schalter.
deren Unterlagen als Isolierglocken ausgebildet sind. Lampen.
fassungen ähnlicher Art. Für Glühlampen sind überglocken
nioht vorgeschrieben. Wo sie verwendet werden, müssen sie
die Fassungen einschließen. Vielfach werden sogenannte Keller'
fassungen den Cberglocken vorgezogen.
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e) Stromverbraacher müssen so eingerichtet sein,
daß sie zum Zweck der Bedienung spannungslos ge
macht werden k önnen.")

f) Für Beleuchtung ist nur Niederspannung zu
lässig. Fassungen müssen aus Isolierstoff bestehen.
Schaltfassungen sind verboten.P)

4. Für Handlampen empfiehlt sich die Verwendung
möglichst niedriger Spannung.P)

§ 32.
Akkumulatorenräume (siehe auch § 8).

a) Akkumulatorenräume gelten als abgeschlossene
elektrische Betriebsräume.')

b) Zur Beleuchtung dürfen nur elektrische Lam
pen verwendet werden, deren Leuchtkörper luftdicht
abgeschlossen ist.2)

c) Für geeignete Lüftung ist zu sorgen.")

11) Vgl. § 11e). Glühlampen können, da sie eine regel
mäßige Bedienung im Betrieb nicht erfordern, durch die im
§ 31a) verlangte Abschaltung der Leitungen spannungslos ge
macht werden. Besondere Schalter sind' erforderlich für Bogen
lampen und Motoren, die regelmäßig bedient werden.

12) Schaltfassungen sind der Zerstörung an ihren wirk
samen Teilen in höherem Maße unterworfen als Fassungen ohne
Schalter.

13) Wechselstrom kann durch Transformatoren auf eine
unbedingt gefahrlose Spannung herabgesetzt werden; mit
Selbstunterbrechern ist dies auch bei Gleichstrom möglich.
Unter sehr schwierigen Verhältnissen sollte dieser AuswelZ häu
figer als bisher benützt werden.

§ 32. 1) Vgl § 2e).
2) Glühlampen, die wiedie Nernstlampen oder die meisten

Bogenlampen nicht gegen die Umgebung abgeschlossen sind,
würden keine Sicherheit gegen die Entzündung brennbarer Gase
bieten.

Uberglocken über den Glühlampen sind nicht vorge
schrieben. Die Hauptsache ist, daß die Metallteile der Fassungen
gegen den zerstörenden Einfluß der Säure geschützt sind.
Fassungen, die aus Isolierstoff hergestellt oder damit über
zogen sind, haben auch den Vorteil, daß sie nicht Kurzschluß
verursachen können, wenn sie zwischen Elektroden oder Zu
leitungen geraten, zwischen denen Spannungen herrschen.

Während der Oberladung, z, B. während der fortgesetzten
Formierungsladungen dürfen offene Flammen und glühende
Körper nicht geduldet werden. Dies ist durch § 10c der Be·
triebsvorschriften festgelegt und dort näher ausgeführt .

3) Die Gefahr, daß das bei der Ladung entwickelte Gas zu
einer Explosion Anlaß gebe, ist nicht so groß, wie sie häufigdar.
gestellt wird. Indessen sind vereinzelte F älle von Entzündung
dieser Gase festgestellt. Größere Mengen entwickeln sich in
der Regel nur bei den ersten Ladungen neu aufgestellter Batterien
oder dann, wenn infolgeeingetretenerStörungen ein Nachformieren
nötig wird. In diesen Fällen ist auf sehr gute Lüftung be
sonders zu achten. Für die gewöhnlichen, betriebsmäßigen
Ladungen genügt es in der Regel, wenn während derselben eine
Reihe von Fenstern geöffnet ist, oder wenn gegenüberliegende
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§ 33.
Betriebsstätten und Lagerrä.ume mit ätzenden Dünsten.1)

a) Alle Teile der elektrischen Einrichtungen müssen
je nach Art der a.uftretenden Dünste gegen chemische
Beschädigungen tunliehst geschützt sein.2)

b) Fa.ssungen müssen aus Isolierstoff bestehen.
Schaltfassungen sind verboten.

Für Handla.mpen sind nur Leitungen mit besonderer
gegen die chemischen Einflüsse schützender Hülle ge
stattet.a)

0) Die Verwendung von Spannungen über 1000 V
ist für Licht- und Motorenbetrieb unzulässig.4)

1. Entgegen der Regel § 121 ist Holz auch bei Steuer-
schaltern nicht zulässig. li )

Fenster oder andere Abzugsöffnungen so bedient werden, daß
Zug entsteht. Die Entwicklung von Schwefe1säurebläschen,
welche die Atmungsorgane reizen, während der Ladung ist
nicht zu vermeiden. Doch muß die Lüftung derart sein, daß
in angemessener Zeit nach der Ladung ein längeres Verweilen
im Batterieraum möglich ist.

§ 33. I} Räume mit ätzenden Dünsten werden zu
nächst in chemischen Fabriken anzutreffen sein, Metallbeizereien,
oft auch Stellungen fallen unter d iese Klasse. Zementfabriken,
Gerbereien und andere Betriebe werden zwar nioht gerade
ätzende D!impfe, aber ä.tzenden Staub oder ätzende Flüssig.
keiten enthalten. Sie sind sinngemäß ebenso wie die genann
ten R äume zu behandeln .

Da die ätzenden Stoffe geeignet sind, manche Teile der
elektrischen Einrichtung zu zerstören, so ist häufige Kontrolle
derselben sehr wichtig.

2) Welche Schutzmittel anzuwenden sind, hängt von der
Art der ätzenden Stoffe ab. In manchen Fällen sind gerade
blanke Kupferdrähte am besten haltbar, in . anderen Fällen
empfiehlt sich hlanker oder verzinnter Eisendraht oder verbleiter
Kupferdraht oder Hackethaldraht. Kalk und kalkhaltige Lau
gen greifen das Gummi der Isolierung scharf an; ebenso das Blei
der KabeL Auch organische Fettsäuren, ferner Essigsäure und
andere organische Stoffe sind dem Blei gefährlich.

3) Die im § 18 e) und f) für Handlampen festgesetzten
allgemeinen Vorschriften sind hier nochmals verschärft.

4) Da die ätzenden Stoffe nicht nur die Leitungen, sondern
ebenso die Schalter, Fassungen und dgl. angreifen. so empfiehlt
es sich, höhere Spannungen. die bei Beschädigung der Isolation
den Menschen gefährlich werden können, in solchen Räumen
tunliohst zu vermeiden. Das Verbot der Spannungen über
1000 Volt ist auf Licht- und Motorenbetrieb beschränkt, weil
unter Umständen diejenigen chemischen Verfahren, die die
ätzenden Stoffe bedingen oder erzeugen, an die Anwendung
höherer Spannungen gebunden sind. Dies trifft z. B . bei Ozon
erzeugung, bei einigen Verfahren zur Herstellung von Stick.
stoffverbindungen zu. . Oft ist es möglich, das Auftreten der
ätzenden Dünste auf das Innere der Apparate so zuverlässig
zu beschränken, daß in den Räumen, diedieApparate umgeben,
die Durchführung der Sondervorsohriften des § 33 unnötig ist.

0) Vgl. § 121. Sind die ätzenden Stoffe solcher Art, daß
sie das Holz nicht angreifen, so ist die Regel natürlich gegen
standslos.
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§ 34.

Feuergefährliche Betrlebsstätten und Lagerräume.1)

a) Die Umgebung von elektrischen Maschinen,
Transformatoren, Widerständen usw. muß von ent
zündlichen Stoffen freigehalten werden können.s)

b) Sicherungen, Schalter und ähnliche Apparate,
in denen betriebsmäßig Stromunterbrechung stattfindet,
sind in feuersicher abschließenden Schutzverkleidungen
untersubringen.>)

c} Blanke Leitungen sind nicht zulässig.s)

§ 34. 1) Unter feuergefährlichen Betriebsstätten und
Lagerräumen sind namentlichWerkstätten verstanden, in denen
leicht entzündliche Stoffe verarbeitet werden oder lagern. Hierher
gehören z. B. Tischlerwerkstätten, Baumwollspinnereien, Sägewerke
und ähnliche Räumlichkeiten, soweit sie nicht mit wirksamen
Vorkehrungen ausgestattet sind, die die entzündlichen Stoffe
ab68ugen oder sonstwie unschädlich machen. Vgl. § 2 h] 8. 17
unter 12).

2) Stets wird man darnach trachten, die Maschinen, Mo
toren UBW. überhaupt nicht in denselben Räumen aufzustellen,
welche die leicht entzündlichenStoffe enthalten. Ist dies unver
meidlioh, so werden Motoren, Transformatoren, Wideretände am
besten, ebenso wie nach § 35, in feuersichere Hüllen einge
schlossen. Natürlich leidet darunter ihre Ventilation. Die Mo
toren, Transformatoren usw, mit besonderen Ventilationsröhren
auszurüsten, die von staubfreier Luft durchströmt werden, wird
msistens nicht möglich sein. Man muß daher dsf ür sorgen,
daß die Motoren usw, so groß gewählt werden, daß die im Be
trieb vorkommenden Belastungen keine gefährliohe Erwärmung
hervorbringen können. Sind Staub oder .Fasern nicht zu be
fürchten, so kann auch eine offene Aufstellung der Motoren usw.
gewählt werden, doch sind Schranken und dgl. vorzusehen, die
verhindern, daß brennbare Stoffe mit den elektrisohen Be
triebsmitteln in Berührung kommen. VgI. § 6 a) S. 35 und über
Widerstände § 12l S. 59.

S) In Betriebsstätten ist besondere darauf zu achten, daß
die Gehäuse der Schalter nicht durch die im Betrieb nötigen
Hantierungen schwerer Werkstüoke und Werkzeuge zerbrochen
werden. Hier werden daher vielfach Gehäuse aus Metall am
Platze sein, d ie aber im Sinne des § 11 c) mit isolierendem über
zug oder isolierender Einlage versehen sein müssen. Steckvor
riohtungen werden in Scheunen usw, zweckmäßig derart mit
Schaltern zusammengebaut, daß sie nur stromlos gezogen
werden können.

Bogenlampen sind in feuergefährlichen Räumen nioht
verboten. da es viele Bauarten gibt. die gegen Staub und Fasern
vollkommen sicher abgeschlossen sind.

4) Blanke Leitungen sind verboten. weil an ihnen bei Be
rührung mit metallischen Werkzeugen oder bei ihrer Besohädi
gung Funken auftreten können. Auch in geerdeten Leitungen
treten Spannungsgefälle auf, die unter ungünstigen Umständen
zu Funken Anlaß geben können.
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~ I In B. 11. T. sind isolierte Leitungen nur in
Rohren nach § 26 b gestattet.

1. Auf Schutz gegen mechanische Beschädigung ist
besonde~ zu .achten.

~ I d) In B. u. T. ist nur Gleich8trom bis 500 V
und Niederspannungs -Wechselstrom zulässig.

§ 35.
Explosionsgefährliche Betriebsstätten und Lagerräume.t)

a) Elektrische Maschinen, Transformatoren und
Widerstände, desgleichen Ausschalter, Sicherungen, Steck
vorrichtungen und ähnliche Apparate, in denen betriebe
mäßig Stromunterbrechung stattfindet, dürfen nur inso
weit verwendet werden, als für die besonderen Ver
hältniese explosionssichere Bauarten besteben.ü

§ 35. 1) Wa.s als explosionsgefährlicher Raum zu be
t rachten ist, muß von Fall zu Fall je nach Art des Betriebes
und der vorkommenden Stoffe entschieden werden. ETZ 1902,
S. 948 N. 18; 1904, S. 425 N. 105. Derartige Räume kommen
vor in Sprengstoffabriken, in chemischen Fabriken, die mit
explosiblen Stoffen wie Pikrinsäure arbeiten oder sie herstellen,
in Fabriken zur Herstellung von Munition und von Feuerwerks
körpern und in Lagerhäusern. die derartige Stoffe enthalten.
VgL § 2i) unter 13), S. 17.

Die für Schlagwettergruben und schlagwettergefährlichen
Teile von Bergwerken gültigen Vorschriften sind aus den Sonder
vorschriften für Bergwerke unter Tage (§ 41) zu entnehmen.

2) Im allgemeinen wird man danach streben, die Maschinen
und Apparate, an denen betriebsmäßig Funken auftreten, nicht
in solchen Räumen unterzubringen, die einer Explosionsgefehr
unterliegen, insbesondere nicht in Räumen, in denen sich infolge
der Betriebsverhältnisse explosible Gase oder Luftmischungen
verbreiten. Wo es sich nur um feste Explosivstoffe handelt,
wird ein dichter Abschluß der Apparate und Maschinen oder
ein Abschlußderjenigen Vorrichtungen, in denen die explosiblen
Btoffe verarbeitet werden, geeignet sein, die Gefahr zu be
seitigen. Solche Abschlüsse der elektrischen Ma.schineD schützen
jedoch im allgemeinen nicht gegen das Eindringen von Gasen.
Explosionssichere Bauarten von Maschinen, die gegen Schlag
wetter sicher sind, hat man in neuerer Zeit gefunden. Sie
beruhen auf dem Prinzip, daß die durch das Funken der Ma
schinen ausgelösten Explosionen auf kleine Quantitäten des
explosiblen Gaees beschränkt bleiben, indem man die Maschinen
usw. oder ihre funkenden Teile mit einer Hülle umgibt, die
entweder dem überdruck der Explosion Stand hält oder aber
dem explodierenden Gas freie Expansion gestattet und dabei
mittels geeignet angeordneter Metallßächen eine Abkühlung be
wirkt, welche die Fortpflanzung der Explosion verhindert. Vgl.
Goetze, ETZ 1906, S. 4, 65, 197. Es ist aber zu beachten, daß
die Explosionserscheinungen bei den verschiedenen Arten explo
sibler Stoffe verschieden verlaufen, so daß Bauarten , die in
Schlagwettern sicher sind , in Leuchtgasgemischen oder Ge
mischen von Lnft und Benzindämpfen nicht ohne weiteres als
sicher gelten können. Vielmehr ist für jede Bauart eine Er
probung gegenüber dem fraglichen Explosivga.s nötig. Vgl. § 41.
Ganz allgemein sind verschiedene Arten von explosionsgefähr-
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b) Festverlegte Leitungen sind nur in geschlossenen
Rohren oder als Kabel zulässig.3

)

c) Zur Beleuchtung sind nur Glühlampen zulässig,
deren Leuchtkörper luftdicht abgeschlossen ist. Sie
müssen mit starken überglocken, die auch die Fassung
dicht einschließen, versehen sein.4 )

d) Behördliche Vorschriften über explosionsgefähr
liche Betriebe bleiben durch vorstehende Bestimmungen
unberührt.")

§ se.
Schaufenster, Warenhäuser und ähnUche Räume, wenn

darin leicht entzündliche Stoffe aufgestapelt slnlJ.1)
a) Festvetlegte Leitungen müssen bis in die13m

penträger oder in die Anschlußdosen vollständig durch
Rohre geschützt oder als Rohrdraht ausgeführt sein.s)

liehen Räumen hinsiohtlich ihrer elektrischen Einrichtungen
verschieden zu behandeln je nach den verarbeiteten Stoffen
und der Betriebsweise.

8) Als geschlossene Rohre gelten . auch gut gefalzte Bohr
drähte, soweit sie der zu erwartenden mechanischen Beanspru
ohung genügend Widerstand bieten. Der Metallmantel darf nicht
als Rückleiter dienen. Offen verlegte Schlitzrohre sind unzulässig.

4) Nernstlampen, die ihrer Natur nach freien Luftzutritt
erfordern, sind in explosiblen Räumen unzulässig. Auch Bogen
lampen sind verboten, da bewährte explosionssiohere Bauarten
von solchen vorläufig nicht bekannt sind. Bogenlampen, die
im Betrieb keine Gase von außen eindringen lassen, unterliegen
gleichwohl der Gefahr, daß diese während des Erkaltens der
Lampen eintreten und beim darauffolgenden Entzünden der
Lampe explodieren. Derselbe Vorgang ist auch bei Ober
glocken möglich; zumal da Gummidichtungen für manche Gase
durchlässig sind. Die überglocken d ienen in erster Linie als
mechanischer Schutz. Gegen Exploeion schützt am besten eine
Bauart wie unter 2) erläutert. Quecksilberdampflampen sind
wegen ihrer Zerbrechlichkeit bedenklich, einem Schutz durch
Doppelglocken steht die notwendige Luftkühlung entgegen.

öl Solche Vorschriften bestehen z. B. hinsichtlich der Ge
bäudeblitzableiter für Sprengstoffabriken, Pulvermagazine u, dgl.
Vgl. ETZ 1904, S. 985; 1906, S. 575.

§ 36. 1) Alle Bestimmungen des § 36 beziehen sich nur auf
8 0 Ich e Schaufenster. Wsrenhäuser usw, , die leicht ent
zündliohe Stoffe in größeren Mengen enthalten. Sie gelten also
s. B. nicht für Kaufläden mit Porzellan- oder Eisenwaren oder für
die nur als Bureauräume benutzbaren Teile von Warenhäusern.
Anderseits umfaßt § 36 auch Kaufhäuser, die nicht als "Waren
haus" liezeichnet werden, wenn sie sich als "ähnliche Räume"
kennteichnen. Maßgebend ist, daß leicht entzündliche Gegenstände
aufgehäuft Bind und daß eine größere Menschenmenge in
Räumen verkehrt, die nicht unmittelbar von der Straße aus
zugänglich sind. Soweit beim Erbauen von Läden und Waren
häusern deren besondere Verwendungsart nicht vorhergesehen
werden kann, wird man gut tun, die Installation so einzurich
ten, daß dem § 36 nachträglich genügt werden kann. ETZ 190"2,
S. 1133, N. 25.

2) Der besonders vollständige Schutz der Leitungen recht.
fert igt sich durch die Erfahrung, daß die Leitungen durch das
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b) AufdenSchutz entzündlicher Gegenstände gegen
die Berührung mit Lampen ist im Sinne des § 16 d
besonderer Wert zu legen.

c) Beleuchtungskörper und andere Stromver
braucher, die ihren Standort wechseln, sind nur mit
tels biegsamer Leitungen anzuschließen, die zum Schutz
gegen mechanische Beschädigung mit einem überzug
aus widerstandsfähigem Stoff (z. B. Segeltuch, Leder,
Hanfschnurumklöppelung) versehen sind.S)

d) Alle Schalter, Anschlußdosen und Sicherungen
müssen mit widerstandsfähigen Schutzkästen umgeben
und an Plätzen fest angebracht sein, wo eine Berührung
mit leicht entzündlichen Stoffen ausgeschlossen ist.4.)6)

e] Die Verwlfftdung von Stromverbrauchern für Hoch
spannung ist in Räumen, in denen leicht entzündliche
Stoffe aufgestapelt sind, niclU zulässig. 6)

Aufstapeln der Waren, duroh das Ansetzen von Leitern und
dgl. der Verletzung besonders ausgesetzt sind. Die Erfahrung
lehrt auch, daß die Leitungen an keiner Stelle der Berührung
mit den Waren völlig entrückt sind . denn letztere hä.ufen sich
zeitweise bis an die Decke.

3) Die beweglichen Beleuchtungskörperund ihre Zuleitungen
sind stärkerer Abnützung ausgesetzt und unterliegen auch
sohwereren Mißbräuchen als feste. Sie sind daher besonders
strengen Vorschriften unterworfen. Außerdem sind die für sie
gültigen allgemeinen Vorschriften genau zu beachten. Vgl.
§ 210), §211) und namentlich § 21 m).

Die Schutzhülle kann auch aus Metall bestehen; dooh
besteht gegen schwache Metal1hüllen das Bedenken, daß sie
im Gebrauche schadhaft werden und Spannung annehmen.
Unmetallische Schutzhüllen sind daher vorzuziehen.

Ein besonders bei Schaufensterdekorationen häufig geübte.
Mißbrauch ist der. daß die beweglichen Leitungen mit Steck
nadeln durchstochen werden, um sie in gewissen Lagen festzu
halten, wodurch häufig Kurzschluß entsteht. Solohe Sorten von
Schutzhüllen, welche Stecknadeln eindringen lassen, sind daher
nicht empfehlenswert.

4) Auch gegen diese Bestimmung wird häufig verstoßen,
indem Schalter oder Sicherungen, oft sogar kleinere Schalt
tafeln beim Aufstapeln der Waren mit letzterenbedeckt werden.
Am besten ist es, diese Apparate ' auf Verteilungesohalttafeln
zu konzentrieren und diese etwa noch mit Glaskasten vor der
Berührung mit brennbaren Stoffen zu schützen.

5) In einzelnen Städten sind durch die Ortebehörden nooh
weitere als die hier gegebenen Vorschriften erlassen worden.
So wurde z. B. verlangt, daß Bogenlampen zur Beleuohtung
von Schaufenstern entweder außerhalb der Fenster auf der
Straße angebracht oder von den Auslagen duroh Glaeptatten,
Glaswände oder dgl. völlig getrennt werden. Die an anderen
Orten gemachten Erfahrungen lassen diese Bestimmung als über
trieben streng ersoheinen. Wenn auch Bogenlampen häufig
durch herausfallende glühende Kohlen oder Kohlenteilohen in
folge unachtsamer Bedienung oder fehlerhafter Bauart gefährlich
geworden sind, 80 genügen doch die im § 17a) hiergegen vor
geschriebenen Maßnahmen, wenn diese sachgemä.ß und pünkt
Iich durchgeführt werden.

6) Nur die Verwendung solcher Stromverbraucher is$
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J. Provisorische Einrichtungen. Prüffelder
und Laboratorderr.t)

§ 37.
11.) Für ·fest verlegte Leitungen sind Abweichungen

von den Bestimmungen über Stützpunkte der Leitungen
und dergleichen zulässig, doch ist dafür zu sorgen, daß
die Vorschriften hinsichtlich mechanischer Festigkeit,
zufälliger gefahrbringender Berührung, Feuersicherheit
und Erdung für den ordnungsmäßigen Gebrauch er
füllt sind.")

verboten. Zulii.ssig ist es, Leitungen für Hochspannung durch
solche Räume durchzuführen, natürlich unter Beachtung der
zutreffenden allgemeinen Vorschriften.

§ 37. 1) Zwischen provisorischen Einrichtungen einerseits
und Prüffeldern und Laboratorien anderseits bestehen wesent
liche Unterschiede sowohl in der Art der elektrischen Ein
richtungen als hinsichtlich des Personenkreises, der . sie ge·
braucht. § 370.) gilt für beide Arten von elektrischen Anlagen.

Provisorische Einrichtungen, d, h. solche, die nur für
kurze Dauer bestimmt sind, kommen in erster Linie auf Bau
plätzen und hier hauptsächlich im Freien vor, sie werden
ferner zum Beleuohten bei Festen. Schaustellungen und Ver
sammlungen verwendet. Innerhalb von Gebäuden sind sie unter
Umständen nötig, etwa um das Aufstellen von Maschinen durch
besondere Beleuchtung des Arbeitsplatzes zu erleichtern. Ein
richtungen in Schaubuden , Zirkuszelten, Bauhütten können
ebenfalls unter Umständen als provisorische gelten. Durch
rasche Herstellung einer Beleuchtung oder eines elektrischen
Antriebs an solchen Orten können oft die mit dem Bau, mit
einer Mensohenansammlung, mit unvorhergesehenen Arbeiten an
bedrohten Stellen. etwa bei tJberschwemmungen, verbundenen
Gefahren erheblich vermindert werden. Es wäre daher unbillig,
von solchen Einrichtungen e.1Ie Anforderungen zu verlangen, die
an dauernde Anlagen gestellt werden und nur mit größerem
Zeitsufwand erfüllbar sind. Anderseits muß man sich davor
hüten, die in vielen Fällen gerechtfertigten Erleichterungen in
e.1Izuweitem Umfange auszunutzen. Eine soharfe Grenze zwi
schen provisorisohen und dauernden Einrichtungen gibt es
nicht. und in vielen Fällen ist es möglioh, auch solche Einrieb
tungen, die nur vorübergehend an einem Orte bleiben, so zu
gestalten, daß sie allen Anforderungen an dauernde genügen.
Dies wird z. B. bei manchen Schaubuden zutreffen, die der
Reihe nach an versch iedenen Orten, aber stets in derselben
Weise aufgebaut werden und die Teile ihrer elektrischen Aus
rüstung mit sich führen. Wo die Sicherheit größerer Men
schenmengen in Frage steht, wie bei Schaustellungen in ge
schloasenen Räumen, sind die Einrichtungen anders zu be
urteilen als dort, wo es sich nur um wenige mit den aus
zuführenden Arbeiten vertraute oder etwa. selbst sachkundige
Personen handelt. Einrichtungen für wenige Stunden unter.
liegen anderen Anforderungen als solche für einige Wochen. In
durchtränkten feuer- oder explosionsgefährlichen Betriebestätten
sollten provisorische Einrichtungen niemals angebracht werden.
Prüffelder und Laboratorien kommen hauptaächlich in elektri
schen Fabriken vor.

2) Neben der Entfernung der Befestigungspunkte sind es
namentlich die Abstände der Leitungen voneinander und von
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b) Provisorische Einrichtungen sind durch
Warnungstafeln zu kennzeichnen und durch Schutz-

.geländer, Schutzverschläge oder dergleichen gegen den
Zutritt Unberufener abzugrenzen. Bei Hochspannung
sind sie nötigenfalls unter Verschluß zu ludten. Den ört
lichen Verhältnissen ist dabei Rechnung zu tragen,")

Die beweglichen und ortsveränderlichen Einrich
tungen sowie die Beleuchtungskörper, Apparate, Meß·
instrumente usw. müssen den allgemeinen Vorschriften
genügen.')

Bei Schalt- und Verteilungstafeln ist Holz als Bau
stoff, nicht aber als Isolierstoff zulässig.

c) Ständige Prüffelder und Laboratorien
sind mit festen Abgren zungen und entsprechenden War
nungstafeln zu versehen. Fliegende Prüfstände sind
durch eine auffallende Absperrung (Schranken, Seile
oder dergleichen) kenntlich zu machen. Unbefugten ist
das Betreten der Prüffelder und Prüfstände streng zu
verbieten.t)

1. In 8tändigen Prü/leldern und Laboratorien für Hoch
spannung über 1000 VoU sollen die Stände, in denen unter
Spannung gearbeitet wird, gegen die Nachbarschaft abge
grenzt werden, wenn dort gleichzeitig Au/atellungs-, Vorberei·
tungaarbeiten und dergleichen vorgenommen werden.6)

Wänden, Laufgängen, Baugerüsten usw., die oft nicht den all
gemeinen Vorschriften entsprechend eingehalten werden können.

S) Aus dem Gesagten ergibt sich, daß die Schutemaß
nahmen den Verhältnissen anzupassen sind. An Baugerüsten
sind Leitungen und Apparate zunächst dem etwa vorüber
kommenden Publikum unzugänglich anzuordnen, die Arbeitenden
müssen an den von ihnen regelmäßig zu benutzenden Wegen
vor zufälliger Berührung gefährlicher Teile bewahrt werden.
Ein völliger Abschluß aller Teile gegenüber den Arbeitenden ist
meist nicht möglich. Hier müssen Wamungszeichen oder Auf·
schriften unterstützend eingreifen.

4) Da die Zugänglichkeit der Leitungen, Stromverbraueher
und Apparate für die Beschäftigten nicht immer in demselben
Maße ausgeschlossen werden kann, wie bei festen Anlagen in
und an fertigen Räumen, so ist um so mehr darauf zu sehen, daß
die unter b) Abs. 2 genannten Dinge selbst von ordnungsmäßiger
Beschaffenheit sind. Zwar werden sich die für provisorische
Zweck.e benutzten Hilfsmittel besonders rasch abnutzen, doch
kann damit nicht der Gebrauch schadhafter Leitungen, FlI.R·
sungen, Schalter oder anderer Geräte gereohtfertigt werden.
Solche sind am allerbedenkliebsten. Man benütze da.her fest·
gebautes, widerstandsfähiges Material. WIlB aber scha.dha.ft ge
worden, ist sofort auszumustern.

5) In den Prüffeldern und Laboratorien kann da.mit ge
rechnet werden, daß die Beschäftigten entweder allgemein fach
männischausgebildet oder besonders unterwiesen sind. Es
muß daher dafür gesorgt, werden, daß solche Personen, auf
die dies nicht zutrifft, fern gehalten werden.

6) Auch Regel 1 soll dahin wirken, daß die mit den be -,
sonderen Einrichtungen und Arbeiten des Prüffeldes weniger
vertrauten Leute von den GefahrsteIlen abgehalten und alle
Personen vor unbeabsicht.igter oder fahrlässiger Annäherung an
die gefährlichen Teile behütet werden.
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2. Ständige P rüffelder und Laboratorien für sehr hohe
Spannungen Bollen in abgeschlossenen Räumen unterge
bracht werden, deren unbefugtes Betreten durch geeignete
Einrichtungen verhinckrt oder ungefährlich gemacht wird.7)

3. Wenn in Prüffeldem, Laboratorien und dergleichen
an den provisorischen Leitungen, an den Apparaten uaw.
der Schutz gegen zufällige Berührung Hochspannung füh
Tender Teile sich nicht durchführen läßt, sollen die Gänge
hinreichend breit und der Bedienungsraum geniigend
groß sein.

d) Versuchsschaltungen in Prüffeldern und Labo
ratorien, die während des Gebrauches unter sachkun
diger Leitung stehen, unterliegen den allgemeinen Vor
schriften nicht,")

K. Theater und diesen gleichzustellande
Verssmmlungsräume.1)

Für diese Räume gelten außer den allgemeinen Vor·
schriften noch die folgenden Sonderbestimmungen 2):

§ 38.
Allgemeine Bestimmungen.

a) Für Theaterinstallationen darf Hochspannung
nicht verwendet werden.3 )

7) Als sehr hoh c Spannungen gelten solche von etwa
40000 Volt und darüber. Ungefährlieh machen kann man das
Betreten der Räume z. B. dadurch, daß der Prüfraum beim
Offnen des Zugangs selbsttätig spannungsfrei wird.

8) Die Bestimmun~ gilt nur für die Schaltungen, nioht
für andere Einriebtungen.

§ 38. 1) Besondere Vorschriften für Theater sind zuerst in
der ETZ 1900 S. 665 veröffentlicbt worden. Ebenso wieTbeater
sind der Regel nach auch Zirkusgebäude, Konzertsäle, Ballsäle,
Räume für Varietees, Licbtspiele u, dergl, zu behandeln. Eine
Abgrenzung ist nur unter Würdigung der Betriebsart von Fall
zu Fall möglich, ETZ 1910, S. 197 N .222.

Für Theater wird von den meisten Behörden keine andere
&ls elektrische Beleuchtung augelassen. Es ist zweifellos, daß
diese allen anderen Beleuchtungsarten in der Feuersicberbeit
weit überlegen ist. vorausgesetzt, daß sie sachgemäß ausgeführt
ist und ebenso gehandhabt wird.•)

2) Sonderbestimmungen für Theater sind aus zwei Gründen
notwendig. Zunächst, weil es sich um große Menscbenmengen
bandelt, für die nicht nur die unmittelbare Brandgefahr. sondern
auch die aus einer Panik entstehenden Folgen zu fürchten sind.
Zum andern, weil in den Theatern, besonders im Bühnenraum,
verhältnismäßig große Licbtmengen auf engem Raum zusammen
gedrängt gebraucht werden und dieser Gebrauch behufs Erzielung
der Bühnenwirkungen ein eigena.rtiger ist. der die elektrische
Einricbtung in besonders bobem Maße beansprucht: namentlich
sind mechanische Beschädiguagen durch die Bewegung der Be
leuchtungskörper selbst, sowiedurch die Bewegung der Bühnen
requisiten und der Personen zu fürchten.

3) Es ist nicht verboten, die Umformung von Hochspannung
auf Niederspannung im Theatergebäude selbst vorzunehmen;

0) Eine Prenü, Poll%eiverordnung Ilber bauliche Anlagen lISW. von
Theatern u, dgl, vom 10. 12. 1909siehe ETZ 1910, S. 269.

Weber, Erläuterungen. 12. Autl. 10
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b) Die elektrischen Leitungsanlagen sind von der
Hauptschalttafel ab in Gruppen zu unterteilen.s) Drei
leiteran!agen sind, soweit tunlich, von den Hauptver
teilungsstellen ab in Zweileiterzweige, bestehend aus
Mittel- und Außenleiter, zu unterteilen.s)

c) In Räumen, die mehr als drei Lampen ent
balten, sowie in allen Korridoren, Treppenhä.usern und
Ausgängen sind die Lampen an mindestens zwei ge
trennt gesicherte Zweigleitungen ansuschließen.s) Von
dieser Bestimmung kann abgesehen werden, wenn die
Notlampen eine genügende Allgemeinbeleuchtung ge
währen,")

doch müssen die Transformatoren, Umformer oder dgl, in be
sonderen ebgeschlcesenen und nicht zum Theaterbetrieb mit
benutzten Räumen untergebracht sein, die nur unterwiesenem
Personal zugänglich sind.

4) Die Unterteilung soll es unmöglich machen, daß durch
eine im Verbrauchsgebiet vor sich gehendeStörung. z. B. Kurz:
schluß und Abschmelzen einer größeren Sicherung, die ganze
Anlage außer Betrieb gesetzt wird, so daß allgemeine Dunkelheit
eintreten würde. Aus demselben Grunde werden hä.ufig dort,
wo das Theater aus einem Elektrizitätswerke gespeist wird,
zwei getrennte von versohledenen Speiseleitungen versorgte Haus.
anaohlüese angeordnet.

0) Die Ausführung der Abzweige in Gestalt von ZweUeiter·
anlagen bewirkt, daß die beiden Zweige weniger voneinander
abhängig sind, als wenn sie sich eines gemeinsamen Mittelleiters
bedienen. Eine Unterbrechung dieses Mittellei~rs könnte im
letzteren Fallesehr gefährliche Folgen haben. Vergl. S. 57 unter 11)
und S. 70 unter 20). Der Mittelleiter wird in der Regel ge
erdet. ETZ 1904. S. 361 N. 74.

Außerdem macht es die Trennung möglich, daß man die
beiden Hauptzweige auf verschiedenen Wegen den Verbrauohs.
gebieten zuführt. Man wird z. B. die eineHauptleitung auf der
rechten, die andere auf der linken Seite des Hauses führen, damit
ein örtlich begrenzter Unfall (Brand, Wasser, Zerstörung durch
Gewalt) nur ein e n Hauptleiter trellen kann. Im Verbrauchs
gebiet werden die letzten Ausläufer beider Zweige so geführt,
daß beim Unterbrechen eines Hauptzwe iges niemals irgend ein
Raum völlig dunkel werden kann, jedoch sind unmittelbare
Kreuzungen der beiden Hälften, sowie die Berührung von Be
leuohtungskörpern, die an zwei verschiedenen Hälften liegen,
mindestens im Bühnenhaus zu vermeiden; .auch im Logenhaus
ist es nicht empfehlenswert, 'beide Hälften des Dreileitemetzcs
in einen Beleuchtungskörper einzuführen, man soll vielmehr
die leichtere Isolation und größere Sicherheit. die die Trennung
der Hälften ergibt. voll ausnützen.

Die Teilung in Zweileiterzweige ist auch vor der An
schlußstelle des Bühnenregulators vorzunehmen, dessen
Regelungswiderstände nach § 39 a Abs. 3 in die Außenleiter
zu legen sind.

6) In Treppenhäusern legt man zweckmäßig eine Steig
leitung an dieAußenwand (Fensterseite), die andere, dem zweiten
Zweig des Dreileitemetzes angehörige, an die Innenwand. Es
werden dann die aufeinander folgenden Lampen abwechselnd an
die eine u1ld an die andere Leitung angeschlossen,

7) Als genügende Allgemeinbeleuchtung durch die Kot-
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d) Falls eine elektrische Notbeleuchtung ein
gericbtet wird, müssen ihre Lampen an eine oder
mehrere räumlich und elektrisch von der Hauptanlage
unabhängige Stromquellen angeschlossen werden.tl

e) Die Schalter und Sicherungen sind tunlichst
gruppenweise zu vereinigen und dürfen dem Publikum
nicht zugänglich sein.t) 10)

§ 39.
Bestimmungen für das Bühnenhaus.

Für Installationen des · Bühnenhauses (Bühne,
Untermaachinerien, Arbeitsgalerien und Schnürboden,

lampen wird eine solche gelten, die nioht nur die Ausgänge
selbst, sondern auoh die Wege zu ihnen umfaßt. Sie wird nur
daduroh zu erzielen sein. daß man die Notbeleuohtung durch
ein zweites unabhängiges elektrisches Leitungsnetz mit unsb
hängiger Stromquelle bewirkt. wie es unter 8) erwähnt ist.

8) Als Stromquelle für die Notbeleuoh tung darf nicht eine
zu der Hauptbeleuchtung gehörige Akkumulatorenbatterie dienen.
d, h. es dürfen nicht Hauptbeleuchtung und Notbeleuchtung
von derselben Batterie gespeistwerden; auch darf nicht während
der Notbeleuchtung die Batterie mit der Lademaschine ver
bunden sein, wenn die letztere für die Hauptbeleuchtung tätig
ist. Doch ist es von einzelnen Behörden als genügend sicher
anerkannt, wenn eine besondere für alle Notlampen gemeinsame
Akkumulatorenbatterie außerhalb der Betriebszeit des Theaters
von der Hauptstromquelle geladen und während der Vor
stellungen ausachließlich auf die Notbeleuohtung entladen wird;
vorausgesetzt ist dabei, daß die Batterie örtlich genügend ge
trennt von der Stromquelle für die Hauptbeleuchtung auf
gestellt ist. Derartige zentralisierte Stromquellen für die Not.
beleuchtung finden sich in Theatern zu Dresden, Hamburg,
Karlsruhe, Andere Aufsichtsstellen verlangen größere Un
ahhängigkeit der einzelnen Lampen; z. B. in der Weise, daß jede
Lampe eine besondere, mit ihr örtlich vereinigte kleine Akkumula.
torenbatterie besitzt. Die einzelnen Batterien können etwa zur
Ladung hintereinander geschaltetsein. Während des Betriebs der
Notbeleuchtung sind sie jedoch einzeln von dieser Verbindungs.
leitung abzuschalten, damit sie nicht düroh einen Kurzschluß
in dieser Leitung entladen werden können. Diese Abschaltuog
kann zwangläufig mit dem Einschalten der Lampen verbunden
werden. Vgl. ETZ 1904, S. 426, 563 u. 606. Für größere
Theater hat sioh jedoch das System der Einzelakkumulatoren
weder in der Gestalt, daß diese völlig voneinander getrenot
sind. noch in Hintereinanderschaltung bewährt, da es in beiden
Gesta lten zuviel Bedienung erfordert.

9) Die Zentralisierung ermöglicht rasches Auffinden und ver
einfacht die Bedienung, sieerhöht so die Sicherheit, Es empfiehlt
sich, nicht nur die Schalttafeln duroh Türen (Glastüren)
und dgL vor dem Publikum abzuschließen , sondern sie womög
lich an solchen Orten aufzustellen, zu denen das Publikum über
haupt nioht Zutritt hat, damit die Bedienung auch während
eines Gedränges des Publikums ungehindert bleibt. Für des
Aufsichtspersonal und die Feuerwehr sollen dagegen diese Orte
leicht zugänglioh sein.

10) 1m übrigen wird das Logenhaus (Zuschauerraum) nach
den Vorsohriften für Niederspannungsenlagen installiert;

10·
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auch Garderoben und andere Nebenräume im Bühnen
hause) gelten außer den vorerwähnten allgemeinen, noch
die folgenden Zusatzbesbimmungen-l :

a) Schalttafeln und Bühnenregulatoren sind 80 an
zuordnen, daß eine unbeabsichtigte Berührung durch
Unbefugte ausgeschlossen ist.2)

Auf die Endausschalter an Bühnenregulatoren findet
die Vorschrift des § 11 e keine Anwendung, wenn die
vom Regulator bedienten Stromkreise an zentraler Stelle
allpolig ausgeschaltet werden können.il

Die Widerstände von Bühnenregulatoren sind bei
Dreileiteranlagen in die Außenleiter zu legen. .

b) Bei Beleuchtungskörpern mit Farhenwechsel
muß der Querschnitt der gemeinschaftlichen Rück
leitung unter der Annahme bemessen werden, daß alle
Lampen allerFarben mit voller Lichtstärke gleichzeitig
brennen.')

§ 39. 1) Unter Gardero b e n sind hier die für das Bühnen.
personal bestimmten zu verstehen, sofern sie mit der Bühne
auf derselben Seite der Proszeniumswand liegen; sind sie brand
sicher von der Bühne getrennt, so gelten sie nicht als zum
Bühnenhaus gehörig. Die Garderoben für das Publikum ge
hören zum Logenhaus.

2) Dem Publikum ist das Bühnenhaus der Regel nach unzu
gänglich. Aber auch das Bühnenpersonal scheidet sich in Be
fugte und Unbefugte. Eine vollständige Abschließnng der Schalter
und Regler, wiesie unter §38 e) gegenüber dem Publikum gefordert
wird. ist auf der Bühne nicht durchführbar. weil während des
Betriebes eine fortdauernde Bedienung der Schalter stattfindet.
Dagegen müssen Vorkehrungen getroffen sein,um unbeabsichtigte
Berührung zu vermeiden. Namentlich müssen die Schalter und
Regler such gegen Berührung und Beschädigung gesohützt sein,
die beim Hin-und Hertragen der Kulissen und Requisiten möglich
sind. GrößereRegler und Schalterwerdengewöhnlichin besonderen.
nur für sie bestimmten Ortlichkeiten aufgestellt. alsdann genügt
es. wenn des Betreten dieses Raumes den Unbefugten verboten
ist. In dieserHinsicht müssen hier Betriebsvorschriften ergänzend
eingreifen.

8) Vgl. § 38 unter 6) Abs.3. Wird die Dreileiteranlage vor
dem Bühnenregulator in einzelne Zweileiterzweige aufgelöst,
wie § 38 unter 6) Abs. 3 angegeben, so fällt der Grund für
die Vorschriften § 11 e weg, da aladaan eine Verbindung
zwischen den beiden Hälften des Dreileitemetzes nicht mehr vor·
handen ist, wenn die Ausschalter des Bühnenregulators geöffnet
sind, also das sonst zu fürchtende Auftretender Gesamtspsnnung
in dem einen Zweig bei ordnungsmäßigem Zustande der Anlage
nicht eintreten kann. Gegen die weitere Gefahr,daß bei geöffneten
Schaltern der Regulator, die Widerstände usw. fälschlich für
spannungslos gehalten werden und so Anlaß zu Unfällen gegeben
sein kann, sollen die hier geforderten allpoligen AUBBchalter en
zentraler Stelle schützen. Es ist nicht nötig, daß ein Schalter
sämtliche Regu1storstromkreise bedient. es muß nur jeder dieser
Stromkreise sbschaltbar sein. Die Schalter sitzen gewöhnlich in
der Nähe desRegulators und werden nachjederVorstellung geöffnet.

4) Die in der früheren Fassung der Vorschriften zugelassene
Wah1 eines kleineren Querschnitts für die gemeinsame Rück
leitung war suf die Annahme gegründet, daß niemals mehrere
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c) Betriebsmäßig stromführende blanke Leitungen
sind in den Untermaschinerien, auf der Bühne, den
Arbeitsgalerien und dem Schnürboden nicht zulii88ig.6)

Flugdrähte und dergleichen dürfen weder zur Strom
führung noch als Erdungsleitung benutzt werden.s)

d) Feste Leitungen müssen in der Weise verlegt
werden, daß sie in ersterLinie gegen die zu erwarten
den mechanischen Beschädigungen geschützt sind.")

e) Mehrfachleitungen zum Anschluß beweglicher
Bühnenbeleuchtungskörper müssen biegsame Kupfer.
seelen S) haben und durch starke schmiegsame nicht-

Farben gleichzeitig in voller Lichtstärke benutzt werden. Die
Erfahrung hat diese Annahme als irrig erwiesen; es sind über.
lastungen der Rückleitungen aufgetreten.

6) Es dürfen also auch die an den geerdeten Mittelleiter
angeschlOll8enen Rückleitungen i In B ü h n e n haus nicht blank
verlegt werden, während dies im Logenhaus nicht verboten ist.
Eine Ausnahme bildet in gewissem Sinne die Bestimmung
unter k Abs. 3. Sinngemäß dürfen auch ungeschützte MetslI·
rohre nicht als Rückleitungen verwendet werden. Dagegen
dürfen Erdungsleitungen (Schutzerdungen) blank sein, weil
sie betriebsmäßig nicht Strom führen, aber auch sie müssen
nach d) gegen Beschädigung geschützt sein. Die Schutzhüllen
biegsamer Leitungen dürfen jedoch nach e) nicht metallisch
sein, d. h , sie dürfen keine metallische Oberfläche besitzen
(siehe unter 9).

6) Neben Flugdrähten kommen hier hauptsächlich auch
gespannte oder hängende Aufhängedrähte für Requisiten in Be
tracht. Natürlich dürfen auch umgekehrt Leitungsdrähte nicht
zum Aufhängen von Gegenständen benützt werden ; einerlei ob
die Leitungsdrähte blank oder isoliert sind. Selbstverständlich
ist es nicht verboten, Flugdrähte usw. für sich zu erden und
es kann das unter Umständen angezeigt sein; es können aber
die Verhältnisse auch so liegen, daß es sich empfiehlt, der
artige Drähte, obwohl sie mit der elektrischen Einrichtung
nicht unmittelbar zu tun haben, zu isolieren.

7) Die fest verlegten Leitungen stehen hier nicht nur im
Gegensatz zu den biegsamen Leitungen zum Anschluß beweg.
licher Apparate, sondern auch zu den unter f) erwähnten vor
übergehend gebrauchten Ssenerie-Iustalle.tionen.

Der im § 21 a) allgemein geforderte Schutz der festverlegten
Leitungen gegen Beschädigung wird im Bühnenhaus in ver
schärftem Maße verlangt. Prinzipiell darf dort also keine dauernd
verlegte Leitung ungeschützt sein. Die Art des Schutzes richtet
sich nach der Lage der Leitungen und nach den sonstigen Ver.
hältnissen. Urigepanzerte Papierrohre werden nur in kräftiger
Ausführung zuläsaig sein. Ungeschützte Gummirohre und nicht
armierte Bleikabel werden im allgemeinen nicht genügen. Da
gegen ist an einzelnen Stellen auch offene Verlegung nicht aus
geschlossen, sofern sie in abgedeckten Kanälen oder dgl, erfolgt.
Panzeradern sind nur dort möglich, wo sie dauernd trocken

. bleiben. Es ist auf etwa vorhandene Regenvorrjchtungen und
ihren Wirkungsbereich Rücksicht zu nehmen.

8) Bewegliche Bühnenbeleuchtungskörper sind sowohl die
mit begrenzter Ortsveränderung (Kulissen, Oberlichter) als die
mit unbegrenzter (Versatz u. dergl.), über die Beschaffenheit
der Gummiaderlitze siehe Regel 1. Bei der starken Benützung
dieser Mehrfachleitungen ist auf besondere Biegsamkeit der
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metallische Schutzhüllen gegen mechanische Beschädi
gung geschützt sein.11)

1. Die Kupferseeie der Gummiaderlitzen soll aus
einzelnen Drähten lIon nicht über 'O,2 mm Durchmesser
bestehen.

2. Die Befestigung der biegsamen Leitungen soll
so sein. daß auch bei rauher Behandlung an der An
schlußstelle ein Bruch nicht zu befürchten ist.I O)

3. Die Anschlußstücke sind mit der Schutzumhüllung
so zu verbinden, daß die Kupferseelen an der Anschluß.
stelle von Zug entlastet sind.ll) Steckkontakte müssen
innerhalb widerstandsfähiger, nicht stromführender Hüllen
liegen und so angeordnet sein, daß zufä.llige Berührung
der stromführenden Teile, wenn sie nicht geerdet sind.
verhindert wird. 1 2 )

Seelo zu sehen, damit nicht durch Bruch der Einzeldrähte Er.
hitzung oder Funkenbitdung eintritt.

9) Fa.st alle Kulissen. Soffitten, Oberlichter. Versatzstücke
und dgL werden in Theatern beweglich sein, sind daher mittels
biegsamer Mehrfachleitung anzuschließen. Die Benützung
met a l l i s c her Schlauchumhüllungen als geerdete Rück
leiter ist bei biegsamen Leitungen bedenklich, weil die Rück
Ieiter, selbst wenn sie als Mittelleiter angeordnet sein sollten.
bei den vielfachen Regulierungen der Lichtstärken oft erheb.
liohe Ströme führea, so daß in ihnen beträchtliche Spannungs.
differenzen auftreten. die z. B. bei einer Schleifenbildung des
Sohlauohes oder bei Berührung seiner Metallhülle mit eisernen
Konstruktionsteilen (Träger, Fahrschienen für Kulissen) Funken.
bildung und Erhitzung bewirken können. Aber auch gegen
geerdete und ungeerdete Metallhüllen, die nicht betriebsmäßig
zur Stromführung dienen. sofem ihre Oberfläche bla.nk ist.
bestehen Bedenken. weil derartige biegsame Stränge in und
außer Betrieb viel umhergeworfen werden und so mit apaunung
führenden Teilen, die durch Zerstörung oder Unaohtsamkeit
blank an der Oberfläche liegen, in Berührung kommen können.
Die in dieser Bestimmung zum Ausdruck gebrachte besondere
Vorsioht ist durch die Erfahrung gerechtfertigt.

Die transportablen Mehrfaohleitungen unterliegen außerdem
der Vorschrift des § 21 m),

10) Die richtige Ausführung dieser Vorschrift erfordert be 
sondere Erfahrung. Es ist nötig, daß die Biegsamkeit der Leitung
gegen das Kontaktstück hin ganz allmählich geringer wird, so
daß das letzte Stück der Leitung mit dem Kontaktstüok selbs t
vollkommen steif zusammenhängt. Praktisch wird dies z. B ~

durch Umwickeln mit Bindfaden in geeigneter Weise erzielt.
11) Nach § 211) der allgemeinen Vorschriften dürfen bieg

same Leitungen an festverlegte nur mittels lösbarer Kontakte
angeschlossen werden, In Theatern werden für solche Körper,
die stets dieselbenBewegungen ausführen (auf Schienen laufende
Kulissen) oft statt der Steckkontakte Verschraubungen benützt.
Die Entlastung der Anschlußstellen ist für ortsveränderliohe
und für bewegliche Leitungen im § 13& Abs. 3 vorgeschrieben.
Im Bühnenhaus ist die Forderung dadurch begründet, daß
sie bei der Größe der bewegten Ma.'!Sen ganz besonders wiohtig
ist. Bei Kulissen und dgl. ist häufig die Bewegung durch
ein besonderes Seil begrenzt und dadurch bereits eine Ent
lastung des Anschlußleiters herbeigeführt.

12)Es genügt. wenn die Hülle etwainGestalt einer Manschette
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f) Für vorübergehend gebrauchte Szenerie-Installa
tionen kann von der Erfüllung der allgemeinen Vor
schriften für die Verlegung von Leitungen ausnahms
weise abgesehen13) werden, wenn isolierte Leitungen
verwendet werden, die Verlegungsart jegliche Verletzung
der Isolierung ausschließt und diese Installation während
des Gebrauches unter besonderer Aufsicht ·steht. In
diesem Falle sind Drahtschellen für Einzelleitungen zu
lässig und Durchführungstüllen enfbehrlich.P)

g) Die Sicherungen der Anschlußleitungen für
Bühnenbeleuchtungskörper (Oberlichter, Kulissen, Ram
pen, Versatz- und Effektbeleuchtung) sind im fest ver
legten Teil der Leiturig anzubringen 16); in diesem Falle
genügt für jeden Körper je eine Sicherung für alle
Lampen einer Farbe. Der Querschnitt ortsveränder
licher Leitungen und die Sicherungen sind derjenigen
Betriebsstromstärke anzupassen, für welche der Stecker
bestimmt ist. In den Beleuchtungskörpern selbst sind
Sicherungen nicht sulässig.") 17)

hinreichend weit über die stromführenden Teile vorsteht. Die
Bülle kann aus Metall bestehen.

13) Nur aus nah ms weis e kann abgesehen werden.
Durch diese, dem "Bühnenmeister zugestandene Erleichterung
wird er indessen nicht von der Verantwortung für seineAnord
nungen entbunden. Bei allen elektrischen Installationen, die
auf der Bühne für Sonderzwecke gemacht werden, sollte aaeh
verständiger Rat eingeholt und zuverlässige besondere Fseh
aufsicht geübt. werden.

14) Drahtschellen sind denKrampen ähnlich, jedoch so ge.
formt, daß eine Verletzung des Drahtes beim Befestigen der
Schelle nioht möglich ist. Siesollten indes auch bei der hier zu
gestandenen auanahmsweisen Verwendung stets mit einerweichen
isolierenden Einlage benützt werden.

16) Dieselbe Bestimmunggilt allgemein gem äß § 13b) (S.61).
Sie wird in den Theatern auchauf jene beweglichen Beleuchtungs
körper ausgedehnt, die nicht mit Steokkontakten aageachlossen
sind.

1G) Es dürfen alsoinnerhalb der einzelnen Beleuchtungskörper
Quer80hnittsänderungen vorkommen, ohne daß eine Sicherung
angebraoht ist. Kulissen, Oberlichter und dergl ., die oft eine
sehr große ZaW von Lampen tragen, sind so unzugänglich. daß
das Auswechseln einer Sicherung an dem Beleuchtungskörper
sehr erschwert i st ; außerdem würden Sicherungen innerhalb der
Beleuchtungskörper der Gefahr ausgesetzt sein, durch die häufigen
Bewegungen locker zu werden, sich zu erhitzen. herauszufallen.
oder beschädigt zu werden, anderseits sollen die Sicherungen
möglichst weit von dem Personal, das sich auf der Bühne bewegt,
(oft in brennbarer Kleidung), entfernt Bein, damit beim Funk
tionieren der Sicherung jede Gefahr auageschlossen ist. Die
Bemessung der Sicherung kann bei Steckern nicht nach dem
Strombedarf der wechselnden angeeehlossenen Versatzstücke
u. dgl . geschehen, sondern sie richtet sich nach der Strom
stärke, für die der Stecker gebaut ist.

17) Weioht die Stromstärke der gerade benützten Ver
satz beleuchtung sehr erheblich von derjenigen .dee fest ein
gebauten Sicherung ab, oder erscheint es ,nötig, im Be-
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h) Bei Regulierwiderständen, die an besonderen,
nur dem Bedienungspersonal zugänglichen feuersicheren
Stellen angebracht sind, ist eine Schutzverkleidung aus
feuersicherem Stoff entbehrlich.P)

4. Die Stufenschalter fUr den Bühnenregulator sollen
unmittelbar bei den Regulierwiderständen selbst an
gebracht sein, können aber durch Übertragung betä.tigt
werden.P]

i) Die fest angebrachten Glühlampen auf der
Bühne, sowie alle Glühlampen in Arbeitsräumen, Werk
stätten, Garderoben, Treppen und Korridoren müssen
mit Schutzkörben oder Schutzgläsern versehen . sein,
die nicht an der Fassung, sondern an den Lampen
trägern befestigt sind. 2 0 )

. k) Für Bühnenbeleuchtungskörper und deren An
schlüsse (Oberlichter. Kulissen. Rampen, Effekt- und
Versatzbeleuchtungen) gelten folgende Bestimmungen:

Die Beleuchtungskörper sind mit einem Schutz
gitter für die Glühlampen zu versehen.")

leuchtungskörper mehrere Stromkreise zu bilden und jeden
besonders zu sichern, so kann dies mit Verteilungssteckern ge
schehen.

18) Hier ist also eine Ausnahme von der unter § 12:! ge.
gebenen Regel zugelassen. Es empfiehlt sich, von dieser Aus
nahme nur in dringenden Fällen und mit Vorsicht Gebrauoh zu
machen; denn die Möglichkeiten, durch die ein Widerstand be
trä.chtliche Erwärmung erfahren kann, sind ebenso vielgestaltig
wie die, daß irgend ein brennbarer Dekorationsgegenetarid oder
dg1. durch Umfallen oder andere unbeabsichtigte Bewegungen
mit einem solchen Widerstand in Berührung kommt. Meistens
wird auch die nötige Ventilation trotz der feuersicheren Schutz
hülle erreichbar sein.

19) Die Hauptteile des Bühnenregulators sind: die Hand
hebel, die Stufenschalterkontakte und die Widerstände. Bei
kleinen Regulatoren sind alle diese Teile an einem gemein
samen Gestell vereinigt; dabei ist die hier gegebene Regel ge
wöhnlich erfüllt. Werden die Teile getrennt, so dürfen die
Handhebel in größerer Entfernung von den anderen Teilen,
nicht aber die Widerstände entfernt von den Stufenschaltern
angeordnet werden, weil im letzteren Falle eine große Zahl
von Leitungen nötig sein würde, die dem Durchhang unter.
liegen und infolgedessen .zu falschen Berührungen. zu Störungen
und unzuläasigen Erwärmungen Anlaß geben. ' Die Einstellungen
der Handhebel werden nach den Stufenschaltern durch Seile,
Ketten oder auch auf elektrischem Wege übertragen.

20) Schutzgläller und Schutzkörbe können durch geschickte
Bauart ohne Beeinträ.ohtigung ihres Zweckes dekoriert oder
dekorativ ausgestaltet sein. Hiervon kann mit Vorteil z. R. in
Künstlergartleroben Gebrauch gemacht werden. Ober Künstler
~ardeloben, die nicht im Bühnenhause selbst untergebracht
sind, vgl. unter 1). Die zum Arbeiten dienenden transportab.
len Handlampen unterliegen dem § 18 e), Sie sollen außerdem
ebenfalls Schutzkörbe haben. Die zur Szeoerieausstattung ge
hörigen Beleuohtungskörper sollen. soweitdies mit ihrem Zweck
vereinbar ist, mit Schirmen. Tulpen u, dgl. versehen sein und
vor Berührung mit entzündliohen Stoffen bewahre werden.

21) DieSchutzgitter müssen gut und sicher befestigt sein, da
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Innerhalb der Beleuchtungskörper sind blanke Leiter
dann zulässig, wenn sie gegen zufällige Berührung ge
schützt sind.22)

Hängende Beleuchtungskörper sind, auch wenn sie
geerdet werden, gegen ihre Tragseile zu isolieren."]

Bühnensoheinwerfer, Projektionsapparate, Blitz
lampen und dergleichen sind mit einer Vorrichtung zu
versehen, welche das Herausfallen glühender Kohlen
teilchen oder dergleichen verhindert.2 4 )

5 . Die Spannung zwischen irgend zwei Leitern eines
Beleuchtungskörpers soll 250 V nicht überschreiten.26)

sie sonst bei bewegten Beleuchtungsktirpern leicht Kurzschluß
hervorrufen können. VgL auch die folgende Bestimmung,
Die 8chu~zgitter müssen Lampenund Drähte achützen und zwar
wirksam. Sie müssen z. B. so stark sein, daß sie nicht durch
Anstoßen anderer Körper, Requisiten und dgL wie dies auch
im ordnungsmäßigen Bühnenbetrieb unvermeidlich ist, eiage
drückt und so nutzlos werden.

22) Da die Lampen meistsehrnahe anelnender sitzen. 80 läßt
sichmit blanken Drähten oderSchienen in der Regel eine solidere
Bauart durchführen, als mit isolierten. Diese Drähte müssen
hinreichend kräftig gewä,hlt und so befestigt sein. daß sie
mit den Metallteilen des Beleuchtungskörpers (Blechschirm
und Schutzgitter) nicht in Berührung kommen. Durch die
Bauart des Körpers oder durch das Schutzgitter muß zufällige
Berührung ausgeschlossen sein. Die blanken Drähte sind nur
für das Innere der gemäß der vorhergehenden Vorschrift ab.
geschlossenen B ü h n e n beleuchtungskörper zugelassen; nichtfür
andere oder an anderen Ortenangebrachte Beleuchtungskörper,

28) Da die Galerien und andere f'...ebii.udeteile oft ausEisen
bestehen, 80 könnten die Drahtseile, die die Oberlichter tragen,
zu Kurzschlüssen Anlaß geben, wenn sie nicht vom Beleuch
tungskörper isoliert sind. Für die isolierte Aufhii.ngung gibt es
jetzt zahlreiche Hilfsmittel, wie sie als Abspannisola.toren und
dergl, im elektrischen Straßenbahnwesen gebräuchlich sind.

Die Vorachrift soll nicht verbieten, den Beleuchtungskörper
su erden, doch soll hierzu nicht das Tragseil benutzt werden.
VgL die Bestimmung über Bogenlampen § 17b).

24) Dieselbe Bestimmung gilt allgemein für Bogenlampen,
an Ortlichkeiten, wo Zündung oder Verletzung von Personen
zu befürchten ist (§ 17a.); auf der Bühne betriftt sie besonders
auch sogenannte Blitzlampen. Obwohl durch die bessere Quali.
tät der heutigen Kohlenstifte die Gefahr des HerabfaJlens
glühender Teilchen vermindert ist, empfiehlt es sich doch, sehr
vorsichtig zu sein. Wenn irgend möglich, sind die Scheinwerfer
durch Glasfenster abzuschließen.

25) Für Bühnenbeleuchtungskörper ist eine engere Span
nungsgrenze gesetzt, alsfürdieübrige Beleuchtung (inGarderoben,
Gängen, Zuschauerraum usw.), Bei einer Dreileiteranlage
von mehr als 2 X 125 Volt sollen z. B. nioht beide Zweigs in ein
und denselben Beleuchtungskörper eingeführt werden. Die
Beschränkung rechtfertigt sich durch die Rücksicht sowohl auf
die mechanische Beanspruchung der Bühnenkörper, als auf die
Eindrücke, denen das Publikum z. B. beim Durchschmelzen
einer Sicherung auf der Bühne. bei entstehendem Kurzschlußusw.
ausgesetzt werden kann. Auch bei einer Gesamtspannung von
weniger als 250 Volt soll man es vermeiden, beide Hälften
eines Dreileitersystems in einen Beleuchtungskörper einzuführen
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6. Holz soll nur bei vorübergehend gebrauchten
Bühnenbeleuchtungskörpern und nur als Baustoff zu
lässig sein.26)

L. Weitere Vorschriften für Bergwerke
unter Tage.

~ Außer den in §§ 1, 2, 3, 5, 9, 11, 16, 17, 18,
19,20,21,25, 26. 27, 28, 29,31 und 34 gegebenen
Zusätzen gilt für B. u. T. noch nachfolgendes:

§ 40
Verlegung In Schächten.

a) In Schächten - und einfallenden Strecken
von mehr als 45 0 Neigung dürfen nur armierte
Kabel, bei denen die Armatur aus verzinkten
oder verbleiten Eisen- oder Stahldrähten besteht,
oder die auf andere Weise von Zug entlastet,
sind,verwendet werden. In trockenen, feuersicheren
Nebenschächten sind auch isolierte Leitungen bei
Niederspannung zulässig .t) •

1. Der Abstand der Befestigungsstellen der Kabel
soll in der Regel nicht mehr als 6 m betragen.

2. Die Befestigung der Kabel soll mit breiten
Schellen erfolgen, die so beschaffen sind, daß sie
die Kabel weder mechanisch noch ohemisch ge·
fährden. Werden eiserne Schellen benutzt. so Bollen
die Kabel an der Schellstelle mit Asphaltpappe
oder dergleich en umwickelt werden.s)

oder Beleuchtnngskörper, die an zwei verschiedenen Außeu·
leitem liegen, miteinander in Berührnng zu bringen, weil
dadurch Fassnngen, Sicherungen u, dgl, unter ungünstigen
Umständen der Gesamtspannung ausgesetzt werden, während
sie nur für die halbe Spannung gebaut sind. Es empfiehlt
sich, die Lampen in den Sofitten nicht stehend, sondern nach
unten gerichtet einzubauen. damit ein etwa. gebrochener Glüh.
faden nicht Kurzsohluß innerhalb der Lampe erzeugt.

26) Dieaufkleinen Bühnen viel benutzten aus Holzlatten roh
zusammengestellten Beleuchtungskörper sindnach jeder Richtung
hin unzulässig. Holz widersteht dem Feuer ebenso schlecht
wie in elektrischer Hinsicht dem Wasser. Seine leichte Bearbeit
barkeit begünstigt außerdem unsachgemäßeArbeit Unberufener.
Wenn die Feuersicherheit erreicht werden soll, die der elek
trischen Beleuohtung ihrer Natur nach zukommt, so muß verlangt
werden, da.ß die elektrischen Einrichtnngenauch mit dem
selben Maß von Arbeits- jund Geldaufwand bedacht werden,
das man jeder anderen Beleuchtungssrt ohne Einwand zu
kommen lassen würde.

§ 40. 1) Neben armierten Bleikabeln werden auch be
sondere Scha.ohtkabel verwendet, bei denen der Bleimantel durch
eine innere Sohutzhülle aus Gummi oder einen zuverlässigen
Gummiersatzstoff ersetzt ist; sie haben geringeres Gewioht als
Bleikabei. Andere Leitungssorten als Kabel elnd wegen ihrer
geringeren Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Besehädi
gungen nur ausnahmsweise p;estattet.

2) Neben eisernen Schellen, die das Erden der Kabel er-
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~ b) Ist die Leitung chemischen Einflüssen
durch TropfwaBBer, Grubenwetter oder dergleichen
ausgesetzt, 80 muß sie mit einem Bleimantel
oder einem anderen Schutzmittel z. B. Anstrich,
versehen sein.s)

§ 41.

Seblagweuergefährßebe Grubenräume.1)

a) Die nach schlagwettergefährlichen Gruben
räumen führenden Leitungen müssen von schlag.
wettemichtgefährlichen Räumen oder von über
Tage aus allpolig abschaltbar sein.

Die Regel 12ades § 21 ist in schlagwetter
gefä.hrlichen Grubenräumen stets zu befolgen.

b) In schlagwettergefä.hrJichen Grubenräumen
dürfen nur schlagwettersichere Maschinen, Trans
formatoren und Apparate verwendet werden.2)

Sie gelten als schlagwettersicher, wenn sie den
dieabezüglichenLeitsätzen des V. D .E. entsprechen.

c) Es sind .nur Glühlampen zulässi~, deren
Leuchtkörper luftdicht abgeschlossen ist.

1. Glühlampen sollen eine starke Überglocke
und einen Sohutzkorb aus starkem Drahtgefleoht
besitzen.
d) Blanke Leitungen sind nur als Erdungs

leitungen zuläBBig.3)

e) Isolierte Leitungen dürfen nur als Kabel
-----
lelohtern, sind breite Schellen aus imprägniertem Holz üblich,
die das Kabel weniger leicht beschädigen.

3) Chemisoho Beschädigung ist insbesondere in Gestalt
elektrolytischer :i';erstörnngen dort zu befiirchten, wo die Kabel
mit fremden Metellen in Berührung kommen.

§ 41. 1) Vgl. § 2k. S. 18 unter 14).
2) VgL "Leitsätze für dilSAusführung von Schlagwetter

Sohutzvorrichtungon an elektrischonMaschinen, Transformatoren
und Apparaten" am Schlusse des Buches sowie ETZ 1906,
S.4, 65, 197. Ob eine bestimmte Bauart einer Masohine oder
eines Transformators usw. als schlagwettersioher gelten kann, ist
von Fall zu Fall besonders zu beurteilen. Bei größeren Ma
schinen werden häufig nur die betriebsmißig auftretenden
Funkenbildungen durch Kepselung, Plattensohutz u, dergl. un 
schädlich gemacht, während das Auftreten abnormer Feuer 
orscheinungen, wie sie z. B. durch Drahtbruch oder dergl.
entstehen, durch besonderen mechanischen Schutz, verstärkte
Isolierfestigkeit und verminderte Strombelastung bekämpftwird.
Kleine Masohinen, in denen nur begrenzte Energiemengen auf
treten, können in höherem Maßo gesichert werden. Neben
der Bauart der Maschinen UBW. ist auch eine zwockmäßige
Wahl ihres AufstellungsorteB und ihre riohtige Bedienung von
Wichtigkeit. Vgl. S. 140 unter 2).

3) Blanke unter Spannung stehende Leitungen können
bei Berührung mit Werkzeugen oder andem Met&llteilen zu
Funkenbildung Anlaß geben; dieselbe Gefahr liegt bei isolierten
Leitungen vor (§ 41e), wenn sie zerrissen werden.
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~ oder in widerstandsfähigen geerdeten Eisen- und
Stahlröbren fest verlegt werden. .

f) Biegsame Leitungen zum Anschluß orts
beweglicher Stromverbraucher sind nur mit be
sonders starker Schutzhülle zulässig.')

§ 42.
Fahrdrähte undZubehör elektrIscher Grubenbahnen.

80) Bei Grubenbahnen mit Niederspannung
müssen die Fahrdrähte an allenStellen, 'die von
der Belegschaft betreten werden, während die
Anlage unter Spannung steht, entweder in ange
messener Höhe über Schienenoberkante liegen,
oder es müssen Schutzvorkehrungen getroffen
werden, die verhindern, daß jemand von der
Belegschaft mit dem Kopf zufällig den Fahr
draht berühren kann.s)

1. Als angemessene Höhe gilt 1,8 m, Eine ge
ringere Höhe der Fahrdrähte ohne Sohutzvorrlch
tung ist zulässig in Strecken. deren Befahrung der
Belegschaft verboten ist, solange der Fahrdraht
unter Spannung steht.
b) Die Verwendung von Hochspannung ist im

allgemeinen nur in Strecken zulässig, in denen
der Fahrdra~ durch seine Höhenlage oder durch
Schutzvorkehrungen der zufälligen Berührung ent
zogen ist, oder wenn der Belegschaft die Befahrung
der mit Fahrdrähten ausgerüsteten Bahnstrecke ver
boten ist.

2. Als Mindesthöhe gilt 2,3 m.
c) Bei Fahrdrahtanlagen sind Vorrichtungen

zum Abschalten oder Signalanlagen zum Wärter
der Einschaltestelle vorzusehen. Beide Arten
von Einrichtungen müssen den örtlichen Verhält
nissen entsprechend in geeigneten Abständen be
tätigt werden können. 2)

d) An Rangier-, Kreuzunga- und Zugangs
stellen sind Wamungstafeln anzubringen, welche
auf die mit Berührung des Fahrdralites ver
bundene Gefahr hinweisen. Diese Warnung:;
tafeln sind zu beleuchten.

4) Für die zum Anschluß nötigen Steokvorriohtungen
gilt § 41b.

§ 42. 1) Gemäß §280 ist auch hier die effektive Gebrauchs
spannung maßgebend. Zur Belegschalt zählen nioht die Auf~

aiohtspersonen und die mit der Wartung der Grubenba.hn be
trauten Personen. Auf ausreichende Schutzvorkehrungen ist
besonders an den Einsteig- und Aussteigeplätzen zu achten.

2) Als Vorrichtungen zum Abschalten können z, B. auoh
selche dienen, die einen Kurzsohluß der Arbeitsleitung und
dadurch ihre selbsttätige Abschaltung mittels Sohmelzsioherung
oder mittels elektromagnetlsohen Schalters bewirken.
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~ e) Fahrleitungen, die nicht auf Porzellan- oder
gleichwertigen Isolatoren verlegt' sind, müssen
gegen Erde doppelt isoliert sein.

f) Querdrähte jeder Art (Trag- und Zug
drähte), die im Handbereich liegen, müssen gegen
spannungsführende Leitungen doppelt isoliertsein.

g) Speiseleitungen, die Betriebsspannung gegen
Erde führen, müssen von der Stromquelle und
an den Speisepunkten von den Fahrleitungen
abschaltbar sein. Wenn durch Streckenunter
brecher dafür gesorgt ist, daß mit der Speise
leitung gleichzeitig der zugehörige Teil der Fahr
leitung spannungsfrei wird, ist die Abschaltbar
keit am Speisepunkt nicht erforderlich.

3. Wenn dieGleise als Räckleitung dienen, sollen
die Stöße aller Schienen gut leitend verbunden
und in angemessenen Abständen Querverbindungen
zwischen den Schienen eingebaut werden.s)

h) Bei Bahnanlagen müssen die in den Bahn
strecken liegenden Rohre, Kabelarmaturen und
Signalleitungen an allen Abzweigungen zu Seiten
strecken und an den Endpunkten der Bahn
strecken, mindestens aber alle 250 m, mit den
Schienen gut leitend verbunden werden, wenn
nicht in anderer Weise die schädigenden Wir
kungen einer Stromüberleitung aus dem Fahr
draht in diese Teile verhindert werden.s)

§ 43.
Fahrzeuge elektrischer Grubenbahnen. 1)

0.) Bei Fahrschaltern und Stromabnehmern ist
Holz als Isolierstoff zulässig. 2)

b) Zwischen den Stromabnehmern und den
übrigen elektrischen Einrichtungen des Fahr
zeuges ist entweder eine sichtbare Trennstelle
derart anzuordnen, daß sie die Beleuchtung
nicht unterbricht, oder es müssen die Stromab-

8) Die Stoßverbinduugen sind stets an beiden Schienen
strängen zu fordern, auch wenn diese in üblicher Weise unter
lich leitend verbunden sind.

4) Bei druekhaftem Gebirge kann die Fahrleitung mit
den Rohren usw. in Berührung geraten und ihnen gefährliche
Spannung mitteilen; auch böswillige Verbindungen dieser Art
sollen vorkommen. Die Erdung ist nach § 3 auszuführen.

§ 43. 1) Die Fahrzeuge elektrischer Grubenbahnen sind
a1ll Masohinen anzusehen, deren innerer Aufbau im wesentlichen
durch die Betriebssicherheit bedingt ist und im einzelnen nicht
durch allgemeine Vorschriften geregelt werden kann. Die hier
gegebenen Vorschriften betreffen nur jene Punkte, die hin
sichtlich einer Feuers. oder Lebensgefahr von besonderer
Wichtigkeit sind.

2) Vgl. § 121, S. 59 unter 3) .
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~ nehmer eine Vorrichtung haben, die sie im ab
gezogenen Zustand .festhalten kann. 3)

c) Jedes Fahrzeug muß eine Hauptsbechmelz
sioherung oder einen selbsttätigen AUBBchalter
für die Elektromotoren haben.

1. Jedes Fahrzeug soll mit einem Kurzaohließer
ausgerüstet werden, durch den der Fa.hrdraht
spannungslos gemacht werden kann. .
d) Akknmulatorenzellen elektrischer Fahrzeuge

können auf Holz aufgestellt werden, wobei ein
malige Isolierung durch fenchtigkeitBsichere Zwi
schenlagen ausreiohb.s)

e) Der Querschnitt aller Fahrstromleitungen
ist nach der Nennstromstärke der vorgeschalteten
Sicherung oder stärker zu bemessen. &)

Drähte für Bremsstrom sind mindestens von
gleicher Stärke wie die Fahrstromleitungen zu
wählen.

Der Querschnitt aller übrigen Leitungen ist
nach § 20 zu bemessen.

1. Für Fahrstromleitungen aus Leitungskupfer
gilt folgende Tabelle:

Querscllnitt Nenn8t~omstärke
. der Sicherung
In qmm in A

4 25
6 35

10 60
16 80
25 100
35 125
50 160
70 200
95 225

120 260

3. Isolierte Leitungen in Fahrzeugen sollen so
geführt werden, daß ihre Isolierung nicht durch die
Wärmebenachbarter Widerständegefährdet werden
kann.6)

4. Nebeneinanderverlaufende isolierteFahrstrom
leitungen sollen entweder zu 1lIehrfoobleitungen mit
einer gemeinsamen wasserdichten Schutzhülle zu
sammengefaßt werden, derart, daß ein Verschieben
und Reiben der Einzelleitungen vermieden wird,
oder sie sind getrennt zu verlegen und dort, wo
sie Wände durchsetzen, durch Isoliermittel 80 zu
schützen, daß sie sich an diesenStellennicht durch
scheuern können.')

8) Die vorgeschriebene Anordnung soll es ermöglichen,
die motorische Einrichtung der Fahrzeuge spannungsfrei zu
machen, um ungehindert Störungen beseitigen zu können.

4) Vgl. Behnvorsehniften § 35.
0) VgL Babnvoreehrlften § 36 &1.
6) Vgl. Bahnvomchriften § 36 c),
7) VgL Bahnvorschriften § 36 f).
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~ f) Die Kurbeln der Fahrschalter Bind in der
Weise abnehmbar anzubringen, daß das Ab
nehmen nur erfolgen kann, wenn der Fahrstrom
ausgeschaltet ist.8)

5. Erdleitungen und vom Fahrstrom unabhängige
Bremsstromleitungen in Fahrzeugen sollen keine
Sicherungen enthalten und sollen nur im Fahr
schalter abschaltbar sein.9)

6. Die unter Spannung stehenden TeUe von Fas
sungen, Schaltern. Sicherungen und dergleichen
sollen mit einer Schutzverkleidung aus Isolierstoff
versehen sein. Pappe gilt nicht als Isolierstoff.
(Siehe § 3.)

§ 44.
Abteofbetrleb.1 )

a) Für den Abteufbetrieb sind nur Leitungen
zulässig, die den "Normalien für isolierte Lei
tungen in Starkstromanlagen" (Abteufleitungen)
entsprechen. Die Metallarmierung ist zu erden.')

1. Beim Abteufbetrieb sollen alle nioht unter
Spannung stehenden Meta.llteile elektrisoher Ma
schinen und Apparate geerdet sein.

2. Vor jeder Abteufleitung und vor jedem Haspel
sollen allpolig entweder Schalter und Sioherungen
oder einstellbare selbsttätige Schalter eingebaut
werden.
b) Steckvorrichtungensind nur mit von Hand

lösbarer Sperrung zu verwenden.

§ 45.
Schießbetrleb (Im Anschluß an Starkstromaulagen).

a) Der Anschluß eines Zünders an die Schieß
leitung kann bis auf eine Entfernung von 50m
aus Gummiader ohne besonderen Schutz oder
gleichwertiger Leitung bestehen.

8) Vgl. Bahnvorsehriften § 38 c), Derselbe Zweok kann
auch duroh einen mit abnehmbarem Schlüssel verriegelten
Schalter erreicht werden.

9) Vgl. Bahnvorschriften § 39 b),

§ 44. 1) Im Abtenfbetriebe ist die Gefahr, daß Personen
mit spannungführenden Teilen in Berührung kommen, wegen
der engen Zusammendrängnng von Arbeitenden, Bauteilen,
Maschinen und Leitungen noch größer als im sonstigen Berg
werksbetrlebe, Oft ist auch mit starker Feuchtigkeit zu rechnen.
Wegen des steten Fortschreitens der Arbeit können Maschinen
und Leitungen meistens nicht dauernd befestigt werden: sie
müssen zum Teil freihängend benützt werden, daher 1St auch
der Vermeidung der Bruchgefahr besondere Aufmerksamkeit
zu widmen.

2) Abteufleitungen sind besonders biegsam gebaute Lei.
tungen mit einer Bewehrung, die bei Spannungen über 250 Volt
aus Metall bestehen und zur Erdung brauchbar sein muß; ihr
Bleimantel kann zur Verminderung des Gewiohts durch eine.
besondere Gummihälle ersetzt sein. Siehe Normalien für iso
lierte Leitungen A Ir 3 e),
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~ b) Beim Abteufbetrieb müssen entweder das
Schießkabel oder alle übrigen Kabel bewehrt sein.
Die Bewehrung muß geerdet sein.

c) Schießleitungen dürfen nicht für andere
Zwecke verwendet und nicht mit anderen Lei
tungen in einem Kabel vereinigt werden.

d) Der Anschluß einer Schießleitung an eine
Starkstromleitung darf nur mittels eines allpo
ligen unter Verschluß befindlichen Schalters er
folgen . Zur Erhöhung der Sicherheit ist stets
noch eine zweite ebenfalls unter Verschluß be
findliche Unterbrechungsstelle zwischen Schalter
und Schießleitung anzuordnen; entweder der
Schalter oder die Unterbrechungsstelle müssen
so eingerichtet sein, daß ein Verharren im ein
geschalteten Zustand ausgeschlossen ist. In der
Schießleitung ist eine Vorrichtung anzubringen,
die das Vorhandensein von Spannung erkennen
läßt. Für die erwähnten Apparate ist die Ver
wendung von nicht feuchtigkeitssicherem Bau
stoff, wie Marmor, Schiefer und dergleichen, als
Isolierstoff unaulässig.t)

§ 46.
Betriebe im Abbau.

a) Auf ausreichenden Schutz ortsveränderlicher
Leitungen gegen Beschädigung ist ganz besonders
zu achten.')

1. Tragbare Elektromotoren, die eine ständige
Handhabung unter Spannung erfordern, wie Bohr 
und Schrämmaschinen, sollen nur bei Niederspan
nung verwendet werden. In trocknen Räumen ist
auch Gteichstrom bis 500 V zuläBsig.2}

2. Im Abbau Bollen alle nicht unter Spannung
gegen Erde stehenden Metallteile elektrischer Mo.
schinen und Apparate nach Möglichkeit geerdet
sein.

§ 45. 1) Die Vorschriften des § 45 beziehen sich nur auf
den Fall, daß die Zündung der Schüsse mittels Stromes aus
einer Stsrkstromanlage erfolgt. Sie sollen verhindern, daß
durch Zufall, wie Berührung zweier Leitungen, ungewollte
Spenuungseeböhungen, mangelhafte Isolat ion. Strom in die
Zündleitung gelangt, Das Vorhandensein von Spannung in der
Schießleitung kann an einer eingeschalteten Glühlampe. einem
Galvanoskop oder dergI . erkannt werden. Bei Zündung mittels
besonderer Vorrichtungen (MinenzÜDdmaschinen) m üssen diese
in sich so eingerichtet Bein, daß unbeabsichtigte Zündung aus
gesehlosaen ist.

§ 46. 1) Vergl. § 21 c S. 93.
2) Tragbare Elektromotoren sind hier nicht nur im

Gegensatz zu ortsfesten. sondern auch im Unterschiede gegen
über sonstigen "orts veränderlichen" Elektromotoren ge
nannt. um diejenigen Motoren zu bezeichnen. die ihren kleineren
Abmessungen und geringerem Gewicht entsprechend häufiger
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M. Inkrafttreten der Errichtungs
vorschriften.

§ 47.

Diese Vorschriften gelten für Anlagen und Erweite
runßen, soweit ihre Ausführung nach dem 1. Juli 1915
begmnq>

Der Verband Deutscher Elektrotechniker behält
sich vor, sie den Fortschritten und Bedürfnissen der
Technik entsprechend absuändern.")

bewegt, manchmal unmittelbar mit der Hand gesteuert oder
geschwenkt werden und so zu häufiger enger Berührung mit
dem Körper der Arbeitenden Anlaß geben, auch dcr Gefahr,
besohädigt zu werden und einen Stromübergang auf ihre äußeren
Teile zu erleiden, in höherem Maße ausgesetzt sind als größere,
~. B. fahrbare Elektromotoren.

§ 47. 1) Die im Vorhergehenden behandelte Fassung der
Vorschriften ist durch Beschluß der 22. Jahresversammlung
des Verbandes deutscher Elektrotechniker zu Magdebnrg am
26. Mai 1914 mit dem 1. Juli 1915 als Einführungstennin in
dem ausgedrückten Sinne für gültig erklärt worden. ETZ 1914,
S. 660 und 835.

naß die Vorschriften keine rückwirkende Kraft haben sollen,
ist früher ausdrücklioh ausgesprochen worden. Soweit sie ver
tragsmäßjgen Ausführungen elektrischer Anlagen zugrunde gelegt
werden, ist daher die neue Fassung nur für solche Anlagen maß
gebend, deren Ausführung nach dem 1. Juli 1915 beginnt; es
sei denn, daß etwas anderes au sdrücklioh vereinbart ist. So
weit es sich um behördliche überwachung handelt, werden
Abweichungen von den Vorschriften bei älteren Anlagen im
Sinne des § 120 d) der Gewerbeordnung zu beurteilen sein, wie
zu § 1 unter 8), S. 12 auseinandergesetzt ist. VgJ. auch Betriebs
vorschritten § 2a. Anlagen, die vor dem 1. Juli 1915 begonnen
werden. dürfen nach den neuen Vorschriften gebaut werden,
wenn sie diese vollständig erfüllen. Siehe S. 8, Fußnote.

Besondere Veranlassung znr Verbesserung älterer Anlagen
liegt namentlich dann vor , wenn sie mit höherer Spannung
oder mit anderer Stromart als bisher betrieben werden sollen.
ETZ 19M, S.476 N. 161; S.364 N. 96; S. 1114 N. 116. 1903
S.295 N.35.

2) Auch soweit es sich um die behördliche überwaohung
der Anlagen handelt, ist von seiten des Vertreters der preußi
schen Regierung die Zusicherung gegeben worden, daß die
Weiterbildung der Vorschriften dem Verband deutscher Elektro
techniker überlassen bleiben und daß hierzu auch den übrigen
Bundesregierungen Anregung gegeben werden soll,

Weber, Erläu terun gen. 12. Ann . 11
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§ 1.
Erklärungen.

80) Niederspann ungsanlagen sind solche Stark
stromanlagen , bei welchen die effektive Gebrauchs
spannung zwischen irgend einer Leitung und Erde
250 V nicht überschreiten kann; bei Akkumulatoren
ist die Entladespannung maßgebend. .

AlU übrigen Starkstromanlagen gelten als Hoch
.pannungsanlagen.

1. Im Geg ensatz zu den mit Buchsta.ben be
ze ichnete n A bsä tzen, die grundsä tzli che Vor
schriften darstellen, enthalten die mit Ziffern
versehenen Abs ätz e Ausführungsregeln. Letztere
geben an, wi e di e Vorschriften mit den üblichen
Mitteln im allgem einen zur Au sführung ge ·
bracht werden sollen , wenn nicht im Einzelfall
besondere Gründe eine Abweichung rechtfer
tigen.

2. Weitere Erklärungen siehe unter § 2 der Errich
tungsvorschriften.

1) Betriebsvorschriften sind zum ersten ~fa.le im Jahre
1903 vom V. D. E. gemeinsam mit der Vereinigung der Elektri
zitätswerke aufgestellt worden. Ihr im Jahre 1907 mit der
damaligen Neuordnung der Err ichtungsvorschriften in Einklang
gebrachter Wortlaut wurde 1909 einer Umarbeitung unterzogen,
um neben den Bedürfnissen der Elektrizitätswerke namentlich
auch den Verhältnissen Rechnung zu tragen, wie sie in Industri
ellen Betrieben bestehen, sei es, daß diese den Strom selbst
erzeugen oder von außen beziehen. Die jetz ige Fassung wurde
im Jabre 1914 zugleich mit den Erriehtungsvorschriften be
schlossen.

Die "Betriebsvorschriften" des V. D. E. beschränken sich
auf die zum Schutze der Beschäftigten und des Publikums
nötigen Anordnungen; dem Schutze der Beschäftigten dienen
auch die Unfallverhütungs .Vorschriften der Berufsgenossen
schaften. Beide haben wesentlich anderen Zweck und Inhalt
als die Betriebsordnungen oder Betriebsanweisungen. die den
Beschäftigten ihre Oblicgenheiten zuweisen , das Zusammen
wirken aller Teile der Anlage und eine möglichst gute Aus
beute bei tunlichst kleinem Aufwande sichern Bollen. Vor
schriften oder Anweisungen der letzteren Art bestehen neben

*) Diese Betriebsvorschriften sind auch bei der Errichtung und Ver
änderung von elektrisch en Starkstromanlagen zu beachten, soweit dabei die
Anlagen oder einzelne Teile unter Spannung stehen.
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§ 2.
Zustand der Anlagen.

a) Die elektrischen Anlagen sind den "Errichtungs
vorschriften" entsprechend in ordnungsmäßigem Zu
stande zu erhalten. Hervortretende Mängel sind in
angemessener Frist zu beseitigen, In Anlagen, die vor
dem 1. Juli 1915 errichtet sind, müssen erhebliche
Mißstände. die das Leben' oder die Gesundheit von
Personen gefährden, beseitigt werden. Jede Änderung
einer solchen Anlage ist, soweit es die technischen und
Betriebsverhältnisse gestatten, den geltenden Vorschrif
ten gemäß auszuführen.1)

b) Leicht entzündliche Gegenstände dürfen nicht
in gefährlicher Nähe ungekapselter elektrischer Ma
schinen und Apparate sowie offen verlegter spannung
führender Leitungen gelagert werden.

c) Schutzvorrichtungen und Schutzmittel jeder Art
müssen in brauchbarem Zustand erhalten werden.

1. Als Sohutzmittel gelten gegen die herrschende Span
nung isolierende. einen sicheren Stand bietende Unter
lagen, Gummihandschuhe, Gummischube. Schutzbrillen,
Werkzeuge mit Schutzisolierung , Abdeckungen, zuver
lässige Erdungen und ähnliche Hilfsmittel.s)

2. Der Zugang zu Maschinen, Schalt- und Verteilungs
anlagen soll soweit freigehalten werden, als es ihre Be
dienung erfordert.-)

den hier gegebenen, doch können sie nioht in allgemeiner
Form aufgestellt werden, sie berühren auoh nicht allgemeine
oder ölientliche Interessen.

§ 2. 1) Der dritte Satz des Abs. a) ist dem § 120 d
Abs. 3 der Gewerbeordnung nachgebildet, um unnötige Härten
bei der Anwendung der Vorschriften zu verhüten. Da die Vor·
schriften für die Errichtung elektrischer Starkstromanlagen keine
rüokwirkende Kraft haben, so wäre es unbillig, in den Betriebs
vorschriften einen anderen Standpunkt einzunehmen . Aus die
sem Grunde ist der ordnungsmäßige Zustand einer elektrischen
Anlage im allgemeinen nicht zu verneinen, sofern er den bei
Errichtung der betreffenden Anlage gültig gewesenen Vor
schriften entspricht , es sei denn, daß sich inzwischen früher
zulässige Inst&llationsmethoden oder Apparate als direkt un
brauchbar oder als sehr gefährlich erwiesen hätten (z. B. Holz
leisten in feuchten Räumen usw.) , oder der Betrieb größere
Gefahren bedingt. Alle Erneuerungen bestehender elektrischer
Anlagen oder ihrer Teile, sowie Erweiterungen sollen jedoch tun
lichst gemäß den neuesten Errichtungsvorschriften zur Ausfüh·
rung gebracht werden.

2) Auch durch sachgemäße Gestaltung der Werkzeuge
sind die bei ihrem Gebrauch möglichen Gefahren zu bekämp
fen; 80 gibt es z, B. Schraubenzieher und Schraubschl üasel,
die beim Gebrau che nicht abrutschen (Wilke & Co., Dortmund,
Böhme, Düeseldorf, Betz, Fraulautern).

3) Insbesondere dürfen nicht Werkzeuge, Baustoffe, Waren,
Kleidungsstücke und derg!. derart gelagert oder vorhanden
sein, daß sie die ordnungsmäßige Bedienung erschweren oder
die Wirkung von Schutzvorrichtungen wie Schranken , Ge.
länder usw. beeinträchtigen.
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3. Maschinen und Apparate sollen in gutem Zustand
erhalten und in angemessenen Zwischenräumen gereinigt
werden.e) 6)

§ 3.
Warnungstafeln, Vorschriften und schematische

Darstellungen.
a) In Hochspannungsbetrie1Jen müssen Tafeln, die

vor unnötiger Berührung von Teilen der elektrischen An
lage warnen, an geeigneten Stellen, insbesondere bei elek·
trischen Betriebsräumen und abgeschlossenen elektrischen
Betrie1Jsräumen an den Zugängen angebracht sein.1)

Warnungstafeln für Hochspannung sind mit Blitzpfeil
zu versehen.2 ) Bei Niederspannung sind Warnungstafeln
nur an gefährlichen Stellen erforderlich.s)

b) In jedem elektrischen Betriebe") sind diese Be-

4) Daß die Masohinen usw. "rein erhalten" werden, wird
nicht gefordert, weil dies in staubigen oder rußigen Betrieben
meistens undurohführbar ist. Das Reinigen in angemessenen
Zeiträumen muß der Art der Maschinen und den herrschenden
Verhältnissen angepaßt werden. Diesen und den Betriebs
bedingungen muß auch der Bau der Maschinen und Apparate
entsprechen.

5) Zur Erhaltung des guten Zustandes der Anlage sind
von selten der Betriebsleitung regelmäßige, sowie nach Er
fordern besondere Revisionen vorzunehmen. Namentlich sind
solche beim Inbetrlebsetzen der Anlage und nach erheblichen
Erweiterungen geboten. Die Zeiträume, in denen die Re·
visionen zu wiederholen sind, ihre Ausführung und ihr Umfang
richten sich nach der Beschaffenheit der Anlage und nach deu
Verhältnissen, unter denen sie betrieben wird. Es ist nicht
möglioh, hierüber allgemein gültige Vorschriften aufzustellen,
doch muß sich jeder einzelne Betriebsleiter über das für seinen
Betrieb Erforderliche Rechenschaft geben und soll einen be
stimmten Revisionsplan aufstellen und durchführen. Die Revi
sionen sollen sich auch auf die Schutzmittel (Regel 1) erstrecken.

§ 3. 1) Es genügt, wenn die Warnungstafel für die
jenigen Personen siehtbar ist, welche im Begriffe sind, sich
den Zugang zu den gefährlichen Teilen zu verschaffen. So
wird bei Transformatorsäu1en, wie sie auf öffentliohen Straßen
derart aufgestellt sind, daß die gefährlichen Teile da.uernd und
sicher gegen das Publikum abgeschlossen sind, die Warnungs ·
tafel nur innen so anzubringen sein, daß sie beim Offnen der
Türe sofort in die Augen fällt. Wird Hochspannung in einem
Betriebe an mehreren Stellen verwendet. sind z, B. mehrere
Hochspannungsmotore vorhanden, so ist es nioht nötig, jede
dieser Stellen mit einer Warnungstafel zu versehen.*)

2) Im allgemeinen soll der Blitzpfeil nicht unnötig ver'
wendet werden um nicht seine Wirkung abzuschwächen. Bei
Niederspannung soll der Blitzpfeil nicht engebrache werden.

S) Bei Niederspannung sind Warn'lDgstA.feln in den Er
richtungsvorschriften § 37 b, c für provisorische Einrichtungen
und für Prüffelder, § 42d für. Fahrdrähte von Grubenbahnen
vorgesohrieben. Sie können aber auch an andern Orten, z. B.
gemäß §§ 22&, 31, angezeigt sein.

4) Als elektrisoher Betrieb im Sinne der §§ 3 bund c
sind einfache Hausinstallationen nicht anzusehen, auch nicbt,

*) Normalien für häufig gebrauchte Warnungstafeln 8 . ETZ 1910, S. 4H .
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triebsvorschriften und die "Anleitung zur ersten Hilfe
leistung bei Unfällen im elektrischen Betriebe" anzu
bringen. Für einzelne Teilbetriebe genügen gegebenen
falls zweckentsprechende Auszüge aus den Betriebs
vorschriften.

c) In jedem elektrischen Betriebe muß eine schema
tische Darstellung der elektrischen Anlage, entsprechend
dem Anhang zu den Errichtungs- und Betriebsvor
schriften, vorhanden sein.

1. Es empfiehlt sich, an wichtigen Schaltstellen und
in Transformatorenstationen, in8be8ondere bei Hochspan
nung, ein Teilschema, aus dem die Abschaltbarkeit her
vorgeht, anzubringen.

2. Das kleinste Format für Warnungstafeln soll
15 X 10 cm sein.

3. Warnungstafeln, Betriebsvorschriften und schemati
sche Darstellungen sollen in leserlichem Zustand erhalten
werden.

4. Wesentliche Anderungen und Erweiterungen der
Anlage sollen in der schematischen Darstellung nachge
tragen werden unter Berücksichtigung der Regel 2 des
Anhanges.

§ 4.
Allgemeine Plllehten der Im Betriebe Beschäftigten.

Jeder im Betriebe Beschäftigte hat:
a) von den durch Anschlag bekannt gegebenen, so

wie von den zur Einsichtnahme bereitliegenden, ihn
betreffenden Betriebsvorschriften Kenntnis zu nehmen
und ihnen nachzukommen;1)

b) bei Vorkommnissen, die eine Gefahr für Per
sonen oder fjir die Anlagen zur Folge haben können,
geeignete Maßnahmen zu treffen, um die Gefahr ein
zuschränken oder zu beseitigen. Dem Vorgesetzten ist
baldmöglichst Anzeige zu erstatben.P)

1. Arbeiten im Hochspannungsbetriebe BoUen nur mie
besonderer Vorsiehe unter 80rgfältiger Beachtung der Be
trieb8voreehrijten und unter Benutzung der gebotenen Schutz-

wenn sie mit einigen kleineren MotorE'n ausgerüstet sind. Da
gegen gelten die Forderungen zweifellcs für alle selbständigen
Strcmerzergungsanlagen und für Verbrauchranlsgen , die als
sell.atändige Arbeitsstätten enzuspr echen sind. Eine scharfe
Grenze kann allgemein nicht angegeben werden.

§ 4. 1) Eine sorgfältige Auswahl der Personen, die In
elektrischen Betrieben beschäftigt werden, ist äußerst wichtig.
Die den einzelnen zugeteilten Obliegenheiten sollen ihren Eigen
schaften und Fähi~keiten angepaßt sein. Auf eine sach
gemäße Unterweisung der Beschäftigten in den Son
derheiten ihres Dienstes ist die größte Sorgfalt zu
verwenden.

2} Auf die etwa möglichen gefahrbringenden Vorkommnisse
ist bei den unter I) erwähnten Maßnahmen besonders zu achten.
Das Personal soll je nach der Dienstleistung, zu der es be
stimmt ist, und unter Berücksichtigung der Auffassungsgabe
des einzelnen über die "geeigneten Maßnahmen" unterrichte.
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mittel ausgeführt werden. Die mit den Arbeiten Betrauten
sollen BorgfäUig unterwiesen werden, insbesondere dahin,
daß sie nichtsunternehmen oder berühren dürfen, ohne sich
iilJer die dabei vorhandene Gefahr Rechenschaft zu geben
und die gebotenen Gegenmaßregeln anzuwenden.3 )

2. Bei Unfällen von Personen ist nach der "Anleitung
zur ersten Hilfeleistung bei Unfällen im elektrischen Be·
triebe" zu verfahren.s')

3. Bei Brandgefahr sind nach Möglichkeit die Leit
sätze: ..EmpfeWenswerte Maßnahmen bei Bränden" zu
befclgen.s)

§ 5.
Bedienung elektrischer Anlagen.

a) Jede unnötige Berührung von Leitungen, sowie
ungeschützter Teile von Maschinen, Apparaten und
Lampen ist verboten. 1)

b) Die Bedienung von Schaltern, das Auswechseln
von Sicherungen und die betriebsmäßige Bedienung
von Maschinen, Akkumulatoren, Apparaten, Lampen
ist nur den damit beaufteagten'Personen gestattet, wo
erforderlich, unter Benutzung von Schutzmitteln.2) 3)

1. Sicherungen und Unterbreehungsstücke bei Hodwpan
nung 8oUen, wenn die Apparate nicht 80 gebaut oder an·

werden. Bestimmte Maßnahmen werden einzelnen unmittel
bar vorzuschreiben, andre anderen unbedingtzu verbieten sein.
Vorschriften und Verbote müssen möglichst einfach sein.

lm allgemeinen wird jeder Beschäftigte von allen Wahrneh·
mungen, diedenBetrieb betreffen, insbesondere von beobachteten
Mängeln w\e schadhaften Leitungen, zerstörten Isolatoren. ge
lockerten Verbindungen, zerstörten Blitzsicherungen, unregel
mäßigen Funkenbildungen, Anzeige zu machen haben und uur
dann selbst eingreifen, wenn dies zu seinen Obliegenheiten ge
hört oder wenn Gefahr im Verzug ist und er sich darüber
klar ist, was geschehen kann. Unbefugtes oder gegen die er·
haltenen Weisungen verstoßendes Eingreifen hat oft einen Uno
fall herbeigeführt oder seine Folgen verschlimmert,

3) Auf die Gefahren der Hochspannung sind die Be
schäftigten wiederholt hinzuweisen. Es empfiehlt sich, in regel
mäßigen Zwischenräumen unterweisende Besprechungen, in
denen die einzelnen Teile des Betriebs oder die vorkommenden
Arbeiten der Reihe nach unter dem Gesichtspunkt der Ver
meidung von Gefa.hren erörtert werden, abzuhalten. Dazu ge .
hören auch Unterweisungen in der ersten Hilfeleistung bei Uno
fällen, besonders praktische übungen über künstliche Atmung.

4) Siehe am Schlusse dieses Buches.
5) Siehe sm Schlusse dieses Buches.
§ 5. 1) Diese Vorschrift trifft neben dem Betriebspersonal

ganz besonders auch die Benutzer elektrischer Anlagen und
ihr Personal In Werkstätten, Läden usw, ist es unter Um .
ständen geboten, hierauf in passender Form hinzuweisen.

2) Schutzmittel siehe § 21 der Betriebs-Vorsohriften.
3) Es ist zn unterscheiden zwlscben der betriebsmäßigen

Bedienung der Schalter. Maschinen usw., die ordnungsmäßig
unter Spannung erfolgt (§ 5 b), und den Arbeiten, die nach
§ 50, wenn irgend möglich, nur in spannungsfreiem Zustand,
vorgenommen werden.
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geordnet sind, daß man 'at ohne weiteru gefahrlo8 hand.
haben kGnn, nur unler BenUtzung iBolierender oder anderer
geeigneter Schutzmittel, bttäligt werden .
c) Reinigungs-, Wartungs- und Instandsetzungs,

arbeiten dürfen nur durch damit beauftragte und mit
den Arbeiten vertraute Personen oder unter deren Auf,
sicht durch Hilfsarbeiter ausgeführt werden, Die Ar
beiten sind, wenn möglich, in spannungsfreiem Zu
stande, das heißt nach allpoliger Abschaltung der
Stromzuführungen, unter Berücksichtigung derin §§ 6
und 7, wenn unter Spannung gearbeitet werden muß,
unter Berücksichtigung der in §§ 8 und 9 gegebenen
Sonderbestimmungen vorzunehmen .

d) Die Schlüssel zu denabgeschlossenen elektrischen
Betriebsräumen sind von den dazu Berufenen unter
sicherer Verwahrung zu balten.s)

e) Abgeschlossene elektrische Betriebsräume, die den
Anforderungen des § 29 der Errichtungsvorschriften
nicht entsprechen , dürfen nur betreten werden, nach
dem alle Teile spannungslos gemacht sind.s)

2. Es ist besonders darauf zu achten, daß der span·
nungsfreie Zustand nicht immer durch Herausnahme von
Scha.ltern und dergleichenallein gewährleistet ist, da noch
Verbindungen durch Meßschaltungen, Ring. und Doppel
leitungen usw. bestehen können, oder eine Bücktrans
formierung, Induktion, Kapazität usw. vorhanden sein
kann.s)

§ 6.
Maßnahmen zur Herstellung und Sicherung des

spannungsfreien Zustandes.
a) Ist die Abschaltung desjenigen Teiles der Anlage,

an dem gearbeitet werden soll , und der in unmittel
barer Nähe der Arbeitsstelle befindlichen Teile nicht
unbedingt sichergestellt , 80 muß an der Arbeitsstelle
mit. den erforderlichen Vorsichtsmaßregeln eine Erdung
und Kurzschließung vorgenommen werden.1)

4) Unzulässig ist es, den Schlüssel dauernd im Schloß
stecken zu lassen oder etwa neben der Türe frei aufzuhängen.
Dagegen kann es sich empfehlen, außer dem vom Wärter ver.
wahrten Schlüssel einen zweiten plombiert oder hinter einer
Glasscheibe so sichtbar anzubringen, daß er im Notfall auch
ohne Mithilfe des Wärters erreichbar ist.

6) In einzelnen älteren Anlagen, die wiederholt ver
größert wurden, besteht in den abgeschlossenen Betriebs.
räumen ein solcher Raummangel, daß die Vorschriften des
§ 29 der Err.-Vor schr. nicht durchführbar sind. Solange ein
Umbau nioht erfolgen kann, bleibt nur übrig, die Bedienung
unter Spannung von außen her auszuführen.

6) ölsohalter gewährleisten in geöffn etem Zustand nicht
immer den spannungsfreien Zustand; daher sind die vor ihnen
liegenden Trennschalter in allen Phasen zu öffnen.

§ 6. 1) Die Kurzschließung und ·Erdung bezwecken,
dem Personal ein Berühren der betreffenden Leiterteile ohne
Gefährdung zu ermöglichen. Die Kurzschließung soll unter
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Bei Hochspannung muß zwischen Arbeits- und Trenn
stelle Erdung und K uTZBohließung vorgenommen werden,
nachdem sich der Arbeitende überzeugt Mt, daß dieS ohne
Gefahr guchehen kann. 2 )

Für die Dauer der Arbeit ist an der Schaltstelle ein
Sohild oder dergleichen anzubringen mit dem Hinweise,
daß an dem zugehörigen Teil der elektrischen Anlage ge
arbeitet wird.

1. Auch bei Niederspannung empfiehlt es sich, bei
Schaltern. Trennstücken und dergleichen, die einen Ar.
beitspunkt spannungafrei machen sollen, für . die Dauer
der Arbeit ein Schild oder dergleichen anzubringen mit
dem Hinweise, daß an dem zugehörigen Teil der elek
trischen Anlage gearbeitet wird.

2. Zur provisorischen Erdung und Kurzschließung
Bollen Leitungen unter 10 qmm nicbt verwendet werden.

3. Erdungen ·und Kurzschließungen sollen auch bei
Niederspannung erst vorgenommen werden, wenn es ohne
Gefahr geschehen kann.3 )

4. Zum Nachweise, daß die Arbeitsstelll) epannungs
frei ist, können dienen: Spannungsprüfungen. Kennzeich
nung der beiderseitigen Leitungsenden, Einsicht in sche
matische Übersichte- oder Leitungsnetzpläne mit oder
ohne Angabe der erforderlichen Reihenfolge der Schal
tungen , die entweder an den Scbaltstellen vorhanden
sein oder dem Schaltenden mitgegeben werden können,
wenn er nicht durch mündliche Anweisung oder in an 
derer Weise über die Anlage genau unterrichtet ist:

anderem bewirken, daß bei irrtümlichem Einschalten derjenigen
Leiterteile, an welchen gearbeitet wird, die zugehörigen Siehe.
rungen die Leitung automatisch abschalten. Da hierbei jedoch
eine Leitung (ein Pol) unversehrt bleiben und letztere ' somit
die Hochspannung gegen Erde behalten kann, so ist die be
treffende Leitung außerdem noch zu erden. Durch diese Erd
verbindung kann unter Umständen ein derartig starker Strom
fließen, daß auch die letzte Sicherung der geerdeten Leitung
funktioniert. Deshalb ist die Erdungsverbindung so herzu
stellen. daß sie genügende Leitungsfiihigkeit besitzt. VgI.
Regel 2.

2) Bei Hochspannung muß das Erden und Kurzschließen
stets erfolgen, bei Niederspannung ist es nur für den Fall
vorgeschrieben, daß über die Abschaltung der TeUe Unsicher
heit besteht. Läßt sich nicht mit Bestimmtheit entscheiden,
ob das Erden und Kurzschließen gefahrlos möglich ist. BO iet
nach § 8c zu verfahren .

8) Im aligemeinen muß das zum Erden und Kurzschließen
benutzte Hilfsmittel (Draht, Bügel, Klemme oder dergl.) zuerst
mit der Erdeverbunden werden, dann erst darf die Verbindung
mit den zn erdenden oder kurzzuschließenden Teilen der An·
lage erfolgen. Bei Aufhebung des Kurzschlußes ist in um
gekehrter Reihenfolge zu verfahren, aleo die Verbindung mit;
der Erde zuletzt zu beseitigen (§ 7!); umgekehrt wird ein zum
Verbinden von Fahrleitungen mit dem Gleis gebauter Apparat
bedient, der mit Isolierstange gehandhabt wird. Bei blanken
Leitungen kann das Kurzschließen durch Auflegen eines passend
geformten Drahtbüge1s oder biegsamen Drahtseils oder einer
Kette erfolgen, die vorher mit einem Erdungsdraht zu versehen
und zu erden sind.
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§ 7.
Maßnahmen bei Unterspannungsetzung der Anlage.

a) Waren zur Vornahme von Arbeiten Betriebs
mittel spannungsfrei, 80 darf die Einschaltung erst dann
erfolgen, wenn das Personal von der beabsichtigten
Einschaltung verständigt worden ist.

b) Vor der Einschaltung sind alle Schaltungen und
Verbindungen ordnungsgemäß herzustellen und keine
Verbindungen zu belassen, durch die ein übertreten
der Spannung in außer Betrieb befindliche Teileherbei
geführt werden kann.

1. Die Verständigung mit der Arbeitastelle durch Fern
sprecher ist zulässig, jedoch nur mit Rückmeldung durch
den mit der Leitung der Arbeiten Beauftragten.

2. Die Vereinbarung eines Zei tpunktes, bis zu dem
eine Anlage wieder unter Spannung gesetzt werden soll.
genügt nicht. es sei deun, daß es sich um die Beendi
gung regelmäßig eingehaltener Betriebspausen handelt.

3. Bei Aufhebung von Kurzschließungen soll die Erd
verbindung zuletzt beseitigt werden.v)

§ 8.

Arbeiten unter Spannung.1)

a) Arbeiten unter Spannung sind nur durch be
sonders damit beauftragte und mit der Gefahr ver
traute Personen auszuführen. Zweckentsprechende
Schutzmittel sind bereitzustellen und zu benutzen; sie
sind vor Gebrauch nachzusehen (siehe §§ 2c und 21).

b) Arbeiten unter Spannung sind nur gestattet,
wenn es aus Betriebsrücksichten nicht zulässig ist,
die Teile der Anlage, an denen selbst oder in deren
unmittelbarer Nähe gearbeitet werden soll, span
nungsfrei zu machen oder wenn die geforderte Er
dung und Kurzschließung an der Arbeitsstelle nicht
vorgenommen werden kann.
c) Arbeiten müssen unter den für Arbeiten unter

Spannung vorgeschriebenen Vorsichtsmaßregeln auch
dann ausgeführt werden, wenn zwar ein Abschalten,
Erden und Kurzschließen erfolgt ist, aber noch Un
sicherheit darüber besteht, ob die Teile, an denen ge
arbeitet werden soll, wirklich mit den abgeschalteten
oder geerdeten und kurzgeschlossenen Teilen überein
stimmen.

d) Bei Hochspannung dürfen Arbeiten unter Spannung
nur in Notfällen und nur in Gegenwart einer geeigneten

§ 7. 1) Vgl. jedoch das im § 6 unter 3) erwähnte Son
derger ät.

§ 8. 1) Hierunter sind die an den Spannung führenden
Teilen selbst oder in ihren Gefahrbereioh (Reichnähe) auszu 
führenden Arbeiten zu verstehen. Vergl. § 9.
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und umerwieaenen Person, 80wie unter Beachtung ge
eigneter VorsiAhtsmaßnahmen ausgeführt werden (Aus
nahmen siehe §§ 10 a, 11 a und 14c).21

§ 9.
Arbeiten In der Nähe von Hochspannung führenden Teilen.

a) Bei allen Arbeiten in der Nähe von Hochspan
nung führenden Teilen hat der Arbeitende darauf zu
achten, daß er keinen Körperteil oder Gegenstand mit
der Hochspannung in Berührung bringt. Da bei Arbeiten
in Reichnähe von Hochspannung führenden Teilen die
Aufmerksamkeit des Arbeitenden von der gefährlichen
Stelle abgelenkt wird, so ist die Gefahrzone durch
Schranken abzusperren oder es sind die gefährlichen
Teile durch Isolierstoffe der zufälligen Berührung zu
entziehen.

Bei allen Arbeiten in der Nähe von Hochspannung
ist für einen festen Standpunkt Sorge zu tragen;

§ 10.
Zusatzbestimmungen für Akkumulatorenräume. 1 )

a) Bei Akkumulatoren . sind entgegen § 8 d Arbeiten
unter Spannung bei Beobachtung der geeigneten VorBichts·
maßnahmen gesf.attet. Eine Aufsichtsperson ist nur bei
Spannungen über' 750 V erforderlich.

b) Akkumulatorenräume müssen während der Ladung
gelüftet werden.v)

2) Die Aufsich~aperson ks.nn auch dem Arbeiterstand
angeb ören, nur muß sie den Bedingungen unter a) entspreohen
und in der Lage sein, die richtigen Maßnahmen je nach der
Art der Arbeit treffen zu können.

Für solche Bedienungs-, .Wart ungs-und Reinigungsarbeiten,
die wie das Einsetzen von gefahrlos hantierbaren Sioherungen,
das Oien der Maschine usw, zum regelmäßigen Betriebe ge
hören und die durch den Bau der Masehinea und Apparate
bei vorschriftsmäßiger Ausführung gefahrlos gemacht sind, gilt
§ 5 ; sie fallen nicht unter die Vorschrift des § 8 d, Vielmehr
bezieht sich diese Vorsohrift auf solche Arbeiten; bei denen ein
Eingriff in die vorhandene Anlage erfolgt, wo z. B, Bohrsub
verbindungen gelöst, vorhandene Schutzvorkehrungen entfernt
werden müssen.

§ 10. 1) In Akkumulatorenräumen, in denen sich Blei
salze und Schwefelsäure befinden und woselbst zu Ende der
Ladung Knallgasentwioklung auftritt, sollen die Vorsichtsmaß
regeln sich richten: einmal auf die Verhütung von Explosionen
infolge Entzündung des Knallgases (Lüftung und Vermeidung
offener Flammen) , ferner auf dauernden Schutz der Gebäude
teile vor der zerstörenden Einwirkung der Säure und schließ
lioh auf Bewahrung des Personals vor gesundheitsschädlichen
Einflüssen der Säure und Bleisalze.

2) Die Explosionsgefahr ist erfahrungsgemäß gering, da
das erzeugte Gas,welohes nur während des letzten Teiles der
Ladeperiode sich bildet, sehr leicht ist und daher aus offenen
Fenstern und Abzugskanälen, wie Schornsteinen. schnell ab-
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c) Offene Flammen und glühende Körper dürfen
wä.hrend der Uberladung nicht benutzt werden.

1. Die Gebäudeteile und Betriebsmittel einschließlich
der Leitungen sowie die isolierenden Bedienungsgiinge
sollen vor schädlicher Einwirkung der Säure nach Mög
lichkeit geschützt werden.3) 4.)

2 . Die Akkumulatorenwärter BOllen zur Reinlichkeit
angehalten und auf die Gefahren, die Säure und Blei
salze mit sich bringen können, aufmerksam ' gemacht
werden. Für ausreichende Wascheinrichtungen undWasch·
mittel soll Sorge getragen werden.11)

3. Essen, Trinken und Rauchen ist in Akkumulatoren·
räumen zu vermeiden.6)

zieht. Eine intensive künstliche Lüftung hat den Nachteil
daß die mit Säure geschwängerte Luft in die weitere Nach
barschaft getrieben wird und hier durch Ablagerung der Säure
zerstörende Wirkungen und Belästigungen ausübt.

Bei Ausführung von Lötarbeiten in Akkumulatorenräumen
während der Ladung haben die Akkumulatorenfabriken bisher
lediglich für mäßigen Durchzug durch Offnen von Türen und
Fenstern Sorge getragen, was vollkommen genügt hat, um
Explosionen auszuschließen.

S) Von den Gebäudeteilen sind namentlich die Fußböden
der schädlichen Einwirkung der Säure ausgesetzt, da die beim
Laden mitgerissenen Säureteilchen sich an den Elementen,
Leitungen und Gehängen niederschlagen und herabtropfen.
Die Säure zerstört alsdann bei längerer Einwirkung sowohl ge
wöhnliohen Asphalt als auch Zement, Stein und Eisen.

Solche Stellen sind tunlichst bald gründliehst auszu
bessern, damit eine bedenkliche Verringerung der Tragfähigkeit
vermieden 'wird,

Als bester Schutz des Fußbodens haben sich säurefeste
Fließen bewährt. Zum Schutze der Wände, Decken. Gehänge
und Leitungen wählt man vorwiegend säurebeständige Anstriche,
die jedoch nur beschränkte Haltbarkeit besitzen und daher recht
zeitig zu erneuern sind. Kupferleitungen werden auch durchEin
fetten mit d ickflüesigem säurefreiem 01 oder Vaseline geschützt.

4) Beim Nachfüllen der Elemente oder beim Transporf
verschüttete Säuren sollen baldmöglichst unschädlich gemacht
werden, z. B. durch Aufsaugen mit Sägespänen, Sand, oder
durch Fortspülen, oder durch Neutralisieren.

0) Obgleich im allgemeinen die Akkumulatorenwärter bei
Ausübung ihres Dienstes mit Blei nicht in unmittelbare Be·
rührung kommen sollen und daher auch diese Räume in ge
sundheitlicher Beziehung nicht gefährlicher erscheinen als die
anderen Betriebsräume, so ist es doch angezeigt, die Wärter
auf die Gefahr, die des Hantieren mit Blei mit sich bringt,
aufmerksam zu machen und Vorbeugungemittei zur Verhütung
der Bleikrankheiten bereit zu halten. Die Haupteorge erstreckt
sich darauf, zu verhindern, daß Blei oder Bleisalze in den
Körper eindringen, sei es nun durch die Poren der Haut oder
durch Mund und Nase, Gründliches Reinhalten der Haut
durch Waschen (allenfalls unter Zusatz von etwas Schwefelleber
zum Waschwasser, die das an der Haut haftende Blei in eine
unlösliche Form überführt, ist oberstes Gesetz für Akkumula
torenwärter. Gegen die Einwirkung der Säure sind als Schutz
mittel zu nennen: Wollkleider und Respiratoren.

6) Hierdurch soll ausgeschlossen werden, daß Blei in den
Magen gelangt und Kolik verursacht.
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§ 11.
Zusatzbestimmungen für Arbeiten In exploslonsgelähr

lichen, durchtränkten und ähnlichen Rä.umen. ~

8) In explosionsgefährlichen, durchtränkten und ähn
lichen Räumen sind Arbeiten unter Spannung (siehe
§ 8) verboten. j

~ 12.
Zusatzbestimmungen für Arbeiten an Kabeln.

a) Arbei1en an H ochspannungskaheln, bei denen
spannungführende Teile freigelegt oder berührt werden
können, dürfen im allgemeinen nur im spannungsfreien
Zustande tI01'genomm.en werden. Solange der spannungs·
freie Zustand nicht einwandfrei festgestellt und gesichert
ist, sind diejenigen Schutzmaßregeln zu treffen, unter
welchen diese Arbeiten gefahrlos ausgeführt werden können.

1. Bei Arbeiten an Kabeln und Garniturteilen, ins
besondere beim Schneiden von Kabeln und Öffnen von
Kabelmuffen sollen sich die Arbeitenden über die Lage
der einzelnen K abel zunächst vergewissern und alsdann
geeignete Schutzvorrichtungen anwenden.I)

Hochspannungskabel Bollen vor Beginn der Arbeiten en'
laden U'erden.2)J

§ 13.
ZusatzbestImmungen für Arbeiten'an Freileitungen. I )

a) Arbeiten an Freileitungen einschließlichBedienung
von Sicherungen und Trennstücken sollen möglichst,

§ 12. 1) Sollen Kabel geschni tten oder Muffen geöffnet
werden, so müssen sie der Vorschrift entsprechend stromlos,
kurzgeschlossen und geerdet sein. Da die zuschneidenden Kabel
in demselben Graben mit Hochspannungskabeln liegen können
und eine Verwechslung möglich ist, so gibt in solchen F ällen
folgendes Verfahren eine sichere Ausführungsmöglichkeit:

Ist nicht jeder Zweifel ausgeschlossen, daß das freigelegte
Kabel das zu schneidende und stromlos gemachte ist, so hat
der Kabellöter mit Gummihandschuhen und Sohutzbrille zu
arbeiten. Zu seiner ferneren Sicherheit hat er beispielsweise
einen Dorn, wie er zum Gasbohren verwendet wird, in das
zu schneidende Kabel zu treiben, der mittels Klemme und
Kupferseil sicher geerdet ist, oder er hat das Kabel mit
einer Säge oder starken Schere, die ebenfalls mittels Klemme
und Seil sicher geerdet ist und isolierten Griff trägt , zu
durchschneiden. Es zeigt sich bei diesem Verfahren sofort,
ob man es mit einem stromführenden Kabel zu tun hatte, in
welchem Falle aber der Irrtum ohne Folgen für den Arbeiter
sein wird. Das Schneiden von Kabeln kann auch mit brei
t em, mit langem Holzstiel versehenem, möglichst geerdetem
Schrottmeißel und VorscWaghammer erfolgen und zwar derart.
daß mindestens zwei der Adern getroffen werden.

:Ober das Erden und Kurzschließen vgl. auch § 6 unter 3).
~) Das Entladen ist auch bei Kondensatoren nötig, die

an Kabel oder Freileitungen angeschlossen sind.
§ 13. 1) Es ist zu unterscheiden zwischen der Freileitungs-
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buonders bei Hoch,pannung, nur in spannungsfreiem
Zustande geschehen unterBerücksichtigung der in §§ 6
und 7, und, wenn unter Spannung gearbeitet werden
muß, .u nter Berücksichtigung der in §§ 8 und 9 gege·
benen Bestimmungen.

b) Arbeiten an den Hochspannung führenden Lei
tungen selbst sind tJel'boten.2 ) Bei Arbeiten an spannungs
freien Hochspannungsleitungen sind die Leitungen an
der Arbeitsstelle kurzzuschließen und naoh. Möglichkeit
zu erden . 3)

c} Arbeiten an Niederspannungs- und Bchwachatrom
leitungen in gefährlicher Nähe von Hochspannungs
leitungen sind nur gestattet, wenn die Hochspannungs.
leitungen geerdet und kurzgeschlossen oder sonstige
ausreichende Schutzmaßregehi getroffen sind.s)

1. D ie Bedienung von Sicherungen und Trennstücken
in nicht spannungsfreien Freileitungen soll, wenn erfor
derlich, durch isolierende Werkzeuge oder Schaltstangen
erfolgen.P)

2 . Arbeiten auf Masten, Dächern UBW. sollen nur durch
schwindelfreie Personen, die mit festsitzendem Schuhwerk
und mit Sicherheitsgürtel ausgerüstet sind, vorgenommen
werden.

§ 14.
Zusatzbestimmungen für Arbeiten in Prüffeldern und

Laboratorien.
a} Ständige Prüffelder' und fliegende Prüfstände sind

abzugrenzen, ihr Betreten durch Unbefugte ist zu ver
bieten.

b) Mit Hochspannungsarbeiten in solchen~ Räumen
dürfen nur Personen betraut werden, die ausreichendes
Verständnis für die bei den vorzunehmenden Arbeiten

strecke, d . h. dem Gestänge, der Verankerung, den Trägern, Iso
latoren und Leitungen nebst den innerhalb der Strecke an
geordneten Apparaten, und den Leitungen selbst, d. h. den
stromführenden Drähten usw, Arbeiten an ersterem sind
unter a], die an letzteren unter b) und o) behandelt.

2) Zu den Leit ungen selbst gehören auch die in sie ein
geschalteten Trennschalter und Sicherungen, soweit sie auf
Masten in die Fernleitung eingebaut sind. Es ist auch nicht
erlaubt, Isolatoren der Hochspannung führenden Freileitung
unter Spannung auszuwechseln.

8) Vgl. § 6a unter 1) sowie § 5 Regel 2. Das Kurzschließen
und Erden ist unerläßlieh, weil auch in den abgetrennten Lei
tungen durch Induktion, durch fehlerhafte Isolatoren oder ander
weiten Stromübergang Hochspannung auftreten kann.

4) Bei solchen Arbeiten ist größte Vors icht geboten, weil
durch lose. oft unerwartet zerrissene und abgesprungene Drähte
eine Berührung mit den benachbarten Hochspannungsleitungen
eintreten kann.

6) Kann diese Bedienung nicht vom Erdboden aus erfolgen,
so ist ein sicherer und hinreichend großer Arbeitsstand mit
Sohutzgeländer erforderlich.
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au/tretenden Gefahren besitzen und ,ich ihrer Verontwor
tUllg ~UlUßt sind.

0) Die Beatimmungen du § 8d finden auf Arbeiten
in Prüffeldern und Laboratorien keine Anwendung.

§ 15.
Inkrafttreten der Betrlebsvorsehrllten.

Diese Vorschriften gelten vom 1. Juli 1915 ab.
Der Verband Deutscher Elektrotechniker behält sich

vor, sie den Fortschritten und Bedürfnissen der Technik
entsprechend abzuändern.



Anhang
zu den Vorschriften für die Errich tung und den Be
trieb elektrisoher Starketromanlagen nebst Ausfüh.

rungsregeln. 1 )

Schematische Darstellungen.
a) Für jede Starkstromanlage muß bei Fertig

stellung eine schematische Darstellung angefertigt wer
den; sie kann aUB mehreren Teilen bestehen.

b) Die Darstellungen müssen enthalten:
1. Stromarten und Spannungen,

II. Anzahl, Art und Stromstärke der Stromerzeuger,
Transformatoren und Akkumulatoren,

IH. Art der Abschaltung und Sicherung der einzelnen
Teile der Anlage,

IV. Angabe der Leitungsquerschnitte.
V. Die notwendigen Angaben über Stromverbraucher.

1. Für die schematischen Darstellungen und etwa
anzufertigenden Plänet) sollen die im folgenden fest 
gelegten Grundze ichen verwendet werden. Es ist
zulässig, entspreohend nachstehenden Beispielen, die

1) Die Bestimmungen über zeichnerische Darstellungen der
Anlagen sind in den Anhang verwiesen worden, weil offenba.r
die Güte und Sicherheit einer Anlage nur von ihrer wirklichen
Ausführung, nicht aber davon abhängt, daß ein Plan oder
Schema von ihr vorhanden und vollständig ist.

Für die Durchführung der Vorschriften und für die Ober
wachung der Anlagen dagegen ist allerdings das VorhandenRein
einer zeichnerischen Darstellung von Bedeutung. Diese Dar
stellungen erleichtern auch die Instandhaltung und geben Anlaß
zur sorgfältigen Prüfung und Durchsicht der Anlage durch den
Besitzer oder die mit dem Betrieb Betrauten. So wird durch
die Forderung der Zeichnungen mittelbar auch auf den ordnungs
mäßigen Zustand der Anlagen eingewirkt.

2) Im Unterschied zu den untera) und b) "geforderten
Darstellungen werden Pläne der Anlagen nicht mehr verlangt.
Eil ist also nicht nötig, daß der Verlauf der Leitungen geo
metrisch mit der Wirklichkeit übereinstimmt und daß von den
Räumen, auf die sich die Anlage ,erstreckt, eine maßstäblich
richtige Wiedergabe gemacht wird. In einzelnen Fällen mögen
solche Pläne zweckmäßig erscheinen, doch liegt der Entscheid
darüber außerhalb des Rahmens dieser Vorschriften.

Empfehlenswert iet es 'oft , ein V erze i chnis der Instal.
lierten Räume mit Angabe der in jedem enthaltenen Zahl und
Art von Stromverbrauchern dem Schema. be izugeben.
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Grundzeichen zum Zwecke größerer übersichtlichkeit im
Einzelfalle weiter auszubilden.

2. In den schematischen Darstellungen sollen die
Angaben über Stromverbraucher insoweit eingetragen
werden, als sie zur sicherheitstechnischen Beurteilung
der einzelnen Teile der Anlage erforderlich sind. Es
wird im allgemeinen genügen , wenn die schematischen
Darstellungen bis zu den letzten Verteilungssicherungen
durchgeführt und die Querschnitte der einzelnen Ab
zweigleitungen, sowie Zahl und Art der an diese ange
schlossenen Stromverbraucher angegeben werden; bei
Glühlicht<ltromkreisen genügt irn allgemeinen die ange
n äherte Angabe der Lampenzahl.

3. Mehrpolige Leitungen und Apparate können ein
polig gezeichnet werden, in diesem Falle ist die Pol
oder Phasenzahl kenntlioh zu machen. beispielsweise
durch eine entsprechende Zahl von Querstrichen, die an
geeigneten Stellen angebracht werden.

4. Im übrigen werden folgende Zeichen empfohlen:

Erdung.

Schutz durch Er
dung

Schutz durch me
tallisch leitende
Verkleidung.

Schutz durch iso
lierende Verklei
dung.

7

•(e)

(m)

(i)

Grnndzeleben.

Schutz

Blitzpfeil.

. Beispiele abKeleUeter Be-i zelebnnngen.

Zu § 3.')
gegen Berührung.

Elektrische Maschine
(Dynamooder Motor)o

Zu § 4.
übertritt von Hochspannung.

Spannungssicherung
jeder Art. auch
Blitzschutzvor

richtung.
Durchschlagssicherung.

Zu § 6.
Elektrische Masch in en.

E Gleichstrom-
N'MMN maschine

o Wechselstrom-
NWWw masohine

Drehstrom
maschine

...
C
I::l
;;;;

1..
'8

1) DieZiffern bedeuten die §§ der Erriohtungsvorsohriften.
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Transformator_

)

Zu § 7_

Transformatoren.

Drehstrom -Trans·
formator. (Eine
Wioklung Stem-,
die andere Drei
eok-Behsltung.)

-L Einphasen-Trans-
,-.. formator.

Zu § 8.

Akkumulatoreno

I ~
Akkumulatoren

. 111 11 11111 mit Doppel.
Zellenschalter.

Zu § 10.
Apparate. Allgeme ines.

Kondensator.

Drosselspule, Re·
lais, Auslöse·
magnet.

Zu § 11.

AUBsc·halter, Umschalter.

Weber, ErHluterungen. 12. Auf!.

-

Dosenschalter mit
Angabe der dar
auf bezeichneten
Stromstärke.

Hebeleussohelter
mit Angabe der
darauf bezeich

neten Strom
stärke.

Grundzeichen für
Maximalauslö
sung.

Grundzeichen für
Minimalauslö
sung.

~ Zweipoliger Dosen
CJti aueaehalter für

6 Amp.
n<: Einpoliger Dosen

..)UW umschalter für
10 Amp.

1 Dreipoliger Hebel·
-'li.1 achalter mit iso-
f . lierendemSchutz-

kasten,
111 Zweipoliger offener
f Hebelumschalter

mit Unterbre
chung.

i 1 Zweipoliger Hebel·
W umschalter ohne
t Unterbrechung.
1L EinpoligerMaximal.
( - schalter.

i 1 Zweipoliger Mini·r--fo malsohalter,

rtJ
Dreipoliger Olschal

ter mit zweipo
liger Maximal
auslösung.

12
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~ Trennschalter.

~
Dreipoliger OlBchal·

ter mit zweipoli
ger Maximalaus·
lösung und mit
durch Spannungs.
wandler gespeis-
ter Minimal-Aus
lösespule.

fi] Begulierbarer wi,
• derstand mit

Kurzschlußkon·
takt.Sonderbezeichnung

für Elüeslgkelta
widerstände.

Zu § 12.
Anlas8er und Widerstände.

[gJ Nioht regulierbarer
Widerstand, z. B.
Bogenlampen
Widerstand.

r,::::::] Regulierbarer Wi
l.:::J derstand.

~
Zu § 13.

Steck vorrichtungen.

)- Steckdose. I

Dreipolige Siehe
rnng,

Zu § 14.
Schmelzsicherungen und Selbstschal ter.n 1

1

y Sichernng.

Isolationsprüfer.

Stromrichtungsan.
seiger.

Zu § 15.
Andere Apparate.

! @ Strommesser.

® Spannungsmesser.

@> Leistungsmesser.

® Zähler.

® Phasenmesser.

o
Cl>

o Meßinstrument.

Zu §§ 16, 17 und 18.
Fassungen, Glühlampen und Bogenlampen.

*"'- Bewegliche Lampe.

0& Lampenträger mit
LampenzahL

X Feste Lampe. @6 Bogenlampe oder
ähnliche stärkere
Lichtquelle mit
Angabe d. Strom·
stärke.
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Zu § 19 und folgende .
Leit ngen.

11I

I t 11

+
~

/
I
I
/

-- Leitung.
Be Blanker Kupfer·

draht.
BE Blanker Eisendraht.
oA Gummiaderleitung.

SGA Spezlalgummieder
3000 leitung mit An·

gabe der Span.
nung,

RA Rohrdrähte.
PA Panzerader.
FA Fa.ssungsader.
PL Pendelsohnur.

. S A Gummiaderschnur.
WK Werksta.ttsobnur.

SOK, SK Spezialschnur.
HK Hochspannungs.

achnur.
LT Leitungstrosse.

Drei Leitungen.
Sammelschienen,

zweipolig mi'
zwei Abzwei·

. gen.
_.__.- Mehrfaobleitung

~ Bewegliche Lei
tung.

~ Leitungssn.
I . schluß.

Leitnngakreu
zung.

Schleifleitung.

Von oben kom
mendeLeitung

Von unten kom
mende Leitung.

Nach oben füh·
rende Leitung.

Nach unten füh
rende Leitung.

o
(n)

Ma.st.
Schutznetz.

Zu § 22.
Freileitungen.

e

•
•

Holzmast.
Eisenmast.
Eisenbetonmast.

(g)

(r)

(k)

(0)

9
KB
KA
KE

Zu §25.
Ls o Lie r- und Befestigungskörper.

Verlegung auf Iso
lierglooken.

Verlegung auf Bol
len.

Verlegung auf Klem
men.

Zu § 26.
Rohre.

Verlegung in Rohren. I
Zu § 27.
Kabel.

Ka.belendverscbluß.

Blanke KabeL
Aspha.ltierte KabeL
Bewehrte asphal·

tierte Kabel,
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~ Zu § 42.

Fahrdrähte.

-< Luftweiche.

CD Abspannisolator.

- :- Streckenisolator.

5. Wenn in den schematischen Darstellungen oder
Plänen auf die Eigenart einzelner Räume hingewiesen
werden soll . genügt die Eintragung der Nummer des
für die Räume maßgebenden Paragraphen der Errich
tnngevorschriften, z, B.: ..§ 35" bedeutet: ..Explosions.
gefihrlicher Baumv,

f

M<~~~15r

#
~(~Jm f~4- ~c(s

r. tof .w:})::Y
4'!fiOff <M Gu

IferKslällenmoliJI
Bel.splel eines nach Ausführungsregel 8 teilweise einpolig durchgeführten

Schaltungaschemas.



Sicherheitsvorschriften fUr elektrische
Straßenbahnen und straBenbahnähnliche

Kleinbahnen.
Die nachstehenden Vorschriften1 ) gelten für die

Kraftwerke I), Hilfswerke, Leitungsanlagen, Fahrzeuge

1) Vorschriften für elektrische Bahnanlagen sind vom
Verbande deutscher Elektrotechniker zum ersten Male Im
Jahre 1900 als vorläufige Regeln, 1901 als Vorschriften auf.
gestellt worden. ETZ 1900, S. 653; 1901, B. 762. Als Im
Jahre 1905 das preußische Ministerium der öffentlichen Arbeiten
daran ging, für die seiner Aufsicht unterstellten Straßenbahnen
und straßenbahnähnliohen Kleinbahnen neue Bau- und Betriebs
vorschrüten zu erlassen, erk1ärte sich diese Behörde auf An·
suchen des Verbandes deutscherStraßen- und Klelnbahnverwal
tungen und des Verbandes deutscher Elektrotechniker bereit, in
die zu erlassende Verordnung keine besonderen Einzelheiten über
die elektrischen Einriohtungen der Bahnen aufzunehmen, son
dem nur auf die Vorschriften des Verbandes deutscher Elektro
techniker als Norm zu verweisen, die als Anlage der betr.
Verordnung beigegeben werden sollte. Dem Verbande deutscher
Elektrotechniker sollte auch die Aufgabe zugewiesen werden,
seine Vorschrüten mit den Fortschritten der Technik im Ein.
klang zu halten; die Regierung stellte in Auesicht, die in be
stimmten Zeiträumen vorzuschlagenden Anderungen jeweils gut
zuheißen. Als eine wesentliche Bedingung hierfür wurde aber
verlangt. daß die Vorschriften für Bahnen, die bis dahin nur
in Form einer Ergänzung zu den a.llgemeinen Sicherheits
vorschriften bestanden hatten, zu einem in sich abgeschlossenen.
von anderen Bestimmungen unabhängigen Werk ausgestaltet
würden. ETZ 1906, S. 596 u. 664.

Diese Arbeit wurde im Juli 1906 fertiggestellt und von der
Jahresversammlung des Verbandes deutscher Elektrotschniker
genehmigt. Inzwischen sind die "Vorschriften für die Errioh
tung und den Betrieb elektrischer Starkstromanlagen" im
Jahre 1907 erheblich geändert worden und haben 1914
abermals eine Neufassung erfahren. Doch war es bish.er
nicht möglich, die Bahnvorsohriften diesen Anderungen .an
zupassen. So kommt es, daß die Bahnvorschriften in ihrem
Aufbau sowie allch in einigen Einzelheiten von den erwähnten
Vorschriften für Errichtung elektrischer Starkstromanlagen ab
weichen. Die grundlegenden Anschauungen, auf denen sie sich
aufbauen. sind [edoeh für beide Vorschriften dieselben.

2) Für diejenigen bahneigenenElektrizitätswerke vonKlein
bahnen, die außer dem Bahnstrom auch Strom für andere
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und sonstigen Betriebsmittel von Straßenbahnen in
Ortschaftenund von straßenbahnähnlichen Kleinbahnen,
deren Spannung 1000 Volt gegen Erde3 ) nicht übersteigt.

Erster Abschnitt.

Bauvorschriften.
A. Allgemeines.

§ l.
Pläne.

Für Plänesind folgende Bezeichnungen anzuwenden:
X = Feste Glühlampe.
~ = Bewegliche Glühlampe.
®5 = Fester Lampenträger mit Lampen.

zahl (5).
-03 = Beweglicher Lampenträger mit Lam

penzahl (3).

Obige Zeichen gelten für Glühlampen jeder Kerzen
stärke sowie für Fassungen mit undohneHahn.

©6 = Bogenlampe mit Angabe der Strom
stärke (6 Ampere).o = Generatoren oder Elektromotoren mit
Angabe der Stromart, der höchst
zulässigen Leistung in Kilowatt
und der Spannung.

(z. B. 0 Drehstrom lOOKw. 800Volt).

= Akkumulatoren.
Einpoliger bzw. zweipoli~er bzw.

dreipoliger Ausschalter mie Angabe
der höchstzulässigen Stromstärke
(6 Ampere).

Zwecke an Dritte abgeben, sind in Preußen besondere Be.
stimmungen darüber getroffen, wie weit ihre überwachung den
Gewerbeaufsichtebeamten zusteht. Z. d. Ver. D. Eisenb.·Verw.
1907, S. 1121. ETZ 1907, S. 1044.

8) Für Betriebsspannungen mit mehr als 1000 Volt, die
bei Hauptbahnen und Sohnellbahnen mit Weohselstrombetrieb
überwiegen, sind bis jetzt Vorsohriften nicht aufgestellt, da
abgeschlossene Erfahrungen nooh nicht vorliegen und während
der lebhaften Entwioklung dieses Gebiets eine .gewisse Be
wegungsfreiheit nötig ist. Die Grundlagen für Sicherheits
maßnahmen können indessen den Erriohtungs -Vorschriften
entnommen werden; ihre Anwendung hat gegebenenfalls nicht
wörtlich, sondern sinngemäß, d. h, unter Berücksiohtigung der
durch den Bahnbetrieb bedingten Sonderverhältnisse zu erfolgen.

Die Spannung von 1000 Volt ist gegen Erde festgelegt. Es
umfaßt diese Grenze daher z. B. ein Dreileitersystem mit ge
erdetem Mittelleiter, wenn die Aullenleiter etwa +1000 Volt und
-1000 Volt gegen Erde führen .
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!f5 3 = Umschalter dgl. (3 Ampere).

10 = Sicherung mit Angabe der Normal.r-=- stromstärke (10 Ampere).
[8J 10 = Widerstand, Heizapparate und dgl,

mit Angabe der höchstzulässigen
Stromstärke (10 Ampere).

.-v{8J 10 = Dgl. abnehmbar angeschlossen.

PA7,5 '5000/550 = Transformator mit Angl}be der Lei
WW stung in Kilowatt und der beiden

Spannungen (7,5 Kw 5OOO/550Volt) .
.f'l = Drosselspulen.
-r = Blitzschutzvorrichtung und Ober-
~ - spannungsvorrichtungen.

------+- = Spannungeaicherung._= Erdung.

~ = Blitzpfeil.

l'51 f;";l = Zweileiter· bzw. Dreileiter- oder
Drehstromzähler mit Angabe des
Meßbereichs (5 bezw. 20 Kw.).

---- = Zweileiterschaltta.fel.
---_- = Dreileiterschalttafel oder Schalttafel

fürmehrphasigen Wechselstrom.
- - - - = Fahrleitung. g"

~., .
Ix6 qmm = Einzelleitung von 6 qmm. ~§: ~

=~-:s
2x6 qmm = Hin-u.Büokleitungvonßqmm. n~§

3x6 qmm = Drehstromleitung von 6 qmm. t~:ä~

2xIO qmm + l x6 qmm= Dreileitersystem. ~~si
III

/' = Nach oben führende Steigleitung•
.1* = Nach unten führende Steigleitung.
G- = Steckvorrichtung.

Q = Holzmast.
• = Eisenmast.
o = Speisepunkt.-< = Luftweiche.

CD = Abspannisolator.-=-= Streckenisolator.o= Blanke Sammelschiene.
Be = BlankerKupferdraht.
BE = Blanker Eisendraht.
BG = Gummibandleitung (höchstens bis

250 Volt).
GA = Gummiaderleitung.
M.A. = Mehrfachgummiaderleitung.
PA = Panserader .
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FA = Fassungsader.
SA = Gummiaderschnur.
PL = Pendelschnur.

KB = Blanke Bleikabel.
KA = Asphaltierte Kabel.
KE = Armierte asphaltierte Kabel.
(n) = Schutznetz.
(e) = Schutz durch Erdung.
(h) Schutz des Fahrdrahtes durch Holz-
. leisten.
(d) = Schutzdraht.

§ 2.
Erklärungen.

a) Erdung. Einen Gegenstand erden heißt, ihn
mit der Erde derart leitend verbinden, daß er eine für
unisoliert stehende Personen gefährliche Spannung nicht
annehmen kann.") (Erdung von Fahrzeugen siehe §33.)

b) Feuersichere Gegenstände. Als feuersicher
gilt ein Gegenstand, der nicht entzündet werden kann,
oder der nach Entzündung nicht von selbst weiter
brennt.!)

c) Freileitungen. Als Freileitungen gelten alle
oberirdischen Drahtleitungen außerhalb von Gebäuden.
die weder metallische Umhüllung noch Schutzverklei
dung haben. Schutznetze, Schutzleisten und Schutz
drähte gelten nicht als Verkleidung.s)

d) Elektrische Betriebsräume. Als solche
gelten außer den Kraft- und Hilfswerken auch abge
schlossene Betriebsstände in Fahrzeugen, die Prüffelder
sowie die Räume, in denen Fahrzeuge oder Apparate
mit der Betriebsspannung untersucht werden, soweit
diese Räume im regelmäßi~en Betriebe nur unterwiese
nem Personal zugänglich sind.s)

§ 2. 1) Die im § 3 l!. der Vorschriften für die Errichtung
elektrischer Starkstromanlagen gegebene Erklärung der Erdung.
siehe S. 22. weist unmittelbar auf die Maßnahmen hin, mittels
deren die hier aufgestellte Forderung zu erfüllen ist.

2) übereinstimmend mit § 2 b) der Vorschriften für die
Errichtung elektrischer Starkstroms.nls.gen.

8) Nach dieser Erkl ärung gelten in den Bahnvorschrift en
(vgl. auch § 27) die Fahrleitungen als Freileitungen, während
die neue Fassung d er Errichtungsvorschrüten (§ 2c) die Fahr
leitungen ausdrücklich aus den Freileitungen ausscheidet.

4) VgL § 2 d) der Vorschriften für die Errichtung elek
trischer Starkstroma.nlagen, S. 15. In elektrischen Betriebsräumen
sind mehrfach Ausnahmen von einzelnen Bestimmungen zulässig.
Dies rechtfertigt sich durch die Rücksicht auf die größere
Sachkenntnis des unterwiesenen Personals und ist nötig.
weil den verschiedenartigen Hantierungen , die der Zweck der
Betriebsräume erfordert, vielfach durch einheitliche Vorkehrungen
nicht Rechnung getragen werden kann. Die Gefahren lassen sich
dort zum Teil nur durch sachgemäßes Ver hai ten vermeiden .
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B. Beschaftenheit und Verlegung des zu
verwendenden Materials.

§ 3.
Erdung.l )

a) Der Querschnitt der Erdungsleitungen ist mit
Rücksicht auf die zu erwartenden Erdschlußstromstärken
zu bemessen. Die Erdungsleitungen müssen gegen
mechanische und chemische Beschädigungen geschützt
werden.s)

b) Es ist für möglichst geringen Erdungswidersta.nd
Sorge zu tragen.")

Zum Einlegen in die Erde dienen Platten, Draht
netze, Gitterwerk u. dg1.4

)

Für Blitzableiter, Schutznetze und Schutzdrähte
dürfen die Geleise zur Erdung benutzt werden .s)

c) Die in einem Gebäude befindlichen Erdungs-

§ 3. 1) Der Erdung kommt im Gebiet der elektrischen
Bahnen t\ine noch größere Bedeutung zu als im Beleuchtungs.
und anderen Kraftbetrieben , weil die Mehrzahl der Bahnen
mit einem betr iebsmäßig geerdeten Pol arbeiten.

2) Vgl. § 32. der Vorschriften für die Err ichtung elektrischer
Starkstroinanlagen. E r d u ng s leit ungen sind nicht immer das
selbe wie geerdete Leitun gen. Man hat zwischen geerdeten
Betriebsleitungen und denjenigen Leitungen zu unterscheiden .
die bei diesen Betriebsleitungen die Verbindung mit der Erde
herstellen oder auch an Metallteilen , die nicht betriebsmäßig
Strom führen. eine Schutzerdung vermitteln. Zur letzteren Art
gehören auch die Erdleitungen von Blitzsicherungen und Uber
spannungssicherungen. Gerade bei Schutzerdungen wird der
notwendige Querschnitt oft unterschätzt. Vgl. S. 22 unter 11).

über den Schutz gegen Beschädigung siehe § 3 ~ und § 21 d)
der Vorschriften für die Errichtung elektrischer Starkstrom
anlagen, S. 26 unter lö) und S. 93 unter 9).

3) Die Größe des "Obergangswiders tandes an den Erdplatten
ist von deren Größe und von der Beschaffenhe it und Feuchtig
keit des Erdbodens abhängig. ETZ 1904, S. 1115 N. 119. Er
wechselt u. a. mit der Witterung. Häufig wird dieser "O ber
gangswiderstand zu klein geschätzt. In größeren Elektrizitäts
werken beträgt er z, B. an jeder Erdungsstelle des geerdeten
Mittelleiters etwa 5- 10 Ohm. Oft em pfiehlt es sich, die ein
zelnen Erdungsstellen, z, B. von Masten, unter sich durch eine
in der Erde verlegte Drahtleitung zu verbinden. Wird diese
bis zur Stromerzeugerstelle zurückgeführt, so wirkt sie im Falle
der Gefahr nicht nur als Erdleitung, sondern gleichzeitig zur
Herbeiführung eines vollständigen Kurzschlussee.

4) Vorschriften für die E rr ich t ung elektrischer Starkstrom
anlagen § 3 i , S. 23 unter 13).

6) Schienen, die auf Holzschwellen liegen, sind gegen.
über atmosphärischen Entladungen als Erde wirksam, sofern
sie sich auf große Ausdehnung erstrecken. Doch empfiehlt es
sich stets: einzelne Stellen der Schienen unmittelbar an Erde
zu legen, namentlich auch , weil die Blitzsicherungen durch
Fremdkörper oder durch Zusammenschmelzen überbrückt werden
und so die Betriebsspannung auf die Schienen übertragen können.
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leitungen müssen sämtlich unter sich gut leitend ver
bunden sein.s)

d) Es ist unzulässig, Teile einer geerdeten Betriebs
leitung durch Erde allein zu ersetzen,")

e) Betreffend Erdung von Fahrzeugen siehe § 33.
Betreffend Schienenrückleitung siehe § 31.

§ 4.
Übertritt von höherer Spannung.

Um den übertritt von höherer Spannung in Strom
kreise für niedrigere Spannung sowie das Entstehen
von höherer Spannung im letzteren zu verhindern bzw.
ungefährlich zu machen, sind geeignete Vorrichtungen,
z. B. erdende oder kurzschließende oder abtrennende
Sicherungen vorzusehen, oder es sind geeignete Punkte
zu erden.l)

Isolier- und Befestigungskörper.
§ 5.

IsoUerstofle.
a) Die Isolierstoffe sollen in solcher Stärke ver

wendet werden, daß sie bei der im Betrieb vorkommen
den Erwärmung von einer Spannung, welche die Betriebs
spannung um 1000 Volt überschreitet, nicht durch
schlagen werden. Außerdem müssen die Isoliermittel
derartig gestaltet und bemessen sein, daß ein merklicher
Stromübergan~ über die Oberfläche (Oberflächenleitung)
unter gewöhnlichen Betriebsverhältnissen nicht eintreten
kann.s)

b) Wo Holz als Isolierstoff zulässig ist, muß es
isolierend geträ.nkt sein.

§ 6.
Holzleisten und Krampen. 3 )

a) Holzleisten sind zur Verlegung von Leitungen
unzulässig. Ausnahme siehe § 36g.

6) Die leitende Verbindung soll die unter Vermittlung
von feuchten Erd- und Mauerschichten zustande kommenden
Stromübergänge zwischen den einzelnen Erdungsleitungen mög
Iichst einschränken, weil diese elektrolytische Zerstörungen der
Leitungen und etwa mitbenutzter Bauteile, Rohre oder dgl.
bewirken können .

7) Vgl. § 211.
§ 4. 1) Ahnlich § 4 der Vorschriften für die Errichtung

elektrischer Starkstromanlagen. S. 26.
§ 5. 2) Ob ein Stoff zum Isolieren tauglich ist, hängt von

den Umständen ab, unter denen er benutzt wird. Viele Stoffe
von geringem Isoliervermögen können bei peseend gestalteter
Oberfläche für niedrige Spannungen gute Dienste leisten. Andere
an sich gut isolierende verlieren diese Wirkung durch die an
der Oberfläche haftende oder von ihnen aufgesaugte Feuchtigkeit
oder durch die Wärme. Siehe hierüber S. 34 unter 11) bis u).

§ 6. S) übereinstimmend § 25 a) und b) der Vorschrüten
für die Errichtung elektrischer Starkstromanlagen, S. 119, 120.
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b) Krampen sind nur zur Befestigung von betriebe
mäßig geerdeten Leitungen zulässig, sofern dafür gesorgt
wird, daß der Leiter durch die Art der Befestigung
weder mechanisch noch chemisch beschädigt wird.

§ 7.
Isollergloeken, -Bollen und -Rlnge,

a) Isolierglocken, -R ollen und -Ringe müssen aU8
Porzellan oder gleichwertigem Stoff bestehen. Ringe sind
nur gestattet, wennsie durch Form und Größeeinesichere
Isolation verbürgen.')

b) Die Glocken, Rollen und Ringe müssen so ge
formt sein, daß die an ihnen zu befestigenden Leitungen
in genügendem Abstand von den Befestigungsflächen
und voneinander gehalten werden können.s) (Vgl.
§ 2480 U. c.)

In jede Rille darf nur ein Draht gelegt werden.')

§ 8.
BefestIgungsklemmen.

a) Befestigungsklemmen müssen, soweit sie nicht für
Bleikabel, Fahrleitungen und Telephonschutz bestimmt
sind, aus hartem Isolierstoff oder isoliertem Metall be
stehen.

b) Sie müssen so geformt sein, daß die an ihnen
zu befestigenden Leitungen in genügendem Abstand von
den Befestigungsßächen und voneinander gehalten werden
können (vgl. § 24& u. c) und daß die Isolierung nicht
verletzt wird.

c) Sie müssen so ausgebildet oder angebracht sein,
daß merkliche Oberflächenleitung ausgeschlossen ist. i )

§ 9.
Fahrdrahtisolattfren.

Fahrdrahtisolatoren müssen so gebaut sein, daß sie
den Draht sicher in seiner Lage hslten.s)

§ 7. 4) AhnIich § 25 c) der VOl'Bchriften für die Errich
tung elektrischer Starkstromanlagen, S. 121.

0) VgI. § 25 d) der Vorschriften für die Errichtung elek
trischer Starkstromanlagen. S. 121.

6) VgI. § 251 der Vorschrlften für die Errichtung elek
trischer Starkstromanlagen, S. 121.

§ 8. 1) Auf die Oberflächenleitung ist nur bei Isolier
klemmen Rücksicht zu nehmen. Metallk1emmen für geerdete
Leitungen sind darauf zu prüfen. daß sie die Leitung nicht
beschädigen. Bei Bleikabeln ist hierauf besonders zu achten.

§ 9. 2) Die eigenartige Beanspruchung der Fahrdrähte
durch die von der Aufhängung bedingten Zugkräfte in der
Seiten. und Längsrichtung und durch die von den Strom·
abnehmem bewirkten Biegungen erfordert besondere Bauarten
der FahrdrahtiBOlatoren und besondere sorgsame Befestigung
der Fahrdrähte an ihnen. Namentlich an den Kurven kommt
durch den Zng der Spanndrähte leicht eine schiefe Lage des
Fahrdrahts zustande, wenn nicht der Isolator eine geeignete
Gestalt hat.
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§ 10.
Bohre,

a) BeiMetall· und Isolierrohren, in denen Leitungen
verlegt werden sollen, muß die lichteWeite, sowie die
AnzaW und der Halbmesser der Krümmungen so ge·
wählt sein, daß man die Drähte leichteinziehen kann. I )

b) Rohre, die für mehr als einen Draht bestimmt
sind, müssen mindestens II mm lichte Weite haben.s)

c) Verbindungsdosen müssen genügend weit und so
eingerichtet sein, daß jeder unzulässige Spannungs- oder
Stromübetgang ausgeschlossen ist.6)

d) Rohre dienen wesentlich alsmechanischer Schutz;
sie müssendementsprechend aus widerstandsfähigem Stoff
von genügender Stärke bestehen. (Vgl. § 24h.)

Leitungen.
§ 11.

Beschaffenheit und Belastung der Leiter.
a) Isolierte Kupferleitungen und nicht unterirdisch

verlegte Kabel aus Leitungskupfer dürfen im allgemeinen
mit den in nachstehender Tabelle verzeichneten Strom
stärken dauernd belastet werden'):

Querschnitt Stromstärke Querschnitt Stromstärke
in Quadrat·

in Ampere
in Quadrat-

in Amperemillimetern millimetern

! I

0,75
I

4 95 165
1 6 120 200
1,5

I
10 150 235

2,5 15 185 275
4 ! 2'0 240 330i6

I
30 310 400

10 40 400 500
16

I

60 500 600
2a 80 625 700
35 90 800 850
50 I 100

I
1000 1000

70 ! 130
I

§ 10. 3) VgI. § 261 der Vorschriften für die Errichtung
elektrischer Starkstromanlagen, S. 124.

4) Vgl. § 262 der Vorschriften für die Erriohtung elek
trischer Starkstromanlagen, S. 125.

6) "U n z u I jj, s s i ger" Spannungs. und Stromübergang
kann sowohl zwischen den beiden Polen der Leitung, als auch
zwischen einer der Leitungen und dem Metallmantel der Dose
oder des Schutzrohres vorkommen. Es kannauch ein ungehöriger
Stromübergang zwischen zwei Strecken derselben Polarität vor
kommen; z. B. wenn von einer Dose ausdieLeitung einer Polarität
nach einem Schalter abgezweigt ist. Alsdann ist jener Strom
übergang in dieser Leitung, der nicht durch den Schalter geht.
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Blanke Kupferleitungen bis zu 50 qmm unterliegen
ldeichfalls den Vorschriften der vorstehenden Tabelle,
6lanke Kupferleitungen über 50qmm und unter l000qmm
Querschnitt können mit 2 Ampere für das Quadrat
millimeter belastet werden.

Bei Freileitungen, Fahrstromleitungen und anderen
intermittierenden Betrieben ist eine Erhöhung der Be
lastung über die Tabellenwerte zulässig, sofern dadurch
keine Beeinträchtigung der Festigkeit oder gefährliche
Erwärmung entsteht.

Beim Anschluß von Bogenlampen, Motoren und
ähnlichen Stromverbrauchern mit wechselndem Strom
verbrauch genügt es, sofern keine zuverlässigen Anhalts
punkte für die kurzzeitigen Stromstöße vorliegen, das
P/zfache der Normalstromstärke der Bemessung des
Leitungsquerschnittes zugrunde zu legen.s)

b) Der geringste zulässige Querschnitt für isolierte
Kupferleitung ist 1 qmm, an und in Beleuchtungs
körpern 0,75 qmm. Der geringste zulässige Querschmtt
von offen verlegten blanken Kupferleitungen in Gebäuden
ist 4: qmm, bei Freileitungen 10 qmm.s)

c) Bei V~rwendungvonLeitern aus minderwertigem
Kupfer oder anderenMetallen müssen die QuerschnItte
80 gewä.hlt werden, daßdieErwä.rmung durch denStrom
nicht größer wird, als bei Leitern aus Leitungskupfer,
welche nach der obigen Tabelle bemessen sind.

§ 12.
isolierte Leltungen.1)

a) Alle Drähte, dieals isoliert gelten sollen, müssen
nach 24-stündigem Liegen in Wasser von höchstens

ungehörig. Dagegen ist z. B. ein Stromübergang ein erlaubter
wenn er sich vollzieht zwischen einer Leitung, die an Erde ge
legt ist. und dem Metallrohr. das gleiohfalls geerdet ist. Vgl.
§ 261 der Errichtungsvorschriften . .

Eine Befestigungsschraube, welche die Dosenwand durch
setzt, kann leicht deren isolierende Wirkung hinfällig machen.
Vgl. hierüber: Voigt. ETZ 1902, S. 939. .

§ 11. 1) Die im § 20 der Vorschriften für die Errichtung
elektrisoher Starkstromanlagen (siehe S. 88) vorgeschriebene Be.
lastungstabelle ist neueren Datums als die hier gegebene und
läßt auf Grund weiterer Versuche zum Teil etwas stärkere
Belastungen zu.

2) Vgl. § 20!. der Vorschriften für die Errichtung elek
trischer Starkstromanlagen, S. 89 unter 11).

3) Im § 201 der Errichtungsvorsohriften wird an und in
Beleuchtungskörpern auch 0,5 qmm zugelassen. Der Mindest.
querschnitt von 10 qmm bei Freileitungen gilt auch für Meß·
leitungen, sofern nicht nach Absatz 0) dieses Paragraphen ein
Material von höherer Festigkeit in Verbindung mit geringer
Strombelastung verwendet wird. VgL hierzu § 20! der Vor
sohriften für die Errichtnng elektrisoher Starkstromanlagen.

§ 12. 1) Die Beschaffenheit der einzelnen Sorten isolierter
'Leitungen ist vom V. D. E. durch "Normalien für iso-
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25° CeineDurchschlagsprobe mit der doppelten Betriebs
spannung eine Stunde lang aushalten.

Sie sind mit eindrähtigen Leitern in Querschnitten
von 0,75 bis 16 qmm, mit mehrdrähtigen Leitern in
Querschnitten der Gesamtseele von 0,75 bis 1000 qmm
eulässig. Insbesondere kommen hierfür in Betracht
Gummiaderleitungen (Bez. G. A.).

Ihre Kupferseele ist feuerverzinnt und mit einer
wasserdichtenvulkanisierten Gummihülle umgeben. Jede
Leitung muß über dem Gummi von einer Hülle gum
mierten Bandes umgeben sein. Als Einzelleitung ver
wendet,muß sie außerdem einemit lsoliermasse getränkte
Umklöppelungerhalten. Bei Mehrfachleitungen kann die
Umklöppelung gemeinsam sein.s)

b) Gepanzerte Leitungen (Bez. P. A.) beetehen'aus
einer oder mehreren nach vorstehender Vorschrift
isolierten Seelen, die mit einer gemeinsamen Hülle und
darüber mit einer dichten Metallumklöppelung versehen
sind. (Vgl. § 14d.)

Gepanzerte Leitungen dürfen nicht unmittelbar in
die Erde und auch nicht in Räumen verlegt werden, wo
sie chemischen Beschädigungen ausgesetzt. sind.s)

§ 13.
Leitungen Im allgemeinen.

0.) Alle Leitungen müssen so verlegt werden, daß
sie nach Bedarf geprüft werden können. 1 )

lierte Leitungen in Starkstromanl agen .. geregelt. Um
aber die Bahnvorschriften in sich vollständ ig und unabhä.ngig
zu gestalten, sind hier die wichtigsten Festsetzungen aus diesen
Normalien, soweit sie für Bahnanlagen in Betracht kommen
(in der F&S8ung v, 1906), wiedergegeben. Inzwischen sind die
Normalien mehrfach geändert worden, 80 daß nicht mehr
überall übereinstimmung besteht.

2) Die einzelnen hier gestellten Forderungen sind in den
jetzt gültigen Leitungsnormalien (siehe am Schlusse dieses Buches)
erheblich verschärft.

8) Gepanzerte Leitungen sind etwas anderes als armierte
Kabel. Letztere sind duroh eine starke Bewehrung von Draht
oder Blech geschützt, während die Panzerader nur mit dünnen
Drähten umklöppelt ist, die dem Verrosten verhältnismä.ßig
leicht unterliegen. Die Verwendung von Panzeradem ist daber
im Freien nicht zu empfehlen.

§ 13. 1) In den Vorsohriften für die Errichtung elektrischer
Starkstromanlagen wird im § 21! die Regel aufgestellt, daß
die Leitungen ausgewechselt werden können. Dies bezieht sich
namentlich auf in Rohren verlegte Hausinstallationen. Doch
ist bereits im § 26:1 für offen und zugänglich verlegte Lei
tungen eine Ausnahme zugelassen. i Auch für Kabel wird
die Auswechselbarkeit nicht gefordert. Die Gründe, welche
dafür sprechen, dünne Leitungen in Rohren so zu verlegen,
daß sie herausgezogen werden können, sind S. 124 unter 7) er
örtert. In Fahrzeugen ist man durch die Rücksichten auf
Raumerspamis und elegantes Aussehen oft gezwungen, dünnere
Rohre zu verwenden und so scharfe Biegungen zuzulassen, daß
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b) Transportable Leitungen dürfen an festverlegte
Leitungen nur mittels lösbarer Anschlußvorrichtungen
angeschlossen werden.s)

c) Soweit bewegliche Leitungen roher Behandlung
ausgesetzt sind, müssen sie gegen mechanische Beschä
digungen besonders geschützt sein.")

d) Die Verbindung von Leitungen untereinander,
sowie die Abzweigung von Leitungen geschieht mittels
Lötung, Verschraubung oder gleichwertiger Verbindung .s)

Abzweigungen von fest verlegten Mehrfachleitungen
müssen mit Abzweigklemmen auf isolierender Unterlage
ausgeführt werden. Ausgenommen hiervon sind Leitungen
in Fahrzeugen. An und in Beleuchtungskörpern sind
Lötungen zuläesig.s)

e) Zum Löten dürfen keine Lötmittel verwendet
werden, die das Metall angreifen.")

f) Bei Verbindungen oder Abzweigungen von iso
lierten Leitungen ist die Verbindungsstelle in einer der
sonstigen Isolierung möglichst gleichwertigen Weise zu
isolieren. Die Anschluß- und Abzweigstellen müssen von
Zug entlastet sein,")

g) Kreuzungen von stromführenden Leitungen unter
sich und mit sonstigen Metallteilen sind so auszuführen,
daß unbeabsichtigte gegenseitige leitende Berührung aus
geschlossen ist,")

-h) Bei Einrichtungen, bei denen ein Zusammen
legen von mehr als 3 Leitungen unvermeidlich ist, dürfen
Gummiaderleitungen so verlegt werden, daß sie sich

ein Auswechseln unmöglich wird. Die Forderung konnte hier
um so mehf feJlen gelassen werden, als die Bahnbetriebe, ins
besondere die Fahrzeuge einer regelmäßigeren überwachung
unterliegen als viele Hsusinstellationen.

2) Gleichlautend §21 1) der Vorschrilten für die Errichtung
elektrischer Starkstromanlagen, S. 103 unter 28).

3) Dasselbe sagt §21 c) der Vorschriften für die Errichtung
elektrischer Starkstromanlagen, S. 93 unter 8).

4) Gleichlautend § 21 i) der Vorschriften für die Errichtung
elektrischer Starkstromanlagen, S. 100 unter 23).

6) Ahnlich § 21ll der Vorschriften für die Errichtung
elektrischer Starkstromanlagen, S. 102 unter 27). In Fahrzeugen
kommen die Rücksichten auf Raumersparnis, Ausstattung und
rsgelmäßige Uberwachung in Betracht. Auch sind dort blanke
stromführende Teile, wie die Klemmschrauben oft unerwünscht,
weU die darüber nötigen Schutzka.ppen infolge der Erschütte
rungen leicht abfallen , Manchmal fürchtet man auch Eingriffe
Unbefugter.

6) Diese Bestimmung ist in den Vorschriften für die Er
richtung elektrischer Starkstromanlagen nicht mehr enthalten.
über ihre Bedeutung siehe S. 101 unter 23) Abs. 4).

7) Gleichsinnig § 21 k) und § 24 c) der Vorschriften für
die Errichtung elektrischer Starkstromanlagen, S. 102 unter 2S}
und S. 117 unter 3).

8) Ahnlich § 21n) der Vorschriften für die Errichtung elek
trischer Starkstromanlagen, S. 104 unter 31).
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berühren, wenn eine Lagenveränderung ausgeschlossen
ist (Fahrzeuge siehe § 36f.).9)

i) AIle Leitungen außerhalb von Betriebsräumen,
die mehr als 250 Volt gegen Erde führen, mit Ausnahme
von Kabelnund Panzerleitungen. müssen entweder durch
ihre Lage und Anordnung oder durch Schutzverkleidung
gegen zufällige Berührung und Beschädigung ~eschützt

sein. Diese Schutzverkleidung muß, sofern es 8ICh nicht
um Fahrzeuge handelt, die In § 24e. und c vorgeschrie
benen Abstände haben und, soweit sie der Berührung
durch Personen zugänglich ist, aus feuchtigkeitsbestän
digem Isolierstoff (mit Iaoliermaase getränktes Holz ist
zulässig) oder aus geerdetem Metall bestehen. Netze
dürfen in diesem Falle höchstens 5 cm Maschenweite
und müssen wenigstens 1,5 mm Drahtdicke haben.10)

k) Wenn eine Drahtleitung an der Außenseite eines
Gebäudes geführt ist, so darf, einerlei ob sie blank oder
isoliert ist, ihr Abstand von. der äußeren Gebäudewand
oder der Schutzverkleidung an keiner Stelle weniger als
10 cm betragen.P)

1) DieVerbindung der Leitungen mit Apparaten ist
durch Schrauben oder gleichwertige Mittel auszuführen.

Schnüre oder Drahtseile bis zu 6 qmm und Einzel
drähte bis zu 25 qmm Kupferquerschnitt können mit
angebogenen Osen an die Apparate Eefestigt werden.

Drahtseile über 6 qmm, sowie Drähte über 25 qmm
Kupferquerschnitt müssen mit Kabelschuhen oder gleich
wertigen Verbindungsmitteln versehen sein,

Schnüre und Drahtseile von weniger als 6 qmrn
Querschnitt müssen, wenn sie nicht gleichfalls Kabel
schuhe oder gleichwertige Verbindungsmittel erhalten,
an den Enden verlötet sein.P)

§ 14.
Kabel.

a) Blanke Bleikabel (Bez. K. B.) bestehen aus einer
oder mehreren Kupferseelen, Isolierschichten und einem
wasserdichten einfachen oder mehrfachen Bleimantel. Sie
sind nur zuverwenden, wenn siegegen mechanische und ge
gen chemische Beschädigungen geschützt verlegt werden.1 )

9) Gleichlautend § 2111 der Vorschriften für die Errichtung
elektrischer Starkstromanlagen, S. 99 unter 19).

10) Die gegen Berührung der Leitungen und zu ihrem
Schutz gegen Beschädigung erforderlichen Ma.ßnahmen sind hier
zusemmengefaßü. : während sie in den Vorschriften für die Er·
richtung elektrischer Starkstromanlagen der besseren Systema.tik
zuliebe in den § 3, S. 18, § 21 0.), S. 91 und bezüglich der 'Be.
triebsräume in § 8 und § 28 behandelt sind.

11) Gleichsinnig § 211. der Vorschriften für die Errichtung
elektrischer Sta.rkstromanlagen, S. 96 unter 15).
, 12) Gleichsinnig § 21ll der Vorschriften für die Errichtung
elektrischer Sta.rkstromanlagen S. 101 unter 25) .

§ 14. 1) Auch für den Aufbau der Ka.bel enthalten die
.. Normalien für isolierte Leitungen inStarkstroma.nlagen" nä.here
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b) Asphaltierte Bleikabel (Bez. K. A.) wiedievorigen.
aber mit asphaltiertem Faserstoff umwickelt; aiemüssen
gegen mechanische Beschädigungen geschützt verlegt
werden.

c) Armierte asphaltierte Bleikabel (Bez. K. E.) wie
die vorigen und mit Eisenband oder -Draht armiert.

d) Bei eisenarmiertenKabeln für einfachen Wechsel·
strom und Mehrphasenstrom müssen sämtliche zu einem
Stromkreis gehörigen Leitungen- in einem Kabel ent
halten sein, sofern nicht dafür gesorgt ist, daß keine
bedenkliche Erwärmung des Eisenmantels eintritt. Ent
sprechendes gilt fürPanserleitungen.s)

e) Bleikabel jeder Art dürfen nur mit Endver
schlüssen, Muffen odergleichwertigen Vorkehrungen, die
das Eindringen ·von 'Feuchtigkeit verhindern und gleich
zeitig einen guten elektrischen Anschluß gestatten, ver
wendet werden.")

f) An den Befestigungsstellen ist darauf zu achten,
daß der Bleimantel nichteingedrückt oder verletzt wird;
Rohrhaken sind daher nur bei armierten Kabeln als
Befestigungsmittel zulässig.4)

g) Prüfdrähte sind sicherheitstechnisch wie die zu
gehörigen Kabeladern zu behandeln.s)

Apparate.
§ 15.

Vorschriften für alle Apparate.
a) Die stromführenden Teile sämtlicher Apparate

müssen aus feuersicheren, und soweit sie nicht betriebs
mäßig geerdet sind, auf Unterlagen befestigt sein, die
in dem Verwendungsraum isolieren.t)

Einzelheiten, doch stimmt deren Einteilung nicht mehr mit der
hier gegebenen überein. Blanke unbewehrte Kabel sind gegen
mechanische Einflüsse sehr empfindlich. Sie dürfen daher nicht
mittels Rohrhaken befestigt werden, die selbst armiertenKa.
beln schwächeren Querschnitts gefährlich sind. Auch die Ge
fahr chemischer Zerstörung wird oft nicht genügend gewürdigt.
Blei wird von Kalksalzen sowie von organischen Säuren, die
sich im Erdreich an einzelnen Stellen vorfinden, stark ange
griffen.

2) Gleichsinnig § 21h) der Vorschriften für die Errichtung
elektrischer Starkstromanlagen, S. 99 unter 22).

3) Gleichlautend § 271. der Vorschriften für die Errichtung
elektrischer Starkstromanlagen, S. 126 unter 2).

4) Ahnlich § 27 b) der Vorschriften für die Errichtung
elektrischer Starkstromanlagen. S. 127 unter 3). Dort sind Rohr.
haken überhaupt verboten, weil sie oft auch bei arinierten
Kabeln ohne die nötige Vorsicht gebraucht worden sind, so daß
dünnere Kabel verletzt wurden.

5) Vgl. § 27 c) der Vorschriften für die Errichtung elek
trischer Starkstromanlagen. S. 127 unter 4) und 5).

§ 15. 1) Wie die Absätze 2 und 3 des § 15a) erkennen
lassen, ist der im Absatz I ausgesprochene Grundsatz nicht
völlig durchführbar. Er ist daher auch in den Vorschriften für

Weber, Erläuterungen. 12. Auü, 13
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Wo dies aus technischen Gründen nicht möglich
ist (z. B. bei Meßinstrumenten usw.), bezieht sich diese
Vorschrift nur auf die äußeren stromführenden Teile.

Bei Fahrschaltern , bei Bürstenjochen für Motoren
und bei Stromabnehmern ist Holz als Isolierstoff zu
lässig.

Isolierstoffe, welche in der Wärme eine erhebliche
Formveränderung erleiden können, dürfen für wärme
entwickelnde oder höheren Temperaturen ausgesetzte
Apparate als Träger stromführender Teile nicht ver
wendet werden.

b) Die spannungführenden Teile aller Apparate, die
nicht in elektrischen Betriebsräumen, unter Verschluß
oder unzugänglich fürnicht unterwiesene Personen an
gebracht sind, sowie alle Teile im Handbereich, die
Spannung annehmen können, müssen durch Gehäuse
der zufälligen Berührung entzogen sein.s)

die Errichtung elektrischer Starkstromanlagen (siehe dort § 10a),
S. 48 unter 1) durch einen etwas anderen Wortlaut wieder.
gegeben. Die Gefahr, daß die Unterlagen stromführender Teile
Feuer fangen, ist besonders groß, wo Lichtbogen auftreten, also
an Schaltern, Sicherungen oder Trennstücken ; ferner dort, wo
sich die stromführenden Teile infolge vermehrten Widerstandes
unzulässig erhitzen; daher sind an Sehraubverbindungen, die
sich durch Erschütterung lockern können, brennbare Unterlagen
tun1ichst zu vermeiden. Des weiteren ist die Gefahr zu be
achten, die durch auffallende Metallteile entsteht, d ie Kurz
schluß erzeugen können. Anderseits ist es in vielen Fällen
wünschenswert, von der mechanischen Festigkeit , Zähigkeit
und Leichtigkeit Nutzen zu ziehen, die das Holz in höherem
Maße besitzt, als die meisten feuersicheren Isolierstoffe.

Daß die Isolierfähigkeit der Unterlagen auch von den im
Verwendungsraum herrschenden Temperaturen, Feuchtigkeits
graden und etwa verbreitetem Staub, Ruß, Metallpulvem u. dgI.
abhängt, ist ohne weiteres klar. Man muß daher die Auswahl
der Stoffe, sowie ihre Gestaltung und Bemessung den Verhält
nissen anpassen. VgI. S. 34 unter 11) bis 14).

2) In elektrischen Betriebsräumen ist die Sicherheit
gegen Körperverletzungen durch den Strom weit mehr durch
das sachgemäße Verhalten des unterwiesenen Personals als durch
Schutzvorkehrungen bedingt. VgI. § 28 der Vorschriften für die
Errichtung elektrischer Starkstroman1agen, S. 128 unter 2), 3),
4) und 8).

Außerhalb elektrischer Betriebsräume müssen die spanneng
führenden Teile der Berührung Unbefugter entzogen, also ent
weder entsprechend unzugänglich angebracht, oder unter Ver.
schluß angeordnet oder mit Gehäusen soweit versehen sein,
daß zufällige Berührung nicht eintreten kann. Gegen absieht
liche Berührung können in der Regel selbst Gehäuse keinen
Schutz bieten, da man es kaum verhindern kann, wenn irgend.
wer darauf ausgeht , sie abzunehmen oder trotz der Gehäuse
irgend einen Teil zu berühren. Daher ist es auch nicht nötig,
daß die Gehäuse völlig geschlossen sind. Vielfach sind vielmehr
Durchbrechungen behufs Ventilation oder zur Besichtigung der
wirksamen Teile geboten.

Im Handbereich sind außerhalb der elektrischen Betriebe
räume usw. auch die Teile zu schützen, die zwar normaler-
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Nicht geerdete Gehäuse, soweit sie der Berührung
zugänglich sind, sowie ungeerdete Griffe müssen aus
nichtleitenden Stoffen bestehen oder mit einer haltbaren
Isolierschicht ausgekleidet oder überzogen sein.3 )

Zugängliche Metallgehäuse müssen geerdet sein.
Aus- und Umschalter, Anlasser u. dgl., die für

elektrische Betriebsräume bestimmt sind, bedürfen keiner
Gehäuse, müssen aber so gebaut bzw. angebracht sein,
daß bei der Bedienung mittels der Handgriffe eine zu
fällige Berührung spannungführender Teile ausge
schlossen ist.·)

Für Griffe und Kuppelstangen ist Holz zulässig,
wenn es mit Isoliermasse getränkt ist. S)

c) Die Einführungsstellen für Leitungen sind so
einzurichten, daß sie die Leitungen gegen leitende Ge
häuse oder Unterlagen isolieren und daß die Isolier
hüllen der Leitungen nicht verletzt werden.")

Bei Apparaten im Freien, in welche kein Wasser
eindringen darf, müssen die Einführungsstellen ent
sprechend geschützt sein.

Die Einführungsstellen müssen einer Prüfung nach
§ 5 genügen.

d) Die stromführenden Teile sämtlicher Apparate
sind derart zu bemessen, daß sie durch den stärksten
regelrecht vorkommenden Betriebsstrom keine für den
Betrieb oder die Umgebung bedenkliche Erwärmung an
nehmen können.7)

e) Alle Apparate müssen derart gebaut und ange
bracht sein, daß eine Verletzung von Personen durch
Splitter, Funken und geschmolzenes Material ausge
schlossen ist.

Diejenigen Apparate, die zur Stromunterbrechung

weise nicht unter Spannung stehen, aber Spannung annehmen
können, sei es durch Influenz oder durch Oberßii.chenleitung,
Lichtbogen oder Funken. Solche Teile sind z. B. Befestigungs.
schrauben, Metallumrahmungen, Metallgriffe , Metallgehäuse,
Zeiger usw. So ist es bei Meßgerä.ten oft nötig, ihr Metall.
gehäuse mit einem weiteren Schutzgehäuse zu umgeben , weil
es nicht genügend sicher gegen ü ber trit t der Spannung gebaut
ist oder gebaut werden kann.

S) Ahnli ch § 11c) der Vorschriften für -die Errichtung elek
trischer Starkstromanlagen, S. 54 unter sI.

4) Auch in Betriebsräumen ist ein Schutz notwendig. Doch
sind hier nicht mehr oder weniger geschlossene Gehäuse ver
langt, sondern es genügt eine derartige Bauart, daß der unter
wiesene Bedienungsmann bei ordnungsmäßiger Handhabung der
Schalter usw, nicht gefährdet ist. Die Griffe müssen also ge
nügend lang oder mit richtig bemessenen Handtellern versehen
sein, sie dürfen nicht die Hand des Bedienenden in die Nähe
spannungführender Teile bringen.

5) ü ber Holzgriffe vgl. S. 51 unter ' ).
6) AhnIich § 10d) der Vorschriften für die Errichtung

elektrischer Starkstromanlagen, S. 51 unter SI.
7) Ahnlich § 10 b) der Vorschriften für die Errichtung

elektrischer Starkstromanlagen, S. 50 unter 2).
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dienen, sind derart anzuordnen oder einzubauen, daß
die bei ihrer regelrechten Wirkung etwa auftretenden
Feuererscheinungen weder Personen gefährden noch
zündend auf die Nachbarschaft wirken oder unbeab
sichtigte Kurz- oder Erdschlüsse herbeiführen können.s)

f)Alle Apparate, die zur Stromunterbrechung dienen,
müssen derart gebaut sein, daß beim vollen öffnen
unter der auf dem Apparat vermerkten Spannung und
Höchststromstii.rke kein dauernder Lichtbogen bestehen
bleibt.V)

§ 16.
Sicherungen.

a) Die Abschmelzstromstärke eines Sicherungsein
satzes soll das Doppelte der auf ihr verzeichneten Strom
stärke (Normalstromstärke) sein. Sicherungen bis ein
schließlich 50 Ampere Normalstromstärke müssen den
Phfachen Normalstrom dauernd tragen können. Vom
kalten Zustande aus plötzlich mit der doppelten Normal
stromstärke belastet, müssen sie in längstens 2 Minuten
abschmelzen.!l

b) Die Sicherungen müssen einzeln, auch bei der
um 10% erhöhten Betriebsspannung, sicher wirken.

Zur Sicherheit der Wirkung gehört, daß sie ab
schmelzen, ohne einen dauernden Lichtbogen zu erzeugen,
und daß die etwaigen Explosionserscheinungen unge
fährlich verlaufen.

c) Bei Sicherungen dürfen weiche Metalle und Le
gierungen nicht unmittelbar die Berührung vermitteln,
sonderndie Schmelzdrähte oder Schmelzstreifen müssen
in Anschlußstücke aus Kupfer oder gleichgeeignetem
Metall fest eingefügt sein .t)

8) Vgl. § 10 c) der Vorschriften für die Errichtung elektri
scherSta.rkstromanlagen S.50 unter 3). Bea b s i o h tigte Kurz
oder Erdschlüsse entstehen der Regel nachbeim ordnungsmäßigen
Arbeiten von Spannungssicherungen oder Blitzsicherungen.
Unbeabsichtigte können durch den Lichtbogen an Schaltern,
Sicherungen oder andern Stromunterbrechern vorkommen, wenn
sie unrichtig bemessen sind oder der nötigen Vorkehrungen
zum raschen Funkenlöschen ermangeln, oder wenn sie zu nahe
an anderen Vorrichtungen oder Bauteilen angebracht sind.

9) Beim ,.v o lLe n Offnen" darf der Lichtbogen nicht
stehen bleiben. l!i!l wird also sachgemäße Handhabung voraus.
gesetzt. Unvollständiges Offnen kann zwar bei Schaltern für
kleine Energiebeträge durch die Bauart als Momentschalter
vermieden werden; doch sind auch diese nicht gegen absichtlich
herbeigeführte Zwischenstellungen zu sichern. Größere Schalter
können nicht durchweg als Momentschalter gebaut werden .

§ 16. 1) Die Bestimmung unter a) ist in die zurzeit
geltende Fassung der Errichtungsvorschriften nicht aufge
nommen, sondern in die " Vorschriften für die Konstruktion
und Prüfung von Installatlonsmaterlal" verwiesen worden, wo
sie in den §§ 31 bis 33 eine geneuere Abstufung und Bemes
sung der einzelnen Zahlen erfahren hat.

2) Ahnlich § 14. Regel 2 derVorschrüten für die Errich.
tung elektrischer Starkstromanlagen S. 64 unter ~).
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d) Nichtausschaltbare Sicherungen müssen derart
gebaut oder angeordnet sein, daß ihre Einsätze auch
unter Spannung mittels geeigneter Werkzeuge gefahrlos
ausgewechselt werden können.s)

e) Die Normalstromstärke und die Höchstspannung
sind auf dem Einsatz der Sicherung zu verseichnen.s)

f) Alle betriebsmäßig geerdeten Leitungen dürfen
keine Sicherungen enthalten; dagegen sind alle übrigen
Leitungen, die von der Schalttafel oder den Bammel
schienen nach den Verbrauchsstellen führen, durch Ab
schmelzsicherungen oderandere selbsttätige Stromunter
brecher zu schützen, ebenso müssen die Leitungen, welche
von den Stromquellen zu den Sammelschienen führen,
selbsttätige Stromunterbrecher enthalten.s)

g) Mit einziger Ausnahme des Falles h) sind Siche
rungen in Geb äuden an allen Stellen anzubringen. wo
sich der Querschnitt der Leitungen in der Richtung nach
der Verbrauchsstelle hin vermindert.11)

h) Bei Querschnittsverkleinerungen sind in den
Fällen, wo die vorhergehende Sicherung den schwächeren
Querschnitt schützt, weitere Sicherungen nicht mehr
erforderlich.7)

i) Wo eine Verjüngung eintritt, muß die Sicherung
unmittelbar an der Verjüngungsstelle liegen; bei Ab·
zweigungen muß das Anschlußleitungsstück bis zur
Sicherung hin den Querschnitt der Hauptleitung haben.s)

Diese Vorschrift bezieht sich nicht auf Schalttafel·
leitungen und die Verbindungsleitungen von der Maschine
zur Schalttafel.9)

3) Gleichsinnig § 14 Regel 3 der Vorschriften für die Er.
richtung elektrischer Sterkstromenlagen, S. 65 unter 6).

4) Gleichlautend § 14c) der Vorschriften für die Errichtung
elektrischer Sterkateomsnlegen, S. 66 unter 10) .

5) Vgl . § 14 f) und § 14 Regel 8 eowie § 14 g) der Vor
schriften für die Errichtung elektrischer Sterkstromenlsgen,
S. 70 unter 1S) 19) 20) 21). Dort ist die Vorschrift wesentlich
allgemeiner gefaßt als hier. Denn Vorschriften für Errichtung
elektrischer Starkstromanlagen müssen den verschiedenartigsten
Betrieben, sowohl einfachen Beleuchtungsanlagen als Fahrstuhl••
Walzwerksbetrieben U.6.W. angepaßt sein. Mit Recht ist es in
jenen allgemeineren Vorschriften dem sachverständigen Er .
messen überlassen . ob z. B. zwischen den Stromquellen und
den Sammelschienen selbsttätige Stromunterbrecher angeordnet
werden oder nicht. Bei elektrischen Bahnen haben sich die
sogenannten Automaten als dem Bedürfnis entsprechend be
währt. sie schützen die Stromquellen und dienen damit der
Sicherheit des Betriebes.

6) Ahnlich § 14e) der Vorschriften für die Errichtung
elektrischer Starkstromanlagen, S. 67 unter .13) und 15).

7) Vgl. § 14e der Errichtungsvorschriften.
8) Die entsprechende Regel 6 des § 14 der Vorschriften

für die Errichtung elektrischerStarksbrornanlagen, S. 69 unter 16)
läßt noch eine Abweichung von der streng richtigen Anord
nung zu. die bei den Bahnvorschriften weggefallen ist. weil bei
ihnen einfachere Verhältnisse vorliegen.

9) Zu beachten ist, daß die bei Schalttafelleitungen und Ver-
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k) Die Stärke der zu verwendenden Sicherung ist
der Betriebsstromstärke der zu schützenden Leitungen
und Stromverbraucher tunliehst anzupassen. Sie darf
jedoch nicht größer sein, als nach der Belastungstabelle
und den übrigen Bestimmungen des § 11 für die be
treffende Leitung zulässig ist.10 )

§ 17.
Ausschalter, Umschalter, Anlasser u, dgl.

a] Die Betriebsstromstärke und -Spannung, für die
ein Schalter gebaut ist , sowie die Höchststromstärke,
bei der ,~r unter der Betriebsspannung ausgeschaltet
werden darf, sind auf dem festen Teil zu vermerken.I)

b) Nulleiter und betriebsmäßig geerdete' Leitungen
dürfen außerhalb elektrischer Betriebsräume entweder
gar nicht oder nur zwangläufig zusammen mit den übrigen
zugehörigen Leitern ausschaltbar sein.2 )

c) Ausschalter für Stromverbraucher mit Ausnahme
einzelner Glühlampenstromkreise unter 250 Volt müssen,
wenn sie geöffnet werden, ihren Stromkreis spannungs
los machen.s)

d) Ausschalter dürfen nur an den Verbrauchs
apparaten selbst oder in festverlegten Leitungen ange
bracht werden,")

bindungsleitungen zwischen Maschine und Schalttafel zugelassene
Ausnahme nur von den Vorschriften unter i} entbindet, während
der § 14 g) der Vorschriften für die Errichtung elektrischer
Starkstromaulangen, S. 71. 72 unter 21 ) für sämtliche Sicherungs.
vorschriften Ausnahmen gestattet, wenn die durch die Sicherung
bewirkte Stromunterbrechung Gefahren im Gefolge haben kann.
Es sei jedoch bemerkt, daß im § 39 b) der Bahnvorschriften
ebenfalls Leitungen erwähnt sind (Bremsleitungen), die keine
Sicherungen enthalten dürfen.

10) Dasselbe sagt § 14 Regel I der Vorschriften für die
Errichtung der Starkstromaulagen, S. 64 unter 4). Daß die
Belastungstabelle des § 11 der Balmvorschriften von der im
§ 20 der Vorschr iften für die Errichtung elektrischer Sta rk
stromaulagen gegebenen teilweise abweicht, ist S. 189 unter 1)
erwähnt.

§ 17. 1) Vgl. § 11 b} der Vorschriften für die Errichtung
elektrischer Starkstromanlagen, S. 54 unter 4}. Manche Schalter
in Betriebsräumen, sogenannte Trennschalter sind nur bestimmt,
im stromlosen Zustande der Sammelschienen oder Maschinen
deren Trennung oder Verbindung zu bewirken, oder aber nur
zum Einschalten, nicht zum Unterbrechen unter Strom zu dienen.
Sie brauchen daher nicht mit Rücksicht auf den Lichtbogen
gebaut zu sein.

2) Gleichlautend § 11g} der Vorschriften für die Errichtung
elektrischer' Starkstromanlagen, S. 57 unter 12}. Siehe auch
§ 28e) der Vorschriften für die Errichtung elektrisoher Stark
stromaulagen, S. 130 unter 7}.

3) Dasselbe sagt § 11e} und § 11 Regel 3 der Vorschriften
für die Errichtung elektrischer Starkstromanlagen S. 55 unter
7)., 8) und 9).

4) Gleichlautend § 11, Regel 2, der Vorschriften für die
Errichtung elektrischer Starkstromanlagen, S. 53 unter 3).
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§ 18.
Steckvorrichtungen u, dgl.

a) Stecker und verwandte Vorrichtungen zum An
schluß abnehmbarer Leitungen müssen so gebaut sein,
daß sie nicht in Anschlußstücke für höhere Stromstärken
passen.s)

b) Die Betriebsstromstärke und Spannung, für
welche der Apparat gebaut ist, sind auf dem festen Teil
und auf dem Stecker sichtbar zu vermerken.t)

c) Steckvorrichtungen zum Anschluß transportabler
Leitungen von mehr als 250 Volt müssen mittels be
sonderer Ausschalter abschaltbar sein. Ausgenommen
hiervon sind Glühlampen, die zwischen zwei Punkte
eines Serienkreises eingeschaltet werden.t)

d) Sicherungen siehe § 16g.

§ 19.
Schalt- und Verteilungstafeln.

a) Schalt- und Verteilungstafeln müssen im allge
meinen aus feuersicheremStoff bestehen. Holz ist außer
halb von Fahrzeugen nur als Umrahmung zulässig.1 )

b) Die Kreuzung stromführender Teile an Schalt
und Verteilungstafeln ist möglichst zu vermeiden.

Ist dies nicht erreichbar, so sind die stromführen
den Teile durch Isolierkörper voneinander zu trennen,
oder derart in genügendem Abstand voneinander zu
befestigen, daß gegenseitigeBerührungausgeschlossen ist. 2)

c) Verteilungstafeln, die nicht von der Rückseite
zUl>änglich sind, müssen so gebaut werden, daß die
Leitungen nach Befestigung der Tafel angeschlossen
und die Anschlüsse jederzeit von vorn untersucht und
gelöst werden können.t)

§ 18. 1) Ahnlich § 13 a) Abs . 2 der Vorschriften für die
Errichtung elektrischer Sta.rkstromanlagen, S. 61 unter 2).

2) Gleichsinnig § 13 a), Abs. 1, der Vorschriften für die
Errichtung elektrischer Starkstromanlagen.

3) Die entsprechende Bestimmung des § 13d) der Vor.
schriften für die Errichtung elektrischer' Starkstromanlagen
Seite 62 unter 7) stellt die etwas weitergehende Forderung einer
zwangläufigen Abhängigkeit zwischen Schalter und Stecker. Hier
ist nur verlangt, daß Abschalter vorhanden sind, die es ge
statten, den Strom zu unterbrechen, ehe der Stecker gehand
habt wird. Die richtige Reihenfolge der Handhabung ist ge
gebenenfalls durch Betriebsanweisung vorzuschreiben.

§ 19. 1) AhnIich lautet § 9 a) der Vorschriften für die Er
richtung elektrischer Starkstromanlagen, S. 43 unter 1).

2) Diese Bestimmung ist in die jetzige Fassung der Vor
schriften für die Errichtung elektrischer Starkstromanlagen
nicht mehr aufgenommen, weil sie durch die allgemeinere Be
stimmung des § 21 n) der Vorschriften für die Errichtung
elektrischer Starkstromanlagen, S. 104 unter 31), zum Ausdruck
gebracht ist.

3) Dasaelbe sagen § 9 c) und § 9 Regel 2 der Vorschriften
für die Errichtung elektrischer Starkstromanlagen, S. 46,47 unter
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d) Die Sicherungen und Ausschalter auf den Ver·
teilungstafeln sind mit Bezeichnungen. zu versehen, aus
denen hervorgeht, zu welchen Räumen bzw. Gruppen
von Stromverbrauchern sie gehören.~)

e) Leitungaschienen von verschiedener Polarität
oder Phase, die hinter der Schalttafel liegen, müssen
durch verschiedenfarbigen Anstrich kenntlich gemacht
werden.t)

f) Schalttafeln für eine Betriebsspannung von mehr
als 250 Volt müssen entweder mit einem isolierenden
Bedienungsgang umgeben sein, oder es müssen sämt
liche stromführenden Teile, soweit sie nicht geerdet
sind, derBerührung unzU:~änglich angeordnet sein, und
in diesem Falle müssen die zugänglichen, nicht strom
führenden Meta.llteile dieser Apparate und des Schalt
tafelgerüstes geerdet und , soweit der Fußboden in
der Nähe des Gerüstes leitet, mit diesem leitend ver
bunden sein.S)

g) Bei Schalttafeln, die betriebsmäßig auf der R ück
seite zugänglich sind, darf die Entfernung zwischen
ungeschützten stromführenden Teilen der Schalttafel
und der gegenüberliegenden Wand nicht weniger als
1 m betragen. Sind auf der letzteren ungeschützte
stromführende Teile in erreichbarer Höhe vorhanden,
so muß die wagerechte Entfernung bis zu denselben
2 m betragen und der Zwischenraum durch Geländer
geteilt sein. In dem so geschaffenen Gange dürfen bis
zur Höhe von 2 m über dem Fußboden weder strom
führende Teile noch sonstige die freie Bewegung störende
Gegenstände vorhanden sein.')

§ 20.
Bogenlampen.

a) Bogenlampen müssen Vorrichtungen haben, die
ein Herausfallen glühender Kohleteilchen verhindern.t)

8) und 9), zu beachten ist auch § 9 Regel 3 der Vorschriften
für dieErrichtung elektrischer Starkatromanlegen, S. 47 unter 10).

4) Ebenso § 9 d) der Vorschriften für die Errichtung von
elektrischen Starkstromanlagen, S. 47 unter 11).

6) AhnIich § 9 Regel 5 der Vorschriften für die Errichtung
elektrischer Starks"tromanlagen, S.48 unter 12).

6) Der Inhalt dieser Bestimmung ist in den Errichtungs.
vorschritten im § 3 c) enthalten.

7) Dill entsprechenden Bestimmungen § 9 b) und § 9,
Regel 1 der Vorschriften für die Errichtung elektrischer Stark·
steomanlegen, S.45 unter 3) und ~). enthalten die Verschärfung,
daß bei Hochspannung die Entfernung bis zur gegenüber.
liegenden Wand zu 1,5 m angegeben ist. Dagegen ist dort das
Geländer nicht mehr gefordert. Es ist dort dem freien Er
messen überlassen , ein Geländer anzuordnen oder nicht.

§ 20. 1) Der entsprechende § 17a) der Vorschriften für
die Errichtung elektrischer Starkstromanlagen. S. 77 unter 1).
beschrankt die Forderung auf diejenigen örtlichkeiten, wo
herabfallende glühende Koblenteilchen gefahrbringend wirken
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b) Die Bogenlampen sind isoliert in die Laternen
(Gehä.nge) einzusetzen.t)

c) Die Laternen (Gehänge) von Bogenlampen sind,
sofern sie aufgehängt sind, von Erde zu isolieren.t)

d) Die Zuleitungsdrähte dürfen bei Spannungen von
mehr als 250 Volt nicht alsAufhä.ngevorrlchtung dienen.

e) Die Lampen müssen entweder gegen das Auf
zugsseil, und wenn Metallmasten benutzt sind, auch
gegen den Mast doppelt isoliert sein, oder Seil und Mast
sind zu erden. Stromführende Teile von Bogenlampen
kuppelungen müssen gegen den Mast doppelt isoliert
und gegen Regen geschützt sein.4 )

f) Soweit die Zuleitungsdrähte in der Gebrauchs
lage der Lampe im Handbereich liegen , müssen sie
isoliert und mit einer Schutzhülle aus geerdetem Metall
oder aus feuchtigkeitabeständigem Isolierstoff ver
sehen sein.s)

g) Bogenlampen in Stromkreisen mit einer Betriebs
spannung von mehr als 250 Volt müssen während des
Betriebes unzugänglich und von Abschaltvorrichtungen
abhängig sein, die gestatten, sie für den Zweck der
Bedienung spannungslos zu machen.P)

§ 21.
Beleuchtungskörper.

a) Fassungen für Spannungen über 250 Volt dürfen
keine Ausschalter enthalten .I)

b) Bei Handlampen, die außerhalb von Fahrzeugen
und Betriebsräumen nur bis 250 Volt zulässig sind,
müssen die Griffe, sofern sie nicht zuverlässig geerdet
sind, aus Isolierstoff bestehen. Der Schutzkorb muß
unmittelbar auf dem isolierenden bzw. zuverlässig ge
erdeten Griff sitzen und die Leitungseinführung mit

können. Dort ist es also gestattet. unter bestimmten Ver.
hältnissen, etwa auf Bauplätzen oder bei Beleuchtung von
Hüttenräumen, in denen glühende Eisenteile regelmäßig umher
spritzen, auch ganz offene Bogenlam pen zu benutzeu.

2) 8) Vgl . § 17b) der Vors ch r iften für die Errichtung
elektrischer Starkstromanlagen, S. 78 unter 2).

4) Im entsprechenden § 17 d) der Vorschriften für die Er
richtung elektrischer Starkstromanlagen, S. 79 unter 6) und 6),
ist zum Ausdruck gebracht, daß ebenso wie die Metallmaste
auch andere metallische Lampenträger z. B. Wandarme zu be
handeln sind.

0) Eine entsprechende Bestimmung ist in den Vorschriften
für die Errichtung elektrischer Starkstromanlagen nicht mehr
enthalten, da sie dort bereits durch die allgemeine Vorschr ift
des § 3 a) über den Schutz aller stromführenden Teile gegen
Berührung zum Ausdruck gebracht ist.

6) Dasselbe sagt § 17e) der Vorschriften für die Errichtung
elektrischer Starkstromanlagen, S. 79 unter 6).

§ 21. 1) AhnIich § 16b) der Vorschriften für die Errieh
tung elektrischer Starkstromanlagen, S. 75 unter 4.).
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Isoliermitteln ausgekleidet sein. Hahnfaseungen an Hand
lampen sind unzulässig.t)

c) Die zur Aufnahme von Drähten bestimmten
Hohlräume von Beleuchtungskörpern müssen im Lichten
so weit bemessen und von Grat frei sein, daß die ein
zuführendenDrähte sicher ohne Verletzung der Isolierung
durchgezogen werden können.s)

d) In und an Beleuchtungskörpern muß mindestens
Gummiaderleitung, verwendet werden.s)

e) Bei ..zugängl}-chen. Beleuchtungskörpern ~ber
250 Volt dürfen die Leitungen nur Innen geführt
werden.t)

f) Beleuchtungskörper müssensoangebracht werden,
daß die Zuführungsdrähte nicht durch Drehen des
Körpers verletzt werden.")

C. Kraftwerke und diesen gleichgestellte
Betriebsräume.

§ 22.
Aufstellung von Generatoren" Elektromotoren und

Umformern.
a) Generatoren, Elektromotoren, Umformer usw. sind

so aufzustellen, daß etwaige im Betriebeder elektrischen
Einrichtung auftretende Feuererscheinungen keine Ent·
zündung von brennbaren Stoffen hervorrufen können.s)

b) Generatoren und Elektromotoren müssen ent-

2) Vgl. § 18e) und § 18 f) der Vorschriften für die Er.
richtung elektriecher Starkstromanlagen , S. 82 unter 10). Wie
die allgemeinen Vorschriften Handlampen für Hochspannung
im allgemeinen verbieten und sie nur in beschränktem Maße in
Betr iebsräumen ausnahmsweise erlauben, so ist ihre Verwen
dung auch bei Bahnen auf Betriebsräume und FahrZtmge be
schränkt, wo sie behufs Untersuchung schwer zugänglicher
Teile nicht entbehrlich sind und vielfach eine geringere Span.
nung nicht zur Verfügung steht . Ist letzteres .der Fall, 60

empfiehlt es sich, die Handlampen mit Niederspannung zu
speisen. Hat man in Reihe geschaltete Glühlampen, deren
einer Pol an Erde liegt, so ist es natürlich dringend wichtig,
die Handlampe als letzte, unmittelbar zum Erdpol führende
Lampe einzuschalten, nicht etwa eine der anderen Lampen
der Reihe durch Einschrauben einer abnehmbaren Leitung in
ihre Fassung durch eine Handlampe zu ersetzen.

8) Gleichlautend § 18, Regel I der Vorschriften für dic
Errichtung elektrischer Starkstromanlagen, S. 80 unter 4).

4) Ahnlich § 1880) der Vorschriften für die Errichtung
elektrischer Starkstromanlagen, S. 79 unter 1).

5) Siehe den Schlußsatz des § 18a) der Vorschriften für
die Errichtung elektrischer Starkstromanlagen, S. 80 unter 3).

6) Die entsprechende Regel 4 des § 18 der Vorschriften
für die Errichtung elektrischer Starkstromanlagen, S. 81 unter
7) weist ferner noch darauf hin, daß auch der zuverlässigen
Befestigung der Fassungen an den Beleuchtungskörpern ge
hörige Sorgfalt zu widmen is~

§ 22. 1) Ahnlich § 6 a) der Vorschriften für die Errieh
tung elektrischer Starkstromanla.gen, S. 35 unter 1).
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weder gut isoliert und in diesem Falle mit einem gut
isolierenden Bedienungsgange umgeben sein, oder sie
sollen geerdet und , soweit der Fußboden in ihrer Nähe
leitend ist, mit demselben leitend verbunden sein.2) Zur
Erdung und zur Verbindung mit dem Fußboden sollen
Kupferdrä.hte von mindestens 25 qmm Querschnitt be
nutzt werden, die gegen schädliche mechanische oder
chemische Einwirkungen geschützt sind.")

e) Transformatoren, die weder in besonderen Kam
mern untergebracht noch in anderer Weise der zu
fälligen Berührung entzogen sind, m üssen allseitig in
geerdete Metallgehäuse eingeschlossen sein.')

d) An jedem isoliert aufgestellten Transformator,
mit Ausnahme von solchen für Meßzwecke, sollen Vor
richtungen angebracht sein, welche gestatten, das Gestell
desselben gefahrlos zu erden,")

§ 23.
Akkumulatorenrä.ume.

a) In Akkumulatorenräumen ist für Lüftung Z1l
sorgen.t)

b) Die einzelnen Zellen sind gegen das Gestell und
letzteres ist gegen Erde durch Glas, Porzellan oder
ähnliche nicht Feuchtigkeit anziehende Unterlagen zu
isolieren.s )

Es müssen Vorkehrungen getroffen werden, umbeim
Auslaufen von Säure eine Gefährdung des Gebäudes zu
vermeiden.P) .-

c) Zur Beleuchtung von Akkumulatorenräumen
dürfen nur elektrischeLampen verwendet werden, welche
im luftleeren Raume brennen.s)

2) Glei chsinni g § 6 b) der Vorschriften für die Errichtnng
elektrischer Sterkateomanlagen, S. 36 unter 2), 3) und ').

3) Die entsprechenden Regeln 5 und 6 des § 3 der Vor
schrüten für die Errichtung elektrischer Sterkstromealagen,
S. 24 unter 14) und 16) , gestatten unter Umständen 16qmm
als Mindestquerschnitt. Bei Bahnen kommen so kleine Ma
sch inenanlagen, wie sie von der allgemeinen Vorschrift mit
umfaßt werden, kaum vor; anderseits bildet bei Bahnen der
betriebsmäßig geerdete eine Pol der Anlage die Regel, so daß
Stromkreise, . die sich unter Verm ittlung der Erde ausbilden,
meistens kleinere Widerstände enthalten als bei Anlagen mit
zwei isolierten Polen. Daher ist auch die Schutzerdung tun.
liehst widerstandsfrei zu gestalten.

4) Dasselbe sagt § 7 a) der Vorschriften für die Errichtung
elektrischer Starkstromanlagen, S. 39 unter 1).

5) Ebenso § 7 b) der Vorschriften für die Errichtung elek
trischer Starkstromanlagen, S. 40 unter 2).

§ 23. 1) Ebenso§ 32c) der Vorschriften für die Errichtung
elektrischer Starkatromaalegen, S. 137 unter 3).

2) Dasselbe sagt § 8a) der Vorschriften für die Errichtung
elektrischer Starkstromanlagen, S. 41 unter 2).

3) Vergl S. 41 unter ~ ) am Schluß.
4) Ahnlich § 32b) der Vorschriften für die Errichtung

elektrischer Starkstromanlagen, S. 137.
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d) Die Zellen müssen derart angeordnet werden,
daß bei der Bedienung eine zufällige gleichzeitige Be
rührung von Punkten; zwischen denen eine Spannung
von mehr als 250 Volt herrscht, nicht erfolgen kann.s)

§ 24.
Leitungen In Gebäuden.

a) Blanke Leitungen dürfen nur auf Isolierglocken
oder gleichwertigen Vorrichtungen verlegt werden und
müssen, soweit sie nicht unausschaltbare Parallelzweige
sind, voneinander, von der Wand oderanderen Gebä.ude
teilen undvon der eigenen Schutzverkleidung mindestens
10 cm entfernt sein. Die Spannweiteder Leitungen soll,
wo nicht besondere Verhältnisse eine Abweichung be
dingen, nicht mehr als 4 m betrsgen.u

Bei Verbindungsleitungen zwischen Akkumulatoren,
Maschinen und Schalttafeln, bei Zellenschalterleitungen
und bei Speise-, Steig- und Verteilungsleitungen können
starke Kupferschienen, sowie starke Kupferdrähte in
kleineren Abständen voneinander verlegt werden.r)

b) Betriebsmäßig geerdete blanke Leitungen Unter
liegen den vorstehenden Bestimmungen nicht, müssen
aber gegen die bei regelrechter Benutzung des be
treffenden Raumes vorauszusetzenden Beschädigungen
geschützt sein.l )

c) Glocken, Rollen usw., die zur Verlegung von
isoliertenLeitungen dienen, müssensoangebracht werden,
daß sie die Leitungen mindestens 1 cm, über 250 Volt
mindestens 2 cm von der Wand entfernt halten. Iso
lierendeSchutzverkleidungen müssen von den isolierten
Leitungen mindestens 5 cm abstehen.s)

d) Bei Führung isolierter Leitungen auf gewöhn.
liehen Rollen längs der Wand muß auf höchstens 80 cm
eine Befestigungsstelle kommen. Bei Führung an der

6) Ebenso § 8 c) der Vorschriften für die Errichtung elek
trischer Starkstromanlagen, S. 42 unter 6).

§ 24. 1) VergL § 21 f) und § 21 Regel 4, der Vorschriften
für die Errichtung elektrischer Starkstromanlagen, S. 95 unter 11).
Bei Bahnen kommen an Gebäuden der Hauptsache nach die
Maschinenräume, Wagenschuppen und Reparaturwerkstätten
in Betracht, Da es sich dort meistens um größere Spann.
weiten handelt, so ist der Mindestabstand von der Wand auf
10 cm festgesetzt, während in den allgemeinen Vorschrüten,
wo silen denkbaren Verhältnissen Rechnung zu tragen war,
auch Wandabstinde bis herunter zu 5 cm zugelassen sind.

2) Ahnlich § 21, Regel 5 der Vorschriften für die Er
richtung elektrischer Starkstromanlagen, S. 95 unter 13).

B) Ahnlich § 21 d) der Vorschriften für die Errichtung
elektrischer Starkstromanlagen, S. 93 unter U).

4) Vgl. § 21 Regel 9 und Regel 12 der Vorschrüten für
die Errichtung elektrischer Starkstromanlagen, S. 98 unter IS)
und S. 99 unter 11).
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Decke können den örtlichen Verhältnissen entsprechend
ausnahmsweise größere Abstände gewählt werden.s)

e) Mehriachleitungen dürfen nicht so befestigt
werden, daß ihre Einzelleiter aufeinander gepreßtwerden.
Metallene Bindedrähte sind bei Mehrfachleitungen un
zulässig. Für Führung von Mehrfachleitungen aufRollen
gilt die unter c) gegebene Abstandsvorschrift.8)

f) Mehrfachleitungen dürlen bei mehr als 250 Volt
nur dann zur Aufhängung von Bogenlampen und Glüh
lampen benutzt werden, wenn sie eine besondere Trag
'scluiur enthalten.

Wenn sie bei weniger als 250 Volt als Tragschnnr
benutzt werden, sodürfen die Anschlußstellen derDrähte
nicht durch Zug beansprucht und die Drähte nicht
verdrillt werden.

g) Papierrohre dürfen nur für Spannungen bis
250 Volt gegen Erde unter Putz verlegt werden. Sie
sollen einen metallenen Körper oder Überzug haben,
der so stark ist , daß er den nach Ortaverhältnissen
zu erwartenden mechanischen Angriffen sicher wider
steht.

h) Drahtverbindungen innerhalb der Rohre sind
nicht statthaft.')

i) Leitungen, die Wechsel- und Mehrphasenstrom
führen, müssen so zusammengelegt werden, daß die
Summe der durch das Rohr gehenden Ströme Null ist. 8 )

k) Jede Leitung,die in ein Rohr eingezogen werden
soll, muß für sich die der Spannung entsprechendeIso
lierung haben."]

1) Die Rohre sind so herzurichten, daß die Iso
lierung der Leitungen durch vorstehende Teile und
scharfe Kanten nicht verletzt werden kann.

m) Die Rohre sind so zu verlegen, daß sich an
keiner Stelle Wasser ansammeln kann.P)

n) Die Stoßstellen metallischec Rohre sind bei
Spannungen von mehr als 250 Volt metallisch zu ver
binden und die Rohre selbst zu erden.P)

ö) Ahnlicb § 25 Regel 1 der Vorschriften für die Er
richtung elektrischer Starkstromanlagen, S. 121 unter 6).

6) Ahnlich § 25 Regel2 der Vorschriften für die Errichtung
elektriscber Starkstromanlagen, S. 121 unter 8).

7) Gleichsinnig § 26 d) der Vorschriften für die Erriohtung
elektrischer Starkstromanlagen, S. 12! unter 6).

8) In dem entsprechenden § 21 h) der Vorsohriften für die
Errichtung elektrischer Starkstromanlagen, S. 99 unter 22), ist
berücksichtigt, daß erhebliche Erwärmungen nur bei Eisen
m änteln auftreten.

9) Welchen Anforderungen die Isolation entsprechen muß,
is t im § 12 angegeben.

10) VergI. §26 Regel 3 der Vorschriften für die Err ichtung
elek t r ischer Starkstromanlagen, S. 124, unter 8).

U) Vgl. §26b) Aba.2 der Vorschriften für die Erriohtung
el ektrischer Starkstromanlagen, S. 123 unter 3).
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§ 25.
Wand- und Deckendurchführungen.

a} Durch Wände und Decken sind die Leitungen
entweder der in den betreffenden Räumen gewählten
Verlegungsart entsprechend hindurchzuführen, oder es
sind geeignete Rohre zu verwenden, und zwar für jede
einzeln verlegte Leitung und für jede Mehrfachleitung
je ein Rohr.

Diese Durchführungsrohre müssen an den Enden
mit Tüllen aus feuersicherem Isolierstoff versehen und
so weitsein, daß die Drähte leichtdarin bewegt werden
können.

In feuchten Räumen sind entweder Porzellan- oder
gleichwertige Rohre zu verwenden, deren Gestalt keine
merkliche Oberflächenleitung zuläßt, oder die Leitungen
sind frei durch genügend weite Kanäle zu führen.

Ober Fußböden müssen dieRohre mindestem 10 cm,
über Decken und Wandflächen mindestens 2 cm vorstehen
und müssen ~egen mechanische Beschädigungen sorgfältig
geschützt sem.l )

b) Armierte Bleikabel und betriebsmäßig geerdete
Leitungenfallen nicht unter vorstehende Bestimmungen,
sind aber gegen die Einflüsse der Mauerfeuchtigkeit zu
schützen.

§ 26.
Einführung von Freileitungen Im Gebäude.

Bei Einführung von Freileitungen in Gebäude sind
entweder die Drähte frei und straff durchzuspannen,
oder esmuß für jede Leitung ein geeignetes Einführungs'
rohr verwendet werden, dessen Gestaltung keine merk
liche Oberflächenleitung zuläßt.l )

D. Vorschriften für die Strecke.
§ 27.

Freileitungen.
a) Für Bahnen sind außer blanken auch wetter·

beständigisolierte Freileitungen von wenigstens 10 qmm
Querschnitt zulässig.1 )

§ 25. 1) Dasselbe sagt § 24, Regel I der Vorschriften für
die Errichtung elektrischer Starkstromanlagen, ·S. 118 unter
4.), ~), 6), 7).

§ 26. 1) Bei hohen Spannungen hat sich bewährt, die
fensterartigen Öffnungen, durch die die Drähte frei durohge
spannt sind. mittels Glasscheiben zu schließen. die Durch
bohrungen für die Drähte besitzen. ETZ 1906, S. 56 Sp. I.
Eine Dacheinführung mittels Hochspannungsisolators ist ETZ
1907, S.865 beschrieben.

§ 27. 1) Nach § 22 e) der Vorschriften für die Errichtung
elektrischer Starkstromanlagen, S. 108 unter 11). sind isolierte
Freileitungen nur bis zu Spannungen von 250 Volt gegen Erde
zulässig. Bei Bahnen fällt diese Einschränkung im Bereiche
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b) Fahrleitungen und an Fahrleitungsmasten an
gebrachte Speiseleitungen, die nicht auf Porzellandoppel
glocken verlegt sind, müssen gegen Erde doppelt isoliert
sein. Holz ist als zweite Isolierung zulässig, doch gilt
der Holzmast nicht als Isolierung.")

c) Die Höhe der Fahrleitung und der an den Fahr
dmhtmasten geführten Freileitungen über öffentlichen
Straßen-darf auf offener Strecke nicht unter ö m be
tm~en.3) Eine geringere Höhe ist bei Unterführungen zu
lässig,wenngeeigneteVorsichtsmaßregeln getroffenwerden
(z. B. Warnungstafeln).')

dieser Vorschriften (bis 1000 Volt) weg. Neuerdings bat sich
gezeigt, daß Drähte, die mit gutem Gummi und sachgemäßer
Schutzschicht umhüllt waren, nach 3. bis 5jährigem Gebrauch
im Freien noch brauchbar waren. Die isolierende Bchutzleiste
über dem Fahrdraht elektrischer Bahnen hat sich eingebürgert
und ist mit Rücksicht an! die regelmäßige Uberwachung, der
dieae Leitungen unterliegen, als sachgemäßer Schutz anznsehen.

2) Das Wort ..Fahrleitungen" umfaßt sowobl die über dem
Geleise frei aufgehängten "Fahrdrähte" als die "dritte Schiene".
Die ersteren werden in der Regel dadurch "doppelt" isoliert, daß
der Fahrdraht gegen den Spanndraht und der Spanndraht gegen
Erde (Konsol, Mast) durch Befeetigungestücke aus Isolierstoff
nnd von geeigneter Form isoliertwird-. Der Holzmast selbstkann
hierbei nicht eine der Isolierungen ersetzen. ETZ 1903. S.434
N.51. Dagegen ist Holz als zweite Isolierung oft verwendet
bei der dritten Schiene.

Hier hat das Publikum nicht Zutritt zum Geleise und zur
Fahrschiene. Vollständige Porzellanisolation hat sich dabei nicht
bewährt, da eine gewisse Nachgiebigkeit der isolierenden Be.
festigtmg nötig ist .

8) Nicht die Befestigungspunkte, sondern die durchhängenden
Leitungen selbst müssen 5 m über der Straße sein. Als Straße
gUt da.'\ begangene Niveau, soweit es unterhalb oder seitlich,
aber nahe der Fahrleitung liegt. Bestehen bei einem seitlich
vom Fahrdraht befindlichen erhöhten Gangsteig oder dgl,
Zweifel. 80 ist Absatz q) zu berücksichtigen und zu erwägen, daß
es durch die geforderte Höhe von 5 m unmöglich gemacht werden.
soll, daß eine Person vermitteis eines von ihr getragenen Werk·
zeuges (Sense, Peitsche)oderbei erhöhtem Sitz (auf Wagen) mit
dem Draht in Berührung kommen kann.

Bergwerksbahnen, bei denen kleinere Höhen unvermeidlich
sind, faUen nicht unter diese Vorschriften.

4) Bei Unterführungen heißt sowohl innerhalb als in der
Nähe der Unterführung. Es muß eine geeignet verlaufende
Senkung von der fretenStreckenach der Unterführung hin möglich.
sein ; ebenso ist zwischen zwei kurz aufeinanderfolgenden Unter.
führungen die geringere Höhezulässig.

Als geeignete Vorsichtsmaßregel dient vielfach der Einbau
des Arbcitsdrahtes zwischen zwei senkrechte Holzbretter, dieden
Draht auch an der Stelleseines tiefsten Durchgange. nochzwischen
sich fassen müssen. Bei Unterführungen eiserner Brücken
u. dgl. verhindert dieser Einbau, daß die etwa entgleiste Rolle
des Stromabnehmers ErdscWuß zwischen dem Fahrdraht und den
Eisenteilen herstellt. ErfolgtdieStromabnahme nicht durchRollen,
sondern durch Bügel, so sind andere Maßnahmen nötig. Unter
Umständen muß man eich mit einer Warnungstafel gegen das
Berühren des Drahtes begnügen.
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d) Wenn Fahrleitungen unter oder neben Eisen
bauten verlegt sind, müssen Einrichtungen dagegen
getroffen sein, daß ein entgleisterStromabnehmer Erd
schluß zwischen Fahrleitung und Eisenbau herstellt.

e) Bei elektrischen Bahnen auf besonderem Bahn
körper, soweit dieser dem öffentlichen Verkehr nicht
freigegeben ist, können die Leitungen (Drähte, Schienen
usw.) in beliebiger Höhe verlegt werden, wenn' bei der
gewählten Verlegungsart die Strecke von'unterwiesenem
Personal ohne Gefahr begangen werden kann.s) An
Haltestellen und Übergängen sind die Leitungen gegen
zufällige Berührung durch das Publikum zu schützen
und Warnungstafeln anzubringen.s)

f) Die Fahrdrähte sind möglichst gut gespannt zu
halten; hierbei ist die Aufhängung so zu gestalten, daß
schädlicheBiegungsbeanspruchungen vermieden werden,7)

g) Durchhangund SpannweitederFahrdrähte müssen
so bemessen werden, daß diese bei-150 C. noch drei
fache Sicherheit gegen Zerreißen bieten. Fahrdrahtmaste
aus Holz müssen mindestens 7fache. solche aus Eisen
4 fache Sicherheit bieten. (Winddruck siehe t. )S)

h) Die Fahrleitungen sind mittels Streckenisola.toren
in einzelne durch Ausschalter abschaltbare Abschnitte
zu teilen, deren Länge in dicht bebauten Straßen' in
der Regel nicht über 1 km, in wenig bebauten Straßen
nicht über 2 km betragen soll. Auf eigenem Bahnkörper
und auf offenen Landstraßen können die Ausschalter
entbehrt werden.s)

6) Aufder Strecke ist der Schutz nur so weit nötig, daß unter
wiesenes Personal vor zufälliger Berührung bewahrt ist. Sollte
das Publikum bei einer Betriebsstörung genötigt sein, d ie Strecke
zu begehen, so geschieht dies unter Führung durch instruiertes
Personal, dessen Weisungen vom Publikum zu befolgen sind.

6) Auch hier hat sich der Schutz nur auf zufällige Berührung
zu erstrecken. Gegen absichtliche Berührung und gegen das
Betreten der Strecke können nur Warnungen schützen.

7) DM Brechen der Fahrdrähte ist in der Regel nioht
sowohl eine Folge des Zuges, sondern wird zum großen Teil
dadurch veranlaßt, daß der Stromabnehmer den Fahrdraht
beim jedesmaligen Vorübergang an der Befestigungsstelle stark
abbiegt. Daher hat man eine möglichst biegsame Befestigung
an mehreren Stellen für jeden Aufhängepunkt eingeführt und
muß größeren Durchha ng, der ein erhebliohes Anheben der Lei
tung durch den Stromabnehmer bedingt. vermeiden, indem man
den Durchhang häufig kontrolliert und den Draht nachspannt.

8) Für die Bemessung der Leitungen und Gestänge sind
vom Verband De utscher Elektrotechniker neuerdings Normalien
aufgestellt, die am Schluß dieses Buches wiedergegeben sind .
Ihre Begründung siehe dort und ETZ 1907, S. 811 . Vgl. auch
Vorchriften für die Errichtung elektrischer Starkstromanlagen,
S. 107 unter S).

9) Die Teilung in isolierte Abschnitte im Zusammenhang
mit den unter n) vorgeschriebenen Aueschaltern für d ie Speise
leitungen ist nötig, damit bei Kurzschluß an einer bestimmten
Stelle nicht das ganze Netz in Mitleidenschaft gezogen wird, ferner
zur Kontrolle des Zustandes der Leitungen, zur gefahrlosen Be-
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i) 'Die Streckenausschalter müssen, soweit sieohne
besondere Hilfsmittel erreichbar sind, mit verschlossen
zu haltenden Schutzkästen versehen sein.

k) Die Lage der Ausschalter muß leicht kenntlich
gemacht werden.

1) Bei Fahrleitungen ist in jeder ausschaltbaren
Strecke eine Blitesehutavorrichtung anzubringen, die
auch bei wiederholten atmosphärischen Entladungen
wirksam bleibt.l O)

Es ist dabei auf eine gute Erdleitung Bedacht zu
nehmen, Fahrschienen können als Erdleitung benutzt
werden.ll)

Gegen Berührung nicht geschützte Blitzableiter
dürfen nur an Masten und nicht unter 5 m Höhe be-
festigt werden. .

m) Maste, von denen aus blanke stromführende
Teile von mehr als 250 Volt Spannung gegen Erde, z. B.
auch Blitzableiter, mit derHand erreichbar sind, müssen
durch einen Blitzpfeil gekennzeichnet werden.P)

n) Speiseleitungen, welche Betriebsspannung gegen
Erde führen, müssen im Kraftwerke von der Strom
quelle und an den Speisepunkten von den Fahrleitungen
abschaltbar sein. Die Schalter an den Speisepunkten
müssen den Bedingungen i) und k) genügen.P)

0) Auf Zug beanspruchte Verbindungen zwischen
Leitungen müssen so ausgeführt werden, daß die Ver
bindungsstellen wenigstens die gleiche Zugfestigkeit be
sitzen, wie die Leitungen selbst.14)

p) Querdrähte jeder Art (Trag- und Zugdrähte),

hebung von Störungen bei Mast. und Drahtbrüchen, desgleichen
um die Leitungen spannungslos zu machen, wenn bei Schaden.
feuern oder dgl. eine Berührung unvermeidlich ist. Vgl. S. 114
unter 19).

10) Über Blitzschutz vonLeitungen siehe Seite 107 unter 10);
daß gegen unmit telbar einschlagende Blitze ein wirksamer
Schutz nicht möglich ist, wird als bekannt vorausgesetzt. Die
Art der Schutzvorrichtung ist nicht vorgeschrieben: auch nicht
ihre örtliche Lage (vgl. indes § 41 Fahrzeuge).

Es bleibt ferner freigestellt, ob das Kabelnetz noch durch
besondere Sicherungen geschützt oder ob die Blitzschutzapparate
durch Schalter von der Leitung abtrennbar gemacht werden, was
manchmal zur Erleichterung der Kontrolle beliebt wird. .

11) Schienen, die auf Holzschwellen liegen, sind gegenüber
atmosphärischen Entladungenals Erde wirksam, sofern sie große
Erstreckung haben. AufalleFälle empfiehlt es sich, die Schienen
an einzelnen Stellen unmittelbar an Erde zu legen; namentlich
auch deswegen, weil die Blitzschutzvorrichtungen durch Fremd
kör per oder d urch Zusammenschmelzen überbrückt werden und
so d ie Betriebsspann ung auf die Schienen übert ragen können.

12) Bei den meist üblichen Ausführungen sind von der
Mehrzahl der Ms.ste ans nur Spanndrähte mit der Hand er
reichbar. Diese brauchen also keinen Blitzpfeil.

13) VgI. Absatz h) unter 9).
14) Zu beachten ist, daß die meist verwendeten hartge 

zogenen Kupferdrähte durch das Löten erweicht werden können.
W eber, Erl äuterungen, 12. Anfl. 14
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die im Handbereich liegen, müssen ~egen spannung·
führende Leitungen doppelt isoliert sem.1 6 )

q) Leitungen und Apparate sindso anzubringen, daß
sie ohne besondere Hilfsmittel nicht zugänglich sind.18 )

r) Freileitungen, die nicht wie Fahrdrähte isoliert
sind, dürfennur auf Porzellanglocken, Rillenisolatoren oder
gleichwertigen Isoliervorrichtungenverlegt werden, wobei
die Glocken in aufrechter Stellung zu befestigen sind.17)

Es ist darauf zu achten, daß die Leitungsdrähte
an den Isolatoren sicher und unverrückbar befestigt
werden, und daß die Befestigungsstücke keine scheuernde
oder schneidende Wirkung auf sie ausüben.I S )

Für Freileitungen, die nicht an den Fahr
drahtmasten geführt sind, gelten noch die Vor
schriften s) bis 8080).

s) Freileitungen müssen mit ihren tiefsten Punkten
mindestens 6 m, bei Wegeübergängen mindestens 7 m
von der Erde entfernt sein. Eine geringere Höhe ist
bei Unterführungen zulässig, wenn geeignete Vorsichts·
maßregeln getroffen werden.P)

16) Im allgemeinen werden die Spanndrähte \lSW. einerseits
gegen den Fahrdraht, anderseits gegen ihren Aufhängepunkt
isoliert (siehe h). . Ist jedoch der Querdraht etwa von einem
Fenster (Altane uew.) aus mit der Hand erreichbar, so ist das im
Handbereicb liegende Stück gegen den Fahrdraht hin nochmals
durch einen zweiten Isolierkörper gegen den übertritt der Span.
nung 'zu schützen. Man wird also in diesem Falle den nach b)
erforderlichen zweiten Isolierkörper nicht an das Konsol, sondern
innerhalb des Querdrahtes in entsprechender Entfernung vom
Fenster usw. anbringen.

16) DieAnordnung mit dritter Schiene unterliegt dieser Be.
stimmung nicht. v ielmehr gilt für siedieSondervoraehrift un ter e),

Das wichtigste Mittel, um Leitungen und Appara.te unzu
gänglich zu machen. ist die Anordnung in geeigneter Höhe (siebe
unter e), Auch bei Benützung von Decksitzwagen darf der Fahr.
draht nicht ohne weiteres von den auf Deck sitzenden Personen
erfaßt werden können. Als Verwendung eines besonderen
Hilfsmittels würde es jedoch anzusehen sein, wenn ein Fahrgast
sich auf die Sitzbank stellt , um den Draht zu erreichen. übrigens
ist eine Berührung des Fahrdrahtes. wie sie auf diese Weise etwa
durch das Betriebspersonal zuf"allig erfolgen kann, insoweit un
gefährlich, als die Decksitze eine isolierte Unterlage nach Art der
Turmwagen bilden.

Auch Speiseleitungen müssen unzugänglich sein, insbesondere
dürfen sie ebenso wie Fahrdrähte nicht von Fenstern. Alt/men,
Brücken ohne besondere Hilfsmittel erreichbar sein . (Vgl.
§ 22b) der Vorschriften für die Errichtung elektrischer Stark
stromanlagen S. 105 unter 3).

17) Vgl. § 22 a} der Vorschriften für die Errichtung elek
trischer Starkstromanlagen, S. 105 unter 2).

18) Wie für die Verbindung der Leitungen unter sich sind
auch für deren Befestigung an den Glocken neben dem altbe
währten Drahtbund zahlreioheneuere Vorschläge und besonders
ausgebildete Vorrichtungen aufgetaucht, über welche jedoch eus
führliche Erfahrungstatsachen nicht bekannt geworden sind.

19) Als Freileitungen, die nicht an Fahrdrahtmaaten ge
führt sind, kommen Speiseleitungen und Meßleitungen in Be.
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t) Spannweite und Durchhang müssen derart be
messen werden, daß Gestänge aus Holz eine siebenfache
und aus Eisen eine vierfache Sicherheit, Leitungen bei
-15 0 O. eine fünHache Sicherheit (bei Leitungen aus
hartgezogenem Metall eine dreifache Sicherheit) dauernd
bieten. Dabei ist der Winddruck mit 125 kg für
1 qm senkrecht getroffener Drahtfläche in Rechnung zu
bringen.20 )

u) Bei hölzernen Masten, die für dauernde Auf
stellung bestimmt sind, ist die .Jahreszahl ihrer Auf
stellung und die laufende Nummer deutlich und dauer
haft anzubringen.

v) Freileitungen in Ortschaften müssen während
des Betriebes streckenweise ausschaltbar sein. Die Aus·
achalter müssen, soweit sie nicht in die Leitungen selbst
eingebaut sind, verschließbare Schutzkii.sten haben und
ihre Lage muß sich leicht erkennen lassen.21)

w) Den örtlichen Verhältnissen entsprechend sind
Freileitungen durch Blitzschutzvorrichtungen zu sichern.

Insbesondere sind Blitzschutzvorrichtungen da an
zubringen, wo ober- und unterirdische Leitungen zu
sammentreffen und beim Eintritt von Freileitungen in
Kraft- und Hilfswerke.22) .

x) Wenn Leitungen über Ortschaften und bewohnte
Grundstücke geführt werden, oder wenn sie sich einer
Fahrstraße soweit nähern, daß Vorüberkommende durch
Drahtbrüche gefährdet werden können J müssen die
Leitungsdrähte entweder so hoch angebracht werden,
daß im Falle eines Drahtbruches die herabhängenden

. Enden mindestens 3 m vom Erdboden entfernt sind,
oder es müssen Vorrichtungen angebracht werden,
welche das Herabfallen der Leitungen verhindern, oder
solche, welche die herabgefallenen Teile spannungslos
machen.2 3 )

tracht. Sie unterliegen im allgemeinen strengeren Bedingungen
als die Fahrdrähte weil sie weniger ins Auge fallen als jene,
die schon durch das unter ihnen hin laufende Gleis die Aufmerk.
samkeit erregen. Das Publikum ist daher eher geneigt, gegen.
über den Fahrdrähten auch seinerse its eine gewisse angebrachte
Vorsicht im Benehmen walten zu lassen, als gegenüber dem
über freies Feld oder gleisloser Straße entlang laufenden Speise.
draht. VgJ. § 22 Regel I der Vorschriften für die Errichtung
elektrischer Starkstromanlagen. S. 106 unter 6).

20) Bei der Bemessungvon Spannweite, Durchhang und Ge
stänge ist je nach den klimatischen Verhältnissen auch der Be
lastung duroh Schneedruck und Eis (Rauhreif) Rechnung zu
tragen. über die Einzelheiten vgl. ETZ 1902, S. 593; 1903,
S. 37. Z. f. Elektrot. (Wien) 1899, S. 199 sowie die vom Ver
bande Deutscher Elektrotechniker aufgestellten Normalien für
Freileitungen am Schluß dieses Buches und deren Erläuterung
sowie Absatz q) dieses Paragraphen.

21) VgL unter 9).
22) Vgl. unter 10).

23) Dasselbe sagt § 22 k) der Vorschriften für die Er.
richtung elektrischer Starkstromanlagen, S. 112 unter 16).

14*



212 Bahnvorschriften.

WoBahnen überschritten werden, muß dafür gesorgt
sein, daß bei etwaigen Drahtbrüchen dieherabhängenden
Enden die Betriebsmittel nicht streifen können .Il~)

y) Schutznetze müssen durch ihre Form und Lage
den Leitungsdrähten gegenüber dahin wirken, daß
erstens eine zufällige Berührung zwischen dem Netz
und den unversehrten Leitungsdrähten verhindert wird,
und daß zweitens ein gebrochener Draht auch bei
starkem Winde sicher aufgefangen oder spannungslos
gemacht wird.2 6 )

z) Bei Winkelpunkten sind Fangbügel anzubringen,
die beim Bruch von Isolatoren das Herabfallen der
Leitungen verhindern. Hiervon kann bei Verwendung
zuverlässiger selbsttätiger Leitungskupplungen abgesehen
werden.

aal Wenn Freileitungen parallel mit anderen Lei
tungen verlaufen, ist die Führung der Drähte so ein
zurichten, oder es sind solcheVorkehrungen zu treffen,
daß eine Berührung der beiden Arten von Leitungen
miteinander verhütet oder ungefährlich gemacht wird.

BeiKreuzungen mit anderenLeitungen sind Schutz
netze oder Schutzdrähte zu verwenden, sofern nicht
durch besondere Hilfsmittel einegegenseitige Berührung,
auch im Fslle eines Drshtbruches, verhindert oder un
gefährlich gemacht wird.B6)

bb)Wenn Fernsprechleitungen an einem Freileitungs
gestänge für Starkstrom von mehr als 250 Volt geführt
sind, so müssen die Fernsprechstellen so eingerichtet
sein, daß such bei etwaiger Berührung zwischen den
beiderseitigen Leitungen eine Gefahrfür die Sprechenden
ausgeschlossen ist.27 )

cc) Bezüglich der Sicherung vorhandener Reichs
Fernsprech- und Telegrsphenleitungen wird auf das
Telegraphengesetz vom 6. April1892 und auf das Tele
graphenwegegesetz vom 18. Dezember 1899 verwiesen.2a)

24) Für die Ausführung der Kreuzungen von Starkstrom
leitungen mit Bahnen sowie .für ihre Kreuzung mit Telegra
phen- und Femaprechleitungen sind mit den beteiligten Behör
den besondere VorschrHten vereinbart, vgl. die Anh änge 5-8
am Schluß dieses Buches..

26) Dasselbe sagt § 22, Regel 5 der Vorschriften für die
Errichtung elektrischer Starksteomaalegen, S. 113 unter 17).

26) Wie zu dem entsprechenden § 22 h) der Vorschrüten
für dieErrichtung elektrischer Starkstromanlagen, S. 111 unter 14)
erläutert ist, werden in vielen Fällen besondere Vorkehrungen
entbehrlich, so ferne die Leitungen und Gestänge mit entspre
chend erhöhter Festigkeit ausgeführt werden, so daß die Ge.
fahr eines Bruches bei jeder von beiden Arten von Leitungen,
oder bei derjenigea Leitung, die die andere gefährden kann,
auch untsr erschwerten Verhältnissen ausgeschloBBen ist. Vgl.
auch S. 113 unter 16) Abs. 3.

27) Dasaelbe sagt § 22 i) der Vorschriften für die Er_
richtung elektrischer StarkstromanIagen, S. 111 unter 16).

28) Gleiohlautend § 21 Regel 15 der VorschrHten für die
Errichtung elektrischer Starkstromanlagen, S. 104 unter 81).
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§ 28.
Luftwelehen und Fahrdrahtkreuznngen.

a) Luftweichen müssen 80 eingerichtet sein, daß
sich em Stromabnehmerauch nach dem Entgleisen nicht
festklemmen kann.1)

b) Luftweichen sind zu verankern. Es ist statthaft,
Luftweichen gegeneinander zu verankern.

c} Fahrdmhtkreuzungenoder Kreuzungen derStrom
leiter m Bchlitzkanälen sind, falls die kreuzendenStrom
leiter nicht in leitende Verbindung miteinander treten
dürfen, 80 auszuführen, daß der Stromabnehmer im
regelrechten Betrieb den kreuzenden Leiter nicht be
rührt. lI )

§ 29:
Turmwagen und Gemstleltern.

a.) Turmwagen und Gerüstleitern müssen so einge
richtet sein, daß die Arbeiter während ihrer Beschäfti
gung an den Fahrdrähtenvon der Erde isoliertstehen.1)

b) Jeder Turmwagen muß mit einer Bremse ver
sehen sein.

c) Die höchstzulässige Anzahl von Personen und
das Gewicht, mit dem die Brücke des Turmwagens be
lastet werden darf, müssen angeschrieben sein.

§ 28. 1) Diese Vorschrift dient der Sicherheit, indem sieun
gebührhohe Beanspruchung derSpanndrähte und damit denBruch
der Leitung verhindern soll. Sie kann sowohl durch entsprechen.
den Bau der Luftweiche selbst, wie auoh durch geeignete Hilfs
vorrichtungen erfüllt werden. Bei der Gestaltung und Anord
nung der Rolle ist ebenfalls darauf Rücksicht zu nehmen, daß
das Festklemmen vermieden wird.

2) Hierauf ist besonders bei Bügelabnehmern zu achten. Bei
Kreuzungen können unter Umständen verschieden hoheArbeits
epannungen in Frage kommen; namentlioh wenn die sichkreuzen
den Strecken verschiedenen Bahnnetzen zugehören.

§ 29. 1) Der Arbeitsstand des Turmwagens soll ein
isolierender Bedienungsst&nd sein, wie er im § 6 b) der Vor
schriften für die Errichtung elektrisoher Starkstromanlagen an
Masobtaen bedingungsweise gefordert ist. Der Isolierstand ist
ein wesentliches Schutzmittel gegen die mit der Berührung
spannungführender Teile verbundenen Gefahren. Bei Fahr
leitungen elektrischer Bahnen ist er besonders bedeutungsvoll,
weil diese durch die Abspanndrähte von Erde doppelt isoliert
sind, so daß meistens besonders günstige Verhältnisse vorliegen,
indem es nicht möglich ist, vom Turmwagen aus gleichzeitig
den spannungführenden Draht und einen auf wesentlich anderem
Potential befindlichen Metallteil zu berühren. Soll der Turm
wagen diesen Dienst leisten. so muß natürlich bei seiner Bauart
alles vermieden werden. was den Arbeitsstand in leitende Ver
bindung mit der Erde bringen kann. Aber auch die Art der
Benutzung muß diesem Zweck entsprechen. Es dürfen nicht
herabhängende Drahtenden geduldet werden. Die Arbeitenden
müssen die Berührung mit geerdeten Gegenständen (Masten,
Eisenteile von überführungen, geerdete oder unvollkommen iso
lierte Schutzdrähte usw.) oder mit Leitungen anderen Potentials
sorgfältig vermeiden. Letzteres ist namentlich bei Bahnen. die
nach dem Dreileitersystem arbeiten, zu beachten.
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d} DieStehbühnen der Turmwagen sind mit- Schutz
vorrichtungen gegen Herabfallen der Arbeitenden zu
versehen, soweit die Art der Arbeit dieses zuläßt.

e} Das Untergestell der Turmwagen muß so schwer
oder derart belastet sein. daß einUmkippen bei Arbeiten
auf dem Ausleger sowie beim Spannen von Leitungen
nicht eintreten kann, oder es mußdie Sicherheit gegen
Umkippen durch besondere Hilfsmittel erreicht werden.

§ 30.
Kabel

Kabel sind unter Geleisen von Haupt- und Neben
bahnen in widerstandsfähigen Rohren oder Kanälen zu
verlegen.

§ 31.
Schlenenrückleltung.

a) Sofern die Schienen zur Rückleitung des Be
triebsstromes dienen, müssen die Stöße gutleitend ver
bunden sein.

b} Bei Bahnen nach dem Gleichstromzweileiter
system, deren Schienen als Rückleitungen dienen, ist,
sofern kein täglicher Polaritätswechsel stattfindet, der
negative Pol der Stromquelle mit der Gleisanlage zu
verbinden.' )

§ 32.
Unterirdische FahrleItungen.

a} Die Schlitzkanäle für unterirdische Fahrleitungen
sind gut zu entwässern.
. b} Die Fahrleitungen sind so hoch über der Kanal
sohle anzubringen, daß sie unter gewöhnlichen Verhält
nissen von angesammeltem Wasser nicht berührt werden .

c} Wenn nicht besondere Arbeitsöffnungen für die
Untersuchung und Auswechslung der Isolatoren und für
die Auswechslung der Leitungsschienen vorgesehen sind,
müssen die Schlitzkanäle nach oben freigelegt werden
können.

E. Fahrzeuge.
'§ 33.

Erdung.
Als genügende Erdung für Fahrzeuge gilt die leitende

Verbindung mit den Radreifen durch das Untergestell.f)

§ 31. 1) Regelmäßiger Polaritätewecheel wird angewendet,
um die zerstörenden Wirkungen vagabundierender Ströme zu
vermindern. VergL ETZ 1902, S. 285. Eine Bahn mit Drei.
leitersystem besteht in Nürnberg. ETZ 1905, S. 483.*)

§ 33. 2) Diese Erdung ist nicht absolut zuverlii.asig. Wenn
z. B. bei trockenem Wetter Sand auf den Schienen liegt. so
kann das Untergestell unter Umständen volle Betrieb88pannung
gegen Erde aufweisen.. Auch trockener Schnee kann die leitende

0) Von chrlften zum Schutze der GM- und Wasserröhren gegen sehäd
liehe Einwirkungen der Ströme elektriscber G1elehstrombahnen, die die
Schienen &Is RQeklelter benutzen, siebe ETZ, 11110, S. 4111; erläutert ETZ.
11111, S. 611.
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§ 34:.
Elektromotoren und Umformer.

Die Gestelle von zugänglich aufgestellten Elektro
motoren, Transformatoren und Umformern müssen
dauernd geerdet oder sie müssen gut isoliert und mit
einem isolierenden Bedienungsgang umgeben sein. Durch
die Art der Aufstellung muß dafür gesorgt sein, daß
Personen auch bei Schleudern des Wagens nicht in
Berührung mit blanken spannungführenden oder sich
bewegenden Teilen gelangen können. Die Aufstellung
ist derart auszuführen, daß etwaige im Betriebe auf
tretende Feuererscheinungen keine Entzündung von
brennbaren Stoffen hervorrufen können.vl

§ 35.
Akkumulatoren.

a) Akkumulatorenzellen elektrischer Fahrzeuge
können auf Holz aufgestellt werden, wobei eine einmalige
Isolierung durch nichtFeuchtigkeit anziehende Zwischen
lagen ausreicht. Soweit nur unterwiesenes Personal in
Betracht kommt, braucht die Möglichkeit, daß eine
Person Teile verschiedener Spannung gleichzeitigberührt,
nicht ausgeschlossen zu sein. Die Akkumulatoren dürfen
den Fahrgästen nicht zugänglich sein. Es ist für aus
reichende Lüftung zu sorgen.s)

b) Zelluloid ist zur Verwendung als Kästen und
außerhalb des Elektrolyten unsulässig.s)

§ 36.
Leitungen.

a) Der Querschnittaller Fahrstromleitungen ist nach
der Normalstromstärke dervorgeschalteten Sicherung laut
folgender Tabelle oder stärker zu bemessen.tl
Verbindung zwischen Badreifen und Schienen aufheben. Es ist
[edoch kein anderes betriebsmäßig brauohbares Mittel bekannt,
um die Erdung in höherem Maße sicher zu stellen.

§ 34. 1) Im allgemeinen gelten für die Maschinen u. dgl,
in Fahrzeugen dieselben Vorschriften, wie sie im § 22 für
Maschinen in Kraftwerken aufgestellt sind, Da der Raum be
schränkt, ist und heftige Bewegungen vorkommen, BO sind unter
Umständen Geländer, Schranken oder Verkleidungen nötig, um
gefahrbringende Berührungen zu verhüten.

§ 35. 2) Von der Erfüllung der nach § 22 für stationäre
Akkumulatoren gültigen Vorschriften kann in den Fahrzeugen
teilweise abgesehen werden, weil Fehlerstellen, die sich in einem
Fahrzeug ausbilden, nicht in demselben Maße auf das ganze
Netz und die Sicherheit des ganzen Betriebes von Einfluß sind.
wie in den Kraftwerken. Ein Wagen läßt sich leicht und rasch
abschalten und außer Betrieb stellen. Die doppelte Isolierung
der einzelnen Zellen ist bei der räumlichen Beschränkung nicht
durchführbar. Bei der regelmäßigen Untersuchung der Fahr.
seuge sind verschüttete Flüssigkeiten sorgfältig zu entfernen.

3) Vgl. § 8 d) der Vorsohriften für die Errichtung elek
trischer Starkstromanlagen, S. 43 unter ''l) .

§ 36. 4) Die Unterscheidung zw ischen "Fahrstromleitungen"
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Querschnitt Normalstrom8tärke
in qmm der Sicherung

4 30 A
6 40 "

10 60 "
16 80 "
25 100 "
35 130 "
50 165 "
70 200 "
95 235 "

120 275 "
Drähte für Bremsstrom sind mindestens von gleicher

Stärke wie die Fahrstromleitungen zu wählen.s)
Der Querschnitt aller übrigen Leitungen Ült nach

der Tabelle in § 11 zu bemessen.
b) Blanke Leitungen sind zulässig, wenn sie sicher

isoliert verlegt und gegen Berührung geschützt sind.')
c) Isolierte Leitungen in Fahrzeugen müssen so

geführt werden, daß ihre Isolierung nicht durch die
Wärme benachbarterWiderständeoderHeizvorrichtungen
gefährdet werden kann.s)

und "den übrigen Leitungen" ist zu beachten. Zu den Fahrstrom.
leitungen zählen alle, welche unmittelbar mit den Motoren und
ihrem Zubehör zusammenhänp;en. Die übrigen Leitungen sind
hauptsächlich die zur Beleuchtung, Heizung, Signalgebung
dienenden. Ihre Bemessung regelt sich nach § 11.

Für die Fahrstromleitungen dagegen ist eine stärkere Be
lastung oder, nach dem gewählten Wortlaut, eine höhere Normal.
stromstärke der vorgeachalteten Sicherung zulässig; da nämlich
beim Betrieb von Fahrzeugen, besonders von Straßenbahnen,
nicht mit dauernd gleichmäßigen Strombelastungen, sondern
mit einer kurzen Aufeinanderfolge von hohen und niederen Be.
lastungen mit zwischenliegenden stromlosen Pausen zu rechnen
ist, so wird die Erwärmung der Drähte stets geringer sein. als
der Dauerbelastung mit der Normalstromstärke entspricht.

Wegen dieser VerhältniBl'e ist es auch nicht möglich. bei der
Bemessung des Leitungequerschnittee von der "Normalstrom.
stärke" als solcher auszugehen, da diese nicht ermittelbar i~t;

sondernes ist von der Stärke der Sicherung auszugehen, die ihrer.
seits sich nach der Belastungsfähigkeit des Motors und damit
nach den Betriebsverhältnissen richtet.

2) Vom richtigen Arbeiten der Bremsen hängt die Sicher.
heit des Fahrzeuges ab. Der Leitungsquerschnitt darf daher
hier keineRolle spielen; selbst wenn, etwa bei Solenoidbremsen,
nicht der volle Arbeitastrom wirkt.

S) An bestimmten Stellen, z. B. unterhalb der Sitzbänke ist
eine gesicherte Verlegung blanker Leitungen möglich.

Am Untergestell des Wagens werden sie in der Regel dem
Bespritzen durch Wasser sowie der Berührung mit fremden Me
tallteilen nicht entzogen werden können; da hierdurch Licht
bogenbildung veranIaßt werden kann, so wird man an dieser
Stelle blankeLeitungen nursoweitverwenden. als durch die R ück
sicht aufKühlung (Widerstände) oderaufgefährliche Erwärmung
oder chemische Angriffe isolierte Leitungen ausgeschlossen sind.

4) Es ist auch auf abtropfendes 01 Rücksicht zu nehmen,
das Gummileitungen angreift. Nicht nur elektrische Heizungen,
sondern auch Ofen und Dampfheizkörper kommen vor.
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d) Alle festverlegten Leitungen sind derart anzu
bringen, daß sie nur unterwiesenem Personal zugäng
lich sind.

e) Die Verbindung der Fahr- und Bremsstrom
leitungen mit den Apparaten ist mittels gesicherter
Schrauben oder durch Lötung aussufiihren.t)

f) . Nebeneinander verlaufende isolierte Fahrstrom
leitungen müssen entweder zu Mehrfachleitungen mit
einer gemeinsamen wasserdichtenSchutzhülle zusammen
gefaßt werden, derart, daß ein Verschieben und Reiben
der Einzelleitungen vermieden wird; dabei ist die Iso
lierhülle an den Austrittstellen von Leitungen gegen
Wa88er abzudichten; oder die Leitungen sind getrennt
zu verlegen und, wo sieWände oder Fußböden durch
setzen, durch Isoliermittel so zu schützen, daß sie sich
an diesen Stellen nicht durchscheuern können.

g) Bei Bahnen, bei denen die Fahrgäste auf der
Strecke gefahrlos ins Freie gelangen können, dürfen in
den Wagen isolierte Leitungen unmittelbar auf Holz
verlegt und Holzleisten zur Verkleidung derselben be
nutzt werden.s)

h) Verbindungsleitungen zwischen Motorwagen und
Anhängewagen sollen so ausgerüstet sein, daß Personen
auch bei zufälliger Berührung keine Beschädigung er
leiden können.")

Bewegliche Kuppelungsstücke sind so anzuordnen,
daß sie beim Herausfallen stromlos werden, oder sie
müssen so mit Isoliermaterial bekleidet sein, daß auch
die ausgelösten Stecker beim etwaigen Niederfallen keine
Beschädigung von Personen herbeiführen können.")

i) Leitungen, dieeiner Verbiegung oder Verdrehung
ausgesetzt sind, müssen aus leicht biegsamen Seilen
hergestellt und, soweit sie isoliert sind, wetterbeständig
hergerichtet sein.

6) Die Erschütterungen des Wagens machen Schrauben.
sioherungen nötig. Leitungen, die sioh aus den Verbindungen
gelöst haben, sind gelegentlich die Ursache gewesen , daß das
Fahrzeug die Betriebsspa.nnung angenommen hat und Unfälle
entstanden sind .

6) Mit Recht ist die hier zugestandene Abweichung von
den bei stationären Anlagen zuläesigen Verlegungsarten auf
solche Wagen beschränkt, die bei Brandgefahr leicht verlaseen
werden können. Bei Wagen für elektrisohe Hauptbahnen und
Hochbahnen werden nur die in den Vorschriften für die Er
riohtung elektrischer Starkstromanlagen allgemein zulä88igen
Verlegungsarten benutzt.

7) Es kommen hier hauptsächlioh die Anschlüsse für Be
leuchtungsstrom und Bremsstrom in Betracht. Die oberhalb
des Wagendaches angeordneten Verbindungsleitungen können
in vielen Fällen durch entspreohende Ausladung des vorderen
und hinteren Wagendaches der zufälligen Berührung entsogen
werden. Ist dies nicht möglich, so ist sorgfältige Umhüllung
der Leitung (Gummischlauch, Lederhülle) nötig .

8) Die Kontaktstücke sind durch überragende Schutzhüllen
oder durch Schutzkappen der zufälligen Berührung zu entziehen.
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k) In der Nachbarschaft von Metallteilen sind die
Leitungen über der Isolierung nochbesonders mit einer
feuchtigkeitsbeständgen Hülle zu übersiehen .s)

1) Rohre können zur Verlegung isolierter Leitungen
in und auf Wänden, Decken und Fußböden verwendet
werden, sofern sie die Leitungen gegen die Wirkungen
von Feuchtigkeit und vor mechanischer Beschädigung
schützen.

Siekönnen aus Metall oder feuchtigkeitsbeständigem
Isolierstoff oder aus Metall mit isolierender Auskleidung
bestehen.

m) Die Vorschriften in § 10 b-d sowie § 24 i-o
gelten auch hier.

§ 37.
Schalttafeln.

Schalttafeln in oder an Fahrzeugen dürfen Holz
nur als Konstruktionsmaterial enthalten.

§ 38.
Fabrschalter.

a) Auf jedem Führerstand ist ein Fahrschalter oder
eine Einrichtung anzubringen, womit der Strom ein
und ausgeschaltet und die Geschwindigkeit geregelt
werden kann.

b) Die Achsen und die metallischen Gehäuse, sowie
die der 'Berührung ausgesetzten Teile der Fahrschalter
müssen geerdet sein, sofern nicht die Plattformen vom
Untergestell isoliert sind.s)

c) Die Kurbeln der Fahrschalter sind in der Weise
abnehmbar anzubringen, daß das Abnehmen derselben
nur in der Haltstellung erfol~en kann, also nur, wenn
der Fahrstrom ausgeschaltet 1St. Bei Fahrschaltern mit
Kurzschlußbremse darf die Fahrschaltkurbel , wenn sie
nicht gleichzeitig Umschaltkurbel ist, auch in der letzten
Kurzschlußbremsstellung abnehmbar sein. In diesem
Falle muß jedoch die Umschaltkurbel so eingeschaltet

9) Die Bestimmungen unter i) und k) haben hauptsächlich
die zahlreichen und verwiokelten Leitungen im Untergestell der
Wagen im Auge. Dort ist der Raum beschränkt, gleichzeitig
sind Lagenänderungen dieser Leitungen, auch Beschädigungen
derselben duroh Abscheuern oder durch angescWeuderte Steine,
Metallteile und dgl. nicht ausgeschlossen. Dadurch sind wieder'
holt Lichtbogen zwischen den Leitungen und benachbarten
Meta.llteilen entstanden.

§ 38. 1) Der Fahrer bedient häufig mit einer Hand den Fahr.
schaltet , mit der andern die Bremse. Da letztere duroh die
Radkränze geerdet ist, so würde derFahrerelektrisohen Sohlägen
eusgesetzt sein, sobald der Bedienungsgriff oder das Gehäuse
des Fahrschalters höhere Spannung annimmt.

Sind die Plattformen vom Untergestell isoliert und die
Erdung der SchaltergritIe unterlassen , 80 ist auoh der Griff
der Bremse gegen deren Gestänge gut zu isolieren.



§ 39. Sicherungen. f 40. Auuchal~r. 219

bleiben, daß die Kurzschlußbremse bei der möglichen
Bewegung des Fahrzeuges wirksam wird. l )

§ 39.
Sicherungen.

a) Jeder Motorwagen muß eine Hauptabschmelz
sicherung oder einen selbsttätigen Ausschalter für die
Elektromotoren haben. Akkumulatorenleitungen undjede
andere Leitung, die keinen Fahrstrom führt. müssen
besonders gesichert sein.a)

b) Erdleitungen und vom Fahrstrom unabhängige
Bremsleitungen dürfen keine Sicherungen enthalten.s)

§ 40.
Ausschalter.

a) Es muß ein von jeder Plattform aus bedien
barer Haupt- (Not-) Ausschalter ' vorhanden sein, der
das Ausschalten desFahrstromkreises unabhängig vom
Fahrschalter gestattet. Der Notausschalter kann mit
dem Höchststromausschalter verbunden sein.

b) Erdleitungen sowie vom Fahrstrom unabhängige
Bremsstromkreise dürfen nur im Fahrschalter abschält-
bar sein.1) .

§ 41.
BlItzschutzvorrichtungen.

Die Motorwagen für Oberleitungsbetrieb sind mit
Blitzschutzvorrichtungen zu versehen, die auch bei
wiederholten atmosphärischen Entladungen wirksam
bleiben und so einzurichten Und anzubringen sind, daß
sie weder Personen gefährden noch eine Feuersgefahr
herbeiführen.s)

2) Es ist vorgekommen, daß Wagen duroh Unberufene in
Gang gesetzt wurden und alsdann nicht mehr gebremst werden
konnten. Zweckmäßig wird die Einrichtung so getroffen, daß
bei abgenommenem Griff nicht nur der Fahrstrom ausgeschaltet,
sondern außerdem die Bremsschaltung hergestellt ist, damit
auch auf Neigungen eine unbeabsichtigte Bewegung nicht ein
treten kann.

§ 39. 3) Eine Hauptsicherung ist auch dann nötig. wenn bei
mehreren parallel geschaltetenMotoren jeder mit einer Teilsiehe
lung ausgerüstet -lst,

4) Die Kurzschlußbremse dient oft als Notbremse. Ein
allzuhohes Ansteigen des Stromes wird dabei durch da.! Schleifen
der Räder verhindert.

§40. 1) Jede unbeabsichtigteUnterbrechung der Erdleitungen
oder der Bremsstromkreise soll verhindert werden. Umsohalter
können im Bremsstromkreis vorhanden sein, z. B. solche, die
den Bremsstrom im Winter auf Heizkörper, im Sommer auf
andere Widerstände leiten: sie sind aber so einzurichten, daß
das Umschalten ohne Unterbrechung erfolgt.

Bei Anhängewo.gen sind in der Regel selbsttätige Einrich
tungen vorgesehen, die den Bremsstromkreis auch dann ge
schloassen halten, wenn der Anhä.ngewagen abgekuppelt ist.

§ 41. 2) Obwohl nach §271) der Bahnvorsohriften auoh die
Fahrleitung mit Blitzscbützernauszurüsten ist, wurdees doch für
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Die Erdleitung der Blitzableiter ist auf dem kür
zesten Wege mit dem Untergestell zu verbinden.

§ 42.
Lampen.

Die unter Spannung stehenden Teile von Lampen
riebst Zubehör müssen, soweit sieohne besondere Hilfs
mittel erreichbar sind, mit einer Schutzhülle aus Isolier
material versehen sein.1 )

ZWEITER ABSCHNITT.

Betriebsvorschriften.
§ 43.

IsoIatlonsprüfungen.
Vor der Inbetriebsetzung jeder einzelnen Anlage

sowie der Fahrzeuge ist die Isolation zu untersuchen;
etwaige Fehler sind auszumerzen. Das Gleiche gilt für
jede Erweiterung einer Anlage.2

)

..§ 44.
. Regelmäßige Untersuehungen.

Zur dauernden Erhaltung des betriebssicheren Zu
standes sind die Kraft- und Hilfswerke mindestens all
jährlich, die Leitungsanlagen mindestens halbjährlich,
die Motorwagen mindestens alle 2 und die Anhänge
wagen mindestens alle 3 Jahre einer Hauptuntersuchung
zu unterwerfen. Ober diese Hauptuntersuchungen ist
Buch zu führen,")"

nötig erachtet, auch noch für jeden ~lotorwag6n einen solchen
zu fordern. Es ist nicht verbo ten. die Blitzschützer zeitweilig
z. B. im Winter, abzuschalten,

§ 42. 1) VerIlI. § 16 o der Vorschriften für die Erriohtung
elektrischer Starkstromanlagen, S. 76 unter 6). Die Lampen in
den Wagen sind meist in Hintereinanderschaltung und mit höherer
Spannungbetrieben als in Hausanlagen üblich ist. Das Berühren
der unter Spannung stehenden Teile muß dahen besonders sorg
fältig verhindertwerden.

§ 43. 2) Bestimmte Wer~ der Isolation ' sind nicht vor
geschrieben. Anhaltspunkte über die Ausführung der Messungen
und für die Würdigung ihrer Ergebnisse finden sich im § 5 der
Vorschriften für die Errichtung elektrischer Starkstromanlagen
und den Erläuterungen dazu, S. 28.

§ 44. 3) In jedem sachgemiiß betriebenen Babnuntemehmen
werden die wesentlichen Teile in kleineren Zwischenrä.umen ge
sonderten Teiluntersuchungen unterzogen, die in erster Linie
den Interessen des Betriebes dienen. In den vorliegenden Vor.
schriften ist von diesen Untersuchungen nicht die Rede, vielmehr
hleibt es jedem Betriebsleiter überlessea, sie in dem Umfange
und in Bolehen Perioden anzuordnen. wie es den Verhä.ltnissen
entspricht. Dagegen dienen die im § 44 vorgesehenen Haupt.
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§ 45.
Arbeiten Im Betrlebe.1)

a) Arbeiten im Betriebe dürfen nur durch unter
wiesenes Personal undnur bei ausreichender Beleuchtung
der Arbeitsstelle vorgenommen werden.

b) Bei Spannungen von mehr als 250 Volt darf an
elektrischen Maschinen, an Apparaten und an Teilen
des Leitungsnetzes mit Ausnahme der Fahrleitung im
allgemeinen nur nach vorheriger Ausschaltung und einer
unmittelbar an derArbeitsstelle vorgenommenenErdung
und Kurzschließung der zur 8tromleitung dienenden
Teile gearbeitet werden. Zur Erdung und Kurzschließung
dürfen Leitungen unter 10 qmm Querschnitt nicht ver
wendet werden.')

c) Um die erforderlichen Abschaltungen mit Sicher
heit vornehmen zu können, ist in jedem Kraftwerk
und Hilfswerk ein schematischer Übersichteplan nieder
zulegen, in welchem die vorzunehmenden AUBSchal
tungen, sowie erforderlichenfalls deren Reihenfolge be
zeichnet sind.

d) Ist aus dringenden Betriebsrücksiohten oderaus
technischen Gründen eine Abschaltung desjenigen Teiles
der Anlage, an welohem selbst oder in dessen unmittel
barer Nähe gearbeitet werden soll, nicht möglich, so
sind folgende Vorsichtsmaßregeln zu erfüllen') :

1. Es 5011 niemals ein Arbeiter allein derartige Arbeiten
ausführen, sondern es soll immer mindestens eine
andere Person zum Zwecke etwaiger HiUeleistung
dabei gegenwärtig sein.

2. Für die Arbeiter sollen ' isolierende Unterlagen vor
handen sein.

3. Soweit es sichumSchalttafeln, Apparate usw.handelt,
Bollen nach Möglichkeit die ungeschützten unter
Spannung stehenden Teile soweit abgedeckt werden,
daß die zufällige gleichzeitige Berührung von Teilen
verschiedenerPolarität oder Phase für den Arbeitenden
ausgeschlossen ist.

un tersuchungen derüberwachung des ganzen Unternehmens.
§ 44 setzt fest, wie viele derartige Untersuchnngen der Regel
nach am Platze sind.

§ 45. 1) Vgl. die "Vorschriften für den Betrieb elektri
soher Starkstromanlagen".*)

2) An Fahrdrähten kann wegen der isolierten Arbeitsbühne
des Turmwagens auch ohne Ausschaltung gearbeitet werden.
Soweit es der Betrieb erlaubt und bei größeren Arbeiten, z, B.
beim Anbringen neuer Spanndrähte, wird man jedoch die
Streckenunterbrecher öffnen und zur Sicherheit die Erdung vor
nehmen, die sich mittels der Schienen leicht ausführen läßt.
Besonders zu beachten ist auoh die Gefahr, die mit der Be
rührung von Fernsprechdrähten oft verbunden ist, wenn sie
am gleichen Gestänge mit Hochspannungsleitungen laufen.

S) Vgl. § 8 der Vorschriften für den Betrieb elektrischer
Starkstromanlagen, S. 169.

*) Im Folgenden bezeichnet: V. f. Betr.
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e) In explosionsgefährlichen oder durchtränkten
Räumen dürfen Arbeiten an Spannung führenden Teilen
unter keinen Umständen auegeführt werden.

f) Die Vorschrift d) 1. gilt auch für Arbeiten an
Fahrdrähten.~)

g) Der Austallilch durchgebrannter Sicherungen
darf nur durch unterwiesenes Personal vorgenommen
werden.

§ 46.
Löschmittel.

ZumLöschen eines etwa entstehenden Brandes sind
in Kraft- und Hilfswerken geeignete Löschmittel, wie
z, B. trockener Sand, an passenden Stellen bereit zu .
halten. Das Anspritzen von unter Spannung stehenden
Teilen ist zu vermeiden.s)

§ 47.
Inkrafttreten der Vorschriften.

a) Dievorstehenden Bestimmungengelten auf Grund
des Beschlusses der Jahresversammlung zu Stuttgart vom
1. Oktober 1906 ab als Verbandsvorschriften. .

b) Der Verband Deutscher Elektrotechniker e. V.
behält sich vor, dieselben den Fortschritten und Be
dürfnissen der Technik entsprechend abzuändern.t)

4) BeiArbeiten mittels des 'Iurmwsgens kann der Kutscher
als zweite Person dienen. wenn ihm entsprechende Verhaltungs
regeln gegeben sind.

§ 46. 1) Außer trockenem Sand kann auch Kohlensäure,
die in den bekannten Eisentleaehen bereit gehalten wird, al8
Lösehmltteldienen. Das Bespritzen brennender Teile mit WBBser
kann Kurzschluß bewirken und so den Brand verstärken, außer
dem verdirbt es Leitungen und Apparate. VgI. Vorschriften für
den Betrieb elektrischer Starkstromanlagen, § 4, Regel 3, sowie
die Leitsätze " Empfehlenswerte .Maßnahmen bei Bränden " am
Schlusse dieses Buches.

§ 47. 2) Vgl. S. 161 u. 174.



I. Kupfernorm alien.2)
Gültig ab 1. Juli 1914.

§ 1. Leitungskupfer darf für 1 km Länge unu
1 qmm Querschnitt bei 200 C keinen höheren Wider
stand haben als 17,84: Ohm.

Der Wider8tand eines Leiters von 1 km Länge und
1 qmm Quer8chnitt wächst, um 0,068 Ohm für 10 C
Temperaturzunahme.

§ 2. Kupferleitungen müssen aus Leitungskupfer
hergestellt sein. Die wirksamen Querschnitte von Kupfer
leitungen sind grundsätzlich aus Widerstandsmessungen
zu ermitteln, wobei für 1qmm ein. kilometrischer Wider
stand von 17,84: Ohm (vgl. § 1) einzusetzen und für
Litzen und Mehrfachleiter die Länge des fertigen Kabels,
also ohne Zuschlag für Drall, zu nehmen ist.3 )

§ 3. Bei der Untersuchung, ob eine Kupferleitung
aus Leitungskupfer hergestellt ist, bzw. ob diese den
Bedingungen des § 1 entspricht, ist der Querschnitt
durch Gewichts- und Längenbestimmung eines einfachen
gerade gerichteten Leiterstückes zu ermitteln, wobei,
falls eine besondere Ermittelung des spezifischen Ge-

1) In den Anh ängen ist eine Auswahl der wichtigsten
Normalien und verwandter Beatimmungen gegeben. Vollständig
sind sie zu finden in Dettmar, Normalien, Vorschriften und
Leitsätze des V. d. E.

2) Die Kupfernormalien sind im Jahre 1898 (ETZ 1898,
S. 393) aufgestellt worden, in erster Linie um für Lieferungs
bedingungen eine einheitliche Grundlage zu schaffen und die
Wiederholung aller einzelnen Bedingungen in den Lieferungs
verträgen zu vermeiden. Ihre jetzige Fassung erhielten sie 1914
auf Grund internationaler Vereinbarungen ETZ 1914, S. 366.

Neben der Leitfähigkeit kommt gemäß § 20 Regel 4 der
Errtchtungsvorechriften S.90 namentlich auch die Festigkei t
der Kupferdrähte und der etwa als Ersatz des Kupfers be
nutzten anderen Metalle in Betracht. Die für Kupfer, Alu
minium und andere Metslle zulässigen Beanspruchungen sind
in den "Normalien für Freileitungen", vgl. Anhang 4,
S. 247, genau festgesetzt.

3) Die unmittelbare Ausmessung des Qu('rschnittes ist. na
mentlich bei Seilen, die aus einer großen Zahl von Einzeldrähten
bestehen, nicht möglich; auch die Querschnitt8ermittelungdurch
Wägunl!: stößt auf Schwierigkeiten, wenn die Drähte einzeln ver 
zinnt oder mit Gummi umgeben sind. (ETZ 1904, S. 660 Sp. 2.)
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wichtes nicht vorgenommen wird, für dieses der Wert
8,89 einzusetzen ist.

International ist folgendes vereinbart:
I. Bei der Temperatur von 20° C. beträgt der Wider.

stand eines Drahtes aus mustergültigem, geglühtem
Kupfer von einem Meter Längeund einem gleichmäßigen
Querschnitt von einem Quadratmillimeter 1/58 Ohm =
0,017241 •• Ohm.

2. Bei der Temperatur von 200C beträgt die Dichte
des mustergültigen geglühten Kupfers 8,89 g für das
Kubikzentimeter.

3. Bei der Temperatur von 20° C beträgt der Tem·
peraturkoeffizient für den Widerstand, der zwischen zwei
fest an dem Draht angebrachten, zur Spannungsmessung
bestimmten Ableitungen ermittelt wird, 0,00393 oder
1/254,45 . .• für einen Grad Celsius (bei gleiohbleibender
Masse).

4. Es folgt daher aus 1. und 2., daß bei der Tempe.
ratur von 20° C der Widerstand eines Drahtes aus
mustergültigem, geglühtem Kupfer von gleiohmäßigem
Querschnitt, von einem MeterLänge und einer Masse von
einem Gramm I/58 X 8,89 = 0,15328 ..• Ohm beträgt.



2. Leitsätze .für Schutzerdungen.
Gültig ab 1. Juli 1914.

I. Allgemeines.

A. Zweck der Erdung.

Die L eitsätze für Schutzerdungen bezwecken die in
§§ 3 und 4 der Errichtungsvorschriften enthaltenen all
gemeinen Vorschriften über die Schutzerdung (imGegen
satz zu Betriebserdungen) in Anlagen mit mehr als
21>0 Volt Spannung gegen Erde für alle gewöhnlich vor
kommenden Fälle zu ergänzen und Normen für die
Ausführung zu schaffen*).

Z weck der Schutzerdung ist, zu verhindern, daß
Teile einer elekt rischen Starkst romanlage, die in norma
lem Zustande spannungslos sind oder Niederspannung
führen, durch Zufall gefährliche Spannungen annehmen.

Falls nicht besonders ungünstige Umstände vor
liegen, wird im allgemeinen eine Spannung als ungefähr
lich angesehen, die an einem Widerstand von 1000Ohm
125 Volt nicht überschreitet -).

B. Begriffs erklärung:

Als Erdung im Sinne dieser Vorschriften ist an
zusehen:

1. Der Anschluß an sogenannt e natürliche Erden, wie
ausgedehnte Eisenkonstruktionsteile, Rohrleitungen
oder ähnliche Metallmassen, so weit sie mit demErd
reich in dauernder guter 2) Verbindung stehen und
genügenden Querschnitt aufweisen;

Die Leitsätze für Schutzerdungen sind 1913 durch .
eine besondere Kommission des V. D . E. aufgestellt worden,
die auch die folgenden Erläuterungen verfaßt hat:

1) Siehe hierüb er bei § 3, Seite 22, unter 11), Aba. 2.
2) Gute Verbindung mit dem Erdreich gewährleisten

. ) Au ch in solchen Niedersp anuunasräumen, in denen besondere Ge
fahr besteht , wir d empfoblen, nach gleich en Grundsätzen zu verfahr en.
Derar tige Gefahren bestehen in feuch ten und durch tr änkt en Räumen so
wie in solchen Rä umen, in denen die an und für eich mit Erde in leiten
de r Verbindung stehenden Metallteile, z. B. eise rne Konstruktionsteile der
Gebäude , Ma sch in en und Geräte aus lIIetall, Ro hrleit ungen für Wasser ,
Gas usw., ei serne Beläze der Fußböden und dergleichen mehr, in der
Nä he der elektrischen Einrichtungen erreich b a r si nd . Beim gleichzeitigen
Berüh ren der fehl erhaften nicht geerd eten ele ktrischen Apparate und der
vorgenannten geerd eten Metallteile sind unter Cmständen, namentlich bei
Vorhan densein von Feuchtigkeit Rn Kl eidung. H änden und FUßen, die Be 
d ingun ge n für einen gefahrbringenden S tro mübertri t t gegeben.

Weher. Erläu terungen. 12. Auf!. 15
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2. der Anschluß an künstliche Erden, wie in das Erd
reich verlegte Leiter") in Form von Platten genügen
der Größe oder Leitungen genügender Länge oder in
das Erdreich eingetriebene Eisenrohre.

II. Anwendung der Erdung.

Die Schutzerdung kommt in Betracht für:
1. Elektrische Betiebsräume, Betriebsstätten und der

gleichen Verbrauchsanlagen.
2. Leitungen im Freien.

z, B. Hauptrohre der Was$erleitung, auch Eisenkoustruktionen,
deren Verbindung mit Erde mindestens den unter 3) ange
führten künstlichen Erdungen gleichwertig ist.

S) Für künstliche Erdungen empfehlen sich d ie folgenden
Ausführungen oder ähnliche Anordnungen, die mindestens
gleiche Berührungsflächen mit gut leitenden Erdschichten auf
weisen :
A) Erdplatten empfehlen sich dort, wo der Grundwasserstand

nicht zu tief ist (nicht tiefer als 2-3 m) und keine zu
großen Schwankungen aufweist. Die mindestens 1/2 qm
großen Platten sollen 1 m unter Grundwasserspiegel liegen
und mit Rücksicht auf die Zerstörungen zwei mindestens
50 qmm starke Zuleitungen erhalten. Als Erdplatten
kann man auch Altmaterial mit starkem Querschnitt
und genügender Oberfläche, z, B. alte Kesselbleche, Eisen
bahnschienen oder dergl, mehr verwenden, welches in
folge der Stärke des Materials nicht 80 leicht durchrostet
und auch ohne Kontrolle die Gewähr für einen lange
dauernden guten Zustand bietet.

Bei Verwendung von Platten wird sich unter nor
malen Verhältnissen (Ackerboden) ein Widerstand von
ungefähr 10 bis 30 Ohm pro Platte erzielen lassen.

B) Bänder und Drähte von mindestens 60 qmm Querschnitt
und 'mit einer Mindestdicke von 3 mm sind etwa 30 cm
in die Erdoberfläche zu verlegen. Eisen ist gut ,feuer
verzinkt zu verwenden. Die Länge, die mindestens 10
bis 20 m betragen sollte, richtet sich .n aeh der Bodenart,
Bodenfeuchtigkeit und Zahl der Erdungen.

Als Anhaltspunkt für den Widerstand derartiger Ober
fiächenleitungen können die folgenden Werte bei Lehm
boden (Ackerboden) dienen. Für Sandboden ist mit
Werten zu rechnen, die ' mindestens doppelt so hoch sind.

Länge in m 10 20 30 50 100
Widerstand in Ohm . . . 25 10 7 5 3

SaUen bei ungünstigen Platzverhältnissen die Lei.
tungen im Zickzack verlegt werden, so ist bei Mlndest
abstand der Windungen von ungefähr 0,5 m der Wider
stand dem der ausgestreckten Leitungen ziemlich gleich.

C) Zu Rohrerden werden zweckmäßig ein- bis zweizöllige
galvanisierte Rohrstücke von 2 bis 3 m Länge ver
wendet. Ihr Widerstand beträgt bei Lehmboden (Acker
boden) etwa 20 bis 50 Ohm. Bei schlechtem Boden (Sand
und Kies) kann der Widerstand auf 200 Ohm steigen .

Es empfiehlt sich, mindestens 2 bis 3 Rohre zu ver
wenden in mindestens 11/2 bis 3 m Abstand voneinander.
Können die Rohre bis zum Grundwasser eingetrieben
werden, so sind weitere Maßnahmen nicht nötig. Andern-
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1. Schutzerdung in elektrischen Betriebs
räumen, Betriebsstätten und dergleichen Ver

brauchaan la.gens).
Zu erden sind alle Metallteile, die den betriebs

mäßig spannungführenden Teilen am nächsten liegen
oder mit ihnen in Berührung kommen können; also die
nicht stromführenden Metallteile von Maschinen, Trans
formatoren , Apparaten und die Gehäuse von Meß
geräten, sofern sie nicht isoliert montiert und durch
besondere Maßregelngegen zufällige Berührung geschützt
sind; ferner die Niederspannungswicklungen.) aller
Strom- und Spannungswandler 6), weiter die Gerüste
von Schaltanla.gen 7) sowie zugängliche Kabelarmatur
teile, Flanschen von Durchführungen, Isolatorenträger

falls empfiehlt es sieh, das die Rohre umliegende Erd
reich dadurch leitend zu machen, daß man um die Rohre
direkt unter der Erdoberfläche Salz einbettet. Hierdurch
wird allerdings der Widerstand nur wenig verringert, aber
die Spannungsverteilung und die ßelastungsfäbigkeit we
sentlioh verbessert.

D) Bei ungünstigen Bodenverhältnisson empfiehlt sich die
Kombination mehrerer Erden, z B . R ingleitungen um
den zu sohützenden Raum mit Ausläufern nach feuchten
Stellen und dort angebrachten Rohrerdungen. Bei Wasser·
läufen ist die Verlegung langgestreokter Leitungen im
feuohten Ufer der Verwendung von Erdungskörpern im
Wasser vorzuziehen.
4) Die Erdung von Apparaten in Verbrauchaanlagen

bietet oft Schwierigkeiten, insbesondere. wenn es sich um orts
veränderliche Apparate handelt. Es scheint deshalb untunlich.
für solche Fälle besondere Vorschriften zu geben, weil die
anzustrebende Sicherheit durch andere Mittel (Isolierung, iso- '
lierende Schutzabdeckungen, Absperrung u. derg!.) manchmal
einfacher und zuverlässiger erreichbar ist.

0) Von der grundsätzliohen Forderung der Erdung der
Niederspannungswioklungen von Starkstromtransformatoren
mußte vorderhand abgesehen werden wegen der noch schwe
benden Arbeiten der Reiohspost und des Verbandes Deutsoher
Elektroteohniker.

6) Die Erdung der sekundären Wicklung von Strom
und Spannungswandlern wird gefordert, weil beim Durch
schlagen der Isolation zwischen Hoch- und Niederspannungs
wioklung Hochspannung in die Meßstromkreise übertreten kann.
Die an Meßwandlern mit geerdeter N iederspannungswioklung
angeschlossenen Apparate brauchen nicht besondsrs geerdet
zu werden.

7) Bei der Auswahl der Konstruktionsteile einer Schalt.
anlage, die durch unmittelbaren Anschluß an die Erdleitung
zu erden sind, soll als Regel dienen; Alle die in der n ä oh
s t e n Näh e einer Hochspannung führenden Maschine, Appa
rat usw. montierten Teile sind direkt zu erde n. Also zunächst
die Isolatorenträger, ferner die Träger für die Befestigung der
Ölschalter, der Strom- und Spannungswandler, wenn diese
nicht schon geerdet sind. Sind mehrere Isolatorenträger an
eine gemeinsame Eisenschiene angeschlossen , so ist diese
Schiene zu erden, denn erst über diese Schiene kann der Erd-

15-
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usw., alle Betätigungsteile, Handräder, Hebel, Kurbeln
von Schaltern 8), Anlassern, Regulatoren 9) usw,

Durchführungen ohne geerdete Metallflanschen und
Einführungsfenster, ebenso Isolatoren ohne Metall
stützen Bollen von einem geerdeten Rahmen umgeben
sein. Es genügt jedoch, wenn für mehrere zusammen
liegende Durchführungsisolatoren ein gemeinsamer ge
erdeter Metallrahmen ausgeführt wird.

Rohrleitungen und Transportgleise innerhalb des
Werkes sind nach Möglichkeit an die Erdung anzu
schließen (siehe auch IH., Absatz 5).

Die Wagen au sfahrbarer Schaltanlagen sind mit
besonderen Erdkontakten zu versehen, die die Wagen
bereits sicher erden, bevor sich die spannungführenden
Kontakte berühren.

2. Schutzerdung für Leitungen im Freien.

Zu erden sind alle Eisenmaste, Eisenbetonmaste
oder ihre Isolatorenträger und die Ankerdrähte. Ferner
müssen bei der Führung von Leitungen an Wänden und
solchen Holzmasten, die sich an verkehrsreichen-")
Stellen befinden, Isolatorenstützen und Tragteile von
Streckenschaltern, Kurzschließern usw, an die Erd
leitung angeschlossen werden. Bei Holzmasten genügt
in diesem Falle ein geerdeter Schutzring am Mast unter
halb der Leitungen.

In die Betätigungsgestänge von Schaltern an Holz
masten sind Isolatoren einzuschalten, wenn eine zu
verlässige Erdung des Schalters nicht gewährleistet
werden kann. In diesem Falle ist nicht das Gestell selbst,

strom auf das Mauerwerk, in dem die Eisen montiert sind,
übertreten (vgL auch 13 der Erläut.).

Wenn die eisernen Gestelle, auf denen Ölschalter und
andere Apparate befestigt sind, an und für sich zuverlässig
geerdet sind oder geerdet werden können. so sind in erster
Linie diese zu er den. Sind mit ihnen dann die Gehäuse der
Schalter und sonstigen Apparate gut leitend verbunden, so
sind sie ohne weiteres mitgeerdet. Eine besondere Erdung
der Apparate selbst wird nur notwendig, sofern die Erdung
der Gestelle nicht zuverlässig ist. Der Vorzug der Erdung der
Gestelle liegt darin, daß bei etwaigem Fortnehmen und Wieder·
aufsetzen oder Umsetzen oder Hinzufügen von Apparaten
die Erdung dann durch das Aufsetzen schon von selbst mit
erledigt ist.

8) Metallisohe Handgriffe brauchen nioht besonders ge
erdet ZU werden, wenn sich zwischen Hochspannung und Hand
griff bereits eine gute Erde befindet.

9) Die zufälliger Berührung zugänglichen Teile der Magnet
regulatoren .und Anlasser, die normal Niederspannunq führen,
aber durch Induktion oder überschlag Hochspannung erhalten
können, sollen geerdet werden.

10) Unter verkehrsreichen Stellen sind nioht solche Stellen
zu verstehen, die zufällig, z. B. bei Feuersbrunst, bei Jahr·
märkten usw., verkehrsreich werden, sondern solche, wo r e
gelmäßig ein stärkerer Verkehr stattfindet.
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sondern das Betätigungsgestänge unterhalb der Isola
toren zu erden 11).

Ankerdrähte von Holzmasten sind zu erden oder
mit zuverlässigen Abspannisolatoren über Reichhöhe
zu versehen.

IH. Ausführung der Erdung.

Erdleitungen sind für die zu erwartende:Erdschluß
stromstärke zu bemessen, mit der Maßgabe: daß Quer
schnitte über 50 qmm für Kupfer, über 100qmm für
verzinktes oder verbleites Eisen nicht verwendet zu
werden brauchen, und mit der Maßgabe, daß in elektri
schen Betriebsräumen Kupferquerschnitte unter 16 qmm
nicht verwendet werden dürfen. Für Anschlußleitungen
an die Haupterdungsleitung von weniger als 5 m Länge
genügtlin jedemFalle ein Kupferquerschnitt von 16 qmm.
In anderen Räumen darf der Kupferquerschnitt 4 qmm
nicht unterschreiten 12).

Hintereinanderschaltung der zu erdenden Teile ist
unzulässig; die Einzelerdleitungen sind parallel an eine
oder mehrere parallel geschaltete Haupterdleitungen
anzuschließen 13). Der gute Kontakt der Erdleitungs
anschlüsse soll dauernd gewährleistet sein 14). Unter-

11) Kann eine dauernd gute Erdung bei Mastsohaltern
und Kurzschließern an Holzmasten nicht gewährleistet werden,
so sind in die Betätigungsorgane (Gestänge, Seile) Isolatoren
für die Betriebespannung einzubauen. Die Schalter sowie die
Betätigungsorgane bis zu den Isolatoren sind dann nicht
zu erden, dagegen sollen die Betätigungsteile unterhalb der
Isolatoren eine Erdverbindung erhalten, damit etwaige Kriech
ströme über den Isolator abgeleitet, werden .

12) Mit welcher Sicherheit dabei gerechnet ist, zeigen
folgende Zahlen für horizontal freigespannte Leitungen:

Querschnitt für Kupfer: Schmelzstrom nach 15 Min.:
Draht: 4 qmm 220 A

6 300 ..
10 430 ..
16 610 ..

Seil: 25 890 ..
35 1075 ..
50 1330 "

13) In größeren Anlagen sind mehrere parallel geschaltete
Haupterdleitungen, welche an mehreren Elektrodengruppen
anzuschließen sind, zweckmäßig , um bequem alle Einzelerd
leitungen anschließen und den Widerstand möglichst niedrig
halten zu können. (Vgl. jedoch auch Text H, I, zweiter
Absatz.)

Hintereinander geschaltete Konstruktionsteile dürfen nicht
Teile der Erdleitungen bilden, denn eine solche Erdleitung
hätte durch die vielen Verbindungsstellen zu großen Wider
stand und wäre ferner nicht betriebssioher, weil die dahinter
liegenden Teile durch Demontage eines Teiles nioht mehr ge
erdet sein würden.

14.) Die Verbindung der einzelnen Erdleitungen mit der
Haupterdungsleitung erfolgt am sichersten durch Verlötung,
Verschweißung oder Vernietung. Auch Verschraubungen sind
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brechungsstellen in Erdleitungen [z. B. Schalter, Siche
rungen usw.) sind unzulässig. Die Erdleitungen sind
möglichst sichtbar und geschützt gegen mechanische
und chemische Zerstörungen zu verlegen. Ihre An
schlußstellen sollen der Kontrolle zugänglich sein.

Grundsätzlich sollen die Schutzerdungen so angelegt
sein, daß durch Berührung des zu erdenden Teiles oder
seiner Erdleitungen ein gefährliches Spannungsgefälle
zwischen diesem Teil und einernoch besseren Erdung
nicht überbrückt werden kann.

Befindet sich in erreichbarer Nähe der zu erdenden
Teile eine gute natürliche Erdung, so soll die Erdleitung
möglichst an diese angeschlossen werden.

Eisenkonstruktionsteile, Rohrleitungen 16) und ähn
liches dürfen zur Erdung nur dann allein verwendet
werden, wenn sie eine zuverlässige Erdung dauernd
gewährleisten; andernfalls sind noch besondere Erd
elektroden zu verwenden, derenZahl und Beschaffenheit
sich nach den örtlichen Verhältnissen richten muß , und
die mit den übrigen Erdungen zu verbinden sind 3).

Erdelektroden und deren Zuleitungen dürfen für
Hoch- und Niederspannung nur dann unmittelbar
miteinander vereinigt werden, wenn die Erde durchaus
zuverlässig ist.

Der Zustand der Erdungsanlage ist zeitweilig zu
kontrollieren.

zulässig, wenn sie gegen Lösen duroh Erschütterungen ge
siohert sind.

16) Ga.sleitungen können wegen ihrer im allgemeinen
schlecht leitenden Rohrverbindungen keineswegs als sehutz
bietende Erdleitung angesehen werden.
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3. Normalien für isolierte Leitungen in Stark
stromanlagen.

Gültig ab 1. Juli 1915.

Inhalt:

A. Gummiisolierte Leitungen.

I. Allgemeines.
1. Beschaffenheit der Kupferleiter.
2. Zusammensetzung der Gummihül1e.
3. Verwendungsbereich.

11. Bauart und Prüfung der Leitungen.
1. Leitungen für feste Verlegung.

a) Gummiaderleitungen . . . . . . (GA)
b) Spezialgummiaderleitungen . . . (SGA)
c) Rohrdrähte . ..' . . . . . . . (RA)
d) Panzeradern . . . . . . . . . . (PA)

2. Leitungen für Beleuchtungskörper.
a) Fassungsadern . . . . . . . . . (FA)
b) Pendelschnüre . . . . . . . . . (PL)

3. Leitungen zum Anschluß ortsv eränderlicher
Stromverbra uch er.

a) Gummiaderschniire. .
b) Werkstattschnüre . . .
c) Spezialschnüre . . . .
d) .Hochspannungssohnüre
e) Leitungstrossen . . .

B. Bleikabel.

I. Gummibleikabel.
11. Papier- oder Faserstoffbleikabel.

1. Ei nl ei ter-G leichstrom - Blei k a bel.
2. Konzentris ch e und verseilte Mehrleiter

Bleika bel.

C. ßelastungstabellen für isolierte Leitungen.

I. Kupferleitungen.
1. Belastungstabelle für gummiisolierte Lei

tungen.
2. Belastungstabelle für Bleikabel.
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11. Aluminiumleitungen.
1. Belastungsta belle für Einleiterkabel mit

Aluminiumleiter.

A. Gummüsolierte Leitungen.')
I. Allgemeines.

1. Beschaffenheit der Kupferleiter.
Diefür isolierteLeitungen verwendeten Kupferdrähte

müssen den Kupfernormalien des Verbandes Deutscher
Elektrotechniker entsprechen und feuerverzinnt sein.

2. Zusammensetzung der Gummihülle.
Die Gummihülle des fertigen Fabrikates muß fol

gender Zusammensetzu,ng entsprechen:
Mindestens 33,3 % Kautschuk, der nicht mehr als

6% Harz enthalten darf,
höchstens 66,7~o Zusatzstoffe einschließlich Schwefel.
Von organischen Füllstoffen ist nur der Zusatz von

Zeresin (Paraffinkohlenwasserstoffen) bis zu einer Höchst
menge von 3% gestattet. Das spezifische Gewicht des
Adergummis soll mindestens 1,5 betragen.

Rote Färbung des Gummis ist mit Rücksicht auf
die "Normalien für isolierte Leitungen in Fernmelde
anlagen" nicht zulässig.

3. Verwendungsberelcb.
Der Verwendungsbereich ist für jede Leitungsart

besonders festgelegt.
Ist hierfür eine Spannung angegeben, so bedeutet

diese den höchsten Wert, den die Spannung zwischen
zwei Leitern oder einem Leiter und Erde annehmen darf.

11. Bauart und Prüfung der Leitungen.
1. Leitungen für feste Verlegung.

a) Gummiaderleitungen,
für Spannungen bis 750 V.

Bezeichnung: GA.
Die Gummiaderleitungen sind mit massiven Leitern in
Querschnitten von 1 bis 16 qmm, mit mehrdrähtigen
Leitern in Querschnitten von 1 bis 1000 qmm zulässig.

1) Zwischen der Vereinigun~ der Elektrizitätswerke
(Dresden-A. 14,Strehlener Straße 72) und den Firmen, die
Leitungsmaterial fabrizieren, besteht eine Vereinbarung dahin.
gehend, daß bei allen Fabrikaten durch Kennfäden ersichtlich
gemacht werden muß, von wem das Material stammt und ob
es den Vorschriften des Verbandes entspricht. Die Muster.
sammlung der Kennfäden kann von der Vereinigung der Elek
trizitätswerke zum Preise von 3 Mk. bezogen werden.

Diejenigen Leitungematerialien, die obenstehenden Bestim
mungen entsprechen, müssen einen weißen Kennfaden besitzen;
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Für die Bauar t der Leitungen gilt folgende Tabelle ;

Mindestzahl Stärke der
Kupfer- der Drähte bei Gummischicht

querschnitt mehrdrähtigen mindestens
in qmm Leitern mm

1~ 7 O~
1,5 7 0,8
2,5 7 1,0
4,0 7 1,0
6,0 7 1,0

10,0 7 1,2
16,0 7 1,2
25,0 7 1,4
35,0 19 1,4
50,0 19 1,6
70,0 19 1,6
95,0 19 1,8

120,0 37 1,8
150,0 37 2,0
185,0 37 2,2
240,0 61 2,4
310.0 61 2,6
400;0 61 2,8
500,0 91 3,2
625,0 91 3,2
800,0 127 3,5

1000.0 127 3,5

Die Gummihiille ist mit gummiertem Band bedeckt.
H ierüber befindet sich eine Umklöpplung aus Bau m
wolle, Hanf oder gleichwert igem Material, die in geeig
neter Weise imprägniert ist . Bei Mehrfachleitunge n
kann die Umklöpplung gemei nsam sein.

Die Leitungen müssen nach 24 st ündigem Liegen
un t er Wasser von nicht mehr als 250 C während eine r
halben Stunde einer Prüfspannung von 2000 V Wechsel
st rom oder 2800 V Gleichstrom widerstehen können.
Für die Gleichstromprüfu ng muß eine Stromquelle von
mindestens 2 kW benutzt werden.

b) Sp ezial - Gummiaderle i t ung en ,
für alle Spannungen,
Bezeichnung: SGA,

der die effektive Gebrauchsspannung beizufügen ist ,
z, B.

SGAl ' 10
3000 : •

Die Spezial-Gummiaderleitungen sind mit massiven
Leitern in Querschnitten von 1 bis 16qmm, mit mehr
drahtigen Leitern in Querschnitten von 1 bis 1000 gmm
zulässig. .

Die Gummihülle muß bei diesen Leitun gen aus
mehreren Lagen Gummi h ergestellt sein, deren Gesamt 
dicke mindestens den Werten der folgenden Tabelle
entsprechen muß.
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Stärke der Stärke der
Kupfer. Gummischicht Kupfer. Gummisohioht

quersohnitt mindestens querschnitt mindestens
in qmm mm in qmm mm

1,0 1,5 95,0 2,6
1,5 1,5 120,0 2,6
2,5 1,5 150,0 2,8
4,0 1,5 185,0 3,0
~ 1~ U~ ~

10,0 1,7 310,0 3,4
16,0 1,7 400,0 3,6
25,0 2,0 500,0 4,0
35,0 2,0 625,0 4,0
50,0 2,3 800,0 4,5
70,0 2,3 1000,0 4,5

Die Mindestzahl der Drähte bei mehrdrähtigen
Leitern ist dieselbe wie die in der Tabelle für GA
Leitungen angegebene.

Die Gummihülle ist mit gummiertem Band bedeckt.
Hierüber befindet sich eine Umklöpplung aus Baum
wolle, Hanf oder gleichwertigem Material, die in geeig
neter Weise imprägniert ist. Bei Mehrfachleitungen
kann die Umklöpplung gemeinsam sein.

Die Leitungen müssen nach 24-stündigem Liegen
unter asser von nicht mehr als 250 C während einer
halben Stunde einer Wechselstromprüfung gemäß nach
stehender Tabelle widerstehen können. .

Betriebsspannung Prüfspannung
1000 V 2000 V
2000 .. 4000 ..
3000 .. 6000 ..
4000 .. 8000 ..
5000 .. 9000 ..
6000 .. 10000 ..
7000 .. 12000 .,
8000 .. 13000 ..

10000 .. 15000 ..
12000 .. 18000 ..
15000 23000 ..
20000 .. 30000

c) Rohrdrähte,

für Niederspannungsanlagen, zur erkennbaren Ver
legung, die es ermöglicht, den Leitungsverlauf ohne
Aufreißen der Wände zu verfolgen.

Bezeichnung: RA
Rohrdrähte sind Gummiaderleitungen mit gefalz

tem, eng anliegendem Metallmantel (nicht Bleimantel).
die an Stelle der imprägnierten Umklöpplung eine me
nisch gleichwertige, isolierende Hülle .von mindestens
0,4 mm Wandstärke haben.

Rohrdrähte sind als Einfachleitungen in Quer
schnitten von 1 bis 16 qmm, als Mehrfachleitungen in
Querschnitten von 1 bis 6 qmm zulässig. Die Wand-
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stärke des Mantels soll mindestens 0,25 mm betragen.
Für den äußeren Durchmesser der Rohrdrähte gilt
folgende Tabelle:

Anzahl der Adern Außendurohmesser (über
und Querschnitt Faho gemessen) in mm

in mm nioht unter nioht über
1 ~3 6
1,5 5,4 6,2
2,5 6,4 7,2
4 6,8 7,6
6 7,2 8

10 8,2 9,2
16 9,2 10,2
2 x 1 8,3 9,3
2 X 1,5 8,7 9,7
2 x 2.5 10 11
2 X 4 10,5 11,5
2 X 6 11,5 12,5
3 x 1 8,7 9,7
3 X 1,5 9,2 10,2
3 X 2,5 10,5 11,5
3 X 4 11,5 12,5
3 X 6 12,5 13,5
4 X 1 9,5 10,5
4x 1,5 10 11
4 X 2,5 11,5 12,5

Die Rohrdrähte müssen einer halbstündigen Ein
wirkung eines Wechselstroms von 2000 V Spannung zwi
sehen - den Leitern und zwischen Leitung und Metall
mantel in trockenem Zustand widerstehen können.

d) Panzeradern ,
für Spannungen bis 1000 V.

Bezeichnung: PA
Panzeradern sind Spezialgummiaderleitungen mit

einer Hülle von Metalldrähten (Geflecht, Umwicklung),
die gegen Rosten geschützt sind. Bei Mehrfachleitungen
darf die Metallhülle gemeinsam sein.

Die imprägnierte Umklöpplung der SGA-Leitung
darf durch eine andere gleich wertige Schutzhülle, die als
Zwischenlage gegen das Durchstechen abgerissener
Drähte Schutz bietet, ersetzt sein.

Die Prüfung der fertigen PA hat mit 4000 V
Wechselstrom zwischen Leiter und Schutzpanzer bei
trockenem Zustand zu erfolgen.

2. Leitungen für Beleuchtungskörper.
a) Fassungsadern,

zur Installation nur in und an Beleuchtungskörpern 1)
in Niederspannungsanlagen.

Bezeichnung : FA
Die Fassungsader besteht aus einem massiven oder

mehrdrähtigen Leiter von 0,5 qmm oder 0,75 qmm

1) Als Zuleitungen nicht zulässig. Siehe § 18 der Brrich
tungsvorsohriften.
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Kupferquerschnitt. Bei mehrdrähtigen Leitern darf der
Durchmesser der einzelnen Drähte nicht mehr als 0,13 mm
betragen.

Die Kupferseele ist mit einer vulkanisierten Gummi
hülle von 0,6 mm Wandstärke umgeben. über dem
Gummi befindet sich eine Umklöpplung aus Baumwolle,
Hanf, Seide oder ähnlichem Material, das auch in ge
eigneter Weise imprägniert sein kann. Diese Adern
können auch mehrfach verseilt werden.

Eine Fassungs-Doppelader (Bezeichnung FA 2) kann
auch aus zweinebeneinander liegendennackten Fassungs
adern, die gemeinsam wie oben angegeben umklöppelt
sind, bestehen.

Die Fassungsadern müssen in trockenem Zustande
einer halbstündigen Durchschlagsprobe mit 1000 V
Wechselstrom widerstehen können. Bei Prüfung ein
facher Fassungsadern sind zwei 5 m lange Stücke zu
sammenzudrehen.

b) Pendelschnüre,

zur Installation von Schnurzugpendeln in Nieder
spannungsanlagen.

Bezeichnung ; PL
Die Pendelschnur hat einen Kupferquerschnitt von

O,75qmm.
Die Kupferseele besteht aus Drähten von höchstens

0,2 mm Durchmesser, die zweckentsprechend verseilt
sind. Die Kupferseele ist mit Baumwolle umsponnen
und darüber rillt einer vulkanisierten Gummihülle von
0,6 mm Wandstärke umgeben. Zwei Adern sind mit
einer Tragschnur oder einem Tragseilchen aus geeig
netem Material zu verseilen und erhalten eine gemein
same Umklöpplungl aus Baumwolle, Hanf, Seide oder
ähnlichem Material. Die Tragschnur oder das Trag
seilchen können auch doppelt zu beiden Seiten der
Adern angeordnet werden. Wenn das Tragseilchen aus
Metall hergestellt ist, muß es umsponnen oder um
klöppelt sein. Die gemeinsame Umklöpplung der Schnur
kann wegfallen, doch müssen die Gummiadern dann
einzeln umflochten werden.

Die Pendelschnüre müssen so biegsam sein, daß
einfache Schnüre um Rollen von 25 mm Durchmesser
und doppelte um Rollen von 35 mm Durchmesser ohne
Nachteil geführt werden können.

Die Pendelschnüre müssenI in trockenem Zustande
einer halbstündigen Durchschlagsprobe mit 1000 V
Wechselstrom widerstehen können.
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S. Leitungen zum AnscWuß ortsveränderlIcher Strom
verbraucher.

a) Gummiadersehn üre (Zimmerschnüre)
für geringe mechanische Beanspruchung in trockenen

Wohnräumen in Niederspannungsanlagen.
Bezeichnung: SA

Die Gummiaderschn üre sind in Querschnitten von
1 und 1,5 qmm zulässig. Die Kupferseele besteht aus
Drähten von höchstens 0,25 mm Durchmesser, die zweck
entsprechend verseilt sind. Sie ist mit Baumwolle um
sponnen ; darüber befindet sich die wasserdichte vulka
nisierte Gummihülle.

Jede Ader muß über der Gummihülle einen Schutz
aus Fasermaterial (Garn, Seide, Baumwolle oder ähn
lichem) erhalten. Bei Einleiterschnüren oder verseilten
Mehrfachschnüren muß dieser Schutz in einer Um
klöpplung bestehen.

Runde oder ovale Mehrfachschnüre müssen außer
dem eine gemeinsame Umkl öpplung erhalten.

Für die Spannungsprüfung gelten die Bestimmungen
über Gummiaderleitungen .

b) Werkstatt schnüre,
für mittlere mechanische Beanspruchung in Werkstätten

und Wirtschaftsräumen in Niederspannungsanlagen.
Bezeichnung: WK

Die Werkstattschnüre sind in Querschnitten von
1 bis 16 qmm zulässig.

Die Bauart des Kupferleiters ist die gleiche wie bei
den Gummiaderschnüren, jedoch ist bei Querschnitten
über 6 qmm ein Drahtdurchmesser von 0,4 mm zulässig.

Die Gummihülle jeder einzelnen Ader ist mit
gummiertem Band zu umwickeln; zwei oder mehr
solcher Adern sind rund zu verseilen und mit einer
dichten Umklöpplung aus F asermaterial zu versehen.
Darüber ist eine zweite Umklöpplung aus besonders
widerstandsfähigem Material (Hanfkordel oder dergl.)
anzubringen.

Erdungsleiter müssen aus verzinnten Kupferdrähten
von höchstens 0,25 mm Durchmesser verseilt sein. Sie
sind innerhalb der inneren Umklöpplung anzuordnen.

Für die Abmessungen gilt folgende Tabelle:
Kupfer- Stärke der Gummi. Querschnitt des

quersehnitt schicht mindestens Erdungsleiters
in qmm mm in qmm

1,0 0,8 1,0
1,5 0,8 1.0
2,5 1,0 1,0
4,0 1,0 2,5
6,0 1,0 2,5

10,0 1,2 4,0
1M 1~ ~O
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Für die Spannungsprüfung gelten die Bestimmungen
über die Gummiaderleitungen.

c) Spezialschnüre,
für rauhe Betriebe in Gewerbe, Industrie und Land

wirtschaft In Niederspannungsanlagen.
Bezeichnung : SGK und SK

Die Spezialschnüre sind in Querschnitten von 1
bis 16gmm zulässig. Die Bauart des Kupferleiters ist
die gleiche wie bei den Gummiaderschnüren.

Für die Wandstärke der Gummihülle gilt die ent
sprechende Tabelle über die Werkstattschnüre.

SGK: Die Gummihülle der einzelnen Adern ist mit
gummiertem Band zu umwickeln; zwei oder mehr solcher
Adernsind zu verseilen und mit Gummi so zu umpressen,
daß alle Hohlräume ausgefüllt sind und die Gummi
umpressung an der schwächsten Stelle mindestens
dieselbe Wandstärke hat, wie die Gummihülle der ein
zelnen Adern. Die Zusammensetzung des Gummis dieser
Umpressung muß den unter A, I, 2 gegebenen Bestim
mungen entsprechen.

SK: Die gemeinsame Gummiumpressung kann fort
fallen, wenn die Gummihülle der einzelnen Adern min
destens die für Spezialgummiaderleitungen vorgeschrie
bene Bauart und Dicke besitzt.

über der gemeinsamen Gummipressung der ~GK

Ausführung bzw. über den rund verseilten Spezial
gummiadern der SK-Ausführung ist ein gummiertes
Band und darüber eine Umklöpplung aus Fasermaterial
anzubringen, hierüber eine zweite Umklöpplung aus
besonders widerstandsfähigem Material (Hanfkordel oder
dergl.). Die zweite Umklöpplung kann auch durch
gut biegsame Metallbewehrung (nicht Drahtbeklöpp
lung) ersetzt sein.

Für Bauart und Abmessungen der Erdungsleiter
gelten die entsprechenden Bestimmungen über Werk
stattschnüre. Die Erdungsleiter können auch in Form
eines die Leitung umgebenden Geflechtes oder einer
Umwicklung unmittelbar .unter der inneren Umkl öpp
lung angebracht werden, jedoch muß hierbei die Bieg
samkeit der Le itung gewahrt bleiben. Der Gesamt
querschnitt muß auch in diesem Falle mindestens die
angegebenen Werte besitzen.

Für die Spannungsprüfung geltendie Bestimmungen
über Gummiaderleitungen.

d) Hochspannungsschnüre,
für Spannungen bis 1000 V.

Bezeichnung: HK.
Die Hochspaunungsschniire sind in Querschnitten

von 1 bis 16 gmm zulässig. Die Bauart derKupferleiter
ist die gleiche wie bei den Gummiaderschnüren. .
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Die Gummihülle der einzelnen Adern entspricht
in Bauart und Dicke mindestens der Gummihülle der
Spezialgummiaderleitungen. .

Die Gummihülle der einzelnen Adern ist mit gum
miertem Band zu umwickeln. Zwei oder mehr solcher
Adern sind zu verseilen und mit Gummi so zuumpressen,
daß alle Hohlräume ausgefüllt sind und die Gummi
umpressung an der schwächsten Stelle mindestens die
selbe Wandstärke hat, wie die .Gummihülle dereinzelnen
Adern. Die Zusammensetzung des Gummis dieser
Umpressung muß den unter A, I, 2 gegebenen Bestim
mungen entsprechen.

Für die Teile über der gemeinsamen Gummi
umpressung gelten die entsprechenden Bestimmungen
über Spezialschnüre.

Die Hochspannungsschnüre müssen nach 24 stün
digem Liegen unter Wasser von nicht mehr als 25 0 C
während einer halben Stunde einer Prüfspannung von
4000 V Wechselstrom widerstehen können.

e) Leitungstrossen,
geeignet zur Führung über Leitrollen und Trommeln.

Bezeichnung: LT.
(Kranleitungen, Abteufleitungen, Schießleitungen und

dergI., ausgenommen Pflugleitungen.)
Leitungstrossen sind bewegliche Leitungen für

solche Anwendungsgebiete, wo ein häufiges Auf- und
Abwickeln der Leitungen betriebsmäßig stattfindet.
Sie sind nur mit mehrdrähtigen Kupferleitern in den
normalen Querschnitten von 2,5 qmm bis 150qmm
zulässig. Die Einzeldrähte dürfen bis zum Querschnitt
von 50 qmm nicht über 0,8 mm Durchmesser, bei größe
ren Querschnitten nicht über 1,2 mm Durchmesser
haben. Verbindungen müssen in der Weise hergestellt
sein, daß die Drähte einzeln verlötet und die Lötstellen
versetzt werden. Bei Querschnitten über 10 qmm
muß der Leiter mehrlitzig sein. Der Drall darf bei
einzelnen Litzen nicht mehr als das 12- bis 15 fache des
Litzendurchmessers betragen, bei mehrlitzigen Leitern
nicht mehr als das 11 fache des Gesamtdurchmessers.

Die Isolierung der Adern soll in Leitungstrossen
für Spannungen bis 250 V mit der der GA-Leitungen ,
in solchen für mehrals 250 V mit der der SGA-Leitungen
übereinstimmen.

Leitungstrossen dürfen keinen Bleimantel haben 1);
sie sind mit einer bei Mehrfachleitungen gemeinsamen
Umhüllung oder Bewehrung zu versehen, diehinreichend
biegsam und so widerstandsf ähig ist, daß sie bei der
vorgesehenen Beanspruchung keine mechanische Ver-

1) Für Abteufkabel, die über Le itrollen und Trommeln
geführt und selten bewegt werden, sind bis auf weiteres Blei.
mäntel zulässig.
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letzung erleidet. Für Spannungen über 250 V ist nur
zur Erdung"geeignete Metallbewehrung zulässig. Eine
Umklöpplung mit Drähten von weniger als 0,5 mm
Durchmesser gilt nicht als ausreichende Metallbewehrung.
Bei Leitungstrossen, die "sich selbst tragen müssen,
sind entweder Drahtseile einzulegen, oder die Beweh
rung kann als Träger verwendet werden. Die strom
führenden Leiter selbst sind nicht als tragende Teile
in Rechnung zu setzen 2). DieFestigkeit der tragenden
Teile ist hierbei so zu bemessen, daß das Gesamtgewicht
der freihängenden Leitung und der daran hängenden
Teile mit fünffaeher Sicherheit getragen werden kann ;
die tragenden Teile sind so zu gestalten oder anzu
ordnen, daß die freihängende Trosse sich nicht durch.
Aufdrehen verändern kann. Zwischen Leitungsadern
und Bewehrung muß außer der Beklöpplung ein Schutz
polster aus feuchtigkeitsbeständigem Material ange
bracht werden, dessen Stärke einschließlich der Be
klöpplung der Isolationsdicke gleichkommt. Mit einer
gleichstarken Hülle aus entsprechendem Material sind
Tragseile zu umgeben. Tragseile müssen aus Einzel
drähten von höchstens 0,8 mm Durchmesser ver
seilt sein.

Erdungsleiter in beweglichen Leitungstrossen sollen
aus Kupfer bestehen und einen Querschnitt von min
destens 4 qmm haben").

Bei Spannungen von mehr als 250 Volt sind Prüf
und Hilfsdrähte unzulässig.

Für die Prüfung der Leitungstrossen gelten die Vor
schriften für die Prüfung von GA- und SGA-Leitungen,
wobei als Betriebsspannung stets die Spannung zwischen
zwei Adern anzusehen ist .

Leitungstrossen in Betriebsstätten und Lager
räumen mit ät zend en Dünsten müssen gegen chemische
Beschädigungen tunlichst geschützt sein.

B. Bleikabel.

I. Gummibleikabel.
Für Gummibleikabel sind je nach Spannung normale

GA-Leitungen oder SGA-Leitungen zu verwenden.
Mehrleiter-Gummibleikabel sind als verseilte Kabel aus
solchen Leitungen herzustellen. Bei Einfachkabeln kann
die Umklöpplung der GA-Leitungen durch eine zweite
Bandbewicklung ersetzt sein. Bei Mehrfachkabeln kann
die Beklöpplung der einzelnen Adern fortfallen; die
Adern müssen indes nach der Verseilung mit einem
imprägnierten Bande umgeben werden. Bleimantel und

2) Bei Schießleitungen ist es zulässig, den Leiter als Trag.
organ auszubilden.

3) Sieheauch die "Leitsätze fürSchutzerdungen", Anhang 2
dieses Buches. S. 229, sowie "ETZ" 1913, S. 691 und 1914.
S. 400 und 604.
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Bewehrung müssen bei Einleiterkabeln der Tabelle I,
bei Mehrleiterkabeln der Tabelle Irr entsprechen. Bei
mit Metall umklöppelten Gummibleikabeln werden Vor
schriften, betreffend die Hülle über dem Bleimantel,
nicht erlassen.

Adern und fertige Kabel sind nach den Bestim
mungen für GA-Leitungen und SGA-Leitungen zuprüfen.
Für die zulässige Belastung sind die Tabellen unter C
maßgebend.

11. Papier- oder Faserstoff-Bleikabel
1. Einleiter-Glelchstrom-Bleikabel mit und ohne Prüldraht

bls '160 V.

Einfache Gleichstrom-Bleikabel müssen der Kon-
struktionstabelle I entsprechen, und zwar gelten für

a) blanke Bleikabel die Spalten 1 bis 5,
ß) asphaltierte Bleikabel die Spalten 1 bis 6,
r) armierte asphaltierte Bleikabel die Spalten 1

bis 9.
Die Prüfspannung beträgt für alle drei Arten

1200 V Wechselstrom. Die Kabel dürfen bei einhalb
stündiger Prüfung in der Fabrik nicht durchschlagen.

Besteht der Leiter aus Aluminium anstatt aus
Kupfer, so sind nur die- normalen Querschnitte von
4 qmm an aufwärts zulässig; die Bauart der Kabel ist
dieselbe.

2. Konzentrische und verselIte Mehr1elter-Bleikabel mit
und ohne Prüfdraht.

Die Drähte der Außenleiter bei konzentrischen
Mehrleiterkabeln sind derart zu wählen, daß dieselben
einen möglichst geschlossenen Leiter bilden. Schwächer
als 0,8 mm Durchmesser dürfen die Drähte jedoch nicht
sein.

Konzentrische Mehrleiterkabel sind nur für Span
nungen bis 3000 V zulässig.

Prüfdrähte sind nur in Kabeln für Spannungen bis
750 V zulässig.

Die Prüfspannungen der Kabel werden wie folgt
festgesetzt:

Die Spannung bei der Prüfung in der Fabrik soll
das Doppelte, jene bei der Prüfung nach fertiger Ver
legung das 1,25fache der Betriebsspannung betragen.

Den Bedingungen ist genügt, wenn die Kabel in
der Fabrik nach einhalbstündiger Prüfung und im fertig
verlegten Netz nach einstündiger Prüfung mit den vor
geschriebenen Spannungen in Wechselstrom- bzw. bei
den Dreifachkabeln in Drehstromschaltung nicht durch
schlagen.

Für den Aufbau des Kupferleiters und der Isolier
hülle von Kabeln für Spannungen bis 750 V gilt
Tabelle H.

Weber, Erläuterungen. 12. Aufl, 16
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Prllf· IaoUerhl1lle
HlndeaW.hl der DrAhte • drAhte tIlr Kabel bla

Kupfer- 750 V .

quer- des Innen- In M1ndest-
.chulU

leiten bei kon· Jedem Quer- starke
zentrischen krela- zwt-

der Kabeln fOr- . schnitt sehen
~lnJlel·

migen • der Mate· den
Kabel Leiter Kupfer- rial Leitern

leiter bei den und zwt-
ohne mit ver- seele sehen
Pr\l1. Prl1f. sel1ten Leiter

qmm drlhte drlhten Kabeln qmm und Blei

1 - - 1

I
2,3

1,5 - - 1 2,3..
2,5 - - 1 °tlO 2,3
4 - - 1 '8= 2,3
6 - - 1 . e 2,3.. °

10 1 - 1 o ·~ 2,3-aC;
16 1 3 7 ~iE

2,3
25 7 6 7

~~
2,3

35 7 6 7 2,3
50 19 6 19 " " 2,3

.~~70 19 13 19 ,"" 2,3
95 19 13 19 1 ~e

2,3
120 19 13 19 8 " 2,3
150 19 18 37 ':1 2,3
185 37

I
26 37 :;I. 2,5

240 37 29

\

37 Cl.

\

2,5
310 37 36 61 2,8
400 37 36 - 2,8

Tabelle III.
-

Durch· Be· Be-
DlIlIIlIer der Bleimantel splnnung BlechstArke deokung
Kabelseele der

unter des der Beweh-
dem Blel-

I
Blei-

Bewehrung rung;einfach doppelt mantelsmantel Dicke In
mm mm mm mm mm mm

bis 10 1,5 2 x O,9 2 2xO,8 2.. 12 1,6 2x O,9 2 2xO,8 2

"
14 1,7 2X1,0 2 2xO,8 2

" 16 1,7 2 X l ,1 2 2xO,8 2

" 18 1,8 2 x 1,1 2 2xO,8 2

"
20 1,9 2 x 1,1 2,5 2x l ,0 2

"
23 2,0 2 x l,2 2,5 2x l ,0 2

"
26 2,1 2 x 1,2 2,5 2 x 1,0 2

"
29 2,2 2x l,2 2,5 2 X l ,0 2

"
32 2,3 2xl ,3 2,5 2 X l,0 2

" '35 2,4 2X l ,3 2,5 2 x 1,0 2

"
38 2,6 2x 1,3 3 2 Xl ,0 2.. 41 2,7 2 X 1,4 3 2 x l,0 2.. 44 2,8 2xl ,4 3 2xl,0 2

" 47 3,0 2x l,5 3 2 x l,Q 2

" 50 3,2 2x 1,6 3 2x 1,0 2

"
54 3,2 2>< 1,6 3 2 x l ,0 2.. 58 3,4 2xl,7 3 2x1 ,0 2.. 62 3,4 2 x l,7 3 2 Xl,O 2.. 66 3,6 2x 1,8 3 2 x l,0 2

"
70 3,6 2 x 1,8 3 2x l,0 2

16*



Quersohnitt

in qmm
0,50
0,75
1
1,5
2,5
4
6

10
16
25
35
50
70
95

120
150
185
240
310
400
500
625
800

1000
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Die Stärken der Isolierschichten zwischen den
Leitern unter sich und 'zwischen den Leitern und Blei
werden bei den Kabeln höherer Spannungen, also über
750 V, dem Ermessen des Fabrikanten üb erlassen.
Keinesfalls dürfen die Stärken geringer sein, als für die
Kabel für 750 V festgelegt ist.

Für die Stärke der Bleimäntel und der Eisenband
bewehrung gilt Tabelle In.

Die Bespinnung über der Bewehrung muß derart
ausgeführt werden , daß eine gute Deckung vorhan
den ist.

Bestehen di e Leiter aus Aluminium anstatt aus
Kupfer, so sind nur die normalen Querschnitte von
4 qmm an aufwärts zulässig; die Bauart der Kabel ist
dieselbe.

C. Belastungstabellen für isolierte Leitungen.

I. Kupferleitungen.
1. Belastungstabelle für gummUsolierte Leitungen.

Höchste dauernd zul ässige
StromstärkeI) pro Lei ter

in A.
7,5
9

11
14
20
25
31
43
75

100
125
160
200
240
280
325
380
450
540
640
760
880

1050
1250

Bei intermit tierendem Betriebe ist die zeitweilige
Erhöhung der Belastung über die Tab ellenwer t e zulässig,
sofern dadurch keine größere Erwärmung a ls bei der der
Tabelle entspre ch enden Dauerbelastung entsteht.

1) Bei Auswahl der Sicherung jijt § 201 der "Errichtungs.
vorsohriften" zu beachten.



Beleetungatabelle für Bleikabel. 245

2. BelaShmgstabelle lür BleikabeI.

Höchste dauernd zulA88lge 8 tromstilrke In A.')
bel Verlegung Im Erdboden

Quer- Konzentr.
~.!l VerseUte Versellte VerseUle ~.!!l . '"schnitt .s..c 3", sZ"S"i) Zweilelter- Drellelter- Vlerlell<lr· 'i-

~:8i:!'" kabel bis kabel bla kabel bis ::I ..
- cl .. '"i"l.:< ~ cl S'=tOl""
750 3000 110000 3000 110000 3000 110000 8000 8000

qmm V V . V V V V V V V

1 24 19 - 17 - 16 - - I -
1,5 31 25 - 22 - 20 - - -
2,5 41 33 - 29 - 26 - - -
4 55 42 - 37 - 34 - - -
6 70 53 - 47 - 43 - - -

10 95 70 65 65 60 57 55 70 55
16 130 95 90 85 80 75 70 90 75
25 170 125 115 110 105 100 95 120 100
35 210 150 140 135 125 120 115 145 120
50 260 190 175 165 155 150 140 180 150
70 320 230 215 200 190 185 170 220 185
95 385 275 255 240 225 220 205 270 220

120 450 315 290 280 260 250 240 310 255
150 510 360 335 315 300 290 275 360 290
185 575 405 380 360 340 330 310 405 3aO
240 670 470 - 420 - 385 - 470 385
310 785 545 - 490 - 445 - 550 455
400 910

~ I =
570 - - - 645 530

500 1035 - - - - - -
625 1190 - - - - - -
800 1380 - ! - - - - - -

I
-

1000 1585 - I - - - - - - -

Bei Verlegung von Kabeln in Luft oder bei Anord
nung in Kanälenunddergleichen , Anhäufungvon Kabeln
im Erdboden oder ähnlichen ungünstigen Verhältnissen
empfiehlt es sich, die Belastung auf % der in der Tabelle
angegebenen Werte zu ermäßigen") .

Der Tabelle ist eine übert emperatur von 25 0 C bei
Dauerbelastung und die übliche Verlegungstiefe von
et wa 70 cm zugrunde gelegt.

Sie gilt , solange nicht mehr als zwei Kabel im
gleichen Graben nebeneinander liegen. Gesondert ver 
legte Mittelleiter bleiben hierbei unberücksichtigt .

Bei intermittierendem B etriebe ist die zeitwei lige
E rhöhung der Belastung über di e Tabellenwerte zulässig ,
sofern dadurch keine größere Erwärmung als bei der der
Tabelle entsprechenden Dauerbelastung entsteht.

1 ) Be i Auswahl der Sicherung ist § 20 1 der "Errich tungs 
v orschriften" zu beachten,

2) In Bergwerken unter Tage sind Kabel, die in der
Sohle verlegt sind, zu behandeln wie im Erdboden verlegte

K abel.



Querschnitt
in qmm

4
6

10
16
25
35
50
70
95

120
150
185
240
310
400
'500
625
800

1000
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11. Aluminiumleitungen.
1. Belastungstabelle für Im Erdboden verlegte Einlelter

kablll mit Aluminiumleiter für Gleichstrom bis 750v.
Höchste dauernd zu
lässige Stromstärke1)

in A.
42
55
75

100
130
160
200
245
295
345
390
440
515
600
695
795
910

1055
1210

1) Vgl. die Anm. zu C. I, 1.



4. Normalien für Freileitungen.
Gültig ab 1. Januar 1914.

I. Leitungen.
80) Geltungs bereich.

Von den folgenden Bestimmungen werden alle 1)
Freileitungen betroffen. Ausgenommen sind Fahr
leitungen für Bahnen 2), sowie alle Hausanschlüsse an
Niederspannungs-Leitungen für Stützentfernungen bis
einschließlich 20 m und Anschlüsse für Straßenbeleuch
tung für Niederspannung.

b) Normale Querschnitte.
Als kleinster Querschnitt ist für Metalle mit mehr

als 7,5 spezifischem Gewicht 10 qmm, für Metalle mit
weniger als 7,5 spezifischem Gewicht 25 qmm erlaubt.
Die Leitungen sollennach folgenden Normen 3) hergestellt
werden :

Querschnitt Drahtdurch· SeUdurch·
(Nennwert) Drahtzahl messer mm messer mm

qmm (Nennwert) (Nennwert d)

10 1 (massiv) 3,5 -
16 1

"
4,5 -

16 7 (verseilt ) 1,7 5,2
25 7

"
2,1 6,5

35 7
"

2,5 7,7
50 14

"
2,1 9,2

70 19
"

2,1 10,9
95 19

"
2,5 12,7

120 19
"

2,8 14,2
150 30

"
2,5 15,U

185 37
"

2,5 17,7
240

I
37

"
2,8 20,1

310 61
"

2,5 22,9

Die Schlaglänge soll das 12- bis 15 fache des äußeren
Seildurchmessers betragen.

Die "Normalien für Freileitungen" sind 1913 durch
eine besondere Kommission des V. D. E. neu aufgestellt wor
den, die auch die folgenden Erläuterungen verlaßt hat :

1) Auch Leitungen aus isolierten Drähten fallen darunter.
2) Die grundsätzliche Verschiedenheit der Anwendungsart

von Fahrleitungen gegenüber anderen Freileitungen (z. B. in
bezug auf die Drahtdurchmesser) ließ es notwendig erscheinen,
künftig die Material. und Berechnungsvorschriften der beiden
Gebiete völlig zu trennen.

3) Massive Leitungen sind durch dynamische Beanspru
chungen unter Zug so stark gefährdet, daß Leichtmetalle als
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c) Mat eri al.

1. Nor m a.l e s Ma t er ial ' }: Als normales Material
gelten Kupfer und Aluminium 5), deren Beschaffenheit
folgenden Bedingungen entspricht :
_.. .- .- . ---- -

mm Durchmesser
Zuglast in kg,
die mindestens Widerstand in
1 Minute lang Ohm/km beiwirken soll,

Grenzwerte ohne zum 20 0 C höchstens

~I
Bruch zu führen

wert Alu ml- Alumi-von bis Kupfer nium Kup fer nium

1,7 1,70 1,7 5 90 - 8,0 -
2,1 2,1 2,2 140 60 5,2 9,0
2,5 2,5 2,6 200 85 3,7 6,4
2,8 2,8 2 ,9 250 105 3,0 5,0
3,5 3,5 3,6 380 - 1,85 -
3,5 4,5 4,6 600 - 1,15 -

Außerdem sollen die Drähte bei dem F es t igkeitsver
such in Form eines ausgeprägten Fließkegels zerreiß en").

massive Leiter überhaupt n icht mehr zugelassen werden konn
ten. Nur Metalle mit mehr als 7,5 spezifischem Gewicht , wie
K upfer, Bronzen usw., dürfen unter gewissen Vorsichtsmaß.
regeln (siehe Absatz c) in Einzeldrähten aufgehängt werden .
Als kleinster Querschnitt ist für Schwermetalle 10 qmm, für
Leichtmetalle 25 qmm erlaubt. Die normalen Seilkonstruk
tionen sind aus dem Wunsch entstanden, erstens möglichst
wenig Drahtsorten zu ben ötigen, und zweitens deren Dimen
sionen in ein Gebiet zu verlegen, in dem nach den Erfahrungen
der Fabrikanten bei dem normalen Arbeitsverfahren einerseits
genügende Fest igkeit ge währleistet und andererseits noch nicht
übermäßige Einbuße an Zäh igkeit zu befürchten ist.

4) Als normales Material für Freileitungen waren die
jenigen elementaren Metalle anzusehen, deren physikalische Be.
schaffenheit als völlig erforscht und nur in engen Grenzen
...ariabel gelten konnte, al so Ku pfer und Aluminium.

Bei gegebenem Drahtdurchmesser erschien der Stoff dur ch
den Leitungswiderstand , sein Bearheitungszustand und damit
sein im Betrieb nutzbares Tragvermögen dur ch d ie Bruchlast
zur Genüge definiert. Um Zweifel über die Meßmethode aus
zuschließen, wurde bestimmt, daß die vorgeschriebene Minde st
zuglast mindestens eine Minute lang wirken müsse, ehe sie
zum Bruch führe. Die im Betrieb höchstens zulässigen Zug.
spannungen für Kupfer und Aluminium sind in erster Linie
nach den praktischen Erfahrungen im Leitungsbau während
der letzten J ahre ge wählt unter Berücksichtigung der te chno
logischen Gesichts p unk te. Die Sicherheit massiver Kupfer
drä hte ist absichtlich etwas größer gewählt als die verseilter
Drähte.

5) Bei Aluminium wird vor chemischen Einflüssen (z. B.
Rauchgasen usw.) gewarnt. Es ist in Industriegegenden und
an der Meeresküste Vorsicht gehoten.

6) Als ausgeprägt soll ein Fließkegel gelten, wenn er
mindestens 30% Querschnittverjüngung enthält. Dieser Zähig-
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Die im Anhang gegebenen Montagetabellen beruhen
auf der Annahme, daß im ungünstigsten Belastungsfall
(vgl. Abs~tz d)

massive Kupferleiter mit 12 kg pro qmm,
Kupferseile mit 16kg pro qmm,
Aluminiumseile mit 7 kg pro qmm

Zug gespannt seien. Diese Grenzwerte sind auch dann
einzuhalten, wenn in Ausnahmefällen Kupfer oder
Aluminium mit anderen als den in den Montagetabellen
genannten Spannweiten verlegt werden.

2. Anderes Material '): ' Anderes Material (auch
Kupfer und Aluminium mit besonderen Eigenschaften)
ist unter den Beschränkungen des Absatzes b zugelassen
mit der Maßgabe, daßdie Zugspannung im ungünstigsten
Belastungsfall (vgl. Absatz d) für massive Drähte ein
Drittel, für Seiledie Hälfte der Streckgrenze nicht über
schreiten darf. Als Streckgrenze ist diejenige Zugspan
nung zu verstehen, die eine Minute lang aufdasMaterial
wirken kann, ohne eine mehr als 0,2 %der Meßlänge
betragende bleibende Dehnung zu erzeugen.

Außerdem sollen die Drähte bei dem Festigkeits
versuch in Form eines ausgeprägten Fließkegels zer
reißen 6).

d) Festigkeitsrechnungen.

Den Festigkeitsrechnungen ist das eine Mal eine
Temperatur von - 200 C ohne zusätzliche Belastung,

keitsnachweis wurde als Ersatz der früheren Dehnungsmessung
eingeführt, weil als Dehnung hartgezogener Drähte in der Regel
nur eine winzige wirkliche gleichförmige Längnng, daneben
aber hauptsächlich der prozentuale Längenanteil des Fließkegels
auftritt. Die Existenz des Fließkegels konnte also als das
einfachere Bewertungsmittel direkt herangezogen werden. 30 %

Querschnittsverjüngung ist eine Erscheinung. die sich dem Auge
nach kurzer Ubung einprägt. Es wird sich also sogar die
Messung in der Mehrzahl der Fälle erübrigen, zumal die tat
sächliche Querschnittsverjüngung der zähen Metalle 30°10 merk.
lieh zu übersteigen pflegt und somit zuverlässige Schätzungen
ermöglicht.

7) Andere Leitungsmaterialien, also Legierungen, wie Bron
zen, Hartaluminium, Bimetalle usw., sind zwar zugelassen und
grundsätzlich denselben Festigkeitsrechnungen unterworfen wie
Kupfer und Aluminium; nur wird ausdrücklich in bezug auf
Zähigkeit und chemische Beständigkeit zur Vorsicht gemahnt.
Dies gilt auch für Kupfer und Aluminium mit besonderen
Eigenschaften, z, B. mit ungewöhnlich hoher Festigkeit, weil
die Verfestigung unter Umständen auf Kosten der Zähigkeit
zu weit getrieben sein kann.

Leitungen, welche stark angreifenden Dämpfen ausgesetzt
sind, können bei Verwendung sehr feindrähtiger Litzen unter
Umständen gefährdet sein. Daher wird es sich empfehlen,
solche Leitungen nicht unter 35 qmm Querschnitt zu machen,
damit die einzelnen Drähte mindestens 2,5 mm Durchmesser
erhalten, und ein Seil von 50 qmm statt 14litzig 7litzig aus
zuführen.
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das andere Mal eine Temperatur von - 5 0 C und eine
zusätzliche Belastung, hervorgerufen durch Wind resp.
Eis, zugrunde zu legen. Diese Zusatzlast il?t hierbei
gleich (190+ 50 X d) g pro m Leitungslänge ein
zusetzen, wobei d den Leitungsdurchmesser, bei iso
lierten Leitungen den Außendurchmesser in mm be
deutet. In keinem dieser Fälle darf die Beanspruchung
des Leitungsmaterials die unter c) festgesetzte Höchst
beanspruchung überschreiten8). Für blanke 9) Kupfer
und Aluminiuml eitungen dürfen die Züge und Durch
hängedie Grenzwerte der imAnhang beigefügten Tabellen
nicht überschreiten. Liegen die Stützpunkte nicht auf
gleicher Höhe, so gelten dieselben Grenzwerte mit der
Maßgabe, daß unter Spannweite die Entfernung der
Stützpunkte, h 0 r i z 0 n t al gemessen, und unter Durch
hang der Abstand zwischen der Verbindungslinie der
Stützpunkte und der dazu parallelen Tangente an
die Durchhangslinie, v er tikal gemessen, verstanden
wird1o).

e) Leitungsverbindung en.

Leitungsverbindungen müssen mindestens 85%
der Festigkeit der zu verbindenden Leitungen besitzen.

"S) Die Erfahrung der letzten Jahre lehrt , daß die alte
Berechnungsregel, d ie ein Vielfaches des Querschnittes als Zu.
satzlast bei - 5 0 C annahm, zur Sicherung kleinerer Quer.
schnitte nicht gen üg te , die großen Querschnitte jedoch zu un
günstig belastete. Selbst die Annahme von Proportionalität
zwischen Zusatalast, und ,/ q ist nur für den Winddruck richt ig,
für Eis, Schnee und Reif jedoch immer nooh bei kle inem q
zu günstig. Da D rahtbrüche bei 35 qmm Querschnitt infolge
Überlastung durch Ei slast oder Winddruck ni cht bekann t
wurden, so wurde für d iesen Querschnitt d ie frühere Zusatz·
lait als ungefähr r ichtig angenommen.

Es wurde nun eine empirische Formel, welche die un
günstigsten Fälle fü r Eis und Wind einbegriff, aufgestellt,
die für stärkere Querschnitte (50 qmm und darüber) eine
geringere Zusatzlast ergibt, für die kleineren Quersohn itte da.
gegen eine größere Sioherheit bietet. Obige Formel erg ibt für
Kupferleitungen eine Gewichtsvermehrung durch Zusatzlast,
welche z. B. bei 95 qmm Leitungsquerschnlt.t das Doppelte,
bei 16 qmm das Vlerfsohe, bei 10 qmm sogar das Seohsfache
des Eigengewichtes beträgt, während diese Gewichtsvermehrung
nach den bisherigen Normalien bei allen Quersohnitten dem
2,65fachen Eigengewicht entsprach.

Bei Leitungen verschiedenen Qnerschnittes auf einem
Gestänge sind die Leitungen nach dem Durchbang des schwäch
sten Querschnittes zu spannen, sobald die gegenseit ige Lage
der Drähte ein Zusammenschlagen derselben m öglich er
scheinen läßt.

9) Bei Berechnung von Freileitungen mit wetterfester
Schutzhülle ist das Mehrgewioht entsprechend zu berück
sichtigen.

10) Die Definition der Spannweite x und des Durch-
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Verbindungen mit kleinerer Festigkeit, sowie Lötver
bindungen müssen von Zug entlastet sein 11).

f) Fernsprechleitungen.
Bezüglich Fernsprechleitungen, die an einem Frei

leitungsgestänge für Hochspannung verlegt sind, siehe
§ 20 und 22 der Errichtungsvorschriften (insbesondere
§ 22 i und k).

11. Gestänge.

a) Allgemeines.
Die Maste sind zu berechnen für den Spitzenzug

und außerdem für den in der gleichen Richtung auf den
Mast selbst entfallenden Winddruck. Unter Spitzen
zug versteht man den auf die Mastspitze bezogenen
in einer der Hauptachsen angreifenden nutzbaren Zug.

Der Spitzenzug der Tragmaste wird. durch den in
horizontaler Richtung rechtwinklig zur Leitungsebene
auf die halbe Länge sämtlicher Leitungen 12) der beiden
Nachbarfelder wirkenden Winddruck bestimmt. In der
Leitungsrichtung müssen die Maste mindestens 74

dieses Zuges aufnehmen können. Tragmaste sind nur
in gerader Linie oder bis zur Abweichung von 50 zu
lässig.

Als Spitzenzug der Eckmaste für Richtungsände
rungen über 200 ist die Resultierende aus den größten
Leitungszügen einzusetzen. Für kleinere Richtungs
änderungen gilt der Spitzenzug für 20 0 Abweichung.

Als Spitzenzug der Abspannmaste sind 2/3 des

hangs f bei Stützpunkten verschiedener Höhe ergibt sich aus
der folgenden Abbildung.

f = fist am Mast abzutragen.

11) Die Vorschrift, daß die Leitungsdrähte nicht un
mittelbar durch Lötung miteinander verbunden werden dürfen,
wenn die Lötstelle nicht von ZUlI: . entlastet ist, reohtfertigt
sich durch den Umstand, daß die F estigkeit durch die bei der
Lötung eintretende Erwärmung erheblich verringert wird, so
daß ohne Entlastung schwache Stellen in der Leitung vor
handen eein würden, die zum Bruch führen können.

Bezüglich der Gefahr durch Kontakt verschiedener Metalle
siehe Erläuterung 25.

12) Etwa vorhandene Prelldrähte sind einzurechnen.
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größten einseitigen Leitungszuges einzusetzen 13). Für
Endmaste ist der ganze Zug zu berücksichtigen.

b) Holzgestänge 14).

Einfache Holzmaste für Niederspannungsleitungen
müssen mindestens 13 em, solche für Hochspannungs
leitungen mindestens 15 cm Zopfstärke aufweisen. Bei
A-Masten und gekuppelten Stangen ist eine Herabset
zung der Zopfstärke bis auf 12cm zulässig.

Die Beanspruchung der Maste darf bei impräg
nierten oder gegen Fäulnis in anderer Weise geschützten
Stangen oder bei solchen aus besonders widerstands
fähigen Holzgattungen (wie z, B. Lärche) HO kgjgcm,
bei nicht imprägnierten Weichholzstangen 80 kg/qcm
nicht überschreiten. Die gleichen Werte sind auch der
Berechnung zusammengesetzter Stützpunkte (A-Maste,
Doppelmaste usw.) zugrunde zu legen 15).

Bei Berechnung der Maste ist der Winddruck mit
125kgfqm senkrecht getroffener Fläche der Leitung
und der Konstruktionsteile anzunehmen. Bei Leitungen
ist die Fläche gleich dem 0,5 fachen 16), bei Masten

18) Um mißverständlicher Auffassung vorzubeugen, wird
ausdrücklich bemerkt. daß Abzweigmaste nicht als eine Mastllrt
für sich anzusehen sind, sondern je nach den örtlichen Ver.
hältnissen entweder als gewöhnliche Tragmaste oder als Ab
spannmaste (Spitzenzug = 2/3des größten einseitigen Leitungs.
zuges) oder als Eckmaste zu berechnen sind; es kann auch
eine Verbindung belder Rechnungsarten in Betracht kommen,
z, B. so, daß bei Kreuzung zweier Leitungszüge der Mast io
der Richtung der einen Leitung wie ein Abspannmast. io
der Richtung der anderen Leitung wie ein Tragmast behan
delt wird.

14) Zur Beurteilung des geraden Wuchses von Holzmasten
kann die Telegraphen-Bauordnung der Reichspost. und Tele.
graphenverwaltung als Anhalt dienen, wonach die Verbindungs.
linie zwischen den Mittelpunkten der Hirnflächen des Stamm.
und Zopfendes nirgends außerhalb des Stammes fallen darf.

15) Die Festigkeitsverhältnisse der Hölzer variieren mit
der Art des Holzes und der Behandlung. Insbesondere hat
auch Feuchtigkeit großen Einfluß. Daher wird auch die Festig
keit der gesetzten Stangen je nach ihrem Zustand verschieden
sein. Schon daraus ergibt sich, daß eine sehr scharfe Rech.
nung keine innere Berechtigung hat. Man kann jedoch auf
Grund zahlreicher Versuche die mittlere Bruchfestigkeit des
Holzes mit 550 kgjqcm annehmen. Wenn man bei imprägnier
ten Stangen eine 5 fache Sicherheit als genügend betrachtet,
so ergibt sich eine höchstzulässige Beanspruchung von IIOkg/qcm.
Den gleichen Werf kann man auch für n icht imprägnierte
Stangen aus besonders widerstandsfähigem Holz zulassen. Da
gegen empfiehlt es sich, für nicht imprägnierte Stangen, bei
welchen mit einer baldigen Abnahme des tragenden Quer·
schnittes zu rechnen ist, einen geringeren Wert vorzuschreiben;
deshalb wurde für solche eine Höchstbeanspruehung von
80 kglqcm festgesetzt.

16) Für WindbelaBtung ist die auch für Bauwerke fest·
gesetzte Belastung von 125 kg/qm senkrecht getroffener Fläche
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SOm
60m
50m
40m

gleich dem 0,7 fachen des Durchmessers, multipliziert
mit der Länge in die Rechnung einzusetzen.

An Stelle der Rechnung auf vorstehender Grundlage
kann für gerade Strecken und einfache Holzmaste die
Zopfstärke Z entsprechend der Formel

Z = 1,2 . VD. H 17)

bestimmt werden, wobei für die Stangenabstände
folgende Höchstwerte zulässig sind:

Für Linien mit einem Gesamtquerschnitt der
Leitungsdrähte und Schutzdrähte IS) :

a) bis 110 qmm . . . . .
b) über HO bis 210 qmm
c) über 210 bis 309 qmm
d) über 300 qmm . . . .

zugrunde zu legen. Für runde Körper wur~ der Abrundungs
koeffizient auf 0,5 ermäßigt, wobei man von folgenden Er
wägungen ausging: Nach der Berechnung der Beanspruohung
von Freileitungen durch Winddruok auf Grund der bisherigen
Normalien ergibt sich beispielsweise, daß Kupferleitungen von
35 und 50 qmm Querschnitt um etwa 600 gegen ihre Ruhe.
lage abgetrieben werden müßten. In der Praxis sind jedoch
Abweiohungen über 25° nioht beobachtet worden. Diese Uno
stimmigkeit zwischen den Ergebnissen der Berechnung und
der Praxis deutet auf Unriohtigkeit der Rechnungsunterlagen
hin. Auf Grund eingehender Ver.suohe, welche übereinstimmend
von mehreren Seiten uuabhängig voneinander angestellt worden
sind (Bebora, Atti delI' Assoe. Elettr. Ital. - Bd.3. Mai/Juni
1908; Göttinger Versuche. s. .,Hütte" 1911. Teil I, S. 376;
Bowie, "Electr. World". Bd.48. 1906, S.606; Krohne, "ETZ"
1902, S.593), ergaben sich Winddrüoke auf zylindrische Körper
von maximal 65 kg/qm bei einer Windgeschwindigkeit von
33 m/Sek. Diese Drücke ergeben Auspendelungen von ea, 500,
die immer noch wesentlieh höher sind als die in der Praxis
beobaohteten; sie würden der Herabsetzung des Koeffizienten
0,7 für die Abrundung der getroffenen Fläche auf ca. 0,5 ent
sprechen, Die Kommission war daher der Meinung. daß diese
Herabsetzung um so mehr gereohtfertigt ist, als der bisher
übliche Wert von 0,7 nicht auf experimenteller Grundlage ent
standen ist. sondern auf Annahme beruht. Außerdem ist zu
berücksichtigen, daß der Winddruok immer nur Teile der Lei
tungsanlage gleichzeitig in derselben Stärke trifft.

17) Für die Bestimmung der erforderlichen Zopfstärken
der Maste ist die bisherige Formel beibehalten worden, aus
der sieb die Zopfstärke als proportional der Wurzel aus dem
Produkte der Summe der Leitungsdurohmesser und der mitt
leren Höhe der Leitungen über dem Erdboden ergibt. Diese
Formel ist aus der Überlegung entstanden, daß die Festigkeit
des Mastes proportional dem Quadrate der Zopfstärke wächst,
während für die Beanspruohung der Maste die seitliche Wind·
beanspruohung der Leitungen maßgebend ist.

In Verbindung mit den angegebenen Minimalstärken führt
die Formel zu brauchbaren Werten; die geringste Zopfstärke
ist bei einfachen Masten und Niederspannung auf 130m. bei
Hochspannung auf 150m. bei A·Masten und gekuppelten
Stangen auf 12 cm beschränkt worden.

18) Der Grundsatz. daß der Abstand der Masten bei
größerer Belastung kleiner werden muß. ist beibehalten worden.
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In obiger Formel bedeutet D die Summe der Durch
messer aller an dem Mast verlegten Leitungen in mm
Und H die mittlere Höhe der Leitungen am Mast in m.

Bei überführung über verkehrsreiche Fahrwege
müssendie Stangenabstände denbesonderen Umständen
entsprechend geringer gewählt werden.

c) Gestänge [aus Flußeisen.
Die Beanspruchung der Eisenkonstruktionen auf

Zug, Druck und .Biegung darf im ungünstigsten Falle
1500 kg/qcm (Normalspannung), die Scheerbeanspru
chung der Nieten 1200 kg/qcm, die der Schrauben
750kg/qcm, der Lochleibungsdruck das Doppelte dieser
Wertenicht überschreiten. Dieauf Druck beanspruchten
Glieder müssen eine zweifache Sicherheit gegen Knicken
nach der Tetmajerschen Formel haben, wenn :

A= -!- = Knick~änge in cm < i05
~ Trägheitshalbmesser

ist, Der Sicherheitsgrad wird durch das Verhältnis
Knickspann ung besti . h T . di·N--·-I - - - - estimmt, worm nac stmajer 16orma spannung

Knickspannung = 3100 -11,41 ' ~ ist . Der Trägheits.
t

halbmesser ist definiert durch die Gleichung

[i=~'
Ist Ä> 105, so müssen dieauf Druck beanspruchten

Glieder nach der Eulerschen Formel für die zulässige
Belastung P in kg nach

,J ' 1l2 .E
P=nT

berechnet werden, worin der ' Sicherheitsgrad n = 3
zu setzen ist 19).

Die unterste Grenzzahl, nach der die Spannweite bei Leitungen
bis zu HO qmm Gesamtquerschnltt bis zu 80 m betragen darf,
ergibt sich aus der Uberlegung, daß es z, B. bei drei Leitungen
von je 25 qmm und einem Blitzschutzseil von 35 qmm bei
entsprechender Wahl der Masten keine Bedenken hat, in ge
rader Strecke diesen Abstand zuzulassen. Bei größerer Be
lastung sind die Spannweiten entsprechend kleiner zu wählen.

19) Nach den bisherigen Bestimmungen war für Ge
stänge aus Flußeisen allgemein eine größte Beanspruchung von
1500 kg/qcm festgesetzt. Aus dem Verhältnis der Festigkeit
des Flußeisens von 3700 bis 4400 kgjqcm zu dieser Bean
spruchung hat man dann. die Sicherheit der Konstruktion zu
2,5 bis 3 angenommen. Die Maste waren allgemein nsch
der Eulerachen Formel mit diesen Sicherheitsfaktoren be
rechnet, teilweise unter Einsetzung des auf die zu einem
Flansch parallele Achse bezogenen Trägheitsmomentes für die
Eckwinkeleisen.

In der Praxis haben die auf diese Weise berechneten
Maste zwar bisher den Beanspruchungen standgehalten, doch
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J ist in beiden Fällen das Trägheitsmoment be
zogen auf die zu einem Winkelschenkel parallele Achse
(J~ ), F die ungeschwächte Querschnittsfläche des
Profils in qcm und E der Elastizitätsmodul
2150000 kgfqcm.

Hierbei müssen die Diagonalen eines Feldes bei der
Abwicklung der Mastseiten parallel zueinander gerichtet
sein. Bei nicht parallelen Diagonalen ist an Stelle von
J~ das kleinste Trägheitsmoment (JminJ für die Eck
ständer einzusetzen. Bei Berechnung der Diagonalen
und bei Stäben, die reine Druckspannungen erhalten,
ist stets das kleinste Trägheitsmoment (Jmin.) einzu
setzen.

Die Abstände für die Anschlußnieten derDiagonalen
an den Knotenpunkten sind so klein wie möglich zu
bemessen.

Für sämtliche Konstruktionsteile sind Anschluß
nieten unter 13mm Durchmesser und Eisenstärken
unter 4 mm unzulässig.

Für die verschiedenen Mindeststabbreiten sind die
größten zulässigen Nietdurchmesser nachstehender Ta
belle zu entnehmen':
Stabbreite in mm . . . . . 35 45 55 60 70 80
Nietdurchmesser in mm . . 13 16 18 20 23 26

Bei Zuggliedern ist die Nietschw ächung zu be
rücksichtigen.

Die Durchbiegung der Maste darf höchsten 2%
der freien Länge betragen, wobei der Winddruck als
gleichmäßig auf die freie Mastlänge verteilt einzusetzen
ist. Als ungünstigster Fall gilt eine Windbelastung von
125 kgfqm senkrecht getroffener Fläche der Leitungen
und der Masten. Hierbei ist entweder der wirkliche
Winddruck festzustellen, oder es ist als Windfläche die
H älfte einer als voll angenommenen Mastwand zu be
rücksichtigen unter Vernachlässigung der Konstruktions
teile und der Saugwirkung auf der Rückseite. Der Wind
druck ist dabei in halber H öhe der freien Mastlänge
angreifend anzunehmen. Bei Leitungen ist die Fläche

hat sich in zahlreichen Umbruchversuchen (Z.d. V.D. 1. 19) 2,
S. )991, Festigkeitsversuche von Albert Buss & Co., Wyhlen,
Baden; Doch nicht veröffentlichte Versuche des Kaiserlichen
Telepraphen -Versuchsamtes, des Freileitungsbureaus der Sie
mens-Schuckertwerke, der Weserhütte - Oeynhausen, der Firma
C. H . Jucho, Dortmund) gezeigt. daß die Maste eine geringere
als 2fache Sicherheit hatten. Die Kommission ist der Ansicht,
daß aber eine 2fache Gesamtsicherheit vorhanden sein muß,
d . h, daß z, B. Maste für einen Gesamtspitzenzug von 1000 kg
erst bei einer Belastung von mehr als 2000 kg zum Bruch
kommen dürfen.

Bei beiden Berechnungsa.rten soll gemäß der bei ver
setzten Diagonalen möglichen Ausknickungsrichtung das a.uf
die zu einem Schenkel parallele Achse bezogene Trägheits.
moment J i; eingesetzt werden.
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gleich dem 0,5 fachen 16) , bei runden Masten gleich dem
0,7fachen des Durchmessers, multipliziert mit der
Länge, einzusetzen.

d) Gestänge aus besonderen Materialien.
Gestänge aus besonderen Materialien dürfen bis

zu 1/3 der vom Lieferanten zu garantierenden Bruch
und Knickfestigkeit, gußeiserne Konstruktionsteile je
doch nur bis zu 300 kgjqcm beansprucht werden 20).

e) Aufstellung der Ges t ä n g e w).
Die Masten und Gestänge sind ihrer Länge und der

Bodengattung entsprechend tief einzugraben (im all
gemeinen wird ' l« der Mastlänge als Eingrabungstiefe
gefordert) und gut zu verrammen (in weichem Boden
entsprechend der Beanspruchung zu sichern). Die Ver
bindungen von Streben mit Holzmasten müssen durch
durchgehende Verschraubungen oder durch Schellen
hergestellt werden. Bei Verstrebungen sind auch noch
Querverbindungen mit dem Mast anzubringen.

In Winkelpunkten der Leitungsführung ist der
Eckmast mit einer seiner beiden Hauptachsen in Rich
tung der sich aus den Leitungszügen ergebenden Resul
t ierenden zu stellen.

Erfolgt die Aufstellung abweichend hiervon, so ist
der Mast entsprechend der Richtung des Spitzenzuges
zu der Hauptachse zu berechnen, und zwar so, daß die
Resultierende nach den Hauptachsen zu zerlegen und
der Mast für die Summe der beiden Komponenten zu
bemessen ist 22).

20) Um die Einführung anderer Gestängematerialien nicht
zu beschränken. ist für diese die zulässige Beanspruchung
von der zu gewährleistenden Bruchfestigkeit abhängig gemacht
worden.

21) Bezüglich der Aufstellung der Gestäuge ist zu be
merken, daß allgemeine Regeln für die Befestigung im Boden
sich nicht geben lassen. Es ist jedoch als leitender Gesichts.
punkt hervorzuheben, daß diese Bodenbefestigung der Festig
keit des Mastes möglichst entsprechen soll. In gutem Boden
und bei gerader Leitungsführung wird im allgemeinen ein hin.
reichend t iefes Eingraben und Wiederbefestigung des Bodens
genügen, bei winkliger Leitungsführung und in weichem Boden
wird man dagegen eine besondere Befestigung vornehmen
müssen; es sei hier auf das Einbetonieren der Masten hin.
gewiesen. Bezüglich der Beschaffenheit des Betons ist Näheres
den allgemeinen Baubestimmungen zu entnehmen. Auch durch
vorgelegte imprä.gn ier te Sohwellen kann gegebenenfalls der ein
seitigen Beanspruchung des Bodens durch den Zug der Drähte
wirksam begegnet werden.

Von Drahtankern ist bei Hochspannungsmasten abzuraten,
weil dadurch Beschädigungen von Personen vorgekommen sind.

Einige Zeit nach der Inbetriebnahme sind eingegrabene
Masten zweckmäßig nachzustampfen.

22) Wird ein Eckmast so aufgestellt, daß die Resultie
rende R der Leitungszüge mit der einen Hauptachse X X des
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Bei Mastfundamenten gilt die erforderliche Stand
sicherheit der Gestänge im allgemeinen alsnachgewiesen,
wenn die Kantenpressung an der Fundamentsohle ohne
Berücksichtigung des seitlichen Erddruckes bei dem
größten vorkommenden Umsturzmoment das für den
Baugrund zulässige Maß (normal 2,5 kgjqcm) nicht
überschreitet, mit der Maßgabe, daß das Gewicht des
auflastenden Erdreiches bis zu einem Böschungswinkel
von 30 0 gegen die Vertikale berücksichtigt werden
kann. Bei der Berechnung des Fundamentes ist das
Gewicht des Betons mit 2000 kg/cbm und das Gewicht
des auflastenden Erdreiches mit 1600kgjcbm ein
zusetzen.

über Anordnung der Masten an verkehrsreichen
Fahr~egen wird auf § 22k der Errichtungsvorschriften
verwiesen.

Bei der Errichtung von Leitungen mit Holzmasten
in Gegenden, die besonders heftigen Stürmenausgesetzt
sind, soll auch in geraden Strecken in der Regel alle
500 m ein verankerter Mast vorgesehen werden. Ab
spannmaste gelten als verankerte Maste 23).

Bei Verwendung eiserner Maste soll auchaufgeraden
Strecken mindestens alle 3 km ein Abspannmast gesetzt
werden, sofern nicht durch Eck- oder Kreuzungsmaste
schon für Abspannung gesorgt ist.

f) Konstruktion der Gestänge mit Rück'sich t
auf Vogelschutz.

Zur Vermeidung der Gefährdung von Vögeln sind
bei Hochspannung führenden Starkstromleitungen die
Befestigungsteile, Traversen, Stützen usw. möglichst
derartig auszubilden, daß Vögeln eine Sitzgelegenheit
dadurch nicht gegeben wird. Wo dies nicht angängig
ist, sind die horizontalen Abstände zwischen einer
Hochspannung führenden Starkstromleitung und ge
erdeten Eisenteilenmindestens 300mm großzumachen 24).

Mastes den Winkel a bildet, demnach mit der anderen Haupt
achse Y Y den Winkel (900 - a), so ist er für die gleich
zeitig wirkenden Kräfte R · cos a in Richtung der Haupt
achse X X und für R · cos (90 0 - a) in Richtung der Haupt
achse Y Y zu berechnen. Der Angriffspunkt der Kräfte am
Mast ist der gleiche wie der der Resultierenden aus den Lei
tungszügen.

23) Bei Leitungen, die längs der Verkehrswege aufgestellt
und besonders heftigen Stürmen, z, B. in Küstengegenden oder
auf kahlen Bergrüoken, ausgesetzt sind, muß eine besondere
Sicherung der Maste gegen Umfallen getroffen werden, wobei
die am häufigsten auftretenden Weststfume möglichst berück
sichtigt werden sollen. Hierbei wird die Sicherung in Entfer
nungen von je 500 m für ausreichend erachtet.

24) Die Anbringung von Sitzgelegenheiten für Vögel in
größeren Entfernungen von den Leitungsdrähten (z. B. durch
Sitzstangen ' an den Mastspitzen in Richtung der Leitungen) ist
ebenfalla zur Verhütung von Schäden für die Vogelwelt von

Weber, Erläuterungen. 12. Auf! . 17
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III. Belestlgungspunkte der Leitungen.
a) Bunde.

Der Bindedraht soll stets aus demselben und bei
Leichtmetallen aus möglichst gleich hartem Material
bestehen wie die Leitung selbst. Die Bunde der Leicht
metalleitungen sind ferner vor Zerrung, gleitender
Reibung, Vibration und Einschneiden zu schützen 2').

Bei Abweichung von der Geraden ist die Leitung
so zu legen, daß der Isolator von der Leitung auf Druck
beansprucht wird.

b) Isolatoren.
Die Uberschlagsspannung der Hochspannungsisola

torensollbei senkrecht und bei450 geneigt einfallendem
Regen von 3 mm Niederschlagshöhe in der Minute
mindestens gleich der doppelten Netzspannung sein.
Die Prüfung hat möglichst .den praktischen Verhält
nissen in bezug auf Stütze und Lage der Isolatoren
entsprechend an Stichproben zuerfolgen. Die Benetzung
soll fünf Minuten lang dauern.

Die normale Durchschlagsprüfung soll sich auf alle
Isolatoren und über eine Viertelstunde i"m Wasserbade
erstrecken, dabei soll die Durchschlagsspannung der
Isolatoren größer sein als "die Uberschlagsspannung.
Bei Isolatoren für weniger als 2000 V Netzspannung
genügen Stichproben mit 5000 V Prüfspannung.

c) Stützen.
Für die Isolatorstützen gelten die gleichen Festig

keitsgrundsätze wie für die eisernen Gestänge. Für die

einigen Seiten empfohlen worden, sollte jedoch nioht unterhalb
der Leitungen stattfinden·).

25) Bei Aluminium und einigen anderen Metallen kann
hartes Material positiv und weiches negativ sein, wodurch
elektrolytische Zerstörungen eingeleitet werden können. Bei
der Verwendung von Kopfbunden ist gewisse Vorsicht nötig,
weil die auf dem Isolator aufliegende Leitung infolge von
Schwingung und gleitender Reibung leicht verletzt wird.
Am besten werden für Aluminium praktisch erprobte Spezial.
bunde benutzt.

Bei Aluminiumabzweigungen von Aluminiumleitungen wird
darauf hingewiesen, daß durch Verwendung von Abaweig.
klemmen aus anderem Metall als reinem Aluminium elektro
lytische Zerstörungen eingeleitet werden können. Außerdem
wird empfohlen, den Zutritt von Feuchtigkeit durch geeignete
Mittel zuverlässig zu verhindern. Bei Kupferabzweigungen
von Aluminiumleitungen wird aus dem nämlichen Grunde zur
VorSicht gemahnt. Am besten werden praktisoh erprobte Spe
zialkonstruktionen benutzt unter Anwendung des vorstehend
empfohlenen Feuchtigkeitsabschlusses.

*) Bezüglich empfehlenswerter Ausfilhnmgen mit Rlicksicht auf den
Vogelschutz sei auf die Veröffentlichung ,,Elektrizität und Vogelschutz"
hingewiesen, die kostenlos hei der Geschäftsstelle des .Bundes für
Vogelschutz in Stuttgart, Jägerstraße, sowie auch bei der Gesehäftastelle
dee Verbsndes Deutscher Elektrotechniker in Berlin . SW., Königgrätzer
Straße 106, erhllltlich ist. Vgl. auch "ETZ" 1918, S. 655.
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Befestigung der Isolatoren auf den Stützen wird Auf
hanfen empfohlen26).

IV. Besondere Bestimmungen zur Vermeidung v.on
Schutznetzen.

Sollen durch erhöhte Sicherheit 2') im Sinne des
§ 22 h und k Schutznetze vermieden werden, so sind
besondere Vorkehrungen zu treffen, und zwar :

a) bei Parallelführung von Leitungen, wenn sie sich
einem verkehrsreichen Fahrweg so weit nähern, daß
Vorübergehende durch Drahtbrüche gefährdet werden
können:

1. Die Leitung darf bei Kupferseilen nur mit 12 kg,
bei Massivkupferleitungen nur mit 8 kg, bei Aluminium
leitungen nur mit 5 kg pro qmm, bei anderen Materialien
nur mit 2/3der sonstunter1c) zugelassenen Beanspruchung
verlegt werden 28).

2. Die Befestigung der Leitungen an den Isolatoren
ist so auszuführen, daß bei Isolatorbruch und hierdurch
entstehendem Lichtbogen zwischen Leitung und Eisen
teilen die beiden Enden der etwa abschmelzenden
Leitung nicht herunterfallen können, sondern durch
zweckdienliche Einrichtungen zusammengehalten wer
den . Als solche kommen in Frage: Bicherheitsbügel'"),
doppelte Aufhängung"! oder Verwendung mechanisch

26) Mittel, die ein Treiben befürchten lassen, sind zu ver
werfen.

27) Die Erfüllung der Forderung, daß in den in § 22 h
und k der Errichtungsvorschriften angeführten Fällen Draht
brüche ausgeschlossen oder die Gefahren bei Drahtbrüchen
verhindert werden müssen, wurde bisher vielfach durch Ver
wendung von Erdungsbügeln an den Masten unterhalb der
Leitungen zu erreichen versucht. Die Erfahrung hat aber ge
zeigt, daß diese Bügel nicht betriebssicher sind. Weiter hat
sich ergeben, daß die Erdungsbügel den Nutzvögeln außer
ordentlich gefährl ich werden. Diese lassen sich gerne auf den
geerdeten Bügeln bzw. den zur Befestigung dieser Bügel die
nenden Traversen nieder und gehen dann bei gleichzeitiger
Ber ührung eines Leitungsdrahtes zugrunde. Es wird deshalb
empfohlen, die Erdungsbügel durch eine andere Sicherheits
vorrichtung zu ersetzen, z. B. durch Ausführung der Leitung
mit "erhöhter Sicherheit".

28) Es wird besonders darauf hingewiesen, daß eine zu
weitgehende Verminderung der zugelassenen Beanspruchung
keine Vergrößerung, sondern eine Verminderung der Sicherheit
zur Folge hat, da die Gefahr des ZusammenscWagens und
Durchschmelzens mit dem Durchhang wächst.

29) Diese Sicherheitsbügel werden zweckmäßig aUB dem
gleichen Material wie die Stromleitungen hergestellt und vor
und hinter dem Isolator so an diesem befestigt, daß bei Iso
latorbruch die beiden Leitungsenden durch den Sicherheits
bügel zusammengehalten werden und die Leitung von der Tra
verse aufgefangen wird oder, falls sie von dieser abgleitet, noch
mindestens 3 m vom Erdboden entfernt bleibt.

30) Sogenannte Sieherheitakupplungen geben zu Betriebs
störungen Anlaß und sind daher nicht unbedingt zu empfehlen.

17*
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besonders sicherer Isolatoren in Verbindung mit be
sonders starkem Bund (z. B. Wickelbund).

b) bei Kreuzungen außerdem:
3. Die Maste sind so zu berechnen, daß entweder

jeder einzelne Mast den 'gesamten Leitungszug auf
nimmt, oder es muß jeder der beiden an der Kreuzung
stehenden Maste dem halben im Nachbarfeld vorhan
denen Zuge genügen, wobei die Maste mit einem Spann
seil verbunden sein müssen, welches die Differenz des
Leitungszuges mit erhöhter Sicherheit aufzunehmen in
der Lage ist.

Es ist dabei angenommen, daß bei einem Leitungs
bruch im Nachbarfeld der einseitige Zug der Leitung
durch beide Masten zusammen aufgenommen werden
muß.

An Winkelpunkten kann erhöhte Sicherheit erreicht
werden durch Fangbügel oderAbspannung der Leitungen
an zwei Isolatoren.

v. Prüfung fertiger Hocbspannungsfreileitungen mit Span
nungen von 2000 bis elnscblleßUch 60000 V.

Vor Inbetriebnahme müssen solche Hochspannungs
Freileitungen einschließlich derEinführungen in Zentrale
undUnterstationen gegen Erde mit dem 1,G-fachen Wert
derSpannung31) des Netzes geprüft werden 32). Die Dauer
derPrüfung muß mindestens 30Minuten betragen. Tritt
einDurchschlag ein, so ist nachBeseitigung des Fehlers
die Prüfung zu wiederholen.

Zur Vermeidung von überspannungserscheinungen
ist die Spannung von der Netzspannung ab tunliehst.su
steigern 33).

Bei Parallelführung mit Schwachstromleitungen der
Telegraphenverwaltung ist eserforderlich. diese vor der
Prüfung zu benachrichtigen.

Anhang.
Grenzwerte für Montagetabellen für blanke Kupfer- und

Aluminiumleitungen 34).

Bei der Berechnung der folgenden' Tabellen 3D) war
maßgebend, daß bei den durch die Normalien vorge-

31) Spannung ist bei Zweiphasenstrom die Spannung
lwisohen den zwei Leitern einer Phase, bei Drehstrom die
verkettete Spannung.

82) Vor Beginn der Prüfung ist durch Ausästen etwa in
der Nähe der Leitung stehender Bäume dafür zu sorgen, daß
eine Berührung zwischen Leitungen und Baumzweigen auch
bei starkem Wind ausgesohlossen ist.

88) Bei dieser Prüfung empfiehlt es sich, passende Dämp
fungswiderstände als Strombegrenzer vorzuschalten.

84) Blanke Leitungen sind so IU spannen, daß die Durch
hänge nioht kleiner oder die Leitungszüge nicht größer wer.

(35) Siehe n ächste Sei 00.)
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sehenen ungünstigsten Beanspruchungsfällen Kupferlei
tungen mit 16kgproqmm, Aluminiumleitungen mit 7,kg
pro qmm beansprucht werden. Von diesem Zustand der
Drähte ausgehend, wurden auf Grund einer Gleichung
(bzw. nach einer graphischen Methode)*}, welche die
.Änderung der Belastung und der Temperatur berück
sichtigt, dieDurchhänge und Beanspruchungen der Drähte
ohne Zusatzbelastung bei den einzelnen SpannweitenHür
verschiedene Temperaturen ermittelt. Da dieneuen Nor
malien für jeden Querschnitt eine besondere Zusatzbe
lastung durch Wind oder Eis berücksichtigen, mußte für
jeden eine besondere Tabelle berechnet werden, Die in
die Rechnung eingeführten Koeffizienten sind die fol
genden:

Aluminium

0,00275 kgjccm

Kupfer

0,0089

0,000017 0,000023
1 1

Dehnungszahl . . . ., 1300006 715000 qcmjkg

,E s wurde bei den Berechnungen angenommen, daß
die verseilten Leitungen dieselbe Dehnungszahl besitzen
wie die massiven, was im gespannten Zustand auch zu
treffen dürfte.

Spezifisches Gewicht.
Wärmeausdehnungskoeffi

zient bezogen auf 10 C

Führung von Starkstromleltungen durch Forstbestände.

Eine allgemeine Verfügung Nr. 29/1913 des Ministe
riums für Landwirtschaft, Domänen und Forsten, Ge
schäftsnummer III 5960, vom 27. Juni 1913, lautet:

I. Aufhiebe.
In der allgemeinen Verfügung vom 8. VIII. 1910

I~~: ~~~~ _ betreffend "Führung elektrischer Hoch

spannleitungen durch Forstbestände" ist gesagt:
" Zum gefahrlosen Betrieb muß der Baumbestand

zu beiden Seiten der Leitung aufgehauen werden . Im
allgemeinen' genügt hierfür ein 'Aufhieb von beider
seits 5 m."

den als die in den Tabellen angegebenen Grenzwerte. Dies
kann erreicht werden einmal dadurch, daß man die Durch
hänge an den Stützpunkten von der Rille des Isolators aus
abmißt und die Leitung entsprechend der durch diese Punkte
festgelegten Visierlinie spannt, oder dadurch, daß man den
erforderlichen Zug mit Hilfe eines Federdynamometers einstellt.

35) Diese Tabellen sind hier nicht abgedruckt. Sie ent
halten die Zugspannungen und Durchhänge für verschiedene
Spannweiten und Temperaturen von Kupferseilen , Kupfer
drähten und Aluminiumseilen. Vgl. Dettmar, Normalien. Vor
schriften und Leitsätze des V. D. E.

*) Sieh e auch Dr, Weil .Bean spruchung und Durchhang von Frci 
lei tun gen". Verlag von Julius S p r i Jl g e r, Berlin.
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Aus dieser Fassung geht hervor, daß in besonderen
Fällen auch ein geringeres Maß innegehalten werden
kann. Da es nun sowohl im Interesse der Forstverwal
tung (Verhütung von vielen Nachteilen für Boden,
Bestand und Wirtschaftsbetrieb) wie indem der Über
landzentralen (Kostenersparnis) liegt, die Aufhiebe bei
der Durchführung von Starkstromleitungen möglichst
einzuschränken, wird den Regierungen anheimgestellt,
soweit die örtlichen Waldverhältnisse . es angebracht
erscheinen lassen, von der Forderung des 10 m breiten
Aufhiebes abzusehen. Insbesondere wird - gegebenen
falls unter Zu ziehung unbeteiligter Sachverständiger 
zu prüfen sein, ob es nicht am zweckmäßigsten ist, in
älteren langschäftigen Beständen Aufhiebe gänzlich zu
vermeiden und hier die Leitungen unter dem Kronen
dach durchzuführen. Selbstverständlich bleibt in allen
Fällen Voraussetzung, daß die Uberlandzentrale, wie
bisher, für jeden Schaden, der der fiskalischen Forst
durch ihren Betrieb zugefügt wird, sowie für sämtliche
Ansprüche haftet, die infolge des Betriebes etwa gegen
den Forstfiskus erhoben werden.

H. Jährliche Mietzinse.

Die Höhe der jährlichen Mietzinse, die für die Be
nutzung forstfiskalischer Grundstücke von den über
landzentralen zu zahlen sind, ist in erster Linie davon
abhängig zu machen, ob und in welcher Breite Aufhiebe
stattfinden. Einheitliche Sätze, die allen Verhältnissen
Rechnung tragen, können von hier aus nicht vor
geschrieben werden.

Bei Aufhieben sind die jährlichen Mietzinse je ha
Aufhiebsfläche festzusetzen. Bei ihrer Bemessung ist
dafür Sorge zu tragen, daß der Forstfiskus nicht nur
für die Nutzungsentziehung, sondern auch für Verluste
und Nachteile, die durch Windwurf, Windbruch, Boden
verödung, Bodenverangerung, Sonnenbrand, Erschwe
rung des Wirtschaftsbetriebes usw. zu erwarten sind,
angemessen entschädigt wird. Als Mindestsatz des jähr
lichen Mietzinses je ha Aufhiebsfläche hat der Betrag
von 50M. zu gelten.

Werden die Leitungen über Freiflächen geführt
oder finden keine nennenswertenAufhiebe oder nur Auf
ästungen statt, so ist der jährliche Mietzins je km Lei
tungslänge festzusetzen. Seine Höhe wird sich im
wesentlichen nach dem Maße richten müssen, in dem der
Wirtschaftsbetrieb auf den betreffenden Grundstücken
durchdieLeitungsführung erschwert wird. Als Mindestsatz
je km Leitung ist der Jahresbetrag von 10 M. anzusehen.

Handelt es sich um überlandzentralen, die haupt
sächlich gemeinnützigen Interessen dienen, so
ist dem bei Bemessung des Mietzinses je ha Aufhiebs
fläche oder je km Leitung nach Möglichkeit Rechnung
zu tragen.
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II!. Einmalige Entschädigung.

Die einmaligen Entschädigungen für Verluste durch
vorzeitigen Abtrieb noch nicht hiebsreifer Bestandteile
sind im allgemeinen aus dem Bestandskosten- oder
Bestandserwartungswert unter Abzug des erntekosten
freien Erlöses aus dem besonders aufzuarbeitenden und
zu verkaufenden Holze zu berechnen, bei einem Zinsfuß
von 3%.

IV. Verträge.

Für die Verträge mit den Uberlandzentralen über
die Benutzung forstfiskalischer Grundstücke ist eine
Vertragsdauer von längstens 18 Jahren vorzusehen.

In letzter Zeit sind verschiedentlich Anträge, die
sich auf die Führung von Starkstromleitungen durch
Forstbestände bezogen, mit einem Vorbehalt über die
endgültige Festsetzung des jährlichen Mietzinses von
mir genehmigt worden. Die betreffenden Regierungen
wollen nunmehr selbständig die Ergänzung jener Ver
träge.im Rahmen der vorstehenden Bestimmungen vor
nehmen.



5. Allgemeine Vorschriften für die Ausführung
elektrischer Starkstromanlagen bei Kreuzungen

und Näherungen von Bahnanlagen.')
Gültig ab 1. Juli 1908.

§ 1.

Allgemeines.
1. Einschränkung von Kreuzungen

und Näherungen.
Bahnkreuzungen durch Starkstrom1eitungen sind auf

möglichst wenig Stellen zu beschränken.
Als Kreuzungsstellen sind nach Möglichkeit geeignete

Durchlässe und Straßenüberführungen zu benützen.

2. Ausführungsarten der Kreuzungen.
Die Bahnkreuzung kann seitens der Starkstrom1eitung

sowohl oberirdisch als auch unterirdisch erfolgen.

3. Beschaffenheit der Kreuzungen
und N äherungen.

Die Leitungen müssen so ausgeführt werden,
0.) daß die Anlagen und der Betrieb der Bahn nicht beein

trächtigt oder gefährdet werden,
b) daß eine störende Beeinflussung der auf Bahngebiet be·

findlichen Schwachstromleitungen ausgeschlossen ist,
c) daß Beschädigungen von Personen oder des Bahneigentums

durch den elektrischen Strom nicht eintreten können,
d) daß ihre Ausbesserung oder Ersatz ohne Störung des

Eisenbahnbetriebes geschehen kann,
e) daßsie den Vorschrüten des Verbandes Deutscher Elektro

techniker für die Errichtung elektrischer Starkstrom
anlagen entsprechen,

f) daß sie den von der zuständigen Eisenbahn- und Post
verwaltung erlassenen Vorschriften über den Schutz
ihrer Anlagen entsprechen.

1) DieseVorschriften sowie diefür Kreuzung usw, von Stark
stromanlagen mit 'I'elegraphen- und Fernsprechleitungen (S. 276)
sind im Jahre 1907 durch eine von den beteiligten staatlichen
Verwaltungen, von der Vereinigung der Elektrizitätswerke und
vom Verbande Deutscher Elektrotechniker beschickte Kom
mission vereinbart worden. ETZ 1908, S. 775-776. Ein die
Ausführung der Vorschriften betreffender preußischer Ministerial.
erlaß vom 28.4. 1909 ist ErZ 1909, S. 520 wiedergegeben, die
in Preußen geltenden "Bedingungen für fremde Starkstrom
leitungen auf Bahngelände" siehe Anhang 6, S . 269.
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§ 2.
Besondere Yorschrllten.

A. Oberirdische Kreuzungen.

1. Anordnung der Leitungsanlage.
Das lichte Raumprofil einschließlich der in § 11 der

Eisenbahn-Bau- .und Betriebsordnung frei zu haltenden
Spielräume darf durchdaa Gestänge oder die Drähte und dgl.
nicht beeinträchtigt werden. Bei Kreuzungen darf, wenn
die StarkstromanIage Hochspannung führt, und wennzwischen
ihr und den auf Bahngebiet befindlichen Leitungen keine
geerdeten Schutznetze vorhanden sind, der Abstand der Kon
struktionsteile der Starkstromanlage von den auf Bahngebiet
befindlichen Leitungen in senkrechter Richtung nicht weniger
als 2 m, bei Hochspannungsanlagen, wenn geerdete Schutz
vorrichtungen angebracht sind, sowie bei Niederspannungs
anlagen derselbe Abstandnicht weniger als 1 m, der Abstand
in wagerechter Richtung dagegen in allen Fällen nicht weniger
als 1~ m betragen. Bei Niederspannung können in beson
deren Fällen Ermäßigungen des wagerechten Abstandes
zugelassen werden. Hierbei darf die Entfernung vonSchienen
oberkante bis zumkreuzenden Konstruktionsteil nicht weniger
als 7 m betragen.

2. Beanspruchung und Spannweite der
Leitungsanlage.

Zur Erhöhung der Sicherheit sind bei überführungen
geringe Spannweiten anzuetreben.s)

3. Beschaffenheit der Tragkonstruktionen.
Zur Erzielung möglichst sicherer Bauart sind für die

beiderseita der Bahnlinie stehenden Tragkonstruktionen so
starke Eisenmaste zu verwenden, daß auch bei Leitungsflruch
ein gefahrbringendes Nachgeben des Gestänges euegeschloesen
ist, und zwar ist der Berechnung der Maste sowie der Quer
träger und Isolatorstützen selbst unter der Annahme des
Bruchs aller Leitungen in einem benachbarten Leitungsfeld
und bei ungünstigem Winddruck (125 kg pro qm senkrecht
getroffene Fläche) mindestens fünffache Sicherheit gegen
Bruch zugrunde zu legen, wobei etwaige Verankerungen un
berücksichtigt bleiben.s)

4. Aufstellung der Tragkonstruktionen.
Die beiderseitigen überführungsmaste müssen einbetoniert

werden oder ein Fundamentmauerwerk erhalten.
Sie sind gemäß den Vorschriften des Verbandes Deut

scher Elektrotechniker für die Errichtung elektrischer Stark
stromanlagen zu erden.

5. Beschaffenheit der Leitungen.
a) Die überspannende Leitungastrecke ist in der Weise aus

zubauen, daß das Kreuzungsfeld für sich allein die nötige

2) Zur Verminderung der Spannweite kommt neben der
Auswahl der überführungsstelle das Aufstellen der Maste auf
Bahngrund in Frage.

3) Die Berechnung von überführungsmasten siehe EI. K.
u. B. 1910 S. 647.
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Festigkeit aufweist. Außerdem ist denjenigen Gefähr
dungen der Festigkeit der Leitung Rechnung zu tragen,
die durch Stromwirkungen beim Bruch von Isolatoren
oder dgl. eintreten.

b) Im Kreuzungsfeld sind nur Drahtseile zu verwenden.
c) Diese müssen mindestens 1400 kg absolute Bruchfestig

keit aufweisen und unabhängig von dem verwendeten
Material mindestens 35 qmm Querschnitt haben.')

d) Löt-und Verbindungsstellen sind im Kreuzungsfelde nicht
Zulässig.5)

e) Der Durchhang der Leitung im Kreuzungsfelde ist so zu
bemessen, daß mindestens eine lOfa.che Sicherheit gegen .
Bruch bei - 20 0 C vorhanden ist.

f) Wird die Sicherheit der Leitungsführung dadurch erreicht,
daß die Leitungen in kurzen Abständen auf Isolatoren
befestigtsind, die von einem die Uberführungsmaate ver
bindenden Gitterträger getragen werden, so erübrigen sieh
die Bestimmungen b bis einschließlich e,

B. Unterirdische Kreuzungen.

1. Verlegung der Kabel.

Die Verlegung unterirdischer Kabel hat, soweit dieselben
unter Geleisen liegen, in drucksicheren Röhren aus hartge
branntem Ton, Zement oder Eisenoder in gemauerten Kanä·
len zu erfolgen.

2. Tiefe der Verlegung unter der Erd
o berfläohe.

Die Oberkante des Rohres oder Kanales soll mindestens
1 munter Schienenunterkante bzw. Erdoberfläche liegen,
so daß weder die Bahnunterhaltungsarbeiten durch die Unter
führung beeinträchtigt, noch die Unterführungsanlage selbst
durch diese Arbeiten beschädigt werden können.

C. Näherungen von Starkstromleitungen an Eisenbahn
anlagen und an bahneigene Schwachstromleitungen.

a] In der Nähe der Eisenbahnanlagen müssen Maste
entweder mindestens in eine Entfernung gleich einer Mast·
längeüber dem Boden plus 3 m von der Gleismitte abgerückt
werden, oder es müssen Eisenmaste von ausreichender Stand
festigkeit verwendet, oder die Maste müssen derart verankert
oder verstrebt werden, daß sie bei Umbruch am Fußpunkte
nicht nach der Bahnseite fallen können.

b) An denjenigen Stellen, an welchen die Starkstrom
leitungenneben den Schwa.chstromleitungen verlaufen, und der
Abstand der Starkstrom- und Schwachstromdrähte voneinan
derweniger als 10 m beträgt, müssen Vorkehrungen getroffen
sein, durch welche eine Berührung der Starkstrom- und
Schwachstromleitungen sicher verhütet wird. Bei der Aus
führung von Niederspannungsanlagen kann als Schutzmittel
isolierter Draht verwendet werden. Von der Anbringung

4) Einige Bahnverwaltungen schreiben für die Einzeldrähte
der Seile einen Mindestquerschnitt von 16 qmm" vor, um gegen
die Zel'llwrung durch Rauchgase Sicherheit zu erlangen.

5) Zulässigsind jedoch Löt- undVerbindungsstellen, mittel!
deren die zum Befestigen der Leitungen und zur Erhöhung ihrer
Festigkeit dienenden Teile angebr&cht werden.
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besonderer Sohutzvorrichtungen ka.nn abgesehen werden,
wenn die örtlichen Verhältnisse eine Berühruns der Stark
stromleitungen und Schwa.chstromleitungen auen beim Um
bruoh von Stangen oder beim Herabfallen von Drähten aus
sohließen, oder wenn die Leitungsanlage durch entsprechende
Verstärkung, Verankerung oder Verstrebnng des Gestänges
oder Befestigung an Häusern vor Umsturz geschützt ist. Als
hinreiohende Sicherheit gegen die duroh Leitungabruoh ver
ursachte Berührungagefahr der beiden Leitungen gilt - so
weit nioht besondere Verhältnisse vorliegen - einHorizontal
abstand von 7 m zwischen beiden Leitungen, wenn innerhalb
der Annäherungastrecke die Spannweite in jeder der beiden
Linien auf höchstens 30 m festgesetzt wird.

0) Die unterirdischen Starkstromleitungen müssen tun
liehst entfernt von den Telegraphen- und Fernsprechkabeln
verlaufen.

d) Wo die beiderseitigen Kabel sich kreuzen oder neben
einander in einemseitlichen Abatande von weniger als 0,3 m
verlaufen, müssendie Starkstromkabel auf der den Schwach
stromkabeln zugekehrten Seite mit Halbmuffen aus Zement
oder gleichwertigem feuerbe8tii.ndigem Material von wenig
stens 0,06 m Wandstärke versehen sein . Die Muffen müssen
0,30 m zu beiden Seiten der gekreuzten Schwachstromkabel
bei seitlichen Annäherungen ebenso weit über den Anfangs
und Endpunkt der gefährdeten Streoke hinausragen. Liegen
bei Kreuzungen oder bei seitliohen Abständen der Kabel von
weniger als 0,30m dieStarkstromkabel tiefer alsdie Schwach
stromkabel, so müssen letztere zur Sicherung gegen mecha
nische Angrüfe mit zweiteiligen eisernen Rohren bekleidet
sein, die über die Kreuzungs- und Näherungsstellenach jeder
Seite hin 1 m hinausragen. Besonderer Schutzvorrichtungen
bedarf es nicht, wenn die Starkstrom- oder die Schwachstrom
kabel sich in gemauerten oder in Zement- oder dergleichen
Kanälen von wenigstens 0,06 m Wandstärke befinden.

§ 3.
Bestimmungen über die Bauausiührnng.

1. Pläne zum Genehmigungsgesuch.
Vor der Bauausführung der auf Bahngebiet geplanten

Starkstromanlage sind den zuständigen Behörden genaue
Lagepläne für die Leitungsführung und Konstruktionspläne
der zugehörigen Anlageteile (Maste, Erdungsbügel u, dgl.)
in der verlangten Anzahl von Ausfertigungen zurGenehmigung
vorzulegen.

2. Benachrichtigung von der Inangriff.
nahme und Beaufsiohtigung der Arbeiten.
Vor dem beabsichtigten Beginne der Arbeiten sind die

zuständigen Behörden rechtzeitig zu benachrichtigen. Die
Ausführung allerauf Bahngrund infolge der Anlage der Stark·
stromleitungen erforderlichen Arbeiten geschieht unter Auf·
sicht der Eisenbahnverwaltung. Für sachgemäßeiAusführung
der Einzelheiten der Ausführung ist der Unternehmer allein
verantwortlich.

3. Vermehrung der Unterhaltungskosten.
Der Besitzer der Starkstromanlage hat für die etwaige

Vermehrung der Unterhaltungskosten der Bahnenlegen auf
zukommen, die durch die Errichtung der Starkstromleitung
entstehen.
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§ 4.
Verbesserung unzulänglicher Einrichtungen.

1. Erweisen sich bei der Ausführung der Starkstrom·
snlege auf bahneigenem Gelände getroffene Einrichtungen
nach Entscheid der Eisenbahnverwaltung els unzulänglich,
so hat der Unternehmer diese auf seine Kosten zu verbessern
oder durch andere zweckdienlichere zu ersetzen.

2. Die Eisenbahnverwaltung ist berechtigt, die erforder
lichen Maßregeln zur Beseitigung von Unzuträglichkeiten
auf Kosten des Unternehmers selbst zu treffen, falls letzterer
innerhalb einer von der Eisenbahnverwaltung festgesetzten
Frist dieser Verpflichtung nicht nachkommt.

§ 5.
BetriebseinsteUung der Starkstromanlage.

Fehler - d . h , ein schadhafter Zustand in der Starkstrom
salage -, durch welche der Bestand der Schwaohsteomen
lagen oder die Sicherheit des Bedienungspersonals gefährdet
werden könnte, oder welche zu Störungen des 'Ielegrsphen
oder Fernsprechbetriebes Anlaß geben, sind ohne Verzug zu
beseitigen.

Außerdem kann in Fällen dringender Gefahr die Ein
stellung des Betriebes der Starkatromanlage im Wirkungs·
bereich der Fehler bis zu deren Beseitigung gefordert werden.

§ 6.
Abändemng der Anlagen der Eisenbahnverwaitung.
Etwa durch Anderungen der Anlagen der Bahnverwa.ltung

nach deren Entscheidung erforderliche Abänderungen seiner
auf Bahngebiet befindlichen Starkstromanlage hat der Unter
nehmer auf seine Kosten zu bewirken. Anderseits hat er die
Kosten für Vornahme von Anderungen zu tragen, die die
Eisenbahnverwaltung wegen seiner auf bahneigenem Gelände
befindlichen Starkstromanlage an ihren Einrichtungen vor
nehmen muß.

§ 7.
Abänderung der Starkstromanlage.

Zur Ausführung der Unterhaltungsarbeiten und von
Anderungen des auf bahneigenem Gelände liegenden Teiles
der Starkstromleitungen nebst Zubehör hat der Unternehmer
die Genehmigung der Behörde einzuholen.

§ 8.
Haltbarkeit des Unternehmers der Starkstromanlage.

Bezüglich der Haftpflicht für Unfälle und Schäden.
welche auf dem Gebiete der Eisenbahnverwaltung infolge
der daselbst vorhandenen Starkstromleitungen nebst Zubehör
eintreten, bewendet es bei den gesetzlichen Bestimmungen
mit der Maßgabe, daß der Unternehmer für alle in seinem
Auftrage tätigen Personen die Haftpflicht übernimmt, soweit
nicht die Eisenbahnverwaltung oder deren Organe ein Ver
schulden trifft.

§ 9.
Beseitigung der Starkstromanlage.

Im Falle der Beseitigung ausgeführter Starkstromanlagen
hat der Unternehmer die Kosten der Instandsetzung der
Bahnanlagen zu tragen. über den Umfang der Inatend
setzungsarbeiten und deren Ausführungsart entscheidet die
Eisenbahnverwaltung.



6. Bedingungen 1) für fremde Starkstrom
leitungen auf Bahngelände.

§ 1.
Allgemeines.

1. Fremde Starkstromleitungen auf Bahngelände 
einschließlich der Fahrleitungen elektrischer Bahnen 
müssen den VorschrUten des Verbandes Deutscher Elektro
tcchniker entsprechen, insoweit sich diese auf die Errich
tung elektrischer Starkstromanlagen, insbesondere bei Kreu
zungen mit Bahnanlagen, und auf die Fahrleitungen elek
trischer Bahnen beziehen und insoweit durch die folgenden
Bedingungen nichts anderes bestimmt ist. Die Starkstrom
leitungen müssen demgemäß so ausgcführt werden,

a) daß sie den Betrieb der Eisenbahn nicht beeinträeh
tigen,

b) daß durch sie weder Personen verletzt noch Sachen
beschädigt werden können,

c ) daß sie bestehende bahneigene Stark- und Schwach
stromleitungen nicht gefährden oder durch Fernwirkung
störend beeinflussen,

d) daß sie sich ohne Behinderung des Bahnbetriebes ein
bauen, unterhalten, versetzen und ersetzen lassen.
2. Fremde Starkstromleitungen auf Bahngelände - im

folgenden kurz Starkstromleitungen genannt - können
oberirdisch oder unterirdisch geführt werden. Sie sollen
Bahngelände nur soweit berühren, als unbedingt nötig ist,
und die Gleise sowie bahneigene Leitungen an möglichst
wenig Stellen - nach Möglichkeit rechtwinklig - kreuzen;
kleinere Kreu zungswinkel - bis zu 600 - sind zulässig,
wenn sie sich mit Rücksicht auf die örtlichen Verhältnisse
nicht vermeiden lassen.

Bei Kreuzungen sind, besonders auf größeren Bahn
höfen, zur Führung der Starkstromleitungen nach Möglich.
keit Durchlässe und Straßen-Über- oder Unterführungen zu
benutzen.

3. Schwachstromleitungen, die am Gestänge einer Hoch
spannungsanlage verlegt sind. werden wie Starkstromlei
tungen behandelt.

§ 2.
Besondere Bedingungen.

über die durch örtliche Verhältnisse bedingten teoh
nisohen Einzelheiten der Ausführung der Starkstromleitungen
wird von Fan zu Fall befunden. Folgende Bedingungen
müssen indessen stets erfüllt werden:

1) Erlaß des Preuß. Ministers der öfIentl. Arbeiten vom
6. Mai 1914. ETZ 1914, S. 803.
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I. Oberirdische Anlagen.
1. Kein unter Spannung stehender Teil der Starkstrom

leitungen - mit Ausnahme der Fahrleitungen elektrischer
Bahnen - darf weniger als 7 m über S. O. liegen oder
bahneigenen Leitungen in senkrechter Richtung auf weniger
als 2 m, in wagerechter Richtung auf weniger als 1,25 m
nahe kommen. Die Starkstromleitungen sind stets ober
halb der bahneigenen Leitungen zu verlegen . Der senk
rechte Abstand von 2 m darf hierbei auch dann nicht
unterschritten werden, wenn der bei + 400 C eintretende
Durchhang der Leitungsseile durch Schäden an den Be
festigungsteHen noch vergrößert wird oder wenn bei - 5 Co
und zusätzlicher Belastung durch Eis oder Winddruck ein
Mast sich infolge Bruches aller Leitungen des Nachbarfeldes
nach dem Kreuzungsfelde hin durchbiegt und dadurch eine
Vergrößerung des Durchhanges herbeigeführt wird.

2. Die Starkstromleitungen - mit Ausnahme der Fahr
leitungen elektrischer Bahnen - sind entweder auf geerdeten
Schutzbrücken zu verlegen oder es sind unter ihnen ge
erdete Schutznetze anzubringen. Die Schutznetze oder
Schutzbrücken sind so einzurichten, daß gerissene Leitung. n
weder nach der Seite abspringen, noch nach unten durch
fallen können.

Von Schutznetzen oder Schutzbrücken kann bei solchen
Verlegungsarten abgesehen werden, die bruchsicher ausge
führt werden können, wie Aufhängung an besonderen Trag
seilen, Ausführung als Netzleiter, Aufhängung jedes Leitungs
endes an drei Isolatoren, Anwendung doppelter Ketten von
Hänge- oder Abspannisolatorcn an jeder Befestigungsstelle
oder andere gleichwertige Bauarten. Die Leitungsanlage
gilt als bruchsicher, wenn mindestens eine dreifache Sicher
heit gegen solche Gefährdungen der Festigkeit vorhanden
ist, die bei Isolatorbruch, Erdschluß oder Kurzschluß am
Mast u.derg!. durch Stromwirkungen eintreten können; bei
Schwachstromleitungen an Starkstromgestänge genügt hier
für zweifache Sicherheit.

DieFahrleitungen elektrischer Bahnen sin d bruchsicher
aufzuhänzen,

Werden bahneigene Schwachstromfreileitungen von
bruchsicher aufgehängten Starkstromleitungen gekreuzt, so
ist ein geerdeter Schutzdraht (Prelldraht) oder eine gleich
wertige Vorrichtung zwischen Stark- und Schwachstrom.
leitung erforder lich .

Der Abstand geerdeter Schutznetze, Schutzbrücken oder
Schutzdrähte von bahneigenen Schwachstromleitungen soll
mindestens 1 m betragen.

3. Der lichte Abstand der Maste oder Stützen von den
Gleismitten muß mindestens 3 m sein. Der Abstand der
Bauteile (Stangen, Anker, Streben, Erdleitungsdrähte usw.)
von unterirdischen, nicht besondersgeschützten bahneigenen
Kabeln muß mindestens 0,8 m 'betragen. Die Annäherung
bis auf 0,25 m kann zugelassen werden, wenn die K abel
gegen äußere Verletzungen geschützt werden, z. B. durch
eiserne Rohre oder Kabeleisen, die nach beiden Seiten über
die gefährdete Stelle mindestens 1 m hinausragen.

4. Die Durchhänge der Leitungsseile, Tragseile, Blitz 
schutzseile usw. sind sowohl für die Kreuzungsfelder als
auch für die Nachbarfelder für Temperaturen von 10 zu
10 Grad zwischen - 20 und +400 C zu berechnen und
anzugeben. Der Durchhang der Leitungen im Kreuzungs-
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felde muß derart bestimmt werden. daß sowohlbei - 20 0 C
ohne zusätzliohe Belastung als auch bei - 50 und bei Be
lastung duroh Eis oder Winddruck mindestens eine zehn
fache Sioherheit gegen Bruoh vorhanden ist. Die Zugkräfte.
Drahtstärken und Spannweiten der Naohbarfelder sind an
zugeben.

Die zusätzliohe Belastung durch Eis oder Winddruck
ist gleich (190 + 50 d) in g für 1 m Leitungslänge einzu
setzen, wobei d den Durchmesser der Leitung in mm be
deutet.

Bei der Bereohnung der Schutzbrücken sind die ruhende
Last, der ungünstigste Winddruck und eine Verkehrslast
von 80 kg/qm zugrunde zu legen. Außerdem muß die
Sohutzbrücke dem einseitigen Zuge des längsten Nachbar
feldes standhalten. Im übrigen gelten sinngem äß die Vor
schriften für die Bereohnung eiserner Brüoken. Schutz
brüoken sind begehbar einzuriohten.

Die Gestänge und Querträger der Maste für Kreuzungs
feider sind aus Eisen herzustellen. Die Gestänge sind für
die Höchstbeanspruohung und vierfache Bruchsicherheit ohne
Berücksichtigung etwaigerVerankerungen und Verstrebungen
zu berechnen. Querträger und Isolatorstützen sollen bei der
Höohstbeanspruohung gleichfalls vierfache Sioherheit bieten.
Als Höchstbeanspruohung der Gestänge ist der größte Zug
und der volle im ungünstigsten Sinne wirkende Winddruck
auf Mast, Querträger und lsoliervorrichtungen in Rechnung
zu setzen. Als größter Zug gilt für gerade Leitungsführung
der Unterschied der Zugkräfte des Kreuzungs. und Nachbar
feldes, für Winkelpunkte die Mittelkraft dieser Zugkräfte,
mindestens aber immer der einer zehnfachen Sioherheit in
den Seilen entsprechende Zug im Kreuzungsfelde.

Der Winddruok ist mit 125 kg für I qm senkrecht ge
troffener wirksamer Fläche anzunehmen; für die Berechnung
der wirksamen Fläche ist bei zylindrischen Körpern der
Durohmesser nur mit 70 v. H ., bei Gittermasten die hintere
Mastfläche nur mit 50 v. H. einzusetzen.

Die erforderliche Standsicherheit der Gestänge und
Stützen gilt im allgemeinen als nachgewiesen, wenn die
Kantenpressung an der Fundamentsohle - ohne Berück
siohtigung des seitlichen Erddruckes - bei dem größten
vorkommenden Umsturzmoment das für den Baugrund zu
lässige Maß (bei gutem Baugnmd höchstens 2,5kg pro qcm)
nicht überschreitet. Das Gewicht des auflastenden Erd
reiches kann hierbei bis zu einem Böschungswinkel von 30 0

gegen die Senkrechte berücksichtigt werden.
5. Die Starkstromleitungen, die unter dem Bahnkörper

im Zuge von Straßenunterführungen, Brüoken und Durch
lässen angelegt werden, sind so zu sichern, daß weder bei
den Unterhaltungsarbeiten an der Bahnanlage oder den
darauf befindliohen Leitungen noch sonstwie eino Berührung
gefährlicher. unter Spannung stehender Teile möglich ist.

6. Die 8tarkstromleitungen - mit Ausnahme der Fahr
leitungen elektrisoher Bahnen - und sonstige Leitungen.
z, B. Tragdrähte, Blitzschutzdrähte, sind aus Drahtseil her
zustellen. Für die Starkstromleitungen soll Hartkupfer von
mindestens 40 kgjqmm Bruchfestigkeit verwendet werden.
Der Mindestquerschnitt der Kupfer- und Stahlseile soll im
Kreuzungsfelde 35qmm betragen. Die Bruchsicherheit. aller
Drahtseile soll bei der ungünstigsten Beanspruchung ein e
zehnfache sein.
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Schutznetze und Prelldrahte sind aus gezogenem Hart
kupfer- oder Bronzedraht herzustellen.

In Kreuzungsfeldern sind keine Lötstellen zulässig; die
Niet-, Schraub- oder Klemmverbindungen an den Befesti
gungsteilen müssen 90 v. H. der Bruchfestigkeit der Haupt
seile besitzen. In jedem Kreuzungsfelde mit bruchsicherer
Leitungsaufhiingung müssen die Haupt- und Hilfsseile an
beidenMasten abgespannt werden, auch wenn in den Nach
barfeldem Seile von derselben Stärke wie im Kreuzungs-
felde zur Verwendung kommen. -

Die Bestimmungen unter 6 gelten nicht, wenn die
Leitungen von Isolatoren getragen werden, die in kurzen

IAbständen auf einer besonderenSchutzbrücke angebracht sind.
7. Allebahneigenen Schwachstromleitungen, und zwar so

wohl vorhandene wie später hinzukommende, werden von der
Eisenbahnverwaltung nach ihrem Ermessen auf Kosten des
Unternehmers je nach den Umständen durch Schutzkästen,
Schutzuetze, geerdete Drähte, Verkabelungu . dgL so gesichert,
daß keinesfalls Starkstrom in sie übertreten oder sie durch
Fernwirkung störend beeinflussen oder gef ährden kann.

II. Unterirdische Anlagen.
1. Unterirdisohe Kabel, die nicht auf Straßen -über

und Unterführungen, Brücken oder in Durchlässen unter
gebracht sind, müssen, soweit. sie sich unter Gleisen be
finden, in Eisenröhren oder in Kanälen aus Mauerwerk,
Zement od. dgl. verlegt werden. Die Oberkante der Rohre
und Kanäle soll wenigstens 1 m unter Planum liegen; sie
sollen auf beiden Seiten der Bahnlinie wenigstens 2,5 m
über die äußersten Schienen hinausragen und so angelegt
sein, daß das Kabel herausgezogen oder durch ein anderes
ersetzt werden kann. ohne daß an der Bahnanlage Arbeiten
erforderlich werden.

Kabel, die nicht unter Gleisen liegen, bedürfen keiner
Rohre oder Kanäle, Sie müssen jedoch mit Eisenband um
hüllt und in möglichst großem Abstande von den Gleisen
wenigstens I m tief eingebettet werden. Auch sind sie zu
beiden Seiten und von oben durch Ziegel oder in gleich
wertiger Art zu schützen. Zur Bezeichnung der Kabellage
sind haltbare Marken anzuordnen.

2. Bei Kabelung der St&rkstromfreileitungen unter dem
Eisenbahngelände müssen die Kabeleinführungen mindestens
10 m von den Eisenbahngrenzen entfernt sein.

3. Der Abstand unterirdischer, nicht besonders ge
schützter Starkstromkabel von Bauteilen aller Art muß
mindestens 0,8 m betragen. Die Annäherung bis auf 0,25 m
kann zugelassen werden, wenn die Kabel gezen äußere Ver
letzungen durch eiserne Rohre oder Kabeleisen, die nach
beiden Seiten über die gefährdete Stelle mindestens 1 m
hinausrsgen, geschützt werden.

4. Wo fremde Starkstromkabel mit bahneigenen Kabeln
in einem seitlichen Abstand von weniger als 0,8 m neben
einander verlaufen, müssen sie in Kanälen verlegt oder mit
Hüllen aus Zement oder gleichwertigem feuerbeständigen
Material versehen werden.

5. Unterirdische Starkstromkabel, die vorhandene Kabel
kreuzen, sind an der Kreuzungsstelle mindestens 0,5 m
unter diesen Kabeln zu verlegen und beiderseits mindestens
1 m über die Kreuzungsstelle hinaus in Kanälen aus Beton,
Mauerwerk u . dgl. zu führ en.
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§ 3.
Genehmigung, Bauausführnng und Unterhaltung

der Starkstromleltungen.
1. Die Genehmigung zur Führung von Starkstrom

leitungen über Bahngelände wird nur von Fall zu Fall
widerruflich und gegen eine naoh den besonderen Verhält
nissen zu bemessende jährliohe Benutzungsgebühr erteilt.

Bei Besitzwechsel ist die Genehmigung zum Fort
bestande der Anlage eiozuholen .

2. Der Eigentümer der Starkstromleitungen - im fol
genden kurz Unternehmer genannt - hat der zuständigen
Königlichen Eisenbahndirektion vor der Ausführung die
im folgenden zusammengestellten Unterlagen io 5 Aus
fertigungen zur Genehmigung vorzulegen. Eioe Ausfertigung
wird ihm mit Genehmigungsvermerk zurückgegeben. Die
zur Herstellung der Pläne erforderliohen Unterlsgen werden
ihm auf Ersuchen von der Eisenbahnverwaltung gegen Er
stattung der Kosten überlassen.

Der Unternehmer hat einzureiohen:
a) Erläuterungen üher Art, Periodenzahl und Spannung des

Stromes, sowie über Anzahl, Querschnitt und Material
der Leitungen und Anordnung der Leitungssnlage,

b) einen übersichtsplan der Hauptlinienführung der Gesamt
anlage,

c) einen Lageplan in mindestens 1: 1000, in den die ge 
planten Starkstromleitungen in roter Farbe und vor
handene Stark- und Schwachstromleitungen - im Be
reiche von 50 m zu beiden Seiten der geplanten Leitung 
in anderen Farben eingetragen sind; die Anzahl dieser
benachbarten Leitungen, ihre Besitzer, sowie ihre Strom
lIort und Spannung siod anzugeben;

d) einen Aufriß in mindestens 1 : 100 mit eingeschriebenen
Maßen längs der geplanten Leitung, aus dem ihre Lage
zu den Eisenbahnanlagen, sowie zu etwa gekreuzten
Stark- und Schwachstromleitungen ersichtlich ist.

Bei oberirdischen Starkstromleitungen sind ferner ein
zureichen:
e) statische Berechnungen der Leitungsanlage;
f) Maßzeichnungen der Maste mit Fundamenten, der Quer

träger, Stützen, Isolatoren, Leitungs. und Tragseile,
Hilfsbefestigungen, Schutzvorrichtungen , Betriebsfern
sprechleitungen und sonstigen Ausführungsteile in aus
reichendem Maßstabe. Werkzeichnungen sind auf Ver
"langen vor der Inbetriebnahme zur Einsichtnahme vor
zulegen.

Die einzureichenden Unterlagen müssen von eioem, an
dem Entwurfe und der Ausführung nicht beteiligten sach
verständigen und staatlich geprüften Ingenieur durchgesehen
und bescheinigt sein.

Bilden mehrere Starkstromanlagen Gegenstand eines
einzigen Genehmigungsverfahrens , so können Festigkeits
berechnungen auch in Form von Tabellen ausgeführt wer
den. Bei einheitlicher Bauart mehrerer Anlagen genügt es,
wenn die Berechnung nur für den ungünstigsten Fall durch
geföhrt wird, sofern die hierbei berechneten Abmessungen
au ch in den übrigen Fällen zugrunde gelegt werden.

3. Alle Arbeiten an den Starkstromleitungen müssen
nach Anweisung und unter Aufsicht der Eisenbahnverwal
tung ausgeführt werden. Gleichwohl ist der Unternehmer

Weber, Erläuterun gen, 12. Aufl , .18
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für sachgemäße Ausführung dieser Arbeiten bis in alle
Einzelheiten allein verantwortlieh.

4. Für alle Kosten - ohne Ausnahme -, die aus der
Genehmigung, Herstellung und tlberwachung der Stark
stromleitungen erwachsen, hat der Unternehmer aufzu·
kommen.

5. Der Unternehmer hat dieAbnahme der fertiggesteHten
Anlage 14 Tage vor der beabsichtigten Inbetriebnahme
schriftlich bei der Eisenbahnverwaltung zu beantragen.

Bei der Abnahme hat er nachzuweisen, daß die Anlage
in allen Teilen nach den genehmigten Zeichnungen, Berech
nungen und Bedingungen ausgeführt ist, und daß ins
besondere der Durchhang der Leitungen der zurzeit herr
schenden Temperatur entspricht.

6. Die Starkstromleitungen dürfen nicht - auch nicht
probeweise ~ in Betrieb genommen werden, bevor es von
der Eisenbahnverwaltung ausdrücklioh gestattet worden ist.

7. Alle Teile der Starkstromleitungen sind dauernd in
gutem Zustande zu erhalten. Schäden in der Starkstrom
anlage sind ohne Verzug zu beseitigen.

Die oberirdischen Sterkstromleitungen sind- durch den
Unternehmer nach Bedarf auf ihren ordnungsmäßigen Zu
stand zu untersuchen. Wenigstens alle 3 Jahre hat eine.
Prüfung unter Aufsicht der Eisenbahnverwaltung statt
zufinden. Das Ergebnis dieser Prüfungen ist in die vom
Unternehmer zu führenden Prüfungsbücher einzutragen, die
auf Anfordern der Eisenbahnverwaltung vorzulegen sind.

§ 4.
Verbesserung unzulänglicher Einrichtungen.

Wenn nach Entscheidung der Eisenbahnverwaltung die
Ausführung der Starkstromleitungen nicht genügt, um Un
zuträglichkeiten von den Bahnanlagen fernzuhalten, so hat
der Unternehmer sie ohne Verzug auf seine Kosten zu
verbessern oder durch eine zweckdienlichere zu ersetzen.

§ 5.
Außerbetriebsetzung der Starkstromleitungen.

Rufen die Starkstromleitungen Unzuträglichkeiten für
die Bahnanlagen oder den Bahnbetrieb hervor, so müssen
sie nach dem Ermessen der Eisenbahnverwaltung so lange
ausgeschaltet werden, bis die Ursachen der Unzuträglich
keiten beseitigt sind.

§ 6.
Änderung der Babnanlagen.

Alle Kosten für Anderungen der Starkstromleitungen,
die durch Änderung, Erweiterung oder Instandhaltung der
Bahnanlagen entstehen, hat der Unternehmer zu tragen.
Ebeuso hat er für alle Kosten aufzukommen, die dadurch
erwachsen, daß wegen der Starkstromleitungen Anderungen
oder Ausbesserungen an den Bahnanlagen a.usgeführt werden
müssen.

§ 7.
Änderung der Starkstromleitungen.

Änderungen - auch besügllch der Stromart und Span
nung ~ oder Erweiterungen der St.a.rkstromleitungen be
dürfen der Zustimmung der Eisenbahnverwaltung.
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§ 8.
Beseitigung der Starkstromleitungen.

Werden Starketromleitungen nicht mehr benutzt, BO

kann die Eisenbahnverwaltung ihre Beseitigung und die
Instandsetzung der Bahnanlagen auf Kosten des Unter
nehmers verlangen. Kommt der Unternehmer dem Ver
langen nicht nach, so iet die Eisenbahnverwaltung berechtigt,
die Arbeiten auf Kosten des Unternehmers selbstauszuführen.
über den Umfang und die Art der Ausführung der Arbeiten
entscheidet die Eisenbahnverwaltung.

§ 9.
Haftbarkeit des Unternehmers.

Für die Haftpflicht bei Unfällen und Schäden. die da
durch entstehen, daß die Starkstromleitungen vorhanden
sind, gelten die gesetzlichen Bestimmungen mit der Maß,
gabe, da.ß der Unternehmer der Eisenbahnverwa1tung gegen
über überall für seine Leute haftet;

§ 10.
Geltung der Bedingungen.

Die Bedingungen gelten vom 1. Juni 1914 ab, und zwar
für Neuanlagen sowie für wesentliche Erweiterungen oder
Anderungen vorhandener Anlagen.



7. Allgemeine Vorschriften für die Ausführung
und den Betrieb neuer elektrischer Starkstrom
anlagen (ausschlieBlichder elektrischen Bahnen)
bei Kreuzungen und Näherungen von Tele-

graphen- und Fernsprechleitungen.
Gültig ab 1. Juli 1908.

1. Für die mit elektrischen Starkströmen zu betreibenden
Anlagen müssen die Hin- und Rückleitungen durch besondere
Leitungen gebildet sein. Die Erde darf als Rückleitung nicht
benutzt oder mitbenutzt werden. Auch dürfen in Dreileiter
anlagen die blank in die Erde verlegten oder mit der Erde
verbundenen Mittelleiter Verbindungen mit den Gas- oder
Wasserleitungsnetzen nicht haben, wenn die vorhandenen
Telegraphen- oder Fernsprechleitungen mit diesen Netzen
verbunden sind.

2. Oberirdische Hin- und Rückleitungen müssen überall
intunlichstgleichem, und zwarin so geringem Abstande von
einander verlaufen, als dies die Rücksicht auf die Sicherheit
des Betriebes zuläßt.

3. An den oberirdischen Kreuzungsstellen der Stark
stromleitungenmit den 'l:elegraphen. und Fernsprechleitungen
müssen Schutzvorrichtungen angebracht sein, durch welche
eine Berührung der beiderseitigen Drähte verhindert bzw.
unschädlich gemacht wird.

Bei Niederspannung ist es zulässig, wenn zur Verhin·
derung von Stromübergängen in die Schwachstromleitungen
die Starkstromleitungen auf eine ausreichende Strecke 
mindestens in dem in Betracht kommenden Stützpunkts·
Zwischenraum - aus isoliertem Drahte hergestellt sind oder
wenn bei Verwendung blanken Drahtes eine Berührung der
beiderseitigen Drähte durch geeignete Schutzvorrichtungen
verhindert oder unschädlich gemacht wird .

Bei der Ausführung von Hoehspannungsanlagen ist
danach zu streben, daß die Starkstromleitung oberhalb der
Schwachstromleitung über letztere hinweggeführt wird. In
diesem Falle wird, wenn nicht besondere Verhältnisse vor
liegen, als geeignete Schutzmaßnahme ein solcher Ausbau
der Starkstromanlage angesehen, daß vermöge ihrer eigenen
Festigkeit ein Bruch oder ein die Schwachstromleitung ge
fährdendes Nachgeben der Starkstromleitungen oder ihrer
Gestänge im Kreuzungsfeld auch beim Bruch sämtlicher
Leitungsdrähte in den benachbarten Feldern ausgeschlossen
ist. Außerdem ist denjenigen Gefährdungen der Festigkeit
derLeitungen Rechnung zu tragen, die durch Stromwirkungcn
beim Bruch von Isolatoren oder dergleichen eintreten.



Kreuzungen mit Telegraphen- und Fel"Dllprechleitungen. 277

Liegt die Starkstromleitung unterhalb der Schwachstrom
leitung, so können als geeignete Maßnahmen z. B. Schutz
driihte gelten, die parallel mit den Starkstromleitungen ober
halb und seitlich von ihnen angeordnet und von denen die
oberen durch Querdrähte verbunden sind, während die seit
lichen Drähte das Umschlingen der Starkstromleitungen ver
hindern sollen. Diese Schutzdrähte müssen möglichst gut
geerdet sein.

4. Die Kreuzungen der Starkstromdrähte mit Tele
grsphen- und Fernsprechleitungen müssen tunlichst im rech
ten Winkel ausgeführt sein.

5. An denjenigen Stellen, an welchen die Starkstrom
leitungen neben den Schwachstromleitungen verlaufen und
der Abstand der Starkstrom- und Schwachstromdrähte von
einander weniger als 10 m beträgt, m üsaen Vorkehrungen ge
troffen sein , durch welche eine Berührung der Starkstrom
und Schwachstromleitungen sicher verhütet wird. Bei der
Ausführung von Niederspannungsanlagen kann als Schutz
mittel isolierter Drahtverwendet werden. .VonderAnbringung
besonderer Schutzvorrichtungen kann abgesehen werden,
wenn die örtlichen Verhältnisse eine Berührung der Stark
strom- und Schwachstromleitungen auch beim Umbruch von
Stangen oder beim Herabfallen von Drähten ausschließen,
oder wenn die Leitungsanlage durch entsprechende Verstär
kung, Verankerung oder Verstrebung des Gestänges oder
Befestigung an Häusern vor Umsturz geschützt ist. Gegen
die durch Leitungsbruch verursachte Berührungsgefahr der
beiden Leitungen gilt - soweit nicht besondere Verhältnisse
vorliegen - ein Horizontalabstand von 7 m zwischen beiden
Leitungen als hinreichende Sicherheit, wenn innerhalb der
AnnäherungsstreckedieSpannweite in jeder der beiden Linien
30 m nicht überschreitet.

6. Bei Kreuzungen darf, wenn die Starkstromanlage
Hochspannung führt und wenn zwischen ihr und den Schwach
stromleitungen keine geerdeten Schutznetze vorhanden sind,
der Abstand der Konstruktionsteile der Starkstromanlage
von den Schwachstromleitungen in senkrechter Richtung nicht
weniger als 2 m bei Hochspannungsanlagen, weun geerdete
Sohutzvorrichtungen angebracht sind, sowie bei Nieder
spannungsanlagen derselbe Abstand nicht weniger als 1 m,
der Abstand in wagerechter Richtung dagegen in allen Fällen
nicht weniger als 1,25 m betragen. Bei Niederspannung
können in besonderen Fällen Ermäßigungen des wagerechten
Abstandes zugelassen werden.

7. Der Abstand der Konstruktionsteile oberirdischer
Starkstromanlagen (Stangen, Streben, Anker, Erdleitungs
drähte usw.) von Telegraphen- und Fernsprechkabeln soll
möglichst groß sein und mindestens 0,8 m betragen. In
Ausnahmefällen kann eine Annäherung bis auf 0,25 m zu
gelassen werden; alsdann müssen ßie Telegraphen- und Fern
sprechkabel mit eisernen Röhren umkleidet sein.

8. Die Starkstromkabel müssen tunlieh st entfernt, jeden
falls in einem seitlichen Abstande von mindestens 0,8 m von
den Konstruktionsteilen der oberirdischen Telegraphen- und
Fernsprechlinien (Stangen, Streben, Ankern usw.) verlegt
sein. Wenn sich dieser Mindestabstand ausnahmsweise in
einzelnen Fällen nicht hat innehalten lassen, so müssen die
Kabel in eiserne Rohre eingezogen sein, die nach beiden Seiten
über die gefährdete Stelle um mindestens 0,25 m hinaus
ragen. Die Rohre müssen gegen mechanische Angriffe"bei
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Ausführung von Bauarbeiten an den Telegraphen- und Fern·
sprechlinien genügend widerstandsfähig sein. Auf weniger
als 0,25 m Abstand darf das Kabel den Konstruktionsteilen
der- Telegraphen- und Fernsprechlinien in keinem Falle ge
nähert werden. über die Lage der verlegten Kabel hat der
Unternehmer der Oberpostdirektion einen genauen Plan
vorzulegen.

9. Die unterirdischen StarkstromIeitungen müssen tun
liehst entfernt von den 'Ielegraphen- und Fernsprechkabeln,
womöglich auf der anderen Straßenseite verlaufen.

Wo die beiderseitigen Kabel sich kreuzen oder in einem
seitlichen Abstande von weniger als 0,3 m nebeneinander
verlaufen, müssen die Starkstromkabel auf der den Schwach
stromkabeln zugekehrten Seite mit Halbmuffen aus Zement
oder gleichwertigem feuerbeständigem Material von wenig
stens 0,06 m Wandstärke versehen sein. Die Muffen müssen
0,3 m zu beiden Seiten der gekreuzten Schwachstromkabel,
bei seitlichen Annä.herungen ebensoweit über den Anfangs
und Endpunkt der gefährdeten Strecke hinausragen. Liegen
bei Kreuzungen oder bei seitlichen Abständen der Kabel von
weniger als 0,3 m die Starkstromkabel tiefer als die Schwach
stromkabel, so müssen letztere zur Sicherung gegen mecha
nische Angriffe mit zweiteiligen eisernen Rohren bekleidet
sein,die über die Kreuzungs- und Näherungsstelle nach jeder
Seitehin 1 m hinausragen. Besonderer Schutzvorrichtungen
bedarf es nicht, wenn die Starkatrom- oder die Schwachstrom
kabel sich in gemauerten oder in Zement- oder dergleichen
Kanälen von wenigstens 0,06 m Wandstärke befinden.

10. Zur Sicherung der Telegraphen- und Fernsprech
leitungen gegen mittelbare Gefährdung durch Hoch
spannung müssen Schutzvorkehrungen getroffen sein, durch
die der Ubertritt hochgespannter Ströme in dritte, mit den
Telegraphen- und Fernsprechleitungen an anderen Stellen
zusammentreffende Anlagen oder das Entstehen von Hoch.
spannung in diesen Anlagen verhindert oder unschädlich
gemacht wird (vgl. Vorschriften für die Errichtung elektrischer
Starkstromanlagen vom 1. Januar 1908, § 4 sowie § 22 h und i,
Satz 1).

11. Innerhalb der Gebäude müssen die Starkstrom.
leitungen tunlichst entfernt von den Telegraphen- und Fern
sprechleitungen angeordnet sein.

Sind Kreuzungen oder Annäherungen bei festverlegten
Leitungen an derselben Wand nicht zu vermeiden, so müssen
die Starkstromleitungen so angeordnet sein, oder es müssen
solche Vorkehrungen getroffen sein, daß eine Berührung der
beiderseitigen Leitungen ausgeschlossen ist.

12. Alle Schutzvorrichtungen sind dauernd in gutem
Zustande zu erhalten.

13. Von bea.bsichtigten Aufgrabungen in Straßen mit
unterirdischen Telegraphen. oder Fernsprecbkabeln ist der
zuständigen Post- oder Telegraphenbehörde beizeiten, wenn
möglich vor dem Beginne der Arbeiten schrütlich Nachricht
zu geben.

14. Fehler - d. h. ein schadhafter Zustand - in der
Starkstromenlege, durch welche der Bestand der Telegraphen
und Fernsprechanlagen oder die Sicherheit des Bedienungs.
personala gefährdet werden könnte, oder welche zu Störungen
des Telegraphen- oder Fernsprechbetriebes Anlaß geben,
sind ohne Verzug zu beseitigen. Außerdem kann in dringen.
den Fällen die Abschaltung der fehlerhaften Teile der Stark.
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stromanlage bis zur Beseitigung der Ursache der Gefahr oder
Störung gefordert werden.

15 . Vor dem Yorhandensein der vorgeschriebenen Schutz
vorrichtungen und vor Ansführung der etwa notwendigen
Anderungen an den Telegra.phen- und Fernsprechleitungen
darf das Le itungsnetz auch für Probebetrieb oder sonstige
Versuche nicht unter Strom gesetzt werden. Von der beab
sichtigten Unterstromsetzung ist der Telegraphenverwaltung
mindestens drei freie Wochentage vorher schriftlich Mit
teilung zn machen. Yon der .Innehaltung dieser Frist kann
nach vorheriger Vereinbarung mit der zuständigen Post
oder Telegraphenbehörde abgesehen werden.

16. Falls die gewählte Anordnung .) oder die vorgesehenen
Schutzmaßregeln nicht ausreichen, um Gefahren für den

.) § 12 des Gesetzes über das Telegraphenweaen des
Deutschen Reiches vom 6. April 1892 lautet:

Elektrische Anlagen sind, wenn eine Störung des Betriebes
der einen Leitung durch die andere eingetreten oder zu be
fürchten ist, auf Kosten desjenigen Teiles, weloher durch eine
spätere Anlage oder durch eine spä.ter eintretende Anderung
seiner bestehenden Anlage diese Störung oder die Gefahr der
selben veranlaßt, nach Möglichkeit so auszuführen, daß sie sich
nicht störend beeinflussen.

§ 6 des Telegraphenwegegesetzes vom 18. Dezember 1899
lautet:

Spätere besondere Anlagen sind nach Möglichkeit so aus
zuführen, daß sie die vorhandenen Telegraphenlinien nicht
störend beeinfhissen,

Dem Verlangen der Verlegung oder Veränderung einer
Telegraphenlinie muß auf Kosten der Telegraphenverwaltung
st a ttgegeben werden, wenn sons t die Herstellung einer späteren
besonderen Anlage unterbleiben müßte oder wesentlich er
schwert werden würde, welche aus Gr ünden des öffentlichen
Interesses, insbesondere aus volkswirtschaftliohen oder Ver
kehrsrücksichten vondenWegeunterhaltungspflichtigencderunter
überwiegender Beteiligung eines oder mehrerer derselben zur
Au sführung gebracht werden soll. Die Verlegung einer nicht
lediglich dem Orts-, Vororte- oder Nachbarortsverkehr dienen
den Telegraphenlinie kann nur dann verlangt werden, wenn
die Telegraphenlinie ohne Aufwendung unverhältnismäßig hoher
Kosten anderweitig ihrem Zwecke entsprechend untergebracht
werden kann.

Muß wegen einer solchen späteren besonderen Anlage die
schon vorhandeneTelegraphenlinie mit Schutzvorkehrungen ver
sehen werd en. so sind die dadurch entstehenden Kosten von
der Telegraphenverwaltung zu tragen.

überläßt ein Wegeunterhaltungspflichtiger seinen Anteil
einem nicht unterhaltungspflichtigen Dritten, so sind der Tele
graphenvorwaltung die durch die Verlegung oder Veränderung
oder durch die Herstellung der Schutzvorkehrungen erwaohsen
den Kosten, soweit sie auf dessen Anteil fallen, zu erst a t ten .

Die Unternehmer anderer als der in Abs. 2 bezeichneten
besonderen Anlagen haben die aus der Verlegung oder Ver
änderung der vorhandenen Telegraphenlinien oder aus der Her
stellung der erforderlichen Sohutzvorkehrungen an solohen er
wachsenden Kosten zu tragen.

Auf spätere Anderungen vorhandener besonderer Anlagen
finden die Vorschriften der Abs. I bis 5 entsprechende An
wendung.
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Bestand (die Substanz) der Telegraphen- oder Fernsprech.
anlagen und für die Sicherheit des Bedienungspersonals oder
Störungen für den Betrieb der Telegraphen- und Fernsprech.
leitungen fernzuhalten, sind im Einvernehmen mit der Tele
graphenverwaltung weitere Maßnahmen zu treffen, bis die
Beseitigung der Gefahren oder der störenden Einflüsse er
folgt ist.

17. Von geplanten wesentlichen Veränderungen oder
von beabsichtigten wesentlichen Erweiterungen der Stark.
stromanlage, soweit diese Veränderungen oder Erweiterungen
die Punkte 1 bis 10 und 12 bis 16 berühren, hat der Unter
nehmer behufs Feststellung der weiter etwa erforderlichen
Schutzmaßnahmen der Telegraphenverwaltung Anzeige zu
erstatten.

18. Wegen Tragung der Kosten für die durch die Stark
stroma.nlage bedingten Anderungen an den Telegraphen- und
Fernsprechleitungen sowie für Herstellung und Unterhaltung
der Schutzvorkehrungen an der Starkstroma.nlage oder an
den Telegrephen- und Fernsprechleitungen gelten die gesetz
lichen Bestimmungen.



8. Bestimmungen für die bruchsichere Führung
von Starkstrom - Freileitungen oberhalb von
Reichs- Telegraphen- und Fernsprechleitungen.')

(Herausgegeben im August 1912.)

I.
Zur bruohsicheren Führung von Starkstrom-Frei

leitungen oberhalb von Schwachstromleitungen werden von
der Reichs-Telegraphenverwaltung solche Konstruktionen auf
Gefahr der Unternehmer zugelassen, die von ihr als geeignet
erachtet werden und die im allgemeinen folgenden Be
dingungen entsprechen :
. 1. Die Berechnung der Konstruktionen hat nach den Nor

malien für Freileitungen des Verbandes Deutscher Elektro
techniker zu erfolgen, soweit nicht im nachstehenden
besondere Vorschriften gegeben sind.

2. Die Spannweiten bei Kreuzungen sind so kurz wie
möglich zu bemessen, die Kreuzungen sind tunlieh recht
winklig auszuführen. Spannweiten von mehr als 40 m
sind nach Möglichkeit zu vermeiden.

3. Die Starkstromleitungen sowie alle Drähte, die
beim Bruch eine leitende Verbindung zwischen den
Starkstrom - und Schwachstrom leitungen herzustellen
geeicnet sein würden, insbesondere die oberhalb der
StarkstIomleitungen liegenden Tragdrähte, Blitzschutz
dr ähte usw., sind bruchsicher aus Drahtsei I herzustellen.
F ür die Starkstromleitungen soll im allgemeinen Hart
kupfer von mindestens 40 kgfqmm oder Aluminium von
19 kgqmm Bruchfestigkeit verwendet werden. Der
)lindestquerschnitt der Hartkupfer- und Stahlseile soll
35 qmm, der Aluminiumseile 75 qmm betragen. Die
Bruchsi ch erheit aller Drahtseile soll bei der H öchst
beanspru chung zeh n f a oh sein.

Die bruchsicher aufzuhängenden Seile dürfen nicht
aus einzelnen Stücken zusammengesetzt sein. Ver
lötungen werden innerhalb der Kreuzungsfelder nicht
zugelassen; Verbindungen durch Klemmen oder Niet
und Schraubenverbinder usw, bei der Befestigung der
Hilfseile mit den H auptseilen, bei der Aufhängung der
Seile an den Isolatoren, Gestängen, Querträgern usw,
sollen 90 v, H. der Bruchfestigkeit der Hauptseile be 
sitzen.

1) DiesevomReichspostarnt erlassenen Bestimmun gen nebst
Nachtrag (S. 285) sind 'für den Dienstgebrauch gedruckt und
anderweit nicht veröffentlicht. Sie werden den Starkstrom
unternehmern von den Oberpostdirektionen in der benötigten
Anzahl von Abdrucken kostenfrei überwiesen,
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4. Die Ge s tän ge und Qu erträger der Kreuzun gsfelder
sind aus Eisen herzustellen. Die Gestänge sind für
die H öohstbeanspruchung mit fünffaoh er Bruch
si che r h e i t und Sta n ds ic he r h e i t ohne Beräcksioh
tigung e twaiger Verankerungen und Verstrebungen zu
bereohnen. Qu ertr ä ge r und Isolatorstützen sollen
bei der H öchstbeanspruchung gleichfalls fünffach e
Sic herhe i t bieten. Bei den Isola.t orstützen darf der
Schraub enbolzen nicht angeschweißt sein. Der Stützen
bund muß so bear beitet sein, daß e r gut aufliegt. Als
Höchstbeanspruohung der Gestänge ist der größte Zug
und der volle, im ungünstigsten Sinne wirkende Wind
druck auf Mast, Querträger und Isoliervorriohtungen in
Rechnung zu setzen. Als größte r Zug gilt für gerade
Leitungsführung der Untersohied de r Zugkräfte des
Kreuzungs - und des Naohbarfeldes, für Winkelpunkte
die Mit tel kraft dieser Zugkräft e, mi n des te ns jedoch
der größ te Zug im Kreuzungsfelde bei zehnfacher Sicher
heit in den Seilen. Bei quadrat is chen Gitter
mas t en ist zu beachten, daß der Spitzenzug in Rich
tung eine r Diagonale des Querschnit tes nur 70 v. H.
des in Richtung einer H aupta.chse zulässigen Spitzen
zuges be tragen darf-).

Die erforderliche S t andsicherheit d er Ges t änge
gilt im allge meinen als nachgewiesen, wenn die Kanten
pressung an der Fundamentsohle ohne Berücksichtigung
des seit liche n Erddruckes bei dem größte n vorkommen
den Umst urzmoment das für den B augrund zulässige
Maß (normal 2,5 kglqcm) nicht üb erschreitet.

5. Die Leitungsanlage muß gegen di ejen igen Gof ähr
dungen d er Fest igkeit, die durch S t r o mwi rkun gen
beim Bruch von Isolatoren, bei E rdschluß oder Kurz
schluß am Mast u, dgl. eintre te n können, durch ent 
sprechende Aufhängung oder durch geeignete Hilfs
befest igungen mindestens eine dre i f ache Siche r he it
besit zen.

6. Unterh alb der Starkstroml eitu ngen oder, wenn am Ge
stä nge der Starkstromanlage Betrie bsfernsprechleitungen
(siehe unter III) geführt werden, unterh alb dieser ist,
mindestens 1 m von den oberst en Schwachstromleitungen
entfern t , ein gee rde te r Sch u tzdr ah t (Pre l ldr ab t)
oder eine gleichwertige Vorrich tu ng anzu bringen, um
beim etwaigen Hinaufschnellen von Schwachstrom
leitungen (bei Linienarbeiten, bei Drahtbruch usw.)
zufällige Berüh rungen mit den Starkstromleitungen oder
Betriebsfernsprechleitu ngen zu verhindern. Schutzvor
kehrun gen dieser Art sind nicht erforderlich, wenn die
Abstände zwischen den beiderseit igen Leitungen so groß
sind, daß die Möglichkeit einer Berührung der an der
Starks t romanlage befindlichen Leitungen durch empor.
schnellende Schwachstromleitungen auch dann völlig
au sgeschlossen ist , wenn an jenen einzelne Hilfs
befestigungen schadhaft werd en und her unterh ängen.

7. Der se n k r ec hte Abst a nd der unter Spannung stehen .
den K onstruktionen der Starkstromanlage von den
Schwachstromleitungen soll mindestens 2 m betragen,
und zwar unter der Annahme, daß einzelne Leitungs.
teile schadhaft werden und herunterhängen. Ferner

1) Vgl. " Hütte", 21. Auflage, H. Band S. 1002.
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darf dieser Abstand nicht unterschritten werden, wenn
sich der bei +400 C eintretende Durchhang des Leitung
seiles durch Schadhaftwerden von Konstruktionsteilen
an den Isolatoren noch vergrößert oder, wenn bei
- 50 C und EisbeJastung sämtliche Leitungen in einem
Nachbarfelde reißen, der Mast sich infolgedessen nach
dem Kreuzungsfelde hin durchbiegt und eine Vergröße
rung des Durchhanges herbeiführt.

8. In jedem Kreuzungsfelde mit bruchsicherer Leitungs
aufhängung müssen die Haupt. und Hilfseile an beiden
Masten abgespannt werden, auch weun in den Nach
barfeldern Seile von derselben Stärke wie im Kreuzungs.
felde zur Verwendung kommen.

Sofern etwa in einem Nachbarfelde brechende und
in .das Kreuzungsfeld hinüberschwingende Starkstrom
leitungen mit Reichsleitungen in Berührung kommen
können, die im Kreuzungsfeld in der Nähe des Maates
verlaufen, ist dieser Berührungsgefahr durch geeignete
Maßnahmen zu begegnen, z, B. durch bruchsichere Auf
hängung der Leitungen im Nachbarfelde. durch An·
bringung geerdeter Fangbügel unter den einzelnen Stark.
stromleitungen auf der Nachbarfeldseite des Mastes u, dgl.
Innerhalb der Kreuzungsfelder mit bruchsicherer Lei
tungsaufhängung sind Erdungsbügel unter den Stark
stromlcitungen nicht zu verwenden.

9. In der Nähe von Kreuzungstellen mit bruchsicherer
Aufhängung befindliche Bäume, die bei ihrem Umbruch,
beim Bruch von Ästen oder sonstwie die Starkstrom
anlage gefährden können, sind zu beseitigen oder
wenigstens so weit zu kürzen oder auszuästen, daß
jede Gefahr für die bruchsicheren Konstruktionen aus
geschlossen ist .

11.
Die Innehaltung dieser Vorschriften, die je nach .der

gewählten Konstruktion noch entsprechend ergänzt werden
können, ist vor der Ausführung durch statische Be
rechnungen nachzuweisen. Hinsichtlich der Berechnung
der Gestänge genügt es hierbei, wenn tür jeden nach
Aufbau und Länge verschiedenen Mast die zulässige Höchst
beanspruchung bei fünffacher Sicherheit berechnet und für
jede einzelne Kreuzungsstelle nach Maßgabe der Stützpunkts.
abstände, der Belastung durch Drähte usw. nachgewiesen
wird, daß die für die gewählten Maste berechnete Höchst. ·
beanspruchung nicht überschritten wird. Der Berechnung
sind die etwaigen Kräftepläne und die technischen, mit
allen erforderlichen Maßen versehenen Zeichnungen der Maste
mit Fundamenten, Querträgern, Stützen, Isolatoren, Leitung.
seilen und sonstigen Konstruktionen (Tragseile, Hilfsbefesti
gungen, Betriebsfernsprechleitungen, Prelldrähte usw.) bei
zufügen. Aus den Zeichnungen muß zu ersehen sein, wie
die Seile an den Isolatoren und etwaige Hilfsbefestigungen
an den Seilen oder Isolatoren befestigt sind (z. B. durch
Klemmen, Schraubenverbinder, Nietverbinder u. dgl.). Dabei
ist auch anzugeben, aus welchen Materialien die einzelnen
Kouetruktions- und Leitungsteile hergestellt sind und wel
chen Zug die Klemmen, Schraubenverbinder, Nietverbinder
u. dgl. aushalten. .

Daß die Leitungseile, Tragseile, Blitzschutzseile usw.
eine zehnfache Sicherheit gegen Bruch besitzen, ist für jede
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Kreuzungstelle unter Berücksichtigung des Abstandes der
Maste, der Durchhänge bei verschiedenen Temperaturen so
wie der Belastung durch Eis ebenfalls nachzuweisen. Bei
Berechnung der Durchhänge ist das Gewicht des Eises gleich
0,OI5·q kg für das laufende Meter Leitungseil einzusetzen,
wobei q den Querschnitt der Leitung in Quadratmillimetern
bedeutet.' Die Berechnungen werden zweckmäßig nach der
Elektrotechnischen Zeitschrift 1907, S.896ff. ausgeführt (Ab
handlung von Nicolaus, "Vber den Durchhang von Frei
leitungen"). Der rechnerische Nacliweis der zehnfachen
Sicherheit gegen Leitungsbruch braucht nicht besonders er
bracht zu werden, wenn der Unternehmer Hartkupferseil
von mindestens 40 kg jqmm anwendet, der Mastabstand die
Entfernung von 40 m nicht überschreitet und der Unter
nehmer sich verpflichtet, den Durchhang der Leitungseile
nicht kleiner zu wählen, als in der in Anlage A beigefügten 1),
nach der vorerwähnten Abhandlung für eine Bruchfestigkeit
von 4ü kgfqmm aufgestellten Tabelle angegeben ist.

Die Durchhänge der Leitungseile, Tragseile, Blitzschutz
seile UBW. sind sowohl für die Kreuzungsfelder als auch für
deren Nachbarfelder zu berechnen oder anzugeben, und zwar

1. für Temperaturen von 10 zu 10 Grad zwischen - 20
und +40°0,

2. für - 5° C mit und ohne Belastung der Leitungen
durch Eis.
Hinsichtlich der Nachbarfelder sind ferner die Zugkräfte,

Drahtstärken und Spannweiten anzugeben.
Statische Berechnungen für bruchsichere Konstruktionen

brauchen der Reichs-Telegraphenverwaltung nicht vorgelegt
zu werden, wenn lediglich Schwaohstromleitungen anderer
Staatsbehörden (z, B. Eisenbahnverwaltungen, Kanalver
waltungen usw.) in Frage kommen, durch welche die Reichs
leitungen nur mittelbar, d. h, an anderen Stellen ge
fährdet werden können, und wenn die Berechnungen und
die sonstigen zur Prüfung der Verhältnisse erforderlichen
Unterlagen diesen Staatsbehörden eingereicht sind.

Ein Muster einer statischen Berechnung für die am
häufigsten angewendete Aufhängung der Starkstromleitungen
an drei Stützisolatoren, das als allgemeiner Anhalt
dienen kann, ist in der Anlage B beigegeben 1).

Die von der Reichs-Telegraphenverwaltung verlangte
Sicherheit ist für j e d e Kreuzungstelle nachzuweisen, bei
Erweiterungen vorhandener Anlagen z. B. auch dann, wenn
die vorzuschlagende Aufhängungsweise in der vorhandenen
Anlage bereits angewendet ist. Wenn Maste mit Zubehör
zur Verwendung kommen, für die die zulässige Höchst
beanspruchung bereits in früheren Fällen nachgewiesen wor
den ist (vgl. unter II, 1. Abs.], so genügt bei Wieder.
einreichung der geprüften Festigkeitsberechnungen die Bei
fügung von Berechnungen der neuen Leitungsdurchhänge in
den Kreuzungs- und Nachbarfeldern nebst Querschnittzeicll
nungen der Kreuzungsfelder sowie der neuen Masthöhen und
3Iastbeanspruchungen nach dem Muster der Anlage B.

Die Inbetriebnahme bruchsicherer Konstruktionen, auch
die probeweise stattfindende, ist mindestens drei fr eie Wochen.
tagevorherder Telegraphenverwaltung schriftlich mitzuteilen.

1) Die Anlagen A und B sind hier nicht abgedruckt (vgl.
Anm, zu S. 281).
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III.
BetrlebsfemsprechJeitungen, die am Gestänge einer

HoohspannungsanIage verlaufen, werden in der Regel durch
die Hochspannungsleitungen elektrosta.tisch stark beeinflußt;
sie sind deshalb als hochspannungsgefährlich zu betrachten:
und zwar auch dann, wenn zwischen ihnen und den ober
halb geführten Hochspannungsleitungen durchweg ein ge
erdetes Schutznetz vorhanden ist (vgI. Elektrotechnische
Zeitschrift 1907,S.685ft.). Wenn die Hoohspannungsleitungen
im Kreuzungsfelde bruchsicher aufgehängt werden, ist für
die Betriebsfernsprechleitungen zweckmäßig die gleiche Art
der Leitnngsführung zu wählen. Hierbei braucht jedoch
mit Rücksicht darauf, daß im wesentlichen nur statische
Ladungen in Betracht kommen, bei denen nennenswerte
Stromwirkungen nicht eintreten können, den elektrischen
Einwirkungen auf die mechanische Festigkeit der Seile nicht
Rechnung getragen zu werden; die Seile können vielmehr
an Einzelisolatoren aufgehängt werden. Sie sollen bei Ver
wendung von Hartkupfer im allgereeinen einen Querschnitt
von 35 qmm und eine Bruchfestigkeit von 40 kgjqmm be
sitzen. Ausnahmsweise dürfen auch Drahtseile von 25 qmm
Querschnitt und 40kgjqmm Bruchfestigkeit verwendet wer
den, wenn in der Nähe der Abspannisolatoren sicher geerdete
Fangbügel (Erdungsbügel) so angebracht werden, daß sich
Teile eines etwa reißenden Seiles auf diese gut auflegen.
An Stelle von Erdungsbügeln können auch Hilfsbefestigungen
verwendet werden, die ein Herunterfallen des Leitungseiles
beim Reißen am Isolator verhindern und eine Erdverbindung
herstellen, wenn sich die Leitung bis zum Querträger senkt.
Die Fernsprechleitungen können z, B. auch als Luftkabel
an einem geerdeten Tragseil von 35 qmm Querschnitt ge
führt werden, mit dem sie in Abständen von etwa je 1 m
ohne Beanspruchung des Kabels auf Zug verbunden werden,
oder als blanke Drähte mittels besonderer Isolierkörper in
Abständen von je etwa 1 m an diesem Tragseil befestigt
werden. Alle Leitungs- oder Tragseile miissen eine zehn
fa che Bruohsicherheit besitzen.

Nachtrag

zu den "Bestimmungen für die bruchsichere Führung von
Starkstrom-Freileitungen oberhalb von Reichs-Telegraphen
und Pernsprechleltungenw (Ausgabe vom April 1912 und

iNeudruck vom August 1912).

(Herausgegeben im Dezemberl19l3.)

Für die Spannwei t e n der bruchsicheren Leitungs
üb erführungen, für die Bereohnung der Leitungsduroh 
h ä n g e , der Konstruktionsteile aus Flußeisen und
der Mliostfundamente gelten vom 1. Januar 1914 ab die
folgenden Bestimmungen:

1. Die Spannweiten sind BO kurz wie möglich zu be
messen, die Kreuzungen tunliehst rechtwinklig auszu
führen. Kleinere Kreuzungswinkel bis zu 60° sind zu
lässig, wenn eine Abweiohung von der rechtwinkligen
Führung zur Vermeidung von Winkelpunkten in der
Starkstromlinie erwünscht oder durch die örtlichen Ver-
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hältniesegeboten ist. BeiKreuzungenin Hochspennunge
linien nach dem Weitspannsystem sind Spannweiten
von mehr als 100 m , bei allen anderen Kreuzungen
solche von mehr als 60 m zu vermeiden. Bei großen
Spannweiten müssen nötigenfalls Maßnahmen getroffen
werden, die ein Zusammenschlagen der Leitungen im
Kreuzungsfeld verhüten.

2. Der Leitungsdurohhang ist so . zu bemessen, daß
zehnfaohe Sicherheit in den Seilen sowohl bei einer
Temperatur von - 20° C ohne zusätzliche Belastung
als auoh bel einer Temperatur von - 50 C und einer
zusätzlichen Belastung, hervorgerufen durch Wind oder
Eis, vorhanden ist. Diese Zusatzlast ist hierbei gleich
(190+50 d) g für das m Leitungslänge einzusetzen,
wobei d den Leitungsdurchmesser in mm bedeutet
(vgl. I d der vom 1. Januar 1914 ab gültigen "Nor.
malien für Freileitungen" des Verbandes Deutscher
Elektrotechniker ;E.T.Z. 1913, Heft 38 bis 40).

3. DieBeanspruchung der Konstruktionsteile aus
Flußeisen auf Zug, Druck und Biegung darf im un
günstigsten Falle 1000 kg/qcm (Ncrmalspannung], die
Scherbeanspruchung der Nieten 800 kgJqcm, die der
Schrauben 700 kgfqom, der Lochleibungsdruok zwischen
Nietsohaft und Lochwand 2000 kg Jqcm nioht über
schreiten.

Die auf Druok beanspruchten Glieder müssen eine
dreifaohe Sicherheit gegen Knioken nach der Tet
majerschen Formel haben, wenn

;. = -.: = ~ick~~~~ in om < 105
i Trägheitshalbmesser

ist. Der Sicherheitsgrad wird durch das Verhältnis
Kniokspannung b t' t . h T . diN ls es unm, wonn nac etmajer eonua pannung .

l
Knickspannung = 3100-11,41"7 ist. Der Trägheits.

~

hslbmesser ist bestimmt durch die Gleichung i = 4-.
Ist J. > 105, so müssendie auf Druck beanspruohten

Glieder nach der Eulerschen Formel für die zulässige

Belastung P in kg nach P= J:;~ berechnet werden,

worin der Sicherheitsgrad n= 4 zu setzen ist.
J ist in beiden Fällen das Trägheitsmoment be

zogen auf die zu einem Winkelsohenkel parallele Achse
(J~), F die ungesohwäohte Querschnittsßäche des Profils
in qom und E der Elas tizitätsmodul= 2150000 kgjqcm.
Hierbei müssen die Diagonalen eines Feldes bei der
Abwicklung der Mastseiten parallel zueinander geriohtet
sein. Bei nicht parallelen Diagonalen ist an Stelle von
J~ das kleinste Trägheitsmoment (Jmin ) für die Eck·
ständer einzusetzen. Bei derBereohnung der Diagonalen
und bei Stäben, die reine Druckspannung erhalten, ist
stets das kleinste Trägheitsmoment (Jm in ) einzusetzen
(vgl. Hc der Normalien für Freileitungen).

4. BeiMastfundamenten gilt die erforderliche Stand
sicherhei t der Gestänge im allgemeinen als nach-
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gewiesen, wenn die Kantenpressung an der Funds
mentsohle ohne Berücksichtigung des seitlichen Erd
druckes beidemgrößten vorkommenden Umsturzmoment
das für denBaugrundzuläseige Maß (maxima12,5kg/qcm)
nicht überschreitet, mit der Maßgabe, daß d88 Gewicht
des auflastenden Erdreiches bis zu einem Böschungs
winkel von 30° gegen die Senkrechte berücksiohtigt
werden kann. Bei der Berechnung der Fundamente
ist das Gewicht des Betons mit höohstens 2000kg/obm
und d88 Gewicht des auflastenden Erdreiches mit
höchstens 1600 kg/obm einzusetzen (IId der Normalien
für Freileitungen).
Soweit die .Bestimmungen" abweichende Vorsohriften

enthalten, treten diese außer Kraft.



9. Leitsätze 'für den Anschluß von Schwach
stromanlagen an Niederspannungs-Stark

stromnetze durch Transformatoren oder Kon
densatoren (mit Ausschluß der öffentlichen

Telegraphen- und Fernsprechanlaqenj.')
Gültig ab 1.Juli 1912.

Allgemeines.
1. Zwischen den Starkstrom- und den Schwach

stromleitungen darf eine leitende Verbindung nicht be
stehen2).

2. An den Transformatoren und Kondensatoren
müssen die Anschlüsse für die Starkstrom- wie für die
Schwachstromseite elektrisch und räumlich zuverlässig
voneinander getrennt und leicht zu unterscheiden sein.

3. Die Starkstromklemmen müssen der Berührung
entzogen sein 3).

4. Die Bestimmungen des §10 der "Vorschriften
für die Errichtung und den Betrieb elektrischer Stark
stromanlagen nebst Ausführungsregeln" des Verbandes
Deutscher Elektrotechniker finden Anwendung.

5. Die Starkstrom- und dieSchwachstromleitungen
müssen in den Installationen unterscheidbar und in
einem angemessenen Abstand voneinander verlegt sein') .

Transformatoren ~).

6. Kleintransformatoren I die zum Betrieb von
Schwachstromanlagen dienen, müssen als solche gekenn
zeichnet werden 6).

1) Vgl. auch Erläuterungen voa Pesaevant, ETZ 1912,8.94.
über den Begriff "Schwaohstromanlagen" siehe S. 9

unter1)und S. 10 unter 2 ). Leitsätze für dieErrichtung elektrischer
Fernmeldeanlagen (Schwachstromanlagen) sind 1913 aufgestellt
und 1914 zum Teil neu gefaBt worden. ETZ. 1914 S. 540.

2) Besteht e ine leitende Verbindung. wie es z, B. der
FaIl ist. wenn die Schwachstromleitung parallel oder in Reihe
mit Glühlampen an die Starkstromleitung angeschloss en ist,
oder wenn sie von Akkumulatoren gcspeist wird, die in der
Starkstromleitung liegen, 80 muB die 8chwachstromleitung iu
allen Teilen nach den Vorschr iften für Starkstromanlagen aus
geführt werden.

S) VgI. § 10 Regel 1 der En iehtungavorschr,
4) Beide Arten von Leitungen dürfen z. B. nicht in ein

und demselben Rohr liegen .
6) Für Kondensatoren sind bestimmte Forderungen in

den Leitsätzen nicht enthalten. weil zurzeit noch nicht ge
nügende Erfahrungen vorliegen.

6) Die K ennzeiohnung soIl so sein, daß eine Verwechslung
mit kleinen Transformatoren, die für Starkstromzwecke z. B.
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7. Kleintransformatoren, die zum Anschluß von
Schwachstromleitungen bestimmt sind, müssen entweder
derart gebaut oder mit solchen Schutzvorrichtungen
versehen sein, daß bei dauerndem Kurzschluß der Se
kundärklemmen die von außen zugänglichen Teile der
Apparate eineTemperaturerhöhung von nicht mehr als
1000 C erfahren7).

8. Die Primär- und Sekundärwicklungen müssen
a.uf getrennten Spulenkörpern befestigt seinS).

9. Die sekundäre Spannung darf bei offenem Trans
forma.tor 30 V nicht überschreiten 9).

10. Für die Isolationsprüfung gelten die Bestim
mungen der Normalien für Bewertung und Prüfung
von elektrischen Maschinen und Transformatoren.

zum Speisen niedervoltiger Glühlampen dienen, sicher vermie
den wird.

'1) Nach § 14d der Err.-V. ist der den Transformator ent
haltende Zweig der Starkstromleitung zu sichern. Entweder
diese oder eine besondere Sioherung muß der Bestimmung
unter 7. angepaBt sein.

8) Obwohl der Ubertritt des Starkstroms in die Schwach.
stromleitung auch bei anderen als der hier vorgeschriebenen
Bauart verhütet werden kann, so soll doch durch die Be
stimmung eine besondere von der Art der Ausführung tunliohst
unabhängige Sicherheit gesohaffen werden. Die getrennten
Spulenkörper können z. B. auf zwei verschiedenen Schenkeln
des Eisenkerns liegen. Liegen sie auf demselben Schenkel, so
muß jede Spule mit Ihrem Körper für sich abnehmbar sein.
Unmittelbares Aufwickeln einer Spule auf die andere ist ver
boten.

D) Die Leitsätze fußen auf der Annahme, daß eine Span
nung von 20 V für den Betrieb der Schwachstromanlagen
ausreicht. Dieser Spannung entspricht die Grenze von 30 V
bei offenem Transformator, da meistens ein erheblicher Span.
nungsabfall besteht.

Weber. E rlä uterungen, 12. Aufl. 19



10. Leitsätze für die Ausführung von Schlag
wetter-Schutzvorrichtungen an elektrischen
Maschinen, Transformatoren und Apparaten.1 )

Gültig ab 1. Juli 1912.

Grundlegend für die Beurteilung der Schlagwetter
sicherheit von elektrischenMaschinen, Transformatoren
und Apparaten sowie besonderer Schutzvonichtungen
für dieselben sind die Ergebnisse von Versuchen, welche
seinerzeit auf der berggewerkschaftlichen Versuchsstrecke
in Gelsenkirchen-Bismarck ausgeführt worden sind.

Die Ergebnisse sind niedergelegt in den Veröffent
lichungen:

"Versuche zwecks Erprobung von Schlagwetter.
sicherheit besonders geschützter elektrischer Motoren
und Apparate" von Bergassessor Beyling im "Glück·
auf" 1906, Nr. 1 bis 13, sowie "Die Erprobung und
Ermittlung von .Schutzvorrichtungen an elektrischen
Maschinen und Apparaten gegen die Zündung von
Schlagwettern" von Dipl.-Ing. Götze in der "ETZ"
1906, S. 4ff , und "Versuche mit Schlagwetter und
dem Schlagwetterschutz elektrischer Antriebe" von
Hofmann in der "Zeitschrift des Vereins Deutscher
Ingenieure" vom 24. IH. 1906 (Nr. 12, S. 433).

Hiernach haben sich für die Konstruktion schlag
wettersicherer Maschinen, Transformatoren und Apparate
die nachfolgend genannten Schutzvorrichtungen am
meisten bewährt und sind bei ihrer Anwendung die
weiterhin erörterten Gesichtspunkte zur Berücksichti
gung zu empfehlen. Wegen der weiteren Einzelheiten
der Bauarten und ihrer Anwendung muß auf obige
Veröffentlichungen verwiesen werden 2).

A. Die verschiedenen Arten der Schutzvorrichtungen.
I. Geschlossene Kapselung. Sie besteht in

einem allseitig geschlossenen Hohlkörper zur Aufnahme
der Maschinen, Transformatoren oder Apparate. Bei

1) Die im Jahre 1912 aufgestellten Leitsätze sollen Anhalts
punkte darüber geben, wie die im § 41 b der Ere.-Yorschr,
geforderte schlagwettersichere Bauart von Masehlnen, Apparaten
usw, zu erreichen ist. Die Leitsätze gelten sinngemäß auoh
für Akkumulatoren, die sich in Schlagwetterräumen befinden.

2) Auch diese Erläuterungen finden in den genannten Auf·
·sä t zen ihre Ergänzung.
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der geschlossenen Kapselung sind folgende Bedingungen
zu erfüllen:
a) Alle Teile der Kapselung sind so herzustellen, daß

sie einem inneren Überdruck von 8 Atm. sicher
widerstehenkönnen '). Unterteilungen des gekapselten
Raumes, die durch enge Öffnungen verbunden sind,
daher zu höherem Überdruck Anlaß geben könnten,
sind zu vermeiden.4.)

b) Die Stoßstellen zusammengepaßter Kapsel- und Ge
häuseteile sowie die Auflageflächen von Deckeln,
Türen und Klappen sind als breite, glattbearbeitete
Flanschen auszubilden . Dichtungen sind an solchen
Stellen tunliehst zu vermeiden. Falls Dichtungen
angewendet werden, muß dafür gesorgt werden, daß
sie durch den Explosionsdruck nicht herausgedrückt
werden können. Dichtungen aus wenig haltbarem
Stoff, wie Gummi, Asbest oder ähnlichem sind un
zuläseig").

c) Die Schutzmaßnahmen sind auf alle Wege zu er
strecken, welche die Gase bei einer Explosion vom
Innern der Kapselung nach außen nehmen können G).
Wellen und Betätigungsachsen sind an den Durch
führungen durch die Kapselung in entsprechend
lange Metallbüchsen zu ,:,erlegen, die ihrerseits mit
dem Schutzgehäuse fest verbunden sind. Die Lei
tungseinführungen sind so abzudichten, daß sie dem
Explosionsdruck standhalten.

11. Plattenschutzkapselung. Bei dieser Kapse
lung werden an den Gehäuseöffnungen von Maschinen,
Transformatoren und Apparaten Pakete von Metall-

8) Die hier vorgeschri ebene Festigkeit ist nioht in dem
Sinne zu verstehen, daß die Kapselung luftd ioht sein, also den
bezeichneten Überdruck aufrecht erhalten müßte, sondern die
Teile und ihr Aufbau müssen einem plötzlichen, durch Explosion
verarsachten Überdruck Stand halten, oLne zerstört oder aus
ihrem Zusammenhang gerissen zu werden.

4) Der Luftraum zwischen Ständer und Läufer einer elek
trisohen Maschine wirkt wegen seines beträchtlichen Gesemt
querschnitts im allgemeinen n icht als enge Öffnung.

6) Dichtungse inlagen unterliegen der Gefahr, daß sie
herausfallen und alsdann breite Spalten frei lassen, durch die
eine im Innern der Kapselung stattfindende Explosion nach
außen übertragen werden kann. Wie schon unter I) erwähnt,
ist überhaupt ein luftdichter Abschluß nicht nötig; schmale
Spalten sind zulässig und insofern vorteilhaft, als sie dem Ex
plosionsdruck einen Ausgleich ermöglichen, sie müssen aber so
schmal und derart von abkühlenden Flächen begrenzt sein,
daß sie im Sinne des "Plattenschutzes" ein übertragen der
Zündung von innen nach außen verh indern.

6) Schrauben, die die Gehäusewaod durchsetzen, sind
gegen Herausfallen zu sichern, damit nicht durch die frei
gewordene Offnung eine Zündung übertragen werden kann;
aus demselben Grunde sind hohle Wellen, deren Bohrung das
Innere des Gehäuses mit der Umgebung verbindet. zuverlässig
mit geeigneten Stoffen (Isoliermasse, Metall) auszufüllen.

lll*
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platten angebracht, welche durch Zwischenlagen in be
stimmtem Abstand gehalten werden7).

Für dieAusführung ist folgendes zu berücksichtigen:
a) Man verwende Metallplattens), die eine Flanschen

breite von mindenstens 50mm und eine Stärke von
mindestens 0,5 mm haben und ordne sie durch Ein
legen geeigneter Zwischenstücke so an, daß ihr Ab
stand (Schlitzweite) höchstens 0,5 mm beträgt und
auch nicht infolge Durchbiegung der Platten über
schritten werden kann9). Als Material verwende
man Bronze, Messing, verzinntes oder verzinktes
Eisen.

b) Die Plattenpackungen sind gegen äußere Beschädi
gung zu sohützen. Es wird empfohlen, sie abnehm
bar anzubringen, so daß eine bequeme überwachung
und ein leichtes Auswechseln der Platten möglich
wird.

c) Die Bedingungen unter Ib) und c) sind zu erfüllen.
Falls nicht eine genügend großeAnzahl von Schlitzen
vorhanden ist, die das Entstehen eines größeren
überdruckes sicher verhindern, sind auch die Be
dingungen unter 180) zu beachten. Alle Undichtig
keiten sind zu vermeiden").

IU. Drahtgewebekapselung. Die Drahtgewebe
kapselung besteht darin , daß alle Gehäuseöffnungen der
damit auszurüstenden Maschinen, Transformatoren und
Apparate durch Drahtgewebegeschlossen werden, oder
daß für die Maschinen, Transformatoren und Apparate

7) Der -P lat t enschuts beruht darauf, daß die durch die
Explosion zwischen den Platten herausgedrückten Gase durch
die hierbei stattfindende Expansion und durch die sie um
gebenden Platten so stark abgekühlt. werden, daß sich die
Zündung nicht nach außen übertrii,~. Da die Explosionsgase
zwischen den Platten hindurch sich frei ausdehnen können,
wird der bei der Explosion auftretende überdruck bei An·
wendung des Plattenschutzes erheblich kleiner sein, als bei
Kepselung der Maschinen usw, Immerhin ist Ruch hier der
Uberdruck nicht ganz zu vemachlässigen, daher ist auch beim
Plattenschutz für solche Festigkeit aller Teile des Gehäuses und
für ihren sicheren Zusammenhang zu sorgen, daß sie dem Ex
plosionsüberdruck Stand halten.

8) Bei besonderen Bauarten, die unter C behandelt sind,
können unter Umständen auch nicht metallische Platten wirk.
llBlIl sein; ein Beispiel hierfür ist der sogenannte Engelschalter,
bei dem Hartgummiplatten mit sehr engem Zwischenraum auf-
einanderliegen. .

9) Die Summe aller Schlitzquerschnitte muß möglichst
groß .sein, um den Explosionsüberdruck zu vermindern; daher
ist die Zahl der Schlitze und ihre Länge, bei ringförmigen
Schlitzen der innere Durchmesser, möglichst groß zu wählen.

10) Unter Undichtheiten sind auch hier nur solche Off.
nungen zu verstehen, die eine Zündung übertragen können.
Luftdichter Abschluß wird nicht verlangb, wohl aber genügend
kleiner Querschnitt der einzelnen Öffnungen (Schlitze) und
genügend große Kühlfläche ihrer Wandungen.
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Gehäuse hergestellt werden, welche mit derartigen durch
Drahtgewebe geschlossenen O:ffnungen versehen sind.

Die Bedingungen, welchen diese Kapselung ent
sprechen muß, sind folgende:
a) Als Gewebe ist Sicherheitslampen-Drahtgewebe von

144 Maschen auf 1 qcm und 0,35 mm Drahtstärke
zu verwenden. Das Drahtgewebe soll aus Bronze
oder verzinktem Eisen bestehen, gleichmäßig ge
arbeitet und frei von Fehlern sein.

b) An ~eder öffnung ist das Drahtgewebe in mindestens
zwei Lagen hintereinander in einem gegenseitigen
Abstand von 5 bis 20 mm anzuordnen . Die gesamte
schützende Gewebeflä.che soll "mindestens 150 qcm
für das Liter Wetterinhalt des gekapselten Raumes
betragen.

c) Größere Netzflächen sind zur Wahrung desAbstandes
mit Verstärkungsrippen zu versehen. Die Befesti
gung der Gewebe darf nicht durch Lötung erfolgen,
die Gewebe sind vielmehr durch Verschraubung in
Rahmen einzuklemmen, wobei streng darauf zu
achten ist, daß an den Befestigungsstellen keine
Undichtigkeiten entstehen. Gegen äußere Beschä
digung ist das Drahtgewebe durch gelochtes Blech
oder ähnliche Hilfsmittel zu schützen. Es wird
empfohlen, die Drahtgewebe als abnehmbare Deckel
anzuordnen, die eine leichte überwachung und ein
bequemes Auswechseln des Gewebes gestatten.

d) Die Bedingungen unter I b) und c) sind zu erfüllen.
Alle Undichtigkeiten sind zu vermeiden.

e) Die Netzflächen sind so an der Kapselun~ anzu
ordnen, daß etwaige Nachbrennflammen nicht an
dem Gewebe entlang streichen und daß brennbare
Körper nicht darauf fallen können. Um das Nach
brennen abzuschwächen, sind mehrere kleine Netz
flächen (nicht wenige große) zu verwenden.

IV. Olkapselung. Diese Kapselung besteht darin,
daß der ganzeApparat, soweit an ihm Funkenbildung
oder gefährliche Erhitzung durch elektrischen Strom
möglich ist , in einen Behälter eingebaut wird, welcher
mit harz- und säurefreiem Mineralöl gefüllt wird".

Der Olstand ist so reichlich zu bemessen, daß das
Auftreten von Funken über den Olspiegel hinaus aus
geschlossen ist. Die hierfür erforderliche Höhe des
Olstandes ist durch eine Marke festzulegen 11). Die
Olstandshöhe muß erkennbar sein, ohne daß die Kap.
selung geöffnet zu werden braucht.

11) Die notwendige Höhe des Olatandes ist unter B e
aohtung der für die Konstruktion und Prüfung von Wechsel
stromhochspannung8&ppara ten geltenden Gesichtspunkte (E T Z
1912, S. 57 1 u, 724) praktisch zu ermitteln. Wenn die Bauart
des Apparats eine genügende Höhe des Olstandes nicht zulii.ßt,
so müssen andere Schutzmaßnahmen (T, II, III) angewendet
werden.
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B. Anwendung der einzelnen Schutzvorrlchtungen.
1. Bei Maschinen, Transformatoren und Apparaten

können zwei Bauarten angewendet werden :
a) Die ganze Maschine, der ganze Transformator oder

der ganze Apparat ist schlagwettersicher gemäß Ab·
schnitt A zu schützen"}.

b} Nur diejenigen Teile von Maschinen, 'I'ransforma
toren und Apparaten, an welchen betriebsmäßig
Funken auftreten, sind schlagwettersicher gemäß
Abschnitt A zu schützen. Die Teile dagegen, an
denen nur in außergewöhnlichen Fällen Funken auf
treten können, erhalten eine erhöhte Sicherheit gegen·
über normaler Ausführung, und zwar:
1. durch einen besonderen mechanischen Schutz,
2. durch eine Erhöhung der für, die Prüfung vor

geschriebenen Isolierfestigkeit um 60°/0,
3. durch die Herabsetzung der zulässigen Erwärmung

um 26°/0 2
) .

11. Für Apparate gilt noch folgendes 8):
Flüssigkeitsanlasser ohne besondere Schutzvorkeh

rungen sind unzulässig:
Bei Widerständen kann von allen Schutzvorrich·

tungen abgesehen werden, wenn gleichzeitig:
a) die elektrische Beanspruchung des Materials so ge

ring ist, daß eine gefährliche Erwärmung ausge
schlossen ist;

b} das Widerstandsmaterial so fest ist, daß im gewöhn.
liehen Betriebe ein Bruch nicht eintreten kann und
es so sicher befestigt ist, daß gegenseitigesBerühren
ausgeschlossen 1St;

c) durch geeignete Abdeckung das Hineinfallen von
Fremdkörpern und Eindringen von Tropfwasser ver
hindert wird;

d} .alle Drahtverbindungen verlötet oder gesichert ver
schraubt sind.

B. 1) Der Natur der Sache nach pflegt man die unter s)
erwähnte vollständige Umschließung im allgemeinen bei 1Ila.
schineu UBW. von kleineren Abmessungen anzuwenden; bei ge
schlossener Kapselung und Olkapselung muß naturgemäß dafür
gesorgt sein, daß die betriebsmäßige Erwärmung durch Aus.
strahlung abgeführt wird; bei Plattenschutz und bei Draht
gewebekapselung kann natürliche oder künstliche Ventilat ion
stattfinden. Bei größeren Maschinen wird häufiger die Beu
art b) angewandt. Für die Auswahl der im Einzelfall zweek
mäßigsten Bauart lassen sich bestimmte Richtlinien nicht an
geben; sie ist von Fall zu Fall nach fachmännischem Ermessen
zu treffen.

2) Damit die zugelasseoe Erwärmung nicht überschritten
werden kann, müssen die in die Stromzuführung eingefügten
Sicherungen entsprechend ausgewählt oder eingestellt werden.

S) Zu den Apparaten sind u. a. auch Meßgeräte und
Zähler zu rechnen. Für Meßgeräte kommt in erster Linie
vollständige Kapselung mit Verwendung starker Glasfenster in
Betraoht;
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Alle Schraubkontakte, welche nicht durch Kapse
lung geschützt werden können, sind so zu sichern, daß
eine Lockerung der Verschraubung und damit ein
sohlechter Kontakt nicht eintreten kann (z. B. An
schlußklemmen von Motoren, Widerständen u. a.),

Steckkontakte müssen so gebaut sein, daß die
Stec~er fest .in denDosen sitzen, daß also im Ruhe
anstand keine Flinken auftreten; sie müssenfemer·mit
sohlagwettersicheren .Schaltern derart verriegelt sein,
daß das Einsetzen und Herausnehmen desSteckers nur
in apaneungalosem Zustande erfolgen kann').

C. Andere Bauarten.
Andere als die unter A und B genannten Bauarten

von Maschinen, Transformatoren und Apparaten sind
zulässig, sofern sie sich bei einer besonderen Prüfung
duroh eine anerkannte Schlagwetter-Versuchsstelle als
sohlagwettersicher erwiesen hsbea-) 6).

4) Die Verriegeluug der Stecker durch Sohalter ist mittels
verschiedener Bauarten möglich.. Beide Apparate können z, B.
so miteinander vereiuigt sein, daß nur mittels ein und der
selben Handhabe sowohl das Ein- und Aussteeken als das
Ein- und Ausschelten geschieht; ea können auch Steoker und
Schalter getrennt aber durch Gesperre oder ihnliche Binde
glieder voneinander abhängig gemacht sein. Unter Umständen
können auch mehrere Stecker durch einen gemeinsamen
Schalter verriegelt werden, wenn dabei die vorgeschriebenen
Bedingungen erfüllt sind.

6) Einige Fabriken pflegen auch bei den Bauarten A und B
nicht nur je ein Muster jeder Maschinentype, sondern jede
einzelne für Schlsgwetterrä.ume bestimmte Maschine, ebenso
Transformatoren, Apparate usw, einer Prüfung auf Schlag
wettersicherheit zu unterwerfen. Die " Leitsä.tze" enthalten
jedoch diese Forderung nicht.

6) Wegen der Anwendung explosionssicherer Bauarten
bei exploslven Gasen , die in ihrer Zusammensetzung 'iPn
den Schla.gwettern abweichen, vgl, § 35 der Errichtungs.Vorsoor.
S. 140 unter 2).



11. Empfehlenswerte Maßnahmen bei Bränden1),

Gültig ab 1. Juli 1910.

Bei ausbrechenden Bränden sind an den elektrischen
Installationen in den vom Brande betroffenen oder be
drohten Räumen folgende Maßregeln zu empfehlen :

A. Betriebsanlagen.
1. In vom Feuer betroffenen oder unmittelbar be·

drohten elektrischen Bettiebsanlagen ist der Betrieb
nur im äußersten Notfall und womöglich nur durch
das Betriebspersonal einzustellen. Das Eingreifen von
Personen, die mit dem betreffenden Betriebe nicht ver
traut sind, ist tunliehst zu vermeiden.

2. Die Maschinen und Apparate sind soweit als
möglich vor Löschwasser .zu schützen2). Empfehlens
werte Löschmittel für Maschinen und Apparate sind
trockener Sand, Kohlensäureund ähnliche nicht leitende
und nicht brennbare Stoffe.

B. Installationen.
1. Die Lampen in den vom Feuer betroffenen oder

bedrohten R äumen sind - auch bei Tage - einzuschal
ten. Sie leuchten im Gegensatz zu allen anderen Be
leuchtungsmitteln auch in raucherfüllten Räumen
weiter und sind daher zur Erleichterung von Rettungs
arbeiten unentbehrlich. Die Leitungen dürfen daher
nicht abschaltet werden.

2. Vom Feuer bedrohte Elektromotorenbetriebe
sind, falls erforderlich, durch die damit betrauten Per
sonen auszuschalten. Das Eingreifen von Personen, die
mit den betreffenden Betrieben nicht vertraut sind,
ist tunliehst zu vermeiden.

3. Die Lösch- und Rettungsarbeiten der Feuer
wehr sind im übrigen ohne Rücksicht auf die elektrischen
Installationen vorzunehmen. Nur soll das Bespritzen
von elektrischen Apparaten, Schalttafeln, Sicherungen

1) Diese Leitsätze sind 1905 vom V. d. E . herausgegeben
und 1910ergänzt worden . Ihre Berücksichtigung und Bekannt
gabe wird dringend empfohlen. Vgl. Moltke ETZ 1906 S.601.

2) Das Löschwasser erhöht auch die beim Berühren der
Leitungen usw. entstehende Gefahr, weil die Feuchtigkeit den
übergangswiderstand zwischen den spannungführenden und den
betriebsmäßig nicht spannungführenden Teilen sowie zwischen
diesen Tcilen und den Personen, endlich auch zwischen den
Personen und der Erde vermindert. .
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nach Möglichkeit vermieden und kein Leitungsdraht
ohne zwingenden Grund durchhauen werden.
. 4. Sämtliche Einrichtungen, die zum Anschlusse
eines Elektrizitätswerkes gehören, wie Verteilungs
kästen, Elektrizitätszähler, Transformatoren, sind von
der Feuerwehr tunliehst unberührt zu lassen, und deren
Bespritzen mit Wasser ist zu vermeiden. Empfehlens
werte Löschmittel siehe A. 2.

5. Beamte der Elektrizitätswerke, die sich als solche
legitimieren, erhalten Zutritt zur BrandsteIle, um, wenn
nötig, Transformatoren und deren Zubehör, sowie andere
dem Elektrizitätswerk gehörige Teile stromlos zu machen.
Den Anordnungen des Leiters der Feuerwehr auf der
Brandstelle ist Folge zu leisten. Weun an der Brand
stelle Gefahr für die Beschädigung von Transformatoren
oder deren Zuleitungen vorliegt, wird seitens der Feuer
wehr der Betriebsdirektion des Elektrizitätswerks auf
dem schnellsten Wege Nachricht gegeben.

c. Freileitungen.
1. Die in der Nähe des Brandobjektes befindlichen

Starkstrom-Freileitungen dürfen wegen der damit ver
bundenen Lebensgefahr nicht berührt werden. Da
auch Leitern, Stangen, Helme usw. den elektrischen
Strom zu übertragen vermögen, so dürfen die Mann
schaften auch solche Geräte nicht mit den Freileitungen
in Berührung bringen. Beim Spritzen ist darauf zu
achten, daß das Strahlrohr möglichst weit, mindestens
aber 3 m von den Freileitungen entfernt bleibt.

2. Wenn es unbedingt erforderlich ist, Freileitungen
spannungslos zu machen, so soll dieses mit Hilfe der
Freileitungsschalter an den Abschaltungsstellen mög
lichst dur ch Personal des Werkes bewirkt werden.
Nur bei vorliegender Lebensgefahr sind die Leitungen
durch Kurzschließen und Erden spannungslos zu machen.
Dieses Gewaltmittel darf nur von eingehend geschulten
Mannschaften ausgeführ t werden. Zerschneiden der
Leitungen ist gefährlich und soll nicht stattfinden.

3. Es empfiehlt sich, von jedem in der Nähe der
Starkstrom-Freileitungen ausgebrochenen Brande die
für diese Leitungen zuständige Stelle in Kenntnis zu
setzen.

4. Es empfiehlt sich ferner, eine Anzahl Feuer
wehrleute im Abschalten, Erden und Kurzschließen der
Leitungen ausgebildet zu halten.

Emllfehlenswerte Maßnabmen nach einem Brande.

Na ch Beendigung der Löscharbeiten sind die vom
Brande betroffenen Teile der Anlage zunächstvollständig
abzuschalten. Sie dürfen nicht eher wieder in end
gültige Benutzung genommen werden, als bis sie den
Sicherheitsvorschriften entsprechen.



12. Anleitung zur ersten Hilfeleistung bei Un
fällen im elektrischen Betriebe.1)

Aulgestellt unter Mitwirkung des Reichsgesundheitsrats.

Gültig ab 1.Juli 1907.

I. Ist der Verunglückte noch in Verbindung mit
der elektrischen Leitung, so ist zunächst erforderlich,
ihn der Einwirkung des elektrischen Stromes zu ent
ziehen. Dabei ist folgendes zu beachten:

1. Die Leitung ist, wenn möglich sofort spannungs·
los zu machen durch Benutzung des nächsten Schalters,
Lösung der Sicherung für den betreffenden Leitungs.
strang oder Zerreißen der Leitungen mittels eines
trockenen, nicht metallischen Gegenstandes, z. B. eines
Stückes Hole, eines Stockes oder eines Seiles, das über
den Leitungadraht geworfen wird.
', 2. Man stelle sich dabei selbst zur Fernhaltung
oder Abschwächung der Stromwirkung (Isolierung) auf
ein trockenes Holzbrett, auf trockene Tücher, Kleidungs.
stücke, auf eine ähnliche, nicht metallische Unterlage,
oder man ziehe Gummischuhe an.

3. DerHilfeleistende soll seine Hände durch Gummi
handschuhe, trockene Tücher, Kleidungsstücke oder
ähnliche Umhüllungen isolieren; er vermeide bei den
Rettungsarbeiten jede Berührung seines Körpers mit
MetaUteilen der Umgebung.

4. Man suche den Verunglückten von dem Boden
aufzuheben und von der Leitung zu entfernen. Er ist
dabei an den Kleidern zu fassen ; das Berühren unbe
kleideter Körperteile ist möglichst zu vermeiden. Um
faßt der Verunglückte die Leitung vollständig, so hat
der Hilfeleistende mit seiner durch Gummihandschuhe
usw. isolierten Hand Finger für Finger des Betäubten
zu lösen. Bisweilen genügt schon das Aufheben des
Getroffenen von der Erde, da hierdurch der Stromweg
unterbrochen wird.

Das Gebiet elektrischer Betriebe, in dem das Ein
greifen eines Laien nach den vorbezeichneten Leitsätzen
Erfolg verspricht, ohne ihn selbst zu gefährden, be
schränkt sich auf solche Anlagen, welche mit Spannungen
betrieben werden, die 500 V nicht wesentlich über
steigen. Der Betrieb der Straßenbahnen hält sich in

1) Ober die physiologischen Wirkungen elektrischer Ströme
vergl. ETZ 1911, S. 1278/12711.
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der Regel innerhalb dieser Grenzen. Bei Unfällen..
welche an Leiturigen mit höherer Spannung erfolgt sind,
ist schleunigst für Benachrichtigung der nächsten Stelle
der Betriebsleiturig und für Herbeiholung eines Arztes
zu sorgen. Leitungen und Apparate mit höherer Span
n~g pflegen l;l1it einem roten Blitzpfeil ( t,) gekenn-
zeichnet zu sem. I

H. Ist der Verunglückte bewußtlos, so ist sofort
zum Arzt zu schicken und bis zu dessen Eintreffen
folgendermeßen.zu verfahren:

1. Für gute Lüftung des Raumes, in welchem der
Verunglüokte sich befindet, ist zu sorgen.

2. Alle den Körper beengenden Kleidungs- und
Wäschestücke (Kragen, Hemden, Gürtel, Beinkleider,
Unterzeug usw.) sind zu öffnen. Man lege den Ge
troffenen auf den Rücken und bringe ein Polster aus
zusammengelegten Decken oder Kleidungsstücken unter
die Schultern und den Kopf derart, daß der Kopf ein
wenig niedriger liegt.

3. Ist die Atmung regelmäßig" so ist der Verun
glückte genau zu überwachen und nicht allein zu lassen.
Bevor das Bewußtsein zurückgekehrt ist, flöße man ihm
Flüssigkeiten nicht ein.

4. Fehlt die Atmung, oder ist sie sehr schwach,
so ist die künstliche Atmung einzuleiten. Bevor damit
begonnen wird, hat man sich davon zu überzeugen, ob
sich im Munde etwa Fremdkörper, z. B.Kautabak oder
ein künstliches Gebiß befinden. ' Ist dies der Fall, so
sind zunächst diese Gegenstände zu entfernen. Die
künstliche Atmung ist alsdann in folgender Weise vor
zunehmen:

Man kniee hinter dem Kopfe des Verunglückten
nieder, das Gesicht ihm zugewandt, fasse beide Arme
an den Ellbogen und ziehe sie seitlich über seinen
Kopf hinweg, sodaß sieh dort die Händeberühren. In
dieser Lage sind die Arme 2 bis 3 Sekunden lang fest
zuhalten. Dann bewege man sie abwärts, beuge sie
und presse die Ellbogen mit dem eigenen Körpergewicht
gegen die Brustseiten des Verunglückten. Nach 2 bis
3 Sekunden strecke man die Arme wieder über dem
Kopfe des Verunglückten aus und wiederhole das Aus
strecken und Anpressen der Arme möglichst regelmäßig
etwa 15 mal in der Minute. Um übereilung zu ver
meiden, führe man die Bewegungen langsam aus und
zähle während der Zwischenpausen laut: 1011 102!
103! 104!

5. Ist noch ein Helfer zur Hand, sofasse er während
dieser Hantierungen die Zunge des Verunglückten mit
einem Taschentuche, ziehe sie kräftig heraus und
halte sie fest. Wenn der Mund nicht leicht .aufgeht,
öffne man ihn gewaltsam mit einem Stück Holz, dem
Griff eines Taschenmessers oder dergleichen.
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6. Sind mehrere Helfer zurHand, so sind die vor
stehend unter 11. 4. beschriebenen Hantierungen von
zweien auszuführen, indem jeder einen Arm ergreift
und beide in den Zwischenpau.sen 10l! 102! 103! 104!
zählend, gleichzeitig jene Bewegungen vornehmen.

7. Die künstliche Atmung ist solange fortzusetzen,
bis die regelmäßige, natürliche Atmung wieder ein
getreten ist. Aber auch dann muß der Verunglückte
noch längere Zeit überwacht und beobachtet werden.
Bleibt . die natürliche Atmung aus, so muß man die
künstliche Atmung bis zum Eintreffen des Arztes,
miwlestens aber 2 Stunden lang fortsetzen, bevor man
mit solchen Wiederbelebungsversuchen aufhört.

8. Beim Vorhandensein von Verletzungen z, B.
Knochenbrüchen, ist diesem Zustande durch besondere
Vorsicht bei der Behandlung des Verunglückten Rech
nung zu tragen.

9. Die Unterschenkel und Füße können von Zeit
zu Zeit mit einem rauben warmen Tuche oder einer
Bürste gerieben werden.

10. Auch nach der Rückkehr des Bewußtseins ist
derVerunglückte in liegender oder halbliegender Stellung
unter Aufsicht zu belassen und von stärkeren Bewe
gungen abzuhalten

III. Liegt eine Verbrennung des Verunglückten
vor, so ist, falls ärztliche Hilfe nicht zur Stelle ist,
folgendes zu beachten:

1. Bevor der Hilfeleistende die Brandwunden be
rührt, wasche und bürste er sich auf das sorgfältigste
beide Hände und Unterarme mit warmem Wasser und
Seife ab: auch empfiehlt es sich, sie mit einem reinen
Tuche, das mit Spiritus getränkt ist, abzureiben (das
Abtrocknen hinterher ist zu unterlassen!)

2. Gerötete und geschwollene Stellen werden zweck
mäßig mit Borsalbe auf Verbandwatte oder mit einer
Wismutbrandbinde bedeckt und sodann mit einer wei
chen Binde lose umwickelt.

Blasen sind nicht abzureißen, sondern mit einer
gut (über Spiritusflamme) ausgeglühten Nadel anzu
stechen und mit einer Wismutbrandbinde, darüber mit
Verbandwatte und loser Binde zu bedecken.

Bei Verkohlungen und Schorfbildungen sind die
Wunden mit Verbandmull in mehreren Lagen zu be
decken; darüber ist Watte anzubringen und das Ganze
Imittels Binde zu befestigen.

Für das Entfernen des Verungl ückten von der
Leitung empfehlen sich folgende Maßnahmen, die einer An·
weisung der Firma Siemens & Halske entnommen sind:

1. Man stelle die Maschine ab oder schalte den betreffenden
Stromkreis mit allen Polen von derStromquelle (Maschine, Trans
formator) ab.
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2. Erfordert dies zu viel Zeit, 80 suche man die Leitungen
kurz zu schließen und zu erden, d. h. gut leitend mit der Erde,
eisernen Masten, der WlIollserleitung oder dergl, zu verbinden.

3. Berührt der Verunglückte nur einen Leltungadraht; 80

genügt es vielfach, diesen zu erden oder den Verunglückten vom
Boden aufzuheben.

4. Wenn die Leitungedrähte nicht kurz geschlossen sind,
darf nur die Leitung geerdet werden, an der sich der Verun
glückte befindet.

5. Der Helfende beobachte zum eigenen Schutze folgende
Regeln:

a) Jede Berührung der Leitung auch der kurzgeeohlosaenen,
sowie des mit derLeitungin Verbindung stehendenVerunglückten
ist gefährlich, solange die Leitung nicht geerdet ist.

b) Der Helfende stehe daher möglichst gut von der Erde
(eisernen Masten usw.) isoliert, etwa auf Glas, trockenem Holze
oder zusammengelegten Kleidungsstücken, und fasse den Ver
unglückten nur an seinen Kleidungsstücken an oder bediene sich
eines trockenen Tuches oder eines trockenen Holzstückes, um
ihn von der Leitung zu entfernen.

c) Das Kursechließen der Leitungsdrähte ist vor dem Erden
vorzunehmen, wenn es durch überwerfen einesDrahtes, nasser
Tücher oder dergl, geschehen kann. ohne daß sich der Helfende
dadurch mit den Leitungsdrähten in leitende Verbindung bringt.
Andernfalls ist zunächst diejenige Leitung zu erden, an der sich
der Verunglückte befindet. (VergL 4.)

d) Beim Erden ist der dazu benutzte Draht (die Eisenstange
und dergL) zuerst mit der Erde (dem eisernen Masteusw.), dann
mit der Leitung in Berührung zu bringen..
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Betriebsarbeiten Betr. 166

bis 173.
- unter Spannung Betr. 169.

.Betriebsräume, Erk!. 15, Bhn.
184.

Betriebsräume, Souderbestim
mungen 128.

-, Ausschalter bei Anlassern
130.

-, blanke Leitungen 129.
-, Handlampen 131.
- , Leitungen bei Schalt. u.
Signalanlagen 131.

-, Schalter 129.
-, Schutzverkleidung von
Leitungen 130.
-, Sicherungen 130.
-, Warnungstafeln Betr.164.

Betriebaetät.ten, Erkl. 16.
-, Sonderbestimmungen132.
-, Abschaltbarkeit von Ver·
teilungsleitungen 133.

-, explosionsgefährliche,
Erkl. 17.

- - , Sonderbestimmungen
140.

-, feuergefährliche, Erkl .17.
- -, Scnderbeatimmungen

139.
-, Leitungen in - 132.
-. Leitungsschnüre in - 93.
- mit ätzenden Dünsten,
Sonderbestimmungen 138.

Betriebsvorschriften 162.
-, Anbringung in Betrieben
Betr. 165.

Bewegliche Apparate, Zugent
lastung 52.

- Beleuchtungskörper in
Schaufenstern 142.

- Leitungen,Abzweigung93.
- -. Schutz 93.
- -. Zugentlastung bei
Steckvorrichtungen 61.

Bezeichnungen an Schalttafeln
47, 48.

Blanke Leitungen 94, 95, 96.
- - als Freileitungen 108.
- -. Belastung 88, 90.
- -, geerdete 93.

im Bühnenhaus 149.
- - in Betriebsräumen 129
- - in Bühnenbeleuch.
tungskörpern 153.

- - in feuergefährlichen
Räumen 139.

- - in Gebäuden 116.
- Teile, Schutz gegen Be-
rührung 18, 20.

Bleikabel 86; Norm 240.
-. Verwendung 126.

Bleimantel 127.
Blitzlampen für Bühnen 153.
Blitzpfeil, Kennzeichnung

durch - 106, 115, Bhn.209.
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Blitzschutzvorricbtungen bei
Freileitungen 107, Bhn.209.

- in Fahrzeugen Bhn.219.
Bogenlampen 77, Bhn. 200.

- in expl08ionagefährlichen
Räumen 141.

- in feuchten und durch
nänkten Räumen 137.

Bogenlempeneuleitangen alB
Aufhängevorrichtung 78.

Brände, Maßnahmen bei
296, :Betr. 166.

Bühnenbeleuchtcngssörper
152-154.

Bühnenhaus, Sonderbestim«
mungen 147.

Bühnenregulator 148, 152.
Bühnensoheinwerfer 153.

Chemische Beschädigung der
Bleikabel 126, Bhn. 192.

- - der ErdungBleitungen
25 .

- - der Schutzhüllen von
Leitungen 1l9.

- - in Räumen mit ätzen
den Dünsten 138.

- - von Panzeradern 92.
- Betriebsapparate , Aus-

nahme v. d. Vorschr. 10, 11.

Darstellungen, schematische
175.

- in el, Betrieben 165.
Dauerbelastung vonLeitnngen

87, Bhn. 188, Norm. 244.
Decken, Wände, Fußböden,

Durohführung d, Leitungen
118, Bhn. 206.

Dosen für Robre 122.
Drahtbruch 112, Bhn.211, 212.
Drahtschellen für Leitungen an

Kranen usw. 98.
- - auf Bühnen 151.

Drahtverbindungen und Ab
zweigungen in Rohren 124,
13hn.205.

Drahtverzweigungen als Erder
23.

D rähte an Apparaten 51.
- an Beleuchtungskörpern
80.

Dreileiteranlagen in Theatern
146.

Durchführung der Leitungen
durch Wände, Decken 118,
Bhn. '206, Fahrzeuge 217.

Durchtränkte Räume, Erkl. 16.
-, Sonderbestimmungen 133.

Weber, Erl äuterungen. 12. Aufl.

Effektive Gebrauohsspannung
13.

Einführung der Drähte in Be
leuchtungskörper 80.

- der Vorschriften 4.
- von Freileitungen in Ge-

bäude Bhn. 206.
EinführungsölInungen für Lei

tungen an Bogenlampen 78.
Einführungsstellen für Lei.

tungen an Apparaten 51,
Bhn. 195.

Einschaltung einer Anlage
Betr. 169.

Einziehen von Leitungen in
Rohre 124, Bhn, 205.

Eisenbauten bei Fahrleitungen
13hn. 208.

Eisenbetonmaste für Frei.
leitungen 109.

Eisenhüllen von Leitungen 99.
Eisenkonstruktionen als Erde

94.
E isenmaste für Freileitungen

109, Bhn. 211, Norm. 254.
Elektrochemische Betelebe

apparate, Ausnahmen .von
den Vorschriften 10, 11.

Emaillierung im Sinn des Be
r ührungsschutzes 34.

Endausschalter am Bühnen
regulator 148.

Endverschlüsse der Kabel 126,
13hn. 193.

Entfernen Verunglückt er von
der Leitung 298.

Entfernung der Befestagunga
stellen der Kabel in B. u. T.
126.

- - einer Leitung 121.
- zwischen ungeschützten

Teilen hinterSchalt tafeln 46,
13hn.2oo.

Entstehungsgeschiohte der Vor
schriften 5.

Entzündliche Gegenstände,
Aufbewahrung Betr. 163 .

- - in Nähe el, Maschinen
35.

- - in Schaufenstern und
Warenhäusern 142.

- Stoffe in Nähe von Glüh
lampen 76.

Erde als Ersatz für geerdete
Leitungen 94.

Erden als Schutz gegen Span.
nungsübertritt 27.

- der Aufzugsseile von Bo
genlampen 78.

Erdende Sicherungen 27.
20
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Bhn.Fahrdrahtkreuzungen
213.

Fahrleitungen 116, Bhn. 207.
- von Grubenbahnen 20,
156-158.

-, unterirdisohe Bhn. 214.
Fabrsohalter Bhn. 194, 218.
Fahrzeugef. Grubenbahnen157•
- über Tage, Ausnahme v.
d. Vorsohr. 10.

Fangbügel Bhn. 212.
Fassungen 7.4, Bhn. 201.
- in Fahrzeugen v. Groben.
bahnen 159.

- in feuohten und durch.
tränkten Räumen 137.

- in Räumen· mit ä.tzenden
Dünsten 138.

- , Schalt-, s. Sohaltfauungen.
Fassungsader 86, Norm 235.
- an Beleuohtungskörpern

79.
Femmelde-Freileitungen 111,

112.
Femspreohstellen 111.
Festigkeit von Freileitungen

107, Norm. 249.
- von Gestängen Norm 251.
- von Leitungen 87.

Festverlegte Leitungen 91.
Feuchte Räume, Erkl. 16.
-, Sonderbest im mungen 133.

Feuchtigkeitesichere Gegen.
stände, Erkl. 15.

Feuergefährliche Räume, Erkl.
17.

-, Sonderhestimmungen139.
Feuersichere Gegenstii.nde,

Erkl. 14.
- Körper bei Apparaten 48.
- Umhüllung bei Fassungen
74.

- Unterlagen bei Anlll886m

I
u, Widerständen 59.

Betr. 162, - - bei Maschinen 39.
. - - bei Transformatorsn40.

Gel. I Fiber als Isolieratoff 34.
Flugdrähte in Bühnenhäueem

149.
F--.ileitungen, Belastung von

88.
-, Betr. 172.
- , Erkl. 15, Bhn. 184.
- , Führung durch Forst-
bestände 261.

- , Jaclatdonszuetend 32.
- , Norm. für - 247.
-, Sicherungen bei Abzwei.
gungen von - 72.

- , Vorsobriftenl05,Bhn.206.

Erder 23.
Erdleitungen, Bemesaung 24,

229, Bhn. 185 .
Erdplatten 22, Bhn. 185.
Erdung, Erklä.rung 22.
- an der Arbeitsstelle Betr.

167, 168.
- der Eisen- u. Eisenbeton.
maste, Isolatorenträger und
Ankerdrähte 109, 110, 111.

- der Fahrscbalter Bhn.
218.

- der Freileitungen bei Ar.
beiten an - Betr. 173.

- der Kabelarmaturen in
B. u. T. 126 .

- derKörper von Maschinen
36.

- - von Transformatoren
40,in Fahrzeugen Bhn. 215.

- geeigneter Punkte 27.
- im Abteuf-, Schieß. u,
Abbaubetrieb 159, 160.

- in B. u. T. 24.
- , Leitsätze fürSchutzerdung
225.

- von Apparaten 52,54,62.
- von Apparaten in Frei.
leitungen 110.

- von Fahrzeugen Bhn. 214.
- von Metallteilen 21, 22.
- - in feuobten u. du rch.
tränkten Räumen 136.

- von Rohren -bei Hoeh
spannung 123.

- von Schutzverkleidungen
92.

- zugänglicher Beleuch
tungskörper 81.

Erdungsbügel 113.
Erdungsleitungen , Verlegung

25, 26, 229, Bhn. 185.
Erdverbindungen an Steckern

62.
Erklärungen 12,
. Bhn. 184.

Errichtungf'vorsohriften,
tungsbereioh 9 .

Erwärmung der Eisenhüllen
von Leitungen 99.

- von Leit ungen 87, 90,
Bhn. 189.

Explosible Gemische, Erld 17.
Explosionsgefährliche Räume,

ErkL 17.
-, Sonderbestimmungen 140.

Fahrdrahtanlagen für Gruben.
bahnen 156.

Fahrdrahtisolator Bhn. 187.
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Ginge bei Schalttafeln und
BohaltgerüBten 44.

- in Prüfieldsrn, Labora
torien UBW. 145.

Garderoben im Bühnenhaus
148. 152.

Gebrauchupannung, Erkl. 13,
14.

Geltungsbersich der Vorschrif.
ten 9.

Gestänge für Freileitungen
Bhn. 209, 210, Norm. 251.

Glühlampen 76.
- in explosionsgefährlichen

Räumen 141.
- in sohlsgwettergefähr

liohen Grubenräumen 155.
- in Theatern 152.

Griffdome für Hebelsehalter
55 .

Griffe an Apparaten 51, 52,
Bhn. 195.

- an Handappar&ten 73.
- an Handlampen 82.
- an Sohaltern 54.

Grubenbahnen 156, 157.
Grubenräume, schlagwetter 

gefährliohe, ErkL 18.
- -. Sonderbestimmungen

155.
Gummiaderieitungen85, Norm.

232.
Gummiaderlitzen im Bühnen

haus 150.
Gummiaderschnüre 86, Norm.

237.
Gummibleikabel 86.
Gummikabel ohne Endver

schluß 126.
Gummirohre 123.

Handapparate 73.
Handbereioh, Leitungen im 

92.
-. Schutz blanker Teile 19.

Handlampen 82, Bhn. 201.
bei ätzenden Dünsten 138 .

- in el. Betriebsräumen 131.
- in feuchten und durch-

tränkten Räumen 137.
Handräder von Apparaten 51.
Hartgummi als Isolierstoff 35.

- für Stecker 62.
Hausansohlüsse, Sicherung der

- 72 .
Hebelschalter, Griffdorne 55.
Heiße Räume, Erkl.17.
Heizapparate 73, 74.
HilIeleistung bei Unfällen 298,

Betr. 165.

Hochspannung, Erkl 14 .
-, Ubertritt in Verbrauohs·

stromkreise 26.
Hochspannungsschnüre 86,

Norm. 238.
Holz als Isolierstoff 34, Bhn.

186.
- - bei Fahrzeugen für

Grubenbahnen 157.
- als Isolierung bei Bahn

leitungen Bhn. 207.
- als Unterlage von Akku.

mulatoren in Fahrzeugen'
Bhn. 215.

- - von Apparaten 49.
- an Bühnenbeleuchtungs-

körpern 154.
- an Steuerschaltern 59.
- - für Räume mit ätzen-

den Dünsten 138.
- bei FahrschaItem, Bahn

motoren u. Stromabnehmern
Bhn. 194.

- bei provisorischen Ein
riohtungen u. Prüffeldern
144 .

- bei Sohalttafeln 43. Bhn,
199 .

- für Griffe v. Apparaten
51, Bhn. 195.

Holzleiaten in Fahrzeugen Bhn,
217.

- zurLeitungsveriegung 119,
Bhn, 186.

Holzmaste, Aßkerdrähte von
- 111.
- bei Fahrleitungen Bhn,

207, 208, 211.
-, Bemessung Norm. 252.

Inkrafttreten der Vorsohriften
161, Betr. 174, Bhn. 222.

Instal1ationen im Freien, ErkJ.
15.

-, Vorsohriften 114.
Instandsetzungsarbeiten Betr.

167.
Intermittierende Betriebe Lei.

tungsquerschnitt bei - 89.
Isolation an Einführungs

stellen bei Appara.ten 51.
Eaolatdonspriifungen 29, Bhn.

220.
Isolationszustand, engemease-

ner 30.
- in B. u. T. 33.
- von Anlagen 28.
- von Freileitungen 32 .

Isolatorenstützen bei Frei.
leitungen 110.

20'"
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Isolatorenträger bei Freileitun
gen 109.

Isolieren der Verbindungs.
stellen von Leitungen 102.

- von Lötstellen 102.
Isolier- u. Befestigungskörper

für Leitungen 119, Bhn.187.
lsolierrohre 122.
Isolierstandan Sohalttafeln 45.

- bei Akkumulatoren 42.
- bei Arbeiten im Bet riebe

Bhn. 221.
- beiMaschinen 37, Bhn. 203.
Isolierstoffe 34.

- für Apparate in Sohieß
leitungen 160.

- für Fassungen 74.
Isolierte Leitungen, Bemes

sung 87, Bhn. 188.
- -, Bescha ffen heit 85,
Bhn. 188, 189.

- - in Fahrzeugen von
Grubenbahnen 158.

- - mit metallener Sohuts
hülle 98.

- - Norm. 23 1.
- -, Verlegung 96.

Isolierung der B ogenlampen
bei Hochspannung 78 .

- im Sinn des Berührungs.
sohutzes 34.

- von Apparaten im Frei en
116.

- von Motoren 'u, Apparaten
in feuohten u . durohtränkten
Räumen 136.

Kabel 86, 126, Bhn. 192,214.
- , Arbeiten an Be tr, 172-
-, Belastung von - 89, Norm.
245.

- für Schießbetrieb 160.
- für Wechselstrom 99.
- in Schächten 154.
-, Konstruktdonasabelle
Norm. 242.

- Normali en 240.
Kabelarmaturen bei Gruben

bahnen 157 .
Kabelnetze im Erdboden, Aus.

nahme v. d. Vorsehr. 10.
Kapazität bei I solationsprä

fung mit Wechselstrom 29.
Klemmen, Befestigungs. Bhn.

187.
KontaktJeitungen in Gebäuden

116.
Kontaktvermittlung bei

Schmelzsicherungen 64.
Korridore in Theatem 146,152.

Krampen 119, Bhn. 186.
Kraue, isol. Leitungen an 98.
Kranleitungen N or m. 239.
Kreuzungen von Leitungen104,

111, Bhn, 199, 212.
- - mit Bahnen 212, 264,
269.

- - m it T elegr. u, Fern.
sprecWeitungen 276, 281.

Kulissen 151, 152.
Kupferleit unge n, Belastung 87,

88, Bhn. 188, Norm. 244.
- , geringster Qu erschnitt 89,
Bhn. 189.

Kupfem or m ali en 223.
Kupfersohienen, Abstand 95.
Kupplungsstangen bei Appa.

raten B hn . 195.
Kupplungsstücke bei Fahr·

zeugen Bhn. 217.
Kurzschließen von Leitungen

bei Arbeiten im Betriebe
Betr. 167, 173, Bh n. 221.

- - be im Hilfeleisten 301.
KurzscWießende Sioherungen

27.

Laboratorien , Se nderbestim
mungen 143.

- , Arbeiten in - 173.
Lampen u. Zubehör 74.
- in Akkumulatorenräumen
137.

- in explosionsgefährlichen
Räumen 141.

- in Fahrzeugen Bhn. 220.
- in feuohten und durch-
tränkten R äumen 136,137.

- in feuergefährlichen Räu
men 139.

- in Schaufenstem u.Waren.
häusern 142.

Laternen von Bogenlampen 78,
Bhn.201.

Leitsätze für Anschluß von
Schwachstromanlagen an
Starkstrom net ze 288.

- für Schlagwetterschutz.
vorrichtungen 290.

Leitungen, B efes t igung auf Iso
lierkörpern 119, Bhn. 186.

- , Bemesaung 86, Bhn. 188.
- , Be schafIenheit isolierter -
85, Bhn, 188.

- für verschiedene Räume,
Sonderbestimmun gen 129
bis 16.0.

- im Freien 114.
-:- in Fahrzeu gen 215.
- in Gebäuden 116,Bhn.204.
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Leitungen in Rohren 123.
-, Normalien für isolierte

231.
Leitungsbefestigung an Appa

raten 101.
Leitungshöhe bei Bahnkreu

zungen 265.
- bei Wegübergiingen 106.

Leitungskupfer, Belastung 87,
Bhn. 188.
-~ Erkl. 223.

Leitungsnetze, Ausnahmenvon
den Vorschr. 10.

Leitungsschienen , Polaritä.t
oder Phase 48.

Leitungstrossen 86, Norm. 239.
Leitungsverlegung 91,Bhn.190.
Linoleum für isolierenden Be-

dienungsgang 37.
Löschmittel 296, Bhn, 222.
Löten 100, Bhn. 191.
Lötmittel Bho. 191.
Lötststellen in Freileitungen

Norm. 251.
- in Rohren 97.

Lüftung in Akkumuletorenräu
men 137, Betr. 170, Bhn,
203.

- von Akkumulatoren in
Fahrzeugen Bhn. 215.

Luftweichen Bhn. 213.

Marmor als Isolierstoff 35.
- an Schalttafeln 44.
- für Apparate u. Sohiesa-
leitungen 160.

Maschinen 35.
- in explosionsgefiihrliohen

Räumen 140.
- in Fahrzeugen Bhn, 215.
- i. schlagwettergefährlichen

Grubenräumen 155.
- , Reinigung Betr, 164.

Maste für Fahrleitungen Bhn.
207, 209, 211.

- für Freileitungen 109, HO.
- -, BemessungNorm.251.

Mehrfachleitungen, Befestigung
121, Bhn. 205.

- bei Abzweigungen69, Bhn,
191.

-, Durchführung durch Wän-
de usw. ll8.

- im Freien ll5.
- in Bühnenhäusern 149.
- in feuchten und durch-

tränkten Räumen 135.
Meßgeräte 72.
Meßwandler 72.

Metallbewehrung bei Leitungs.
verbindungsstellen 103.

Metallene Bindedrähte 121.
- oder metallüberzogene

Rohre 123.
Metallgehäuse an Transforma

toren 39.
Metallteile bei Mooreliohtan.

lagen 84.
-, Erdung 21.
- von Fassungen 74.
'- von Schalttafeln, Erdung

44.
Metallumhüllte Leitungen auf

Bühnen 150.
- - in Schaufenstern und

Warenhäusern 142.
Mittelleiter 70.
Momenthalter 53.
Moorelicht und -lsmpen 84 .
Motoren, Aufstellung 35, BhD.

202.
- in explosionsgefährliohen

Räumen 140.
- in Fahrzeugen Bhn. 215.
- in feuchten u. durehteänk-

. ten Räumen 136.
Muffen an Kabeln 126, Bhn.

193. Betr. 172.

N ennstromstiirke von Siehe
rungen 66.

Nernstlampen 137.
Neutrale oderNulleiter,Sohalter

57, 130, Bhn, 198.
- -, Sicherungen 70. Bhn.

197./
Niederspannungaaalegen, Erkl.

12, Betr. 162.
Normalien für Freileitungen

247.
- für isolierte Leitungen 231.
- für Kabel 240.
- für Kupfer 223.

Notbeleuchtung in Theatern
147.

Nulleiter siehe Neutrale.

Oberflächenleitung bei Wand·
durchführungen 118.

- der Isolierkörper 35.
Oberlichter im Bühnenhaus

151, 152.
ölschalter 57.
Ortschaften, Leitungen in 112,

Bho.211.
OrtsveränderlicheLeitungen93,

103.
- - für Bühnenbeleuch

tungskörper 151.
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Ort&veränderliche Leitungen
im Abbaubetrieb 160.

- - in feuohten u. durch
tränkten Räumen 135.

- -, Zugentlastung bei
Steokvorrichtungen 61.

Panzerader 86, 92, 98, Norm,
235.

Papierbleikabe1 86, Norm. 241.
Papierrohr 122, Bhn. 205.
Parallele Freileitungen , Ab.

stand 111.
- Spelse-, Steig. u. Vertei·
lungsleitungen 95 .

Parallelzweigebei Leitungen95.
Pendelschnur 86, Norm. 236.
Personal Betr. 165.
Peachelrohr 124.
Pfliohten der im Betrieb Be.

schäftigten Betr. 165.
Pläne 175, Bhn. 182.
Po1ari~ät von Leitungsschienen

48.
Porzellan als I801ierstoff 35.
Porzellanrohr für Leitunga

durohführun'g 118.
Projektionsapparate für Büh

nen 153.
Proviacriaohe Einri.,htungen

143.
- Knrzaohließung Betr. 168.

Prüfdrähte von Kabeln 127,
Bhn.193, Norm. 241 -243.

Prüffelder 143.
-, Arbeiten in Betr. 173.

Prüfung der Gummihülle von
Leitungen Norm. 232.
~ von isolierten Leitungen
Norm. 233-240.

Querdrähte Bhn. 209.
Querschnitte u. Belastung der

Leitungen 87, 88, Bhn. 188.
- - in Fahrzeugen 215.
- ortsveränderlicher Leitun-
gen auf Bühnen 151.

- von Erdleitungen 24, 229.
- vonMehrfarbeJilichtieitun.
gen auf Bühnen 148.

Räume, abgeaehloesene e1. Be
trlebe-, Erkl. 16 .

- -, Sonderbestimmungen
131.

-, Behandlung versohiedener
127.

-, durchtränkte u, ähnliche,
Arbeiten in - Betr. 172.

-, el.Betriebs -, Erkl. 15.

Räume, e1. Betriebs-, Sonder.
bestimmungen 128.

-, exploaionsgefährllehe, Ar·
beiten in - Betr. 172.

- -, Erkl. 17.
- -, Sonderbestimmungen
für - 140.
-. feuchte,Durchführung von
Leitungen 118.

- - , durchtränkte u. ähn·
liehe, Erkl. 16.

- -, Sonderbestimmungen
133.

- u. durohtränkte , Isole
tionszustand 32, 33.

-, feuergefährliohe, Erkt 17.
- -. Sonderbestimmungen
für 139.
-, heiße, Erkl. 17.
- mit ätzenden Dünsten,
Bonderbeatimmungen 138.
-, sohlagwettergefährliche
Gruben-, Erkl. 18.

Regulatoren für Bühnen 148,
152.

Reihenstromkreise bei Isols.
tionsprüfungen 30.

Reinigungsarbeiten Betr. 167.
Revision von Anlagen Betr.

163.
Ringe, Isolier, Bhn, 187.
Ringleitungen, Sicherung 68.
Rohrdrähte 85, 92, 97-99,

Norm. 234.
- inSchaufenstem u.Warea.
häusern 141.

Rohre als Bohutzverkleidung
von Leitungen 92.

- an Beleuchtungskörpern
80.

- - in B. u. T. 80.
- bei Durohführungen 118.
- u. Zubehörteile 122, Bhn.
188.

Rohrhaken bei Bleikabeln 127.
Rohrverlegung bei Schalt- u.

Signalanlagen in.el , Betriebs.
räumen 131.

- in explosionsgefährliohen
Räumen 141.

- in Schaufenstern u.Waren.
häusern 141.

Rollen, Isolier- 121, Bhn, 187.
Rückleitung, gemeinsame, bei

Bühnenbeleuchtungskörpern
148.

Rückseite von Schalttafeln 46.
Rückwirkende Kraft der Vor.

schriften 3, 12.
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8Iure in AkkumulatorenBete,
171.

Schächte in B. u, T., Leitungen
in - 154.

Sohaltan1agen 43, Bhn. 199.
- in B. u. T. 46, 48.
- in Betriebsräumen 131.
-. Sieherungen an 71.

s..chalter 52, Bhn. 198.
in Abteufleitnngen 159.
in el. Betriebsräumen129.
in Fahrzeugen Bhn. 219.
- v, Grubenbahnen 158.
in Handlampen 83.

- in HoohBpannungafrenei.
tungen 110. 114.

- in Sohaufenstern u. Wa
renhäusern 142.

- in Sohießleitungen 160.
Schaltf8B8ungen 75.

- in feuchten und durch.
tränkten Räumen 137.

- in Handlampen 83.
- in Räumen mit ätzenden

Dünsten 138.
Scha1tsta.ngen 52.
Schaltstellen.Anbringungsehe

matisoher Darstellungen in
- Betr. 165.

- in B. u. T. 100.
Schalttafeln 43, Bhn. 199.

- im Bfihneuhans 148.
- in Fahrzeugen Bhn.218.

Schalt. u. Signalaniagen in el ,
Betriebsriumen 131.

- u . Verteilungstafeln bei
provisorisohen Einriohtun·
gen 144.

Sohaufenster. Scnderbeselm
mungen 141.

Schellen für Leitungen 98.
- - im Bühnenhaus 151.
- für Verlegung in Schäeh-

ten 154.
Schematisohe Darstellungen

175. Bhn. 182.
- - in BetriebenBetr. 165.

Schiefer 34.
- für Apparate in Sohieß

leitungen 160.
- in B. u. T. 35.

Schienen als Erde Bhn. 185.
186.

- bei Grubenbahnen 157.
Schienenrüokleitung Bhn. 214.
Schießbetrieb in B. u. T. 159.
Schießleitungen 160. Norm.

239.
Sohlagwettergefährliohe Gru

benräume, Erkl. 18.

Soblagwettergefährliohe Gm.
benräume, Bonderbeatim.
mungen 155.

Schlagwettersohutzvorrichtun.
gen, Leitaätze 290.

Schmelzei1l8ätze in el. Betriebe·
räumen 130.

Schmelzsioherungen 63. Bhn.
196.

- in Fahrzeugen v. Gruben.
bahnen 158, 159.

Schnüre 101.
- in Betriebsstätten 93.

Schnarpende! 79.
Schrauben mit M:etallgewinde

52.
Sohutz der Apparate im Freien

116.
- der Leitungen bei Durch

führungen 118.
- - in fenergefährliohen

Räumen 140.
- gegen Berührung 18. 38.

40. 42, 61, 72. 74. 82. 84.
106. 115, 128, 129. 131.
132, 136.

- - der Glühlampen mit
Stoffen 76.

- gegen Beschädigung der
Bleikabel 126.

- - der Leitungen 25. 91.
92. 93, 118, 132. 135. Bhn.
192.

- - duroh ätzende Dünste
108, 13B.

- gegenHochspannung Bete,
166-173.

- ortsveränderlieher u. be
weglioher Leitungen bei Ab.
zweigungen 93.

Schutzerdung, Leitsätze 225.
Sohutzgitter 20.

- für Glühlampen auf Büh
nen 152.

Schutzhüllen, Erkl. 15.
- bei Leitungen in Fahr

zeugen v.Grubenbahnen 158.
Schutzkästen für Appara.te in

Sohaufenstern und Wa.ren·
häusern 142.

Sohutzkorb anHandlampen 83.
- für Glühlampenin B. u. T.

77.
Schutzmaßnahmen, allgemeine

18.
Sohutzmaßregeln bei Arbeiten

an Kabeln Betr, 172.
SchutzmittslfürArbeiten unter

Spannung Betr. 169.
- im Betrieb Betr, 163.166....
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Schutzmittel in Ak ku mulato,
renräumen Betr . 171.

Sohutznetze 106,112,113, Bhn.
212.

- , Ersatz für - Norm. 259.
Bchutzrohre in feuchten und

durchtränkten Räumen 136.
Schutzüberzug, Erkl. 15.
Schutzverkleidung, Erkl. 15.
- bei armierten Bleikabeln

92.
Schutzverkleidungen, Abstand

96.
- bei Apparaten 49, 59,
130, 152, 159.

- in B. u. T. 26, 92.
- von Leitungen - 91, -103,

115, 130.
Schutzvorrichtungen im Be.

trieb Betr . 163.
Schwachstromanlagen 9, 10.
- , Leitsätze für Anschluß
an Starkstromnetze 288.

Sohwachstromleitungen, Arbei.
- ten an - Betr. 173.
-, Schutz gegen -Starkstrom

104.
Selbstschalter 63.
- in Abteufieitungen 159.
- in Fahrzeugen für-Gruben·
bahnen 158. -

Sicherungen s, auch Schmelz.
sieherungen.

- 63, Bhn, 19 6, Fahrzeuge
219.

- an Schaltanlagen, Be
seichnungen 47 .

- an Steckvorrich t ungen 61.
-, Auswechseln von - Betr,

166.
-, Bedienung der - in Frei
leitungen Betr. 17 2, 173.

- bei Bühnenbeleuohtunga
körpern 151.

-, Betät igung von - Betr.
167.

- gegenübertritt von Hoch.
spannung 27.

- in Abteufieitungen 159.
- in Betriebsräumen 130.
- in explosionsgefährlichen
Räumen 140.

- in Fahrzeugen von Gru
benbahnen 159.

- in feuergefährlichen Räu
men 139.

- in Schaufenstern u. Wa·
renhäusern 142.

- in Theatern 147.
- inVerteilungsleitungen 69.

Sicherungen, reparierte 65.
-, unverwechselbare 65.
- von Freileitungen 71.
- von Hausanechlüssen 72.

Signalanlagen in el. Betriebs.
räumen 131.

Signalleitungen bei Oruben
bahnen 157.

Spannungsfreier Zustand Betr.
167.

Spannungsübertritt 26.
Spannweite der Leitungen 95.
- u. Durchhang von Fahr·
drähten Bhn, -208.

Spezialgum m iaderleitungen 85,
Norm. 233.

Spezialschnüre für rauhe Be
triebe 86, Norm. 238.

Starkstromanlagen, Erkl. 9, 12.
Stecker,Steckvorrichtungen 60,

Bhn. 199.
- an ortsveränderlichen Lei
tungen 103.

Steckkontakte in Bühnen .
häusern 150.

Steekvorrichtungen bei Abteuf.
betrieb 159.

-- ' in explosionsgefährliohen
Räumen 140.

- in feuergefährlichen Bäu.
men 139.

Steinplatten als Isolierstoff 34,
35.

Steuerschalter 59, 138.
Stromabnehmer bei Fahrzeugen

für Grubenbahnen 157.
Stromüberg ang, unzulässiger

Bhn. 188.
Stromverb ra u ch er in feuohten

u, durchtränkt. Räumen 137.
- in Schaufenstern u. Wa
renhäusern 142.

Ssenerie-Inat e.lla t donen 151.

Tabelle, Belastung von Alu.
miniumleitungen 246.

- - v. gummiisolierteu Lei.
tungen 244.

v. Kabeln 245.
- - v, L eitungen 88, Bhn.

188.
- - in Fahrzeugen 216.
-, Konstruktion von Ka beln
242.

Telegraphen- u . F ernsprech.
leitungen 104, n i , 112,
Bhn. 212.

- - , Kreuzungen 276,281:
Temperatur v . Apparaten 50.
- v. Glühlampen -76.
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Temperatur v. Leitungen 90.
- v . Widerständen 5~.

Theater, allgemeine Bestim
mungen 145.

-, Bestimmungen ' für du
Bühnenhaus 147.

Träger von Leitungen 106, 115,
Bhn. 207, 209, Norm. 251.

Tragebügel beillsndlampen 83.
Tragsohnur ea Pendelsohnur

Norm. 236.
- von Schnurpendeln 82.

Tragseile von Bogenlampen 78 .
- von Bübnenbeleuohtunge-

körpern 153. '
Transformatoren 39, Bhn. 203.

- bei Moorelichtanlagen 84.
- in abgeschlossenen Be.

triebsräumen 132.
- in explosionagefährliohen

Räumen 140
- in Fahrzeugen 215.
- in feuergefährlichen Räu-

men 139.
- in sehlegwettergefähr

lichen Grubenräumen 155.
- zum Anschlußv. Schwach

stromanlegen 288.
Transformatorenstationen,

schematische Darstellungen
in - Betr. 165.

Trennstellea.gekapseltenHooh
apannungs-Schaltern 57, 58.

Trennstücke bei Freileitungen,
Bedienung Betr. 172, 173.

Treppenhäuserin Theatern 146.
Tüllen an Rohren 125.
Turmwagen Bhn. 213.

Überglocken in Akkumula-
torenräumen 137.

- in B. u. T. 77.
- in explosionsgefährlichen

Räumen 141.
überspannung 27.
übertemperatur bei Apparaten

50.
- bei Leitungen 87.

übertr~tt v. Hochspannung 26.
- - be i Bahnen 186.

Umhüllung, nichtmetallische an
B ühnenleitungen 150.

- v. ortsveränderlichen Lei.
tungen in feuchten u. durch.
tränkten Räumen 135.

Umrahmung v. Schalttafeln 43.
Umschalter 52, Bhn. 198, s.

auch Schalter .
Unfälle, Hilfeleistung be i

298, Betr. 166.

Uogeerdete blanke Leitungen
94.

Unterbrechungsstücke, Betä
tigung von '- Besr, 166.

Unterführungen Bhn. 207.
Unterirdische Leitungsnetze,

Ausnahme v. d. Vorsobr. 10.
Unterlage, feuersichere an

Apparaten 48.
- - sn Fassungen 74~

- - sn Widerstä.nden 59.
Unterspannungsetzung der An-

lagen Betr. 169. I
Untersuchungen, regelmäßige

Bhn.220.
Unterwiesenes Personal 16,

Bhn. 184.
Unverwechselbare Sicherungen

65 .
- - ,in 'eL Betriebsräumen

130.
- Stecker 61, Bhn, 199.

Verbindung der Leitungen mit
Apparaten und Maschinen
51, 101.

- von Freileitungen Bhn.
209, Norm. 250.

- von isolierten Leitungen
102.

- von Leitungen unter ein.
snder 100.

- von Schnüren 102.
Verbindungsleitungen , Ab.

st ände 95, Bhn. 204.
-, Sicherung 71. .

Verbindungsstellen in Beleuch
tungskörpern 81, 102.

- in Rohren 124, Bhn. 205.
-, Isolieren der - 102.

Verlegung der Leitungen 91.
- - bei provisorischen Ein

riohtungen , Prüffeldern u .
Laboratorien 143.

- - in feuchten u . durch
tränkten Räumen 13 6.

- von Kabeln 126.
Verlöten der Schnurenden 101.
Verputz, Leitungen im - 97.

- von Rohrdrähten 97.
Verschluß provisorischer Ein

richtungen 144.
Verteilungsanlagen s, auch

Schaltanlagen .
Verteilungsschaltanlagen, Ab.

trennbarkeit der Zufiih.
rungsleitun gen in B. u .T. 48 .

Verteilungstafeln 47.
Vorschriften, Anbringurig in

Betrieben Betr. 165.
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Vorschriften, behördliohe über
explosionsgefährliohe R äume
141.

-, Einführung der 4.
- , Erklärung Betr. 162.
- , Inkrafttreten 161, Betr.

174.
Vulkanfiber .ls Isolierstoff 34.

Wä.rmesiohere Gegenstände,
Erld. 15.

Wandabstand der Sohalttafeln
46.

- von Leitungen 95 , 96.
- - an Apparaten 51.
- - in feuchten u. dureh-
tränkten Räumen 136.

Wanddnrohführungen 118,
Bhn.206.

Warenhäuser. Sonderbestim·
mungen 141.

Warnungstafeln Betr. '164.
-, Betr.-Vorsohr. bei Bahnen
208.

- in provisorischen Blnrich
tungen 144.

Wartungder Anlagen Betr.166.
Wegeübergänge 106. 112. Bhn.

208, 210.
Werkstattsohnür6 86, Norm.

237.
Widerstände 59.
Winddrnok 107, Bhn. 208, 211,

Norm. 252, 255.
Winkelpunkte in Freileitungen

114, Bhn. 212, Norm. 256.

Zellensohalterleitungen. Ab.
stände 95. Bhn, .204.

Zelluloid bei Akkumulatoren
43, Bhn. 215.

Zimmersohniire 86, Norm. 237.
Zufällige Berührung 19.
Zuführungsdrähte an'Beleueh-

tungskörpern 81.
Zuführungsleitungen zuMaschi

nen in Betriebestätten 132.
Zugangzu Masohinen u. Sohalt

anlagen Betr. 163.
ZugentIastung bei Handlsm

pen 83.
- bei Sohnurpendeln 82.
- der Leitungen bei Bogen.
lampen 78.

Zugk:rii.fte an Abzweigstellen
117.

- an VerbindungilsteIlen
Bhn.209.

Zuleitungen als Aufhängung
Bogenlampen 78.

- - bei Sohnurpendeln 81.
Zusammenbau der Sicherungen

67.
ZUlI&mmenlegen von Leitungen

99, Bhn. 191, Fa.hrzeuge
217.

Zustand der Anlagen Betr.
163.

- , spannungsfreierBetr.167.
Zweck der Vorsohriften 2.
Zweileitersystem, Sicherung70.
Zweileiterzweige in Theatern

146.
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